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„Der Mensch hat als geologische Kraft bereits seine 

Spuren im Erdsystem hinterlassen. Werden dadurch 

empfindliche Elemente des Erdsystems gekippt, könnte 

sich die Erwärmung durch Rückkopplungseffekte selbst 

weiter verstärken. Das Ergebnis wäre eine Welt, die an-

ders ist, als alles, was wir kennen.“ 

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joachim Schellnhuber 

Ehem. Direktor und Gründer des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, 

Professor für Theoretische Physik an der Universität Potsdam, 

Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für Globale Um-

weltveränderungen (WBGU) 
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1 Zusammenfassung 

Das vorliegende Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ zeigt in einem ersten 

Schritt den aktuellen Status quo in den Bereichen Endenergie- und Primärenergieverbrauch sowie im 

Bereich Treibhausgasemissionen auf und vergleicht diesen mit den übergeordneten Zielen der Bun-

desregierung und des Freistaats Bayern. Um diese Ziele, deren erste Meilensteine für die Jahre 2025 

und 2030 definiert sind, zu erreichen, bedarf es noch großer Anstrengungen seitens der Kommunen 

und aller beteiligten Akteure. Das vorliegende Energiekonzept sucht in diesem Zusammenhang nach 

Möglichkeiten, durch Energieeinsparung und Energieeffizienzsteigerung sowie durch die Nutzung re-

generativer Energien die übergeordneten Ziele zu erreichen. Bei dieser Analyse liegt der Fokus stets 

auf der Suche nach ökonomisch realisierbaren Potenzialen mit möglichst großen ökologischen Effek-

ten. In der Betrachtung von Szenarien werden mögliche Entwicklungspfade aufgezeigt, die darstellen, 

inwiefern diese übergeordneten Ziele einer effizienten erneuerbaren Energieversorgung und des Kli-

maschutzes erreichbar sind. Der Maßnahmenkatalog gibt in diesem Zusammenhang Auskunft über 

durchzuführende Maßnahmen, um die ermittelten Potenziale zu erschließen. In einem Maßnahmen-

fahrplan werden die Zeiträume der Umsetzung konkretisiert. 

Die Untersuchungen zum Energiekonzept lassen sich zu folgenden zentralen Aussagen zusammenfas-

sen: 

1) Die Energiewende ist in der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ bereits überdurch-

schnittlich stark vollzogen. Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Endenergiever-

brauch liegt mit ca. 30 % bereits fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt Deutschlands. 

2) Die energiebedingten Treibhausgasemissionen sind aber noch etwa dreimal so hoch, wie sie 

zur Erreichung des 2 °C-Ziels sein dürften. 

3) Die wichtigsten Akteure im Bereich Energieeinsparung sind die privaten Haushalte. Diese kön-

nen 94 % aller ermittelten Einsparpotenziale erschließen. Die größten Einsparpotenziale liegen 

in der energetischen Gebäudesanierung und dem Umstieg auf Elektromobilität. 

4) Das größte Potenzial für erneuerbare Energien liegt in der Solarenergie. Insbesondere für die 

privaten Haushalte bietet sie die Möglichkeit, die benötigte Energie für den Stromverbrauch 

weitgehend selbst zu erzeugen. 

5) Das zweitgrößte Potenzial liegt in der energetischen Nutzung der Biomasse. Nahwärmenetze 

bieten die Möglichkeit, dieses Potenzial besonders schnell zu heben. 

6) Etwa 31 Millionen Euro an Wertschöpfung gehen aktuell jedes Jahr durch Energie-Importe aus 

der Region verloren. Diese können durch die Umsetzung der Maßnahmen zu einem großen 

Anteil in der Energieregion gehalten werden. 

7) Selbst die Umsetzung aller ambitionierten Maßnahmen würde aber noch nicht ausreichen, um 

den notwendigen Beitrag zur Erfüllung des 2 °C-Ziels zu leisten. Es kommt deshalb auch auf 

jeden einzelnen an, sich an der Umsetzung des Energiekonzepts zu beteiligen. 

In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ kann bereits auf eine sehr gute Grundlage zurück-

gegriffen werden. In der Vergangenheit wurden viele Projekte im Bereich Energieeinsparung, Energie-

effizienz und erneuerbare Energien umgesetzt. So wurden in der Energieregion bereits relativ früh ein 

großes Windrad, mehrere große und kleine Biogasanlagen und mittlerweile zwei große Photovoltaik-

anlagen auf Freiflächen errichtet. Die bei den Biogasanlagen anfallende Abwärme wird in Hiltpoltstein 

und in Igensdorf sogar bereits dazu genutzt, ein Nahwärmenetz zu betreiben. Darüber hinaus werden 

in Gräfenberg das Schulzentrum aus Real- und Mittelschule, eine Grundschule, ein Pflegeheim sowie 

ein Kindergarten bereits durch ein Nahwärmenetz auf Basis von Holzhackschnitzeln betrieben. Die 
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Brennstoffe stammen von lokalen Forstwirten, die auch das zugehörige Heizwerk betreiben. Das Nah-

wärmenetz in Gräfenberg soll im kommenden Jahr sogar bis in die Altstadt erweitert werden. Die Pla-

nungen hierzu laufen zum Zeitpunkt der Entwicklung des vorliegenden Energiekonzepts bereits. Auch 

in Igensdorf versorgt eine Holzheizung bereits eine größere Liegenschaft mit regenerativer Wärme. 

Darüber hinaus werden aktuell einige kommunale Liegenschaften energetisch saniert. Bereits wäh-

rend der Entwicklung des vorliegenden Energiekonzepts wurde auch die Straßenbeleuchtung zu gro-

ßen Teilen auf besonders energieeffiziente LED-Technologie umgerüstet. 

Wegen dieser guten Grundlage sind die Anteile regenerativer Energien am Gesamtverbrauch bereits 

relativ hoch. Während dieser Anteil am Stromverbrauch in Deutschland bei etwa 40 % liegt, deckt die 

Energieregion bereits 92 % des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien. Ebenso stammen im 

bundesdeutschen Durchschnitt nur etwa 14 % des Wärmeverbrauchs aus solchen nachhaltigen Quel-

len. In der Energieregion liegt dieser Anteil im Wärmebereich bei ca. 33 %. Einzig im Sektor „Mobilität“ 

kann die Energieregion kein besseres Ergebnis als das übrige Deutschland aufweisen. Hier liegt der 

Anteil erneuerbarer Energien fast ausschließlich durch die Beimischung von biogenen Anteilen in kon-

ventionellen Kraftstoffen für Verbrennungsmotoren bei etwa 6 %. Der Anteil erneuerbarer Energien 

über alle Sektoren hinweg ist in der Energieregion mit insgesamt ca. 30 % schon fast doppelt so hoch 

wie im übrigen Deutschland, das seinen Energieverbrauch nur zu ca. 17 % aus erneuerbaren Energien 

deckt.  

Diese guten Zahlen spiegeln sich auch in den energiebedingten Treibhausgasemissionen wider. Wäh-

rend in Deutschland pro Kopf etwa 9,6 Tonnen Treibhausgase verursacht werden, liegt dieser wichtige 

Vergleichswert in der Energieregion bei etwa 6,7 Tonnen pro Einwohner und Jahr. Dennoch liegt der 

Wert über dem bayerischen Durchschnitt in Höhe von ca. 6 Tonnen pro Einwohner und Jahr.  

Gleichzeitig hat sich Deutschland im Pariser Klimaabkommen aber auch dazu verpflichtet, den men-

schengemachten Klimawandel auf maximal 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu beschrän-

ken. Um dieses wichtige Ziel zu erreichen, dürften weltweit bis 2050 nur durchschnittlich etwa 2 Ton-

nen Treibhausgase pro Kopf und pro Jahr emittiert werden. Danach dürften bilanziell gar keine zusätz-

lichen menschengemachten Treibhausgasemissionen mehr emittiert werden. Dieses wichtige Ziel 

wurde von der internationalen Staatengemeinschaft bei der Klimakonferenz in Kattowitz bekräftigt 

und wegen neuerer Untersuchungen zu den katastrophalen Auswirkungen des menschengemachten 

Klimawandels um das Vorhaben ergänzt, die globale Erwärmung auf nur 1,5 °C gegenüber vorindust-

riellem Niveau zu beschränken. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem die globale Durchschnitts-

temperatur im Vergleich zum vorindustriellen Niveau bereits um etwa 1 °C angestiegen ist. 

Die größten Potenziale, diesem wichtigen Ziel näher zu kommen, liegen auf der einen Seite bei der 

Nutzung von Einsparpotenzialen und auf der anderen Seite bei der Nutzung regenerativer Energien. 

Die wichtigsten Akteure in der Energieregion sind die privaten Haushalte. Auf diese entfallen etwa 

70 % der gesamten Energieverbräuche und etwa 94 % der ermittelten Einsparpotenziale für Endener-

gie. Allein durch die energetische Sanierung der Wohngebäude können bereits ca. 55 % aller ermittel-

ten Einsparpotenziale (über alle Verbrauchergruppen und Sektoren hinweg) erschlossen werden. Das 

zweitgrößte Einsparpotenzial entfällt auf die möglichen Effizienzsteigerungen durch Elektromobilität. 

Ein Austausch aller privat genutzten PKW würde weitere 36 % der gesamten Einsparpotenziale er-

schließen lassen. Relativ gesehen liegt beim Umstieg auf Elektromobilität auch das größte Einsparpo-

tenzial. Gegenüber dem heutigen Verbrauch lassen sich in diesem Bereich bis zu etwa 70 % der benö-

tigten Endenergie und bis zu deutlich über 95 % der benötigten Primärenergie einsparen. Daneben 

entfallen auf den zweitwichtigsten Akteur, die Gewerbe-, Handels-, Dienstleistungs- und Industrieun-

ternehmen, weitere 28 % des gesamten Energieverbrauchs und nur etwa 5 % der ermittelten 
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Einsparpotenziale. Die Kommunen als Körperschaft und Energieverbraucher sind am Gesamtenergie-

verbrauch mit nur ca. 2 % beteiligt und können nur etwa 1 % aller ermittelten energetischen Einspar-

potenziale unmittelbar selbst veranlassen. 

Die Untersuchungen zeigen aber auch, dass die nach erfolgten Einsparungen verbleibenden Energie-

verbräuche zu großen Teilen durch erneuerbare Energien aus der Energieregion „Südliche Fränkische 

Schweiz“ bereitgestellt werden können. Das größte Potenzial liegt bei der Nutzung der Solarenergie. 

Dem aktuellen gesamten Stromverbrauch in Höhe von etwa 33 GWhel/a steht allein auf den Dächern 

der Wohngebäude durch Installation von PV-Anlagen ein Potenzial in Höhe von insgesamt 49 GWhel/a 

gegenüber. Während die privaten Haushalte nur etwa 14 GWhel/a benötigen und perspektivisch bei 

einem Vollumstieg auf Elektromobilität nur weitere 18 GWhel/a benötigen würden, kann dieser Bedarf 

(insgesamt 32 GWhel/a) in den Sommermonaten und in den Übergangszeiten mit Photovoltaikanlagen 

auf den eigenen Dächern in Kombination mit einem Stromspeicher weitgehend gedeckt werden. Die 

Gestehungskosten sind in diesem Bereich sogar unter Berücksichtigung der Investitionen in einen 

Stromspeicher mittlerweile niedriger als die Stromkosten aus dem öffentlichen Netz. Allein im Winter 

würden - bedingt durch die geringere Globalstrahlung und Sonnenscheindauer - Engpässe entstehen, 

die durch andere Quellen abgedeckt werden müssten. Weiterhin: Allein mit den besonders privilegier-

ten Flächen für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen steht zusammen mit den schon bestehenden der-

artigen Anlagen in Igensdorf und Gräfenberg ein Gesamtpotenzial in Höhe von 26 GWhel/a zur Verfü-

gung. Dem gegenüber besteht ein Stromverbrauch der Industrie- und Gewerbeunternehmen in Höhe 

von nur 17 GWhel/a. Auch diese Verbräuche können mit Stromspeichern in den Sommermonaten und 

in den Übergangszeiten fast vollständig durch Solarenergie bereitgestellt werden. Die Überschüsse – 

allein 26 GWhel/a aus den genannten Photovoltaikanlagen – könnten den nahegelegenen Zentren 

Forchheim, Erlangen und Nürnberg zur Verfügung stehen. Damit könnte die Energieregion auch zum 

Energie-Exporteur werden. 

Das zweitgrößte Potenzial für erneuerbare Energien stellt mit insgesamt 88 GWhth/a das Energieholz 

dar. Würden nur zwei Drittel der ermittelten Einsparpotenziale bei den privaten Haushalten umgesetzt 

werden, würde dieses Potenzial ausreichen, um den dann verbleibenden Bedarf in Höhe von ca. 

85 GWhth/a versorgen zu können. Da aber auch die vorhandenen Biogasanlagen Wärme erzeugen, die 

extern genutzt werden kann, und da durch Solaranlagen auf den Dächern ebenfalls Wärme erzeugt 

werden kann, erscheint es theoretisch machbar zu sein, den Wärmebedarf der privaten Haushalte voll-

ständig durch erneuerbare Energien decken zu können. Darüber hinaus können durch ein Nahwärme-

netz, wie es in Gräfenberg, Pommer oder Hiltpoltstein bereits in die Tat umgesetzt wurde, viele Ver-

braucher gleichzeitig erreicht und auf erneuerbare Energien im Wärmebereich umgestellt werden. Das 

vorliegende Energiekonzept sucht deshalb nach weiteren günstigen Standorten für solche gemein-

schaftlichen Wärmeversorgungssysteme. Diese findet es an vielen Stellen innerhalb der Energieregion 

und untersucht in einem ersten Schritt etwas detaillierter die Standorte in Weißenohe und in Igens-

dorf, da hier die meisten günstigen Umstände zusammenkommen. 

Werden die im vorliegenden Energiekonzept diskutierten Maßnahmen umgesetzt, kann der Anteil er-

neuerbarer Energien am Gesamtverbrauch von heute etwa 30 % allein durch die Potenziale innerhalb 

der Energieregion bis zum Jahr 2050 auf etwa 70 % erhöht werden. Während im Strombereich deutlich 

mehr Strom erzeugt werden kann, als trotz des Wandels hin zur Elektromobilität benötigt wird, stellt 

in diesem Zusammenhang vor allem der Wärmebereich eine Herausforderung dar. Auf der Seite des 

Energieverbrauchs ist die Umsetzung von Einsparmaßnahmen mit hohen Investitionen insbesondere 

der privaten Haushalte verbunden. Sie werden sich damit am schwersten erschließen lassen. Die Kom-

munen können dem gegenüber durch Initiierung der diskutierten Nahwärmenetze auf Basis von er-

neuerbaren Energien zumindest auf der Seite der Energieerzeugung die Entwicklung in nachhaltige 
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Bahnen lenken. Dennoch werden die andiskutierten und empfohlenen Maßnahmen des vorliegenden 

Energiekonzepts selbst im ambitionierten „Klimaschutz“-Szenario nicht ausreichen, um den notwendi-

gen Beitrag zur Erreichung des wichtigen 2 °C-Ziels zu leisten. Im Jahr 2050 werden dann pro Kopf 

immer noch mehr als 3 Tonnen Treibhausgase pro Jahr emittiert werden. Es müssen darüber hinaus 

also noch viele weitere große und kleine Schritte bei allen Akteuren erfolgen. 

Letztendlich ist auch eine insgesamt positive Kommunikation und eine positive Grundstimmung ge-

genüber erneuerbaren Energien, Energieeffizienz (zu der allen voran auch das große Potenzial durch 

Elektromobilität gehört) und Energieeinsparungen notwendig, um die beabsichtigten Erfolge zu erzie-

len. Nur durch die Initiative vieler Einzelner, die deutlich über die Annahmen des vorliegenden Ener-

giekonzepts hinausgehen, kann dieses Vorhaben gelingen. In diesem Zusammenhang sollten dann 

auch die mit der Umsetzung in Verbindung stehenden Wertschöpfungseffekte ins Auge gefasst wer-

den. So fließen heute allein aus der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ jedes Jahr etwa 

24 Millionen Euro für Energie aus Erdöl-Produkten und weitere 7 Millionen Euro für Strom, der aus 

etwa 22 % klimaschädlicher Braunkohle, 17 % Steinkohle, 14 % Erdgas und immer noch aus etwa 13 % 

Kernenergie besteht, ab. Ein Großteil dieser Wertschöpfung kann in lokalen und regionalen Wert-

schöpfungsketten in der Region gehalten und damit sogar ein positiver Beitrag für die Umwelt geleistet 

und eine nachhaltige Entwicklung eingeleitet werden. 
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2 Rahmendaten 

Eine kurze Vorstellung der geographischen, demographischen und sozioökonomischen Rahmendaten 

soll helfen, die Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ entsprechend einzuord-

nen. 

2.1 Die Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 

Die Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ besteht aus der Stadt Gräfenberg, dem Markt Hilt-

poltstein und der Gemeinde Weißenohe, welche sich zur Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg zusam-

mengeschlossen haben, sowie aus dem Markt Igensdorf. Die Stadt Gräfenberg besteht aus 15 weiteren 

Ortsteilen, unter anderem Gräfenberg, Hohenschwärz, Guttenburg, Sollenberg, Thuisbrunn und 

Walkersbrunn. Der Markt Hiltpoltstein weist neben dem Ort Hiltpoltstein 11 weitere Ortsteile auf, un-

ter anderem Kemmathen und Schossaritz. Die Gemeinde Weißenohe besteht aus den Ortsteilen Wei-

ßenohe, Dorfhaus, Mönchsberg, Sollenberg und Weinberg. Der Markt Igensdorf gliedert sich in den 

Ort Igensdorf sowie 24 weitere Ortsteile, beispielsweise Pettensiedel, Stöckach, Unterrüsselbach und 

Dachstadt. 

 
Abb. 1: Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ mit Ortsteilen 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 

2.2 Lage der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 

Die Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ (Hiltpoltstein, Gräfenberg, Igensdorf 

und Weißenohe) liegen im Landkreis Forchheim, welcher sich im Regierungsbezirk Oberfranken des 

Freistaats Bayern befindet. Das Gemeindegebiet Hiltpoltstein grenzt im Osten an den Landkreis 
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Bayreuth, ebenfalls Oberfranken, während die vier Gemeinden im Süden und Südosten an die Land-

kreise Erlangen-Höchstadt und Nürnberger Land des Regierungsbezirks Mittelfranken grenzen. Die 

nächsten größeren Städte sind Forchheim und Erlangen (weniger als 20 km Luftlinie entfernt), Nürn-

berg (ca. 25 km Luftlinie entfernt) sowie Bamberg und Bayreuth (Entfernung ca. 40 km Luftlinie). Die 

Gemeindegebiete liegen innerhalb der Metropolregion Nürnberg, einem der wirtschaftsstärksten Räu-

men Deutschlands.  

 
Abb. 2: Lage des Projektgebiets 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 

2.3 Integrierte Ländliche Entwicklung 

Trotz der Lage in der wirtschaftsstarken Region Nürnberg und damit auch in der Metropolregion Nürn-

berg liegen die Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ im peripheren Raum, sind 

ländlich geprägt und haben damit in manchen Belangen größere Hürden zu bewältigen als zentraler 

gelegene Kommunen. Hiltpoltstein, Gräfenberg, Weißenohe und Igensdorf haben sich deshalb der im 

Jahr 2008 von 18 Gemeinden der Landkreise Forchheim und Bayreuth gegründeten Kommunalen Ar-

beitsgemeinschaft „Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz“ angeschlossen.  

Grundlage dieses Zusammenschlusses war ein in den Jahren 2006 und 2007 für die Region erstelltes 

„Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept“ (ILEK). Die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) als 

Förderinstrument soll Gemeinden ermutigen in freiwilliger Kooperation ökonomische, ökologische 

und soziale Projekte durchzuführen, die eine einzelne Gemeinde nicht realisieren kann (STMELF 2019). 

Ziel ist die Gestaltung einer zukunftsfähigen und lebenswerten Region. Mit dem „Wirtschaftsband A9 

Fränkische Schweiz“ soll durch eine verstärkte kommunale Zusammenarbeit die wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Entwicklung der Region im Südosten Oberfrankens gewährleistet werden. Kern des 

im Jahre 2016 aktualisierten Konzepts war eine genaue Analyse und Bewertung der Situation der Mit-

gliedskommunen. Daraus wurden anschließend Maßnahmen und Projekte in den fünf 
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Handlungsfeldern „Landschaft und Landwirtschaft“, „Dörfliche und städtebauliche Entwicklung“, „Tou-

rismus und Naherholung“, „Wirtschaft“ sowie „Kultur – Soziales – Lebensqualität“ abgeleitet. Zwischen 

dem Großraum Nürnberg im Süden und der Universitäts- und Festspielstadt Bayreuth erstreckt sich 

die Region des Wirtschaftsbands entlang der Bundesautobahn A9. Sie liegt somit in der Fränkischen 

Schweiz, einer der ältesten Urlaubsregionen Deutschlands (WIRTSCHAFTSBAND A9 2016). 

 
Abb. 3: Die Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ im Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 

Durch den Zusammenschluss in der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ haben sich die vier 

Kommunen Hiltpoltstein, Gräfenberg, Weißenohe und Igensdorf aus dem Wirtschaftsband A9 Fränki-

sche Schweiz heraus zusammengetan, um das vorliegende Energiekonzept aufzustellen. Ziel ist es, un-

abhängig vom übrigen Wirtschaftsband A9 Fränkische Schweiz Energie einzusparen sowie den Ausbau 

erneuerbarer Energien in der Region voranzutreiben und somit die Treibhausgasemissionen und den 

Verbrauch fossiler Energieträger zu senken. Hierzu haben sich die Kommunen sogar ein eigenes Leit-

bild auferlegt. Dieses Leitbild soll bei allen zukünftigen Planungsentscheidungen berücksichtigt wer-

den, um aus der südlichen Fränkischen Schweiz eine Modellregion in Sachen Nachhaltigkeit zu gestal-

ten und einen Beitrag gegen die globale Erwärmung zu leisten (ENERGIEREGION SFS 2015). 

2.4 Energieziele und Integriertes Klimaschutzkonzept des Landkreises Forchheim 

Für den Landkreis Forchheim und damit auch die Gemeinden der Energieregion wurde im Jahr 2011 

ein Integriertes Klimaschutzkonzept aufgestellt. Dieses hat seine Ursprünge bereits im Jahr 2007, als 

der Kreistag die „Energieziele“ für den Landkreis Forchheim beschloss. Darüber hinaus hat sich die 

Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ bereits ein eigenes Leitbild gegeben. 
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2.4.1 Leitbild der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 

Im Bewusstsein des fortschreitenden menschengemachten Klimawandels und dessen weltweiten ne-

gativen Auswirkungen auf das Klima und die Umwelt haben die Kommunen der „Energieregion Südli-

che Fränkische Schweiz“ im Jahr 2016 ein gemeinsames Leitbild entwickelt und beschlossen (vgl. LEIT-

BILD SFS 2016). 

Das Leitbild verfolgt dabei den Ansatz „global denken – lokal Handeln“ und nennt die Reduzierung des 

Verbrauchs von fossilen Energieträgern und deren Ersatz durch Formen regenerativer Energienutzung 

als wesentliches Ziel. Vor dem Hintergrund, dass der Anteil der regenerativen Energieerzeugung inner-

halb der Energieregion bereits heute relativ hoch sei und ausreichend Potenzial für eine 100 %ige De-

ckung des regionalen Energiebedarfs bestehe, möchte sich die Energieregion „Südliche Fränkische 

Schweiz“ zu einer Modellregion für die Nutzung regenerativer Energien, Energieeffizienz, Ressourcen-

schonung und Klimafreundlichkeit entwickeln. Zu diesem Zweck sollen die Inhalte und Ziele des Leit-

bildes bei zukünftigen kommunalen Planungsvorhaben berücksichtigt werden. 

Das Fernziel der „energiebewussten Region“ soll durch einen integrativen Ansatz innerhalb der Bevöl-

kerung sowie bei sämtlichen relevanten Akteuren bekannt gemacht werden. So sollen auf kommuna-

ler, lokaler, wirtschaftlicher und themenspezifischer Akteursebene konkrete Vorschläge, Handlungs-

felder und Projektmaßnahmen erarbeitet werden, die einen aktiven Beitrag zur Einsparung von CO2 

sowie zur Energieeffizienz und dem Ausbau der regenerativen Energieträger leisten. Die Umsetzung 

der Ziele und Maßnahmen stehen dabei unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Die beteiligten Ge-

meinden können im Einzelfall über die Mittelbereitstellung entscheiden.  

Durch den Ausbau regenerativer Energieträger in allen nutzbaren Formen soll der regionale Energie-

bedarf mittelfristig gedeckt werden und die Region langfristig Energie exportieren. Dazu soll die Wind-

energie durch den Ausbau des vorhandenen Vorbehaltsgebiets bei Rüsselbach sowie die dauerhafte 

Nutzung der bestehenden Windkraftanlage am Kasberg ausgebaut werden. Weitere Gebiete sollen im 

Einklang mit den geltenden gesetzlichen Regelungen erschlossen werden.  

Der Ausbau von Biomasse soll im Wesentlichen durch die gezielte Nutzung von Abfallstoffen und nicht 

durch den zusätzlichen Anbau von Energiepflanzen zu Lasten der Nahrungsmittelproduktion erfolgen. 

Neben der Stromerzeugung soll vornehmlich die Wärmeerzeugung auf der Basis von Biomasse geför-

dert werden.  

Im Bereich der Photovoltaik werde bereits heute ein Großteil der dafür geeigneten kommunalen Dach-

flächen genutzt. Eigentümer privater Wohnhäuser sollen weiter zur Nutzung ihrer Dachflächen ermun-

tert werden. Weitere Möglichkeiten zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf größeren Freiflächen 

sollen geschaffen werden. Um einen Ausgleich zwischen Stromerzeugung- und verbrauch herzustellen, 

soll der Ausbau der Photovoltaik durch lokale Stromspeicher ergänzt werden. Im Bereich der Wärme-

erzeugung für Wohnhäuser soll die Nutzung von Solarthermie – vor allem durch Beratung der Bevöl-

kerung – erweitert werden. Hierzu sollen auch die Bauleitplanung sowie entsprechende Vorschriften 

bei der Ausweisung von Wohngebieten einen Beitrag leisten. Auch die vorhandenen Potenziale zur 

Nutzung von Geothermie im Gebiet der Energieregion sollen ermittelt werden. 

Als mittel- bis langfristiges Ziel wird die Re-Kommunalisierung des Stromverteilungsnetzes in der ge-

samten Energieregion vorgegeben. Hierdurch soll die regionale Wertschöpfung im Bereich der Ener-

gieerzeugung und -verteilung gesteigert werden. Als Betreiber der Netzinfrastruktur sollen noch zu 

gründende gemeinsame Energiewerke fungieren. 



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Rahmendaten 

9 

 

Im Bereich der Energieeffizienz nennt das Leitbild ebenfalls mehrere Maßnahmen, die in der Energie-

region Südliche Fränkische Schweiz gemeinsam umgesetzt werden sollen. So soll das Thema neben 

den Aspekten der Ressourcenschonung und der Klimafreundlichkeit in den Bereichen der kommunalen 

Bauleitplanung und der Planung von Baugebieten explizit berücksichtigt werden. Auch der Einsatz von 

Blockheizkraftwerken (evtl. in Verbindung mit Photovoltaik) zur Versorgung von Neubaugebieten und 

größeren Verbrauchern soll vor dem Hintergrund stetig steigender Energiepreise und trotz der derzei-

tig nicht vorhandenen Wirtschaftlichkeit realisiert werden. Die Kommunen sollen anhand von staatlich 

geförderten Energienutzungskonzepten bzw. -plänen konkrete Handlungsempfehlungen insbeson-

dere zur Verbesserung des Gebäudewärmeschutzes erhalten. Aufgrund der Vorbildfunktion der öf-

fentlichen Hand soll für jedes kommunale Gebäude ein Energiemanagement eingeführt werden. Auch 

bei den Bürgerinnen und Bürgern der Energieregion soll das Bewusstsein für die Belange des Klima-

schutzes verstärkt werden. Durch gezielte Beratungsangebote sollen konkrete Anreize für Maßnah-

men der aktiven Ressourcenschonung und Energieeffizienz geschaffen werden. 

Die Energieregion möchte die Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsbereichen Landwirtschaft, Touris-

mus, Heizungsbau sowie den ansässigen Betrieben aus dem Bereich der regenerativen Energietechnik 

im Hinblick auf die Ziele des Klimaschutzes stärken. Die heimischen Betriebe sollen für die Ziele der 

Energieregion sensibilisiert und bereits vorhandene Expertise zum gegenseitigen Vorteil genutzt wer-

den. Dabei sollen beide Seiten im Sinne einer gemeinsamen Modellregion von der Zusammenarbeit 

profitieren. Vor allem im Bereich des Tourismus wird erwartet, dass durch das Erlebbarmachen der 

regionalen Energieerzeugung aus regenerativen Energieträgern in Form von Wanderwegen, Tagungen 

oder Führungen ein touristisches Markenzeichen geschaffen werden könne. 

Das Leitbild umfasst zudem den besonders energieintensiven Bereich der Mobilität. Die wesentlichen 

Ziele bestehen in der Minimierung des motorisierten Individualverkehrs durch Infrastrukturausbau für 

umweltfreundlicher Mobilitätsformen wie dem ÖPNV oder dem Rad- und Fußverkehr. Zur Stärkung 

der Elektromobilität sollen in allen Kommunen öffentliche Lademöglichkeiten errichtet werden. 

2.4.2 Die Energieziele des Landkreises Forchheim 

Der Landkreis Forchheim hat im Jahr 2007 bestimmte Energieziele als Selbstverpflichtung beschlossen. 

Als Referenz dient eine eigens hierfür aufgestellte Energiebilanz aus dem Jahr 2008. Ziele des Land-

kreises waren und sind neben dem Energiesparen und der effizienten Nutzung von Energie ganz kon-

kret die Reduktion von Treibhausgasen bis 2010 um 15 % und bis 2020 um 30 %. Des Weiteren ist der 

Ausbau erneuerbarer Energien bis 2010 um weitere 10 %, bis 2015 um weitere 20 % und bis 2020 um 

weitere 30%, jeweils gegenüber dem Referenzjahr 2005 (welches in der Energiebilanz aus dem Jahr 

2008 betrachtet wurde) geplant. Darüber hinaus hatte der Landkreis beschlossen, weitere Potenziale 

zum Zwecke des Klimaschutzes umzusetzen und öffentliche wie private Gebäude zu sanieren. Die Ener-

gieziele zeigen auch einen ersten Maßnahmenplan auf, den der Landkreis bereits umsetzt (ENERGIEZIELE 

FORCHHEIM 2007). 

2.4.3 Integriertes Klimaschutzkonzept des Landkreises Forchheim 

Aufbauend auf der genannten Energiebilanz aus dem Jahr 2008 hat der Landkreis Forchheim im Jahr 

2011 in einem partizipativen Prozess ein Integriertes Klimaschutzkonzept aufgestellt. Dieses konkreti-

siert den Maßnahmenplan aus dem Jahr 2007 und erweitert ihn um viele Aspekte. Das Projekt wurde 

für den Zeitraum Oktober 2012 bis Dezember 2015 bewilligt und vom Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) finanziell gefördert. Die Autoren des Klimaschutzkonzepts 
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schlugen u.a. folgende Themenbereiche zur Umsetzung und zur Erreichung der selbstgesteckten Ziele 

vor (IKSK FORCHHEIM 2011): 

• Energieeffiziente Bauleitplanung 

• Energiemanagement in kommunalen Liegenschaften 

• Elektromobilität 

• Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 

• Abwärmenutzung bei bestehenden Biogasanlagen 

• Ausbau der Nutzung fester Biomasse 

• Ausbau der Windkraft 

• Ausbau der Wasserkraft 

• Energetische Gebäudesanierung 

• Verbesserte Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz 

• Unterstützung von Bürgergenossenschaften 

• U.v.m. 

Auch die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts durch ein eigens hierfür eingerichtetes Kli-

maschutzmanagement wurde vom Kreistag beschlossen. Aufgrund der erfolgreichen Durchführung 

des Projekts wurde nach dessen Ende eine zweijährige Anschlussförderung bis Dezember 2017 geneh-

migt (LRA Forchheim 2019). 

2.4.4 Umsetzung des Klimaschutzkonzepts 

Da mit dem Beschluss zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts ein hoher Personalaufwand entstand, 

hat sich der Landkreis Forchheim dazu entschlossen, ein Klimaschutzmanagement einzusetzen, das 

sich ganz der Umsetzung der Maßnahmen widmen kann. Das Klimaschutzmanagement am Landrats-

amt unterstützt seit seiner Einrichtung im Jahr 2013 neben der Umsetzung aller anderen und überge-

ordneten Maßnahmen auf Ebene des Landkreises auch die Kommunen bei der Umsetzung kommunal-

spezifischer Maßnahmen, die in der Hoheit der kreisangehörigen Kommunen liegen (LRA Forchheim 

2019). Das Klimaschutzmanagement des Landkreises Forchheim war auch bei der Aufstellung des vor-

liegenden Energiekonzepts koordinierend und vermittelnd tätig. 

2.5 Verkehrsinfrastruktur 

Die vier Kommunen liegen an der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Bundesstraße B2, über welche 

Bayreuth in ca. 60 Minuten und Nürnberg in ca. 45 Minuten mit dem PKW erreichbar ist. In geringer 

Entfernung verläuft östlich die Bundesautobahn A9 von Nürnberg nach Bayreuth und im Westen die 

Bundesautobahn A73 von Nürnberg nach Bamberg. Die „Gräfenbergbahn“, eine Bahntrasse die in 

Nord-Süd-Richtung durch die Gemeinden Igensdorf und Weißenohe verläuft und in Gräfenberg endet, 

verbindet die genannten Gemeinden mit der Stadt Nürnberg. Ergänzt wird die Verkehrsinfrastruktur 

der Region durch die bayerischen Staatsstraßen St 2241, St 2236, St 2191, St 2740. 
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Abb. 4: Verkehrsinfrastruktur 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 

2.6 Raumordnung 

Im Gebiet der vier Kommunen sind Igensdorf und Gräfenberg die Grundzentren mit den entsprechen-

den Grundversorgungsfunktionen. Das nächste Mittelzentrum ist in nördliche Richtung Ebermann-

stadt, während das nächste Oberzentrum in etwa gleicher Entfernung die Stadt Forchheim darstellt. 

Alle Gemeinden befinden sich im „Allgemeinen Ländlichen Raum“ und werden, wie der gesamte Land-

kreis Forchheim, als „Raum mit besonderem Handlungsbedarf“ eingestuft. 

2.7 Regionalplanung 

Im Regionalplan Oberfranken-West von 2018 sind für das Gebiet der Energieregion „Südliche Fränki-

sche Schweiz“ verschiedene Sonderflächen ausgewiesen, welche für den Ausbau der erneuerbaren 

Energien in der Region relevant sind. So befinden sich im Gemeindegebiet Gräfenberg Vorranggebiete 

sowie ein Vorbehaltsgebiet für Bodenschätze, welche einer Bebauung zum Zwecke der Energieerzeu-

gung einschränken. Zusätzlich ist ein großer Teil der Region als landschaftliches Vorbehaltsgebiet aus-

gewiesen (nicht in der Karte ersichtlich). Dies kann in Einzelfällen ebenfalls die Nutzung zur Erzeugung 

erneuerbarer Energien einschränken. Am südöstlichen Rand der Energieregion „Südliche Fränkische 

Schweiz“ auf dem Gebiet der Gemeinden Weißenohe und Igensdorf ist ein Vorbehaltsgebiet für Wind-

energienutzung ausgewiesen. Angrenzend an den südlichen Rand der Kommune Igensdorf bereits im 

Landkreis Erlangen-Höchstadt befindet sich ein regionaler Grünzug sowie ein Vorranggebiet für den 

Hochwasserschutz (nicht in Karte ersichtlich). Weitere Flächen, wie Gebiete zur Wasserversorgung 

oder Biotopverbundachsen sind nicht vorhanden. Der Bau von Hochspannungsfreileitungen und 
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Erdgasfernleitungen sowie ein Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in großem Maßstab sind nicht geplant 

(RPVO-West 2018).    

 
Abb. 5: Raumordnung im Regionalplan Oberfranken West 

(QUELLE: RPV 2018; EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 

 

 
Abb. 6: Regionalplanerische Vorgaben 

(QUELLE: RPV 2018, EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 
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2.8 Schutzgebiete 

Im Gebiet der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ befinden sich einige Schutzgebiete, welche 

für die Planung und Entwicklung eines Konzeptes der zukünftigen Energieinfrastruktur relevant sind. 

Fast das gesamte Gebiet der Energieregion liegt im Naturpark „Fränkische Schweiz – Veldensteiner 

Forst“. Die Gemeinden Gräfenberg, Hiltpoltstein und Weißenohe liegen mit ihrer Gesamtfläche darin, 

während sich die Gemeinde Igensdorf nur teilweise im Gebiet des Naturparks befindet. An der nördli-

chen Gemeindegrenze zwischen Gräfenberg und Hiltpoltstein, sowie an der nördlichen Grenze der Ge-

meinde Hiltpoltstein sind Flächen als Teil des Vogelschutzgebiets „Felsen- und Hangwälder in der Frän-

kischen Schweiz“ ausgewiesen. Des Weiteren sind im Gebiet der Energieregion „Südliche Fränkische 

Schweiz“ einige Flora-Fauna-Habitat (FFH)- Schutzgebiete vorhanden: der „Lillinger Wald“ in den Ge-

meinden Weißenohe, Gräfenberg und Igensdorf, das Gebiet „Streuobst, Kopfeichen und Quellen am 

Hetzleser Berg“ in den Gemeinden Gräfenberg und Igensdorf, sowie das Gebiet „Wiesent-Tal mit Sei-

tentälern“ in Gräfenberg und Hiltpoltstein. Zusätzlich befinden sich in jeder Gemeinde Trinkwasser-

schutzgebiete und als Landschaftsschutzgebiet klassifizierte Flächen. (LFU 2018e). 

 
Abb. 7: Schutzgebiete 

(QUELLE: LFU 2017, EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 

2.9 Topographie und naturräumliche Gliederung 

Die Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ ist am südlichen Randbereich der Fränkischen 

Schweiz gelegen, einem Teil des bayerischen Mittelgebirgszuges Fränkische Alb. Während sich der 

nordöstliche Bereich (Kommunalgebiete Gräfenberg, Hiltpoltstein und Weißenohe) noch überwiegend 

im Mittelgebirge mit Höhen bis 600 m über NN befindet, liegt die Kommune Igensdorf größtenteils in 

den Talauen mehrerer kleiner Flüsse (Aubach, Schwabach, Mühlbach, Kalkach u.a.), die den „bergigen“ 

Regionen im Nordosten entspringen. Die tiefsten Punkte des Gebiets in den Flusstälern der Gemeinde 
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Igensdorf befinden sich auf Höhen von ca. 310 m über NN. Abgesehen vom Gemeindegebiet Igensdorf 

und von Ausläufern der Trubach an der nördlichen Gemeindegrenze zwischen Gräfenberg und Hilt-

poltstein ist der restliche Bereich eher arm an Oberflächengewässern. 

 
Abb. 8: Topographie 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 

2.10 Flächennutzung 

Die Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ umfasst insgesamt eine Fläche von 9.689 ha (ent-

spricht 96,89 km²). Die größte Kommune ist Gräfenberg mit einer Fläche von 3.783 ha, die kleinste 

Weißenohe mit 469 ha. 

Von den insgesamt 96,89 km2 Fläche der Energieregion SFS wird mit 54,1 % der größte Teil der Fläche 

landwirtschaftlich genutzt. Weitere 32,1 % bestehen aus Waldflächen und Gehölz, 1,3 % sind sonstige 

nicht genutzte Grünflächen. Die Siedlungs- und Verkehrsflächen machen insgesamt ca. 12,2 % der Ge-

samtfläche aus, darin enthalten sind Verkehrsflächen, Wohnbauflächen, Industrie- und Gewerbeflä-

chen sowie weitere Siedlungsflächen. Auf Wasserflächen entfallen nur 0,3 % der Oberfläche der Ener-

gieregion (REGIONALDATENBANK 2019). 
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Abb. 9: Flächennutzung Gesamt (nach ALKIS) 

(QUELLE: REGIONALDATENBANK 2019; EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 

 

Abb. 10: Flächennutzung nach Kommune (nach ALKIS) 

(QUELLE: REGIONALDATENBANK 2019; EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 
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Abb. 11: Ortskarte mit Darstellung der Flächennutzung 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 

2.10.1 Waldflächen 

Besitzverhältnisse 

Der Wald in der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ wird von unterschiedlichen Nutzergrup-

pen bewirtschaftet. 

Etwa drei Viertel des Waldes ist in Privateigentum. Nur etwa 18 % werden vom Staat und nur 6 % von 

Körperschaften bewirtschaftet. Innerhalb der Kommunen gibt es größere Verschiebungen in diesen 

Anteilen. So gehört der Wald in Hiltpoltstein sogar zu 92% den Privaten, während in Weißenohe bis zu 

42 % des Waldes vom Staat bewirtschaftet werden. 

Tab. 1: Besitzverhältnisse des Waldes der Energieregion 

Kommune Staatswald Körperschaftswald Privatwald Summe 

Fläche % Fläche % Fläche  % Fläche % 

Gräfenberg 388 ha 35% 82 ha 7% 650 ha 58% 1.119 ha 100% 

Hiltpoltstein 75 ha 7% 13 ha 1% 1.015 ha 92% 1.104 ha 100% 

Igensdorf 0 ha 0% 80 ha 12% 597 ha 88% 676 ha 100% 

Weißenohe 91 ha 42% 6 ha 3% 117 ha 55% 214 ha 100% 

Summe 554 ha 18% 181 ha 6% 2.378 ha 76% 3.113 ha 100% 

(QUELLE: STMELF 2018; EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Abb. 12: Besitzverhältnisse des Waldes der Energieregion 

(QUELLE: STMELF 2018; EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Waldfläche je Einwohner 

Hinsichtlich der Deckung des Heizenergiebedarfs ist unter anderem die pro Einwohner zur Verfügung 

stehende Waldfläche der Region interessant, da sie Rückschlüsse auf eine potenzielle Versorgung mit 

Energieholz liefert. Bei einer Gesamtwaldfläche von 31,13 km² stehen jedem Bewohner der Energiere-

gion „Südliche Fränkische Schweiz“ theoretisch knapp 2.643 m² Waldfläche zur Verfügung. Während 

sich die Einwohner in Hiltpoltstein statistisch gesehen von ungefähr 7.088 m2 Waldfläche je Einwohner 

mit Holz versorgen könnten, steht den Bewohnern anderer Gemeinden, beispielsweise Igensdorf mit 

1.223 m², deutlich weniger Fläche zur Verfügung (Eigene Berechnungen EVF auf Basis Regionaldaten-

bank 2019). Insgesamt könnten aus den 31,13 km² Waldfläche unter den in Abschnitt 6.2.2.1 geschil-

derten Annahmen 1.890 kg/EW*a Energieholz oder 7.420 kWhth/EW*a Heizenergie bzw. 742 Liter 

Heizöl-Äquivalent je Einwohner gewonnen werden. 

2.10.2 Landwirtschaftliche Flächen 

Ähnlich ist das Verhältnis zwischen Landwirtschaftsfläche und Einwohnerzahl. Während Hiltpoltstein 

und Gräfenberg je Einwohner theoretisch etwa 7.759 m2/EW bzw. 5.282 m2/EW für die Versorgung 

der Einwohner zur Verfügung haben, sind es in den Gemeinden Igensdorf und Weißenohe weniger mit 

3.431 m2/EW bzw. 1.638 m2/EW. Berechnet auf das gesamte Gebiet entfallen auf einen Einwohner 

ca. 4.450 m² landwirtschaftlich genutzte Fläche (Regionaldatenbank 2019). 

Den Kommunen steht also theoretisch ausreichend Fläche zur Verfügung, um die Bevölkerung zu er-

nähren. Denn hierfür sind bei einer ökologischen Ernährung etwa 2.500 m2/EW notwendig (aktueller 

Ernährungs-Mix mit relativ vielen Fleischprodukten; die Produktion von Fleisch hat einen hohen Flä-

chenverbrauch). Wenn sich alle Einwohner der Energieregion nachhaltiger, d.h. mit der Menge Fleisch, 
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die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt (das sind etwa 300 bis 600 Gramm Fleisch 

pro Woche) ernähren würden, könnten die Bewohner sich theoretisch fast viermal von den landwirt-

schaftlichen Flächen im Gemeindegebiet ernähren, da dieser Mix lediglich einen Flächenbedarf von ca. 

1.089 m2/EW – dann vornehmlich Ackerflächen - benötigt (WAKAMIYA 2011, eigene Berechnungen 

EVF 2017).  

Tab. 2: Flächenverbrauch für Nahrungs- und Futtermittelversorgung 
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Gräfenberg 438 1 232 503 779 99% 90% 

Hiltpoltstein 166 3 101 289 447 73% 113% 

Igensdorf 555 117 121 530 832 152% 113% 

Weißenohe 123 0 0 0 0 139% 0% 

Summe: 1.283 121 454 1.323 2.058 109% 98% 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2017) 

Diese übrigen Flächen werden jedoch von dem relativ hohen Viehbestand innerhalb der Energieregion 

benötigt. Bei nachhaltiger Weidehaltung der insgesamt knapp 4.000 Rinder werden bei einem Flächen-

bedarf in Höhe von ca. 0,5 ha je Rind bereits so gut wie alle vorhandenen Weideflächen (2.090 ha 

Grünland) benötigt. Für den späten Herbst, Winter und im Frühjahr muss darüber hinaus auch noch 

von anderen Stellen zugefüttert werden. Hierfür müssten ca. 1.323 ha Ackerflächen genutzt werden, 

um Futter für diese Zeiten anzubauen. Weiterhin würden bereits für die insgesamt 1.552 Schweine 

(darunter 252 Zuchtsauen) in der Energieregion theoretisch ca. 1,8 ha Ackerfläche je Zuchtsau zur Fut-

termittelproduktion benötigt. Dabei würde es sich bereits um insgesamt ca. 454 ha Ackerflächen han-

deln. Zur Futtermittelproduktion des Geflügelbestands werden theoretisch weitere 121 ha Ackerflä-

chen benötigt.  

Zwar werden insbesondere zur Futtermittelproduktion, aber auch zur Nahrungsmittelproduktion für 

den Menschen, nicht nur Flächen innerhalb der Energieregion genutzt, jedoch soll im Rahmen des vor-

liegenden Energiekonzepts das Territorialprinzip gelten (vgl. Abschnitt 4.1.1). Es stehen dann in dieser 

territorialen Betrachtung keine weiteren Flächen zur Verfügung, die nach der Sicherstellung des Nah-

rungsmittelbedarfs von Menschen und Tier theoretisch für den Anbau von Energiepflanzen genutzt 

werden könnten 

2.11 Demographie 

Laut dem Bayerischen Landesamt für Statistik hat die Energieregion SFS im Jahr 2017 11.777 Einwoh-

ner (EW). Die bevölkerungsreichste Gemeinde ist mit 5.097 EW die Gemeinde Igensdorf. Am wenigsten 

Menschen leben mit 1.133 Einwohnern in der Gemeinde Weißenohe. Bei der Bevölkerungsdichte 
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hingegen erreicht Weißenohe mit 242 EW pro km² den höchsten Wert. Am wenigsten dicht besiedelt 

ist die Gemeinde Hiltpoltstein mit 60 EW pro km². Der Durchschnitt der gesamten Energieregion SFS 

liegt mit 122 EW/km² deutlich unter dem gesamtdeutschen Durchschnitt von 237 EW/km² im Jahr 

2017 (STATISTIKKOMMUNAL 2018).  

 
Abb. 13: Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsvorausberechnung 

(QUELLE: STATISTIKKOMMUNAL 2017; EIGENE DARSTELLUNG EVF 2017) 

Die Bevölkerungsvorausberechnung des Bayerischen Landesamtes für Statistik prognostiziert für die 

Energieregion in den kommenden Jahren ein leichtes Bevölkerungswachstum. Voraussichtlich werden 

im Jahr 2028 in den vier Gemeinden ungefähr 12.120 EW leben, also ca. 340 EW mehr als im Jahr 2017. 

Dies bedeutet einen Zuwachs um fast 3 %. Für die Gemeinden Gräfenberg und Igensdorf wird hierbei 

eine Bevölkerungszunahme, für Hiltpoltstein und Weißenohe eine Bevölkerungsabnahme, prognosti-

ziert. Es sei jedoch angemerkt, dass aufgrund der relativ geringen Einwohnerzahlen der Gemeinden 

eine genaue Prognose schwierig zu treffen ist.  

Die Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung ist für das Energiekonzept deshalb interessant, weil in 

den folgenden Betrachtungen mit Hilfe von verschiedenen „pro-Kopf“-Kennwerten der zukünftige 

Energiebedarf in den Gemeinden abgeschätzt wird (vgl. Abschnitt 8). So nimmt zum Beispiel zwar der 

Energiebedarf mit immer effizienteren Geräten und sinkender Einwohnerzahl grundsätzlich ab. Durch 

verschiedene andere Effekte (z.B. Kauf immer größerer Fernseher, Zunahme der Wohnfläche je Ein-

wohner und der damit einhergehenden größeren Fläche mit Heizbedarf, etc.) kann der Energiebedarf 

dann aber insgesamt trotzdem zunehmen. Letzteres wird ganz allgemein als „Rebound“-Effekt be-

zeichnet. Für diese Betrachtungen bedarf es Annahmen über die zukünftige Bevölkerungszahl. 

2.12 Wirtschaftliche Verhältnisse 

2.12.1 Grundzüge der örtlichen Wirtschaft 

Die Wirtschaft der Region ist stark vom Tourismus in der Fränkischen Schweiz geprägt. So bieten zahl-

reiche Betriebe Unterkunft, Gastronomie und Freizeitaktivitäten für Gäste an. Die Region ist des Wei-

teren als Standort mehrerer Brauereien und als Anbaugebiet für Kirschen bekannt. Neben mehreren 
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Werken zum Abbau von Schotter und Kalk, vor allem in der Gemeinde Gräfenberg, sind wenige große 

Industriebetriebe vorhanden. 

2.12.2 Beschäftigtenstruktur am Arbeitsort 

Von den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Wohnort in der Energieregion pendeln ca. 

4.444 Arbeitnehmer in andere Gemeinden aus (Stand 2017). In den Gemeinden der Energieregion 

„Südliche Fränkische Schweiz“ haben nur 599 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz auch am Wohnort. Den 

5.043 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stehen 142 Arbeitslose gegenüber, was eine relativ 

geringe Arbeitslosenquote von ca. 2,8 % ergibt (nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigte ausge-

nommen). Die Arbeitslosenquote in ganz Bayern liegt für den gleichen Zeitraum bei etwa 3,2 % (AR-

BEITSAGENTUR 2017, STATISTIKKOMMUNAL 2018). 

Die Beschäftigtenstruktur, d.h. die Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Ar-

beitsort auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren, wird vom Bayerischen Landesamt für Statistik und 

Datenverarbeitung in folgende Wirtschaftsbereiche untergliedert (STATISTIKKOMMUNAL 2018): 

• Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

• Produzierendes Gewerbe 

• Handel, Verkehr, Gastgewerbe 

• Unternehmensdienstleister 

• Öffentliche und private Dienstleister 

In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ fallen aktuell knapp 23 % (449) aller 1.951 Arbeits-

plätze in den Bereich produzierendes Gewerbe. Jeweils ca. 22 % der Beschäftigten lassen sich den Be-

reichen öffentliche und private Dienstleistung (425) und Handel, Verkehr, Gastgewerbe (435) zuord-

nen. 93 Arbeitsplätze, das entspricht ca. 9 %, entfallen auf den Bereich Unternehmensdienstleistun-

gen. Für den primären Sektor, also die Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei, sind keine Beschäf-

tigten am Arbeitsort gemeldet. Das deutet darauf hin, dass diese Tätigkeiten in der Energieregion 

hauptsächlich als Nebenerwerb ausgeübt werden. Zu beachten ist allerdings die hohe Zahl der Be-

schäftigten (549, entspricht 28 %), für die kein Wirtschaftszweig angegeben ist (STATISTIKKOMMU-

NAL 2018). 

 
Abb. 14: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 

(QUELLE: STATISTIKKOMMUNAL 2018; EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 
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Die Verteilung auf die Wirtschaftsbereiche ist je nach Kommune unterschiedlich. So sind in der Ge-

meinde Weißenohe bspw. alle Arbeitsplätze, für die Informationen vorhanden sind, dem Wirtschafts-

bereich produzierendes Gewerbe zugewiesen. In Hiltpoltstein und Igensdorf nehmen Handel, Verkehr 

und Gastgewerbe den größten Teil ein, während in Gräfenberg am meisten Beschäftigte in öffentlichen 

und privaten Dienstleistungsunternehmen tätig sind (STATISTIKKOMMUNAL 2018). 

 

Abb. 15: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort, nach Kommune 

(QUELLE: STATISTIKKOMMUNAL 2018; EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 

 

2.12.3 Pendlerbeziehungen 

Die Kommunen weisen vielfältige Pendlerbeziehungen mit benachbarten und weiter entfernten Kom-

munen auf. Vor allem die großen Städte innerhalb der Metropolregion Nürnberg, allen voran Nürnberg 

selbst, aber auch Erlangen und Forchheim sind das Ziel vieler Arbeitnehmer. 

2.12.3.1 Auspendler 

Insgesamt pendeln 4.028 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte aus den Gemeinden der Energiere-

gion „Südliche Fränkische Schweiz“ aus. Davon hat fast die Hälfte (ca. 47 %) - das entspricht 1.890 

Beschäftigten - ihren Arbeitsort in Nürnberg (Stadt und Landkreis). Ca. 28 % der Auspendler – das ent-

spricht 1.138 Beschäftigten - arbeiten in Erlangen (Stadt und Landkreis). 321 Auspendler arbeiten im 

übrigen Landkreis Forchheim (ARBEITSAGENTUR 2017, eigene Berechnungen EVF 2018). Innerhalb der 

Energieregion pendeln laut Daten der Bundesagentur für Arbeit (Tabelle 8) 266 Beschäftigte zwischen 

den Kommunen der Energieregion (ARBEITSAGENTUR 2017).  
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Tab. 3: Übersicht der Auspendler im Jahr 2015 

Kommune  Su
m

m
e
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Ausgewählte Ziele der Auspendler 

Ziele innerhalb der  
Energieregion SFS 

Ziele außerhalb der Energieregion SFS 

Ig
en

sd
o

rf
 

G
rä

fe
n

b
e

rg
 

H
ilt

p
o

lt
st

ei
n

 

W
ei

ß
en

o
h

e
 

Su
m

m
e

 

Su
m

m
e

 

Kurze Entfernung 

G
rö

ß
e

re
 E

n
tf

e
rn

u
n

g 

N
eu

n
ki

rc
h

en
 

ü
b

ri
ge

r 
LK

 F
o

rc
h

-

h
ei

m
 

Er
la

n
ge

n
 (

St
ad

t 

u
n

d
 L

an
d

kr
ei

s)
 

N
ü

rn
b

er
g 

(S
ta

d
t 

u
n

d
 L

an
d

kr
ei

s)
 

Igensdorf 1.974 / 56 * 24 80 1.894 74 78 589 895 258 

Gräfenberg 1.342 47 / 14 26 87 1.255 54 149 347 558 147 

Hiltpoltstein 546 15 39 / * 54 492 * 66 107 235 84 

Weißenohe 432 18 27 * / 45 387 18 28 95 202 44 

Summe: / 80 122 14 50 266 4.028 146 321 1.138 1.890 533 

 (QUELLE: ARBEITSAGENTUR 2017, EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018; * NICHT BEKANNT/GEHEIM ZU HALTEN) 

2.12.3.2 Einpendler 

Laut Daten der Bundesagentur für Arbeit kommen 1.049 Einpendler von außerhalb der Energieregion 

in die vier Kommunen zum Arbeiten. 159 davon aus der Stadt und dem Landkreis Nürnberg. Weitere 

169 Einpendler aus Erlangen (Stadt und Landkreis). Die meisten Einpendler, 414 Beschäftigte, kommen 

aus dem übrigen LK Forchheim (ARBEITSAGENTUR 2017). 

Tab. 4: Übersicht der Einpendler im Jahr 2015 

 Kommune Su
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Herkunft innerhalb der  
Energieregion SFS 
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Igensdorf 383 / 47 15 18 80 303 16 58 86 66 77 

Gräfenberg 653 56 / 39 27 122 531 28 250 60 77 116 

Hiltpoltstein 105 * 14 / * 14 91 * 38 * 16 37 

Weißenohe 174 24 26 * / 50 124 * 68 23 * 33 

Summe: / 80 87 54 45 266 1.049 44 414 169 159 263 

(QUELLE: ARBEITSAGENTUR 2017, EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018; * NICHT BEKANNT/GEHEIM ZU HALTEN) 
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2.12.3.3 Relevanz der Pendlerbeziehungen für das Energiekonzept 

Die Beschäftigten und insbesondere die Berufspendler sind für einen großen Anteil des Energiever-

brauchs und der Treibhausgasemissionen im Bereich Mobilität verantwortlich. Das Schöne daran aus 

planerischer Sicht: Die Wegstrecken sind immer wiederkehrend und damit planbar! Typischerweise 

werden die Pendlerstrecken insbesondere im ländlichen Raum durch einen hohen Anteil des motori-

sierten Individualverkehrs (MIV), also durch den eigenen PKW, Motorrad, Motorroller, etc., zurückge-

legt. Doch gerade die kurzen Strecken, z.B. wenn sich der Arbeitsort auch am Wohnort befindet, lassen 

sich sehr gut zu Fuß, mit dem (Elektro-)Fahrrad oder dem ÖPNV zurücklegen. Dies trifft auf fast 600 

Arbeitnehmer im Gemeindegebiet zu (ARBEITSAGENTUR 2017). Moderne Elektrofahrräder erweitern die 

Reichweite darüber hinaus ohne Probleme bis in Nachbargemeinden. Weitere rund 266 Pendler, die 

innerhalb der Energieregion pendeln, könnten so zumindest bei gutem Wetter statt des PKWs theore-

tisch das Fahrrad nutzen. Problematisch ist dabei möglicherweise die bergige Lage des Großteils des 

Gebiets. Nahegelegenen Ziele im Umland (umliegende Städte und Landkreise wie Erlangen, Nürnberg 

und Forchheim) können bereits mit heutiger Technik im Bereich Elektromobilität völlig problemlos er-

reicht werden. Die Zeiten kurzer Reichweiten bei Elektro-Fahrzeugen sind längst vorbei. Im Zuge des 

anstehenden Strukturwandels hin zur Elektromobilität müssen jedoch auch ausreichend Elektrotank-

stellen für diejenigen Einpendler geschaffen werden, die größere Wegstrecken zum Arbeitsort zurück-

legen müssen. So kommen mehr als 260 Einpendler von weiter entfernten Orten. Stünden in den Ge-

meinden und insbesondere bei den Arbeitgebern genug entsprechende Lademöglichkeiten zur Verfü-

gung, könnte auch für diese Arbeitnehmergruppen der Umstieg zur Elektromobilität deutlich leichter 

fallen. 

2.13 Bestand an Wohngebäuden und Wohnflächen 

2.13.1 Entwicklung des Wohngebäudebestands 

In der Energieregion befinden sich 3.737 Wohngebäude, die größte Anzahl davon in Igensdorf (1.611 

Gebäude), die kleinste Anzahl in Weißenohe (338 Wohngebäude). Zur Betrachtung des Heizenergie-

verbrauchs ist eine Unterscheidung nach Alter der Wohngebäude sinnvoll. 

Etwa 12 % des heutigen Wohngebäudebestands in der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 

wurden in der Zeit bis Ende des 1. Weltkrieg errichtet. 1948, wenige Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges 

waren es bereits 17 % (ZENSUS 2011). Neben einigen neueren Erweiterungsbauten bestehen diese Ge-

bäude häufig vollständig oder zumindest teilweise aus den typischen Fachwerkhäusern, die aus ener-

getischer Sicht kaum saniert werden konnten. Nach dem 2. Weltkrieg wuchs der Gebäudebestand bis 

in die 1970er Jahre rasch an. Bis in das Jahr 1978 war bereits mehr als die Hälfte des heutigen Gebäu-

debestands errichtet.  

Zwar stimmen die zur Verfügung stehenden Zeiträume des Gebäudebestands aus dem ZENSUS 2011 

nicht ganz mit den Stichjahren der ersten und den folgenden Wärmeschutzverordnungen (WSV) 1977, 

1982 und 1995 überein, dennoch lässt sich der dargestellte Gebäudebestand zum Stichjahr 1978 in 

etwa mit demjenigen vergleichen, der noch vor der ersten Wärmeschutzverordnung errichtet wurde. 

Dies betrifft also etwa 52 % der Wohngebäude. Bis zur dritten Wärmeschutzverordnung 1995 kamen 

dann weitere 1.026 Wohngebäude (entspricht etwa 28 % des heutigen Wohnbestands) hinzu. Der Ge-

samtbestand wuchs bis hierhin auf insgesamt etwa 80 % der heutigen Zahl an (ZENSUS 2011). 
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Seit 2002 ist die aus den Wärmeschutzverordnungen hervorgegangene Energieeinsparverordnung 

(EnEV) in ihrer Urfassung in Kraft getreten. Bis zur letzten größeren Novelle Ende 2007 wurden dann 

bereits 98 % der Wohngebäude errichtet. Seit 1. Mai 2014 ist eine weitere Novelle in Kraft getreten, 

welche eine schrittweise Anpassung der Vorgaben zum maximal erlaubten Primärenergieverbrauch 

und zu anderen energetischen Kenngrößen (wie z.B. die maximal erlaubte Wärmeübertragung von 

Bauteilen) vorsieht. Zuletzt traten im Jahr 2016 verschärfte Kenngrößen in Kraft. Zukünftig errichtete 

Gebäude weisen damit nur noch einen Bruchteil des Primärenergiebedarfs des alten Gebäudebestands 

auf (ZENSUS 2011). 

Tab. 5: Entwicklung des Wohngebäudebestands 

(QUELLE: ZENSUS 2011, STATISTIK KOMMUNAL 2017, EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

 
Abb. 16: Auszug aus der Kartierung der Baualter der Wohngebäude (hier: Gräfenberg und Umgebung)  

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2017) 

  

Jahr 

Igensdorf Gräfenberg Hiltpoltstein Weißenohe Energieregion  

Bestand Anteil Bestand Anteil Bestand Anteil Bestand Anteil Bestand Anteil 

1919 124 8% 199 16% 92 17% 27 8% 442 12% 

1948 187 12% 279 22% 118 22% 42 12% 626 17% 

1978 636 39% 805 64% 335 63% 171 51% 1.947 52% 

1986 845 52% 918 73% 403 76% 220 65% 2.386 64% 

1990 932 58% 975 78% 418 78% 242 72% 2.567 69% 

1995 1.129 70% 1.079 86% 468 88% 297 88% 2.973 80% 

2000 1.365 85% 1.172 93% 504 95% 316 93% 3.357 90% 

2004 1.456 90% 1.212 97% 530 99% 325 96% 3.523 94% 

2008 1.536 95% 1.260 100% 536 101% 331 98% 3.663 98% 

2017 1.611 100% 1.255 100% 533 100% 338 100% 3.737 100% 



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Rahmendaten 

25 

 

Wie nahezu überall in Deutschland wurde jedoch auch der ältere Gebäudebestand über die Zeit hin-

weg saniert. Insbesondere die steigenden Energiekosten haben sukzessive dazu geführt, dass gerade 

im Wohngebäudebestand häufig die dringlichsten Maßnahmen (z.B. Fenster oder alte Fassaden) ener-

getisch modernisiert wurden. Da weitere Analysen und Auswertungen auf diesem Gebäudebestand 

aufbauen, wurde er zusammen mit dem Sanierungsbestand im Rahmen der Erstellung des vorliegen-

den Energiekonzepts weitgehend kartiert (vgl. Abb. 16). 

Zukünftige Neubauten 

Mit Hinblick auf Tabelle 5 wird im Rahmen der vorliegenden Studie eine Prognose über die zukünftige 

Bautätigkeit in den Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ gewagt. Zur Bestim-

mung der zusätzlichen bis in das Jahr 2050 errichteten Gebäude und deren Energieverbrauch soll unter 

Berücksichtigung der Entwicklung der letzten Jahre die Neubautätigkeit abgeschätzt werden. Während 

in Igensdorf in den letzten 10 Jahren am meisten neue Gebäude hinzugekommen sind (insgesamt 75) 

kamen in der Bilanz nur in Weißenohe noch zusätzliche Gebäude hinzu (insgesamt 7). Die übrigen Kom-

munen haben in der Bilanz Wohngebäude verloren. In Gräfenberg stehen heute insgesamt 5 Wohnge-

bäude und in Hiltpoltstein insgesamt 3 Wohngebäude weniger als vor 10 Jahren. 

 
Abb. 17: Ausschnitt aus den im FNP festgelegten zukünftigen Neubaugebieten 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2017) 

Dennoch haben alle Kommunen Neubaugebiete ausgewiesen und es wird davon ausgegangen, dass in 

dem betrachteten Zeithorizont bis 2050 in allen Kommunen auch neue Gebäude hinzukommen wer-

den. Da die Bautätigkeit in den Kommunen jedoch unterschiedlich intensiv stattgefunden hat, soll dies 

in der Prognose berücksichtigt werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Wohngebäudebestand 

in den Kommunen wie in Tabelle 6 dargestellt stattfinden wird. 
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Tab. 6: Prognose zur Änderung des Wohngebäudebestand bis 2050 

Kommune 
Änderung Gebäudebestand 

Zusätzliche Wohnfläche 
Zusätzliche belegbare 

Dachfläche für Solarther-
mie- und PV-Anlagen relativ absolut 

Gräfenberg +10 % +125 18.750 m² 6.250 m² 

Hiltpoltstein +5 % +26 3.900 m² 1.300 m² 

Igensdorf +15 % +240 36.000 m² 12.000 m² 

Weißenohe +10 % +33 4.950 m² 1.650 m² 

Energieregion SFS +11 % +424 63.600 m² 21.200 m² 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

2.13.2 Wohnflächen 

Mit dem Wohngebäudebestand hat auch die Fläche zugenommen, die bewohnt und damit potenziell 

beheizt wird. Während 1995 insgesamt 453.154 m² als Wohnfläche genutzt wurden, waren es im Jahr 

2016 bereits 620.202 m². Dies entspricht einer Erhöhung um 36,9 %. Gleichzeitig stieg die durchschnitt-

liche Wohnfläche pro Wohnung im selben Zeitraum um 4,8 % von 108,4 m² im Jahre 1995 auf 113,6 

m² im Jahr 2016.  

Tab. 7: Wohnraum in Wohn- und Nichtwohngebäuden 

  

Wohnflächen Wohnfläche je Wohnung 

1995 [m²] 2016 [m²] Δ1995/2016 1995[m²] 2016[m²] Δ1995/2016 

Gräfenberg 172.301 218.541 +26,8% 104,6 109,8 +5,0% 

Hiltpoltstein 70.000 85.186 +21,7% 115,7 118 +2,0% 

Igensdorf 165.237 260.169 +57,5% 112,4 120,4 +7,1% 

Weißenohe 45.616 56.306 +23,4% 100,9 106 +5,1% 

Energieregion SFS 453.154 620.202 +36,9% 108,4 113,55 +4,8% 

(QUELLE: STATISTIK KOMMUNAL 2018, EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

2.14 Klimatische Verhältnisse 

2.14.1 Grundzüge des Klimas in der Region der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 

Die Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ liegt in der klimatischen Zone, die vom europäischen 

gemäßigt maritimen Klima im Übergangsbereich zum gemäßigt kontinentalen Klima geprägt ist.  

Die Kommunen der Energieregion befinden sich innerhalb der bayerischen Klimaregion „Regnitz“. 

Beim Vergleich der Kommunen mit dem Rest Bayerns lässt sich feststellen, dass dort durchschnittlich 

höhere Temperaturen, mehr Sommertage und insgesamt weniger Eis- und Frosttage vorzufinden sind. 

Während die mittlere Jahrestemperatur in Bayern bei 7,8 °C liegt, so liegt diese im überwiegenden Teil 

der Klimaregion „Regnitz“ bei 8,2 °C. Statt wie im Durchschnitt Bayerns 30 Eis- und 109 Frosttage weist 

die Region 21 Eis- und nur 98 Frosttage auf. Mit 40 statt 32 Sommertagen und 7 statt 5 heißen Tagen 

ist es in der Region also nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer wärmer als im übrigen Bayern 

(LFU 2012).  
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Darüber hinaus ist es in der Region „Regnitz“ sowohl im Winter als auch im Sommer trockener als im 

übrigen Bayern. So liegt die Niederschlagssumme im hydrologischen Winterhalbjahr bei nur 342 mm 

und im Sommerhalbjahr bei nur 410 mm Niederschlag. Im Durchschnitt Bayerns sind es im Winter 

400 mm und im Sommer 533 mm (LFU 2012). Einen lokalen Einfluss auf das Klima der Energieregion 

hat die Nähe zum Mittelgebirge der Fränkischen Alb. 

2.14.2 Bereits heute absehbare Auswirkungen des Klimawandels 

2.14.2.1 Entwicklung bis heute 

In der Klimaregion „Regnitz“ ist es nicht nur wärmer und trockener als im übrigen Bayern, es wird in 

Zukunft sehr wahrscheinlich auch noch wärmer. Die Klimabeobachtung hat gezeigt, dass die durch-

schnittlichen Temperaturen zwischen 1931 und 2010 um 0,9 °C gestiegen sind. Damit hat sich in der 

Klimaregion „Regnitz“ die Temperatur zwar nicht so stark wie im übrigen Bayern erhöht (hier: 1,1 °C), 

der Unterschied ist jedoch minimal. Im gleichen Zeitraum sind die mittleren Niederschläge im Winter-

halbjahr um etwa 25 % gestiegen, im Sommerhalbjahr sind diese mit etwa -1 % relativ stabil geblieben 

(LFU 2012).  

2.14.2.2 Zukünftige Entwicklung 

Temperaturänderungen 

Dieser Trend wird sich voraussichtlich fortsetzen. Die Klimaprojektionen gehen davon aus, dass bis 

2050 die mittlere Jahrestemperatur im Mittel um weitere +1,2 °K steigen wird. Die Ergebnisse der un-

terschiedlichen Klimaprojektionen variieren zwischen einem Temperaturanstieg von +0,8 °K bis 

+1,9 °K. Es gehen jedoch alle Klimaprojektionen eindeutig davon aus, dass die Temperaturen deutlich 

über die natürliche Schwankungsbreite steigen werden. Mit diesem Anstieg werden in Zukunft deutlich 

mehr Sommer- und heiße Tage erwartet. Im Winterhalbjahr dagegen werden weniger Eis- und Frost-

tage erwartet. Die Klimaprojektionen zeigen, dass bis 2050 im Mittel etwa 10 Eistage weniger, 20 Frost-

tage weniger und dafür etwa 20 zusätzliche Sommer- sowie knapp 10 zusätzliche heiße Tage zu erwar-

ten sind (LFU 2012). 

Variabilität der Temperaturveränderungen im Jahresverlauf 

Über das Jahr hinweg betrachtet zeigen sich ebenfalls Unterschiede. Zwar wird im Jahresmittel ein 

Temperaturanstieg in Höhe von etwa +1,2 °C erwartet, über den Jahresverlauf hinweg fällt dieser aber 

wahrscheinlich unterschiedlich aus. Am wenigsten betroffen wird aller Voraussicht nach das Frühjahr 

sein. In dieser Jahreszeit wird der geringste Temperaturanstieg erwartet. Vor allem im Winter und 

Sommer soll es jedoch zu extremeren Änderungen kommen. Mit prognostizierten Temperaturanstie-

gen im Sommer zwischen +0,6 °C und knapp über +2,0 °C und im Winter zwischen +0,5 °C und knapp 

2,4 °C sind hier die höchsten Sprünge zu erwarten (LFU 2012). 

Niederschlagsänderungen 

Bezüglich der Niederschlagsänderungen treffen die Klimaprojektionen sehr unterschiedliche Aussa-

gen. Das Problem aller Projektionen ist in diesem Zusammenhang die natürliche Variabilität der Nie-

derschläge. In der Klimaregion „Regnitz“ kommen die Prognosen für das Winterhalbjahr und das Som-

merhalbjahr zu unterschiedlichen Ergebnissen. Im hydrologischen Winterhalbjahr wird bis 2050 bei 
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einigen Projektionen ein Gesamtniederschlagsanstieg, der über die natürlichen Schwankungen von 

±10 % hinausgeht, erwartet. Andere Projektionen wiederrum lassen keine großen Veränderungen ver-

muten. Da in der Vergangenheit jedoch vor allem im Winterhalbjahr die Niederschläge zugenommen 

haben, gilt es als plausibel, dass sich dieser Trend fortsetzt. Im hydrologischen Sommerhalbjahr (Mai 

bis Oktober) werden bis 2050 geringe Veränderungen erwartet. Erst in der zweiten Hälfte des Jahrhun-

derts wird eine Niederschlagsabnahme von durchschnittlich -10 % vorhergesagt (LfU 2012). 

Variabilität der Niederschlagsänderungen im Jahresverlauf 

Während im Jahresmittel bis 2050 kaum Änderungen erwartet werden, treffen fast alle Klimaprojekti-

onen die Aussage, dass der Sommer deutlich trockener wird. Bis zum Jahr 2050 wird eine Entwicklung 

von bis zu -18 % der Niederschlagsmengen erwartet. Im Frühjahr werden kaum Änderungen in den 

Niederschlagsmengen erwartet, die Prognosen für den Herbst schwanken noch sehr stark zwischen 

knapp -18 % und knapp über +20 %. Im Winter wird jedoch mit einer Niederschlagszunahme von bis 

zu +28 % gerechnet (LFU 2012). 

2.14.3 Zusammenfassung und Wirkfolgen 

Das Klima der kleinräumigen Klimaregion „Regnitz“, der die Energieregion „Südliche Fränkische 

Schweiz“ angehört, wird in Zukunft vermutlich deutlich wärmer werden. Der Temperaturanstieg wird 

in den Sommermonaten eher wahrnehmbar sein als im Winter. Mit einer Zunahme der Zahl heißer 

Tage werden zunehmend sensible Bevölkerungsgruppen (z.B. ältere Mitbürger, Kleinkinder) betroffen 

sein. Die Niederschläge werden sich im Jahresmittel zumindest im Sommerhalbjahr zunächst wahr-

scheinlich gering verändern, im Winterhalbjahr ist ein Anstieg zu erwarten. In den Sommermonaten 

wird jedoch neben der zunehmenden Zahl warmer und heißer Tage auch deutlich weniger Nieder-

schlag fallen. Diese klimatischen Veränderungen besonders in der Vegetationsperiode werden zuneh-

mend zu einer Veränderung der Flora, explizit der Baumartenzusammensetzung führen. Gerade flach-

wurzelnde Baumarten wie die Fichte sind der zunehmenden Sommertrockenheit ausgeliefert.  

2.14.4 Beitrag des vorliegenden Energiekonzepts zur Abschwächung des Klimawandels 

Mit dem hier vorliegenden Energiekonzept wird nach ökonomisch wie ökologisch sinnvollen Maßnah-

men gesucht, die Gemeinden der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ und die energetische 

Infrastruktur an die zukünftigen Herausforderungen einer rationellen Energienutzung heranzuführen. 

Zwar handelt es sich bei dem Energiekonzept nicht um ein umfassendes Klimaschutzkonzept, jedoch 

werden die Potenziale in den Bereichen Energieeinsparung, Energieeffizienzsteigerung und Nutzung 

regenerativer Energien sehr umfassend betrachtet. Durch die Umsetzung der Maßnahmen werden 

anthropogene Treibhausgasemissionen eingespart, die nachgewiesenermaßen dafür verantwortlich 

sind, dass sich das Weltklima stärker als über natürliche Schwankungen hinaus verändert (IPCC 2014). 

Die Umsetzung des Energiekonzeptes trägt damit dazu bei, das Ausmaß und die Auswirkungen des 

Klimawandels abzuschwächen. Die Umsetzung auf Ebene der Energieregion ist damit im Zusammen-

hang mit den Anstrengungen vieler weiterer aktiver Kommunen weltweit zu sehen, die gemeinsam 

den Wandel hin zu einer nachhaltigen und rationellen Energienutzung anstreben und damit das Welt-

klima schützen wollen. Das Energiekonzept orientiert sich dabei an den Zielvorgaben auf Bundes- und 

auf Bayerischer, sowie auf Landkreis-Ebene. Diese Ziele sind in Abschnitt 4.5 detaillierter beschrieben.  
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3 Energetische Infrastruktur 

3.1 Thermische Infrastruktur 

Bei der thermischen Infrastruktur handelt es sich um die vorhandenen technischen Einrichtungen, die 

der Versorgung mit Wärmeenergie dienen. Dies kann leitungsgebunden oder dezentral über viele ein-

zelne Einrichtungen erfolgen. Die Zusammensetzung der verwendeten Energieträger zeigt folgende 

Abbildung. 

 
Abb. 18: Art und Umfang des thermischen Endenergieverbrauchs in den Kommunen der Energieregion 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018; QUELLE DER VORHANDENEN ENERGIEERZEUGUNGSANLAGEN: KRAL/KOLB 2017; 

QUELLE FÜR WÄRMEBEREITSTELLUNG DURCH STROM: BAYERNWERK 2017A) 

Einige Besonderheiten der thermischen Infrastruktur sollen im Folgenden herausgestellt werden. 

3.1.1 Nicht-leitungsgebundene Energieversorgung 

Bei der nicht-leitungsgebundenen Infrastruktur handelt es sich um die Versorgung mit Energieträgern, 

die zu den vorhandenen dezentralen Heizungen ohne eine Leitung manuell transportiert werden müs-

sen. Dies erfolgt meist in Form von Tankwagen (Öl-Tankwagen, Pellet-Tankwagen, etc.) oder durch 

Transport auf Hängern. 

Wie Abbildung 18 bereits zeigt, ist der am meisten verbreitete Heizenergieträger das Heizöl. Etwa 59 % 

des gesamten Wärmeenergieverbrauchs werden durch diesen Energieträger bereitgestellt. Weiterhin 

finden sich in vielen Gebäuden auch zentrale Holzheizungen und dezentrale Einzelraumfeuerungen, in 

denen Scheitholz verbrannt wird. Etwa jede siebte der vorhandenen Zentralheizungen wird bereits 

durch Solaranlagen unterstützt. Meist werden hier sog. „Flachkollektoren“ eingesetzt (SOLARATLAS 

2018).  
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3.1.2 Leitungsgebundene Infrastruktur 

Bei der leitungsgebundenen Infrastruktur handelt es sich insbesondere um technische Einrichtungen, 

die die zur Wärmebereitstellung notwendigen Energieträger über Leitungen an den Verbraucher be-

fördern. Dies ist bei Fern- und Nahwärmesystemen und bei der Erd- oder manchmal auch bei der Flüs-

siggasversorgung der Fall. Theoretisch könnte man diese Eigenschaft bei der Nutzung von Elektrohei-

zungen auch den Stromleitungen zuschreiben. Diese Infrastruktur wird jedoch in Abschnitt 3.2 näher 

betrachtet. 

3.1.2.1 Gasversorgung 

Eine Versorgung mit brennbaren Gasen über ein Verteilnetz erfolgt i.d.R. entweder über das überregi-

onale Erdgasnetz oder über kleinere dezentrale Flüssiggas-Verteilnetze. Während an das Erdgasnetz 

meist ganze Ortschaften angeschlossen werden, finden sich Flüssiggas-Verteilnetze neuerdings meist 

räumlich beschränkt in einzelnen Baugebieten. 

Verteilnetz für Flüssiggas 

In einem Neubaugebiet der Marktgemeinde Igensdorf findet sich ein kleineres Verteilnetz für Flüssig-

gas. Den Auskünften des Netzbetreibers zufolge werden dort aktuell jedoch nur zwei Gebäude mit 

Flüssiggas versorgt (PRIMAGAS 2017). 

  

Abb. 19: Das Neubaugebiet in Igensdorf mit einem kleineren Verteilnetz für Flüssiggas 

(QUELLE: GEOBASISDATEN: BAYERISCHE VERMESSUNGSVERWALTUNG 2017, EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 

Verteilnetz für Erdgas 

In den Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ ist kein Verteilnetz für Erdgas 

vorhanden. 

Im näheren Umfeld der Kommunen der Energieregion finden sich jedoch Verteilnetze für Erdgas. So 

werden die Nachbargemeinden Neukirchen a. Brand, Eckental und Schnaittach über Fernleitungen von 

Erlangen und Nürnberg versorgt. 
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Abb. 20: Erdgasversorgung im näheren Umfeld der Energieregion 

(QUELLE: LUTUM 2016, RPV 2017, EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Möglichkeiten eines Anschlusses an das überregionale Erdgasverteilnetz 

Theoretisch könnte die Energieregion Zugang zu dem überregionalen Verteilnetz für Erdgas über die 

zuvor vorgestellten Nachbargemeinden Eckental und Neukirchen a. Brand erhalten. Abbildung 20 zeigt 

die nächsten versorgten Bereiche und die größeren regionalen Erdgasverteilleitungen in der Umge-

bung der Energieregion. 

Diskussion eines Anschlusses an das überregionale Erdgasverteilnetz aus Sicht der rationellen Energie-

verwendung und des Klimaschutzes 

Die Versorgung mit Erdgas ist eine auf den ersten Blick bequeme und (heute) verhältnismäßig günstige 

Möglichkeit, sich mit einem gasförmigen Energieträger zu versorgen. Insbesondere größere und ener-

gieintensive Industriebetriebe sind (heute) häufig aus energiepolitischen Gründen auf diesen Energie-

träger angewiesen. 

Hinsichtlich der übergeordneten Rahmenbedingungen, die eine schnelle Dekarbonisierung (Einspa-

rung von Treibhausgasen) der Energieversorgung erfordern, um die großen Herausforderung des anth-

ropogen induzierten Klimawandels zu begegnen, erscheint aber ein Anschluss an die überregionale 

Erdgasversorgung nur auf den ersten Blick uneingeschränkt vorteilhaft. Zwar weist der Energieträger 

Erdgas bei der Nutzung laut GEMIS (Stand Version 4.95, April 2017) etwas geringere Treibhausgasemis-

sionen auf als der in der Energieregion Südliche Fränkische Schweiz bislang weit verbreitete Energie-

träger Heizöl (etwa 20 % weniger bei Erdgas laut GEMIS [vgl. Ausführungen in Abschnitt 4.1.4 und 

4.1.5]; neuere Studien zeigen jedoch auch, dass die zuletzt erschlossenen Quellen für Erdgas wie z.B. 

durch Fracking gewonnenes Erdgas oder die Förderung bei anderen neuen Lagerstätten u.a. durch Le-

ckageverluste zu deutlich höheren Emissionen von CO2-Äquivalenten führen als bei den herkömmlichen 
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Verfahren [vgl. z.B. HOWARTH 2014]; auch Erdgas ist deshalb hinsichtlich der Treibhausgasemissionen 

also nicht per se „besser“ als Heizöl; es ist den neuesten Erkenntnissen zu Folge eher zu befürchten, 

dass die Nutzung von Erdgas in Zukunft mit höheren oder zumindest gleichhohen Treibhausgasemissi-

onen verbunden ist, wie die Nutzung von Heizöl). Aber dennoch würden selbst bei den noch nach GE-

MIS 4.95 angenommenen geringeren Treibhausgasemissionen je Energieeinheit stets noch deutlich zu 

viele Treibhausgasemissionen entstehen, um alle langfristigen Ziele zum Schutze des Weltklimas über-

haupt erreichen zu können.  

In der Energieregion finden sich nur wenige energieintensive Industriebetriebe. Diese nutzen bislang 

ganz spezielle Abfälle als Energieträger und sind deshalb bislang auch nicht auf den Energieträger Erd-

gas angewiesen. Zum anderen wäre bei einem Umstieg auf Erdgas auch der Energieträger Erdgas auf 

lange Frist ein endlicher (fossiler) Energieträger, dessen Preis mit zunehmender Verknappung und bei 

steigender Nachfrage zumindest langfristig steigen wird. Darüber hinaus wird der Energieträger Erdgas 

und die damit in Verbindung stehenden Bezugskosten aus Sicht der Versorgungssicherheit häufig als 

„Spielball“ internationaler Politik missbraucht, was die Nutzung ebenfalls zu einem auf lange Frist nicht 

kalkulierbaren Risiko machen könnte. Da weiterhin ein Erdgasnetz auf Grund der hohen Erschlie-

ßungskosten unter Aufrechterhaltung niedriger Bezugskosten für Verbraucher i.d.R. nur auf lange 

Frist errichtet wird, erscheint es heute insbesondere auch aus Sicht einer schnellen Dekarbonisierung 

weniger sinnvoll, noch neue Erdgasnetze zu errichten. 

Dem gegenüber stehen heute vieldiskutierte technische Möglichkeiten, erneuerbare Energien (z.B. 

Strom aus Windkraftanalgen) über einen Methanisierungsprozess in Erdgas umzuwandeln. Das Erd-

gasnetz könnte in diesem Fall zumindest theoretisch als „Speicher“ dienen und das erzeugte „Bioerd-

gas“ mit deutlich geringeren Treibhausgasemissionen genutzt werden. Diese Technologie steckt heute 

aber noch in der Entwicklungsphase und die mit diesem Verfahren in Verbindung stehenden Wirkungs-

gradverluste lassen aus ökonomischen Gesichtspunkten zumindest kurz- bis mittelfristig nicht auf eine 

flächendeckende Umsetzung dieses Potenzials hoffen. Da dieses technologische Verfahren noch nicht 

praxistauglich ist, sollten also zunächst die Potenziale für regenerative Nahwärmenetze auf Basis 

von Biomasse (vgl. Abschnitt 5.3 und Abschnitt 7) hinreichend geprüft werden, bevor eine nur po-

tenziell und auf lange Frist sowie aus heutiger Sicht nur theoretisch sinnvolle Alternative (Erdgasnetz 

mit möglicherweise „methanisierten“ erneuerbaren Energien) in Betracht gezogen wird. 

3.1.2.2 Fern- und Nahwärmeversorgung 

Eine Fernwärmeversorgung transportiert Wärme, meist in Form von warmem Wasser, von einer grö-

ßeren Wärmequelle über größere Distanzen über Fernwärmeleitungen zu den Verbrauchern. Bei den 

Verbrauchern ist dann i.d.R. eine sog. „Wärmeübergabestation“ bzw. ein Wärmetauscher installiert, 

der das Wasser in den Heizungskreisläufen des zu beheizenden Gebäudes aufheizt. Häufig wird diese 

Möglichkeit in der Nähe von größeren Kraftwerken genutzt, bei denen Abwärme entsteht. Genauso 

wie bei den Fernwärmeversorgungen funktioniert dies auch bei den sog. „Nahwärmenetzen“, nur dass 

an diese meist nicht so viele Verbraucher angeschlossen sind und die Wärmemenge meist nicht so 

groß ist wie bei Fernwärmenetzen. Eine genaue Unterscheidung zwischen diesen beiden Typen von 

Fernwärmesystemen gibt es nicht. „Nahwärmenetze“ werden einfach so bezeichnet, weil diese eine 

kleinere Dimensionierung aufweisen als Fernwärmesysteme. 

In der Energieregion Südliche Fränkische Schweiz existieren bereits einige größere und kleinere Nah-

wärmenetze. Diese nutzen bereits Wärmeenergie aus regenerativen Quellen. Im Folgenden werden 

sie kurz vorgestellt. 
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Biomasseheizwerk mit Nahwärmenetz in Gräfenberg 

Das Nahwärmenetz in Gräfenberg erhält die Wärme von einem zentralen Biomasseheizwerk. Daran 

mittels Wärmeleitung angeschlossen sind aktuell die Real- und Mittelschule, ein Alten- und Pflege-

heim, die Grundschule, ein Kindergarten und einige weitere wohnlich genutzte Gebäude. Insgesamt 

werden hier pro Jahr ca. 2.900 MWhth aus dem Energieträger Holz in Form von Holzhackschnitzeln 

genutzt, was einem Energieäquivalent in Höhe von ca. 290.000 Litern Heizöl pro Jahr entspricht. Soweit 

zuvor die benötigte Heizenergie vollständig durch Heizöl bereitgestellt wurde, werden durch dieses 

Nahwärmenetz mit Biomasseheizwerk bereits ca. 650 Tonnen Treibhausgase pro Jahr eingespart. Seit 

Inbetriebnahme im Jahr 2003 summieren sich die eingesparten Treibhausgasemissionen mittlerweile 

bereits auf ca. 10.400 Tonnen (Stand 2019). 

 
Abb. 21: Das Heizwerk des Gräfenberger Nahwärmenetzes 

(QUELLE: EVF 2018; FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Das Nahwärmenetz in Gräfenberg soll in Zukunft auch weiter ausgebaut werden. In vorangegangenen 

Studien wurden diverse Ausbauvarianten diskutiert. Vor allem in der Altstadt finden sich besonders 

hohe Wärmedichten, die in Zukunft erschlossen werden sollen. Dort befindet sich neben dem Sitz der 

Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg mit historischem Verwaltungsgebäude auch das historische Rat-

haus der Stadt, ein Bürgerhaus und einige weitere historische Bauten mit gemischter Nutzung, die un-

ter Denkmalschutz stehen, nur bedingt energetisch saniert werden können, und damit auch in Zukunft 

einen relativ hohen Energieverbrauch aufweisen werden. Die Altstadt kann am besten über die Kas-

berger Straße oder über das Wohngebiet am Schießberg an das Biomasseheizwerk angeschlossen wer-

den (vgl. GEM 2016). Auf Grund des höheren Einsparpotenzials für Treibhausgase hat sich der Stadtrat 

Gräfenbergs am 01.12.2016 dazu entschieden, der Variante mit einer Erschließung der Altstadt über 

den Schießberg den Vorzug zu geben. Es laufen darüber hinaus seitens der Stadt Gräfenberg bereits 

konkretisierende Planungen zur Erweiterung des Nahwärmenetzes in der dargestellten Variante. 
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Abb. 22: Das Nahwärmenetz in Gräfenberg und Ausbauvarianten 

(QUELLE: KOMMUNEN SFS 2017, GEM 2016, EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Biogasanlage mit Nahwärmenetz in Hiltpoltstein 

In Hiltpoltstein wurde an die im Jahr 2001 errichtete Biogasanlage mit einer gesamten elektrischen 

Leistung in Höhe von 840 kWel ein Nahwärmenetz zur Nutzung der Abwärme der Biogasanlage errich-

tet. Das Nahwärmenetz versorgt heute bereits die Schule, den Kindergarten, das Feuerwehrhaus, ei-

nige Gewerbegebäude und einige private Haushalte. 

Der Betreiber möchte das Wärmenetz in Zukunft weiter ausbauen. Die Ausbaupläne gehen ebenfalls 

aus Abbildung 23 hervor. Während bislang noch Abwärme der Biogasanlage in Höhe von ca. 

550 MWhth/a genutzt wird, reicht das Potenzial der Biogasanlage aus, um einen Wärmebedarf in Höhe 

von bis zu 2.000 MWhth/a versorgen zu können. Entsprechende Planungen für den Ausbau des Netzes 

sind zum Zeitpunkt der Entwicklung des vorliegenden Energiekonzepts bereits im Gang. Auch auf 

Grund des baldigen Wegfalls der 20-jährigen Förderung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) er-

wägt der Betreiber eine Umrüstung der Wärmequelle mit einem Biomasseheizwerk. Aber auch die 

ergänzende Nutzung von Solarthermie wird diskutiert. Endgültige Planungen stehen zum Zeitpunkt der 

Fertigstellung des vorliegenden Energiekonzepts noch nicht fest (NATURSTROM 2018).  

Vorausgesetzt durch den Anschluss an das Nahwärmenetz wurden ausschließlich auf dem Energieträ-

ger Heizöl basierende Heizungen ersetzt, wurden durch das Nahwärmenetz bislang ca. 120 Tonnen 

Treibhausgase pro Jahr eingespart. Darüber hinaus ersetzt der in der Biogasanlage erzeugte Strom 

auch Strom aus dem deutschen Kraftwerkpark, der mit fossilen Energieträgern und hohen Treibhaus-

gasemissionen erzeugt wurde. Die Einsparung von Treibhausgasen beläuft sich hier auf ca. 1.340 Ton-

nen pro Jahr. Insgesamt werden durch den Betrieb der Biogasanlage und des Nahwärmenetzes pro 

Jahr also ca. 1.460 Tonnen Treibhausgase eingespart (eigene überschlägige Berechnungen EVF 2019). 



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Energetische Infrastruktur 

35 

 

 
Abb. 23: Das Nahwärmenetz in Hiltpoltstein 

(QUELLE: NATURSTROM 2018, EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Biogasanlage mit Nahwärmenetz in Pommer (Igensdorf) 

 
Abb. 24: Das Nahwärmenetz in Pommer (Marktgemeinde Igensdorf) 

(QUELLE: NORDBAYERN.DE 2015, EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Im Jahr 2011 wurde an der im Jahr 2009 errichteten Biogasanlage in Pommer (Gemeinde Igensdorf) 

ein Nahwärmenetz für den Ort Pommer errichtet. Während bei Errichtung des Netzes 12 Haushalte 

angeschlossen wurden, hat sich das Netz bis heute auf insgesamt etwa 16 Haushalte erweitert. Die 

Biogasanlage mit einer elektrischen Leistung in Höhe von 380 kWel würde theoretisch ausreichend Ab-

wärme für den gesamten Ortsteil Pommer erzeugen. 

Biogasanlage mit Wärmenutzung in Mitteldorf (Igensdorf) 

Die Biogasanlage in Mitteldorf wurde 2004 errichtet. Die Abwärme wird aktuell im Sommer dazu ge-

nutzt, diverse Substrate zu trocknen. Zukünftig soll auch der benachbarte neue gemeinsame Bauhof 

von Igensdorf und Weißenohe mit der Abwärme der Biogasanlage per Nahwärmeleitung beheizt wer-

den. 

Grundsätzlich stünde an der Biogasanlage noch ausreichend Wärme zur Verfügung, um sie andernorts 

zu nutzen. Bisher haben kostspielige Querungen der Bahntrasse und der Bundesstraße B2 mit auf den 

ersten Blick unüberschaubaren Auflagen die Überlegungen einer Nutzung im nahegelegenen Wohn- 

und Gewerbegebiet in Mitteldorf zerstreut. Der Betreiber ist jedoch grundsätzlich einer Ausweitung 

der Abwärmenutzung sehr aufgeschlossen. Insgesamt würde mit einer noch verfügbaren thermischen 

Leistung in Höhe von ca. 150 kWth ausreichend Wärmeenergie zur Verfügung stehen, um ca. 50 Wohn-

gebäude mit der benötigten Heizenergie zu versorgen bzw. um den Grundbedarf für Brauchwarmwas-

ser von insgesamt ca. 400 Wohngebäuden decken zu können (MERKL 2019, EIGENE BERECHNUNGEN EVF 

2019). 

 
Abb. 25: Biogasanlage mit Abwärmenutzung in Mitteldorf (Marktgemeinde Igensdorf) 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 
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3.1.2.3 Stromheizungen 

Stromheizungen werden leitungsgebunden über das Stromnetz versorgt. Wie Abbildung 18 zeigt, spie-

len Stromspeicherheizungen und Wärmepumpen aktuell eine kleinere Rolle. Insbesondere Direkt- und 

Speicherheizungen gibt es nur noch wenige. Diese erzeugen insgesamt ca. 2 % der benötigten Hei-

zenergie. Der Grund für diesen geringen Anteil ist meist in den hohen spezifischen Kosten für die er-

zeugte Wärme zu sehen. 

Auf Grund der Möglichkeit Umweltwärme mittels innovativer Technik mit einem sehr guten Wirkungs-

grad von bis zu 400 % bis 500 % mit Hilfe von Antriebsstrom nutzen zu können, werden heute insbe-

sondere in Neubauten mit Flächenheizung (insbesondere Fußbodenheizungen) gerne Wärmepumpen 

eingesetzt (vgl. hierzu auch die Ausführungen in Abschnitt 6.2.5.1). Nur etwa 0,4 % der in der Energie-

region „Südliche Fränkische Schweiz“ verbrauchten Wärmeenergie wird bereits mit derartigen inno-

vativen Wärmepumpen aus der Umwelt bezogen. 
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3.2 Elektrische Infrastruktur 

Bei der elektrischen Infrastruktur handelt es sich um die vorhandenen technischen Einrichtungen, die 

der Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie bzw. von Strom dienen. 

3.2.1 Stromnetz und potenzieller Netzzugang 

Auf dem Gebiet der Stadt Gräfenberg befindet sich östlich von Thuisbrunn das einzige Umspannwerk 

mit Anbindung an das 110 kV-Hochspannungsnetz in der Energieregion. Für größere potenzielle Strom-

erzeugungsanlagen wie z.B. Windenergie- oder große Freiflächen-Photovoltaikanlagen der Megawatt-

klasse ist dieses Umspannwerk daher ein wichtiger Zugangspunkt zum öffentlichen Stromnetz. Von 

dort sind die Siedlungsgebiete mit 10 kV- bzw. 20 kV-Mittelspannungsleitungen erschlossen. 

 
Abb. 26: Stromnetz und Netzzugangspunkte 

(QUELLE: RPV 2017, FNP DER VG-GEMEINDEN, EIGENE RECHERCHEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

3.2.2 Bestand KWK- und erneuerbarer Energien-Anlagen 

Der Großteil des vor Ort produzierten Stroms stammt bereits aus regenerativen Quellen. Nur etwa 

0,2 % wird aus energieeffizienten Kraft-Wärme-Kopplungs (KWK)-Anlagen gewonnen. Insgesamt stel-

len die erneuerbaren Energieträger über das Jahr hinweg sogar bereits mehr Strom her, als insgesamt 

in der Energieregion verbraucht wird. Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch liegt bei 

ca. 117 %. Hiervon stellen den größten Anteil die vielen dezentralen Photovoltaikanlagen auf den Dä-

chern der Gebäude, sowie zwei große Photovoltaikanlagen auf Freiflächen. Diese erzeugen insgesamt 

ca. 50 % des Stroms in der Energieregion. Weitere 35 % des erzeugten Stroms stammt von den insge-

samt sechs Biogasanlagen. Die in der Stadt Gräfenberg errichtete Windkraftanlage aus dem Jahr 2000 

trägt weitere 7 % zur gesamten Stromproduktion bei. Die zwei Wasserkraftanlagen und das Klärgas-

BHKW an der Kläranlage in Igensdorf erzeugen nur einen Bruchteil des Stroms. 
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Abb. 27: Erneuerbare Energien Anlagen in der Gemeinde „Südlichen Fränkischen Schweiz“ 

(QUELLE: BAYERNWERK 2017A, ENERGYMAP 2017, EIGENE RECHERCHEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

3.3 Energieinfrastruktur im Bereich Mobilität 

Bei der Infrastruktur im Bereich Mobilität handelt es sich um die vorhandenen technischen Einrichtun-

gen, die Mobilitätszwecken und insbesondere der Alltagsmobilität dienen. 

3.3.1 Vorhandene Infrastruktur für Verbrennungsmotoren 

In den Kommunen der Energieregion sind drei Tankstellen für typische Konventionelle Kraftstoffe (Ben-

zin, Diesel, etc.) vorzufinden. Lediglich eine dieser drei Tankstellen wird im Namen eines großen Öl-

konzerns betrieben und weißt eine für Verbrennungsmotoren i.d.R. ausreichende und vermutlich der 

aktuellen Nachfrage entsprechenden Auswahl unterschiedlicher Kraftstoffarten auf. Keine der drei 

Tankstellen bieten den gasförmigen Kraftstoff LPG („Autogas“) oder CNG (Erdgas) an (clevertanken.de 

2017, Kommunaler Fragebogen 2017). Verbrennungsmotoren auf LPG- und CNG-Basis emittieren zwar 

ähnlich viele Treibhausgasemissionen wie Verbrennungsmotoren auf Basis von Benzin und Diesel, je-

doch weisen diese Kraftstoffe große Umweltvorteile im Bereich der Emission von Luftschadstoffen und 

Feinstäuben auf (vgl. IINAS 2015). 
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Abb. 28: Tankstellen für Verbrennungsmotoren 

(QUELLE: EIGENE RECHERCHEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

3.3.2 Vorhandene Infrastruktur für Elektrofahrzeuge 

Elektrofahrzeuge werden in Zukunft in vielerlei Hinsicht eine bedeutende Rolle spielen. Neben dem 

enormen Einsparpotenzial für Treibhausgasemissionen können Elektrofahrzeuge durch intelligente 

Vernetzung theoretisch das Stromnetz entlasten und auch als Energiespeicher agieren. Eine ausrei-

chende Ladeinfrastruktur ist insbesondere in Anbetracht der im Vergleich zu Verbrennungsmotoren 

längeren Ladezeiten deshalb besonders wichtig. Dabei erfüllt ein dichtes Netz an Ladesäulen für Elekt-

rofahrzeuge gleich mehrere Funktionen: es schafft die notwendige Infrastruktur für öffentliches Laden, 

kommuniziert die Potenziale für Elektromobilität mit der Öffentlichkeit und mindert dahingehend auch 

mögliche Bedenken bezüglich der aktuellen Reichweite von Elektrofahrzeugen. 

Insgesamt finden sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Konzepterstellung zwei öffentliche und drei 

halböffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge in den Kommunen der Energieregion. Während die 

beiden öffentlichen Ladestationen mit 22 kWel Ladeleistung und genormtem Typ-2-Stecker an große 

Roaming-Plattformen angebunden sind und damit relativ schnelles Laden mit unterschiedlichen Lade-

karten und Anbietern ermöglicht, findet sich bei den halböffentlichen, privaten Ladestationen unter-

schiedliche Systeme hinsichtlich der Vergütung des Ladestroms, der Öffnungszeiten, der Ladeleistun-

gen und der Ladestecker. 

Darüber hinaus wurden bereits erste weitere Standorte für zukünftige Ladesäulen diskutiert. Das vom 

Landkreis Forchheim erstellte „Ausbaukonzept zur Ladeinfrastruktur im Landkreis Forchheim“ hat aus 

Sicht des Landkreises bereits nach weiteren sinnvollen Standorten für Ladestationen gesucht und die-

sen hinsichtlich der Bedeutung aus Sicht des Landkreises Prioritäten zugeteilt. Auch die bestehenden 

Ladestationen am Marktplatz in Gräfenberg und am Rathaus in Igensdorf wurden im Ausbaukonzept 

für Ladeinfrastruktur des Landkreises empfohlen (vgl. LANDKREIS FORCHHEIM 2017, vgl. auch Abb. 29). 
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Mit der Realisierung dieser beiden Ladestationen wurden bereits erste Empfehlungen aus dem Aus-

baukonzept umgesetzt. 

 
Abb. 29: Öffentliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge 

(QUELLE: LADEATLAS BAYERN 2018, EIGENE RECHERCHEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

 
Abb. 30: Öffentliche Ladesäulen und Elektromobilitätskonzept des Landkreises Forchheim 

(QUELLE: LADEATLAS BAYERN 2018, EIGENE RECHERCHEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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3.3.3 Vorhandene Infrastruktur für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr 

Das Gemeindegebiet ist mit der Omnibusverkehr Franken GmbH (OVF) sehr gut an den öffentlichen 

Nahverkehr angeschlossen. Diverse Buslinien verkehren zwischen den Ortschaften der Energieregion, 

in die benachbarten Ortschaften, nach Nürnberg und Forchheim. Grundsätzlich sind alle wichtigen 

Orte fußläufig von einer Bushaltestelle aus erreichbar. Es wird davon ausgegangen, dass das vorhan-

dene System aus Buslinien dem aktuellen Bedarf soweit möglich angepasst ist. Pendelstrecken in die 

benachbarten Oberzentren Erlangen, Forchheim oder Nürnberg können häufig jedoch deutlich über 

eine bis fast zwei Stunden (einfach) benötigen und sind daher für Pendler, die die Möglichkeit haben 

auf einen PKW auszuweichen, bisweilen uninteressant. 

Weiterhin finden sich in den Kommunen Gräfenberg, Weißenohe und Igensdorf Haltestellen für den 

Bahnverkehr. Die nächstgrößeren Bahnhöfe befinden sich in Nürnberg, Erlangen und Forchheim und 

sind mit dem öffentlichen Nahverkehr für geplante Fernreisen erreichbar. Insbesondere von den klei-

neren Ortschaften der Kommunen sind Reisen in die näheren Zentren jedoch mit größeren Reisezeiten 

verbunden.  

 
Abb. 31: Anbindung an den ÖPNV 

(QUELLE: OSM 2017, EIGENE RECHERCHEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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4 Energie- und Treibhausgas-Bilanz 

In den folgenden Ausführungen soll die Energie- und Treibhausgas (THG)-Bilanz der Kommunen der 

Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ dargestellt werden. Nach einer Beschreibung der grund-

sätzlichen Herangehensweise in Abschnitt 4.1 und der Darstellung der Datengrundlagen in Abschnitt 

4.2 folgt die Darstellung der Endenergie-, der Primärenergie- wie auch der THG-Bilanz in den Abschnit-

ten 4.3 und 4.4. 

4.1 Grundsätzliches 

4.1.1 Territorialprinzip 

Die Energie-, THG- und Luftschadstoff-Bilanz ist nach dem Territorialprinzip aufgestellt. Dies bedeutet, 

dass die betrachtete Systemgrenze die Grenze der Energieregion und der jeweiligen Kommune dar-

stellt. In die Bilanz fließen beispielsweise nur die physikalisch tatsächlich vor Ort befindlichen Anlagen 

erneuerbarer Energien ein. Anlagen, die über vertragliche Regelungen und Stromhandel von außen in 

das Betrachtungsgebiet bilanziell (oder bei gegebener räumlicher Nähe auch physikalisch) Strom lie-

fern, werden nicht berücksichtigt, da diese nach dem Territorialprinzip i.d.R. innerhalb der Gemeinde-

grenzen berücksichtigt werden in der die Anlagen errichtet sind. Durch diese allgemein angewandte 

Methodik wird eine doppelte Berücksichtigung ein- und derselben Anlage in unterschiedlichen Bilan-

zen vorgebeugt. Sie ist u.a. im Sinne des „Leitfaden Energienutzungsplan“ der Bayerischen Staatsre-

gierung (vgl. STMUG 2011, ARGE ENP 2014), dem Praxisleitfaden „Klimaschutz in Kommunen“ (DIFU 

2011) sowie der vom Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (IfEU) entwickelten Syste-

matik BISKO (Bilanzierungs-Systematik Kommunal), welche als Empfehlung zur Methodik der kommu-

nalen Treibhausgasbilanzierung für den Energie- und Verkehrssektor in Deutschland gilt (IFEU 2016). 

Das Territorialprinzip entspricht im Allgemeinen dem aktuellen Paradigma bezüglich der Vorgehens-

weise zur Aufstellung von Energiekonzepten und wird deshalb auch im vorliegenden Energiekonzept 

in dieser Art verwendet. 

4.1.2 Thematische Differenzierung 

Die Bilanz soll hinsichtlich der folgenden Bereiche differenzieren: 

• Thermischer Energieverbrauch (Wärme) 

• Elektrischer Energieverbrauch (Strom) 

• Energieverbrauch für Mobilität (Wärme, Strom) 

Bei der gesonderten Betrachtung der Mobilität handelt es sich um eine Mischform aus heute noch 

vorwiegend thermischem, aber auch zunehmend elektrischem Verbrauch. Man könnte diesen thema-

tisch auch den jeweiligen thermischen (Verbrennungsmotor) und elektrischen Verbräuchen (Elektro-

motor) zuordnen. Der Anteil des Verkehrs in der Energie- und Treibhausbilanz wäre dadurch jedoch 

nicht so übersichtlich darstellbar. 

Hinweis: Durch die gesonderte Betrachtung des Bereichs Mobilität wurde in der Bilanz der Strombe-

darf für Elektrofahrzeuge nicht dem Bereich Strom, sondern dem der Mobilität zugeordnet. Genauso 

verhält es sich mit dem Stromverbrauch für Heizzwecke, welcher nicht dem Strombereich, sondern 

dem Wärmebereich zugerechnet wird. 
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4.1.3 Verbrauchergruppen 

Darüber hinaus soll die Bilanz hinsichtlich folgender Verbrauchergruppen differenzieren:  

• Private Haushalte  

Die Verbrauchergruppe Private Haushalte umfasst neben den privaten Haushalten aus Grün-

den der Datenlage ebenso gewisse Anteile an Kleinstgewerbe. Auf Grund der teilweisen Ge-

mischtnutzung von Privatgebäuden im Obergeschoss und kleinen Verkaufsräumen im Unter-

geschoss kann hier meist keine scharfe Trennung vorgenommen werden.  

• Kommune 

Bei den kommunalen Gebäuden handelt es sich soweit bekannt um alle kommunalen Gebäude 

innerhalb eines Kommunalgebiets. Die Gruppe enthält jedoch keine anderen staatlichen Ge-

bäude, da im Rahmen der vorliegenden Studie der Versuch unternommen wird, ausschließlich 

kommunale Gebäude zu bewerten, auf die die untersuchte Kommune unmittelbaren Einfluss 

ausüben kann (z.B. hinsichtlich der Umsetzung von Einsparpotenzialen).  

• Nichtkommunale Öffentliche, sowie Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD) und Industrie 

Da die Verbrauchergruppen nichtkommunale Öffentliche, GHD und Industrie in vielen Fällen 

nur schwer zu trennen ist, werden diese zusammengefasst betrachtet. Diese Verbraucher-

gruppe umfasst ggf. neben gewerblichen öffentlichen Gebäuden ebenso sonstige staatliche 

Gebäude. 

4.1.4 Energieformen 

Weiterhin unterscheidet die Energiebilanz zwischen folgenden Energieformen: 

• Endenergie 

• Primärenergie 

(Der Begriff „Primärenergie“ wird im Folgenden – wenn nicht anders ausgewiesen - immer mit 

dem im wissenschaftlichen Sinn „nicht-regenerativen“ bzw. „fossilen“ Anteil der Primärenergie 

gleichgestellt) 

Den Unterschied der beiden Energieformen soll der beispielhafte Vergleich von Heizöl (fossiler Ener-

gieträger) und Holzpellets (regenerativer Energieträger) zeigen. Ähnlich verhält es sich auch mit ande-

ren regenerativen und fossilen Energieträgern. 

Bei der Endenergie handelt es sich um die Menge Energie, die im Energieträger unmittelbar gespei-

chert ist. So enthalten beispielsweise 1.000 Liter Heizöl oder ca. 2 Tonnen Holzpellets mit jeweils ca. 

10.000 kWhHu dieselbe Menge Endenergie. Unter der vergleichenden Annahme, dass beide Heizsys-

teme denselben gegebenen Wirkungsgrad und dieselben gegebenen Leitungsverluste haben, können 

in der beispielhaften Betrachtung jeweils ca. 8.000 kWhth als Nutzenergie (Nutzenergie = Endenergie - 

Systemverluste) in Form von warmem Wasser im Heizungskreislauf über einen Heizkörper zum Heizen 

genutzt werden. 

Sowohl beim Heizöl als auch bei den Holzpellets wird in dieser Betrachtung also dieselbe Menge End- 

und Nutzenergie verbraucht. Sie unterscheiden sich jedoch maßgeblich im Primärenergieverbrauch. 

Dieser gibt an, wie viel Energie welcher Art insgesamt – inklusive aller Vorketten – in dem jeweiligen 

Energieträger beinhaltet ist und zur Herstellung und Verteilung benötigt wurde. Sie setzt sich aus „fos-

siler“ Primärenergie und „regenerativer“ Primärenergie zusammen. Während es sich bei der fossilen 

Primärenergie um den Anteil Primärenergie handelt, der über viele Millionen Jahre Erdgeschichte in 
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Gesteinsschichten gebildet wurde (Erdöl, Erdgas, Kohle), handelt es sich beim regenerativen Anteil Pri-

märenergie um denjenigen Anteil, der durch Sonne, Wind und andere Formen erneuerbarer Energien 

bereitgestellt wurde. Bei dem Energieträger Holz handelt es sich in diesem Zusammenhang zum Bei-

spiel um Sonnenenergie, die durch Photosynthese den Baum hat wachsen lassen. Jedoch wird auch 

bei dem Energieträger Holz häufig noch ein gewisser Anteil fossiler Primärenergie benötigt, um den 

Energieträger z.B. mit benzinbetriebenen Erntemaschinen (Verbrauch fossiler Kraftstoffe) aus dem 

Wald zu holen oder diesen bis zum Endverbraucher zu liefern (z.B. Benzin oder Diesel für den Transport 

im LKW). 

 
Abb. 32: Vergleich der Energieformen Nutz-, End- und Primärenergie 

(QUELLE: IINAS 2017, EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2017) 

In der vorliegenden Energiebilanz wurden zur Berechnung des End- und Primärenergieverbrauchs 

Kennwerte aus der Datenbank GEMIS in der Version 4.95 (Stand April 2017) verwendet (vgl. IINAS 

2017). Dabei handelt es sich um eine Sammlung und Auswertung einer Vielzahl wissenschaftlicher Stu-

dien zu Energie- und Treibhausgasbilanzen mit Primär- und Sekundärquellenverweis für eine Vielzahl 

von Produkten und Prozessen und ist aktuell die am meisten verbreitete und am meisten renommierte 

Datenbank im Bereich Umweltbilanzierung. 

4.1.5 Treibhausgasemissionen (CO2-Äquivalente) 

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen End- und Primärenergie, weil der fossile Anteil Primärenergie 

für zusätzliche Treibhausgas-Emissionen (THG-Emissionen) verantwortlich ist und damit den Klima-

wandel verursacht. Denn während der Verbrauch des regenerativen Anteils Primärenergie nur THG-

Emissionen freisetzt, die zuvor z.B. im Verlauf des Wachstums des Baumes aus der Atmosphäre entzo-

gen wurden, in der Bilanz also „CO2-neutral“ ist, setzt der Verbrauch fossiler Primärenergie THG-Emis-

sionen frei, die in Form von Kohlenstoff-Verbindungen über Millionen Jahre in den Erdschichten ge-

bunden waren (Öl, Kohle) und nun nachhaltig und nachgewiesenermaßen das Weltklima verändern. 

(vgl. IPCC 2014) 

In der folgenden Betrachtung werden in Anlehnung an das international renommierte „Globale Emis-

sions-Modell Integrierter Systeme“ (GEMIS) unter THG-Emissionen vereinfachend die Freisetzung der 

Gase Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) sowie Lachgas (N2O) verstanden. Diese Gase können 
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hinsichtlich ihrer klimawirksamen Wirkung verglichen werden. Die Summe dieser Emissionen wird 

auch als „CO2-Äquivalente“ bezeichnet. In der vorliegenden THG-Bilanz wurden zur Berechnung der 

THG-Emissionen Kennwerte des GEMIS in der Version 4.95 (Stand April 2017) verwendet (vgl. IINAS 

2017). 

4.1.6 Life-Cycle-Assessment 

Während für die Betrachtung des Endenergieverbrauchs und der Potenziale für erneuerbare Energien 

innerhalb der Gemeinden der „Südlichen Fränkischen Schweiz“ das Territorialprinzip gilt (vgl. Abschnitt 

4.1.1), wird bei der Betrachtung des Primärenergieverbrauchs und der damit in Zusammenhang ste-

henden THG-Emissionen die „Lebenszyklusanalyse“ (engl. Life Cycle-Assessment [LCA]) angewandt. 

Das bedeutet, dass alle Energieverbräuche und Emissionen von der Erzeugung des benötigten Roh-

stoffs bis hin zum Verbrauch und ggf. der danach anstehenden Entsorgung soweit es durch vorhandene 

Studien und Untersuchungen möglich ist, auf globaler Ebene berücksichtigt werden. So wird also stets 

die Vorkette mit einbezogen. Dies kann die Förderung und Aufbereitung von Rohöl zur Erzeugung von 

Heizöl, Diesel oder Benzin sein, oder auch die durch eine energetisch aufwendigere Produktion von 

Elektrofahrzeugen (hoher Energieaufwand zur Produktion der Akkumulatoren und Leichtbauweise) 

höheren THG-Emissionen in der Vorkette gegenüber einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor sein. 

 

Im Bereich des Energieverbrauchs drückt sich die Berücksichtigung der Vorkette vor allem durch die 

Angabe des (nicht-regenerativen) Primärenergieverbrauchs aus. Bei den THG-Emissionen werden 

 
Abb. 33: Beispiel einer Vorkette (hier: leichtes Heizöl), welche in den Berechnungen zum Primärenergiebe-
darf und zur Summe der Emissionen berücksichtigt wird 

(QUELLE: IINAS 2017) 

Neben der Endenergie im eigentlichen Endprodukt – hier leichtes Heizöl – steckt noch viel mehr Energie in der Prozess- 

und Vorkette. So muss das geförderte Erdöl aufbereitet und transportiert werden, damit es vom Endverbraucher zur Wär-

mebereitstellung genutzt werden kann. Hierfür werden Chemikalien, Strom und Kraftstoffe benötigt. Die Summe dieser 

Energie wird als Primärenergie bezeichnet. Diese wurde in der Primärenergie-Bilanz anhand von vergleichbaren Kennzah-

len aus der GEMIS-Datenbank berechnet und berücksichtigt. 
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diese Emissionen nach LCA ebenfalls berücksichtigt. Es werden stets die gesamten Emissionen ange-

geben. Dabei handelt es sich zum einen um diejenigen, die vor Ort entstehen, und zum anderen um 

diejenigen, die über die gesamte Vorkette hinweg auch andernorts emittiert werden. 

4.2 Datengrundlage 

Der Energieverbrauch der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ wurde auf der Grundlage vieler 

unterschiedlicher Quellen ermittelt. Tabelle 8 zeigt, welcher Energieverbrauch durch welche Methode 

und mit welcher Datengüte ermittelt wurde. 

Tab. 8: Datenbasis Energieverbrauchserhebung 

Energieverbrauch Methodik/Datenquelle Verfügbare bzw. abge-
fragte Hierarchien 

Datenqualität 

Stromverbrauch und -
einspeisung 

Abfrage der Netzabsatz- 
und -einspeisedaten des 
lokalen Stromnetzbetrei-
bers 

Private, GHD, Landwirt-
schaft, Straßenbeleuch-
tung, Speicherheizungen, 
Wärmepumpen und Di-
rektheizungen, Anzahl, 
Leistung und Stromein-
speisung sowie Typ 

Vollständige Daten über 
den absoluten Stromver-
brauch und die absolute 
Stromeinspeisung. 
Selbst verbrauchter 
Strom aus eigenen Erzeu-
gungsanlagen ist nur be-
kannt, insofern eine Ver-
gütung im Rahmen des 
EEG stattfindet. 

Summe Heizenergiever-
brauch: grundsätzliches 
Vorgehen 

Ermittlung durch Wär-
mekataster (vgl. Ab-
schnitt 5) 

Aufteilung auf Verbrau-
chergruppen: Private, 
GHD, Kommune 

Insgesamt handelt es sich 
um eine im Rahmen der 
Möglichkeiten bestmög-
liche Schätzung auf Basis 
der Gebäudealter, des 
Sanierungsstands und 
entsprechender typi-
scher Durchschnitts-
werte. 

Heizenergieverbrauch: 
Zusammensetzung der 
verwendeten Energieträ-
ger 

Abfrage der Kaminkehr-
erdaten für zwei Kehrbe-
zirke bzgl. Heizungsart 
und Leistung. 
Anteilige Be- und Hoch-
rechnung der Leistung 
für die Energieregion. 

Je zentrale und dezent-
rale Heizöl-, Erdgas-, 
Kohle-, Flüssiggas-, Holz-
hackschnitzel-, Pellets- 
und Scheitholzheizun-
gen, sowie sonstige 

Anteilige Berechnung der 
Daten über die Leistung 
der Kesselanlagen für 
zwei Kehrbezirke, die 
sich überschneiden und 
sich jeweils über die Ge-
meindegrenzen hinweg 
erstrecken. 

Solarthermieanlagen Abfrage der BAFA-geför-
derten Anlagen über So-
laratlas 

Anzahl und installierte 
Kollektorfläche, jährlich, 
seit 2001 

Vollständige Daten über 
BAFA-geförderte Anla-
gen je Gemeinde. Jedoch 
keine Aussage über 
nicht-geförderte Anla-
gen. 

Biomasseanlagen Abfrage der BAFA-geför-
derten Anlagen über Bio-
masseatlas 

Pellets-, Scheitholzanla-
gen, jeweils Anzahl und 
Leistung, jährlich, seit 
2010, nach Verbraucher-
gruppen Private, GHD, 
Öffentlich-rechtliche. 

Vollständige Daten über 
BAFA-geförderte Anla-
gen je Gemeinde. Jedoch 
keine Aussage über 
nicht-geförderte Anla-
gen. 
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Wärmepumpen Abfrage der BAFA-geför-
derten Anlagen über 
Wärmepumpenatlas. 

Anzahl und durchschnitt-
liche Jahresarbeitszahl 

Vollständige Daten über 
BAFA-geförderte Anla-
gen je Gemeinde. Jedoch 
keine Aussage über 
nicht-geförderte Anla-
gen. 

Heizenergieverbrauch: 
Befragung privater Haus-
halte 

Öffentliche Befragung 
mittels Fragebogen im 
Amtsblatt und Preisaus-
schreiben für Teilneh-
mer. 
 
Die Ergebnisse und Anga-
ben fließen in die Ermitt-
lungen ein und wurden 
zur Verifikation der be-
rechneten Verbräuche 
genutzt. 

Art und Umfang des Hei-
zenergieverbrauchs 

Hohe Datengüte, bei er-
folgter Teilnahme. Je-
doch geringe Partizipa-
tion. 

Heizenergieverbrauch: 
Befragung GHD/Indust-
rie 

Telefonische und Vor-
Ort-Befragung bei ausge-
wählten größeren Ver-
brauchern. 

Art und Umfang des 
Energieverbrauchs. 

Konkret abgefragte Ver-
bräuche von einzelnen 
GHD- und Industriebe-
trieben. 

Heizenergieverbrauch: 
Art des genutzten Ener-
gieträgers bei GHD/In-
dustrie 

Fernerkundung bei unbe-
kannten Verbrauchern: 
Im Rahmen der Entwick-
lung des Wärmekatasters 
ist aufgefallen, dass von 
GHD-Betrieben häufig 
LPG-Tanks genutzt wer-
den. Diese Hinweise wur-
den bei der Art und Zu-
sammensetzung des 
Energieverbrauchs be-
rücksichtigt. 

Hinweis auf die Nutzung 
von Flüssiggas (LPG) bei 
einzelnen größeren Ver-
brauchern. 

Einigermaßen gesicherte 
Kenntnis über Nutzung 
des Energieträgers LPG. 
Der Umfang der Nutzung 
ist jedoch mit Methodik 
des Wärmekatasters er-
mittelt. 

Heizenergieverbrauch: 
Thermischer Energiever-
brauch der Verbraucher 
am Nahwärmenetz in 
Gräfenberg 

Gerundete Verbräuche 
aus dem Jahr 2002 für 
alle damals angeschlos-
sene öffentliche An-
schlussnehmer.  

Art und Umfang des Ver-
brauchs. 

Verbräuche aus dem Jahr 
2002, die mittlerweile in 
gegebenem Umfang 
überholt sein könnten. 

Heizenergieverbrauch: 
Verbrauch innerhalb ei-
nes lokalen Verteilnetzes 
für LPG 

Bei den Ermittlungen 
wurde versucht, den Ver-
brauch eines LPG-Verteil-
netzes beim Betreiber in 
anonymisierender aggre-
gierter Form in Erfahrung 
zu bringen.  

Die ursprünglich ange-
dachte Auskunft konnte 
nicht erteilt werden, weil 
diese auf Grund der ge-
ringen Kundenanzahl ge-
gen geltendes Daten-
schutzrecht verstoßen 
hätte. 

Erkenntnis darüber, dass 
lediglich zwei Verbrau-
cher im versorgten Ge-
biet LPG nutzen. Der Um-
fang wurde im Rahmen 
der Aufstellung des Wär-
mekatasters geschätzt. 

Kommunale Energiever-
bräuche 
(Strom/Wärme/Mobili-
tät) 

Ein Sektoren- und Nut-
zergruppenübergreifen-
der Fragebogen zum 
Energieverbrauch wurde 
an die Kommunen ver-
teilt. 
Einige Strom- und Heiz-
strom-Verbräuche der 
VG Gräfenberg konnten 

Strom-, Wärme-, Wasser-
verbrauch der Jahre 
2014, 2015, 2016 
 
Bei den durch BAYERN-

WERK 2017C ermittelten 
Verbräuchen konnten die 
Verbräuche nur für die 

Sehr hohe Datengüte so-
weit beantwortet und 
Verbräuche bekannt 
sind. 
 
Teilweise jedoch gerun-
det und veraltet (Liegen-
schaften am Nahwärme-
netz Gräfenberg). 



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Energie- und Treibhausgas-Bilanz 

49 

 

über eine von den Bay-
ernwerken herausgege-
benen Verbrauchsauf-
stellung ermittelt wer-
den (BAYERNWERK 2017C). 

Jahre 2013, 2014, 2015 
ermittelt werden. 
 
Für einige Liegenschaften 
der VG Gräfenberg, die 
am Nahwärmenetz Grä-
fenbergs angeschlossen 
sind, standen nur gerun-
dete Verbräuche des Jah-
res 2002 zur Verfügung 
(s.o.). 

 
Für einige Gebäude und 
Verbraucher konnte je-
doch selbst nach mehr-
maligem Nachfassen kein 
Verbrauch ermittelt wer-
den. 

Endenergieverbrauch 
Mobilität 

Abfrage der zugelasse-
nen Fahrzeuge nach Typ 
und Motorisierung; Be-
rechnung des Verbrauchs 
über bundesdeutsche 
Durchschnittsfahrleis-
tungen und -verbräuche. 

Krafträder, Personen-
kraftwagen, Lastkraftwa-
gen, Kraftomnibusse, 
Zugmaschinen, Sonstige 
KfZ; weiterhin Untertei-
lung nach Benzin, Diesel, 
CNG, LPG, Sonstige 

Absolute Zahl der Fahr-
zeuge; Fahrleistung und 
Verbrauch über bundes-
deutsche Durchschnitts-
werte. 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Wie oben beschrieben, wurden viele der thermischen Endenergieverbräuche im Rahmen der Aufstel-

lung des Wärmekatasters ermittelt. Die diesbezügliche Vorgehensweise ist in Abschnitt 5 genauer dar-

gestellt. 

4.3 Endenergiebilanz 

Im folgenden Abschnitt wird die aktuelle Endenergiebilanz der Energieregion „Südliche Fränkische 

Schweiz“ vorgestellt. Die Nutzung von Endenergie unterteilt sich in die Bereiche thermische und elekt-

rische Endenergie, sowie den Endenergieaufwand für Mobilität. 

4.3.1 Thermische Energie 

Um den thermischen Endenergieverbrauch zu berechnen, wurde in Abhängigkeit zur Verbraucher-

gruppe auf unterschiedliche Quellen zugegriffen. Bei den privaten Haushalten wurde dieser über die 

zu beheizende Wohnfläche, den Sanierungsstand, das Baualter des Gebäudes, die Gebäudeart (Ein- 

oder Mehrfamilien- oder Reihenhaus, etc.), sowie mit Hilfe der energetischen Kennwerte aus dem Leit-

faden Energienutzungsplan (vgl. STMUG 2011, S. 21) berechnet (vgl. auch Detailerläuterungen zur Vor-

gehensweise in Abschnitt 5). Die Energieverbräuche der kommunalen Liegenschaften konnten bei der 

Kommune unmittelbar eingeholt werden. Bei den sonstigen nichtkommunalen öffentlichen, sowie bei 

den Gewerbe- und Industriegebäuden konnten die konkreten Verbräuche ebenfalls in einigen Fällen 

telefonisch oder – bei größeren Verbrauchern in einigen Fällen - unmittelbar direkt vor Ort eingeholt 

werden. Wenn dies nicht möglich war, wurde der Verbrauch durch branchenspezifische Kennzahlen 

ermittelt (vgl. Abschnitt 5.1).  

In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ werden aktuell insgesamt ca. 178.527 MWhth/a 

verbraucht. Der größte Anteil mit 135.921 MWhth/a (76 %) entfällt dabei auf die privaten Haushalte. 

Die sonstigen nichtkommunalen öffentlichen, gewerblichen und industriellen Verbraucher verbrau-

chen mit 38.327 MWhth/a etwa 22 % des gesamten Endenergieverbrauchs. Die kommunalen Gebäude 

schlagen mit 4.279 MWhth/a nur mit etwa 2 % des gesamten Endenergieverbrauchs zu Buche. 
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Abb. 34: Anteil der Verbrauchergruppen am gesamten Wärmeverbrauch der Energieregion 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Bei der Betrachtung der Kommunen im Einzelnen zeigt sich ein differenzierteres Bild. Während Igens-

dorf etwa 1.000 Einwohner mehr aufweist als Gräfenberg, zeigt sich in Gräfenberg ein etwa gleich 

hoher Verbrauch der privaten Haushalte der mit dem älteren Gebäudebestand einhergeht und ein 

deutlich höherer Verbrauch im Bereich GHD/Industrie. Den in Summe niedrigsten Endenergiever-

brauch weist die Gemeinde Weißenohe auf. 

 
Abb. 35: Verteilung des thermischen Endenergieverbrauchs auf die Kommunen der Energieregion 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Ein Blick auf die verwendeten Energieträger zeigt, dass immer noch mehrheitlich fossile Energieträger 

eingesetzt werden. Mit ca. 58 % und einem Verbrauch von 104.449 MWh/a (das sind jährlich ca. 

10.440.000 Liter Heizöl) ist Heizöl (bzw. in vereinzelten Fällen andere Ölprodukte) der am meisten ge-

nutzte Endenergieträger. Bei einem Preis für Heizöl in Höhe von 0,70 € je Liter werden allein durch den 

Private Haushalte
135.921 MWh/a

76%

Kommune
4.279 MWh/a

2%

Öffentliche, GHD, 
Industrie

38.327 MWh/a
22%

Gesamter Wärmeverbrauch: ca. 178.527 MWh/a

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Gräfenberg Hiltpoltstein Igensdorf Weißenohe

W
är

m
e

ve
rb

ra
u

ch
 

(i
n

 G
W

h
th

/a
, E

n
d

en
er

gi
e)

Kommune

Öffentliche, GHD,
Industrie

Private Haushalte



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Energie- und Treibhausgas-Bilanz 

51 

 

Einsatz von Heizöl sprichwörtlich 7,3 Mio. Euro pro Jahr zu Heizzwecken verbrannt. Der Energieträger 

Flüssiggas stellt aktuell mit 9.530 MWhth/a nur knapp 5 % des Gesamtverbrauchs. Stromheizungen ma-

chen mit einem Verbrauch in Höhe von 9.530 MWhth/a ca. 2 % des gesamten Wärmeverbrauchs aus. 

In geringem Umfang wird auch noch mit dem Energieträger Kohle geheizt. 

 

Abb. 36: Verteilung der zur Wärmebedarfsdeckung verwendeten Energieträger 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Erneuerbare Energien decken aktuell etwa 33 % des gesamten Endenergieverbrauchs für Wärme. Da-

bei handelt es sich bereits um einen im Vergleich hohen Anteil regenerativer Energien am Wärmever-

brauch. Dieser wird größtenteils durch Holz in dezentralen Feuerungsanlagen (Kamine, Öfen, etc.) be-

reitgestellt. Dieser Energieträger schlägt mit 49.685 MWhth/a und etwa 28 % des Gesamtverbrauchs 

zu Buche. Daneben wird auch die Abwärme der vorhandenen Biogasanlagen an einigen Stellen bereits 

genutzt. Zusammen mit dem Eigenbedarf an Wärme der Biogasanlagen beläuft sich die genutzte 

Wärme in diesem Bereich auf ca. 5.940 MWhth/a, was ca. 3 % des gesamten Wärmebedarfs entspricht. 

Auf einigen Dächern wird auch schon Solarenergie genutzt. Etwa 2.625 MWhth/a (ca. 2 %) werden in 

den Anlagen aktuell erzeugt. Etwas weniger noch als Solarthermie wird Umweltenergie mittels Wär-

mepumpen genutzt. Die auf diese Weise erzeugte regenerative Wärme beläuft sich auf ca. 

731 MWhth/a. Ein Großteil der in der Kläranlage benötigten thermischen Energie wird ebenfalls bereits 

aus eigenen Quellen mit der Abwärme eines Klärgas-BHKW gedeckt. 

4.3.2 Elektrische Energie 

In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ werden aktuell insgesamt ca. 33.197 MWhel/a 

Strom pro Jahr verbraucht. Der größte Verbraucher mit einem Anteil von 52 % und einem Verbrauch 

von 17.404 MWhel/a entfällt auf die Verbrauchergruppe GHD- und Industrie. Etwas weniger Strom – 

etwa 42 % des Gesamtverbrauchs bzw. 14.005 MWhel/a – verbrauchen die privaten Haushalte. Für 

etwa 6 % des Stromverbrauchs ist die Kommune verantwortlich. Während hier 636 MWhel/a bzw. ca. 
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2 % auf die kommunale Abwasserreinigung und 566 MWhel/a bzw. ca. 2 % des Gesamtverbrauchs auf 

die Straßenbeleuchtung entfallen, verbrauchen die übrigen kommunalen Gebäude etwa 388 MWhel/a. 

Für die öffentliche Wasserversorgung wird ca. 198 MWhth/a benötig. 

 
Abb. 37: Anteil der Verbrauchergruppen am gesamten Stromverbrauch  

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Werden die Kommunen einzeln betrachtet, zeigt sich wieder ein differenzierteres Bild. Deutlich zu er-

kennen ist der große Anteil der Verbrauchergruppe GHD/Industrie in der Stadt Gräfenberg. Der Ver-

brauch durch wenige große Verbraucher mit typischem monatlichen Abrechnungszyklus lässt darauf 

schließen, dass es sich hier vor allem um Verbraucher aus der Industrie handelt. Gewerbliche Abneh-

mer machen nur einen deutlich kleineren und ähnlich hohen Anteil wie in den übrigen Kommunen aus. 

Aber auch die privaten Haushalte benötigen hier pro Kopf – trotz kleinerer Einwohnerzahl im Vergleich 

zu Igensdorf – mehr Strom. Den geringsten Stromverbrauch weist Weißenohe auf. 

 
Abb. 38: Verteilung des elektrischen Endenergieverbrauchs auf die Kommunen der Energieregion 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Private Haushalte
14.005 MWh/a

42%

Öffentliche, GHD, 
Industrie

17.404 MWh/a
52%

Straßenbeleuchtung
566 MWh/a

2%

Abwasser
636 MWh/a

2%

Wasserversorgung
198 MWh/a

1%
Gebäude

388 MWh/a
1%

Kommune
1.789 MWh/a

6%

Gesamter Stromverbrauch (exkl. Verkehr und Strom für thermische Zwecke): ca. 33.197 MWh/a.

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Gräfenberg Hiltpoltstein Igensdorf Weißenohe

St
ro

m
ve

rb
ra

u
ch

 
(i

n
 M

W
h

el
/a

, E
n

d
en

er
gi

e)

Öffentliche, GHD,
Industrie

Kommune

Private Haushalte



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Energie- und Treibhausgas-Bilanz 

53 

 

Ein Blick auf die Herkunft des Stroms zeigt, dass der Stromverbrauch seit der Errichtung der Freiflä-

chen-Photovoltaikanlage bei Guttenburg (Stadtgebiet Gräfenberg) im Jahr 2019 bilanziell bereits durch 

einen sehr großen Anteil durch regenerative Energien vor Ort gedeckt wird (bis dahin wurden etwa 

68 % auf diese Weise gedeckt). Allein die vorhandenen Photovoltaikanlagen erzeugen mit der Energie 

der Sonne etwa 16.482 MWhel/a. Die Biogasanlagen erzeugen weitere 11.687 MWhel/a. Das Windrad 

bei Kasberg steuert zur Energieversorgung der Energieregion etwa 2.194 MWhel/a bei. Mit ca. 

215 MWhel/a steuern die Wasserkraftanlagen nur einen kleinen Anteil bei. Insgesamt beträgt der re-

generative Anteil an der Stromproduktion etwa 92 %. 

 

Abb. 39: Stromherkunft und verwendete Energieträger 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

 

4.3.3 Mobilität 

Die Berechnung des Energieverbrauchs für Mobilität umfasst den Energieverbrauch aller in der Ge-

meinde zugelassenen Kraftfahrzeuge. Der Energieverbrauch für Bahn, Flugzeug oder Schifffahrt findet 

in der vorliegenden Betrachtung keine Berücksichtigung. Zur Berechnung des Endenergieverbrauchs 

wurden Fahrzeugzulassungsstatistiken sowie durchschnittliche Fahrleistungen für unterschiedliche 

Fahrzeug- und Kraftstofftypen herangezogen. Darüber hinaus flossen Kennwerte des GEMIS für den 

Energieaufwand je gefahrenem Kilometer in die Berechnung ein (vgl. IINAS 2017). 

In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ werden mit dem aktuellen Fahrzeugbestand ca. 

127.337.000 km pro Jahr zurückgelegt und hierfür Endenergie in Höhe von insgesamt ca. 

102.766 MWhth,el/a verbraucht. Mit ca. 69.107 MWhth,el/a (67 %) und 106.575.000 km Fahrleistung 

stellen die privaten Haushalte die größte Verbrauchergruppe dar. Mit 33.457 MWhth,el/a weist die Ver-

brauchergruppe GHD und Industrie einen Anteil in Höhe von 33 % auf. Die Kommunen sind am gesam-

ten Endenergieverbrauch mit 202 MWhth,el/a mit weniger als einem Prozent beteiligt. 

Bei dem Energieverbrauch für Mobilität zeigt sich deutlich die im Vergleich höhere Bevölkerungszahl 

im Markt Igensdorf. Die Marktgemeinde Hiltpoltstein und die Gemeinde Weißenohe weisen einen im 

Vergleich relativ hohen Anteil gewerblich zugelassener Fahrzeuge auf. 
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Erneuerbare

Gesamter Stromverbrauch (exkl. Verkehr und Strom für thermische Zwecke): ca. 33.197 MWh/a. 
Anteil regenerativer Energien: ca. 92,3%
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Abb. 40: Anteil der Verbrauchergruppen am gesamten Energieverbrauch für Mobilität 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

 
Abb. 41: Verteilung des Endenergieverbrauchs für Mobilität auf die Kommunen der Energieregion 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Die am meisten genutzten Endenergieträger sind Diesel und Benzin. Insgesamt werden jedes Jahr ca. 

62.538 MWhth/a (61 %) Diesel und ca. 39.450 MWhth/a Benzin verbraucht. Damit werden bei den ak-

tuellen Kraftstoffpreisen (Mai 2019; Diesel zu 1,30 € und Super-Benzin zu 1,50 € der Liter) jedes Jahr 

ca. 15,3 Mio. Euro Wertschöpfung in Motoren verbrannt. Die privaten Haushalte sind daran mit ca. 

10,8 Mio. Euro beteiligt. Die Kraftstoffe Erdgas (CNG), Autogas (LPG), Strom und sonstige Kraftstoffe 

machen insgesamt nur einen Anteil von ca. 1 % aus. Der gesamte regenerative Anteil liegt nahezu aus-

schließlich durch die Beimischung von biogenen Kraftstoffen zu den Kraftstoffen Benzin und Diesel bei 

ca. 5,6 %. Der für die Mobilität benötigte Strom würde zwar bilanziell bereits vollständig durch erneu-

erbare Energien gedeckt werden, jedoch fällt der heutige Anteil am Gesamtverbrauch kaum ins Ge-

wicht.  
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Abb. 42: Verteilung des Energieverbrauchs für Mobilität nach Energieträgern 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

4.3.4 Zusammenfassung 

In der zusammenfassenden Betrachtung des Endenergieverbrauchs für Wärme, Strom und Mobilität 

zeigt sich, dass aktuell in der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ insgesamt ca. 314 GWhth,el/a 

verbraucht werden. Hiervon werden bereits knapp 31 % regenerativ bereitgestellt. Das sind 

96.138 MWhth,el/a. Dies verdankt die Energieregion nicht zuletzt einer dezentralen und vielfältigen Mi-

schung aus größeren und kleineren Anlagen unterschiedlicher Energieträger. Der jedoch viel größere 

Anteil – etwa 69 % des gesamten Endenergieverbrauchs – wird durch fossile Energieträger wie Heizöl, 

Diesel und Benzin – allesamt Erdölprodukte – bereitgestellt. Da diese Erdölprodukte nicht aus der Re-

gion stammen, geht die damit in Verbindung stehende Wertschöpfung in Höhe von ca. 23,7 Mio. Euro 

pro Jahr vollständig verloren. 

 
Abb. 43: Gesamter Endenergieverbrauch der Energieregion 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Im kommunalen Vergleich wird in der Gemeinde Weißenohe am wenigsten und in der Stadt Gräfen-

berg am meisten Endenergie verbraucht. Der höchste Anteil regenerativer Energien am gesamtver-

brauch weist mit 34,7 % die Marktgemeinden Hiltpoltstein auf. Die Marktgemeinde Igensdorf und die 

Stadt Gräfenberg liegen mit 31,1 % bzw. mit 29,9 % fast gleichauf. Der Anteil regenerativer Energien 

liegt in der Gemeinde Weißenohe auf Grund fehlender größerer Erzeugungsanlagen bei ca. 20 %. 

 
Abb. 44: Gesamter Endenergieverbrauch der Kommunen der Energieregion 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

 

4.4 Primärenergie- und Treibhausgas-Bilanz 

In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ werden aktuell etwa 307.109 MWhth,el/a ver-

braucht. Im Folgenden soll untersucht werden, welcher Primärenergieverbrauch mit dem genannten 

Einsatz von Endenergie verbunden ist und welche Mengen Treibhausgase (THG) durch den Verbrauch 

emittiert werden. 

4.4.1 Thermische Energie 

Um die in Abschnitt 4.3.1 genannten 178.527 MWhth/a Wärme bereit zu stellen, werden insgesamt 

etwa 141.072 MWh/a nicht regenerative Primärenergie verbraucht. Der Anteil, der durch die Nutzung 

fossiler Energieträger entsteht, beträgt trotz des bereits relativ hohen Anteils regenerativer Energien 

am Endenergieverbrauch in Höhe von ca. 36 % insgesamt ca. 137.567 MWh/a (96 %). Für diesen hohen 

nicht regenerativen Primärenergieverbrauch ist insbesondere der immer noch hohe Anteil fossilen 

Heizöls verantwortlich. Durch diesen nicht regenerativen Primärenergieverbrauch werden insgesamt 

39.378 Tonnen THG pro Jahr emittiert. 
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Abb. 45: Jährlicher durchschnittlicher Wärmebedarf (Endenergie- und Primärenergieverbrauch, witterungsbe-
reinigt) und die damit verbundenen THG-Emissionen 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Eine Ausweitung des Einsatzes regenerativer Energieträger würde den nicht regenerativen Primär-

energieverbrauch und die THG-Emissionen enorm verringern. Bei dem Einsatz von Energieholz lägen 

die klimaschädlichen THG-Emissionen je verbrauchter Energieeinheit beispielsweise um mehr als 93 % 

niedriger (vgl. Abschnitt 4.1.4). Die Substitution von Heizöl durch den Energieträger Erdgas (wie es bei 

einem Anschluss an das Erdgasnetz der Fall wäre, vgl. Abschnitt 3.1.2.1) könnte bei konventioneller 

Nutzung nur unwesentlich zur Senkung der THG-Emissionen beitragen (bestenfalls nur etwa 22 %). 

Würden Wohngebäude an ein Erdgasnetz angeschlossen, die bislang mit Holz heizen, wäre dies sogar 

noch kontraproduktiv. Auch die effiziente Nutzung in einem Erdgas-BHKW, bei dem gleichzeitig Strom 

und Wärme produziert werden („Kraft-Wärme-Kopplung“, KWK) hätte eher negative Auswirkungen, 

da ja bereits sehr viel Strom durch völlig regenerative Energieträger erzeugt wird.  

4.4.2 Elektrische Energie 

Um die in Abschnitt 4.3.2 genannten 33.197 MWhel/a bereit zu stellen, werden zumindest bilanziell 

bereits ausschließlich erneuerbare Energien genutzt. Der nicht regenerative Primärenergieverbrauch 

liegt bei ca. 13.797 MWh/a (43 % des Endenergieverbrauchs). Durch den Stromverbrauch und den re-

lativ hohen Anteil erneuerbarer Energien werden aktuell nur etwa 4.927 Tonnen THG pro Jahr emit-

tiert (wäre der Strom vollständig aus dem Mix des deutschen Kraftwerk-Parks (KW-Park-Mix) bezogen, 

wären Emissionen in Höhe von ca. 16.500 t/a entstanden). Dass dennoch Treibhausgase bei dem ho-

hen Anteil erneuerbarer Energien in Höhe von 92 % entstehen, liegt hier vor allem an den Biogasanla-

gen. Es entstehen hier zwar deutlich weniger THG-Emissionen, aber dennoch sind vor allem beim heu-

tigen landwirtschaftlichen Anbausystem der Rohstoffe und bei der aufwändigen Errichtung der Biogas-

anlage bestimmte Mengen THG-Emissionen unvermeidbar. Dieser Kommentar soll jedoch nur die Her-

kunft der THG-Emissionen bei vollständiger Deckung des Bedarfs aus erneuerbaren Energien erklären. 

Die Höhe der THG-Emissionen ist im Vergleich zum deutschen KW-Park-Mix sehr gering! Mehr als die 

Hälfte der immer noch vorhandenen THG-Emissionen stammt aus den 8 % des Stroms aus dem deut-

schen KW-Park-Mix. 
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Abb. 46: Jährlicher durchschnittlicher Strombedarf (Endenergie- und Primärenergieverbrauch) und die damit 
verbundenen THG-Emissionen 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

4.4.3 Mobilität 

Um die in Abschnitt 4.3.3 genannten 102.766 MWhth,el/a bereit zu stellen, werden insgesamt 

114.945 MWh/a nicht regenerative Primärenergie benötigt. Der höhere fossile Primärenergiever-

brauch liegt vor allem an dem Diesel- und Benzinverbrauch. Durch gesetzlich vorgeschriebene Beimi-

schung von Biokraftstoffen wurde der fossile Anteil Primärenergie in der Vergangenheit durch den 

Gesetzgeber bereits gesenkt. Bei normalem Super-Benzin (E5) liegt der Anteil beispielsweise bei bis zu 

5 %, bei E10-Benzin bei bis zu 10 %. Ähnlich verhält es sich beim Dieselkraftstoff. Nichtsdestotrotz han-

delt es sich bei dem größten Anteil um fossile Kraftstoffe, deren Verbrennung mit dem Ausstoß von 

THG-Emissionen verbunden ist. So werden durch den nicht regenerativen Anteil Primärenergie ca. 

34.639 Tonnen THG im CO2-Äquivalent pro Jahr emittiert. 

 
Abb. 47: Jährlicher durchschnittlicher Strombedarf (Endenergie- und Primärenergieverbrauch) und die damit 
verbundenen THG-Emissionen 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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4.4.4 Zusammenfassung 

Dem gesamten Endenergieverbrauch in Höhe von 314.491 MWhth,el/a stehen insgesamt ca. 

348.810 MWh/a nicht regenerativ bereitgestellter Primärenergieverbrauch gegenüber. Hierdurch 

werden insgesamt ca. 78.943 t THG im CO2-Äquivalent pro Jahr freigesetzt. Bei insgesamt 11.777 Ein-

wohnern entspricht dies THG-Emissionen pro Kopf in Höhe von ca. 6,7 t/EW*a.  

 
Abb. 48: Herkunft der energiebedingten THG-Emissionen 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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4.5 Übergeordnete Ziele 

In den Abschnitten 4.3 und 4.4 wurde der aktuelle End- und Primärenergieverbrauch sowie die damit 

im Zusammenhang stehenden THG-Emissionen dargestellt. In den folgenden Abschnitten soll unter 

anderem gezeigt werden, wie die energiebezogenen THG-Emissionen durch Energieeinsparung, Ener-

gieeffizienzsteigerung sowie durch die Nutzung regenerativer Energien reduziert werden können. 

Diese Betrachtung soll nicht losgelöst von den übergeordneten Zielen auf globaler, europäischer, nati-

onaler und Landesebene erfolgen. Denn der Klimawandel und Extremwetterereignisse werden mitt-

lerweile als größtes Risiko für die Menschheit eingestuft. Scheitern die beabsichtigten Klimaschutz-

bemühungen und Anpassungsstrategien, sind die Auswirkungen nur mit dem wesentlich unwahr-

scheinlicheren Einsatz von Massenvernichtungswaffen gleichzusetzen. 

 
Abb. 49: Globale Risiken im Vergleich 

(QUELLE: WEF 2019, MIT HERVORHEBUNGEN LEICHT VERÄNDERT DURCH EVF 2019) 

So hat sich die Bundesregierung im Dezember 2015 im Pariser Klimaabkommen zusammen mit der 

Weltgemeinschaft verpflichtet, den durch anthropogene THG verursachten Klimawandel zu bekämp-

fen und die Erderwärmung auf maximal 2 °C gegenüber vorindustriellem Niveau zu begrenzen und 

darüber hinausgehende Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg insgesamt sogar 
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auf nur 1,5 °C zu begrenzen. Dies wurde zuletzt auf der UN-Klimakonferenz in Kattowitz im Jahr 2018 

erneut bekräftigt. Wissenschaftler weltweit sind sich einig, dass eine stärkere Erwärmung der Erde zu 

unumkehrbaren Folgen führen und das menschliche Leben auf der Erde durch die unterschiedlichsten 

Auswirkungen nachhaltig zum Negativen beeinflussen wird. Als Maß für diese im Angesicht der aktu-

ellen Weltbevölkerung gerade noch so verträgliche THG-Emissionen werden 2 Tonnen THG pro Kopf 

und Jahr angesehen. Nur wenn sich die Weltgemeinschaft so organisiert, dass bis 2050 pro Kopf im 

Durchschnitt nicht mehr als diese Menge emittiert wird, kann dieses zur Sicherung unserer aktuellen 

Lebensgrundlagen dringend anzustrebende 2 °C - Ziel überhaupt mit einer akzeptablen Wahrschein-

lichkeit erreicht werden (IPCC 2014, BMU 2018). Die Energieregion und jede der Kommunen liegt ak-

tuell immer noch deutlich über diesem global verträglichen Wert in Höhe von maximal 2 t THG/EW. 

 
Abb. 50: Aktuelle Pro-Kopf THG-Emissionen im Vergleich 

(QUELLE: EDGAR 2018, BMU 2018, EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Um dieses Ziel zu erreichen, werden auf unterschiedlichen Ebenen bestimmte zeitliche Zielhorizonte 

definiert, die das Erreichen des 2 °C-Ziels gewährleisten sollen. Zunächst setzt sich die Bundesregierung 

in ihrem Energiekonzept 2011 und dem jüngst veröffentlichten Klimaschutzplan 2050 diverse Ziele. Die 

Kommunen agieren hier gewissermaßen als Erfüllungsgehilfen zur Erreichung dieser klimapolitischen 

Ziele. Ähnlich verhält es sich mit den energiepolitischen Zielen des Freistaats Bayern, die im selbst auf-

erlegten Energiekonzept 2011 und im Energieprogramm 2016 niedergeschrieben sind und auf deren 

Basis auch das hier vorliegende Energiekonzept finanziell gefördert wurde. Ebenso kann auf dieser 

Basis aktuell auch die Umsetzung nach Fertigstellung finanziell gefördert werden. Darüber hinaus ha-

ben sich die Kommunen der Energieregion auf Kreisebene bereits mit dem Beschluss zur Umsetzung 

des Integrierten Klimaschutzkonzepts für den Landkreis Forchheim weitere ambitionierte Ziele gesetzt. 

Ziel des im Jahr 2010 verabschiedeten Energiekonzepts der Bundesregierung ist es, bis zum Jahr 2020 

mindestens 35 %, bis 2030 mindestens 50 %, bis 2040 mindestens 65 % und bis 2050 mindestens 80 % 

des verbrauchten Stroms aus regenerativen Quellen zu decken. Laut Erneuerbare-Energien-Wärmege-

setz (EEWärmeG 2015) soll bereits bis zum Jahr 2020 14 % des Wärmebedarfs durch erneuerbare Ener-

gien gedeckt werden (vgl. §1 Abs. 2 EEWÄRMEG 2015). Daneben soll der gesamte Endenergieverbrauch 

(also Energieverbrauch für Strom, Wärme und Mobilität) bis 2030 aus 30 %, bis 2040 aus 45 % und bis 

2050 aus mindestens 60 % erneuerbaren Energien gedeckt werden. 
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Ähnliche Ziele formuliert das Bayerische Energieprogramm vom Oktober 2015. Bis 2025 sollen 20 % 

des gesamten Endenergieverbrauchs durch regenerative Energien bereitgestellt werden. Während das 

Bayerische Energiekonzept aus dem Jahr 2011 bis zum Jahr 2020 noch einen Zielwert von deutlich 

weniger als 6 t THG-Emissionen pro Kopf und Jahr formulierte, sollen laut dem Bayerischen Energie-

programm 2015 die durchschnittlichen THG-Emissionen pro Kopf und Jahr bis 2025 bereits deutlich 

unter 5,5 t/EW*a gesenkt werden (STMWMET 2011, STMWMET 2016A). 

Tab. 9: Vergleich der Bestandssituation mit übergeordneten Zielen 
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ten Endenergiever-
brauch: 

Freistaat Bayern: 
20 % bis 2025 

BRD: 
30 % bis 2030 
45 % bis 2040 
60 % bis 2050 

30 % 35 % 31 % 20 % 31 % 

THG-Emissionen pro 
Kopf und Jahr: 

Freistaat Bayern: 

< 6,0 bis 2020 
< 5,5 bis 2025 
< 2,0 bis 2050 

Weltweite 2 °C -Obergrenze 
Ø < 2,0 bis 2050 

7,7 t 8,3 t 5,4 t 7,2 t 6,7 t 

(QUELLE: BMWI 2010, BMU 2018, STMWMET 2011, STMWMET 2016A, EEWÄRMEG 2015, STMUV 2019; EIGENE BERECHNUNGEN UND 

DARSTELLUNG EVF 2018) 

Die Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ erfüllen bereits viele der gesetzten 

Ziele. Sogar Ziele, die genau genommen erst in einigen Jahrzehnten zu erreichen sind, werden häufig 

bereits erfüllt. Dennoch sind die Pro-Kopf-THG-Emissionen durchweg deutlich zu hoch. Während in 

Gräfenberg Industriebetriebe zu einem hohen Gesamtverbrauch beitragen, lässt dies vor allem bei den 

übrigen Kommunen trotz hoher Anteile regenerativer Energien am Gesamtverbrauch auf insgesamt 

deutlich zu hohe Energieverbräuche schließen. Diese kommen insbesondere im ländlichen Raum von 
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altem Gebäudebestand mit in der Vergangenheit nur mäßig erfolgten energetischen Sanierungen, so-

wie von dem im ländlichen Raum erhöhten Endenergiebedarf für Mobilität. 
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5 Wärmekataster 

Grundlage zur Ermittlung von Maßnahmen zur Energieeinsparung bzw. der effizienten Nutzung von 

Wärmeenergie ist die Wärmebedarfsermittlung für die Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“. 

Hierzu wurden die Wärmebedarfe zunächst gebäudebezogen berechnet und in vielen Fällen auch 

durch die Abfrage tatsächlicher Verbräuche erfasst und anschließend zur Anonymisierung in einem 

rasterhaften Wärmekataster für das gesamte Gebiet der Energieregion dargestellt. 

 
Abb. 51: 3D-Wärmekataster mit Darstellung der absoluten und relativen Wärmeverbräuchen 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Das Wärmekataster gibt Auskunft über den Wärmebedarf der einzelnen Siedlungsgebiete. Aus ihm 

können Maßnahmen für gemeinschaftliche Wärmeversorgungskonzepte, Potenziale zur Abwärmenut-

zung sowie infrastrukturelle Bedarfsplanungen abgeleitet werden. Denn je höher der Wärmebedarf in 

einem Siedlungsgebiet ist, desto wahrscheinlicher kann beispielsweise ein Nahwärmenetz wirtschaft-

lich betrieben werden. 

5.1 Methodik 

Zur Erstellung des Wärmekatasters wurden die Wärmebedarfe der Verbrauchergruppen öffentliche 

Gebäude, Wohn-, GHD- und Industriegebäude zusammengeführt. Die Vorgehensweise erfolgte in An-

lehnung an die Methodik, die im „Leitfaden Energienutzungsplan“ der Bayerischen Staatsregierung 

(STMUG 2011) beschrieben ist. Dabei wurden in Abhängigkeit zur Datenlage tatsächliche sowie witte-

rungs- und konjunkturbereinigte Wärmeverbräuche erfasst als auch über branchenspezifische Kenn-

zahlen ermittelte Wärmebedarfe berücksichtigt. 
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Abb. 52: Schematische Darstellung der Methodik zur Erstellung des Wärmekatasters 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

5.1.1 Baualtersklassen und Sanierungsstand 

In einem ersten Schritt wurden die Siedlungsgebiete und Quartiere mit Erkenntnissen der Vor-Ort-

Begehung hinsichtlich einheitlicher Baualtersklassen und hinsichtlich des energetischen Sanierungs-

stands kategorisiert. Durch vorhandene Bebauungspläne konnten die ermittelten Baualter im Nach-

gang an die Vor-Ort-Kartierung verifiziert werden (vgl. Abschnitt 2.11.1). 

Zur Kategorisierung der Baualter in Baualtersklassen wurde analog der Ausführungen im „Leitfaden 

Energienutzungsplan“ folgende Abstufung gewählt (STMUG 2011): 

• Baujahr vor 1918 

• Baujahr 1919-1948 

• Baujahr 1949-1957 

• Baujahr 1958-1968 

• Baujahr 1969-1978 

• Baujahr 1979-1983 

• Baujahr 1984-1994 

• Baujahr 1995-2001 

• Baujahr ab 2002 

Der vorwiegende Sanierungsstand der Gebäude je Siedlungsgebiet – bei deutlich heterogener Bebau-

ung auch gebäudespezifisch - wurde an Hand des augenscheinlichen Gesamteindrucks geschätzt. Der 

Sanierungsstand wurde je Quartier bzw. Siedlungsgebiet wie folgt kategorisiert: 
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• Unsanierter Gebäudebestand:  

In dem Siedlungsgebiet bzw. Quartier wurden vorwiegend unsanierte Gebäude vorgefunden. 

Einzelgebäude können jedoch bereits saniert worden sein. 

• Teilsanierter Gebäudebestand:  

Das Siedlungsgebiet bzw. Quartier wies eine Mischung aus bereits saniertem und unsaniertem 

Gebäudebestand auf.  

• Vollsanierter Gebäudebestand:  

In dem Siedlungsgebiet bzw. Quartier wurden vorwiegend sanierte Gebäude und/oder Neu-

bauten vorgefunden. Einzelgebäude können jedoch noch vollständig unsaniert und damit in 

einem eher schlechten energetischen Zustand sein. 

Eine Übersicht der Baualtersklassenkartierung ist in Kartenform im Anhang zu finden. Die Baualters-

klassen und der vorgefundene Sanierungsstand können in einem weiteren Schritt auf die einzelnen 

Gebäude in den Siedlungsgebieten übertragen werden. 

5.1.2 Wärmebedarfsermittlung bei den privaten Haushalten 

Zur Wärmebedarfsermittlung bei privaten Haushalten konnten stellvertretend die installierten Kessel-

leistungen der Feuerstätten von zwei von insgesamt 4 betroffenen Kehrbezirken ermittelt werden. Aus 

Gründen des gesetzlichen Datenschutzes war eine gebäudespezifische Ermittlung des Wärmever-

brauchs jedoch nur dort möglich, wo sich die Verbraucher an der Befragung beteiligt haben (vgl. Ab-

schnitt 9.1.2) und einer Verwendung der erhobenen Daten zugestimmt haben. Der Wärmebedarf der 

Wohngebäude wurde deshalb in den meisten Fällen an Hand der übrigen erhobenen Daten rechne-

risch abgeschätzt. Hierzu diente die Gebäudekubatur, der Gebäudetyp, das Baualter, der vorgefun-

dene Sanierungsstand sowie spezifische Kennzahlen für den Wärmeverbrauch. Diese Daten wurden in 

einem Geographischen Informationssystem (GIS) in Anlehnung an die Vorgehensweise, die im Leitfa-

den Energienutzungsplan beschrieben ist (vgl. STMUG 2011), prozessiert und der Wärmebedarf ermit-

telt.  

Zur Berechnung der Gebäudekubatur wurde in einem ersten Schritt das dreidimensionale Gebäude-

modell im „Level of Detail 1“ (LoD1) (GEOBASISDATEN 2015) herangezogen. Es enthält die notwendigen 

Informationen über Grundfläche und Höhe eines jeden Gebäudes aller Kommunen der Energieregion 

„Südliche Fränkische Schweiz“. 

 
Abb. 53: Beispielhafte Darstellung des LoD1-Gebäudemodells 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Aus diesen Daten lässt sich mit Hilfe eines GIS und typischen Höhen für Stockwerke von Wohngebäu-

den und spezifischen Kennzahlen (IFBOR 2007) zur Umrechnung von Bruttogeschossflächen (BGF) in 
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Nettogeschossflächen (NGF) durch einen eigens hierfür programmierten Algorithmus die individuelle 

Wohnfläche (bzw. die relevante NGF) eines jeden Wohngebäudes in der Energieregion ermitteln und 

georeferenzieren. 

Nach einer ersten Plausibilisierung wurden den ermittelten Wohngebäuden im zweiten Schritt die At-

tribute aus der Quartierseinteilung (Baualtersklasse, Sanierungszustand) zugewiesen. Dies ermöglicht 

mit Hilfe typischer Kennzahlen für Heizwärme- und Brauchwarmwasserbedarf die Abschätzung eines 

konkreten Wärmebedarfs je Gebäude. Die hierfür benötigten Kennzahlen wurden dem „Leitfaden 

Energienutzungsplan“ entnommen (VGL. STMUG 2011). 

Da die Kennwerte für Heizwärme- und Brauchwarmwasserbedarf des „Leitfaden Energienutzungs-

plan“ jedoch nur Auskunft über vollkommen unsanierte Gebäude des jeweiligen Baualters geben, wur-

den im dritten und letzten Schritt noch Abschläge für den Sanierungsstand und eine Leerstands- und 

Nutzungsquote der Wohngebäude berücksichtigt.  

Der Wärmebedarf der Wohngebäude ergibt sich also aus der ermittelten Wohnfläche, multipliziert mit 

dem Kennwert für Heizwärmebedarf und dem Kennwert für Brauchwarmwasserbedarf, abzüglich der 

Abschläge für bereits erfolgte energetische Sanierungen. 

Der auf diese Weise ermittelte Wärmeverbrauch der Gebäude wurde mit bekannten Verbräuchen aus 

den Befragungen verifiziert. 

 
Abb. 54: Ausschnitt einer Darstellung de ermittelten Wärmebedarfs der Wohngebäude 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

5.1.3 Wärmebedarfsermittlung bei den kommunalen Gebäuden 

Die Wärmebedarfe der öffentlichen Gebäude wurden im Fall der kommunalen Liegenschaften soweit 

möglich durch die Erhebung tatsächlicher Wärmeverbräuche mittels Fragebogen ermittelt und witte-

rungsbereinigt.  

Bei vielen kommunalen Gebäuden und Gemischtnutzungen waren jedoch keine konkreten Verbräuche 

bekannt, da z.B. nur Gesamtmengen verbrauchter Energieträger über mehrere Gebäude hinweg be-

kannt waren. Auch bei zusammenhängenden Gebäudekomplexen mit gemeinsamer Heizung waren in 

den seltensten Fällen separate Wärmemengenzähler vorhanden, wodurch die Gesamtverbräuche für 

Liegenschaften an Hand der NGF auf die einzelnen Gebäude aufgeteilt werden mussten. An einigen 

Stellen erfolgt bei der Nutzung von Stromheizungen auch keine getrennte Zählung von Heiz- und Nutz-

strom, weshalb in diesen Fällen der Wärmeverbrauch nur abgeschätzt werden konnte. An einigen Stel-

len konnten auch nur auf relativ alte Daten zurückgegriffen werden oder es wurden im Rahmen der 
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Befragung einfach keine Verbräuche angegeben. Wurden keine Verbräuche angegeben, wurden diese 

mit Hilfe von Kennzahlen berechnet. Als spezifische Verbrauchskennwerte dienten in diesem Fall vor 

allem die bundesweit ermittelten Kennzahlen für Nichtwohngebäude, welche aus der „Bekanntma-

chung der Regeln für Energieverbrauchskennwerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäude-

bestand“ vom 7. April 2015 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) (BMWI 2015) 

hervorgehen. 

5.1.4 Wärmebedarfsermittlung bei den sonstigen Öffentlichen, GHD- und Industriegebäu-

den 

Für die weiteren nichtkommunalen öffentlichen Gebäude wurden Kennzahlen zur Näherung an einen 

konkreten Wärmeverbrauch herangezogen. Als spezifische Verbrauchskennwerte dienten vor allem 

die bundesweit ermittelten Kennzahlen für Nichtwohngebäude, welche aus der BMWI 2015 sowie aus 

weiteren Quellen hervorgehen. Als weitere Quellen wurden der „Leitfaden Energienutzungsplan“ 

(STMUG 2011) sowie die Studie „Benchmarks für die Energieeffizienz von Nichtwohngebäuden“ 

(BMVBS/BBSR 2009) herangezogen. In Abhängigkeit zur Quelle und Datenlage konnten bei der Berech-

nung des Wärmebedarfs auch das Baualter und der Sanierungsstand einfließen. 

Zur Erfassung der Wärmeverbräuche der GHD- und Industriegebäude konnten nur in Einzelfällen per 

telefonischer Befragung konkrete Energieverbräuche ermittelt werden. Ansonsten wurden die Wär-

mebedarfe über spezifische Kennzahlen und öffentlich zugängliche Informationen ermittelt. Als pri-

märe Quelle für die Kennzahlen diente die Studie „Ermittlung von Energiekennzahlen für Anlagen, Her-

stellungsverfahren und Erzeugnisse“ der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) (FFE 1999). Als 

weitere Quellen wurden wiederum der „Leitfaden Energienutzungsplan“ (STMUG 2011) sowie die Stu-

die „Benchmarks für die Energieeffizienz von Nichtwohngebäuden“ (BMVBS/BBSR 2009) herangezo-

gen. In einigen Fällen wurden auch Kennzahlen der Studien „Energieverbrauch des Sektors Gewerbe, 

Handel, Dienstleistungen (GHD) in Deutschland für die Jahre 2007 bis 2010“ (FRAUNHOFER ISI 2013) 

und „Kennzahlen zum Energieverbrauch in Dienstleistungsgebäuden“ (ÖGUT 2011) verwendet. 

Diese Kennzahlen zum Wärmebedarf beziehen sich einerseits auf Nettogeschossflächen oder Ver-

kaufsflächen, welche ähnlich der Vorgehensweise bei Wohngebäuden abgeschätzt werden konnten, 

aber in manchen Fällen auch auf Produktionsmengen oder andere Referenzwerte. Deshalb wurden in 

vielen Fällen im Rahmen einer Internetrecherche auch Hinweise bezüglich der notwendigen Referenz-

werte gesucht und diese entsprechend berücksichtigt. In Abhängigkeit zur verwendeten Quelle der 

Kennwerte und der Datenlage konnten bei der Berechnung des Wärmebedarfs auch das Baualter und 

der Sanierungsstand mit einfließen. 

Es handelt sich hier also um eine branchenspezifische Abschätzung des Wärmebedarfs.  

5.2 Ergebnis als Kartographische Darstellung 

Das Wärmekataster wird aus Gründen des Datenschutzes in anonymisierender Form dargestellt. Damit 

kein Rückschluss auf Einzelverbräuche gezogen werden kann, aber dennoch hohe Energieverbräuche 

in einem bestimmten abgrenzbaren Gebiet lokalisierbar sind, werden die Wärmebedarfe auf einheit-

liche Flächen übertragen. Die so entstandene Karte wird „Wärmedichtekarte“ genannt. 
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Abb. 55: Aktuelle Wärmeverbrauchsdichte in Gräfenberg in 1 ha -Rasterzellen 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

 

 
Abb. 56: Aktuelle Wärmeverbrauchsdichte in Hiltpoltstein in 1 ha -Rasterzellen 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Abb. 57: Aktuelle Wärmeverbrauchsdichte in Igensdorf in 1 ha -Rasterzellen 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

 

 
Abb. 58: Aktuelle Wärmeverbrauchsdichte in Weißenohe in 1 ha -Rasterzellen 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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5.3 Für Wärmenetze geeignete Wärmedichten 

Aus der Wärmedichtekarte gehen hohe Wärmedichten hervor. Dies kann als Grundlage zur Planung 

und Effizienzsteigerung von Fern- und Nahwärmeprojekten herangezogen werden. Denn je höher der 

Wärmebedarf in einem bestimmten Gebiet ist, desto mehr Wärme kann auf kurzer Strecke abgesetzt 

werden und umso wirtschaftlicher kann ein Fern- oder Nahwärmenetz an dieser Stelle betrieben wer-

den. Während im „Leitfaden Energienutzungsplan“ Gebiete ab ca. 150 MWhth/ha*a als besonders für 

eine Nahwärmeversorgung geeignet angesehen werden (vgl. STMUG 2011, S. 46), soll im vorliegenden 

Energienutzungsplan davon ausgegangen werden, dass solche Gebiete besonders dann für Nahwär-

menetze geeignet sind, wenn sich noch deutlich höhere Wärmedichten ebenfalls in einem solchen 

zusammenhängenden Gebiet finden lassen. Dies ist in der vorliegenden Untersuchung der Fall, sofern 

sich mehrere Rasterzellen mit Wärmedichten deutlich über 300 MWhth/ha*a finden. 

Nahwärmenetze bieten im Zusammenhang mit Treibhausgas- und Schadstoffemissionen den Vorteil, 

dass statt vielen dezentralen Heizungen nur noch eine gemeinsame Heizzentrale benötigt wird. Diese 

zentrale Heizungsanlage kann bei Bedarf viel einfacher an sich ändernde Umstände, neue Erkenntnisse 

oder technische Fortschritte angepasst werden, als viele dezentrale Heizungen. Stehen beispielsweise 

neue Filtertechnologien zur Verfügung, können diese an einer einzigen technischen Anlage umgerüstet 

werden und müssen nicht bei vielen dezentralen Heizungen in einer ggf. unwirtschaftlichen Größe um-

gerüstet werden. Daneben bieten gemeinschaftlich betriebene Nahwärmelösungen viele weitere Vor-

teile (vgl. Abschnitt 7.1).  

 
Abb. 59: Potenzialgebiete für Wärmenetze 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Die in Abbildung 59 dargestellten hohen Wärmedichten sollen im Folgenden kurz dargestellt und dis-

kutiert werden. 
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5.3.1 Pettensiedel 

Bei Pettensiedel und Etlaswind handelt es sich um zwei zusammengewachsene Orte. Während Etlas-

wind etwas weniger dicht besiedelt ist, finden sich in Pettensiedel insbesondere im Ortskern höhere 

Wärmedichten mit 300 – 450 MWhth/ha*a. Diese werden durch ebenfalls höhere Wärmedichten in 

Höhe von bis zu 300 – 450 MWhth/ha*a im Siedlungsbereich zwischen Pettensiedel bis Etlaswind er-

gänzt. Die höchsten Wärmebelegungsdichten finden sich darüber hinaus in den Straßen Pettensiedel, 

Hopfenstraße, Am Wasserwerk, An der Leithe sowie im Birkenweg. Im Ortskern finden sich auch eine 

Gastwirtschaft und ein Direktvermarktungsbetrieb mit höheren Wärmeverbräuchen. 

 
Abb. 60: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Pettensiedel 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

5.3.2 Stöckach 

Bei Stöckach und Unterlindelbach handelt es sich ebenfalls um zwei zusammengewachsene Ortschaf-

ten. Während sich in Unterlindelbach insbesondere im nördlich gelegenen Neubaugebiet Wärmedich-

ten von bis zu 150 – 300 MWhth/ha*a finden, gibt es in Stöckach noch deutlich höhere Wärmedichten. 

Neben dem Ortskern weisen hier auch das Siedlungsgebiet im Süden und vor allem im Norden zusam-

men mit der Lindelberg-Kulturhalle Wärmedichten von bis zu 300 – 450 MWhth/ha*a auf. Die höchsten 

Wärmebelegungsdichten finden sich entlang der Hauptstraße, dem Kirchenweg, in den Gwänden und 

an der Lindelberg-Kulturhalle, welche auch der größte Verbraucher in dem Bereich ist. Als größere 

Verbraucher finden sich weiterhin auch ein Friseurladen, eine Brennerei, der Kindergarten St. Ägidius 

und einige weitere Gewerbe. An der Lindelberg-Kulturhalle existiert bereits eine größere Heizungsan-

lage mit Mikro-Wärmenetz zur Feuerwehr und einigen kleineren weiteren Gebäuden, die Holzhack-

schnitzel als Rohstoff verwendet. Hier wären bereits entsprechende Räumlichkeiten und Infrastruktur 

vorhanden, die erweitert werden könnten. 
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Abb. 61: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Stöckach 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

5.3.3 Mittelrüsselbach 

 
Abb. 62: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Mittelrüsselbach 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Mittelrüsselbach liegt in einer Aneinanderreihung der Ortschaften Unterrüsselbach, Mittelrüsselbach, 

Kirchrüsselbach und Oberrüsselbach. Einzig in Mittelrüsselbach finden sich jedoch höhere Wärmedich-

ten von bis zu 300 – 450 MWhth/ha*a. Die höchsten Wärmebelegungsdichten finden sich in den Stra-

ßen Mittelrüsselbach, dem Weingarten, der Hutergasse und der Mühlgasse. 

5.3.4 Letten und Dachstadt 

Auch bei Letten und Dachstadt handelt es sich wieder um zwei zusammengewachsene Ortschaften in 

der Marktgemeinde Igensdorf. In beiden Ortschaften finden sich im Kern höhere Wärmedichten in 

Höhe von bis zu 300 – 450 MWhth/ha*a. Die höchsten Wärmebelegungsdichten finden sich in der Stra-

ßen Ermreuther Str., Letten und dem ganzen Ring der Straße Dachstadt. Mit einer Gastwirtschaft in 

Dachstadt findet sich auch ein größerer Verbraucher. Im Südosten Dachstadts findet sich auch ein Blu-

menladen, der jedoch etwas weiter außerhalb des Siedlungsgebietes mit höheren Wärmedichten liegt. 

 
Abb. 63: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Letten und Dachstadt 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

5.3.5 Igensdorf und Mitteldorf 

In Igensdorf und Mitteldorf finden sich Wärmedichten in Höhe von bis zu 300 – 450 MWhth/ha*a und 

stellenweise sogar in Höhe von bis zu 450 – 600 MWhth/ha*a in Siedlungsbereichen. Als Grundzentrum 

finden sich hier auch einige Infrastruktureinrichtungen und größere Verbraucher. Die höchsten Wär-

mebelegungsdichten finden sich in den Straßen Am Kirchplatz, Eberhardsbergstraße und Gräfenberger 

Str., sowie auch in der Lohestraße und stellenweise entlang der Bundesstraße 2. Die größeren Ver-

braucher sind die ehemalige Schule, welche heute als Bücherei, Arztpraxis, Ingenieurbüro und Kinder-

garten genutzt wird, zwei Supermärkte und diverse Kleingewerbe und Dienstleister in Gemeinschafts-

häusern, wie die Post, einige Geldinstitute, Friseursalons, Verkaufsräume und Gastwirtschaften. 
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Darüber hinaus findet sich im Norden Mitteldorfs auch eine Biogasanlage, die bislang nicht genutztes 

Potenzial zur Abwärmenutzung aufweist. 

 
Abb. 64: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Igensdorf und Mitteldorf 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Das Potenzial zur Wärmeversorgung Igensdorfs wird in einer Detailbetrachtung in Abschnitt 7.4 detail-

lierter diskutiert. 

5.3.6 Weißenohe 

In Weißenohe finden sich besonders hohe Wärmedichten in Höhe von mehr als 900 MWhth/ha*a. Die 

liegt insbesondere an dem historischen Kern aus großer Klosteranlage und der benachbarten Brauerei. 

Aber auch in umliegenden Bereichen finden sich noch hohe Wärmedichten in Höhe von bis zu 450 – 

600 MWhth/ha*a in Siedlungsbereichen. Die höchsten Wärmebelegungsdichten finden sich in den 

Straßen Klosterstraße, Hauptstraße, Dorfhauser Str., aber auch noch in der Sollenberger Straße. Neben 

dem Kloster, das heute als Chorzentrum genutzt wird und sogar in Kürze durch einen Erweiterungsbau 

erweitert werden soll, und der Brauerei finden sich weitere größere Verbraucher in Form eines Kin-

dergartens, einer alten Schule, die heute als Gemeindekanzlei genutzt wird, einer Turnhalle und wei-

teren großen, wohnlich und gewerblich genutzten, (Mehrfamilien-)Gebäuden. 

Auf Grund des großen Potenzials war eine detailliertere Betrachtung des Ortskerns Weißenohes be-

reits mit Beauftragung des vorliegenden Energiekonzepts angedacht. Diese detailliertere Betrachtung 

findet sich in Abschnitt 7.5. 
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Abb. 65: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Weißenohe 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

5.3.7 Gräfenberg 

In Gräfenberg finden sich besonders hohe Wärmedichten im Ortskern und am Schulzentrum. Während 

am Schulzentrum mit Mittel- und Realschule, großer Sporthalle und weiteren großen Verbrauchern, 

wie einem Alten- und Pflegeheim bereits ein Wärmenetz existiert, welches bis zur Grundschule und 

einem Kindergarten in der Sportplatz- und Jahnstraße reicht, finden sich die höchsten Wärmedichten 

in der Altstadt. Dort werden sogar von gemischt genutzten, historischen und als Denkmal geschützten 

Wohn- und Gewerbehäusern pro Hektar teilweise mehr als 900 MWhth/ha*a verbraucht. Durch den 

Denkmalschutz werden energetische Sanierungen auch deutlich erschwert, wodurch in Zukunft wei-

terhin mit hohen Wärmedichten zu rechnen ist. Neben diesen beiden Zentren finden sich jedoch auch 

noch größere Wärmedichten in Höhe von 300 – 600 MWhth/a im Baugebiet entlang der Guttenburger 

Straße. 

Es bestehen bereits Planungen für eine Erweiterung des bestehenden Wärmenetzes am Schulzentrum 

bis hinein in die Altstadt (vgl. Abschnitt 3.1.2.2). Da hierfür bereits auch eine Art städtebauliche Mach-

barkeitsstudie durch ein Planungsbüro erstellt wurde (vgl. GEM 2016), wurde dies im Rahmen des vor-

liegenden Energiekonzepts nicht nochmals konzeptionell betrachtet. Im Rahmen der Arbeiten zum 

vorliegenden Energiekonzept wurde die Stadt Gräfenberg weiterhin bereits darin unterstützt, die ge-

plante Erweiterung voranzutreiben (vgl. Abschnitt 7.2). Darüber hinaus wurde im Rahmen des vorlie-

genden Energiekonzepts auch ein Potenzial zur Abwärmenutzung eines Industriebetriebs ermittelt. 

Teile der östlichen Altstadt könnten von der Nutzung dieses Abwärmepotenzials profitieren (vgl. Ab-

schnitt 6.2.7.1). 
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Abb. 66: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Gräfenberg 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

5.3.8 Lilling 

 
Abb. 67: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Lilling 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Bei Lilling handelt es sich um ein sehr kleines, kompaktes Dorf. Hier bestehen Wärmedichten in Höhe 

von bis zu 450 – 600 MWhth/ha*a. Darüber hinaus finden sich in Lilling zwei kleine Biogasanlagen. Ggf. 

kann im Rahmen eines möglichen Wärmenetzes eine weitere Nutzung des Abwärmepotenzials aus 

diesen Anlagen berücksichtigt werden. Die potenziell zur Verfügung stehende Menge Abwärme 

müsste jedoch noch näher untersucht werden. Neben einigen Kleingewerben finden sich hier auch 

zwei Direktvermarkter, eine Brennerei und ein Gasthaus mit Übernachtungsmöglichkeit. 

5.3.9 Walkersbrunn 

Bei Walkersbrunn handelt es sich um eine eher lose bebaute Ortschaft. Dennoch finden sich an zwei 

Stellen höhere Wärmedichten in Höhe von bis zu 300 – 450 MWhth/ha*a. Neben Wohngebäuden fin-

den sich hier auch ein Gasthaus und einige Gewerbe. Auf Grund der relativ losen Bebauung kann sich 

eine Erschließung mit einem Nahwärmenetz verhältnismäßig schwer gestalten. 

 
Abb. 68: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Walkersbrunn 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

5.3.10 Hohenschwärz 

Bei Hohenschwärz handelt es sich um eine relativ kleine, aber kompakte Siedlung mit Wärmedichten 

in Höhe von bis zu 300 – 450 MWhth/ha*a. Insbesondere im Ortskern finden sich einige größere Ver-

braucher in Form von älteren Wohngebäuden, einer Imkerei, einem Restaurant und einer Brauerei. 
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Abb. 69: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Hohenschwärz 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

5.3.11 Thuisbrunn 

 
Abb. 70: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Thuisbrunn 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Das Siedlungsgebiet Thuisbrunns erstreckt sich ringförmig entlang des Wasserwiesenbachs um eine 

Erhöhung mit Burgruine und Kirche. Es finden sich Wärmedichten in Höhe von bis zu 450 – 

600 MWhth/ha*a im Dorfkern. Bei den größeren Verbrauchern handelt es sich um einen Kindergarten 

und einen Gasthof. Nach außen hin wird die Bebauung lockerer, wodurch sich das Potenzial für ein 

Wärmenetz auf den Siedlungskern beschränkt. 

5.3.12 Hiltpoltstein 

Bei Hiltpoltstein handelt es sich um den Hauptort der Marktgemeinde. Hier findet sich ein deutlich 

historisch ausgebildeter Ortskern mit heute noch wohnlich genutzter Burganlage. An die im nördlich 

gelegenen Gewerbegebiet vorhandenen Biogasanlage wurde bereits ein kleineres Nahwärmenetz an-

geschlossen, an das wiederum die Schule mit Gemeindekanzlei, der Bauhof und einige weitere Ge-

bäude angeschlossen sind (vgl. Abschnitt 3.1.2.2). Der historische Ortskern mit den höchsten Wärme-

dichten in Höhe von teilweise mehr als 900 MWhth/ha*a ist jedoch noch nicht durch das am Ort vor-

handene Wärmenetz der Biogasanlage erschlossen. Das Potenzial für eine Erweiterung des bestehen-

den Wärmenetzes der Biogasanlage wird in Abschnitt 7.3 detaillierter diskutiert. 

 
Abb. 71: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Hiltpoltstein 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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6 Potenzialanalysen 

In diesem Abschnitt sollen im Sinne einer rationellen und nachhaltigen Energienutzung für alle Ver-

brauchergruppen die Potenziale diskutiert werden, die zum einen dazu führen Energie einzusparen 

und effizienter zu nutzen, und zum anderen den dann verbleibenden Bedarf, soweit es geht, durch 

umweltfreundliche Alternativen zu fossilen Energieträgern bereitstellen zu können.  

6.1 Einspar- und Effizienzsteigerungspotenziale 

6.1.1 Private Haushalte 

Die privaten Haushalte der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ haben mit insgesamt 

215.438 MWhth,el/a einen Anteil von mehr als 70 % am gesamten Endenergieverbrauch. Gerade hier 

können also hohe Einsparungen auch große Effekte erzielen. Die Zusammensetzung der einzelnen En-

denergieverbräuche zeigt die größten „Hebel“, an denen Einsparungen erzielt werden können (der 

Anteil für Beleuchtung wurde mit FIW 2013 statistisch berechnet). 

 
Abb. 72: Zusammensetzung des Endenergieverbrauchs der privaten Haushalte 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Von den insgesamt knapp 215.438 MWhth,el pro Jahr Endenergieverbrauch benötigen die privaten 

Haushalte insgesamt etwa 57 % (123.517 MWhth,el/a) für Raumwärme und weitere 6 % 

(12.404 MWhth,el) für Warmwasser. Etwa 32 % (69.107 MWhth,el/a) entfallen auf die Mobilität und ins-

gesamt nur 6 % (14.005 MWhel/a) entfallen auf den Stromverbrauch. Mit einem Anteil von insgesamt 

etwa 63 % am gesamten Endenergieverbrauch liegt der größte „Hebel“ also bei dem Wärmeverbrauch. 

Lassen sich hier große Potenziale erschließen, kann an dieser Stelle auch insgesamt am meisten End-

energie eingespart werden. Der zweite große „Hebel“ liegt bei der Mobilität. Auch hier können größere 

Einsparpotenziale erschlossen werden. Dies soll in den nachfolgenden Abschnitten näher diskutiert 

werden. 

Sonst. 
Stromverbrauch
11.231 MWh/a

5%

Beleuchtung
2.774 MWh/a

1%

Raumwärme
123.517 MWh/a

56%

Brauchwarmwasser
12.404 MWh/a

6%

Mobilität
69.107 MWh/a

32%
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6.1.1.1 Wärme 

Der Bereich Wärme für private Haushalte setzt sich aus dem Wärmebedarf für Brauchwarmwasser und 

für Raumwärme zusammen. Während der Bedarf für Brauchwarmwasser abhängig von der Haushalts-

größe ist und hier nur bedingt Einsparungen erfolgen können (ein Bedarf an Duschen, Waschen, etc. 

ist in Abhängigkeit zur Haushaltsgröße immer vorhanden), können durch Substitution mit erneuerba-

ren Energieträgern (insbesondere durch Solaranlagen) größere Einsparungen im Bereich Primärener-

gie erzielt werden. Dieses Potenzial soll jedoch an anderer Stelle diskutiert werden (vgl. Abschnitt 

6.2.1.2). 

Der Energieverbrauch im Bereich Wärme lässt sich dem gegenüber vor allem im Bereich Raumwärme 

reduzieren. Die wichtigsten Bereiche, in denen solche Einsparungen erzielt werden können, sind das 

Nutzerverhalten, die Heizungstechnik und die Gebäudehülle. Die Einsparpotenziale sollen im Folgen-

den diskutiert werden. 

Nutzerverhalten 

Der Verbrauch von Heizenergie lässt sich auch maßgeblich durch das Nutzerverhalten steuern. Es sollte 

immer nur genauso viel geheizt werden, wie es tatsächlich notwendig ist. Während dies in Gebäuden 

mit älterer Technik meist nur schwer möglich ist, können in Gebäuden mit moderner Zentralheizung 

u.a. folgende Tipps beachtet werden, um bis zu 10 % Heizenergie einsparen zu können: 

• Im Winter können durch die Absenkung der Raumtemperatur um je 1 °C etwa 6 % des gesamten 

Heizenergieverbrauchs eingespart werden. Dennoch sollte in allen Räumen eine Mindesttem-

peratur eingehalten werden (ca. 16 °C).  

• Gekippte Fenster sorgen kaum für Luftzirkulation, lassen aber die Wärme entweichen. Zwei bis 

dreimal am Tag für 5 Minuten Stoßlüften reicht i.d.R. völlig aus und spart Heizkosten. 

• Es sollte darauf geachtet werden, dass die Heizkörper freistehen und nicht durch größere Mö-

belstücke oder Vorhänge verdeckt werden.  

• Moderne Heizungsanlagen können in der Regel in mehreren Zeitprogrammen betrieben wer-

den. In vielen Fällen ist hier herstellerseitig bereits eine geringe Nachtabsenkung vorprogram-

miert. Die Königsdisziplin besteht jedoch darin, das Programm auf die jeweiligen Bedürfnisse des 

konkreten Nutzers einzustellen. Wird beispielsweise tagsüber zu bestimmten Zeiten (z.B. Vor-

mittag: Eltern sind auf Arbeit, Kinder in der Schule) ebenfalls keine voll beheizte Wohnung be-

nötigt, kann dies ebenfalls im Programm der Heizung berücksichtigt werden.  

• Viele alte Heizungsthermostate werden nicht durch die Raumtemperatur, sondern ausschließ-

lich durch die Ventilöffnung gesteuert. Selbst wenn es warm im Raum ist, muss dann stets ma-

nuell nachjustiert werden. Dies ist nicht nur aufwändig, sondern verschwendet ebenfalls Hei-

zenergie. Moderne Thermostate regeln den Heizkörper hinsichtlich der gewünschten Raumtem-

peratur (z.B. Stufe 2: 16 °C oder Stufe 3: 20 °C), heizen deshalb nicht zu viel und sparen damit 

viel Energie. Mittlerweile sind sogar digitale Thermostate erhältlich, deren Temperaturprofil 

über den Tag hinweg programmiert werden kann. Dies macht vor allem dann Sinn, wenn selbst 

keine Einflussnahme auf die Programmierung der Heizung genommen werden kann (z.B. in Ein-

zelwohnungen von Mehrfamilienhäusern). Wird ein solches Thermostat installiert, funktioniert 

dieses nicht nur als Temperaturregler, sondern darüber hinaus sogar als nahezu vollwertige 

Klimaautomatik.  
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• Heizungen sollten darüber hinaus regelmäßig entlüftet werden. Wenn sich Luft im Heizkreislauf 

ansammelt, kann die Wärme nicht mehr effizient verteilt werden. Regelmäßiges Entlüften trägt 

somit zum Energiesparen bei.  

• Durch das Einstellen individueller Raumtemperaturen lässt sich ebenfalls viel Energie einsparen. 

Da es im Schlafzimmer nicht den ganzen Tag wohlig warm sein muss, reicht meist ein kurzes 

Aufheizen am Morgen und am Abend. Am einfachsten funktioniert dies mit einem modernen, 

programmierbaren Heizungsthermostat. Wichtig ist jedoch, dass bei unterschiedlichen Tempe-

raturniveaus in den Räumen die Türen immer geschlossen bleiben müssen, da sich sonst durch 

Druckunterschiede die Luftmassen verteilen und damit der unbeheizte Raum durch die Heizkör-

per des beheizten Raumes mitbeheizt wird. Dies wäre nicht nur ineffizienter und würde mehr 

Energie benötigen (statt der erwünschten Einsparung würde ein Mehrverbrauch entstehen), 

sondern birgt auch noch die Gefahr, dass sich Schimmel bildet. Denn im schlimmsten Fall kon-

densiert die wärmere, feuchtere Luft an den wesentlich kälteren Wänden des weniger beheizten 

Raumes und führt dieser Feuchtigkeit zu, welche dann die Schimmelbildung verursacht. Die Tü-

ren müssen also bei unterschiedlichen Temperaturniveaus in den Räumen geschlossen gehalten 

werden. Dennoch sollte dann auch in jedem Raum an das regelmäßige Stoßlüften gedacht wer-

den. 

Einsparungen durch effiziente Heiztechnik 

Insbesondere im Gebäudebestand sind vielerorts noch alte Feuerstätten und Heizungskessel verbaut. 

Als Energieträger werden vor allem Heizöl, oder auch Holz verwendet. Während alte (>30 Jahre), meist 

überdimensionierte und in Teillast betriebene, Heizungskessel i.d.R. reale Wirkungsgrade von deutlich 

niedriger als 80 % aufweisen, erreichen moderne Heizöl- und Gasheizungen mit Brennwerttechnik so-

gar Wirkungsgrade von über 95 %. Damit wird Endenergie eingespart, aber auch THG- und Schadstoff-

emissionen reduziert. Lag bei einer alten Heizungsanlage noch ein Wirkungsgrad von 80 % vor, besteht 

gegenüber einem moderneren Heizungskessel mit Wirkungsgrad in Höhe von 95 % ein Einsparpoten-

zial deutlich über 15 %. Dieses Einsparpotenzial kann allein durch den Austausch des alten mit einem 

neuen, modernen und wesentlich effizienteren Heizungskessel realisiert werden. Durch die erzielte 

Einsparung beim benötigten Brennstoff sind diese bezüglich der Vollkosten (d.h. die Summe aller In-

vestitions- und Betriebskosten) i.d.R. auch günstiger als die alten Heizungskessel.  

Viel wichtiger in diesem Zusammenhang ist jedoch die Nutzung regenerativer Energien. Denn wie Ab-

bildung 73 zeigt, kann die benötigte Wärme mit erneuerbaren Energien und Umweltwärme (Scheit-

holz, Pellets, Wärmepumpe) mindestens genauso günstig erzeugt werden, wie mit den fossilen Ener-

gieträgern Heizöl oder Erdgas. Während der Pelletkessel für das Eigenheim in etwa genauso teuer oder 

günstig wie ein Erdgas- oder Heizölkessel ist, kann mit einem Scheitholz-Kessel sogar noch günstiger 

geheizt werden. Mit Letzterem ist jedoch etwas mehr Arbeit verbunden, weil die Zufuhr des Brenn-

stoffs (Holzscheite) trotz weitgehend automatisierbaren Magazinen dennoch häufiger händisch durch-

geführt werden muss. Bei der Nutzung von eigenem Holz liegen die Verbrauchskosten aber nochmals 

deutlich unter dem dargestellten Wert in Abbildung 73. Durch steuerlich begünstigte Stromtarife für 

Wärmepumpen können auch diese i.d.R. die Wärme zu ähnlichen Vollkosten erzeugen, wie die her-

kömmlichen Heizkessel. Hier sollten jedoch Flächenheizungen (i.d.R. Fußbodenheizungen) vorhanden 

sein, damit die hohen Wirkungsgrade bei relativ niedrigen Vorlauftemperaturen auch erreicht werden 

können. Den typischen konventionellen Heizungssystemen auf Basis von fossilen Energieträgern 

(Heizöl, Erdgas, Flüssiggas) stehen jedoch wesentlich geringere THG-Emissionen bei den erneuerbaren 

Varianten gegenüber. So werden bei der Nutzung regenerativer Energieträger – trotz annähernd glei-

cher Vollkosten – deutlich geringere Mengen oder fast gar keine Treibhausgase emittiert. 
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Abb. 73: Vollkostenvergleich unterschiedlicher Heizungssysteme bei einem Jahresbedarf von 25.000 kWhth 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Hinweise zu Abbildung 73: Die dargestellte Berechnung basiert auf einem Nutzenergieverbrauch in Höhe von 25.000 kWhth/a Endenergie (ca. 

2.500 Liter Heizöl zzgl. Wirkungsgradverluste) und einer Heizleistung in Höhe von 15 kWth. Zukünftige Preissteigerungen werden nicht berück-

sichtigt. Die Vollkosten enthalten typische Kostenansätze für Brennstoffe, Hilfsenergie, Emissionsmessung, Kaminkehren und Wartung. Als 

Brutto-Brennstoffkosten werden folgende Werte angesetzt: Scheitholz: 95 €/RM, Pellets: 255 €/t, Heizöl: 70 ct/l, Erdgas: 7,8 ct/kWhHo (gemit-

telt inkl. Grundpreis), Flüssiggas: 50 ct/l. Als Strompreis (Vollkosten, also Verbrauchskosten inkl. Grundpreis) wurden 28 ct/kWhel und als Wär-

mestrompreis ca. 22 ct/kWhel angesetzt. Als Investitionskosten wurden marktübliche Preise ohne besondere Preisnachlässe der Hersteller 

angesetzt (Preisnachlässe könnten unabhängig vom Heizungstyp von jedem Hersteller gleichermaßen gewährt werden). Aktuelle staatliche 

Förderungen auf Investitionskosten (z.B. Marktanreizprogramme der BAFA, etc.) werden berücksichtigt. Besondere Erschwernisse (z.B. Platz-

bedarf und Kosten für Bereitstellung eines Heiz- und Lagerraums, geologischer Untergrund, etc.) bleiben unberücksichtigt.  

Einsparungen durch effiziente Gebäudehülle 

In den vergangenen Jahren wurden durch den Gesetzgeber sukzessive höhere Energiestandards beim 

Neubau von Wohngebäuden vorgeschrieben. Eine solche Vorschrift wurde zuerst im Jahr 1977 mit der 

1. Wärmeschutzverordnung (WSV) durchgesetzt. Diese war dann ab 1978 gültig. Damit mussten Neu-

bauten erstmals so errichtet werden, dass diese nicht mehr als einen gewissen maximalen relativen 

Heizenergieverbrauch aufwiesen. Die Zusammensetzung der Wohnbebauung nach Baualtersklassen in 

der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ zeigt, dass die meisten Gebäude aus den Jahren 1948-

1977 stammen (>35 %). Zusammen mit den übrigen älteren Wohngebäuden wurden insgesamt 1878 

Gebäude (51 % des Wohngebäudebestands) noch vor der ersten WSV errichtet. 

Bis heute wurde die WSV noch zweimal fortgeschrieben und dann im Jahr 2002 durch die Energieein-

sparverordnung (EnEV) abgelöst. Stück für Stück wurden so neue Höchstwerte für maximal zulässige 

End- und Primärenergieverbräuche vorgeschrieben. Wird ein älteres Gebäude heute wesentlich ver-

ändert, muss dieses i.d.R. sogar die aktuell gültige EnEV einhalten. 
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Abb. 74: Baualter der Wohngebäude in der Energieregion und energetische Mindeststandards 

(QUELLE: ZENSUS 2011, REGIONALDATENBANK 2017, EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Diese Vorschriften zum maximal zulässigen Wärmeverbrauch zeigen sich auch in den durchschnittli-

chen Wärmeverbräuchen je Quadratmeter Nutzfläche. Je älter das Gebäude ist, desto höher liegt der 

spezifische Endenergieverbrauch. Dieser liegt bei einem Neubau heute i.d.R. unter 75 kWhth/m²*a. Das 

Einsparpotenzial je Baualtersklasse zeigt folgende Tabelle. 

Tab. 10: Einsparpotenzial je Baualtersklasse 

Baujahr Anzahl Gebäude 

Spez. Kennwert für 

Heizenergiebedarf  

aus Baujahr 

[kWhth/m²*a] 

Über Sanierungs-

maßnahmen erreich-

barer spezifischer 

Kennwert heute 

[kWhth/m²*a] 

Theoretisches  

technisches   

Einsparpotenzial En-

denergie für Wärme 

vor 1919 412 250 
Einzelfallspezifisch! 

1919-1947 160 190 

1948-1977 1.306 180 - 220 75 58 % - 66 % 

1978-1985 430 120 75 38 % 

1986-1989 178 120 75 38 % 

1990-1994 396 140 75 46 % 

1995-1999 378 100 75 25 % 

2000-2003 163 90 75 17 % 

2004-2007 133 75 75 0 % 

2008-2013 117 < 75 75 0 % 

(QUELLE: IN ANLEHNUNG AN STMUG 2011, EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

In vielen Fällen können jedoch auch schon bereits sog. „Plusenergie“-Häuser umgesetzt werden, die 

zumindest in der Bilanz mehr Endenergie erzeugen, als sie tatsächlich selbst benötigen. Zur Bestim-

mung des Einsparpotenzials sollen jedoch die etwa 75 kWhth/m²*a für Neubauten zu Grunde gelegt 

werden. Da grundsätzlich alle existierenden Wohngebäude mindestens auf diesen Verbrauchswert sa-

niert werden könnten, würde sich das in folgender Tabelle dargestellte Einsparpotenzial ergeben. 
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Tab. 11: Theoretisches Einsparpotenzial im Bereich Raumwärme (private Haushalte) 

Kommune 

Aktueller Endener-

giebedarf für Raum-

wärme und Warm-

wasser privater 

Haushalte 

Bedarf, nachdem 

überall auf 

75 kWhth/m²*a Hei-

zenergiebedarf so-

wie 20 kWhth/m²*a 

Warmwasserbedarf 

saniert wurde 

Theoretisches Einsparpotenzial bei dem  

gesamten heutigen Wohngebäudebestand 

absolut relativ 

Gräfenberg 50.540 MWhth/a 20.761 MWh/a -29.779 MWh/a -59% 

Hiltpoltstein 21.405 MWhth/a 8.093 MWh/a -13.312 MWh/a -62% 

Igensdorf 52.508 MWhth/a 24.716 MWh/a -27.792 MWh/a -53% 

Weißenohe 11.468 MWhth/a 5.349 MWh/a -6.119 MWh/a -53% 

Summe 135.921 MWhth/a 58.919 MWh/a -77.002 MWh/a -57% 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Da theoretisch auch auf einen besseren Energiestandard als 75 kWhth/m²*a saniert werden kann, han-

delt es sich bei dem ausgewiesenen theoretischen Gesamtpotenzial um eine konservative Abschät-

zung. Das Einsparpotenzial kann mit steigendem Energiestandard ggf. wesentlich höher liegen. Das 

theoretische Potenzial kann jedoch voraussichtlich nicht überall und jederzeit wirtschaftlich umgesetzt 

werden.  

Sanierungszyklen und -raten 

Darüber hinaus wird von Sanierungsraten oder -zyklen gesprochen. I.d.R. wird der durchschnittliche 

Sanierungszyklus der Gebäude mit 30 Jahren angegeben. Dies betrifft auch technische Gebäudeaus-

stattungen wie Heizanlagen oder Fenster (vgl. BARDT 2008). Das bedeutet, dass nach durchschnittlich 

etwa 30 Jahren ein Wohngebäude energetisch saniert wird. In den letzten Jahren liegt diese Sanie-

rungsrate bei etwa 1 % bis 1,5 % des Gebäudebestands pro Jahr. Weiterhin gestalten sich erst mit stei-

genden Energiepreisen viele der Einsparpotenziale überhaupt als wirtschaftlich. Das tatsächlich in ei-

nem bestimmten Zeithorizont genutzte wirtschaftliche Einsparpotenzial gestaltet sich also im Gegen-

satz zum berechneten theoretischen gesamten Einsparpotenzial wie in den späteren Szenarien-Be-

trachtungen (Abschnitt 8) gezeigt nur anteilig. 

6.1.1.2 Mobilität 

Mit etwa 32 % des gesamten Endenergieverbrauchs (vgl. Abb. 72) benötigen die privaten Haushalte 

etwa ein Drittel der Endenergie für Mobilität. Das Einsparpotenzial in diesem Bereich hängt stark von 

den individuellen Ansprüchen ab und kann nur schwer pauschalisiert werden. Allein durch technologi-

sche Fortschritte und die sukzessive Erneuerung des Gesamtbestands an Fahrzeugen wurde in den 

vergangenen Jahren bereits relativ viel Endenergie eingespart. Während ein durchschnittlicher PKW 

(hier Kombi) im Jahr 1995 noch knapp 8,8 Liter Kraftstoff je 100 km benötigte, benötigt er heute nur 

noch knapp 7,3 Liter Kraftstoff. Dabei handelt es sich bereits um eine Einsparung in Höhe von ca. 15 %. 
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Abb. 75: Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch von PKW/Kombi pro 100 km* 

(QUELLE: UBA 2016; BEARBEITET DURCH EVF 2018) 

Mit dieser Entwicklung sind die Verbrennungsmotoren (Benzin/Diesel/Gas) jedoch weitgehend an ih-

ren Effizienzgrenzen angelangt. Effizienzsteigerung im Bereich der Reichweite bzw. des Verbrauchs je 

100 km wurden in der Vergangenheit maßgeblich durch Leichtbauweisen, aerodynamische Effekte so-

wie andere technologische Neuerungen erzielt. Moderne Mittelklasse-PKW benötigen aufgrund dieser 

Entwicklung heute unter günstigen Umständen und sehr ökonomischer Fahrweise nur noch ca. 5 - 6 

Liter Diesel oder Benzin je 100 km Fahrleistung. Dies sind gerundet etwa 50 kWhth Endenergiever-

brauch je 100 km (Diesel: ca. 9,7 kWhth/Liter, Super-Benzin: ca. 8,5 kWhth/Liter). Besonders große Effi-

zienzsteigerungen hinsichtlich des Endenergieverbrauchs je zurückgelegter Wegstrecke sind heute 

nicht mehr absehbar. 

Würde also die heutige Fahrleistung der privaten Haushalte der Energieregion „Südliche Fränkische 

Schweiz“ in Höhe von 106.575.000 km (vgl. Abschnitt 4.3.3) durch diese effizienten Verbrennungsmo-

toren (Verbrauch: 5 Liter Diesel bzw. 50 kWhth je 100 km) stattfinden, würde der aktuelle Endenergie-

verbrauch in Höhe von 69.107 MWhth/a auf knapp 51.689 MWhth/a sinken. Dies entspricht insgesamt 

etwa 25 % Einsparung im Bereich Endenergieverbrauch. Theoretisch könnten durch Verhaltensände-

rung und höherer Genügsamkeit der Verbraucher noch weitere Einspareffekte erzielt werden, z.B. 

wenn nur noch kleine PKW genutzt werden würde, die noch weniger Treibstoff benötigen. Dadurch 

würde sich der Fahrzeugpark hinsichtlich Hubraum, Leistung und Masse deutlich verkleinern und allein 

hierdurch weniger Energie benötigen. Diese Möglichkeit besteht jedoch schon immer und der Markt 

hat sich nie dorthin entwickelt (Beobachtungen zeigen eher das Gegenteil). Eine solche Entwicklung 

soll im Rahmen der vorliegenden Studie deshalb auch nicht angenommen werden. Da sich an der Zu-

sammensetzung der Antriebsarten und Energieträger (Benzin/Diesel/Gas/Sonstige) in dieser Betrach-

tung ebenfalls nichts ändern würde, ändert sich auch grundsätzlich nichts an der Zusammensetzung 

des Primärenergieverbrauchs und der Menge der THG-Emissionen. Diese sinken in dieser Betrachtung 

theoretisch ebenfalls um etwa knapp 25 %. 
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Abb. 76: Veranschaulichung des Einsparpotenzials der privaten Haushalte bei Effizienzsteigerung auf einen 

Verbrauch von nur noch 5 Litern Diesel je 100 km 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Potenziale der Elektromobilität 

Im Gegensatz zur technologischen Entwicklung der Verbrennungsmotoren arbeiten Elektromotoren 

wesentlich effizienter. Hier liegt bereits heute der durchschnittliche Verbrauch eines Mittelklasse PKW 

bei knapp 15 kWhel je 100 km. Hinzu kommen durchschnittlich etwa 15 % Ladeverluste beim Laden des 

Akkus. Insgesamt werden also knapp 17,25 kWhel je 100 km benötigt. Da jedoch auch der Elektromotor 

bereits seit Jahrzehnten bekannt ist und auch hier Effizienzsteigerungen bezüglich des Endenergiever-

brauchs je zurückgelegter Wegstrecke vor allem durch Leichtbauweise, aerodynamische Effekte und 

andere, vom Motor unabhängige, technologische Neuerungen zu erwarten sind, sollen diese ebenfalls 

nicht berücksichtigt werden. 

Würden die knapp 106.575.000 km Fahrleistung der privaten Haushalte (vgl. Abschnitt 4.3.3) also al-

lein durch Elektrofahrzeuge zurückgelegt, die nur 17,25 kWhel je 100 km benötigen, würde der ge-

samte Endenergieverbrauch von heute in Höhe von 69.107 MWhth/a auf knapp 18.384 MWhel/a sin-

ken. Dies entspricht einer Einsparung von für dieselbe Fahrleistung benötigter Endenergie in Höhe von 

bereits 73 % (statt den erwarteten 25 % bei den Verbrennungsmotoren). 

  
Abb. 77: Veranschaulichung des Einsparpotenzials der privaten Haushalte bei Effizienzsteigerung durch Um-

stieg auf Elektromobilität 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Tab. 12: Theoretisches Einsparpotenzial im Bereich Mobilität (private Haushalte) 

Gemeinde 
Endenergiebedarf 

aktuell 

Endenergiebedarf 

bei Elektromobilität 

Theoretisches Einsparpotenzial  

absolut relativ 

Gräfenberg 22.180 MWhth,el/a 5.890 MWhel/a -16.291 MWhth,el/a -73% 

Hiltpoltstein 9.786 MWhth,el/a 2.605 MWhel/a -7.181 MWhth,el/a -73% 

Igensdorf 30.975 MWhth,el/a 8.248 MWhel/a -22.727 MWhth,el/a -73% 

Weißenohe 6.166 MWhth,el/a 1.641 MWhel/a -4.524 MWhth,el/a -73% 

Summe: 69.107 MWhth,el/a 18.384 MWhel/a -50.723 MWhth,el/a -73% 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Durch zunehmende Reichweiten, die insbesondere durch höhere Akku-Kapazitäten erzielt werden, 

kann die Elektromobilität in Zukunft auch deutlich an Attraktivität gewinnen. Bereits heute sind bei 

diversen Fahrzeugherstellern Mittelklasse-PKW auf dem Markt, die rein elektrisch über 500 km Reich-

weite aufweisen. Hiervon wird es in Zukunft sicherlich mehr geben. Von besonderer Bedeutung ist 

deshalb, dass mit diesem Strukturwandel auch das Angebot für Ladeinfrastruktur geschaffen wird. 

Denn ohne diese wird der Umstieg auf energieeffiziente Mobilität nur deutlich verzögert stattfinden 

können. 

Elektromobilität und der in diesem Zusammenhang notwendige Ausbau erneuerbarer Energien 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang der weitere Ausbau erneuerbarer Energien 

insbesondere im Strombereich. Denn wenn der Strombedarf für Elektromobilität mit dem heutigen 

durchschnittlichen Strom-Mix und dem heutigen Primärenergieaufwand und THG-Emissionen stattfin-

det, bedeutet dies noch nicht zwangsläufig eine Einsparung im Bereich Primärenergie und THG-Emis-

sionen. Denn im Gegensatz zum Primärenergiefaktor von Benzin oder Diesel in Höhe von 1,17 bzw. 

1,08 liegt derjenige des Stroms aus dem Deutschen Kraftwerk-Park-Mix (KW-Park-Mix) bei ca. 1,7 (I-

INAS 2017). Statt des heutigen Primärenergieverbrauchs der privaten Haushalte für Mobilität in Höhe 

von insgesamt 78.381 MWh/a würden bei einem vollständigen Umstieg auf Elektromobilität bei gleich-

bleibenden Faktoren (aktueller Kraftwerkpark-Mix) immer noch 31.253 MWh/a nicht regenerative Pri-

märenergie benötigt. Während also 73 % Endenergie eingespart werden, werden wegen des höheren 

Primärenergiebedarfs zur Bereitstellung von Strom nur knapp 60 % Primärenergie eingespart. Gleiches 

zeigt sich bei der Einsparung von THG-Emissionen: Statt 23.378 t pro Jahr würden zwar nur noch 

15.383 t THG-Emissionen pro Jahr verursacht (Verbrauch inkl. Fahrzeugherstellung). Die Einsparung an 

THG-Emissionen liegt hier aber trotz der hohen Effizienzgewinne „nur“ bei knapp 34 %. 
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Abb. 78: Veranschaulichung des Einsparpotenzials der privaten Haushalte bei Effizienzsteigerung durch Um-

stieg auf Elektromobilität (aktueller KW-Park-Mix) 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Darüber hinaus würde jedoch auch der gesamte Stromverbrauch von heute insgesamt 37.847 MWhel/a 

(Strom für Elektrizität und Wärme) ungeachtet aller weiterer Entwicklungen auf dann insgesamt ca. 

56.231 MWhel/a (Strom: 33.197 MWhel/a + Wärme-Strom: 4.650 MWhel/a + E-Mobilität: 

18.384 MWhel/a) – also um ca. 49 % – steigen. Die aktuelle Stromerzeugung durch erneuerbare Ener-

gien Anlagen in Höhe von 30.648 MWhel/a würde dann wesentlich deutlicher nicht mehr ausreichen, 

um den Bedarf an Elektrizität zu decken. Diese müsste dann fast verdoppelt werden. 

 
Abb. 79: Vergleich der Szenarien zum „Einsparpotenzial Energie und THG-Emissionen“ der privaten Haushalte 
durch effiziente Verbrennungsmotoren und Elektromobilität mit unterschiedlichen Annahmen zur Stromher-
kunft 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Wenn der zusätzlich benötigte Strom für die Elektromobilität dann durch Kohlekraftwerke bereitge-

stellt wird, wäre im Hinblick auf eine nachhaltige Energieversorgung mehr verloren als gewonnen. 

Denn neben den bei der Nutzung von Kohlestrom sogar noch höheren 18.529 t THG entstehen umge-

rechnet auf die Fahrleistung durch die Fahrzeugherstellung weitere knapp 6.210 t THG pro Jahr, also 

insgesamt 24.739 t THG pro Jahr. In Anbetracht der heutigen 23.378 t THG pro Jahr (eines im Vergleich 
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wesentlich ineffizienteren Antriebstechnik mit Verbrennungsmotoren) würde es sich also trotz der ho-

hen Einsparung an Endenergie und der Effizienzgewinne durch den dann verwendeten Kohlestrom 

insgesamt sogar um Mehremissionen in Höhe von ca. + 6 % handeln. 

Aus diesem Grund kommt dem Ausbau der Potenziale für regenerativen Strom eine besondere Bedeu-

tung zu! Würde der zusätzliche Strom zum Beispiel allein durch Photovoltaikanlagen bereitgestellt wer-

den, würde der nicht regenerative Primärenergiebedarf von 78.381 MWh/a auf dann nur noch 

2.785 MWh/a sinken. Das sind fast 96 % Einsparpotenzial für fossile Energieträger! Darüber hinaus 

würden sich die verbrauchsbezogenen THG-Emissionen auf nur noch ca. 893 t THG pro Jahr reduzieren. 

Zusammen mit den durchschnittlich 6.210 t THG pro Jahr für die Herstellung der Fahrzeuge würden 

insgesamt nur noch knapp 7.103 t THG pro Jahr emittiert. Gegenüber heute würden dann insgesamt 

73 % Endenergie und ca. 70 % Treibhausgase eingespart werden. 

Elektromobilität ist also nur bei gleichzeitigem Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich ökologisch 

sinnvoll. Sowohl der End- und Primärenergiebedarf als auch die THG- und Schadstoffemissionen kön-

nen vor Ort um ein Vielfaches reduziert werden und damit die Bevölkerung deutlich entlasten.  

Akzeptanzsteigerung durch zusätzliche Ladesäulen 

Auf Grund des großen Potenzials sollte Elektromobilität von der Kommune gefördert werden. Wäh-

rend Elektromobilität die Möglichkeit bietet, auf die Nutzung fossiler Kraftstoffe zu verzichten und den 

Endenergiebedarf durch regenerative Energieträger bereitzustellen, bedarf es einer ausreichenden La-

deinfrastruktur zur Akzeptanzsteigerung, zur Animation der Bürger und zur Deckung des Grundbedarfs 

an ausreichend und dezentral vorhandener öffentlicher Ladesäulen. Solche Ladesäulen sollten insbe-

sondere an Stellen verfügbar sein, wo sich Menschen über einen längeren Zeitraum aufhalten und 

dort, wo längere Distanzen überbrückt werden müssen.  

Ein solcher Bedarf besteht für Private insbesondere an folgenden Stellen: 

• Unmittelbar am regelmäßigen Stellplatz des eigenen PKW am Wohnort  

Am eigenen Stellplatz steht i.d.R. mindestens über Nacht ausreichend Zeit zur Verfügung, um 

das Fahrzeug auch bei relativ niedrigen Ladeleistungen aufladen zu können. Die Installation 

der notwendigen Ladesäule ist hier i.d.R. Privatsache und kann dem Bedarf angepasst geplant 

werden (i.d.R. „Normal- oder beschleunigtes Laden“; vgl. Tab. 13).  

• Am Stellplatz beim Arbeitgeber  

Am Stellplatz beim Arbeitgeber ruht der PKW bei einem Großteil der Arbeitnehmer und Pend-

ler über viele Stunden (häufig 8-9 Stunden). Diese Zeit kann ebenfalls genutzt werden, auch 

bei niedrigen Ladeleistungen den Akkumulator eines PKW wieder vollständig aufzuladen. Die 

Installation der notwendigen Ladesäule ist auch hier i.d.R. Privatsache und kann dem Bedarf 

angepasst geplant werden (i.d.R. „Normalladen“; vgl. Tab. 13).  

• Beim Einkaufen und dem Besuch sonstiger öffentlicher Orte  

Der Besuch öffentlicher Orte und Geschäfte ist i.d.R. mit dem Verweilen von mindestens ca. 

einer halben bis seltener auch mehreren Stunden verbunden. Ladeleistungen sollten hier hö-

her sein, da der Akkumulator des PKW im Zweifelsfall auch in kürzeren Zeiträumen (z.B. einer 

halben Stunde) hinreichend aufgeladen werden muss. Die Versorgung von Kunden und Klien-

ten ist i.d.R. jedoch Sache der örtlichen Unternehmen und Dienstleister. Aus Gründen der At-

traktivitätssteigerung werden diese dem Bedarf entsprechend ausreichend Ladesäulen vorhal-

ten (i.d.R. „beschleunigtes oder Schnellladen“; vgl. Tab. 13). 
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• Auf Reisen und Besuchen an weiter entfernten Orten  

Gerade auf Reisen und bei Besuchen von weiter entfernten Orten ist der Nutzer von Elektro-

fahrzeugen auf eine ausreichende Ladeinfrastruktur als öffentliche Grundversorgung angewie-

sen. Gerade hier legt er größere Distanzen zurück und es besteht Bedarf an schnellen Lade-

möglichkeiten um das Elektrofahrzeug für die Weiterfahrt bzw. für die Rückreise aufladen zu 

können (i.d.R. „beschleunigtes oder Schnellladen“; vgl. Tab. 13). 

 

Tab. 13: Übersicht über typische Ladeleistungen und Ladezeiten von Elektrofahrzeugen 

Typische Kapa-
zität des Akku-
mulators am 

Fahrzeug 

Ø Ver-
brauch 
/100km 

Ø Reich-
weite 

(min - max) 

Anwendungs- 
gebiet 

Typische Ladearten,  
Ladeleistung und  

Netzanschluss 

Max. Ladedauer, 
um den leeren 

Akku wieder auf-
zuladen 

Kompaktwagen  

 

40 kWhel 

 

(z.B. Renault Zoe, 
Nissan Leaf, E-Golf, 

Hyundai Kona) 

15 kWhel 
ca. 250 km 
(200 – 350km) 

Gelegentli-
ches Notladen 

„Notladen“ 

2,3 kWel 
(Haushaltssteckdose) 

19 bis 20  
Stunden 

Haushalt 

Normalladen 

3,6 kWel 
(1-phasig, AC, 230 V, 16 A) 

12 bis 13  
Stunden 

Haushalt,  
Öffentliche 
Ladesäule 

„Beschleunigtes Laden“ 

11 kWel 
(3-phasig, AC, 400 V, 16 A) 

4 bis 5  
Stunden 

Haushalt,  
Öffentliche 
Ladesäule 

„Beschleunigtes Laden“ 

22 kWel 
(3-phasig, AC, 400 V, 32 A) 

2 bis 3  
Stunden 

Öffentliche  
Ladesäule 

Schnelladen 

50 kWel 
(1-phasig, DC, 500 V, 100 A) 

45 Minuten  
bis 1 Stunde 

Öffentliche  
Ladesäule 

Schnelladen 

100 kWel 
(1-phasig, DC, 500 V, 200 A) 

ca. 30 Minuten  
bis 40 Minuten 

Mittelklasse 

 

60 kWhel 

 
(z.B. Nissan Leaf,  
Opel Ampera-e, 
Tesla Model 3  

MidRange) 

17,5 kWhel 
ca. 350 km 
(250 – 450km) 

Gelegentli-
ches Notladen 

„Notladen“ 

2,3 kWel 
(Haushaltssteckdose) 

30 bis 31  
Stunden 

Haushalt 

Normalladen 

3,6 kWel 
(1-phasig, AC, 230 V, 16 A) 

19 bis 20  
Stunden 

Haushalt,  
Öffentliche 
Ladesäule 

„Beschleunigtes Laden“ 

11 kWel 
(3-phasig, AC, 400 V, 16 A) 

6 bis 7  
Stunden 

Haushalt,  
Öffentliche 
Ladesäule 

„Beschleunigtes Laden“ 

22 kWel 
(3-phasig, AC, 400 V, 32 A) 

3 bis 4  
Stunden 

Öffentliche  
Ladesäule 

Schnelladen 

50 kWel 
(1-phasig, DC, 500 V, 100 A) 

1 bis 1,5  
Stunden 

Öffentliche  
Ladesäule 

Schnelladen 

100 kWel 
(1-phasig, DC, 500 V, 200 A) 

40 bis 50  
Minuten 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 
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Während bei den ersten beiden oben genannten Punkten das Vorhalten entsprechender Lademöglich-

keiten i.d.R. reine Privatsache ist, kann die Kommune insbesondere im dritten Punkt – z.B. bei Besu-

chen der Bürger im Rathaus oder anderen kommunalen Einrichtungen – für eine Akzeptanzsteigerung 

durch die Bereitstellung entsprechender Ladesäulen sorgen.  

Einzige Ausnahme für Punkt 2 stellt ggf. der Fall dar, in dem die Kommune auch selbst der Arbeitgeber 

ist. Dies ist z.B. ebenfalls bei dem Rathaus, aber auch bei der Grundschule oder dem Kindergarten der 

Fall. Durch Vorhalten entsprechender (nicht zwingend öffentlicher) Lademöglichkeiten kann hier för-

derlich auf die Nutzung von Elektrofahrzeugen bei den Angestellten eingewirkt werden. Solche Maß-

nahmen würden aktuell sogar durch gesetzliche Sonderregelungen flankiert werden (z.B. einkom-

menssteuerliche 0,5 %-Regelung bei privat genutzten Dienst-PKW oder die Möglichkeit für Arbeitge-

ber, Ladestrom anzubieten, ohne, dass dies der Angestellte als geldwerten Vorteil steuerlich angeben 

muss) und damit in besonders hohem Maß Akzeptanz schaffen.  

Im letzten angesprochenen Punkt wirkt die Kommune als Grundversorger für öffentliche Ladeinfra-

struktur, wo heute noch keine vorhanden ist. So besteht in den Ortschaften Bedarf an Ladesäulen für 

kurzweilige Besucher. Durch öffentliche Ladesäulen mit hohen verfügbaren Ladeleistungen kann hier 

eine wichtige Lücke in der vorhandenen Infrastruktur geschaffen werden. 

 
Abb. 80: Empfehlung für den kommunalen und öffentlichen Ausbau der Ladeinfrastruktur 

(QUELLE: LANDKREIS FORCHHEIM 2017; EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Während im „Ausbaukonzept zur Ladeinfrastruktur im Landkreis Forchheim“ (vgl. LANDKREIS FORCHHEIM 

2017) bereits einige aus Sicht des Landkreises besonders bedeutende Standorte für Ladesäulen her-

ausgearbeitet wurden, soll im vorliegenden Energienutzungsplan versucht werden, den oben gemach-

ten Annahmen weiter gerecht zu werden und eine attraktive, flächendeckende Ladeinfrastruktur zum 

einen für die lokale Bevölkerung, als auch für Gäste abzubilden. Diese geht aus Abbildung 80 hervor. 
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Die dargestellten Vorschläge für öffentliche Ladesäulen befinden sich alle in der Nähe (fast alle maxi-

mal 50 m) eines i.d.R. ausreichend dimensionierten Netzzugangspunktes. Als Ladetechnik wird „be-

schleunigtes Laden“ der Ladebetriebsart 3 (vgl. BDEW 2015) empfohlen. Eine relativ kostengünstige 

Umsetzungsvariante entspricht der auch im Ausbaukonzept zur Ladeinfrastruktur im Landkreis Forch-

heim (vgl. LANDKREIS FORCHHEIM 2017) empfohlenen Variante mit zunächst je 1 Ladestation mit 2x 

22 kWel Ladeleistung. Größere Gleichstrom-Ladestationen mit „Schnell- oder sogar Ultraschnellladern“ 

werden in den meisten Fällen nicht als Grundversorgung in der Fläche benötigt und sind deutlich kos-

tenintensiver in der Anschaffung. Darüber hinaus sollte darauf geachtet werden, dass die Ladestatio-

nen an große Roaming-Plattformen angebunden sind. 

Einige der hier vorgestellten Ladesäulen befinden sich an Stellen, an denen auch ein Potenzial für mit 

Photovoltaikmodulen überdachten Parkplätzen ermittelt wurde (vgl. Abschnitt 6.2.1.4). Ein nicht un-

bedeutender Anteil des benötigten Ladestroms könnte deshalb theoretisch unmittelbar durch die Pho-

tovoltaikmodule vor Ort regenerativ bereitgestellt werden. 

Weitere Einsparpotenziale durch den Öffentlichen Personenverkehr 

Neben der Nutzung effizienterer Technologien (Elektromotor) zur Versorgung des gewohnten Mobili-

tätsbedarfs besteht darüber hinaus auch ein größeres Potenzial durch eine grundsätzliche Verlagerung 

von Anteilen des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf den Öffentlichen Personenverkehr (ÖPV). 

Die aktuelle Struktur des bestehenden ÖPV ist in Abschnitt 3.3.3 dargestellt. Größere Einsparpotenzi-

ale im Bereich Energieverbrauch und Treibhausgasemissionen sind insbesondere durch ein entspre-

chend attraktiveres und zuverlässigeres Angebot an Bahn- und Busverkehr zu erschließen. Die Planung 

eines solchen attraktiveren und zuverlässigeren Angebots obliegt jedoch höheren Planungsebenen 

und kann nur bedingt durch die Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ gesteuert 

werden. Das Einsparpotenzial kann im Rahmen des vorliegenden kommunalen Energiekonzepts nicht 

weiter konkretisiert und quantifiziert werden. 

Weitere Einsparpotenziale im Nahverkehr 

Gerade im Nahverkehr stehen auch noch weitere Fortbewegungsmittel zur Verfügung, die gerade ei-

nem technologischen Wandel unterliegen. So können auch durch die Nutzung von Elektro-Fahrrädern 

größere Distanzen als bisher mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Konnten bei einer durchschnittli-

chen Geschwindigkeit von ca. 15 km/h mit dem Fahrrad innerhalb von 10 Minuten noch ca. 2,5 km 

zurückgelegt werden, sind das mit einem Elektro-Fahrrad heute bereits 4,2 km in 10 Minuten bei 

25 km/h. Durch Elektro-Fahrräder sind also in derselben Zeit und sogar mit geringerem körperlichem 

Kraftaufwand deutlich größere Distanzen erschließbar. Viele der sonst mit dem PKW zurückgelegten 

Strecken können deshalb auch mit dem Fahrrad oder Elektro-Fahrrad zurückgelegt werden. Und dabei 

ist der Energieaufwand im Vergleich zu einem E- oder konventionellen PKW vergleichsweise gering: Je 

Kilometer beträgt dieser in Abhängigkeit zur Fahrbahn und weiteren Faktoren nur ca. 5 Whel/km. Ein 

E-Auto benötigt für dieselbe Strecke ca. 175 Whel/km, also ca. 35-Mal mehr Energie. Ein effizienter 

Diesel benötigt im Vergleich ca. 500 Whth/km, also 100-Mal mehr Energie als ein Elektro-Fahrrad. 

Weiterhin werden heute viele kurze Strecken mit dem PKW zurückgelegt. Dies geschieht nicht nur aus 

Bequemlichkeit, sondern in vielen Fällen auch aus Gewohnheit. Darüber hinaus bedarf es einer geeig-

neten und sicheren Infrastruktur für den Radverkehr. Neben einem ausreichenden Angebot an Rad-

wegen sind vor allem auch ausreichende Sicherungsmöglichkeiten an Mobilitätsschnittpunkten zum 

ÖPV besonders wichtig. Wird das Verkehrsmittel Fahrrad in der Öffentlichkeit weiter in den Fokus ge-

rückt und mit positiven Attributen belegt, kann weiteres Einsparpotenzial erschlossen werden. 
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6.1.1.3 Strom 

Etwa 6 % des gesamten Endenergiebedarfs der privaten Haushalte entfallen aktuell auf den Bereich 

Elektrizität. Hiervon werden etwa 20 % (1 % des gesamten Endenergieverbrauchs der privaten Haus-

halte) für Licht und der Rest (5 % des gesamten Endenergieverbrauchs der privaten Haushalte) für 

sonstige elektrische Verbraucher benötigt. 

Einsparpotenzial im Bereich Beleuchtung 

Das Einsparpotenzial im Bereich Beleuchtung ist bei veralteter Technik sehr hoch. Werden noch her-

kömmliche Glühbirnen verwendet, kann das Einsparpotenzial bis zu 90 % betragen. Werden bereits 

Halogenlampen verwendet, beträgt das Einsparpotenzial immerhin noch etwa 85 %. Durch den Aus-

tausch von Kompaktleuchtstofflampen können Einsparpotenziale in Höhe von bis zu 50 % erzielt wer-

den. Erschließen lässt sich dieses Potenzial durch moderne und besonders energieeffiziente LED-Tech-

nologie. Durch die hohe Einsparung im Betrieb amortisieren sich die im Vergleich etwas teureren LED-

Lampen i.d.R. jedoch sehr schnell. Innerhalb eines Jahres kann bereits so viel Strom eingespart werden, 

dass die höheren Anschaffungskosten refinanziert sind. Da qualitativ hochwertige LED-Lampen auch 

eine besonders lange Lebensdauer über viele Jahre (theoretisch sind etwa 50.000 bis 100.000 Betriebs-

stunden im professionellen Bereich erreichbar; im Haushalts-Bereich sind Lebensdauern von 15.000 

Betriebsstunden üblich) aufweisen, ist das Einsparpotenzial besonders bemerkenswert! 

 
Abb. 81: Vergleich Energie- und Kosteneffizienz unterschiedlicher Lampentypen im Haushalts-Bereich 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018, Annahmen: handelsübliche Verbraucherpreise für Lampen, Strom-

preis: 0,25 €/kWhel, 15.000 Betriebsstunden bzw. Nutzungszeitraum von ca. 7 Jahren bei durchschnittlich 6 Betriebsstunden 

pro Tag) 
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Im Rahmen der vorliegenden Studie wird davon ausgegangen, dass ein gemischter Bestand aus Glüh-

birnen, Halogenlampen, Kompaktleuchtstofflampen und auch bereits ein Bestand an LED-Lampen vor-

handen ist. Die konkreten Anteile sind im Rahmen der vorliegenden Studie für die Haushalte der Ener-

gieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ nicht bekannt. Es wird deshalb pauschal angenommen, dass 

das gesamte Einsparpotenzial im Bereich Beleuchtung noch ca. 50 % des aktuellen Bedarfs hierfür 

beträgt. Bei einem gesamten Endenergieverbrauch in Höhe von 2.774 MWhel/a für Beleuchtung be-

trägt das Einsparpotenzial hier also noch etwa 1.387 MWhel/a. 

Einsparpotenzial bei den sonstigen Elektrogeräten 

Strom wird im Haushalt neben Beleuchtungszwecken auch für diverse andere Haushaltsgeräte benö-

tigt. In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ beträgt der gesamte Stromverbrauch in die-

sem Bereich etwa 7.636 MWhel/a. Das sind, wie bereits weiter oben dargestellt, ca. 7 % des gesamten 

Endenergieverbrauchs. Die wichtigsten Bereiche, in denen Strom benötigt wird, sind: 

• Büro/EDV/Computer 

• Warmwasser 

• Umwälzpumpe zur Verteilung der Heizwärme im Haus 

• TV/Audio für Unterhaltungszwecke 

• Kochen 

• Kühlen 

• Gefrieren 

• Waschen 

• Trocknen 

• Spülen 

Meistens lässt sich durch den Einsatz energieeffizienter Geräte sowie durch das richtige Verbraucher-

verhalten Kosten und Energie einsparen. Dies kann in den folgenden Bereichen am leichtesten umge-

setzt werden: 

Computer, Laptop, EDV  

Elektronische Medien nehmen eine immer bedeutendere Rolle in unserem Alltag ein. Etwa 27 % des 

Endenergiebedarfs für Elektrizität der privaten Haushalte wird hierfür benötigt (CO2ONLINE GGMBH 

2016). Die häufige Nutzung des Internets macht sich schon heute im privaten Haushalt durch den stei-

genden Stromverbrauch bemerkbar. Mittels Anschaffung neuer Flachbildschirme und -monitore kann 

Energie eingespart werden, denn diese brauchen nur halb so viel Strom wie ältere Röhren-Moni-

tore/Bildschirme. Ebenso wichtig ist es, Monitore und PCs in Pausen auszuschalten oder mindestens 

in den Ruhezustand zu versetzen. Über Nacht sollten EDV-Geräte zur Vermeidung von Standby-Verlus-

ten grundsätzlich durch eine schaltbare Steckerleiste vom Stromnetz getrennt werden. Laptops, Note-

books und Tablets sind wegen des geringeren Strombedarfs gegenüber Desktop-PCs zu bevorzugen. 

Vermeidung von Stand-By-Verbräuchen  

Einige Elektrogeräte (z.B. TV, Computer, Waschmaschine, Geschirrspüler) verbrauchen trotz Abschal-

tung Strom, wenn sie nicht vollständig vom Stromnetz getrennt werden. Daher ist es sinnvoll, unge-

nutzte Geräte immer komplett vom Netz zu trennen. Dies kann entweder durch „Steckerziehen“ erfol-

gen oder ohne großen Aufwand durch Zeitschaltuhren oder Steckerleisten mit Ein-Aus-Schalter. Auch 

Ladegeräte (z.B. für Mobiltelefon, Rasierer, elektrische Zahnbürste, Akkuladegerät, etc.) sollten nicht 

dauerhaft an das Stromnetz angeschlossen sein und entweder abgesteckt oder über Steckerleisten 
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gleichermaßen ausgeschaltet werden. Denn neben dem Standby-Verlust besteht bei Elektrogeräten 

auch stets die Gefahr für Defekte und nicht selten lassen sich Brandunfälle auf solche defekte Geräte 

zurückführen. 

 
Abb. 82: Standby-Verluste und damit verbundene Stromkosten typischer Elektrogeräte pro Jahr 

(QUELLE: EIGENE RECHERCHEN, BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Kühlen und Gefrieren  

Bei einem Neukauf von Kühl- und Gefriergeräten sollte unbedingt auf die Effizienzklasse geachtet wer-

den, denn diese Geräte verursachen durchschnittlich 17 % des gesamten Stromverbrauchs im privaten 

Haushalt (CO2ONLINE GGMBH 2016). 

Der Kühlschrank sollte nicht neben einer Wärmequelle wie Heizung, Herd, Geschirrspüler etc. stehen 

und die Rückseite sollte ausreichend belüftet sein. Sinnvoll ist es, den Kühlschrank und die Tiefkühl-

truhe regelmäßig abzutauen. Die optimale Temperatur in Kühlschrank liegt bei 7 °C und in Gefrier-

schränken bei -18 °C. Sind die Geräte nur 2 °C kälter eingestellt, steigt der Energieverbrauch um ca. 

10 % (DENA 2013). 

Waschen und Trocknen  

Im Bereich Waschen und Trocknen kann jede Menge Energie eingespart werden. Bei Neuanschaffun-

gen sollte in jedem Fall auf das Energieeffizienz-Label geachtet werden. Während z.B. ein neuer Wä-

schetrockner nur ca. 1,6 kWhel (bei 0,30 €/kWhel sind das knapp 0,50 € je Trocknung) für eine Ladung 

benötigen kann, benötigen ineffizientere Trockner bis zu 4 kWhel (das sind dann bereits 1,20 € je Trock-

nung; also mehr als das Doppelte). Ähnlich verhält es sich mit dem Energieverbrauch moderner Wasch-

maschinen (STMWMET 2016B). 

Antriebstechnik/Umwälzpumpe  

Herkömmliche alte Heizungspumpen sind größtenteils ungeregelt. Das heißt, dass die Pumpenleistung 

und somit die Stromaufnahme unabhängig vom tatsächlichen Bedarf nahezu konstant hoch sind. Neue 

elektronisch geregelte Heizungspumpen passen ihre Pumpleistung automatisch der benötigten 
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Heizlast an. Das hat einen deutlich geringeren Energieverbrauch zur Folge, wodurch große Mengen 

Strom eingespart werden können. 

Nach Herstellerangaben liegt der Stromverbrauch einer ungeregelten Heizungspumpe in den meisten 

Fällen zwischen 400 – 600 kWhel/a. Eine neue elektronisch geregelte Heizungspumpe verbraucht im 

besten Fall nur noch 50 kWhel/a. Es handelt sich dabei zwar um Herstellerangaben und der tatsächliche 

Verbrauch hängt insbesondere von der Situation vor Ort ab, jedoch liegt das Einsparpotenzial stets bei 

etwa 85 % bis 92 %. Demnach können bis zu 550 kWhel Strom pro Jahr und damit bis zu 170 € 

(0,30 €/kWhel) pro Jahr eingespart werden. Das entspricht einer Einsparung von Treibhausgasen in 

Höhe von bis zu 230 kg pro Jahr. 

In vielen Fällen läuft die alte Heizungspumpe unbeachtet im Keller, ohne dass Notiz davon genommen 

wird, wie viel Strom „unnötig“ verbraucht wird. Dabei ist der Austausch der Heizungspumpe ein relativ 

einfacher und unkomplizierter Eingriff, der sich durch die Einsparungen im Strombereich nach zwei bis 

drei Jahren amortisiert hat. 

Steigende Gerätezahl  

Neben dem grundlegenden Einsparpotenzial auf Basis der technischen Effizienzentwicklung ist jedoch 

auch die Zahl der Geräte für das gesamte Einsparpotenzial interessant. Während in der Vergangenheit 

immer mehr Elektrogeräte in den Haushalten anzutreffen waren (Trend zum Zweitfernseher, weitere 

Verbreitung von Geschirrspülern, etc.), wird diese Entwicklung auch für die Zukunft angenommen 

(PROGNOS 2009). 

Gesamtes Einsparpotenzial 

Das gesamte Einsparpotenzial ergibt sich aus den Potenzialen zur Effizienzsteigerung und der zuneh-

menden Anzahl von Elektrogeräten. Ausgehend von dem aktuellen Bestand der Geräte (der bereits 

aus einer Mischung von ineffizienten und effizienten Geräten besteht), wird von einem weiteren wirt-

schaftlichen Einsparpotenzial in Höhe von insgesamt mehr als ca. 30 % bis 2050 (etwa 15 % bis 2030) 

ausgegangen (in Anlehnung an PROGNOS 2009). Dieses Einsparpotenzial gilt es zu mobilisieren. Das 

technische Einsparpotenzial liegt deutlich darüber. 

6.1.2 Kommunales Handlungsfeld 

Im kommunalen Handlungsfeld können die Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische 

Schweiz“ unmittelbar Entscheidungen treffen und Maßnahmen umsetzen. Die im folgenden darge-

stellten Einsparpotenziale sind deshalb grundsätzlich die am einfachsten durch die Kommune umzu-

setzenden Maßnahmen. 

6.1.2.1 Benchmark der Liegenschaften 

Zur Bestimmung des Einsparpotenzials der kommunalen Liegenschaften soll zunächst ein Benchmark 

durchgeführt werden, der bestimmte spezifische Kennwerte der untersuchten Liegenschaften mit 

bundesweit erfassten Kennwerten von Liegenschaften mit einer vergleichbaren Nutzung gegenüber-

stellt. Der Benchmark erfolgt in Anlehnung an die Vorgehensweise zur Aufstellung eines Energieaus-

weises laut EnEV und wird gemäß der vom BMWi und BMUB gemeinsam veröffentlichten „Bekannt-

machung der Regeln für Energieverbrauchswerte und der Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebe-

stand“ vom 07. April 2015 (BMWI 2015) durchgeführt.  



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Potenzialanalysen 

99 

 

Vorgehensweise 

Die Bestimmung der für den Benchmark benötigen Kennwerte ist relativ einfach. Hierzu wird lediglich 

der Energieverbrauch der untersuchten Liegenschaft (in kWhth,el/a) mit der Nutzfläche (Nettogeschoss-

fläche, kurz: NGF) der Liegenschaft (in m²) in Relation gesetzt. Es ergibt sich ein Kennwert, der sich in 

„kWhth,el/m²*a“ ausdrückt. Der Kennwert sagt also aus, wie viel Strom oder Wärme pro Quadratmeter 

Nutzfläche und pro Jahr verbraucht wird. Auf Grund von klimatischen Besonderheiten (in der Energie-

region ist es im Durchschnitt wärmer als z.B. im restlichen Bayern; vgl. Abschnitt 2.14) muss der ther-

mische Verbrauch jedoch zuvor noch witterungsbereinigt werden (vgl. BMWI 2015). Da im Rahmen der 

Datenerfassung in vielen Fällen statt der NGF nur die Bruttogeschossfläche (BGF) erfasst werden 

konnte (dies entspricht in etwa der Grundfläche, welche mit der Stockwerkszahl multipliziert wurde), 

wurde diese mit Hilfe typischer Kennwerte in die NGF umgerechnet (vgl. BMWI 2015). Der so erfasste 

gebäudespezifische Kennwert wird nun mit den vorgeschriebenen Vergleichswerten in Relation ge-

setzt. 

Tab. 14: Auszug aus den anzusetzenden Vergleichswerten laut BMWI 

Ziffer 
nach 

BWZK 
Gebäudekategorie 

NGF 
[m²] 

Schreibweise für die  
Angabe „Gebäudenutzung“  
im Energieausweis 

Vergleichswerte 

Wärme Strom 

[kWhth,el/m²NGF*a] 

1300 

Verwaltungsgebäude normale 
technische Ausstattung  
(ohne BWZK Nr. 1311, 1320, 
1340 und 1350) 

< 3.500 
Verwaltung bis 3.500 m²,  
norm. Ausst. 

80 20 

> 3.500 
Verwaltung üb. 3.500 m²,  
norm. Ausst. 

85 30 

4100 Allgemeinbildende Schulen 
< 3.500 Schule bis 3.500 m² 105 10 

> 3.500 Schule über 3.500 m² 90 10 

4400 Kindertagesstätten beliebig Kindertagesstätte 110 20 

7700 Gebäude für öffentliche Bereit-
schaftsdienste 

beliebig Bereitschaftsdienst 100 20 

9150 Gemeinschaftshäuser beliebig Gemeinschaftshaus 135 30 

(QUELLE: BMWI 2015; EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

War für mehrere einer gemeinsamen räumlich zusammenhängenden Liegenschaft oder für Gebäude 

mit unterschiedlichen Nutzungsarten innerhalb eines Gebäudes nur ein gemeinsamer Energiever-

brauch bekannt, wurden diese Gebäude oder Nutzungsarten zusammengefasst. Als Vergleichswert 

diente dann die Nutzung, welche in der zusammengefassten Liegenschaft dominiert. 

Die folgenden Tabellen zeigen jeweils für den Wärme- und auch den Strombereich die Ergebnisse des 

Benchmarks. Neben dem durchschnittlichen witterungsbereinigten Endenergieverbrauch der Jahre 

2014-2016 und der ermittelten oder berechneten NGF ist als zentrales Ergebnis der spezifische Ener-

gieverbrauchskennwert angegeben. Dieser wird dem Vergleichswert gegenübergestellt. In Abhängig-

keit von der Abweichung zum Vergleichswert ist die Liegenschaft farblich hervorgehoben. 

Tab. 15: Farbliche Kennzeichnung des spezifischen Verbrauchskennwerts in Abhängigkeit des Verhältnisses 
zum Vergleichswert 

≤ 50 % 
> 50 % 

bis 75 % 
> 75 % 

bis 100 % 
> 100 % 

bis 125 % 
> 125 % 

bis 175 % 
> 175 % 

bis 250 % 
> 250 % 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Benchmark im Bereich Wärme 

Folgende Tabelle gibt Auskunft über die Ergebnisse des Benchmarks im Wärmebereich.  

Tab. 16: Benchmark der Gebäude im Wärmebereich 
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Stadt Gräfenberg:      

Verwaltungsgebäude 187.308 1.913 98 80 122 % 

Historisches Rathaus 69.991 334 209 65 322 % 

Rathaus Restaurant k.A. 260 - 110 - 

Bürgerhaus m. Hausmeisterwohnung 106.069 742 143 135 106 % 

Bauhof 9.954 k.A. - 100 - 

Mittelschule k.A. 9.766 - 90 - 

Hallenbad k.A. k.A. - 425 - 

Grundschule m. Turnhalle k.A. 5.531 - 90 - 

Kindergarten 106.821 690 155 135 115 % 

Freibad k.A. 215 - 105 - 

Mietshaus 25.502 314 81  70 116 % 

Gastwirtschaft "La Grotta" k.A. 134 -  110 - 

Frankonia Halle k.A. 663 -  240 - 

FFW Gräfenberg 57.044 1.118 51  100 51 % 

FFW Sollenberg 16.434 288 57  100 57 % 

FFW Thuisbrunn 18.236 293 62  100 62 % 

FFW Walkersbrunn 17.741 80 222  100 222 % 

FFW Kasberg k.A. 241 -  100 - 

FFW Haidhof k.A. 228 -  100 - 

Gemeindehaus Lilling 29.522 210 140  105 134 % 

Gemeindehaus Gräfenbergerhüll k.A. 122 - 105 - 

      

Markt Hiltpoltstein:      

Schule m. Turnhalle u. Kanzlei k.A. 3.262 - 90 - 

Kindergarten k.A. 420 - 110 - 

Mehrzweckhaus + Bauhof 34.574 1.433 24 100 24 % 

Torgebäude k.A. 72 - 75 - 

alte Gemeindekanzlei k.A. 153 - 105 - 
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Kläranlage k.A. 1.098 - 100 - 

FFW-Kappel 14.771 229 65 100 65 % 

FFW-Kemmathen 4.286 179 24 100 24 % 

FFW-Schoßaritz 11.050 276 40 100 40 % 

      

Markt Igensdorf:      

Feuerwehrhaus Pommer 14.700 320 46 100 46 % 

Feuerwehrhaus Dachstadt 16.353 182 90 100 90 % 

Feuerwehrhaus Igensdorf 74.131 564 131 100 131 % 

Lindelbergkulturhalle + FFW Stöckach + Wohnung k.A. 2.393 - 240 - 

Feuerwehrhaus Pettensiedel k.A. 260 - 100 - 

Leichenhaus Stöckach k.A. 79 - - - 

Leichenhaus Rüsselbach k.A. 80 - - - 

Kinderkrippe St. Jakobus k.A. 331 - 110 - 

Alte Schule/verschieden Einrichtungen k.A. 1.224 - 105 - 

Rathaus Igensdorf 62.014 1.023 61 80 76 % 

Vereinshaus Rüsselbach + FFW Rüsselbach 52.127 816 64 135 47 % 

Neue Grundschule + Erweiterung Mittagsbetreuung k.A. 6.239 - 90 - 

      

Gemeinde Weißenohe:      

Ehem. Schulgebäude + Turnhalle + Kanzlei + FFW 173.101 903 192 105 183 % 

Gemeinschaftshaus Dorfhaus k.A. 349 - 100 - 

Miethaus k.A. - - 70 - 

Haus - LEERSTAND k.A. 184 - 70 - 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018 AUF BASIS DER ANGABEN DER KOMMUNEN UND BAYERNWERK 2017C [HEIZSTROM]; 

KURSIVE FLÄCHENANGABEN NACH BESTEM WISSEN VON EVF ÜBER ORTHOPHOTO GEMESSEN UND VIA STOCKWERKZAHL GESCHÄTZT) 

Benchmark im Bereich Strom 

Folgende Tabelle gibt Auskunft über die Ergebnisse des Benchmarks im Strombereich.  

Tab. 17: Benchmark der Gebäude im Strombereich 
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Stadt Gräfenberg:      

Verwaltungsgebäude 24.018 1.913 13 20 63 % 



 Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Potenzialanalysen 

102 

 

Historisches Rathaus 4.124 334 12 20 62 % 

Rathaus Restaurant 832 260 3 40 8 % 

Bürgerhaus m. Hausmeisterwohnung k.A. 742 - 30 - 

Bauhof 2.319 k.A. - 20 - 

Mittelschule 104.572 9.766 11 10 107 % 

Hallenbad k.A. k.A. - 155 - 

Grundschule m. Turnhalle 27.333 5.531 5 10 49 % 

Kindergarten 5.139 690 7 30 25 % 

Freibad 335 215 2 20 8 % 

Mietshaus k.A. 314 - - - 

Gastwirtschaft "La Grotta" k.A. 134 - 40 - 

Frankonia Halle k.A. 663 - 40 - 

FFW Gräfenberg 13.846 1.118 12 20 62 % 

FFW Sollenberg 1.938 288 7 20 34 % 

FFW Thuisbrunn 4.186 293 14 20 71 % 

FFW Walkersbrunn 2.874 80 36 20 180 % 

FFW Kasberg 3.161 241 13 20 66 % 

FFW Haidhof 3.931 228 17 20 86 % 

Gemeindehaus Lilling 3.480 210 17 20 83 % 

Gemeindehaus Gräfenbergerhüll k.A. 122 - 20 - 

      

Markt Hiltpoltstein:      

Schule m. Turnhalle u. Kanzlei 22.785 3.262 7 10 70 % 

Kindergarten 9.529 420 23 20 114 % 

Mehrzweckhaus + Bauhof 18.525 1.433 13 20 65 % 

Torgebäude 2.673 72 37 40 90 % 

alte Gemeindekanzlei 511 153 3 20 17 % 

Kläranlage k.A. 1.098 - 20 - 

FFW-Kappel 996 229 4 20 22 % 

FFW-Kemmathen 2.371 179 13 20 66 % 

FFW-Schoßaritz 2.087 276 8 20 38 % 

      

Markt Igensdorf:      

Feuerwehrhaus Pommer k.A. 320 - 20 - 

Feuerwehrhaus Dachstadt k.A. 182 - 20 - 

Feuerwehrhaus Igensdorf 10.235 564 18 20 91 % 

Lindelbergkulturhalle + FFW Stöckach + Wohnung k.A. 2.393 - 40 - 

Feuerwehrhaus Pettensiedel k.A. 260 - 20 - 

Leichenhaus Stöckach 1.266 79 16 - - 

Leichenhaus Rüsselbach 1.265 80 16 - - 

Kinderkrippe St. Jakobus 8.755 331 26 20 132 % 

Alte Schule/verschieden Einrichtungen k.A. 1.224 - 20 - 

Rathaus Igensdorf 20.965 1.023 20 20 102 % 

Vereinshaus Rüsselbach + FFW Rüsselbach 3.006 816 4 30 12 % 

Neue Grundschule + Erweiterung Mittagsbetreuung k.A. 6.239 - 10 - 

      

Gemeinde Weißenohe:      
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Ehem. Schulgebäude + Turnhalle + Kanzlei + FFW 14.490 903 16 20 80 % 

Gemeinschaftshaus Dorfhaus k.A. 349 - 20 - 

Miethaus k.A. - - - - 

Haus - LEERSTAND k.A. 184 - - - 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018 AUF BASIS DER ANGABEN DER VG-GEMEINDEN) 

6.1.2.2 Quantitative Ermittlung des Einsparpotenzials im Bereich Wärme und Strom auf Basis des 

Benchmarks 

Zur quantitativen Ermittlung des Einsparpotenzials wird angenommen, dass alle Liegenschaften lang-

fristig (Zeithorizont bis 2050) bzgl. ihres Endenergiebedarfs im Bereich Wärme mindestens auf 75 % 

und im Bereich Strom auf 50 % des heute angelegten Vergleichswerts (auch dieser wurde in den ent-

sprechenden Quellen in den letzten Jahren immer weiter nach unten korrigiert und unterliegt dieser 

Entwicklung vermutlich auch in Zukunft) saniert werden können. Gebäude, die bereits einen geringe-

ren Verbrauchswert als 75 % bzw. 50 % des Vergleichswerts aufweisen, weisen in der vorliegenden 

Betrachtung kein weiteres Sanierungspotenzial auf. Das vorhandene Einsparpotenzial zeigt sich dem-

nach wie in den folgenden Tabellen dargestellt. 

Tab. 18: Zusammenfassung Einsparpotenzial der kommunalen Liegenschaften im Wärmebereich 

 Wärmebereich (in kWhth,el/a) 

Aktueller  
Wärmever-

brauch 

Verbrauch  
bei 75 % des  

Vergleichswertes 

Theoretisches  
Einsparpotenzial 

     

Stadt Gräfenberg:     

Verwaltungsgebäude 187.308 114.750 72.558 39 % 

Historisches Rathaus 69.991 16.302 53.689 77 % 

Rathaus Restaurant k.A. - - - 

Bürgerhaus m. Hausmeisterwohnung 106.069 75.111 30.957 29 % 

Bauhof 9.954 - - - 

Mittelschule k.A. - - - 

Hallenbad k.A. - - - 

Grundschule m. Turnhalle k.A. - - - 

Kindergarten 106.821 69.840 36.981 35 % 

Freibad k.A. - - - 

Mietshaus 25.502 16.506 8.996 35 % 

Gastwirtschaft "La Grotta" k.A. - - - 

Frankonia Halle k.A. - - - 

FFW Gräfenberg 57.044 57.044 0 0 % 

FFW Sollenberg 16.434 16.434 0 0 % 

FFW Thuisbrunn 18.236 18.236 0 0 % 

FFW Walkersbrunn 17.741 5.999 11.742 66 % 

FFW Kasberg k.A. - - - 

FFW Haidhof k.A. - - - 

Gemeindehaus Lilling 29.522 16.567 12.955 44 % 

Gemeindehaus Gräfenbergerhüll k.A. - - - 

     

Markt Hiltpoltstein:     
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Schule m. Turnhalle u. Kanzlei k.A. - - - 

Kindergarten k.A. - - - 

Mehrzweckhaus + Bauhof 34.574 34.574 0 0% 

Torgebäude k.A. - - - 

alte Gemeindekanzlei k.A. - - - 

Kläranlage k.A. - - - 

FFW-Kappel 14.771 14.771 0 0 % 

FFW-Kemmathen 4.286 4.286 0 0 % 

FFW-Schoßaritz 11.050 11.050 0 0 % 

     

Markt Igensdorf:     

Feuerwehrhaus Pommer 14.700 14.700 0 0 % 

Feuerwehrhaus Dachstadt 16.353 13.674 2.679 16 % 

Feuerwehrhaus Igensdorf 74.131 42.312 31.819 43 % 

Lindelbergkulturhalle + FFW Stöckach + Wohnung k.A. - - - 

Feuerwehrhaus Pettensiedel k.A. - - - 

Leichenhaus Stöckach k.A. - - - 

Leichenhaus Rüsselbach k.A. - - - 

Kinderkrippe St. Jakobus k.A. - - - 

Alte Schule/verschieden Einrichtungen k.A. - - - 

Rathaus Igensdorf 62.014 61.404 610 1 % 

Vereinshaus Rüsselbach + FFW Rüsselbach 52.127 52.127 0 0 % 

Neue Grundschule + Erweiterung Mittagsbetreuung k.A. - - - 

     

Gemeinde Weißenohe:     

Ehem. Schulgebäude + Turnhalle + Kanzlei + FFW 173.101 71.088 102.013 59 % 

Gemeinschaftshaus Dorfhaus k.A. - - - 

Miethaus k.A. - - - 

Haus - LEERSTAND k.A. - - - 

     

Summe: 1.101.726 736.727 364.999 33 % 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

 

Tab. 19: Zusammenfassung Einsparpotenzial der kommunalen Liegenschaften im Strombereich 

 Strombereich (in kWhel/a) 

Aktueller Strom-
verbrauch* 

Verbrauch  
bei 50 % des  

Vergleichswertes 

Theoretisches Ein-
sparpotenzial 

     

Stadt Gräfenberg:     

Verwaltungsgebäude 24.018 19.125 4.893 20 % 

Historisches Rathaus 4.124 3.344 780 19 % 

Rathaus Restaurant 832 832 0 0 % 

Bürgerhaus m. Hausmeisterwohnung k.A. - - - 

Bauhof 2.319 - - - 

Mittelschule 104.572 48.830 55.742 53 % 
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Hallenbad k.A. - - - 

Grundschule m. Turnhalle 27.333 27.333 0 0 % 

Kindergarten 5.139 5.139 0 0 % 

Freibad 335 335 0 0 % 

Mietshaus k.A. - - - 

Gastwirtschaft "La Grotta" k.A. - - - 

Frankonia Halle k.A. - - - 

FFW Gräfenberg 13.846 11.180 2.666 19 % 

FFW Sollenberg 1.938 1.938 0 0 % 

FFW Thuisbrunn 4.186 2.928 1.258 30 % 

FFW Walkersbrunn 2.874 800 2.074 72 % 

FFW Kasberg 3.161 2.412 749 24 % 

FFW Haidhof 3.931 2.279 1.652 42 % 

Gemeindehaus Lilling 3.480 2.104 1.376 40 % 

Gemeindehaus Gräfenbergerhüll k.A. - - - 

     

Markt Hiltpoltstein:     

Schule m. Turnhalle u. Kanzlei 22.785 16.309 6.476 28 % 

Kindergarten 9.529 4.197 5.332 56 % 

Mehrzweckhaus + Bauhof 18.525 14.329 4.196 23 % 

Torgebäude 2.673 1.479 1.194 45 % 

alte Gemeindekanzlei 511 511 0 0 % 

Kläranlage k.A. - - - 

FFW-Kappel 996 996 0 0 % 

FFW-Kemmathen 2.371 1.789 582 25 % 

FFW-Schoßaritz 2.087 2.087 0 0 % 

     

Markt Igensdorf:     

Feuerwehrhaus Pommer k.A. - - - 

Feuerwehrhaus Dachstadt k.A. - - - 

Feuerwehrhaus Igensdorf 10.235 5.642 4.593 45 % 

Lindelbergkulturhalle + FFW Stöckach + Wohnung k.A. - - - 

Feuerwehrhaus Pettensiedel k.A. - - - 

Leichenhaus Stöckach 1.266 - - - 

Leichenhaus Rüsselbach 1.265 - - - 

Kinderkrippe St. Jakobus 8.755 3.308 5.447 62 % 

Alte Schule/verschieden Einrichtungen k.A. - - - 

Rathaus Igensdorf 20.965 10.234 10.731 51 % 

Vereinshaus Rüsselbach + FFW Rüsselbach 3.006 3.006 0 0 % 

Neue Grundschule + Erweiterung Mittagsbetreuung k.A. - - - 

     

Gemeinde Weißenohe:     

Ehem. Schulgebäude + Turnhalle + Kanzlei + FFW 14.490 9.027 5.463 38 % 

Gemeinschaftshaus Dorfhaus k.A. - - - 

Miethaus k.A. - - - 

Haus - LEERSTAND k.A. - - - 
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Summe: 321.542 201.491 115.202 36 % 

*) Rechnerischer Durchschnittsverbrauch der Jahre 2013-2015. Die Angabe weicht deshalb vom 
 angegebenen Verbrauch des Jahres 2016 in Abschnitt 4.3.2 ab. 

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Insgesamt könnten unter diesen Annahmen und bei den dargestellten Gebäuden, bei denen der aktu-

elle Verbrauch bekannt ist, auf lange Frist technisch also noch etwa 365 MWhth/a Wärme und mehr 

als 115 MWhel/a Strom eingespart werden.  

Dabei sei jedoch auch angemerkt, dass von den 4.279 MWhth/a gesamtem Wärmeverbrauch nur 

1.102 MWhth/a (ca. 26 %) auf tatsächlich dokumentierten Angaben der Kommunen beruhen und der 

übrige in Abschnitt 4.3.1 dargestellte kommunale Verbrauch auf Basis von gebäude- und nutzungsspe-

zifischen Kennzahlen oder nur mit sehr alten bekannten Verbräuchen geschätzt werden musste. Für 

etwa 74 % des Verbrauchs konnte auf Grund fehlender Angaben oder unbekannter Verbräuche kein 

Benchmark durchgeführt werden. Ebenso war im Rahmen der Ermittlungen nur der Stromverbrauch 

in Höhe von 322 MWhel/a zuordenbar. Dabei handelt es sich nur um 83 % des gesamten Stromver-

brauchs in Höhe von 388 MWhel/a. Auch für diesen übrigen unbekannten Teil konnte kein Benchmark 

durchgeführt werden.  

Das absolute Einsparpotenzial kann demnach also noch viel höher liegen! Diese Betrachtung und die 

Schwierigkeiten, die erforderlichen relevanten Verbrauchsdaten zu erheben zeigt jedoch auch, wie 

wichtig die Durchführung eines „Kommunalen Energiemanagements“ (KEM) ist, um überhaupt einen 

Überblick über die kommunalen Verbräuche zu haben. Denn nur, wenn diese Verbräuche und die zug-

hörige Anlagentechnik bekannt ist und ein Energiemanagement mit dem Ziel einer Energieverbrauchs-

reduktion als klare Aufgabenzuweisung erfolgt, können systematisch und zielführend Einsparpotenzi-

ale ökonomischer und ökologischer Natur erschlossen werden. 

6.1.2.3 Einsparpotenzial im Bereich Mobilität 

Die Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ bewirtschaften insgesamt 47 Kraft-

fahrzeuge. Diese weisen eine jährliche Fahrleistung in Höhe von ca. 177.000 km und einen Endener-

gieverbrauch in Höhe von ca. 202 MWhth,el/a auf. Durch den Betrieb entstehen jedes Jahr ca. 68 Ton-

nen THG-Emissionen. 

Tab. 20: Einsparpotenzial im kommunalen Fahrzeugbestand 

Kommune 
Gesamte  

Fahrleistung 
des Fuhrparks 

Kann durch Elektrofahrzeuge ersetzt werden 

Fahrleistung  
geeigneter  

Fahrzeuge* 

Endenergie- 
verbrauch heute 

Endenergie- 
verbrauch bei  

Elektromobilität 
Einsparpotenzial 

Gräfenberg 58.409 km 50.000 km 24.358 kWhth/a 7.750 kWhel/a 16.608 kWh/a 

Hiltpoltstein 29.831 km 25.650 km 3.733 kWhth/a 1.076 kWhel/a 2.657 kWh/a 

Igensdorf 81.145 km 75.900 km 42.131 kWhth/a 11.760 kWhel/a 30.371 kWh/a 

Weißenohe 7.694 km 5.794 km 3.287 kWhth/a 947 kWhel/a 2.339 kWh/a 

Summe: 177.079 km 157.344 km 73.510 kWhth/a 21.534 kWhel/a 51.976 kWh/a 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Die Kommunen können bei manchen Fahrzeugen durch Umstieg auf Elektromobilität ca. 50 - 80 % der 

benötigten Endenergie einsparen (vgl. Herleitung der Einsparpotenziale bei privaten PKW in Abschnitt 

6.1.1.2). Während auf dem Markt bei vielen Fahrzeugmodellen bereits adäquate Pendants mit Elekt-

romotoren vorhanden sind, kann es jedoch sein, dass für bestimmte Einsatzzwecke noch keine 
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vorhanden sind. Typische Beispiele sind Feuerwehrfahrzeuge, sonstige Einsatzfahrzeuge oder spezielle 

Arbeitsgeräte. In den Bereichen (Transport-)PKW, Lastentransport (Kipper, Müllabfuhr) oder Perso-

nenbeförderung (z.B. Schulbusse) steht heute einem Umstieg auf Elektromobilität jedoch prinzipiell 

nichts mehr im Wege. Das Einsparpotenzial gestaltet sich daher wie folgt:  

 

Um für den eigenen kommunalen Fuhrpark als auch für die kommunalen Angestellten ausreichend 

Lademöglichkeiten vorzuhalten, sollte die bereits in Abschnitt 6.1.1.2 vorgeschlagene öffentliche Lad-

einfrastruktur durch die Kommune um eigene nichtöffentliche Ladestationen für den Eigenbedarf er-

gänzt werden. Eine erste Übersicht der räumlichen Verteilung der notwendigen Stellen für den Eigen-

bedarf für nichtöffentliche Ladeinfrastruktur geht aus Abbildung 84 hervor und wird in folgender Ta-

belle konkretisiert. In der Tabelle sind Vorschläge zum bedarfsgerechten Ausbau der Ladeinfrastruktur 

hinterlegt. Wenn eine niedrigere Ladeleistung auf Grund längerer Aufenthaltszeiten ausreichend ist, 

können hierdurch auch Kosten für Netzanschluss und Infrastruktur gespart werden. Die Anzahl der zu 

schaffenden Lademöglichkeiten sollte dem Bedarf ebenfalls angepasst sein. 

Tab. 21: Bedarfsgerechte nichtöffentliche Ladeinfrastruktur an kommunalen Einrichtungen 

Kommune Einrichtung Zielgruppe 
Bedarfsgerechte  

Ladeleistung je  
Lademöglichkeit/Nutzer 

Gräfenberg Grundschule Angestellte, Lehrkräfte je 3,6 kWel 

Gräfenberg Kindergarten Gräfenberg Angestellte je 3,6 kWel 

Gräfenberg Bürgerhaus / Hausmeisterwohnung Angestellte je 3,6 kWel 

Gräfenberg Gastwirtschaft „La Grotta“ Mieter 
je 11 kWel bzw. nach  

Bedarf sogar je 22 kWel 

Gräfenberg Feuerwehr Eigener Fuhrpark je 22 kWel 

Gräfenberg Bauhof Eigener Fuhrpark je 22 kWel 

Gräfenberg Bauhof Angestellte je 3,6 kWel 

Gräfenberg Kindergarten Thuisbrunn Angestellte je 3,6 kWel 

Öffentlichkeitswirksames Beispiel: Bürgerbus 

Die Stadt Gräfenberg vermietet einen Bürgerbus an Vereine, Firmen und allen voran Privatperso-

nen. Der Bürgerbus wird deshalb unmittelbar von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Bei dieser 

Gelegenheit kann die Kommune Bürger und Interessierte an das Thema Elektromobilität heranfüh-

ren und Berührungsängste mindern. Gerade an dieser Stelle kann die Kommune öffentlichkeits-

wirksam das Thema einer klimafreundlichen Elektromobilität kommunizieren. Entsprechende Fahr-

zeuge sind mittlerweile von unterschiedlichen Herstellern am Markt erhältlich. Abbildung 83 zeigt 

rechts dasselbe Fahrzeugmodell des bisherigen Bürgerbusses, jedoch als vollelektrische Variante. 

    
Abb. 83: Bürgerbus Gräfenbergs und Beispiel für elektrisches Ersatzfahrzeug „Opel e-Vivaro“ 

(QUELLE: KOMMUNEN SFS 2017, I SEE 2019) 
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Gräfenberg Rathausrestaurant Mieter 
je 11 kWel bzw. nach  

Bedarf sogar je 22 kWel 

Gräfenberg Mittelschule Angestellte je 3,6 kWel 

Gräfenberg Mittelschule Eigener Fuhrpark 1x 11 kWel 

Gräfenberg Verwaltungsgebäude VG Angestellte je 3,6 kWel 

Gräfenberg Verwaltungsgebäude VG Eigener Fuhrpark 
je 11 kWel bzw. nach  

Bedarf sogar je 22 kWel 

Gräfenberg Freibad Angestellte je 3,6 kWel 

Gräfenberg Freibad Eigener Fuhrpark 1x 11 kWel 

Hiltpoltstein Schule / Gemeindekanzlei Angestellte je 3,6 kWel 

Hiltpoltstein Schule / Gemeindekanzlei Eigener Fuhrpark 1x 11 kWel 

Hiltpoltstein Bauhof / Mehrzweckhaus Angestellte je 3,6 kWel 

Hiltpoltstein Bauhof / Mehrzweckhaus Eigener Fuhrpark je 22 kWel 

Hiltpoltstein Kläranlage Angestellte je 3,6 kWel 

Hiltpoltstein Kläranlage Eigener Fuhrpark 1x 11 kWel 

Igensdorf Rathaus Angestellte je 3,6 kWel 

Igensdorf Rathaus Eigener Fuhrpark 
je 11 kWel bzw. nach  

Bedarf sogar je 22 kWel 

Igensdorf Kindergarten Unterrüsselbach Angestellte je 3,6 kWel 

Igensdorf Kindergarten Igensdorf Angestellte je 3,6 kWel 

Igensdorf Bücherei Angestellte je 3,6 kWel 

Igensdorf Heizwerk ehem. Grundschule Eigener Fuhrpark 1x 11 kWel 

Igensdorf Grundschule Angestellte, Lehrkräfte je 3,6 kWel 

Igensdorf Gemeinsamer Bauhof Angestellte je 3,6 kWel 

Igensdorf Gemeinsamer Bauhof Eigener Fuhrpark je 22 kWel 

Igensdorf Kläranlage Angestellte je 3,6 kWel 

Igensdorf Kläranlage Eigener Fuhrpark 1x 11 kWel 

Igensdorf Lindelbergkulturhalle Eigener Fuhrpark 1x 11 kWel 

Weißenohe Ehem. Schulgebäude mit Kanzlei Angestellte je 3,6 kWel 

Weißenohe Ehem. Schulgebäude mit Kanzlei Eigener Fuhrpark 1x 11 kWel 

Weißenohe Ehem. Bauhof bzw. Folgenutzung Eigener Fuhrpark 1x 11 kWel 

Erläuterungen zur Ladeleistung: 
3,6 kWel: 1-Phasig, 230 V, 16 A 
11 kWel: 3-Phasig, 400 V, 16 A 
22 kWel: 3-Phasig, 400 V, 32 A 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Für die nichtöffentlichen Lademöglichkeiten eignen sich günstigere zugangskontrollierte Wallboxen 

(z.B. per RFID-Authentifizierung). Ein Anschluss an große Roaming-Plattformen ist nicht zwingend not-

wendig. Für kommunale Angestellte, die sich i.d.R. viele Stunden (6 - 9 Stunden / Arbeitstag) am Ar-

beitsort aufhalten, genügen auch geringere Ladeleistungen in Höhe von z.B. 3,6 kWel, die sich ebenfalls 

per genormtem Typ 2-Stecker und ohne größeren Genehmigungsaufwand beim Netzbetreiber reali-

sieren lassen. Insbesondere für den kommunalen Fuhrpark, z.B. im Bauhof, sollten dennoch höhere 

Ladeleistungen vorgehalten werden, damit auch ein schnelles Zwischenladen möglich ist. Ganz allge-

mein sollten diese Lademöglichkeiten jedoch auf den kommunalen Fuhrpark angepasst sein. Empfoh-

len werden hier typischerweise zugangskontrollierte Wallboxen (i.d.R. mit RFID-Authentifizierung) mit 

mindestens zwei Ladepunkten je Wallbox und – um weitere Infrastrukturkosten zu vermeiden – min-

destens entweder 1x 22 kWel oder 2x 11 kWel Ladeleistung (entspricht einer Ladesäule mit 22 kWel An-

schlussleistung, die, falls 2 Fahrzeuge anliegen, die Ladeleistung in Höhe von 22 kWel auf 2x 11 kWel 



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Potenzialanalysen 

109 

 

aufteilt). Bezüglich der zur Verfügung stehenden Ladeleistungen und Ladedauern sei an dieser Stelle 

auch nochmal auf die Übersicht in Tabelle 13 in Abschnitt 6.1.1.2 verwiesen. 

 
Abb. 84: Empfehlung für den kommunalen Ausbau eigener nichtöffentlicher Ladeinfrastruktur 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

6.1.2.4 Einsparpotenzial im Bereich Straßenbeleuchtung 

Bei der kommunalen Straßenbeleuchtung handelt es sich häufig um den größten kommunalen Strom-

verbraucher. Von den insgesamt ca. 1.789 MWhel/a Stromverbrauch der Kommunen beläuft sich allein 

der Verbrauch der Straßenbeleuchtung auf ca. 566 MWhel/a. Das sind insgesamt ca. 32 % des gesamten 

Verbrauchs (vgl. auch Abschnitt 4.3.2). Damit könnten bei einem angenommenen Stromverbrauch ei-

nes durchschnittlichen 3-Personenhaushalts in Höhe von ca. 3.600 kWhel/a knapp 143 Haushalte mit 

Strom versorgt werden. Der Stromverbrauch der kommunalen Straßenbeleuchtung der Energieregion 

entspricht also ungefähr dem Verbrauch eines mittelgroßen Industrieunternehmens. 

Tab. 22: Übersicht des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtung 

Kommune Gesamter  
Stromverbrauch 

Stromverbrauch der 
Straßenbeleuchtung 

Anteil 

Gräfenberg 599 MWhel/a 178 MWhel/a 30% 

Hiltpoltstein 241 MWhel/a 73 MWhel/a 30% 

Igensdorf 848 MWhel/a 249 MWhel/a 29% 

Weißenohe 102 MWhel/a 67 MWhel/a 66% 

Summe: 1.789 MWhel/a 566 MWhel/a 32% 

(QUELLE: BAYERNWERK 2017B, EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Der oben beschriebene Stromverbrauch entsteht durch eine Mischung unterschiedlicher Leuchtmittel-

Technologien. Zur überschlägigen Ermittlung des Einsparpotenzials lagen die lichtpunktgenauen 
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Bestandslisten der vorhandenen Straßenbeleuchtung vor (BAYERNWERK 2017B, KOMMUNEN SFS 2017). 

Ohne umfassende Erneuerungsmaßnahmen in der Vergangenheit spiegelt die Bestandsliste einen his-

torisch gewachsenen Bestand an Straßenleuchten wider, der jedoch i.d.R. keine Aussage über den tat-

sächlichen Bedarf gibt. Dieser Bestand wurde in der hier vorliegenden Untersuchung hinsichtlich des 

Leuchtmitteltyps und der bestehenden (Licht-)Leistung analysiert und mit einer überschlägigen Be-

darfsbetrachtung und nur, wenn ökonomisch sinnvoll, Eins-Zu-Eins durch gleichwertige aber beson-

ders energieeffiziente LED-Leuchten ersetzt. Als Kostenansätze wurden in der Praxis erzielte Kosten in 

von EVF begleiteten Vergleichsprojekten in anderen Kommunen angesetzt. 

Tab. 23: Bestand Straßenleuchten 

 Kategorisierung nach ZVEI Gräfenberg Weißenohe Hiltpoltstein Igensdorf Summe 

HMx 

(Quecksilberdampf-

lampen) 

Leuchten 193  1  194 

Leuchtmittel 295  1  296 

Leistung 32.983 Wel  89 Wel  33.072 Wel  

HSx 

(Natriumdampflam-

pen) 

Leuchten 108 94 168 619 989 

Leuchtmittel 117 103 193 767 1180 

Leistung 10.505 Wel  7.759 Wel 14.502 Wel 53.375 Wel 86.141 Wel 

T 

(Kompaktleucht-

stofflampe) 

Leuchten 98 9 71 211 389 

Leuchtmittel 188 18 142 420 768 

Leistung 8.740 Wel 828 Wel 6.532 Wel 19.504 Wel 35.604 Wel 

LED 

Leuchten 168 82 42 130 422 

Leuchtmittel 170 82 42 130 424 

Leistung 3.557 Wel 1.940 Wel 1.296 Wel 4.977 Wel 11.770 Wel 

Induktionslampe 

Leuchten 95    95 

Leuchtmittel 95    95 

Leistung 3.800 Wel    3.800 Wel 

Summe 

Leuchten 662 185 282 960 2.089 

Leuchtmittel 865 203 378 1317 2.763 

Leistung 59.585 Wel 10.527 Wel 22.419 Wel 77.856 Wel 170.387 Wel 

(QUELLE: BAYERNWERK 2017B, KOMMUNEN SFS 2017, EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Dabei haben sich in Abhängigkeit zum Leuchtmitteltyp im Verhältnis zum Einsatz besonders energie-

effizienter LED-Technologie unterschiedliche energetische Einsparpotenziale gezeigt. Von den insge-

samt 2.089 Leuchten, in denen insgesamt 2.763 Leuchtmittel verbaut sind, sind erst 422 Leuchten auf 

besonders energieeffiziente LED-Technologie umgerüstet worden. Während z.B. bei den bestehenden 

194 Quecksilberdampflampen (diese dürfen seit 2015 wegen einer EU-Effizienzrichtlinie nicht mehr in 

den Verkehr gebracht werden) ein energetisches sowie verbrauchsbezogen-ökonomisches Einsparpo-

tenzial in Höhe von i.d.R. über 80 % erschlossen werden kann, können in der Praxis z.B. auch bei den 

vielen noch 989 vorhandenen Natriumdampflampen („Gelblicht“) etwa 70 % und bei den 389 Leucht-

stoffröhren Einsparpotenziale in Höhe von über 60 % erzielt werden. Ein Einsparpotenzial von 30 % 

kann bei den 95 Induktionslampen erzielt werden.  Durch weitere Effizienzsteigerungsmaßnahmen, 

wie z.B. einer bedarfsgerechten mehrstufigen Leistungsreduktion in bestimmten Zeitscheiben in der 

Nacht können in Neben- und Anliegerstraßen darüber hinaus weitere energetische Einsparpotenziale 

in Höhe von bis zu 10 % erschlossen werden. 
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Das Ergebnis der lichtpunktgenauen Berechnung des Einsparpotenzials auf Basis der vorhandenen Be-

standslisten zeigt Abbildung 85. Von den insgesamt ca. 566 MWhel/a Stromverbrauch können zwischen 

361 MWhel/a und 438 MWhel/a eingespart werden, was 70 % bis 85 % entspricht. Die Spanne des licht-

punktgenau ermittelten Einsparpotenzials ergibt sich deshalb, weil in diesem ersten Schritt keine indi-

viduelle Bedarfsanalyse stattfinden konnte. Die durchzuführenden Maßnahmen müssten vor Ort im 

Detail noch mit den Akteuren abschließend geklärt werden. Im Mittel können jedoch ca. 383 MWhel/a 

– das sind ca. 22 % des gesamten Stromverbrauchs der Kommunen – sowie bis zu 190 t THG-Emissio-

nen pro Jahr eingespart werden. 

 
Abb. 85: Gesamter Stromverbrauch der Kommunen und das Einsparpotenzial im Bereich Straßenbeleuchtung 

(QUELLE: KOMMUNEN SFS 2017) 

In folgender Annahme wird die Energieeinsparung sowohl bei Beibehaltung der aktuell durchgeführten 

Nachtabschaltung über 5 Stunden pro Nacht als auch bei Ganznachtbetrieb, hier jedoch mit Nachtab-

senkung über 8 Stunden pro Nacht auf 50 % der Ausgangsleisten, dargestellt. Bei Beibehaltung der 

Nachtabschaltung wird angenommen, dass die Straßenbeleuchtung über den kompletten Zeitraum in 

dem sie in Betrieb ist aus technischen Gründen mit gleichbleibender Leistung betrieben werden muss. 

Tab. 24: Vergleich Einsparpotenzial mit Nachtabschaltung und Nachabsenkung 

Kommune Einsparpotenzial bei Beibehalten 
der Nachtabschaltung 

Einsparpotenzial bei Ganznacht-
betrieb mit Nachtabsenkung  

Gräfenberg 115.293 kWhel/a 111.185 kWhel/a 

Igensdorf 154.695 kWhel/a 155.381 kWhel/a 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Die Ergebnisse unterscheiden sich kaum. In Gräfenberg kann bevorzugt ein Ganznachtbetrieb mit 

Nachtabsenkung gewählt werden. Trotz längerer Betriebsdauer der Leuchten können pro Jahr jedoch 

ca. 4.000 kWhel mehr eingespart werden. Eine Lichtpunktautarke Dimmung der LED-Leuchten ist bei 

Beibehaltung der Nachtabschaltung nicht möglich, da das Vorschaltgerät dadurch keine künstliche Mit-

ternacht errechnen kann. 

 

Verbleibender 
Verbrauch 

Straßenbeleuchtung
183.683 kWh/a

10%

Einsparpotenzial 
Straßenbeleuchtung 

(gemittelt)
382.506 kWh/a

22%

Sonstiger kommunaler 
Stromverbrauch
1.222.505 kWh/a

68%
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Tab. 25: Technisches und wirtschaftliches Einsparpotenzial 

Kommune  Theoretisches energetisches  
Einsparpotenzial  

Wirtschaftlich umsetzbares  
Einsparpotenzial 

Gräfenberg 117.402 kWhel/a 115.293 kWhel/a 

Weißenohe 25.318 kWhel/a 25.318 kWhel/a 

Hiltpoltstein 54.813 kWhel/a 54.813 kWhel/a 

Igensdorf 187.082 kWhel/a 187.082 kWhel/a 

Gesamt 384.615 kWhel/a 382.506 kWhel/a 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Als wirtschaftlich umsetzbares Einsparpotenzial werden alle Leuchten in Betracht gezogen, die sich 

innerhalb von 20 Jahren amortisieren. Da nur in Gräfenberg Leuchtmittel vorhanden sind, welche sich 

bei einer Umrüstung erst sehr spät amortisieren (Induktionslampen) unterscheidet sich das theoreti-

sche von dem wirtschaftlichen Einsparpotenzial einzig in dieser Kommune. Durch die Umrüstung der 

Induktionslampen und die damit verbundenen Mehrkosten steigt auch die Amortisationszeit um 2 

Jahre an. In diesen Fall würde sich eine Umrüstung erst lohnen, wenn das Ende der Lebensdauer der 

Leuchten erreicht ist.  

Tab. 26: Übersicht Einsparpotenzial in der kommunalen Straßenbeleuchtung 

Kommune Energetisches Einsparpotenzial Wirtschaftliches Einsparpotenzial 
in 15 Jahren 

Gräfenberg 70-80 % ca. 129.000 - 176.000 € 

Weißenohe 71-84 % ca. 14.000 - 26.000 € 

Hiltpoltstein 75-85 % ca. 18.000 - 46.000 € 

Igensdorf 69- 83 % ca. -39.000 - 58.000 € 

Gesamt  ca. 122.000 - 306.000 € 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Das berechnete energetische Einsparpotenzial lässt sich auch ökonomisch sinnvoll umsetzen. Hierfür 

müssten ca. 995.000 € (netto) investiert werden. Darin enthalten sind bereits Planungskosten in Höhe 

von ca. 150.000 € (Grobschätzung: 15 % der Investitionskosten). Darüber hinaus können die Kommu-

nen aktuell (Förderkulisse der Nationalen Klimaschutzinitiative im Jahr 2019, vgl. BMU 2019) in Abhän-

gigkeit zur Finanzlage der Kommune einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 20 % bis 25 % er-

halten. Die ökonomischen Einsparpotenziale belaufen sich in Abhängigkeit zum erzielbaren Einsparpo-

tenzial und unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Konzepterstellung erhältlichen Investitions-

kostenzuschüsse durch das BMU auf 356.000 € bis 538.000 € in 15 Jahren. Dies ergibt in Anbetracht 

der konservativ angenommenen Investitionskosten und unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer 

eine Rendite in Höhe von 1 bis 5 % über den Zeitraum der nächsten 15 Jahre. Die Investitionen amor-

tisieren sich theoretisch innerhalb von 10 bis 14 Jahren. 

6.1.2.5 Einsparpotenzial bei den Kläranlagen 

In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“  finden sich eine größere Kläranlage in Igensdorf 

mit einem Anschlusswert in Höhe von 27.500 Einwohnerwerten, welche das Abwasser der Anrainer 

der Oberen Schwabach reinigt und eine kleinere Kläranlage mit ca. 1.000 Einwohnerwerten an die aus-

schließlich der Ort Hiltpoltstein angebunden ist. Insbesondere im Norden der Stadt Gräfenberg sind 

einige Orte an die nicht in der Energieregion gelegene Kläranlage des Zweckverbands zur 



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Potenzialanalysen 

113 

 

Abwasserbeseitigung im Trubachtal angebunden. Die übrigen Orte in der Marktgemeinde Hiltpoltstein 

sind nicht an die öffentliche Abwasserentsorgung angeschlossen und reinigen ihr Abwasser über Klein-

kläranlagen. 

Kläranlage des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach 

Die im Jahr 1981 errichtete Kläranlage bei Pettensiedel (Markt Igensdorf) reinigt das Abwasser des 

Einzugsbereichs der Oberen Schwabach, also das Abwasser des größten Teils der Anwohner der Kom-

munen Igensdorf, Eckental, Gräfenberg, Weißenohe und Neunkirchen a. Brand. Sie ist für bis zu 27.500 

Einwohnerwerte ausgelegt und verfügt über eine Klärschlammverwertung in einem Faulturm, in dem 

beim Abbauprozess methanhaltiges Klärgas gewonnen wird, welches in einem speziellen Motor 

(BHKW) in Strom und Wärme umgewandelt wird. 

 
Abb. 86: Kläranlage des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach 

(QUELLE: KOMMUNEN SFS 2017) 

Insgesamt benötigt die Kläranlage für den Betrieb etwa 543.000 kWhel/a Strom und (nach Berechnun-

gen von EVF) ca. 140.000 kWhth/a Wärme. Der Stromverbrauch ist für ca. 77 % des kommunalen 

Stromverbrauchs und 10 % des gesamten Stromverbrauchs der Marktgemeinde Igensdorf verantwort-

lich. Die Höhe ergibt sich jedoch auch aus der Ausbaugröße und dem Anschluss benachbarter Kommu-

nen und Nutzer, die sich nicht auf dem Kommunalgebiet der Marktgemeinde Igensdorf befinden. 

Durch die Klärgasgewinnung und die Nutzung des Klärgases in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erzeugt 

die Kläranlage ca. 70.000 kWhel/a, also etwa 13 % des benötigten Stroms, und ca. 110.000 kWhth/a, 

also ca. 78 % der benötigten Wärme der Kläranlage, selbst. Aus dem öffentlichen Stromnetz bezieht 

die Kläranlage ca. 473.000 kWhel/a und bei besonders kalter Witterung muss mit ca. 2.000 bis 3.000 

Litern Heizöl etwas nachgeheizt werden (MUNKER 2019). 

Um die dokumentierte, selbst verbrauchte Menge Strom aus Klärgas zu erzeugen, wird Methan mit 

insgesamt ca. 200.000 kWhHu/a benötigt (angenommener elektrischer Wirkungsgrad des BHKW: 35 %). 

Das sind bei einem Heizwert in Höhe von 10 kWhHu/m³ ca. 20.000 m³ Methan. Da Klärgas einen Me-

thangehalt von ca. 65 % aufweist, wurden hierfür ca. 30.000 m³ Klärgas verstromt. In der Kläranlage 

werden den Angaben zufolge jedoch etwa 140.000 m³ Klärgas pro Jahr gewonnen. Demnach müssten 

aktuell ca. 110.000 m³ Klärgas pro Jahr ohne jede weitere energetische Nutzung abgefackelt werden.  

Dieses zusätzlich zur Verfügung stehende Klärgas kann vielfältig genutzt werden. Das vorhandene Po-

tenzial wird in Abschnitt 6.2.6.2 ausführlich dargestellt.  
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Kläranlage in Hiltpoltstein 

Die Kläranlage in Hiltpoltstein wurde 1969 für ca. 1.000 Einwohnerwerte errichtet und zählte mit dem 

im Karstgebiet der Fränkischen Schweiz durchgeführten Verregnungsverfahren des geklärten Abwas-

sers auf einer nahegelegenen Wiese zu einem speziellen technischen und nur wenig verbreiteten Be-

triebsverfahren. Die Anlage war in der Vergangenheit Inhalt zahlreicher Studien und mit Jahrtausend-

wende wurde zunehmender Sanierungsbedarf zur Anpassung an neue technische und ökologische 

Rahmenbedingungen festgestellt. Die Anlage wurde deshalb im Jahr 2011 aufwendig saniert und wird 

heute im sog. „Squencing Batch Reactor“- (engl. für „Sequenzielle beschickter Reaktor“) bzw. SBR-Ver-

fahren betrieben. Mit dieser Sanierung wird den notwendigen ökologischen, technischen und rechtli-

chen Rahmenbedingungen Rechnung getragen und das Verfahren ist für die Anlagengröße optimal 

geeignet. Potenzial, wie in Igensdorf Klärgas zu gewinnen, besteht auf Grund der Größenklasse kaum, 

weil die Investitionskosten zu hoch für den energetischen Vorteile sind. 

 
Abb. 87: Kläranlage in Hiltpoltstein 

(QUELLE: EVF 2019; FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Die Kläranlage verbraucht im Jahr jedoch ca. 90.000 kWhel Strom, der aktuell vollständig aus dem öf-

fentlichen Stromnetz bezogen wird. An dieser Stelle kann zwar kaum Endenergie, dafür jedoch insbe-

sondere im Bereich Primärenergieverbrauch und THG-Emissionen durch Substitution fossil erzeugten 

Stroms aus dem öffentlichen Stromnetz, der aus erneuerbaren Energien vor Ort erzeugt wird, gespart 

werden. Da nördlich der Anlage sogar kommunale Flächen vorhanden sind, die die Errichtung einer 

Photovoltaikanlage erlauben würden, wäre dies eine Möglichkeit, die durchaus in Betracht gezogen 

werden könnte. Da es sich jedoch im eigentlichen Sinn um die Nutzung erneuerbarer Energien handelt, 

soll dies in Abschnitt 6.2.1.5 – Exkurs zur Kläranlage in Hiltpoltstein – weiter erläutert werden. 

6.1.3 Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie 

Die Verbrauchergruppe Gewerbe, Handel und Dienstleistung (GHD) sowie Industrie verbraucht insge-

samt etwa 89.075 MWhel/th pro Jahr.  

Ohne eine nähere Betrachtung eines jeden individuellen GHD- und Industriebetriebes kann eine kon-

krete Abschätzung des Einsparpotenzials nicht erfolgen. Aufgrund des Umfangs und des damit verbun-

denen Aufwands war dies im Rahmen der vorliegenden Studie nicht möglich. Grundsätzlich wird we-

gen des Wettbewerbs und der damit verbundenen Notwendigkeit von Energie- und damit Kostenein-

sparungen sowie der Vielfalt staatlicher Vorgaben und Förderungen, die durch die Anwendung von 
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Energieeinsparmaßnahmen erschlossen werden können davon ausgegangen, dass Energieeinsparpo-

tenziale – soweit ökonomisch erschließbar – weitgehend auch genutzt werden. Auch zukünftig werden 

jedoch im Wechselspiel mit staatlichen und übergeordneten Effizienzrichtlinien weitere Energieein-

sparpotenziale auch ökonomisch erschlossen werden können.  

 
Abb. 88: Endenergieverbrauch der GHD und Industrie 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Hinderlich sind hier in vielen Firmenphilosophien nicht nur bestimmte Renditeerwartungen, die auch 

für Energiesparinvestitionen angewendet werden, sondern auch ganz konkrete Vorstellungen über 

sinnvolle Amortisationszeiträume. Denn während auch bei einer kostenneutralen Energiespar-Investi-

tion eine sehr große Menge Energie eingespart werden kann, erfüllt sie häufig nicht die Renditeerwar-

tung des Unternehmens. So entscheiden sich manche Unternehmen häufig auch gegen eine Einspa-

rung, wenn hierdurch „nur“ Energie, aber keine Kosten eingespart werden. Genauso kann es vorkom-

men, dass z.B. durch eine Photovoltaikanlage zwar Strom deutlich günstiger bereitgesellt werden kann, 

jedoch die Investition nicht umgesetzt wird, weil sie sich nicht schnell genug amortisiert (z.B. wenn der 

„Return of Invest (ROI)“ erst in 6 statt in 4 Jahren eintritt). Solche Entscheidungen sind zwar aus Sicht 

einer extremen wirtschaftswissenschaftlichen Optimierung nachvollziehbar, jedoch meist nicht aus 

energetischer Sicht sinnvoll und erst recht nicht aus Sicht eines nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen. 

Häufig gestalten sich hierdurch Einsparpotenziale leider erst mit steigenden Energiepreisen als aus un-

ternehmerischer Sicht wirtschaftlich umsetzbar. Da in der vorliegenden Studie angenommen wird, 

dass Energieträger für Wärme und Strom, wie in der Vergangenheit auch, in Zukunft einer Preissteige-

rung unterliegen und staatliche Interventionen die Erschließung von Einsparpotenzialen vorantreiben, 

können im betrachteten Zeithorizont dennoch weitere Einsparpotenziale erschlossen werden. 

Es wird deshalb in Anlehnung an eine Vielzahl von branchenabhängigen Studien pauschalisierend an-

genommen, dass im Strom- und im Wärmebereich im betrachteten Zeithorizont theoretisch jeweils 

etwa 15 % des Endenergieverbrauchs eingespart werden können. Darüber hinaus werden im Bereich 

Mobilität die Effizienzsteigerungen (in Höhe von ca. 10 %) durch eine zunehmende Verkehrsleistung 

im Transportbereich durch Wirtschaftswachstum und eine zunehmende Flexibilisierung (in Höhe von 

30 %) übertroffen. Zusammen ergibt dies trotz Effizienzgewinne einen erhöhten Endenergieverbrauch 

in Höhe von 17 % im Transportbereich. Die Einsparpotenziale bei den genutzten PKW gestalten sich 

Stromverbrauch
17.404 MWh/a

20%

Wärmeverbrauch
38.327 MWh/a

43%

Mobilität
33.457 MWh/a

37%
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jedoch genauso hoch, wie bei den privaten PKW dargestellt (vgl. Abschnitt 6.1.1.2). Es wird deshalb 

pauschal angenommen, dass der Energiebedarf im Bereich Mobilität in Zukunft (Mischkalkulation) ins-

gesamt etwa gleichbleibt bzw. um ca. 4 % steigen wird. 

Tab. 27: Einsparpotenziale im Bereich GHD und Industrie 

Bereich Aktueller Verbrauch Einsparung /  
Änderung 

Verbrauch nach Einsparung 

Wärme 38.327 MWhth/a -15 % 32.578 MWhth/a 

Strom 17.404 MWhel/a -15 % 14.793 MWhel/a 

Mobilität 

    darunter: LKW/Spezial 

    darunter: PKW 

33.457 MWhth/a 

28.756 MWhth/a 

4.701 MWhth/a 

+4 % 

+17 % 

-74 % 

34.855 MWhth,el/a 

33.644 MWhth/a 

1.211 MWhel/a 

Summe 89.188 MWhth,el/a -8 % 82.226 MWhth,el/a 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Das gesamte Einsparpotenzial wird deshalb auf ca. 8 % geschätzt. Statt 89.188 MWhth,el/a wird die Ver-

brauchergruppe GHD, Industrie im Jahr 2050 den Annahmen entsprechend ca. 6.962 MWhth,el/a weni-

ger, also insgesamt nur noch ca. 82.226 MWhth,el/a verbrauchen. 

6.1.4 Zusammenfassung der Einsparpotenziale 

Tabelle 28 fasst die ermittelten Einsparpotenziale zusammen. Demnach kann vom aktuellen Endener-

gieverbrauch in Höhe von 314.491 MWhth,el/a insgesamt fast die Hälfte (140.357 MWhth,el/a bzw. 45 %) 

eingespart werden. Der gesamte Endenergieverbrauch läge dann nur noch bei etwa 

174.134 MWhth,el/a. 

Das in Summe größte Potenzial liegt bei den privaten Haushalten. Theoretisch könnten diese bereits 

132.481 MWhth,el/a einsparen. Das sind mehr als 42 % des gesamten heutigen Endenergieverbrauchs 

über alle Verbrauchergruppen hinweg. Hiervon belaufen sich die möglichen Einsparungen im Wärme-

bereich bereits auf 77.002 MWhth,el/a. Dieses Einsparpotenzial ist nur eine grobe Schätzung (Sanierung 

auf 75 kWhth/m²*a Heizenergiebedarf, vgl. Abschnitt 6.1.1.1) und kann bei entsprechend ambitionier-

ter Herangehensweise von Politik, staatlichen Regelungen und Förderungen aus technischer Sicht 

durchaus noch höher liegen. Darüber hinaus steht und fällt das Potenzial, das sich durch Elektromobi-

lität erschließen lässt (73 % des Endenergiebedarfs für Mobilität), insbesondere durch Faktoren, die 

sich durch den privaten Interessenten oder durch die Kommune nur durch eine Attraktivitätssteige-

rung und einer Grundversorgung von Lademöglichkeiten steuern lassen. Vielmehr hängt dieser Struk-

turwandel in großem Maß von weltweiten Prozessen und staatlicher wie europarechtlicher Steuerung 

ab. Dennoch kann auch lokal durch ein ganz allgemein deutlich positives Klima (Hervorheben der öko-

logischen Vorteile, Identifikation und Kommunikation von Falschmeldungen („Fake-News“), und Schaf-

fung der entsprechenden Infrastruktur förderlich auf die Akzeptanz der Elektromobilität eingewirkt 

werden. 

Nach den Einsparpotenzialen der Privaten liegt das zweitgrößte Einsparpotenzial bei den GHD- als auch 

bei den Industrieunternehmen. Insgesamt lassen sich hier den Annahmen zu Folge von den insgesamt 

benötigten 89.188 MWhth,el/a immer noch ca. 6.962 MWhth,el/a einsparen. Zwar agieren Unternehmen 

i.d.R. relativ rational und werden mit zunehmenden Konkurrenz- und Marktdruck Einsparmaßnahmen 

umsetzen, jedoch kann auch hier die Kommunikation der Potenziale eine Umsetzung beschleunigen. 

Maßnahmen wie das Durchführen von Energieeffizienzprogrammen (z.B. ISO 50001) sind für große 
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Unternehmen mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben und führen so zu einer Beschleunigung der Nut-

zung von Effizienzpotenzialen. Auch kleine und mittlere Unternehmen können davon lernen und auf 

diese Weise Einsparpotenziale ermitteln. Durch eine Kommunikation dieser Potenziale kann auch die 

Kommune im kleinen Maßstab zur Umsetzung solcher Potenziale beitragen. 

Letztendlich liegt das größte Einsparpotenzial der Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische 

Schweiz“ in der energetischen Sanierung der Liegenschaften. Während das Potenzial für Energieein-

sparung durch besonders energieeffiziente LED-Technologie im Bereich der Straßenbeleuchtung zum 

Zeitpunkt der Entwicklung des vorliegenden Energiekonzepts bereits in großem Umfang umgesetzt 

wird, hat das Benchmark in Abschnitt 6.1.2.1 einige Anhaltspunkte für energetische Sanierungen auf-

gezeigt. Durch ein konsequentes kommunales Energiemanagement können die Einsparpotenziale 

identifiziert und durch die energetische Sanierung der Gebäude und Liegenschaften genutzt werden. 

An den Stellen, an denen das Einsparpotenzial aus Denkmalschutzgründen nur erschwert erfolgen 

kann, kann durch die Nutzung regenerativer Energien zumindest der Primärenergieverbrauch deutlich 

gesenkt werden. Im Mobilitätsbereich können die Kommunen im Vergleich zu den anderen Sektoren 

zwar in absoluten Zahlen nur wenig einsparen. Dennoch umfasst das Einsparpotenzial mehr als ein 

Viertel des Endenergieverbrauchs in diesem Bereich und kann bei öffentlichkeitswirksamer Kommuni-

kation weitere Einsparpotenziale bei anderen Verbrauchergruppen anregen. 

Tab. 28: Zusammenfassung der Einsparpotenziale aller Verbrauchergruppen im Bereich Endenergie 

Verbrauchergruppe Bereich Aktueller Verbrauch 
Einsparpotenzial Verbrauch nach 

Umsetzung aller 

Einsparpotenziale absolut relativ 

Private Haushalte 

Strom 14.005 MWhel/a 4.756MWhel/a 34 % 9.248 MWhel/a 

Wärme 135.921 MWhth/a 77.002 MWhth/a 57 % 58.919 MWhth/a 

Mobilität 69.107 MWhth,el/a 50.723 MWhth/a 73 % 18.384 MWhth,el/a 

Kommune 

Strom 1.789 MWhel/a 498 MWhel/a 28 % 1.291 MWhel/a 

Wärme 4.279 MWhth/a 365 MWhth/a 9 % 3.914 MWhth/a 

Mobilität 202 MWhth,el/a 52 MWhth/a 26 % 150 MWhth,el/a 

Öffentliche, GHD, 

Industrie 

  

Strom 17.404 MWhel/a 2.611 MWhel/a 15 % 14.793 MWhel/a 

Wärme 38.327 MWhth/a 5.749 MWhth/a 15 % 32.578 MWhth/a 

Mobilität 33.457 MWhth,el/a -1.398 MWhth/a -4 % 34.855 MWhth,el/a 

Summe 314.491 MWhth,el/a 140.357 MWhth,el/a 45 % 174.134 MWhth,el/a 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019)  
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6.2 Potenzial für erneuerbare Energien 

In den folgenden Abschnitten werden die Potenziale für erneuerbare Energien dargestellt. Unter er-

neuerbaren Energien werden ganz allgemein Energieträger verstanden, die im Rahmen des menschli-

chen Zeithorizonts praktisch unerschöpflich zur Verfügung stehen oder sich verhältnismäßig schnell 

erneuern. Damit grenzen sie sich von den fossilen Energieträgern ab, die sich erst über einen Zeitraum 

von Millionen von Jahren regenerieren. Unter „erneuerbaren Energieträgern“ werden in der vorlie-

genden Studie in diesem Sinne folgende Energieträger verstanden: 

• Solare Strahlungsenergie 

o Solarthermie 

o Photovoltaik auf Dachflächen 

o Photovoltaik auf Freiflächen 

• Biomasse 

o Energieholz 

o Biogas 

o Abfallbiomasse 

• Wasserkraft 

• Windenergie 

o Kleinstwindkraft 

o Kleinwindkraft 

o Große Windkraftanlagen 

• Geothermie 

o Oberflächennahe Geothermie 

o Tiefe Geothermie 

Darüber hinaus werden in der vorliegenden Studie zu den erneuerbaren Energien ebenfalls solche zur 

Verfügung stehenden Energien, die durch anderweitige, regelmäßig wiederkehrende Prozesse entste-

hen, die nicht primär der Energieerzeugung dienen, deren Energie aber genutzt werden kann, gezählt. 

Hierzu zählen insbesondere: 

• Abfall- und Abwasserentsorgung bzw. -verwertung 

o Deponiegas 

o Klärgas 

• Abwärme 

o Industrielle Abwärme 

o Abwasser 

Es gilt im Rahmen der Potenzialanalyse für erneuerbare Energien genauso wie in der Energie- und THG-

Bilanz das Territorialprinzip (vgl. Abschnitt 4.1.1). Das bedeutet, dass in der vorliegenden Studie nur 

die Potenziale zur Nutzung regenerativer Energieträger innerhalb des Gebiets der Energieregion „Süd-

liche Fränkische Schweiz“ betrachtet werden. Eine bilanzielle Betrachtung der Nutzung regenerativer 

Energieträger außerhalb der Energieregion und eine damit einhergehende „Gutschrift“ soll nicht statt-

finden.  

Für jeden Energieträger wurde zunächst unter Berücksichtigung rechtlicher Einschränkungen und von 

technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten sowie aus Gesichtspunkten einer nachhaltigen 
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Nutzung das Gesamtpotenzial ermittelt, welches auch innerhalb eines absehbaren Zeithorizonts er-

schlossen werden kann. Abzüglich der bereits bestehenden Anlagen zur Nutzung regenerativer Ener-

gien ergibt sich aus dem Gesamtpotenzial schließlich das Ausbaupotenzial, welches aktuell noch nicht 

(oder nicht mehr) genutzt wird, jedoch in absehbarer Zukunft potenziell zur Verfügung stehen kann. 

 

Wie bereits angedeutet, bezieht sich das ausgewiesene Potenzial auf das gesamte technisch wie wirt-

schaftlich umsetzbare Potenzial. Es handelt sich also um das Potenzial, das zum aktuellen Stand der 

Technik und unter den aktuellen wirtschaftlichen Gesichtspunkten – unter anderem unter den recht-

lichen Rahmen- und Förderbedingungen – heute tatsächlich umgesetzt werden kann. Als wirtschaft-

lich umsetzbares Potenzial werden in diesem Zusammenhang Investitionen in Anlagen zur Nutzung 

regenerativer Energien verstanden, die innerhalb der Lebens- bzw. Nutzungsdauer und unter Berück-

sichtigung aller mit der Investition verbundenen Kosten und Einnahmen i.d.R. mehr finanzielle Einnah-

men generieren als Ausgaben. Subjektive Renditeerwartungen einer bestimmten Größe sollen an die-

ser Stelle nicht die Grundlage zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit der Investitionen darstellen. 

 
Abb. 89: Übersicht Potenzialarten 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2017, IN ANLEHNUNG AN DIFU 2011) 

6.2.1 Solare Strahlungsenergie 

Die Sonne ist die Energiequelle, die die Welt antreibt. Selbst Wind- und Wasserkraft, aber auch Bio-

energie und sogar fossile Energieträger sind bei genauerer Betrachtung letztendlich umgewandelte 

und gespeicherte Sonnenenergie, auch wenn letztere über Millionen Jahre gebildet wurden und des-

halb nicht zu den erneuerbaren Energien gezählt werden können. Das Sonnenlicht hat eine Leistung 

von durchschnittlich ca. 1.000 W je Quadratmeter auf der Erdoberfläche. Dabei erhält die Erde weit 

mehr als das Tausendfache an Energie von der Sonne, als die Menschheit überhaupt für technische 

Zwecke benötig. Diese Energie lässt sich in nutzbare thermische und elektrische Energie umwandeln. 

Solarthermische Anlagen wandeln Sonnenlicht in Wärme um. Hierfür werden Solarkollektoren ge-

nutzt, deren Oberflächenbeschichtung möglichst große Anteile des eingestrahlten Sonnenlichts absor-

biert und in langwellige Wärmestrahlung umwandelt. Ähnlich wie bei einem Wärmetauscher wird die 

produzierte Solarwärme im Kollektor an ein fluides Wärmetransportmedium (z.B. Wasser) übertragen. 

Die so gewonnene Energie kann anschließend zur Bereitung von Brauchwarmwasser oder auch zu 

Ausbaupotenzial       =       Gesamtpotenzial       –       Bestehende Nutzung 
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Heizzwecken genutzt werden. Da die Energie nicht ohne Verluste über größere Distanzen transportiert 

werden kann, eignet sich diese Nutzung vor allem für den Einsatz in der Gebäudetechnik als soge-

nannte Inselanlage. 

 
Abb. 90: Solarthermieanlage auf dem Dach einer Schule 

(QUELLE: EVF 2016, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) wandeln einstrahlendes Sonnenlicht in den Photozellen eines Son-

nenkollektors auf Basis eines physikalischen Effekts in elektrischen Strom um. Dieser kann anschlie-

ßend für den Betrieb elektrischer Verbraucher genutzt oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist 

werden. Die Weiterentwicklung der Modultechnik unterliegt einem starken internationalen Wettbe-

werb, weswegen binnen kürzester Zeit immer wieder deutliche Leistungssteigerungen und Verbesse-

rungen der Bauform zu verzeichnen sind und die Investitionskosten kontinuierlich sinken. Dies hat dazu 

geführt, dass PV-Anlagen i.d.R. auch ohne staatliche Förderung wirtschaftlich betrieben werden kön-

nen um den eigenen Strombedarf zu decken. 

 
Abb. 91: Photovoltaikanlagen (hier auf Freiflächen) 

(QUELLE: EVF 2012, FOTOGRAF: JANA ZAPF) 

6.2.1.1 Grundsätzliches zur Methodik 

Die Potenzialbetrachtung erfolgt in Anlehnung an die Methodik „Bedarfsorientiertes Szenario I 

(Brauchwarmwasser)“ des „Leitfaden Energienutzungsplan“. Der im Folgenden dargestellte Vergleich 
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der Szenarien soll helfen, die weiteren Ausführungen zur Potenzialermittlung einordnen zu können 

(vgl. STMUG 2011): 

• 100 % Solarthermie-Szenario  

Alle Dachflächen würden mit solarthermischen Anlagen belegt. Es wird das maximale Wärme-

potenzial genutzt. Es können dann keine Photovoltaikanlagen mehr auf den Dächern errichtet 

werden. Es handelt sich um ein theoretisches, einseitiges Szenario.  

• 100 % Photovoltaik-Szenario  

Alle Dachflächen würden mit PV-Anlagen belegt. Es wird das maximale Strompotenzial ge-

nutzt. Es können dann keine solarthermischen Anlagen mehr auf den Dächern errichtet wer-

den. Es handelt sich um ein theoretisches, einseitiges Szenario.  

• Bedarfsorientiertes Szenario I (Brauchwarmwasser)  

Es wird der solar deckbare Anteil des Brauchwarmwassers (ca. 60 % des gesamten Brauch-

warmwasserbedarfs im Jahr) mit solarthermischen Anlagen bereitgestellt und nur so viele 

Dachflächen hierfür reserviert wie notwendig. Alle übrigen geeigneten Dachflächen können 

mit PV-Anlagen belegt werden um regenerativen Strom zu erzeugen.  

• Bedarfsorientiertes Szenario II (Brauchwarmwasser und Heizung)  

Es wird der solar deckbare Anteil des Brauchwarmwassers (ca. 60 % des gesamten Brauch-

warmwasserbedarfs im Jahr) und der üblicherweise solar deckbare Anteil des Heizbedarfs mit 

solarthermischen Anlagen bereitgestellt und so viele Dachflächen hierfür reserviert wie not-

wendig. Alle übrigen geeigneten Dachflächen können mit PV-Anlagen belegt werden um rege-

nerativen Strom zu erzeugen. Auf Grund der geringen Abdeckung von Wohngebäuden mit 

Zentralheizung wird dieses Szenario in der vorliegenden Studie nicht als zielführend erachtet. 

 
Abb. 92: Ausschnitt aus dem dachflächenscharfen Solarkataster 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Zur Potenzialermittlung wurden weiterhin alle Dachflächen hinsichtlich ihrer Ausrichtung nach Süden, 

Dachform (Satteldach/Flachdach, etc.) und sonstigen Hindernissen begutachtet und kategorisiert. Bei 

Satteldächern wurde für die vertikale Ausrichtung pauschal ein Aufstellwinkel in Höhe von 45° ange-

setzt. Bei Flachdächern wurde angenommen, dass die Module auf 30° aufgerichtet werden. Darüber 

hinaus wurde auch das Potenzial betrachtet, Parkflächen mit sog. „Solarcarports“ zu überdachen. Ins-

besondere in Anbetracht der Potenziale durch Elektromobilität könnten solche Carports im öffentli-

chen Raum Elektrofahrzeuge mit regenerativem Strom versorgen.  

Als Erträge wurden pauschalisierte regionaltypische Energieerträge herangezogen. Diese können zwar 

in Realität in Abhängigkeit zur Bauform (bei Photovoltaikanlagen: polykristallin/monokristallin/Dünn-

schicht, bei Solarthermieanlagen: Röhren- oder Flachkollektor) abweichen, stellen jedoch das grund-

sätzliche Potenzial im Wesentlichen sehr gut dar. Für verschattende Hindernisse wurden Abschläge 

berücksichtigt. Von der Dachfläche gingen dabei nur 80 % der Fläche in die Berechnung ein (Sicher-

heitsabschlag in Höhe von 20 %). 

Tab. 29: Angenommene Kenndaten in Abhängigkeit zur Eignung für Photovoltaik- und Solarthermieanlagen 

Art der  
Überdachung 

Vertikaler 

Winkel 

Eignung* Jährlicher Ertrag  
Photovoltaikanlagen 

Jährlicher Ertrag  
Solarthermieanlagen** 

Satteldach 45° Sehr gut geeignet 1.000 kWhel/kWel 600 kWhth/m² 

Gut geeignet 850 kWhel/kWel 550 kWhth/m² 

Bedingt geeignet 700 kWhel/kWel 450 kWhth/m² 

Flachdach 30° Sehr gut geeignet 1.000 kWhel/kWel 600 kWhth/m² 

Gut geeignet 850 kWhel/kWel 550 kWhth/m² 

Bedingt geeignet 700 kWhel/kWel 450 kWhth/m² 

Parkplatz- 
überdachung 

30° Sehr gut geeignet 1.000 kWhel/kWel - 

Gut geeignet 850 kWhel/kWel - 

Bedingt geeignet 700 kWhel/kWel - 

*) Abhängig von der Abweichung in der Ausrichtung nach Süden und von Hindernissen, die die Dachfläche verschatten 
(z.B. Bäume, hohe Häuser in unmittelbarer Umgebung, etc.). 

**) Bezüglich des Ertrags wurden Vakuumröhrenkollektoren angesetzt. 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

In der Betrachtung sind bislang noch keine Untersuchungen hinsichtlich der statischen Tragfähigkeit 

und sonstigen technischen Eignung der Dächer erfolgt, weshalb nicht der gesamte, aber erwartungs-

gemäß der größte Teil des ausgewiesenen Potenzials tatsächlich genutzt werden kann. Aus diesem 

Grund wurden in der Potenzialbetrachtung pauschal nur 75 % des Gesamtpotenzials ausgewiesen (das 

tatsächliche Gesamtpotenzial liegt also nochmal etwa 25 % höher, als hier im Folgenden ausgewiesen). 

Das Gesamtpotenzial der Solareinstrahlung auf den Dächern der Energieregion gestaltet sich unter 

Berücksichtigung der oben genannten Abschläge wie folgt: 

Tab. 30: Gesamtpotenzial Solareinstrahlung auf Dachflächen 

Szenario Leistung Jährlicher Ertrag 

100 % Photovoltaik-Szenario 78.298 kWel 64.859 MWhel 

100 % Solarthermie-Szenario 344.113 kWth 253.866 MWhth 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Zur Ermittlung des nutzbaren Potenzials („Bedarfsorientiertes Szenario I“) wurde zunächst der Anteil 

der geeigneten Dächer für solarthermische Anlagen reserviert, um den solar deckbaren Anteil des 

Brauchwarmwasserbedarfs (etwa 60% des gesamten Brauchwarmwasserbedarfs der privaten Haus-

halte) bereitstellen zu können. Der Wärmeenergiegewinnung durch solarthermische Anlagen wurde 

hier also Vorrang eingeräumt. Nur der übrige Teil der geeigneten Dachflächen wird daraufhin mit Pho-

tovoltaikanlagen belegt um Strom zu erzeugen. Die Potenziale in der aufeinander abgestimmten Nut-

zung gestalten sich demnach wie in den folgenden Abschnitten beschrieben. 

6.2.1.2 Solarthermie 

In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ sind ca. 620.202 m² Wohnfläche vorhanden (STA-

TISTIKKOMMUNAL 2018). Laut „Leitfaden Energienutzungsplan“ werden je Quadratmeter Wohnfläche 

näherungsweise etwa 20 kWhth/m²*a für Brauchwarmwasser benötigt (vgl. STMUG 2011). Dies ent-

spricht einem Brauchwarmwasserbedarf in Höhe von ca. 12.404 MWhth/a. Hiervon können etwa 60 % 

– dies entspricht ca. 7.442 MWhth/a – durch solarthermische Anlagen bereitgestellt werden (vgl. 

STMUG 2011). Bei angenommenen Energieerträgen von solarthermischen Anlagen in Höhe von 

475 kWhth/m²*a (Flachkollektor; StMUG 2011) entspricht dies einem Flächenbedarf in Höhe von ca. 

15.700 m² für solarthermische Anlagen. Dies entspricht etwa 2,8 % der insgesamt geeigneten Dachflä-

chen. Es wird darüber hinaus im Rahmen einer konservativen Betrachtung angenommen, dass nur in 

75 % aller Fälle bzw. nur auf 75 % aller Wohngebäude überhaupt eine Solaranlage zur Deckung des 

Bedarfs installiert werden kann (v.a. aus Gründen der Baustatik und Tragfähigkeit). Demnach können 

also nur auf 11.751 m² solche Anlagen errichtet werden. Letztendlich ergibt sich bei einem Umrech-

nungsfaktor von 0,7 kWth/m² eine potenzielle Gesamtleistung in Höhe von insgesamt 8.226 kWth und 

ein jährlicher Ertrag in Höhe von ca. 5.582 MWhth/a. 

Von dem unter den geschilderten Annahmen vorhandenen Gesamtpotenzial für Solarthermieanlagen 

auf bestehenden Gebäuden in Höhe von 8.226 kWth werden aktuell nur 3.801 kWth genutzt. Es werden 

also erst etwa 46 % des Gesamtpotenzials genutzt. Das Ausbaupotenzial beträgt demnach also deutlich 

mehr als ca. 4.425 kWth und besteht aus einem zusätzlichen Wärmeenergieertrag in Höhe von mindes-

tens 2.957 MWhth/a auf den vorhandenen Dächern. Dies entspricht einem Energieäquivalent in Höhe 

von knapp 300.000 Litern Heizöl pro Jahr, die durch solarthermische Anlagen ersetzt werden können! 

Hinzu kommt eine Nutzung auf Neubauten in Neubaugebieten. Insgesamt werden bis 2050 ca. 424 

Wohngebäude mit 63.600 m² Wohn- und 21.200 m² geeignete Dachflächen für Solarthermie- und PV-

Anlagen hinzukommen (vgl. Abschnitt 2.13.1). Der zusätzliche Energiebedarf für Warmwasser wird bei 

ca. 1.272 MWhth/a liegen. Hiervon können etwa 60 % bzw. 763 MWhth/a durch Solarthermieanlagen 

gedeckt werden. Um diese bereit zu stellen sind solarthermische Anlagen mit ca. 2.678 m² und ca. 

1.875 kWth notwendig. Die übrigen 18.520 m² Dachfläche können für PV-Anlagen vorgehalten werden. 

Tab. 31: Potenziale für Solarthermie auf den Dachflächen 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Gräfenberg 882 1.282 1.310 2.169 2.192 3.451 

Hiltpoltstein 370 540 444 704 813 1.245 

Igensdorf 1.118 1.607 1656 2.905 2774 4.512 

Weißenohe 255 371 311 521 566 893 

Summe: 2.625 3.801 3.720 6.300 6.345 10.100 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Darüber hinaus besteht ein an dieser Stelle noch nicht bestimmbares Potenzial auf Freiflächen in der 

Nähe großer Verbraucher. An die Bestimmung dieses Potenzials versucht sich Abschnitt 8.3.4.1 anzu-

nähern. Dieses soll jedoch in der vorliegenden Potenzialbetrachtung hier in Abschnitt 6 auf Grund der 

Abhängigkeit von anderen Rahmenbedingungen (wie beispielsweise die Errichtung eines Nahwärme-

netzes) noch nicht berücksichtigt werden. 

6.2.1.3 Photovoltaik auf Dachflächen 

Insgesamt wurden auf den Dachflächen der Gemeinden der „Südlichen Fränkischen Schweiz“ ca. 

552.000 m² geeignete Flächen für Solarthermie und/oder Photovoltaikanlagen ermittelt. Hiervon wür-

den im „Bedarfsorientierten Szenario I“ bereits 15.700 m² für Solarthermieanlagen reserviert (vgl. Ab-

schnitt 6.2.1.2). Die übrigen 536.300 m² gehen zu 75 % in die Potenzialbetrachtung für Photovoltaik-

anlagen ein. Die Erträge wurden wie in Tabelle 29 dargestellt sehr genau für jedes Dach bestimmt. 

Nach Abzug der für die Solarthermieanlagen benötigten Flächen verbleibt das in Tabelle 32 darge-

stellte Potenzial für Photovoltaikanlagen auf bestehenden Dachflächen. 

Tab. 32: Potenziale für Strom aus Photovoltaikanlagen auf bestehenden Dachflächen 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Gräfenberg 2.636 3.008 14.865 18.107 17.501 21.115 

Hiltpoltstein 1.151 1.252 7.123 8.877 8.274 10.129 

Igensdorf 3.094 3.429 14.594 17.953 17.688 21.382 

Weißenohe 392 486 2.580 3.070 2.972 3.556 

Summe: 7.273 8.175 39.163 48.007 46.436 56.181 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Das Potenzial würde ausreichen, um den aktuellen Strombedarf in der Energieregion zu etwa 140 % zu 

decken. Selbst wenn der in Abschnitt 6.1.1.2 dargestellte zusätzliche Strombedarf für Elektromobilität 

hinzukäme, würde das Potenzial für Strom aus Photovoltaikanlagen allein auf den Dächern fast ausrei-

chen. Von den insgesamt mindestens 56.181 kWel Gesamtpotenzial auf den Dachflächen der Energie-

region werden bislang aber nur etwa 8.175 kWel – also etwa 15 % - genutzt. Weitere 48.007 kWel könn-

ten zusätzliche 39.163 MWhel/a produzieren und konventionellen Strom aus fossilen Quellen ersetzen. 

Hierdurch könnten beispielsweise aus volkswirtschaftlicher Sicht allein etwa 4.900 t Steinkohle in ei-

nem Kohlekraftwerk pro Jahr eingespart werden. Würde das gesamte Potenzial genutzt, könnte der 

aktuelle Strombedarf der gesamten Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ (33.197 MWhel/a) 

und mehr als dreimal der Strombedarf der privaten Haushalte (14.005 MWhel/a) aus regenerativen 

Energieträgern gedeckt werden. 

Hinzu kommt das Potenzial für Photovoltaikanlagen auf zukünftigen Neubauten in Neubaugebieten. 

Wie bereits in Abschnitt 2.13.1 geschildert, wird angenommen, dass insgesamt ca. 424 zusätzliche 

Wohngebäude bis 2050 hinzukommen werden. Nach Abzug der für Solarthermie-Anlagen vorgehalte-

nen Flächen (ca. 6-7 m²/Dach) wird angenommen, dass immer noch ausreichend Fläche auf dem Dach 

zur Verfügung steht, um eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung in Höhe von mind. ca. 6 kWel in-

stallieren zu können. Insgesamt könnten also ca. 2.646 kWel auf den Dächern Platz finden. Diese wür-

den insgesamt ca. 2.381 MWhel/a erzeugen. Das Gesamtpotenzial für das Jahr 2050 inklusive dieser 

zusätzlichen Wohngebäude schildert sich also wie in folgender Tabelle dargestellt. 
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Tab. 33: Potenziale für Strom aus Photovoltaikanlagen auf Dachflächen (inkl. Neubauten, bis 2050) 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Gräfenberg 2.636 3.008 15.567 18.887 18.203 21.895 

Hiltpoltstein 1.151 1.252 7.269 9.039 8.420 10.291 

Igensdorf 3.094 3.429 15.942 19.450 19.036 22.879 

Weißenohe 392 486 2.765 3.276 3.158 3.762 

Summe: 7.273 8.175 41.544 50.653 48.817 58.827 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Energieerzeugungspotenziale auf den Dächern der kommunalen Gebäude 

Von dem oben geschilderten Gesamt- und dem Ausbaupotenzial befinden sich auch viele Flächen auf 

den kommunalen Liegenschaften. Da die Kommune hier unmittelbar Einfluss auf die Nutzung hat, soll 

das diesbezügliche Potenzial näher beleuchtet werden. 

Die Prüfung der kommunalen Liegenschaften hat ergeben, dass auf den kommunalen Dach- und über-

dachbaren Parkflächen Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von etwa 1.910 kWel errichtet werden 

können. Das Ertragspotenzial liegt bei etwa 1.560 MWhel/a.  

Tab. 34: Potenziale für Strom aus Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Dachflächen 

Liegenschaft Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[kWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[kWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[kWhel] 

Leistung 
[kWel] 

       

Gräfenberg       

Verwaltungsgebäude* 0 0 26.200 34 26.200 34 

Historisches Rathaus* 0 0 30.400 36 30.400 36 

Bürgerhaus m. Hausmeister-
wohnung* 

0 0 
19.600 23 19.600 23 

Bauhof 0 0 46.000 53 46.000 53 

Mittelschule+ Hallenbad 80.000 89 46.500 48 126.500 137 

Grundschule m. Turnhalle 80.000 89 78.600 105 158.600 194 

Kindergarten 1.000 2 18.700 19 19.700 21 

Freibad 0 0 6.200 7 6.200 7 

Mietshaus 0 0 10.500 11 10.500 11 

Gastwirtschaft "La Grotta"* 0 0 19.800 20 19.800 20 

Frankonia Halle 0 0 19.400 21 19.400 21 

FFW Gräfenberg 0 0 63.800 64 63.800 64 

FFW Sollenberg 0 0 6.800 8 6.800 8 

FFW Thuisbrunn 0 0 10.800 15 10.800 15 

FFW Walkersbrunn 0 0 4.200 5 4.200 5 

FFW Kasberg 0 0 11.400 16 11.400 16 

FFW Haidhof 0 0 6.800 8 6.800 8 
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Gemeindehaus Lilling 0 0 7.500 10 7.500 10 

Gemeindehaus Gräfenber-
gerhüll 

0 0 
6.100 9 6.100 9 

       

Hiltpoltstein       

Schule m. Turnhalle u. Kanz-
lei+ Kindergarten 

0 0 
109.100 124 109.100 124 

Mehrzweckhaus und Bauhof 0 0 39.300 56 39.300 56 

Torgebäude* 0 0 2.900 4 2.900 4 

alte Gemeindekanzlei* 0 0 5.200 5 5.200 5 

FFW-Kappel 0 0 10.500 14 10.500 14 

FFW-Kemmathen 0 0 5.600 8 5.600 8 

FFW-Schoßaritz 0 0 25.000 36 25.000 36 

       

Igensdorf       

Feuerwehrhaus Pommer 0 0 9.100 13 9.100 13 

Feuerwehrhaus Dachstadt 0 0 19.900 27 19.900 27 

Feuerwehrhaus Igensdorf 0 0 13.500 19 13.500 19 

Feuerwehrhaus Stöckach 0 0 13.300 15 13.300 15 

Lindelbergkulturhalle 0 0 224.000 289 224.000 289 

Feuerwehrhaus Rüsselbach 0 0 32.300 36 32.300 36 

Feuerwehrhaus Pettensiedel 0 0 4.200 6 4.200 6 

Leichenhaus Stöckach 0 0 6.300 9 6.300 9 

Leichenhaus Rüsselbach 0 0 15.100 15 15.100 15 

Kinderkrippe St. Jakobus 0 0 16.300 16 16.300 16 

Alte Schule  10.000 21 54.700 60 64.700 81 

Rathaus Igensdorf 0 0 10.400 14 10.400 14 

Neue Grundschule 26.000 29 226.700 309 252.700 338 

       

Weißenohe       

ehemaliges Schulgebäude 
(Gemeindehaus) 

0 0 
20.900 26 20.900 26 

Turnhalle mit Kanzlei und 
FFW 

29.000 30 
11.100 13 40.100 43 

Gemeinschaftshaus in  
Dorfhaus 

5.000 5 
6.900 10 11.900 15 

Haus Dorfhauser Str. 24 0 0 6.900 8 6.900 8 

       

Summe: 231.000 265 1.328.500 1.645 1.559.500 1.910 

*) Das Gebäude steht unter Baudenkmal- und/oder Ensembleschutz 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Der Stromverbrauch der kommunalen Liegenschaften liegt dem gegenüber aktuell bei ca. 388 MWhel/a 

(321 MWhel/a sind Gebäuden zuordenbar). Dieser kann theoretisch zu einem Großteil gedeckt werden. 

Durch den Einsatz von Stromspeichern kann darüber hinaus sogar ein real relativ hoher Deckungsgrad 

erreicht werden. Wie Tabelle 35 zeigt, könnte theoretisch sogar etwa 4- bis 5-mal so viel Strom auf den 

Dachflächen erzeugt werden, wie aktuell verbraucht wird. Einzig auf dem Rathaus der Marktgemeinde 

Igensdorf findet sich nicht ausreichend Platz für PV-Anlagen, um den aktuellen Verbrauch zu decken. 

Alle anderen Gebäude, zu denen der Stromverbrauch bekannt ist, können theoretisch den Eigenbedarf 

an Strom mit PV-Anlagen decken. Bei einigen gekennzeichneten Gebäuden kann die Nutzung der So-

larenergie ggf. auch aus denkmalschutzrechtlichen Gründen und dem heutigen denkmalschutzbezüg-

lichen Paradigma nicht möglich sein. 

Tab. 35: Gegenüberstellung Potenzial für PV-Anlagen und Verbrauch der kommunalen Liegenschaften 

Liegenschaft Gesamtpotenzial 

[kWhel] 

Stromverbrauch* 

[kWhel] 

Theoretischer  
Deckungsgrad 

    

Gräfenberg    

Verwaltungsgebäude*** 26.200 24.018 109 % 

Historisches Rathaus*** 30.400 4.124 737 % 

Bürgerhaus m. Hausmeisterwohnung*** 19.600 **  

Bauhof 46.000 2.319 1.984 % 

Mittelschule+ Hallenbad 126.500 104.572 121 % 

Grundschule m. Turnhalle 158.600 27.333 580 % 

Kindergarten 19.700 5.139 383 % 

Freibad 6.200 335 1.851 % 

Mietshaus 10.500 **  

Gastwirtschaft "La Grotta"*** 19.800 **  

Frankonia Halle 19.400 **  

FFW Gräfenberg 63.800 13.846 461 % 

FFW Sollenberg 6.800 1.938 351 % 

FFW Thuisbrunn 10.800 4.186 258 % 

FFW Walkersbrunn 4.200 2.874 146 % 

FFW Kasberg 11.400 3.161 361 % 

FFW Haidhof 6.800 3.931 173 % 

Gemeindehaus Lilling 7.500 3.480 216 % 

Gemeindehaus Gräfenbergerhüll 6.100 **  

    

Hiltpoltstein    

Schule m. Turnhalle + Kanzlei + Kiga 109.100 32.314 338 % 

Mehrzweckhaus und Bauhof 39.300 18.525 212 % 

Torgebäude*** 2.900 2.673 108 % 

alte Gemeindekanzlei*** 5.200 511 1.019 % 

FFW-Kappel 10.500 996 1.054 % 

FFW-Kemmathen 5.600 2.371 236 % 
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FFW-Schoßaritz 25.000 2.087 1.198 % 

    

Igensdorf    

Feuerwehrhaus Pommer 9.100 **  

Feuerwehrhaus Dachstadt 19.900 **  

Feuerwehrhaus Igensdorf 13.500 10.235 132 % 

Feuerwehrhaus Stöckach 13.300 **  

Lindelbergkulturhalle 224.000 **  

Feuerwehrhaus Rüsselbach 32.300 3.006 1.074 % 

Feuerwehrhaus Pettensiedel 4.200 **  

Leichenhaus Stöckach 6.300 1.266 498 % 

Leichenhaus Rüsselbach 15.100 1.265 1.194 % 

Kinderkrippe St. Jakobus 16.300 8.755 186 % 

Alte Schule  64.700 **  

Rathaus Igensdorf 10.400 20.965 50 % 

Neue Grundschule 252.700   

    

Weißenohe    

ehemaliges Schulgebäude (Gemeindehaus) 20.900 14.490 144 % 

Turnhalle mit Kanzlei und FFW 40.100 **  

Gemeinschaftshaus in  
Dorfhaus 

11.900 **  

Haus Dorfhauser Str. 24 6.900 **  

    

Summe: 1.559.500 320.710 486 % 

  *) Durchschnitt der Jahre 2014-2016; ohne Heizstrom        **) nicht bekannt      ***) Gebäude unter Denkmal- und/oder Ensembleschutz 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

6.2.1.4 Photovoltaik auf Parkplätzen 

Die Nutzung von Parkflächen als Standorte für die Stromproduktion bietet sich in Anbetracht des an-

stehenden Strukturwandels hin zur Elektromobilität an. Der umwelt- und klimafreundlich erzeugte 

Strom, mit deutlich niedrigeren spezifischen Treibhausgasemissionen je Energieeinheit als Strom aus 

dem öffentlichen Netz, kann unmittelbar in den Batterien der darunter stehenden Elektroautos ge-

speichert werden, dem Energiebedarf für Mobilität dienen, Stromnetze deutlich entlasten und damit 

der Versorgungssicherheit dienen. 

Das Potenzial für solche Parkplatzüberdachungen im öffentlichen Raum in der Energieregion „Südliche 

Fränkische Schweiz“ wurde untersucht. Demnach können Photovoltaikanlagen mit mindestens etwa 

1.400 kWel auf den größeren öffentlich zugänglichen Parkflächen installiert werden. Diese könnten 

etwa 1.300 MWhel/a regenerativen Strom erzeugen. Neben Besuchern könnten diese Solarcarports 

insbesondere für Bürger ohne eigene Lademöglichkeit einen regelmäßigen Ladevorgang ermöglichen. 
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Abb. 93: Parkplatzüberdachung mit Ladestation (hier: P+R-Parkplatz am Gründerzentrum in Bamberg) 

(QUELLE: EVF 2018, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Tab. 36: Potenziale für Strom aus Photovoltaikanlagen auf Parkflächen 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Gräfenberg 0 0 750 781 750 781 

Hiltpoltstein 0 0 83 95 83 95 

Igensdorf 0 0 380 421 380 421 

Weißenohe 0 0 75 95 75 95 

Summe: 0 0 1.288 1.392 1.288 1.392 

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

6.2.1.5 Photovoltaik auf Freiflächen 

Die solare Strahlungsenergie kann auch auf Freiflächen – z.B. auf Wiesen oder Äckern – genutzt wer-

den. Mit den hier zur Verfügung stehenden größeren Flächen kann grundsätzlich auch ein sehr großes 

Potenzial erschlossen werden. Wenn jedoch nicht in unmittelbarer Nähe ein großer Wärmebedarf vor-

handen ist, kommt vor allem die Nutzung durch Photovoltaikanlagen – also eine Stromproduktion – in 

Frage. Der Strom kann dann in den meisten Fällen relativ unkompliziert über das öffentliche Stromnetz 

zum Endverbraucher transportiert werden.  

Zwar könnten grundsätzlich auf allen solchen zur Verfügung stehenden Flächen Photovoltaikanlagen 

errichtet werden, jedoch ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht überall sinnvoll. Wenn kein großer 

Verbraucher bzw. direkter Abnehmer des Stroms vorhanden ist, muss der Strom i.d.R. über die durch 

das EEG geförderten Vermarktungsmechanismen abgesetzt werden. Dies reduziert die potenziell zur 

Verfügung stehenden Flächen (technisches Potenzial) auf die durch das EEG privilegierten Flächen 

(wirtschaftliches Potenzial) in einem 110 m-Korridor entlang Bundesautobahnen und Bahntrassen so-

wie auf Konversionsflächen. Darüber hinaus fördert das EEG seit 2016 unter bestimmten Umständen 

auch wieder die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Grün- und Ackerflächen in einem beschränk-

ten Ausschreibungsmodell. Dies ist auf aus landwirtschaftlicher Sicht benachteiligten Agrarflächen 

möglich (EEG 2017). Das gesamte Gebiet der Energieregion liegt innerhalb einer solchen benachteilig-

ten Agrarzone (vgl. BMWI 2016). Beispielsweise wurde die große neue Freiflächenanlage bei Gutten-

burg (Stadt Gräfenberg) im letztgenannten Modell errichtet. 

Da für die beschränkten Ausschreibungen grundsätzlich alle Flächen in der Energieregion in Frage kom-

men könnten, beschränkt sich die vorliegende Analyse auf diejenigen privilegierten Flächen entlang 
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eines 110m-Korridors entlang der Autobahnen, Schienenwegen und auf Konversionsflächen. Folgende 

Flächen wurden in dieser Abwägung ebenfalls als Ausschlussflächen berücksichtigt: 

• Ausschlussflächen, die sich aus der Regionalplanung ergeben: 

o Vorranggebiete für Bodenschätze (STMFLH 2016) 

o Vorranggebiete für Hochwasserschutz (STMFLH 2016) 

• Ausschlussflächen, die sich aus dem Hochwasserschutz ergeben: 

o Hochwassergefahrenflächen HQ100 (LFU 2018A) 

o Sämtliche „wassersensiblen Bereiche“ (LFU 2018A) 

• Ausschlussflächen, die sich aus dem Naturschutz ergeben: 

o Natura 2000-Gebiete (LFU 2018E) 

o Biotope (LFU 2018B) 

• Ausschlussflächen, weil bereits andere Bebauung vorhanden oder vorgesehen: 

o Flächen mit bereits vorhandener Bebauung 

o Bereits anderweitig beplante Baugebiete (BPS DER KOMUNEN, FNPS DER KOMMUNEN) 

Zwar fänden sich theoretisch auch geeignete Stellen innerhalb der Steinbrüche bei Gräfenberg, die bei 

Betriebsaufgabe auf Konversionsflächen liegen würden, und damit nach EEG privilegiert wären. Jedoch 

werden die Steinbrüche heute noch betrieben. Ebenso wird angenommen, dass die Steinbrüche auch 

bis 2050 noch betrieben werden. 

Auf Basis dieser Betrachtungen werden folgende in Abb. 94 dargestellte Flächen insbesondere entlang 

der Bahnschiene gekennzeichnet, die sich auf Grund der Vorbelastung für die Errichtung von Photo-

voltaikanlagen auf Freiflächen besonders eignen. Während auf den bereits vorhandenen PV-Anlagen 

auf Freiflächen insgesamt ca. 8.838 kWel mit einem jährlichen Ertrag in Höhe von ca. 9.209 MWhel er-

richtet wurden, können auf den weiteren herausgearbeiteten Flächen nochmals ca. 17.000 kWel hin-

zukommen. Zusammen mit den bereits bestehenden Anlagen könnten dann insgesamt ca. 26.200 

MWhel/a auf Freiflächen erzeugt werden. 

Tab. 37: Potenziale für Strom aus Photovoltaikanlagen auf Freiflächen 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Gräfenberg 7.800 7.222 0 0 7.800 7.222 

Hiltpoltstein 0 0 0 0 0 0 

Igensdorf 1.409 1.616 16.989 16.989 18.398 18.605 

Weißenohe 0 0 0 0 0 0 

Summe: 9.209 8.838 16.989 16.989 26.198 25.827 

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Bei dem in Tabelle 37 dargestellten Potenzial handelt es sich um das Potenzial auf dem besonders 

privilegierten 110m-Korridor entlang der Bahnschiene. Theoretisch könnten in der gesamten Energie-

region auch noch auf vielen weiteren Freiflächen – wie z.B. in Gräfenberg bei Guttenburg oder in I-

gensdorf bei Oberrüsselbach – Photovoltaikanlagen errichtet werden. Theoretisch wäre dies aktuell 

auf allen „landwirtschaftlich benachteiligten Flächen“ per Ausschreibungsverfahren möglich - und 

hierzu zählen alle landwirtschaftlichen Flächen der Energieregion. Da die Errichtung von PV-Anlagen 
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also grundsätzlich überall möglich wäre, kann eine konkrete Potenzialabschätzung erfolgen. Das ge-

samte wirtschaftliche Potenzial für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen liegt also sogar noch deutlich 

über dem in Tab. 37 dargestellten Potenzial. 

 
Abb. 94: Für Photovoltaikanlagen besonders geeignete Freiflächen im Gemeindegebiet 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Weiteres Energieerzeugungspotenzial auf Freiflächen an der Kläranlage in Hiltpoltstein 

In der Energieregion sind zwei Kläranlagen eingerichtet. Beide benötigen Strom für den Betrieb. Wäh-

rend bei der Kläranlage in Igensdorf bereits ein Großteil des eigenen Strombedarfs durch Klärgasver-

stromung gedeckt werden kann, ist die Kläranlage in Hiltpoltstein zu klein für eine eigene Klärgasge-

winnung und -verstromung (vgl. Abschnitt 6.1.2.5). Theoretisch kann bei der Kläranlage in Hiltpoltstein 

jedoch mit PV-Anlagen Strom für den Eigenbedarf erzeugt werden. Erfahrungsgemäß können bei die-

sem Anwendungsbereich (Kläranlage in vorhandener Größenordnung und Verfahren) etwa 20 % des 

gesamten Stromverbrauchs durch PV-Anlagen bereits ohne den Einsatz (heute noch teurer) Stromspei-

cher bereitgestellt werden.  

Während die Kläranlage aktuell ca. 90.000 kWhel/a verbraucht, ist auf dem Dach des Betriebsgebäudes 

ausreichend Platz für PV-Module mit ca. 14 kWel Leistung. Diese könnten bereits ca. 14.000 kWhel/a 

erzeugen und würden fast schon zur Deckung der 20 % (18.000 kWhel/a) ausreichen. Neben dem Be-

triebsgebäude findet sich aber auch noch ausreichend Platz für weitere PV-Anlagen, die zwar nicht auf 

dem Dach, aber am Boden aufgeständert oder z.B. als Carport für den Klärwärter errichtet werden 

könnten. Insgesamt wäre es aus technischer Sicht leicht möglich, die zur 20 %igen Eigenbedarfsde-

ckung benötigten PV-Module mit einer Leistung von 20 kWel zu installieren. Hierdurch würden bis zu 

20.000 kWhel/a nicht mehr aus dem öffentlichen Stromnetz benötigt und es könnten bis zu ca. 

10 t THG-Emissionen pro Jahr eingespart werden. Die Errichtung der PV-Anlage kann über die Lebens-

dauer hinweg mindestens kostenneutral erfolgen und unter günstigen Umständen sogar auch zur Kos-

teneinsparung führen. 
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Abb. 95: Kläranlage in Hiltpoltstein mit Potenzialflächen für Photovoltaikanlagen 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

 
Abb. 96: Tageslastkurve einer vergleichbaren Kläranlage und optimierte Versorgung durch eine PV-anlage 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2017) 

Mit weiteren (erwartbaren) Preissenkungen von Stromspeichern könnten in wenigen Jahren sogar 

noch größere PV-Anlagen unter Maßgabe einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise für einen noch 
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höheren Deckungsgrad durch Solarstrom und für noch höhere Einsparungen von Treibhausgasemissi-

onen sorgen. Sollte es soweit sein, könnten die noch freien Flächen nördlich der Kläranlage, oder sogar 

die Fläche des ehemaligen Absetzbeckens, dazu genutzt werden, weitere PV-Anlagen zu errichten. Der 

Strombedarf der Kläranlage könnte dann mit Stromspeichern zu einem noch viel größeren Anteil ge-

deckt werden.  

Abbildung 95 zeigt in diesem Zusammenhang die hierfür benötigten Flächen. Abbildung 96 zeigt stell-

vertretend eine typische Tageslastkurve und die mögliche Deckung des Strombedarfs durch eine PV-

Anlage (ohne Speicher). 

6.2.2 Biomasse 

6.2.2.1 Energieholz 

Der Energieträger Holz kann heute effizienter und vielfältiger zur Energiebereitstellung genutzt werden 

als es über die reine Verbrennung von Scheitholz möglich ist. So können Pellets ähnlich wie flüssige 

oder gasförmige Kraftstoffe kontinuierlich und nahezu ohne Wartung in privaten Zentralheizungen 

verbrannt werden. Ähnlich den Pellets kann der wertvolle Energierohstoff auch in Form von Hack-

schnitzeln automatisiert verbrannt werden. Diese Variante eignet sich besonders für größere Wärme-

verbraucher und im Zusammenhang mit Nahwärmenetzen, über die eine Vielzahl von Haushalten mit 

Heizenergie versorgt werden können. Weiterhin sind verschiedene Verfahren zur Holzvergasung bzw. 

der Umwandlung von Holz in Methan oder sogar in „Bio-Diesel“ in der Erprobung. 

Auf Grund der bewährten Technik soll in der vorliegenden Studie allein das thermische Potenzial be-

trachtet werden. Zwar könnte theoretisch durch einen Holzvergaser gleichzeitig Strom und Wärme 

erzeugt werden, jedoch liegt hier der Gesamtwirkungsgrad deutlich niedriger und regenerativer Strom 

kann auch durch andere regenerative Energien einfacher und kostengünstiger erzeugt werden, wes-

halb es sich aus ökologischer aber auch aus ökonomischer Sicht heute eigentlich nur in wenigen Ein-

zelfällen wirklich lohnt, Holz zur Stromerzeugung zu verwenden. Der Fokus der vorliegenden Betrach-

tung liegt also bei der Betrachtung des thermischen Potenzials durch Verbrennung und der Versorgung 

mit Heizenergie. 

Potenzialermittlung in zwei Schritten 

Die vorliegende Potenzialbetrachtung ermittelt das Potenzial für Energieholz in zwei Schritten: 

1) In einem ersten Schritt wird in der Potenzialbetrachtung ermittelt, welche Menge Energieholz 

theoretisch zur Verfügung stünden, wenn nur die Reststoffe, d.h. Astmaterial, Rinde, und nicht 

für höherwertige Holzprodukte benötigte Reststoffe als Energieholz Verwendung finden. Dies 

wird im Rahmen der vorliegenden Studie als „Minimalpotenzial“ bezeichnet.  

2) In einem zweiten Schritt wird in der Potenzialbetrachtung das maximale Potenzial betrachtet. 

In dieser Betrachtung wird alles Holz als Energieholz angesehen. Es wird jedoch stets nur so 

viel Holz nachhaltig entnommen, wie im selben Zeitraum nachwächst. Dieses theoretische Ge-

samtpotenzial wird im Rahmen der vorliegenden Studie als „Maximalpotenzial“ betrachtet. 
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Ermittlung des Minimal-Potenzials 

In der Energieregion finden sich insgesamt etwa 3.113 ha Wald. Dieser besteht etwa je zur Hälfte aus 

Nadel- und aus Laubhölzern (Erhebung mit Fernerkundungsmethoden, EVF 2018). Bei der regulären 

Durchforstung fallen je Hektar zwischen 550 und 800 kg Durchforstungs- und weitere 400 kg Resthöl-

zer an, die energetisch genutzt werden können (vgl. TFZ 2016). Allein durch dieses Durchforstungs- und 

Restholz können pro Jahr ca. 3.969 t Holz mit einem Energiegehalt in Höhe von 15.557 MWhth nach-

haltig „geerntet“ werden. 

Tab. 38: Potenziale für Wärme aus Energieholz (Minimalprinzip) 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung* 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung* 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung* 
[kWth] 

Gräfenberg 20.484 13.656 -14.890 -9.926 5.594 3.729 

Hiltpoltstein 7.260 4.840 -1.745 -1.163 5.515 3.677 

Igensdorf 18.202 12.135 -14.822 -9.881 3.381 2.254 

Weißenohe 4.064 2.709 -2.996 -1.997 1.068 712 

Summe: 50.010 33.340 -34.452 -22.968 15.557 10.372 

*) Bei angenommenen 1.500 Vollbenutzungsstunden. 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Tabelle 38 zeigt jedoch, dass das vorhandene Energieholzpotenzial allein aus Rest- und Durchfors-

tungsholz nicht ausreicht und bereits mehr Holz für Energiezwecke verbraucht wird. Um den Bedarf 

allein aus den Wäldern innerhalb der Energieregion decken zu können, müsste also bereits höherwer-

tiges Holz als Energieholz genutzt werden. Ob dies ausreichend ist, zeigt die folgende Ermittlung des 

Maximal-Potenzials. 

Ermittlung des Maximal-Potenzials 

Im Unterschied zum Minimal-Potenzial (vgl. oben) werden alle im selben Zeitraum nachwachsenden 

Holzmengen innerhalb der Energieregion gedanklich für Heizzwecke verwendet. So wächst in den ty-

pischen regionalen Wäldern in Abhängigkeit zur Holzart pro Jahr und Hektar insgesamt zwischen ca. 

5.700 bis 8.600 kg Holz nach (vgl. TFZ 2016). Dies stellt gleichzeitig die Grenze der nachhaltigen Forst-

bewirtschaftung dar, da nicht mehr Holz aus dem Wald genommen werden sollte als im selben Zeit-

raum nachwächst. So wachsen insgesamt ca. 22.258 t Holz mit einem Energiegehalt in Höhe von ca. 

87.337 MWhth pro Jahr nach. 

Wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang:   

Zusammenfassend wird das tatsächlich für Heizzwecke zur Verfügung stehende Energieholzpoten-

zial irgendwo zwischen diesen beiden Potenzialen angesiedelt sein. Allein schon aus Gründen der 

Eigentums- und Besitzverhältnisse sowie weiteren bereits bestehenden Planungen der Forstver-

waltungen (etwa 24 % des Waldbestands in der Energieregion wird von den Bayerischen Staats-

forsten oder anderen Körperschaften verwaltet und bewirtschaftet, vgl. Abschnitt 2.10.1) soll je-

doch auch nie eine ausdrückliche Zuweisung als Energieholz für irgendwelche Interessen erfolgen. 

Dies kann im Rahmen der vorliegenden Studie auch gar nicht erfolgen. Bei der Potenzialermittlung 

soll es sich stets um eine theoretische Betrachtung handeln, die abschätzt, welche Mengen in der 

Gesamtheit innerhalb des betrachteten Gebiets zur Verfügung stünden. 
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Tab. 39: Potenziale für Wärme aus Energieholz (Maximalprinzip) 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung* 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung* 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung* 
[kWth] 

Gräfenberg 20.484 13.656 10.920 7.280 31.403 20.936 

Hiltpoltstein 7.260 4.840 23.699 15.800 30.959 20.639 

Igensdorf 18.202 12.135 776 517 18.978 12.652 

Weißenohe 4.064 2.709 1.932 1.288 5.996 3.997 

Summe: 50.010 33.340 37.327 24.885 87.337 58.224 

*) Bei angenommenen 1.500 Vollbenutzungsstunden. 

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Trotz der Übernutzung in der Minimal-Betrachtung besteht also theoretisch noch ein größeres Aus-

baupotenzial in Höhe von bis zu 37.327 MWhth/a. Bei einem Wärmebedarf eines Einfamilienhauses in 

Höhe von ca. 30 MWhth/a (entspricht 30.000 kWhth oder ca. 3.000 Litern Heizöläquivalent), könnten 

etwa 1.244 Wohngebäude zusätzlich vollständig mit regenerativer Biomasse versorgt werden. Bei vol-

ler Potenzialnutzung könnten insgesamt bis zu ca. 3.732.700 Liter Heizöl eingespart werden. Dies ent-

spricht einer Wertschöpfung in Höhe von ca. 2.239.000 € pro Jahr (Kostenannahme: 60 ct/Liter Heizöl), 

die im Gegensatz zum Heizöl innerhalb der Kommunen erzeugt werden könnte und nicht mehr für 

fossile Rohstoffe über Grenzen hinweg verloren ginge. Würden diese 3.732.700 Liter Heizöl jedes Jahr 

tatsächlich vollständig durch Biomasse ersetzt, könnten hierdurch insgesamt bis zu ca. 14.000 Tonnen 

Treibhausgase pro Jahr eingespart werden. 

Zusammenfassung 

Die Berechnung des Energieholzpotenzials aus den Wäldern innerhalb der Energieregion „Südliche 

Fränkische Schweiz“ zeigt zum einen, dass nicht ausreichend primär für Brennholzzwecke geeignetes 

Waldrest- und Durchforstungsholz vorhanden ist, um den aktuellen Bedarf decken zu können. Ande-

rerseits wächst im selben Zeitraum in der Gesamtheit durchaus deutlich mehr Holz nach, als aktuell 

für Heizzwecke genutzt wird und es besteht auch im Sinne einer nachhaltigen und umweltfreundlichen 

Energieversorgung theoretisch noch Ausbaupotenzial. Dieses Ausbaupotenzial würde jedoch zulasten 

höherwertiger Holzprodukte gehen. Von besonderer Bedeutung ist daher in Zukunft die zweistufige 

Nutzung des Holzes in Form von zunächst höherwertigen Holzprodukten und nach deren Lebensdauer 

das Vorhalten der Möglichkeit einer thermischen Verwertung. 

6.2.2.2 Biogas 

Biogas wird i.d.R. aus Energiepflanzen und Wirtschaftsdünger gewonnen. Während diese Substrate 

ohne größeren Aufwand gemeinsam in einer Biogasanlage genutzt werden können, führen besondere 

Vorsichtsmaßnahmen bei anderen Abfallsubstraten zu erhöhtem Aufwand (z.B. Hygienisierung, etc.). 

Das Potenzial der Vergärung von Energiepflanzen und Wirtschaftsdünger soll also zusammen betrach-

tet und das der Vergärung von Abfällen und Abwässern an anderer Stelle gesondert betrachtet wer-

den. Das Potenzial für Biogas aus biogenen Abfällen und das für Faul- und Klärgas ist deshalb in den 

folgenden Abschnitten 6.2.2.3 und 6.2.6 geschildert. 
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Abb. 97: Eine Biogasanlage mit den typischen Gärbehältern 

(FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Potenzial aus Energiepflanzen 

Das theoretische Potenzial für Biogas aus Energiepflanzen ergibt sich aus der Menge und dem Energie-

gehalt der Energiepflanzen, die auf den landwirtschaftlichen Flächen in den Kommunen erzeugt wer-

den können. Insgesamt sind in der Energieregion ca. 5.241 ha landwirtschaftlich genutzte Fläche vor-

handen. Hiervon belaufen sich etwa 2.921 ha auf Ackerland auf dem Energiepflanzen angebaut wer-

den können. Wird dieses Ackerland ausschließlich für den Anbau von Energiemais (Energiepflanze mit 

dem höchsten Energieertrag) herangezogen, können dort je Hektar ca. 4.945 m³, also insgesamt ca. 

14.442.960 m³, Methan gewonnen werden.  

Darüber hinaus kann auch Grünland theoretisch zur Erzeugung von Biogas genutzt werden. Hier liegt 

der Methanertrag jedoch nur bei ca. 2.521 m² je Hektar. Bei insgesamt ca. 2.090 ha Grünland könnten 

auf diesen Flächen ca. 5.268.613 m³ Methan gewonnen werden. 

Das maximale Ertragspotenzial durch Energiepflanzen liegt also bei ca. 19.711.573 m³ Methan. Bei ei-

nem Heizwert von 9,97 kWhHu/m³ entspricht dies ca. 196.524 MWhHu/a. Diese lassen sich mittels 

Blockheizkraftwerk (BHKW) in insgesamt etwa 68.784 MWhel/a Strom und in 108.088 MWhth/a Wärme 

umwandeln, wobei abzüglich des Eigenbedarfs der hierfür notwendigen Biogasanlagen in Höhe von 

28 % nur knapp 77.824 MWhth/a Wärme extern zur Verfügung stünden und mittels Fern- oder Nah-

wärmesystem an Verbraucher geliefert werden könnten. 

Tab. 40: Theoretisches Potenzial für Strom aus Energiepflanzen 

Kommune Bestand* Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Gräfenberg 1.090  160  27.086  3.079  28.176  3.239  

Hiltpoltstein 5.036  1.000  11.725  927  16.761  1.927  

Igensdorf 5.561  780  15.945  1.692  21.506  2.472  

Weißenohe 0  0  2.340  269  2.340  269  

Summe: 11.687  1.940  57.096  5.966  68.784  7.906  

*) Inwiefern vorhandene Potenziale in Form von Rohstoffen aus der Energieregion bereits an anderer Stelle oder Rohstoffe von außer-
halb der Energieregion genutzt werden, konnte im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Energiekonzepts nicht eruiert werden.  

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Tab. 41: Theoretisches Potenzial für Wärme aus Energiepflanzen 

Kommune Bestand* Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial** 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Gräfenberg 779  251  31.100  3.413  31.879  3.664  

Hiltpoltstein 2.712  1.571  16.253  608  18.964  2.180  

Igensdorf 2.450  1.226  21.882  1.571  24.332  2.797  

Weißenohe 0  0  2.648  304  2.648  304  

Summe: 5.940  3.049  71.883  5.897  77.824  8.945  

*) Inwiefern vorhandene Potenziale in Form von Rohstoffen aus der Energieregion bereits an anderer Stelle oder Rohstoffe von außer-
halb der Energieregion genutzt werden, konnte im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Energiekonzepts nicht eruiert werden.  

**) extern verfügbar 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Natürlich ist es schon allein aus ästhetischen Gründen, aber auch aus ökologischen Gründen nicht an-

zustreben, auf allen Ackerflächen Energiepflanzen und insbesondere Energiemais in Monokultur anzu-

bauen, und alle Grünflächen ebenfalls für die Erzeugung von Biogas zu nutzen. Damit würde ein erheb-

licher Teil der ökologischen Vielfalt verloren gehen. Deshalb handelt es sich bei der Darstellung des 

oben berechneten Potenzials um das theoretische Gesamtpotenzial für Biogas aus Energiepflanzen.  

Darüber hinaus ist es so, dass eigentlich nicht ausreichend Flächen vorhanden sind, um insbesondere 

den theoretischen Nahrungsmittelbedarf der Bevölkerung und der innerhalb der Energieregion gehal-

tenen Tiere decken zu können (vgl. Abschnitt 2.10.2). Es ist zwar allein schon wegen der realen Her-

kunft der Nahrungsmittel abwegig, anzunehmen, dass die benötigten Nahrungsmittel vollumfänglich 

auf dem Gebiet der Energieregion angebaut werden müssten oder könnten, jedoch stehen in der ter-

ritorialen Betrachtung (vgl. Abschnitt 4.1.1) eigentlich keine Flächen zur Verfügung, um nach der De-

ckung des Nahrungsmittelbedarfs noch Energiepflanzen anbauen zu können. Das Potenzial soll deshalb 

in Verbindung mit dem Potenzial für Biogas aus Wirtschaftsdünger betrachtet werden.  

Potenzial aus Wirtschaftsdünger 

In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ werden aktuell insgesamt 1.638 Milchkühe, 2.355 

weitere Rinder, 1.552 Schweine, 122 Pferde und 54.254 Stück Geflügel gehalten (Stand 2010, vgl. STA-

TISTIK KOMMUNAL 2017). Der durch diese Tiere entstehende Wirtschaftsdünger kann energetisch ver-

wertet werden (z.B. durch Zugabe in Biogasanlagen). Würden die anfallenden Mengen Wirtschafts-

dünger in einer Biogasanlage vergoren, können insgesamt etwa 1.074.858 m³ Methan erzeugt werden. 

Das sind bei einem Energiegehalt in Höhe von 9,97 kWhHu/m³ umgerechnet etwa 10.716 MWhHu. Diese 

lassen sich in einem BHKW zu insgesamt 3.751 MWhel/a und 5.894 MWhth/a verwerten, wovon auf-

grund des Eigenbedarfs der Biogasanlage nur etwa 4.244 MWhth/a für externe Zwecke zur Verfügung 

stünden. Insgesamt werden aktuell jedoch bereits ca. 11.687 MWhel/a Strom in lokalen Biogasanlagen 

erzeugt. Das Potenzial für Biogas aus Wirtschaftsdünger von innerhalb der Energieregion reicht allein 

also nicht aus, um die aktuelle Produktion von Biogas decken zu können. 
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Tab. 42: Theoretisches Potenzial für Strom aus Wirtschaftsdünger 

Kommune Bestand* Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Gräfenberg 1.090  160  219  -10  1.308  150  

Hiltpoltstein 5.036  1.000  -4.280  -913  756  87  

Igensdorf 5.561  780  -3.875  -586  1.686  194  

Weißenohe 0  0  0  0  0  0  

Summe: 11.687  1.940  -7.937  -1.509  3.751  431  

*) Inwiefern vorhandene Potenziale in Form von Rohstoffen aus der Energieregion bereits an anderer Stelle oder Rohstoffe von außer-
halb der Energieregion genutzt werden, konnte im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Energiekonzepts nicht eruiert werden.  

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Tab. 43: Theoretisches Potenzial für Wärme aus Wirtschaftsdünger 

Kommune Bestand* Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial** 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Gräfenberg 779  251  702  -81  1.480  170  

Hiltpoltstein 2.712  1.571  -1.856  -1.473  856  98  

Igensdorf 2.450  1.226  -543  -1.006  1.907  219  

Weißenohe 0  0  0  0  0  0  

Summe: 5.940  3.049  -1.697  -2.561  4.244  488  

*) Inwiefern vorhandene Potenziale in Form von Rohstoffen aus der Energieregion bereits an anderer Stelle oder Rohstoffe von außer-
halb der Energieregion genutzt werden, konnte im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Energiekonzepts nicht eruiert werden.  

**) extern verfügbar 

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Zusammenfassung 

In der Energieregion besteht grundsätzlich Potenzial für Energie aus Biogasanlagen. Insbesondere das 

Potenzial aus Wirtschaftsdünger sollte soweit möglich genutzt werden. Denn durch die Nutzung kann 

nicht nur ehemals fossil bereitgestellte Energie durch regenerativ erzeugte Energie substituiert wer-

den, sondern auch (hier in diesem Energiekonzept nicht betrachtete) Treibhausgasemissionen aus der 

Landwirtschaft (Methan- und Lachgasemissionen aus der sonst notwendigen Lagerung des Wirt-

schaftsdüngers) vermieden werden.  

Die aktuell bereits stattfindende Nutzung zeigt jedoch, dass bereits mehr Substrate genutzt werden, 

als allein durch Wirtschaftsdünger bereitgestellt werden kann. Es werden also bereits auch Energie-

pflanzen genutzt, um den aktuellen Bestand an Biogasanlagen mit den notwendigen Rohstoffen zu 

versorgen. Dabei handelt es sich um Energiepflanzen, die in der „territorialen Betrachtung“ unter Be-

rücksichtigung des Nahrungsmittelbedarfs der Bewohner und Nutztiere nicht mehr zu Verfügung stün-

den (vgl. Abschnitt 2.10.2). Das Ergebnis der Analyse zeigt deutlich die Diskrepanz zwischen der terri-

torialen Betrachtungsweise und den in der Praxis stattfindenden Waren- und Stoffströme (Nahrungs-

mittel, Tierfutter, Substrate zur Biogaserzeugung, etc.) über die Grenzen der betrachteten Kommunen 

hinweg. 

Hinsichtlich des in der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ vorhandenen Ausbaupotenzials 

für Energie aus Biogasanlagen soll deshalb unter Berücksichtigung des Territorialprinzips, des Flächen-

bedarfs für Nahrungs- und Futtermittelproduktion, sowie des bereits vorhandenen Bestands an Bio-

gasanlagen der heutige Bestand als Gesamtpotenzial betrachtet werden. Ein Ausbaupotenzial besteht 
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in diesem Sinne ausschließlich in der vollständigen Nutzung der Energie der bereits bestehenden An-

lagen. Ein Ausbaupotenzial besteht also nur dann, insofern bei den bestehenden i.d.R. stromgeführten 

Biogasanlagen noch weiteres Potenzial zur Nutzung bislang noch nicht genutzter Abwärme besteht. 

Für zusätzliche Biogasanlagen besteht unter den Limitierungen der territorialen Betrachtung kein wei-

teres Potenzial. 

Tab. 44: Ausgewiesenes technisches Potenzial für Strom aus Biogasanlagen 

Kommune Bestand* Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Gräfenberg 1.090  160  0  0  1.090  160  

Hiltpoltstein 5.036  1.000  0  0  5.036  1.000  

Igensdorf 5.561  780  0  0  5.561  780  

Weißenohe 0 0 0 0 0 0 

Summe: 11.687  1.940  0  0  11.687  1.940  

*) Inwiefern vorhandene Potenziale in Form von Rohstoffen aus der Energieregion bereits an anderer Stelle oder Rohstoffe von außer-
halb der Energieregion genutzt werden, konnte im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Energiekonzepts nicht eruiert werden.  

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Tab. 45: Ausgewiesenes technisches Potenzial für Wärme aus Biogasanlagen 

Kommune Bestand* Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial** 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Gräfenberg 779  251  934  0  1.713  251  

Hiltpoltstein 2.712  1.571  5.203  0  7.914  1.571  

Igensdorf 2.450  1.226  6.289  0  8.739  1.226  

Weißenohe 0  0  0  0  0  0  

Summe: 5.940  3.049  12.426  0  18.366  3.049  

*) Inwiefern vorhandene Potenziale in Form von Rohstoffen aus der Energieregion bereits an anderer Stelle oder Rohstoffe von außer-
halb der Energieregion genutzt werden, konnte im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Energiekonzepts nicht eruiert werden.  

**) extern verfügbar 

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Darüber hinaus soll in diesem Zusammenhang jedoch betont werden, dass es sich um das technische 

Potenzial innerhalb der Gemeinde handelt. Auf Grund geänderter Rahmenbedingungen und geringe-

rer Förderungen ist im Gegenteil zu den vielen bestehenden Anlagen, die vor einigen Jahren errichtet 

wurden, heute abzusehen, dass konventionelle Biogasanlagen in Zukunft nicht mehr oder nur noch mit 

großen Schwierigkeiten am Markt bestehen können. Dennoch besteht perspektivisch immer noch die 

große Chance, Biogasanlagen als effizienten und regelbaren bzw. bedarfsgerechten Grundlastträger in 

Wärmenetze einzubinden. Den heutigen Bestand an durchaus sinnvollen grund- und regellastfähigen 

Biogasanlagen zu sichern kann jedoch nicht durch kommunale Bemühungen, sondern fast ausschließ-

lich durch staatliche Steuerung im Bereich der Energiepolitik erfolgen. 

6.2.2.3 Abfallbiomasse 

In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ fallen diverse Abfälle aus Biomasse an, welche the-

oretisch energetisch verwertet werden können. Dabei handelt es sich vor allem um getrennt erfasste 

Abfälle aus der Biotonne, Straßenbegleitgrün und Garten- sowie Landschaftspflegeabfälle. 
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Getrennt erfasste Abfälle aus der Biotonne 

Bei ca. 100 kg getrennt erfassten Bioabfällen aus der Biotonne pro Einwohner und Jahr (Durchschnitts-

wert für den Landkreis Forchheim) werden in der Energieregion insgesamt ca. 1.200 t Bioabfälle über 

die braune Tonne eingesammelt (vgl. LFU 2018A). Bei einem durchschnittlichen Methanertrag je Tonne 

Frischmasse in Höhe von 67,5 Nm³/t könnten in einer Bioabfallvergärungsanlage also ca. 80.820 Nm³/a 

bzw. Biomethan erzeugt werden. Dies entspricht bei einem Energiegehalt von ca. 9,97 kWhHu/Nm³ ei-

ner nutzbaren Menge Energie in Höhe von ca. 800 MWhHu/a. Durch diese lassen sich in einem BHKW 

insgesamt 280 MWhel/a und 440 MWhth/a erzeugen, wovon aufgrund des Eigenbedarfs der Vergä-

rungsanlage nur etwa 320 MWhth/a für externe Zwecke zur Verfügung stünden.  

Die in der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ eingesammelten Bioabfälle sind laut Kreislauf-

wirtschaftsgesetz (KrWG) jedoch der Gebietskörperschaft (hier: Landkreis Forchheim) zu überlassen 

(vgl. §17 Abs. 1 KrWG). Eine eigenverantwortliche Verwertung der zu überlassenden Bioabfälle ist in 

der Energieregion demnach nicht möglich. Da dies im Hinblick auf die für einen wirtschaftlichen Betrieb 

einer Bioabfallvergärungsanlage notwendigen großen Mengen (wirtschaftliches Potenzial) auch nicht 

sinnvoll ist (solche Vergärungsanlagen benötigen für einen wirtschaftlichen Betrieb i.d.R. Abfallmen-

gen, die oft aus mehreren Landkreisen generiert werden müssen) und die Bioabfälle bereits zum Teil 

in einer Vergärungsanlage im Landkreis Bamberg verwertet werden (vgl. LFU 2018A), soll das Potenzial 

aus Bioabfällen im Hinblick auf eine regenerative Energiebedarfsdeckung innerhalb der Energiere-

gion an dieser Stelle nicht weiter betrachtet werden. 

Straßenbegleitgrün und Gartenpflegeabfälle 

Bei der Pflege der öffentlichen wie privaten Straßen und Wegen sowie bei der Pflege der Gärten fallen 

Abfallbiomassen an. Diese werden an einer Kompostieranlage im Landkreis Forchheim gesammelt und 

verwertet.  

Insgesamt werden an der Kompostieranlage in Gosberg des Landkreises Forchheim ungefähr 6.283 t/a 

frisches Grüngut eingesammelt (LFU 2019a). Pro Kopf sind dies etwa 54 kg/a. Insgesamt fallen in der 

Energieregion also ca. 640 t/a frisches Grüngut über das Jahr hinweg an. 

Dieses Material besteht aus holzigem, grobem und strukturreichem (z.B. Äste, Zweige) sowie aus fei-

nem, grasigem und strukturarmem Material (Laub, Gras). Während das strukturreiche Material einer 

thermischen Verwertung zugeführt und daraus Energie gewonnen werden kann, sollte das feine, struk-

turarme Material unter den aktuellen technischen Rahmenbedingungen einer Kompostierung zuge-

führt werden. Zwar könnte aus dem feinen Material durch biochemische Prozesse in einer Vergärungs-

anlage auch Methan- bzw. Biogas gewonnen werden, jedoch gestaltet sich dieser Verwertungsweg im 

Vergleich zu anderen Verwertungsarten eher schwierig und aufwendig. Dies liegt an dem im Vergleich 

zu anderen Substraten relativ geringen Methangehalt dieser grasigen Abfallbiomassen und den hohen 

Anforderungen an anaerobe Behandlungsanlagen, wodurch eine Vergärungsanlage mit einem BHKW 

nur mit sehr hohen Kosten Biogas und damit Strom und Wärme produzieren könnte. Durchschnittliche 

Behandlungskosten in Höhe von ca. 15 – 30 €/t für die Kompostierung stehen hier mindestens ca. 

50 €/t für die Vergärung gegenüber (vgl. UBA 2010). Diese Kosten müssten dann z.B. durch im Ver-

gleich zu einer Kompostierung wesentlich höhere Verwertungsgebühren finanziert werden. 

Da das eingesammelte Grüngut in der Regel zu etwa 60 % aus dem strukturarmen und zu 30 % aus 

dem strukturreichen Material besteht (10% entfallen auf erdiges, sandiges Material), fallen in Energie-

region etwa 190 t/a holzige Abfälle an, die thermisch verwertet werden können. Darin enthalten sind 

etwa 743 MWhth/a – dies entspricht dem Energiebedarf von knapp 30 Einfamilienhäusern – die 
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theoretisch in Form von Hackschnitzeln in einer Verbrennungsanlage innerhalb der Energieregion ge-

nutzt werden könnten. Das Potenzial wird bereits teilweise in dem Heizwerk der Stadt Gräfenberg 

genutzt. Der Umfang der aktuellen Nutzung konnte im Rahmen der Recherchen zum Energiekonzept 

nicht in Erfahrung gebracht werden. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass dieses Potenzial bereits 

zum Großteil genutzt wird. 

Tab. 46: Potenziale für Wärme aus Straßenpflege und Gartenpflegeabfällen 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung* 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung* 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung* 
[kWth] 

Gräfenberg * * * * 255 169 

Hiltpoltstein 0 0 0 0 96 64 

Igensdorf 0 0 0 0 322 215 

Weißenohe 0 0 0 0 72 48 

Summe: 0 0 0 0 743 496 

*) unbekannt 

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Sonstige Landschaftspflegeabfälle 

Zu den energetisch verwertbaren Landschaftspflegeabfällen zählen vor allem grasige und leicht holzige 

Materialien, die auf extensiv bewirtschafteten Flächen zur Beibehaltung der Funktionalität eines Öko-

systems eingesammelt werden. Theoretisch können solche „Abfälle“ energetisch in einer Vergärungs-

anlage verwertet werden.  

Es handelt sich bei solchen Landschaftspflegeabfällen i.d.R. aber um unbelastete „Abfälle“, die eher als 

Tierfutter Verwendung finden oder, wenn anders nicht möglich, einer Kompostierung zugeführt wer-

den sollten. Denn die Kompostierung der Landschaftspflegeabfälle stellt deutlich weniger Anforderun-

gen an den Verwertungsweg als eine Vergärungsanlage und ist damit wesentlich wirtschaftlicher. Eine 

energetische Verwertung unbelasteter Landschaftspflegeabfälle in Vergärungsanlagen ist damit 

i.d.R. weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. 

6.2.3 Wasserkraft 

Wasserkraft ist eine der ältesten Energieerzeugungsformen der Menschheit. Dabei wird allgemein Be-

wegungsenergie des Wassers, sei es durch die Fließbewegung oder das Herabfallen aus einer bestimm-

ten Höhe, in mechanische Energie umgewandelt. Heute wird diese Bewegungsenergie größtenteils 

durch einen Generator zur Stromerzeugung genutzt. Im Binnenland kann dabei grundsätzlich zwischen 

Laufwasserkraftwerken und (Pump-)Speicherkraftwerken unterschieden werden. Vereinfachend ge-

sagt: während beim Laufwasserkraftwerk die Bewegungsenergie des Wassers eines Flusses genutzt 

wird, fällt bei einem Speicherkraftwerk angestautes Wasser aus einer bestimmten Höhe auf die Turbi-

nen und treibt so die Generatoren an. Grundsätzlich wird jedoch bei allen Wasserkraftwerken die po-

tenzielle Energie des Wassers in kinetische Energie umgewandelt.  

Eine Sonderform der Wasserkraftnutzung stellen Pumpspeicherkraftwerke dar: gerade in der immer 

wichtiger werdenden Diskussion um die Speicherung elektrischer Energie stellen diese Anlagen eine 

relativ effiziente Form der Vorratshaltung dar. Während in Spitzenlastzeiten angestautes Wasser zur 

Stromerzeugung genutzt wird, kann überschüssiger Strom in Zeiten geringer Last zum Transport des 

Wassers auf ein höheres Niveau genutzt werden – und bei hoher Last dann wieder per Generator in 
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Strom umgewandelt werden. Voraussetzung für den Bau eines Pumpspeicherkraftwerks ist ein relief-

bezogener Höhenunterschied, die Möglichkeit ausreichend Wasser in Speicherseen zu speichern und 

die Möglichkeit eines umweltverträglichen Eingriffs. 

Weiterhin kann zwischen kleinen Anlagen mit einigen wenigen Watt Leistung und großen Anlagen mit 

mehreren Megawatt elektrischer Leistung unterschieden werden. Während die kleinsten Anlagen dem 

lokalen Bedarf dienen und hier einen kleinen Beitrag zur regenerativen Stromversorgung leisten kön-

nen, stellen große Wasserkraftanlagen Infrastruktureinrichtungen dar, die den erzeugten Strom meist 

in das Mittel- oder Hochspannungsnetz einspeisen und zumindest bilanziell ganze Dörfer und Städte 

mit Strom versorgen können. Darüber hinaus kann bei kleinen Wasserkraftanlagen zwischen Kleinst- 

und Kleinwasserkraftanlagen unterschieden werden. Während die Kleinstwasserkraftanlagen mit ca. 

100 Watt bis einigen Kilowatt elektrischer Leistung gerade einmal ausreichend Strom für Kleinverbrau-

cher erzeugen, können Kleinwasserkraftanlagen mit bis zu ca. 100 kWel bereits kleinere Gewerbebe-

triebe mit Strom versorgen (typischerweise finden sich solche Kleinwasserkraftwerke im historischen 

Kontext häufig bei Mühlen oder Sägewerken). 

Tab. 47: Große und kleine Wasserkraftanlagen im generalisierenden Vergleich 

 Kleinst- 
wasserkraftanlage 

Klein- 
wasserkraftanlage 

Große  
Wasserkraftanlage 

Bauform Wasserkraftschnecke, 
Linöwsche Anlage, Was-

serwirbel, Wasserrad, di-
verse andere Bauformen 

Durchström- oder  
Francis-Turbine 

Früher Francis- heute 
meist Kaplan-Turbine; 

Pelton- oder Propeller-
Turbine bei Pumpspei-

cherkraftwerken 

Leistungsbereich < 10 kWel 10 kWel – 100 kWel > 100 kWel 

Wassermenge < 0,1 m³/s < 10 m³/s > 10 m³/s 

Fallhöhe ca. 1 m ca. 1 – 2 m > 2m 

Typische Anwendungs-
bereiche 

Camping, Gartenanla-
gen, Installationen bei 

Einfamilienhäusern, 
Hobbybereich, kleine 

landwirtschaftliche Be-
triebe 

Gewerbe- und Hand-
werksbetriebe (typi-

scherweise historisch be-
dingt bei Sägewerken, 
Mühlen, etc. Diese er-
setzten in der Vergan-

genheit meist  
mechanische Wasser-

kraftnutzung) 

Außenbereich,  
an größeren Flüssen,  

überregionale  
Kraftwerke 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2017) 

In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ existieren derzeit sechs Wasserkraftanlagen. Bei 

diesen handelt es sich um Kleinst- und Kleinwasserkraftanlagen. Nur zwei der Anlagen nutzen den Ver-

marktungsweg über das EEG. Und nur für letztere ist aus eben diesem Grund auch die Leistung und die 

jährliche Stromerzeugung bekannt. Neben den insgesamt sechs bekannten Wasserkraftanlagen finden 

sich in der Energieregion noch weitere Hinweise auf ehemalige Wasserkraftnutzungen. Hierauf weisen 

Namen wie „Lettenmühle“, ehemalige „Klostermühle“ oder „Zur Sägemühle“ hin. Das Gesamtpoten-

zial für Wasserkraftnutzung soll im Folgenden näher diskutiert werden. 
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Abb. 98: Karte zur Bestimmung des Wasserkraftpotenzials 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

6.2.3.1 Kleinstwasserkraftanlagen  

Neben den großen und kleinen Wasserkraftwerken können an kleinen Gewässern, Bachläufen oder 

z.B. am Auslauf von Kläranlagen Gefälle von natürlichen oder künstlichen Gewässern genutzt werden, 

um mit sog. „Mikro-“ oder „Kleinst-Wasserkraftanlagen“ sehr geringe Mengen Strom zu erzeugen. Sol-

che Anlagen erzeugen i.d.R. ausschließlich Strom für den Eigenverbrauch von nahegelegenen Verbrau-

chern und werden i.d.R. nicht für die Einspeisung von Strom in das öffentliche Netz errichtet. Sie finan-

zieren sich aus der Einsparung des „teuren“ Stroms aus dem öffentlichen Stromnetz in Höhe von aktu-

ell ca. 25 -30 ct/kWhel. Neben einer geeigneten Stelle für eine solche Wasserkraftnutzung bedarf es 

also stets eines kontinuierlichen Stromverbrauchers. 

Ein solches Potenzial besteht an den natürlichen Fließgewässern theoretisch an vielen weiteren Stellen 

innerhalb der Energieregion. Insbesondere die kleineren Bachläufe und deren Zuläufe am Rüsselbach, 

der Schwabach, dem Aubach, dem Lindelbach, dem Egelseebach oder der Kalkach können sich hierfür 

eignen. Während die Messstation des Wasserwirtschaftsamts Nürnberg (vgl. Abb. 98) für die Schwab-

ach bei Fronhof einen mittleren Jahresabfluss von ca. 0,755 m³/s aufweist (LFU 2019B), kann an dieser 

Stelle mit einem angenommenen Gefälle von 2 m ein Wasserkraftwerk mit durchschnittlich ca. 12 kWel 

betrieben und bei 8.000 Vollbenutzungsstunden ca. 120.000 kWhel/a Strom erzeugt werden. Alle fluss-

aufwärts gelegenen Standorte würden dann ein jeweils geringeres Potenzial aufweisen. Damit zählen 

alle bestehenden und weiteren potenziellen Wasserkraftanlagen an natürlichen Fließgewässern in 

der Energieregion zu den Kleinstwasserkraftanlagen mit einer elektrischen Leistung von unter 

10 kWel. 

Da die Schwabach und deren Zuläufe ein gesamtes Gefälle von insgesamt ca. 130 m bis zu dieser Mess-

station aufweisen, besteht die physikalische Grenze, also das theoretisch vorhandene Maximalpoten-

zial, bei näherungsweise ca. 800 kWel. Bei 8.000 Vollbenutzungsstunden könnten ca. 6.400.000 kWhel/a 
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erzeugt werden. Dies ist etwa ein halb so großes Potenzial, wie eine moderne Windkraftanlage und 

weniger, als die Photovoltaikanlage, die im April 2019 bei Guttenburg eingeweiht wurde. Darüber hin-

aus kann dieses theoretisch denkbare Maximalpotenzial aus technischer, rechtlicher und wirtschaftli-

cher Sicht niemals vollständig genutzt werden, da jeder Höhenmeter durch Wasserkraft genutzt wer-

den müsste. Insbesondere weil der Neubau von Wasserkraftanlagen einen bedeutenden Eingriff in die 

Ökologie eines Gewässers und des daran angrenzenden Naturraums darstellt und Aspekte des Natur- 

und Gewässerschutzes generell gegen einen Neubau von Wasserkraftanlagen sprechen, wird nur von 

einem sehr kleinen weiteren Ausbaupotenzial in Form von Kleinstwasserkraftanlagen ausgegangen. 

Jedoch nicht nur ökologische Einschränkungen, wie eine durchgehende Durchgängigkeit für Wasserle-

bewesen schränken dieses Potenzial enorm ein. Auch sind die Anfänge der Fließgewässer ab den Quel-

len einfach zu klein, um diese von Anfang an nutzen zu können. 

Es wird deshalb davon ausgegangen, dass neben den bereits bestehenden und in Betrieb befindlichen 

Wasserkraftwerken nur noch an wenigen weiteren Stellen Kleinstwasserkraftanlagen errichtet werden 

können. Die Stellen sind in Abb. 98 bereits als „Hinweise auf historische Wasserkraftnutzung“ markiert. 

Diese zusätzlichen Stellen befinden sich an Siedlungsgebieten und potenziell bei geeigneten Verbrau-

chern. Das angenommene technisch und rechtlich umsetzbare Ausbaupotenzial an diesen Stellen be-

läuft sich auf ca. 5 zusätzliche Wasserkraftanlagen mit insgesamt ca. 20 kWel. Bei 8.000 Vollbenutzungs-

stunden könnten diese ca. 160.000 kWhel/a Strom erzeugen. Das Potenzial ist also im Vergleich zu 

anderen Formen erneuerbarer Energien (z.B. Photovoltaik) sehr klein. 

Das gesamte Potenzial für Kleinstwasserkraftanlagen ist nicht sehr groß. Den fundierten Schätzungen 

im Rahmen der Entwicklung des vorliegenden Energiekonzepts zu Folge, gestaltet sich das Gesamtpo-

tenzial wie folgt: 

Tab. 48: Theoretisch vorhandenes Potenzial für kleinste Wasserkraft 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Gräfenberg 81 23 0 0 81 23 

Hiltpoltstein 15 3 29 6 44 9 

Igensdorf 120 30 80 10 200 40 

Weißenohe 0 0 8 1 8 1 

Summe: 215 56 117 17 332 73 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Neben den natürlichen Fließgewässern können sich jedoch auch noch andere Stellen für Kleinstwas-

serkraftanlagen eignen. Würde beispielsweise an der Kläranlage in Igensdorf (Durchflussmenge bei 

Trockenwetter ca. 60 Liter/Sekunde) eine solche Kleinstwasserkraftanlage im Ablauf installiert und 

dort ein Gefälle von ca. 1 m genutzt werden, könnte dort mit einem Generator mit einer elektrischen 

Leistung in Höhe von ca. 400 Wel Strom erzeugt werden. Bei angenommenen 8.000 Vollbenutzungs-

stunden könnte diese Mikro-Wasserkraftanlage immerhin bereits ca. 3.200 kWhel/a Strom erzeugen. 

In Anbetracht des gesamten Stromverbrauchs der Kläranlage in Höhe von ca. 543.000 kWhel/a ent-

spricht dies einem Anteil in Höhe von ca. 0,6 %. Dennoch würde eine solche Mikro-Wasserkraftanlage 

einen (wenn auch geringen) Beitrag zur Energiewende leisten. Um dieses Potenzial auch wirtschaftlich 

nutzen zu können, dürfte die Kleinstwasserkraftanlage jedoch nicht mehr als ca. 21.500 € Investitions-

kosten inkl. Installation und technische Einbindung und Folgekosten verursachen. Denn bei einer pau-

schal angenommenen Lebensdauer von 20 Jahren erzeugt die Anlage bei einem reibungslosen Betrieb 

ca. 64.000 kWhel/a (dies entspricht einer Einsparung von THG-Emissionen in Höhe von ca. 32 Tonnen 
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in 20 Jahren). Diese Strommenge kostet den Zweckverband in den nächsten 20 Jahren bei einer ange-

nommenen Strompreissteigerung in Höhe von 3 %/a insgesamt ca. 21.500 €. Darüberhinausgehende 

Investitionskosten wären für den Zweckverband deshalb aller Voraussicht nach nicht wirtschaftlich. 

6.2.3.2 Kleinwasserkraftanlagen 

Abschnitt 6.2.3.1 hat bereits gezeigt, dass das Potenzial für Wasserkraftanlagen in der Energieregion 

nicht groß genug für Klein- oder große Wasserkraftanlagen ist. Ein Potenzial für Kleinwasserkraft be-

steht deshalb nicht. 

 
Abb. 99: Ein kleineres Wasserkraftwerk mit 55 kW elektrischer Leistung  

(FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

6.2.3.3 Große Wasserkraftanlagen 

Größere Wasserkraftanlagen befinden sich an größeren Flussläufen. In der Energieregion finden sich 

keine solchen größeren Flussläufe. Es existiert deshalb kein Potenzial in diesem Bereich. 

 
Abb. 100: Ein größeres Wasserkraftwerk mit insgesamt 660 kW elektrischer Leistung bei Baiersdorf 

(FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

6.2.4 Windenergie 

Windkraft wandelt die Bewegungsenergie von Luftmassen in mechanische Energie um. Diese mecha-

nische Energie kann entweder direkt, z.B. in Getreidemühlen, oder indirekt, durch Umwandlung mit-

tels Generatortechnik, als elektrische Energie genutzt werden. Quelle der Windenergie sind wetter-

technisch bedingte Luftdruckunterschiede zwischen verschiedenen Orten der Erdatmosphäre. Bei der 
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Ausgleichsströmung der Luft entlang des Druckgradienten kann diese Energie mithilfe von Windrädern 

nutzbar gemacht werden. Ein Rotor wandelt die Bewegungsenergie des Windrades in Rotationsenergie 

um, welche wiederum über einen Generator in Strom transformiert wird. Eine Einspeisung in das öf-

fentliche Stromnetz macht die Energie allgemein verfügbar. Entscheidend für die Effizienz von Wind-

kraftanlagen an einem Standort sind dabei die Nabenhöhe der Windräder sowie der Rotordurchmes-

ser, da das Ertragspotenzial mit größerer Erntefläche und mit zunehmender Höhe auf Grund der kon-

stanteren und gleichmäßigeren Luftbewegungen ansteigt. 

Grundsätzlich kann zwischen der „Onshore-“ und „Offshore“-Nutzung unterschieden werden. Als Offs-

hore-Standorte werden Windkraftanlagen bezeichnet, die im Meer („Shore“ kommt aus dem engli-

schen und bedeutet „Ufer“) bzw. im Küstenbereich errichtet werden. Onshore-Anlagen werden hinge-

gen auf dem Festland errichtet. Der Bau einer Offshore-Windkraftanlage ist mit höheren Kosten ver-

bunden. Infrastruktur (u.a.  Netzanbindung) und Betrieb sind je nach Entfernung, Witterung und Was-

sertiefe deutlich teurer als bei Anlagen an Land. An guten Onshore-Windkraft-Standorten produzieren 

Windkraftanlagen den Strom zu einem Gestehungspreis zwischen 4,5 und 10,7 Euro-Cent je Kilowatt-

stunde (FRAUNHOFER ISE 2013, S. 2). Die Ergebnisse der heutigen Ausschreibungen für nach EEG-geför-

derte Windkraftanlagen bestätigen dies. Demnach können Onshore-Windkraftanlagen auch im Jahr 

2019 im Durchschnitt für ca. 6,10 – 6,15 ct/kWhel Strom erzeugen (BUNDESNETZAGENTUR 2019). Obwohl 

die durchschnittliche Volllaststundenzahl der Offshore-Windkraftanlagen mit mehr als 4.000 Stunden 

pro Jahr höher ist, als die der Onshore-Windkraftanlagen mit typischerweise 2.000 bis 2.500 Stunden 

pro Jahr, belaufen sich die Stromgestehungskosten bei Offshore-Anlagen durch die erwähnten Kosten 

auf 11,9 bis 19,4 Euro-Cent je Kilowattstunde (FRAUNHOFER ISE 2013, S. 2) und sind somit deutlich höher 

als bei Onshore-Anlagen. 

 
Abb. 101: Eine große Windkraftanlage in Nordbayern 

(QUELLE: ENERGIEVISION FRANKENWALD E.V., FOTOGRAF: UWE BODENSCHATZ) 

Darüber hinaus kann zwischen kleinen Anlagen mit einigen wenigen Watt Leistung und großen Anlagen 

mit mehreren Megawatt elektrischer Leistung unterschieden werden. Während die kleinsten Anlagen 

dem Hausbedarf dienen und hier einen kleinen Beitrag zur regenerativen Stromversorgung leisten kön-

nen, stellen große Windkraftanlagen Infrastruktureinrichtungen dar, die den erzeugten Strom meist in 
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das Mittel- oder Hochspannungsnetz einspeisen und zumindest bilanziell ganze Dörfer und Städte mit 

Strom versorgen können. 

 
Abb. 102:Kleinstwindkraftanlage an einem Wohngebäude 

(QUELLE: EVF 2015, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Weiterhin kann bei kleinen Windkraftanlagen zwischen Kleinstwindkraftanlagen, die bis zu einer ge-

samten Bauhöhe von 10 m auch an privaten Wohngebäuden ohne Probleme errichtet werden können 

und Kleinwindkraftanlagen bis 50 m Gesamthöhe, die meist für Gewerbe- und Industriebetriebe inte-

ressant sind, unterschieden werden. Während die Kleinstwindkraftanlagen mit ca. 100 Watt bis eini-

gen Kilowatt elektrischer Leistung gerade einmal ausreichend Strom für den privaten Hausgebrauch 

erzeugen, können Kleinwindkraftanlagen mit einer Gesamthöhe von 50 m und Rotordurchmessern 

von bis zu 16 m zumindest anteilig bereits kleinere Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe im Außen-

bereich (denn es entstehen auch hier bereits gewisse Geräuschemissionen, die in Wohngebieten nicht 

entstehen sollten) von Ortschaften mit Strom versorgen. 

Tab. 49: Große und kleine Windkraftanlagen im Vergleich (Onshore) 

 Kleinstwindkraftanlage Kleinwindkraftanlage Große Windkraftanlage 

Bauform Horizontale und verti-
kale Rotorachse 

Horizontale Rotorachse Horizontale Rotorachse 

Leistungsbereich < 5 kWel 5 kWel – 100 kWel 100 kWel – 5.000 kWel 

Spannungsebene bis 230 V 230 V und 400 V 20.000 V 

Rotordurchmesser bis ca. 3 m bis ca. 16 m bis ca. 150 m 

Erntefläche Rotor bis ca. 8 m² bis ca. 200 m² bis ca. 18.000 m² 

Gesamthöhe < 10m 10 m – 50 m 50 m – 250 m 

Typische Anwendungs-
bereiche 

Camping, Gartenanla-
gen, Notrufsäulen, abge-

legene Messstationen, 
Dach-Installationen auf 

Einfamilienhäusern, 
kleine landwirtschaftli-

che Betriebe 

Außerhalb von Wohnge-
bieten, landwirtschaftli-
che Betriebe, Gewerbe- 

und Industriebetriebe 

Außenbereich, mindes-
tens ca. 500 – 800 m von 
Wohngebäuden entfernt 

(QUELLE: NACH STMWMET 2016B; EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2017) 
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6.2.4.1 Kleinstwindkraftanlagen 

Kleinstwindkraftanlagen können – ähnlich wie Photovoltaikanlagen – theoretisch an nahezu jedem Ge-

bäude oder auf jedem Grundstück errichtet werden. Die Planung einer Kleinstwindkraftanlage ist je-

doch wesentlich komplizierter als die einer Photovoltaikanlage. Während für Photovoltaikanlagen mit 

Hilfe von Wetterstatistiken der letzten Jahre nahezu überall verlässliche durchschnittliche Erträge 

prognostizierbar sind, existieren für Kleinstwindkraftanlagen in den meisten Fällen keine fundierten 

Grundlagen über die mikroklimatischen Windgeschwindigkeiten und deren Häufigkeitsverteilungen – 

und damit über das Ertragspotenzial. Darüber hinaus muss verschiedenen baurechtlichen und immis-

sionsschutzrechtlichen Belangen Rechnung getragen werden. So muss im Gegensatz zu einer Photo-

voltaikanlage – die keine Betriebsgeräusche verursacht – auch dafür Sorge getragen werden, dass 

keine Lärmbelästigung auf Nachbarn ausgeht. Darüber hinaus sind z.B. bei Dachinstallationen die 

Baustatik auf Grund der höheren Angriffsfläche des Windrads für Windböen und eine schalltechnische 

Entkopplung des Windrads zum eigenen Dach besonders zu berücksichtigen. 

 
Abb. 103: Mittlere Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe 

(QUELLE: STMWMET 2016B, BEARBEITET DURCH EVF 2019) 

Die Prognosen des Bayerischen Windatlas sagen insbesondere für die Höhenlagen der Fränkischen 

Schweiz mittlere Windgeschwindigkeiten in Höhe von ca. 4 Metern pro Sekunde und für die niedrige-

ren Lagen mittlere Windgeschwindigkeiten in Höhe von 2 bis 3 Metern pro Sekunde in 10 m Höhe 

voraus. Ab einer mittleren Windgeschwindigkeit von ca. 3 m/s können moderne Kleinstwindkraftanla-

gen in einigen Fällen tatsächlich auch wirtschaftlich sinnvoll betrieben werden. Damit eignen sich 

grundsätzlich alle Standorte auf den Höhenlagen der Energieregion. Diese Prognose gilt jedoch stets 

für frei angeströmte Anlagen. Bodennahe Vegetation wie Bäume oder Sträucher sowie benachbarte 

Gebäude sind dafür verantwortlich, dass nur in sehr exponierten Lagen kleine Windenergieanlagen 

tatsächlich aus allen Richtungen und zu jeder Zeit frei angeströmt werden können (vgl. Abb. 104). So 

kann beispielsweise ein einziger 20 m hoher Baum oder ein Haus ein 10 m hohes Kleinstwindrad noch 

in bis zu 200 m Entfernung negativ beeinträchtigen, wenn dieses in Hauptwindrichtung im 
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Windschatten liegt und regelmäßig verschattet wird. Trotzdem können sich naheliegende Gebäude in 

Straßenschluchten theoretisch auch positiv auswirken, indem ein sonst nur wenig angeströmtes, weil 

eigentlich fast rundherum verschattetes, Windrad durch eine Art „Kamineffekt“ häufiger und heftiger 

als normal angeströmt wird. 

Hinzu kommt die Tatsache, dass ein wirtschaftlicher Betrieb kleiner Windkraftanlagen auch vom 

Strombedarf abhängt. Denn ähnlich wie Photovoltaikanlagen können kleine Windkraftanlagen heute 

nur dann wirtschaftlich betrieben werden, wenn der erzeugte Strom auch gleichzeitig verbraucht wer-

den kann und damit der Zukauf von „teurem“ Strom aus dem öffentlichen Netz vermieden wird. 

Erst eine konkrete Windmessung am individuellen Standort kann also Aussagen über das tatsächliche 

Potenzial treffen. Bereits durch die mit einer professionellen Windmessung entstehenden Kosten 

durch externe Dienstleister werden Kleinstwindkraftanlagen i.d.R. aber schon unwirtschaftlich. Die In-

stallation wird selbst unter günstigen Bedingungen deshalb bis heute also meist nur dem versierten 

Enthusiasten empfohlen. Eine quantitative Potenzialausweisung kann im Rahmen der vorliegenden 

Studie aus den genannten Gründen nicht erfolgen. 

 
Abb. 104: Turbulenter Strömungsbereich auf Grund von Windhindernissen 

(QUELLE: C.A.R.M.E.N. E.V. 2013) 

Pädagogischer Exkurs: Kleinstwindkraftanlagen zur Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit können Kleinstwindkraftanlagen zu informativen und pädagogi-

schen Zwecken sinnvoll eingesetzt werden um den Nutzen und die Wirkungsweise von erneuerbaren 

Energien darzustellen. So können an geeigneten Stellen wie zum Beispiel Schautafeln an Wanderwe-

gen oder sonstigen touristischen Einrichtungen Kleinstwindkraftanlagen dazu genutzt werden, diese 

Schautafeln in einem Inselsystem zu beleuchten. Ggf. kann auch ein Stromzähler zusätzlich die Strom-

produktion und das Potenzial aus der Windkraft veranschaulichen. Eine sinnvolle Kombination kann 

z.B. auch die Einrichtung einer Stromtankstelle für E-Bikes sein, mit der Touristen, aber auch Schulkin-

der, den Windstrom direkt in das Fahrrad „tanken“ können. 

Solche Projekte sind jedoch stets im Lichte der Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit und nur kaum 

im Sinne einer wirtschaftlichen Stromerzeugung zu sehen. 

6.2.4.2 Kleinwindkraftanlagen 

Als Kleinwindkraftanlagen werden Windkraftanlagen mit Höhen ab 10 m und bis zu maximal etwa 50 m 

bezeichnet. Sie unterscheiden sich von Kleinstwindkraftanlagen durch die höhere Leistung und die 

deutlich höhere Bauhöhe, die bestehende Gebäude und die Vegetation überragen. 
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Kleinwindkraftanlagen können im Gegensatz zu den zuvor dargestellten Kleinstwindkraftanlagen auf 

Grund der Geräuschimmissionen nicht mehr in Wohngebieten errichtet werden. Mit zunehmender 

Leistung und entsprechendem Winddargebot können Kleinwindkraftanlagen jedoch auch wesentlich 

mehr Strom erzeugen. In vielen Fällen können sich Kleinwindkraftanlagen für Gewerbeansiedlungen 

und landwirtschaftliche Betriebe im Außenbereich, abseits von Wohnbebauung, und mit dem notwen-

digen Strombedarf eignen. Denn auch Kleinwindkraftanlagen dienen in aller Regel der Eigenstromer-

zeugung und nicht der Einspeisung in das öffentliche Stromnetz. So steht die Wirtschaftlichkeit der 

Anlagen maßgeblich in direktem Zusammenhang mit dem Anteil des selbst verbrauchten Stroms. Un-

tersuchungen haben gezeigt, dass ein wirtschaftlicher Betrieb von Kleinwindkraftanlagen in Abhängig-

keit zum Winddargebot i.d.R. erst bei sehr hohen Eigenverbrauchsanteilen von mindestens 50 % bis 

100 % des erzeugten Stroms möglich ist. Kleinwindkraftanlagen können also vor allem dann wirtschaft-

lich betrieben werden, wenn mindestens und möglichst rund um die Uhr dieselbe Stromlast benötigt 

wird, wie an Windkraftleistung installiert ist. Einer installierten Windkraftleistung in Höhe von z.B. 

20 kWel sollte also möglichst stets eine Last in derselben Höhe von mindestens 20 kWel gegenüberste-

hen. Die Wirtschaftlichkeit des Windrads ergibt sich durch die eingesparten höheren Stromkosten aus 

dem öffentlichen Stromnetz. 

 
Abb. 105: Aufbau einer Kleinwindkraftanlage in Italien 

(QUELLE: AEOLOS WIND ENERGY LTD 2017) 

Es kann davon ausgegangen werden, dass Standorte, die in 10 m Höhe durchschnittliche Windge-

schwindigkeiten von über 3 m/s aufweisen (vgl. Abb. 103) grundsätzlich geeignet sind, wenn die er-

richteten Windräder frei angeströmt und nicht im Wirkungsfeld eines turbulenten Strömungsbereiches 

(vgl. Abb. 104) liegen (C.A.R.M.E.N. e.V. 2013). An Standorten, die in 10 m Höhe Windgeschwindigkei-

ten in Höhe von 4 m/s aufweisen, sind bei einer Kleinwindkraftanlage mit 20 kWel elektrischer Leistung 

Energieerträge in Höhe von bis zu 40.000 kWhel/a möglich. Kleinwindräder mit 50 kWel elektrischer 

Leistung können bereits Energieerträge in Höhe von bis zu 80.000 kWhel/a erzielen. 
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Abb. 106: Potenzielle Standorte für Kleinwindkraftanlagen 

(QUELLE: STMWMET 2016B, BEARBEITET DURCH EVF 2019) 

Mit Bauhöhen bis maximal 50 m ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass einzelne Kleinwindkraftan-

lagen das bei Pommer (Markt Igensdorf) vorhandene Funkfeuer der Deutschen Flugsicherung (DFS) 

nicht stören. Dennoch befinden sich seismologische Anlagen der Bundesanstalt für Geowissenschaften 

und Rohstoffe (BGR) im Umfeld Gräfenbergs, die mit dem sog. „Gräfenberg Array“ die Seismizität 

Deutschlands und der Welt und u.a. auch das Einhalten des Kernwaffenteststoppabkommen überwa-

chen. Da Windräder – egal welcher Größe und Dimensionen – Schwingungen in unterschiedlichen Fre-

quenzbereichen verursachen und die Messungen der empfindlichen Anlagen der BGR stören können 

(vgl. BGR 2016), sollen in der vorliegenden Potenzialanalyse die von der BGR eingeforderten und die 

im Bayerischen Windenergieerlass festgelegten Mindestabstände zu diesen seismologischen Anlagen 

auch bei Kleinwindkraftanalgen eingehalten werden (vgl. auch STMI 2016). Auf den verbleibenden Flä-

chen eignen sich die in Abb. 106 markierten Standorte in der Nähe größerer Stromverbraucher. Aus-

gehend von Kleinwindkraftanlagen mit einer elektrischen Leistung in Höhe von jeweils 20 kWel zeigt 

sich folgendes theoretisches Potenzial: 

Tab. 50: Potenzial für Kleinwindkraftanlagen 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Gräfenberg 0 0 240 120 240 120 

Hiltpoltstein 0 0 0 0 0 0 

Igensdorf 0 0 0 0 0 0 

Weißenohe 0 0 0 0 0 0 

Summe: 0 0 240 120 240 120 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Die potenziellen Standorte für Kleinwindkraftanlagen befinden sich insbesondere an den großen Ver-

brauchern – den Industrieunternehmen in Gräfenberg – aber auch beim Schulzentrum in Gräfenberg. 

Die Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen ist jedoch stark von der Verbraucherstruktur und dem Lastprofil 

der Verbraucher abhängig. Diese konnten im vorliegenden, übergreifenden Energiekonzept für alle 

Kommunen der „Südlichen Fränkischen Schweiz“ nicht betrachtet werden. Die tatsächliche Wirtschaft-

lichkeit müsste also an anderer Stelle noch näher untersucht werden. 

6.2.4.3 Große Windkraftanlagen 

Große moderne Onshore-Windkraftanlagen weisen heute Bauhöhen von insgesamt ca. 200 bis ca. 

220 m oder sogar bis zu 250 m auf und erzeugen bei günstigen Windbedingungen eine elektrische Leis-

tung von ca. 3 bis 4 Megawatt. Damit große Windkraftanlagen wirtschaftlich betrieben werden kön-

nen, sind i.d.R. mindestens durchschnittliche Windgeschwindigkeiten in Nabenhöhe ab ca. 5 - 6 m/s 

notwendig. Das Potenzial steht jedoch in engem Zusammenhang mit der statistischen Häufigkeitsver-

teilung und steigt mit dem Anteil höherer Windgeschwindigkeiten, bei denen die Windkraftanlagen 

mit maximaler Leistung Strom erzeugen können. 

Aus rein anlagentechnischer und wirtschaftlicher Sicht sind im Gebiet der Energieregion „Südliche 

Fränkische Schweiz“ geeignete Standorte für große Windkraftanlagen von über 5,0 m/s vorhanden. 

Nahezu alle orangenen Bereiche in Abb. 107 würden ein für einen wirtschaftlichen Betrieb von großen 

Windrädern ausreichendes Winddargebot aufweisen. Diese Gebiete befinden sich insbesondere auf 

den höheren Ebenen der Fränkischen Schweiz.  

 
Abb. 107: Mittlere Windgeschwindigkeiten in 130 m Höhe 

(QUELLE: STMWMET 2016B, BEARBEITET DURCH EVF 2019) 
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Im Jahr 2014 wurde jedoch der aktuell gültige Regionalplan für die Planungsregion Oberfranken-West 

aufgestellt. Dieser attestiert neuen modernen Windkraftanalgen ebenfalls einen wirtschaftlichen Be-

trieb ab bereits 5,0 m/s durchschnittliches Windaufkommen und hatte deshalb diese Schwelle als Min-

destvoraussetzung für eine Berücksichtigung im Aufstellungsverfahren zu Grunde gelegt.  

 
Abb. 108: Theoretische Potenzialflächen für große Windkraftanlagen ohne Berücksichtigung weiterer Aus-
schlusskriterien der Flugsicherung und des BGR 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Obwohl sich im Gebiet der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ diverse Flächen finden, die 

sich typischerweise für die Errichtung von großen modernen Windrädern eignen würden (ausreichend 

Abstand zur Wohnbebauung, kein Natur- oder Artenschutzgebiet, etc.; vgl. Anforderungskatalog des 

Regionalplans Oberfranken-West: RPV 2018; vgl. Abb. 108), führten besondere Schutzbereiche rund 

um das Funkfeuer der Deutschen Flugsicherung (DFS) auf dem „Hetzleser Berg“ bei Pommer (Exklave 

des Markts Igensdorf) und solche um die seismologischen Anlagen der Bundesanstalt für Geowissen-

schaften und Rohstoffe (BGR) dazu, dass eigentlich an keiner Stelle innerhalb der Energieregion tat-

sächlich Windräder gebaut werden können. Aus Abb. 109 wird ersichtlich, wie sich die Anlagenschutz-

bereiche der verschiedenen interessensträger teilweise sogar mehrfach überlagern. 

Auf Wirken der betroffenen Kommunen und weiterer Akteure wurde einzig eine im Südosten der Ener-

gieregion gelegene Fläche an der Gemeindegrenze zwischen Igensdorf und Weißenohe als „Vorbe-

haltsgebiet für die Windenergienutzung“ nach Raumordnungsgesetz (ROG) ausgewiesen. Dieses „Vor-

behaltsgebiet für die Windenergienutzung“ hat jedoch wegen dem Funkfeuer am „Hetzleser berg“ eine 

Bauhöhenbeschränkung bis maximal 599 m ü.NHN. Da sich die Geländeoberkante an diesem Standort 

bei ca. 480 m bis 510 m ü.NHN befindet, dürften die Windenergieanlagen maximale Bauhöhen von 89 

– 119 m aufweisen. Unter den aktuellen Rahmenbedingungen und Parametern zur Wirtschaftlichkeit 

marktüblicher Windkraftanlagen ist aus heutiger Sicher nicht absehbar, ob an dieser Stelle tatsächlich 

Windkraftanlagen auch wirtschaftlich betrieben werden können. 
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Abb. 109: Besondere Schutzbereiche, die die Windkraftnutzung in der Energieregion einschränken 

(QUELLE: STMWMET 2016B, EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

 

Was ist ein Funkfeuer?  

Als „Funkfeuer“ wird im Flugverkehr eine Anlage bezeichnet, die der Flugsicherung dient. Dabei ist 

das Funkfeuer ein fixer Referenzpunkt für Flugzeuge. Durch Funkkontakt und Peilverfahren können 

Flugzeuge durch das Funkfeuer die exakte Position und Peilung bzw. „Flugrichtung“ feststellen. 

Durch das Funkfeuer können Flugzeuge also sicher navigieren. Der Kontakt eines weit entfernten 

Flugzeugs zu einem Funkfeuer kann durch Windräder mit Bauhöhen von heute 200 bis 250 m Höhe 

gestört werden. Deshalb dürfen Gebäude (so z.B. auch Windräder) rund um das Funkfeuer in be-

stimmten Abständen bestimmte Bauhöhen nicht überschreiten. 

 
Abb. 110: Das Funkfeuer auf dem „Hetzleser Berg“ in der Marktgemeinde Igensdorf 

(FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 
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Ein weiteres Ausbaupotenzial für große Windkraftanlagen wird deshalb nicht gesehen. Vielmehr ist es 

aus heutiger Sicht wahrscheinlicher, dass die einzige bestehende Windkraftanlage im Gebiet der Ener-

gieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ bei Kasberg mit Baujahr 2000 in einigen Jahren aus Gründen 

der Stand- und Betriebssicherheit abgebaut werden muss und auf Grund der Schutzbereiche um die 

betreffenden Anlagen der DFS und des BGR keine neue Anlage als Ersatz errichtet werden kann (als 

die bestehende Anlage im Jahr 2000 errichtet wurde, wurden diese Schutzbereiche noch nicht im Rah-

men des Genehmigungsverfahrens geprüft). Da jedoch die bestehende Anlage bislang betrieben wer-

den konnte, wird dennoch angenommen, dass die Chance besteht, den Bestand auch in Zukunft erhal-

ten zu können. Ein Ausbaupotenzial besteht jedoch selbst bei einem Neubau nicht, da eine größere 

Leistung und ein größerer Ertrag nur über größere Anlagendimensionen erschlossen werden könnten 

und aber angenommen wird, dass eine Ersatz-Anlage nur in denselben Dimensionen (Anlagenhöhe, 

Rotordurchmesser) errichtet werden könnte, wie sie heute besteht. Das Potenzial für große Windkraft-

anlagen gestaltet sich deshalb wie folgt: 

Tab. 51: Potenzial für große Windkraftanlagen 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Gräfenberg 2.194 1.500 0 0 2.194 1.500 

Hiltpoltstein 0 0 0 0 0 0 

Igensdorf 0 0 0 0 0 0 

Weißenohe 0 0 0 0 0 0 

Summe: 2.194 1.500 0 0 2.194 1.500 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Perspektivisches technisches und wirtschaftliches Potenzial 

Die zuvor geschilderten Annahmen stellen die aus heutiger Sicht absehbaren Perspektiven einer Wind-

energienutzung in der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ dar. Das Winddargebot würde 

mehr als ausreichen, um große, moderne Windräder wirtschaftlich betreiben und große Mengen re-

generativen Strom erzeugen zu können. Grundsätzlich ist jedoch nicht absehbar, dass sich an dem aus-

gewiesenen Potenzial Änderungen ergeben werden, da Nachfragen beim Luftamt Nordbayern sowie 

beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) auch keine langfristigen Anzeichen auf Nutzungsän-

derungen des Funkfeuers der DFS am „Hetzleser Berg“ ergeben haben (BAF 2019, LUFTAMT NORDBAYERN 

2019).  

Darüber hinaus befinden sich die ermittelten Potenzialgebiete für Windräder auf Flächen, die von min-

destens zwei erweiterten Schutzbereichen um seismologische Anlagen des BGR betroffen sind. Wäh-

rend einzelne Anlagen in dieser Entfernung (es handelt sich um den erweiterten Schutzbereich, nicht 

um den Kernbereich) ggf. wenig Störwirkung auf die Messungen dieser empfindlichen seismologischen 

Anlagen haben könnten, werden sich vermutlich die Störwirkungen mehrerer Windenergieanlagen 

ebenfalls überlagern und die Messungen der Anlagen der BGR deutlich mehr beeinflussen. Da die An-

lagen der BGR die Seismizität in Deutschland und der Welt überwachen und u.a. im Verbund als Früh-

warnsystem für Katastrophen und für schnelle Katastrophenhilfe genutzt werden, handelt es sich um 

wichtige Systeme, die möglichst wenig gestört werden sollten. Während der Bayerische Windenergie-

erlass einen Abstand von mindestens 5 km zur Messstation vorschreibt (Kernbereich), bittet die BGR 

darum, mindestens 10 km Abstand (erweiterter Schutzbereich) zu den Anlagen einzuhalten (STMI 

2016, RPV 2018). 
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Theoretisch ist es auf lange Sicht (perspektivisch in 20 bis 50 Jahren) jedoch grundsätzlich denkbar, 

dass mit technischen Neuerungen die Störeinflüsse von Windrädern, sowohl beim Funkfeuer, als auch 

bei den seismologischen Anlagen der BGR, irrelevant werden könnten. Denn ähnliche technische Neu-

erungen gab es in anderen Bereichen ebenfalls. 

Sollten sich die übrigen Rahmenbedingungen zur Errichtung von Windkraftanlagen im untersuchten 

Gebiet nicht ändern und der Anlagenschutzbereich rund um das Funkfeuer der DFS am „Hetzleser 

Berg“ sowie der erweiterte freigehaltene Schutzbereich rund um die seismologischen Anlagen der BGR 

keine Rolle mehr spielen, könnten insgesamt bis zu ca. 11 weitere Windenergieanlagen mit einer Leis-

tung von insgesamt ca. 40 MWel und einem potenziellen Energieertrag in Höhe von ca. 40.000 MWhel/a  

errichtet werden.  

Diese Möglichkeit ist heute auf Grund der vorgenannten Einschränkungen und der im Rahmen der 

Entwicklung des vorliegenden Energiekonzepts zusätzlich eingeholten Informationen insbesondere 

auch beim BAF ausdrücklich nicht absehbar! Das Potenzial wird deshalb auch in der langfristigen 

Szenario-Betrachtung bis zum Jahr 2050 nicht berücksichtigt. Das hier vorgestellte Potenzial wurde 

lediglich zur Darstellung des theoretischen Potenzials erörtert. 

 
Abb. 111: Theoretisch denkbare Windkraftstandorte 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 
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6.2.5 Geothermie 

6.2.5.1 Oberflächennahe Geothermie 

Unter der Nutzung der oberflächennahen Geothermie wird im Allgemeinen die Nutzbarmachung der 

Wärme der oberflächennahen Luft- und Bodenschichten bis zu einer Tiefe von ca. 400 m verstanden. 

Diese Energie wird durch Wärmepumpen, welche die Umgebungswärme nutzen und die bestehende 

Wärme mittels Antriebsenergie auf ein höheres Temperaturniveau „pumpen“, nutzbar gemacht. Je 

geringer der Temperaturunterschied zwischen Umgebungswärme und erforderlicher Heizwärme ist, 

desto weniger Antriebsenergie ist im Verhältnis zum Gesamtwärmeertrag erforderlich. So erreichen 

Best-Practice-Beispiele von Sole- bzw. Wasserwärmepumpen eine Jahresarbeitszahl (Verhältnis zwi-

schen abgegebener Wärme und aufgenommener elektrischer Energie) von 4,3 - 5,1, während die Jah-

resarbeitszahlen bei Luftwärmepumpen als Best-Practice-Beispiele bei 3,1 - 3,4 liegen (vgl. BWP 2013, 

S. 30). Zurückzuführen ist dies darauf, dass Erdreich und Wasser als Wärmequelle ganzjährig über ein 

relativ gleichbleibendes Temperaturniveau von ca. 10 °C verfügen, die Luft als Wärmequelle im Winter 

aber oft im Frostbereich liegt und somit mehr Antriebsenergie zum Erreichen der erforderlichen Heiz-

temperatur benötigt wird. Eine Arbeitszahl von 4 bedeutet dabei beispielsweise, dass die Wärme-

pumpe durchschnittlich aus einer Kilowattstunde Antriebsenergie (i.d.R. Strom) mit Hilfe der Umwelt-

wärme vier Kilowattsunden Wärmenergie nutzbar machen kann. 

  
Abb. 112: Vergleich der Nutzung: Erdwärmekollektor, Erdwärmesonde, Grundwasserwärmepumpe und Luft-
wärmepumpe 

(QUELLE: BWP 2016) 



 Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Potenzialanalysen 

158 

 

Voraussetzung für diese guten Arbeitszahlen ist u.a. eine im Heizsystem ausreichende niedrige Vor-

lauftemperatur zur Beheizung der Gebäude. Optimal ist eine Fußboden- oder ggf. auch eine Wandhei-

zung, da hier wesentlich niedrigere Vorlauftemperaturen von 30 - 40 °C erforderlich sind. Ab Vorlauf-

temperaturen über 55 °C (typischer Heizkörper) ist der Einsatz einer konventionellen Wärmepumpe in 

der Regel nicht mehr zu empfehlen. Hier wird das Verhältnis von Antriebsenergie zu bereitgestellter 

Energie so ineffizient, dass sich sowohl ein wirtschaftlicher als auch ein ökologischer Nutzen nur unter 

sehr günstigen Bedingungen einstellt. 

Das Potenzial zur Nutzung der Umweltwärme mittels Wärmepumpen ist sehr groß, jedoch nur schwer 

zu quantifizieren. Als eingrenzender Faktor für die Gebäudebeheizung ist zum einen, wie schon erläu-

tert, die Eignung der vorhandenen Wärmeverteilsysteme zu sehen. Zum anderen müsste bei einem 

starken Ausbau der Wärmepumpentechnologie die erforderliche Antriebsenergie sichergestellt wer-

den. Ein starker Ausbau von Wärmepumpen führt dann zu einem Anstieg des Strombedarfs. Dieser 

sollte im Idealfall ebenfalls durch erneuerbare Energien bereitgestellt werden. 

Potenzialbestimmung 

Zwar ist das Potenzial zur Nutzung der oberflächennahen Geothermie theoretisch nahezu unbegrenzt, 

jedoch ist die Nutzung nicht an jeder Stelle und insbesondere im Gebäudebestand nur selten sinnvoll. 

Gemäß Handbuch zur Aufstellung von Energienutzungsplänen (ARGE ENP 2014) wird das Potenzial 

ausschließlich für zukünftige Gebäude in den absehbaren Neubaugebieten bestimmt. Die Ursache hier-

für liegt in der leichten Implementierung von Flächenheizungen bei Neubauten und dem hohen Sanie-

rungsaufwand, der bei Bestandsgebäuden entstehen würde. 

Die Flächennutzungspläne der Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ befinden 

sich zum Zeitpunkt der Entwicklung des vorliegenden Energiekonzepts teilweise in Überarbeitung. 

Dennoch zeigen auch die älteren Flächennutzungspläne bereits die Vorstellung über zukünftige Neu-

baugebiete, die für diese Betrachtung wichtig sind. Deren genaue Ausgestaltung steht aktuell zwar 

noch nicht fest, jedoch wird davon ausgegangen, dass bis 2050 über alle Kommunen hinweg schritt-

weise bis zu ca. 424 neue Wohngebäude hinzukommen können (vgl. Abschnitt 2.13.1). Deren Energie-

bedarf soll als Potenzial für die absehbare zusätzliche Nutzung oberflächennaher Geothermie gesehen 

werden. 

Abb. 113 zeigt in diesem Zusammenhang, an welcher Stelle in der Energieregion welche Arten der 

Nutzung oberflächennaher Geothermie möglich sind. Insbesondere in den Niederungen der Schwab-

ach (v.a. Marktgemeinde Igensdorf) sind auch besonders effiziente Erdwärmesonden und Grundwas-

serwärmepumpen möglich. In den höheren Lagen ist unmittelbar unter der Oberfläche kaum Grund-

wasser vorhanden. Hier können insbesondere Erdwärmekollektoren genutzt werden. Stellenweise 

kann das Potenzial in Siedlungsgebieten jedoch durch unmittelbar unter der Erdoberfläche anstehen-

den Gestein (Malm bzw. „Weißer Jura“) deutlich erschwert werden. Es wird davon ausgegangen, dass 

an Standorten, an denen keine Grundwasserwärmepumpen oder Erdwärmekollektoren möglich sind, 

auf Luftwärmepumpen zurückgegriffen werden kann. 

Als neue Bebauung wird eine Mischung aus Ein- und Zweifamilienwohngebäuden angenommen. Alle 

denkbaren neuen Wohngebiete würden in einem Gebiet liegen, in dem voraussichtlich die Nutzung 

oberflächennaher Geothermie (d.h. Erdwärmesonden, -kollektoren oder Grundwasserwärmepumpen) 

mit höchsten und hohen Jahresarbeitszahlen möglich ist. Es wird angenommen, dass durch die Neu-

bauten ein zusätzlicher Endenergiebedarf in Höhe von ca. 5.724 MWhth/a entsteht, der durch oberflä-

chennahe Geothermie und Solaranlagen (vgl. Abschnitt 6.2.1.2) gedeckt werden kann. Bei einer 
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Deckung des Brauchwarmwasserbedarfs durch Solarthermieanlagen in Höhe von 60 % verblieben ca. 

4.961 MWhth/a die durch oberflächennahe Geothermie bereitgestellt werden müssten. Der Strombe-

darf für die Wärmepumpen würde bei zusätzlichen ca. 1.100 MWhel/a liegen. 

 
Abb. 113: Standorteignung oberflächennahe Geothermie 

(QUELLE: LFU 2018C, EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2016) 

Bei dem in Tabelle 52 dargestellten Potenzial handelt es sich also gemäß Handbuch zur Aufstellung von 

Energienutzungsplänen (ARGE ENP 2014) um das Potenzial im Neubau. Das Potenzial kann durch Nut-

zung auch im Bestand theoretisch noch deutlich größer ausfallen, jedoch kann dieses Potenzial nicht 

realitätsnah quantifiziert werden (vgl. ARGE ENP 2014). 

Tab. 52: Potenziale für Wärme aus oberflächennaher Geothermie (bis 2050) 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Gräfenberg 100 67 1.463 975 1.563 1.042 

Hiltpoltstein 80 53 304 203 384 256 

Igensdorf 411 274 2.808 1.872 3.219 2.146 

Weißenohe 140 93 386 257 526 351 

Summe: 731 487 4.961 3.307 5.691 3.794 

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

  



 Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Potenzialanalysen 

160 

 

6.2.5.2 Tiefe Geothermie 

Tiefe Geothermie ist die Nutzung von Erdwärme der Erdrinde ab 400 m Tiefe. Die Energie kann durch 

hydro-thermale Technik gewonnen und für Heizzwecke oder sogar zur Stromerzeugung genutzt wer-

den. Dabei können zwei unterschiedliche Verfahren angewandt werden. 

 
Abb. 114: Potenzialgebiete für tiefe Geothermie 

(QUELLE: GEOTIS 2019, EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Hydrothermisches Potenzial 

Zum einen kann thermische Energie der natürlichen wasserführenden Schicht entnommen werden. 

Vereinfacht gesagt kann bei Temperaturen über 100 °C (an der Oberfläche unter 1 Atmosphäre Druck 

entspricht dies kochendem Wasser) diese Energie zur Strom- und Wärmeerzeugung (durch Dampf) 

und bei Temperaturen unter 100 °C kann diese nur zur Wärmeerzeugung verwendet werden. Je nach 

Schüttung (in etwa gleichzusetzen mit „Menge Wasser pro Zeiteinheit“) des vorhandenen geotherma-

len Wassers stehen dabei unterschiedliche Energiemengen zur Verfügung. 

Im Gebiet der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ befinden sich die wasserführenden Schich-

ten (Malmkalke bzw. „Weißer Jura“), die in Südbayern in mehreren tausend Metern Tiefe für das dort 

vorhandene große hydrothermale Potenzial bekannt sind (z.B. Therme Erding), an der Oberfläche (vgl. 

Abb. 115). Zwar haben zwei in Gräfenberg durchgeführte Bohrungen bereits in ca. 100 m Tiefe ca. 20 

- 23 °C warmes Grundwasser gefunden, jedoch handelt es sich hier – wie bereits erwähnt – um ober-

flächennahes Grundwasser, das im Gebiet der Energieregion auf einer weniger wasserdurchlässigen 

Schicht, dem Dogger („Brauner Jura“), abfließt und sich in einer Art Becken (hier: „Veldensteiner 

Mulde“) sammelt (GEOTIS 2019, STMWIVT 2012).  
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Abb. 115: Malm bzw. „Weißer Jura“ mit potenziell wasserführenden Klüften 

(QUELLE: EVF 2019; FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Darüber hinaus haben ganz generell im Gebiet der fränkischen Schweiz weitere Bohrungen gezeigt, 

dass in ca. 1.200 bis 1.300 m Tiefe weitere, weniger stark wasserführende Schichten existieren. Dies 

ist z.B. bei der Bohrung der Therme Obernsees (Mistelgau) der Fall. Hier kann die Therme aus diesen 

Tiefen ca. 44 °C- warmes Wasser fördern und nutzen. Die Schüttung ist jedoch gering und das Tempe-

raturniveau gerade so für belneologische Zwecke ausreichend (THERME OBERNSEES 2019). In größeren 

Tiefen, in denen wegen des Temperaturgradienten auch höhere Temperaturen zu erwarten sind, fin-

den sich dann kaum noch wasserführende Schichten mit ausreichenden Schüttungen. Die Bohrung der 

Therme Obernsees ist bei 1.342 m Tiefe auf das Grundgestein gestoßen (FAU 2016). U.a. deshalb wird 

auch laut dem Geothermischen Informationssystem Deutschland (GeotIS) dann kein für energetische 

Zwecke wirtschaftlich nutzbares hydrothermisches Potenzial auf dem Gebiet der Energieregion ver-

mutet (GEOTIS 2019, BAYERISCHER GEOTHERMIEATLAS 2012). Es wird daher angenommen, dass kein sol-

ches Potenzial existiert. 

Petrothermisches Potenzial 

Wenn keine wasserführende Schicht vorhanden ist, können künstliche Klüfte im heißen Tiefengestein 

angelegt und ein geeignetes Medium (i.d.R. ein Gemisch aus Wasser und anderen Stoffen) durch das 

warme oder heiße Gestein gepumpt werden. Das Wasser absorbiert die Tiefenwärme und kann an der 

Oberfläche der Energiebereitstellung dienen. Die im Untersuchungsgebiet vermuteten Temperaturen 

in der Tiefe sind in Abbildung 116 dargestellt und können theoretisch durch entsprechende Verfahren 

zugänglich gemacht werden.  

Der Vertikalschnitt vom Südwesten der Energieregion bei Etlaswind über Igensdof, Gräfenberg und 

Hiltpoltstein bis nach Almos zeigt, dass ab etwa 1.500 m Tiefe u.NHN. wegen des typischen Tempera-

turgradienten Temperaturen in Höhe von ca. 65 °C erwartet werden. Ab dieser Temperatur kommt 

theoretisch eine thermische Nutzung in Frage. Das Potenzial steigt jedoch mit zunehmendem Tempe-

raturniveau. In noch größeren Tiefen sind voraussichtlich Temperaturen über 100 °C erschließbar und 

können in Zukunft bei entsprechender technologischer Weiterentwicklung theoretisch zur Strom- und 

Wärmeerzeugung genutzt werden (GEOTIS 2018). 
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Abb. 116: Vertikalschnitt des Potenzials für petrothermische Tiefe Geothermie 

(QUELLE: GEOTIS 2019, EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2016) 

Zusammenfassung 

In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ existiert aller Wahrscheinlichkeit nach kein hyd-

rothermisches Potenzial. Theoretisch sind die Gesteine in nicht allzu großer Tiefe jedoch heiß genug 

und grundsätzlich dafür geeignet, petrothermische Energie zur Strom- und Wärmeerzeugung zu ge-

winnen. Dieses Potenzial ist nach heutigem Kenntnisstand und ohne weitere Untersuchungen jedoch 

nicht zu quantifizieren. Auch befindet sich die hierfür notwendige Technologie noch in der Erforschung. 

Auf Grund des aktuellen Stands der Technik ist noch nicht abzusehen, unter welchen Umständen eine 

Energiegewinnung aus ökonomischer Sicht in Zukunft sinnvoll ist bzw. sinnvoll sein kann. Von der Aus-

weisung eines entsprechenden theoretischen Potenzials wird im Rahmen dieser Studie abgesehen.  

Sollte dieses Potenzial jedoch in Zukunft durch technischen Fortschritt erschließbar werden, bietet es 

theoretisch die Chance, große Mengen regenerativer Energien zur Strom- und Wärmeproduktion zu 

gewinnen. Die technische Entwicklung auf diesem Gebiet sollte auf Grund des theoretischen Potenzials 

beobachtet werden. 
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6.2.6 Abfall- und Abwasserentsorgung bzw. -verwertung 

6.2.6.1 Deponiegas 

Deponiegase werden in (Rest-)Mülldeponien gewonnen. Sie entstehen durch Zersetzungs- und Gär-

prozesse und können durch bestimmte Vorrichtungen gesammelt und gespeichert werden. Deponie-

gase enthalten einen hohen Anteil Methan und können ähnlich wie Biogas nach einem Reinigungs- 

und Aufbereitungsprozess in einem Verbrennungsmotor (BHKW) in Strom und Wärme umgewandelt 

oder so weit aufbereitet werden, dass Methan in Form von Biomethan in ein Gasnetz eingespeist wer-

den kann. Je nach Verfahren und Aufbereitungsstufe ist dies unterschiedlich kostenintensiv. 

Der Restmüll der Haushalte der Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ wird im 

Müllheizkraftwerk (MHKW) in Bamberg einer thermischen Behandlung zugeführt und verlässt somit 

vollständig das Untersuchungsgebiet (LFU 2019A). Ehemalige Mülldeponien aus der jüngeren Vergan-

genheit existieren nicht (RECHERCHEN EVF 2018). Ein Potenzial zur Energiegewinnung aus Restmüll be-

steht innerhalb der Energieregion also nicht. 

6.2.6.2 Klärgas / Klärschlamm 

Klärgas kann bei der Abwasserbehandlung entstehen. Es entsteht bei Zersetzungs- und Gärprozessen 

der Feststoffe im Abwasser und enthält ähnlich wie Bio- und Deponiegas eine bestimmte Menge Me-

than. Theoretisch fällt im kommunalen Abwasser pro Einwohner und Jahr Biomasse mit einem Ener-

giegehalt in Höhe von umgerechnet rund 160 kWhHu an. Etwa 35 % können bei einem geeigneten Ver-

fahren bereits in der Vorklärung und weitere 37 % in der Nachklärung in Form von Biomasse in einem 

Faulbehälter umgesetzt werden. Insgesamt lassen sich also ca. 72 % der im Abwasser insgesamt ent-

haltenen Bioenergie in einem Faulbehälter gewinnen und in Faulgas umsetzen (vgl. LfU 2015). Nach 

einem Reinigungsprozess kann Klärgas durch einen Verbrennungsmotor (BHKW) in Strom und Wärme 

umgewandelt werden. I.d.R. wird die mit dem BHKW gewonnene Wärme dazu genutzt, die zur Faul-

gasgewinnung benötigte Wärme bereitzustellen. Für externe Zwecke steht in diesem Prozess meist 

nur so wenig Wärme zu Verfügung, dass es sich häufig nicht lohnt, diese für externe Zwecke auszukop-

peln. Auch ein Großteil des Stroms wird dann bereits für die Klärprozesse (Gebläse für Belebungsbe-

cken, Rührmaschinen, Pumpen, etc.) benötigt. Nur in seltenen Fällen kann im Verhältnis zur Abwas-

sermenge so viel Energie erzeugt werden, dass diese dann auch extern genutzt werden kann. Dennoch 

kann auf diese Weise bereits ein Großteil der für die Klärprozesse benötigte Energie bereitgestellt wer-

den. 

In der Energieregion wird das Abwasser der Haushalte auf unterschiedliche Weise behandelt. Während 

Igensdorf, Weißenohe und ein Großteil Gräfenbergs an die Kläranlage des Zweckverbands zur Abwas-

serbeseitigung Obere Schwabach angeschlossen sind, werden die Abwässer im Ort Hiltpoltstein in ei-

ner eigenen kleinen Kläranlage behandelt. Die übrigen Orte in der Marktgemeinde Hiltpoltstein sind 

nicht an das Abwassersystem angeschlossen und entsorgen das Abwasser in Kleinkläranlagen. Einige 

Ortschaften im Norden Gräfenbergs entsorgen ihre Abwässer über die Kläranlage des Zweckverbands 

zur Abwasserbeseitigung im Trubachtal, die jedoch nicht innerhalb der Energieregion „Südliche Frän-

kische Schweiz“ liegt. 
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Abb. 117: Umwandlung von Bioenergie in Strom und Wärme auf Kläranlagen 

(QUELLE: LFU 2015) 

Kläranlage in Hiltpoltstein 

Die Kläranlage in Hiltpoltstein ist für sich genommen zu klein, um Klärgas zu nutzen. Die Anlage wurde 

erst im Jahr 2011 aufwändig saniert und auf das für diese Größenklasse effizienteste Verfahren zur 

Klärung von Abwässern umgestellt. Grundsätzlich wäre das Potenzial auch nicht sehr groß. Die in der 

Kläranlage in Hiltpoltstein erfassten Abwässer der ca. 1.000 Einwohnergleichwerte würden Biomasse 

mit nur ca. 160 MWhHu/a enthalten. Hiervon könnten in einem Faulbehälter etwa 72 % in methanhal-

tiges Klärgas umgesetzt werden. Mit den typischen Wirkungsgraden von BHKW könnten etwa 

40 MWhel/a und ca. 60 MWhth/a gewonnen werden. Die thermische Energie würde jedoch nahezu voll-

ständig für den Faulprozess benötigt und stünde nicht extern zur Verfügung. Wird die gewonnene 

Strommenge herangezogen, könnte diese den aktuellen Strombedarf in Höhe von 90 MWhel/a (nicht 

ganz vergleichbar, da anderes Verfahren) nicht mal zur Hälfte decken. Durch den Faulbehälter, die 

Gasaufbereitung und das BHKW entstünden jedoch unverhältnismäßig hohe Kosten, die eine Klärgas-

gewinnung an der hierfür zu kleinen Kläranlage in Hiltpoltstein deutlich unwirtschaftlich gestalten. 

Auch ein Anschluss der übrigen Ortschaften Hiltpoltsteins an die Kläranlage in Hiltpoltstein würde das 

Potenzial nur unwesentlich erhöhen. Dem würden jedoch wesentlich höhere Kosten für die zu schaf-

fende Infrastruktur gegenüberstehen und das Abwasser könnte auch nur mit hohem Energieverbrauch 

mit hierfür benötigten Pumpen zur Kläranlage gelangen. 

Das Potenzial zur Gewinnung von Energie aus Klärgas an der Kläranlage in Hiltpoltstein ist also ver-

nachlässigbar klein und nur kaum unter ökonomischen Gesichtspunkten zu erschließen. 

Kläranlage des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach 

Die Kläranlage des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach weist bereits einen 

Faulturm mit Klärgasgewinnung auf. Das Potenzial wird also bereits zu einem bestimmten Anteil ge-

nutzt. Insgesamt werden aus den Abwässern der angeschlossenen Siedlungsgebiete der Kommunen 

Igensdorf, Gräfenberg, Weißenohe, Eckental und Neukirchen a. Brand laut Angabe der Kommune ca. 

140.000 m³ Klärgas gewonnen. Bei einem Methangehalt von typischerweise ca. 65 % handelt es sich 
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um ca. 91.000 m³ Methan. Bei einem Energiegehalt in Höhe von ca. 10 kWhHu/m³ enthält das gewon-

nene Klärgas also ca. 910.000 kWhHu/a. Bei einem typischerweise gegebenen elektrischen Wirkungs-

grad eines BHKW in Höhe von ca. 35 % entspricht dies einer potenziell generierbaren Menge Strom in 

Höhe von ca. 318.500 kWhel/a. Genutzt werden in der Kläranlage jedoch nur ca. 69.000 kWhel/a (22 %). 

Darüber hinaus werden laut Angaben im Fragebogen weitere 474.000 kWhel/a aus dem öffentlichen 

Stromnetz verbraucht. 

Zwar konnte dies im Rahmen der Entwicklung des vorliegenden Energiekonzepts nicht hinreichend 

untersucht werden, jedoch liegt es nahe, dass das BHKW „wärmegeführt“ den Wärmebedarf des Faul-

behälters versorgt. Denn es muss laut dem Klärwärter zur Aufrechterhaltung der benötigten Tempe-

raturen bei besonders kalter Witterung nur mit etwa 2.000 – 3.000 Liter Heizöl nachgeheizt werden 

(MUNKER 2019). 

Demnach werden augenscheinlich ca. 110.000 m³ Klärgas (übrige 78 % der 140.000 m³ Klärgas) nicht 

genutzt und abgefackelt. Bei einem Methangehalt von ca. 65 % und dem Energiegehalt von Methan in 

Höhe von 10 kWhHu/m³ entspricht dies ca. 715.000 kWhHu/a. Diese können bei einem elektrischen Wir-

kungsgrad in einem BHKW in Höhe von ca. 35 % in ca. 250.000 kWhel/a und bei einem thermischen 

Wirkungsgrad in Höhe von ca. 55 % (Gesamtwirkungsgrad BHKW: ca. 90%) in 391.600 kWhth/a umge-

wandelt werden. Die thermische Energie entspricht dem Energiebedarf von ca. 13 - 16 typischen Ein-

familienhäusern. 

Leider ist die Kläranlage bei Pettensiedel - wie die meisten Kläranlagen - weit von der nächsten Siedlung 

entfernt. Bis Pettensiedel sind es ca. 800 m. Eine Nutzung der potenziell zusätzlich generierbaren Ab-

wärme ist also schwer. Dennoch können gemäß der oben dargelegten Rechnung weitere ca. 

250.000 kWhel/a durch Klärgas erzeugt werden. Hierdurch könnte an der Kläranlage bei einem ange-

nommenen Strompreis in Höhe von 0,25 €/kWhel insgesamt 62.500 €/a eingespart werden. In 10 Jah-

ren (typische Lebensdauer eines BHKW bis zur ersten Revision) würde sich die Einsparung unter Be-

rücksichtigung von Strompreissteigerungen in Höhe von 3 % pro Jahr auf etwa 715.000 € kumulieren. 

Abzüglich der Modernisierungskosten solle immer noch eine finanzielle Einsparung möglich sein. Zu-

dem würden hierdurch zusätzliche 250.000 kWhel/a Strom aus dem öffentlichen Stromnetz eingespart 

werden. Dies entspricht einem Einsparpotenzial von Primärenergie in Höhe von ca. 425.000 kWh/a 

und einer Einsparung von ca. 125 Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr.  

Zusammenfassung 

Das Potenzial für eine Effizienzsteigerung und zusätzlicher Wärme- und Stromproduktion an der Klär-

anlage in Igensdorf gestaltet sich also wie folgt: 

Tab. 53: Potenzial zur Stromproduktion aus Klärgas 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWel] 

Gräfenberg 0 0 0 0 0 0 

Hiltpoltstein 0 0 0 0 0 0 

Igensdorf 69 100 249 0 319 100 

Weißenohe 0 0 0 0 0 0 

Summe: 69 100 249 0 319 100 

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Tab. 54: Potenzial zur Wärmeproduktion aus Klärgas 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Gräfenberg 0 0 0 0 0 0 

Hiltpoltstein 0 0 0 0 0 0 

Igensdorf 109 157 392 0 501 157 

Weißenohe 0 0 0 0 0 0 

Summe: 109 157 392 0 501 157 

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Das im Klärgas enthaltene Methan kann theoretisch auch gereinigt und konditioniert werden und in 

eine Erdgasnetz eingespeist werden. Da ein solches Erdgasnetz nicht unmittelbar vor Ort vorhanden 

ist, könnte es theoretisch auch in einem kleineren Maßstab mit einer Mikrogasleistung zu einem na-

hegelegenen Ort geleitet werden (z.B. Pettensiedel), wo das energiehaltige Gas in KWK und in einem 

Nahwärmenetz genutzt werden könnte. Hier könnten dann nicht nur die in Nr. 1 genannten 

250.000 kWhel/a Strom, sondern auch weitere 393.000 kWhth/a Wärme genutzt werden. Dies wäre 

ausreichend Energie für etwa 15 Einfamilienhäuser. Der Strom würde dann jedoch nur bedingt zur 

Kostensenkung in der Kläranlage zur Verfügung stehen. Hierfür müsste dann wieder eine eigene Strom-

leitung vom Standort des zusätzlichen externen BHKW zurück zur Kläranlage verlegt werden. 

6.2.7 Abwärme 

6.2.7.1 Industrielle Abwärme zur externen Nutzung 

Die meisten thermischen oder mechanischen Prozesse in Industrie und Gewerbe sind Quellen für un-

gewollte Wärmeverluste. Abwärme entsteht bei zahlreichen Prozessschritten in den unterschiedlichs-

ten Unternehmen (u. a. Produktionsanlagen, Motoren, Prozesswärme, Abwässer, Druckluft-, Kühl- und 

Klimaanlagen sind dafür verantwortlich). Derzeit geht ein großer Teil dieser Energie ungenutzt als Ab-

gas, Abluft oder Abwasser in der Umwelt verloren (vgl. DENA 2019). Ob und wie hoch das Potenzials der 

Abwärmenutzung zur Energieeffizienzsteigerung ist, hängt hierbei jedoch stark von den individuellen 

Parametern der Unternehmen und dortigen Prozesse ab. Kann ein Unternehmen die Abwärme in ei-

gene Prozesse re-integrieren, z. B. als eine Wärmerückgewinnung, werden direkt Heizkosten gespart 

oder über eine Verstromung jener Energie Stromkosten minimiert. Gegebenenfalls kann auch einen 

Überschuss an Wärmeenergie extern nutzbar gemacht werden. 

Dabei kann Abwärme nach dem vorhandenen Temperaturniveau unterschieden werden: 

• Niedertemperatur-Abwärme: <150 °C  

(in nahezu allen Industriezweigen vorhanden) 

• Mitteltemperatur-Abwärme: 150 °C - 500 °C  

(z. B. Papier-, Zement-, Kunststoff- oder Textilindustrie) 

• Hochtemperatur-Abwärme: >500 °C 

(z. B. Roheisen-, Metall-, Glas-, Keramik- oder Steinindustrie)  

 

Oftmals können die Abwärmemengen durch Optimierung der einzelnen Prozessschritte und Verfahren 

verringert werden. Neben der Erneuerung bzw. Modernisierung der Anlagen kann je nach Gegeben-

heit eine Nutzung der unvermeidbaren Abwärme für weitere Zwecke zur Verfügung gestellt werden 
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(vgl. GETEC 2019). Bei entsprechend hohem Temperaturniveau können oft auch benachbarte Anlieger 

mitversorgt werden. Ideal wäre zum Beispiel auch ein vorhandenes Fern- oder Nahwärmenetz, in das 

Abwärme eingespeist werden könnte. 

Allerdings bleiben diese Potenziale oft ungenutzt: Laut Angaben der Deutschen Energie Agentur (dena) 

sind jedem dritten Unternehmen die eigenen Abwärmenutzungspotenziale nicht bekannt. Werden die 

Abwärmepotenziale hingegen identifiziert, führen zwei Drittel jener Unternehmen entsprechende 

Maßnahmen zu ihrer Erschließung durch. Hier sind größere Betriebe (>50 Mitarbeiter) aus energiein-

tensiven Branchen an erster Stelle zu nennen. Kleinen und mittleren Unternehmen fällt es hingegen 

schwer vorhandene Abwärmepotenziale zu identifizieren und zu erschließen (DENA 2019). 

Ist die tatsächliche Abwärmemenge unbekannt, kann anhand des Energieeinsatzes das mögliche Ab-

wärmepotenzial abgeschätzt werden. Etwa 20-30 % der zur Produktion eingesetzten Energiemenge 

(Strom-, Gas-, Heizöleinsatz etc.) kann so mit entsprechendem technischem Aufwand als Abwärme 

wieder zurückgewonnen werden (vgl. LFU 2008). 

Voraussetzung für die Nutzung der Abwärme ist einerseits die räumliche Nähe von Abwärmequelle 

(z. B. Chemische Industrie, Eisen- und Stahlindustrie) und Verbraucher sowie andererseits eine konti-

nuierliche, kalkulierbare Verfügbarkeit. Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass in vielen Betrieben die 

„überschüssige“ Abwärme (zu Teilen) bereits betriebsintern genutzt und so ggf. nur ein geringerer An-

teil extern z. B. in Nahwärmenetz eingespeist werden kann.  

Abhängig vom Temperaturbereich, in dem die Abwärme anfällt, können die folgenden Technologien 

zur Abwärmenutzung in Frage kommen (vgl. C.A.R.M.E.N. E.V. 2019): 

• Hochtemperaturbereich:  

Dampfturbine, Stirlingmotore, thermoelektrische Systeme, Wärmespeichersysteme 

• Mitteltemperaturbereich:  

Organic Rankine Cycle (ORC), Absorptionskälteanlage, Nah- und Fernwärme, thermoelektri-

sche Systeme, Wärmespeichersysteme 

• Niedertemperaturbereich:  

Wärmepumpen, Adsorptionskälteanlage, Raumbeheizung, Trinkwassererwärmung, Vorwär-

mung, Rücklauftemperaturanhebung, Wärmespeichersysteme 

Potenzialbestimmung 

In der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ existieren Betriebe mit besonders großem Ener-

giebedarf. Die besonders energieintensiven Industrieunternehmen sind im Bereich der Steinbrüche, 

der Beton- und Zementwerke insbesondere in Gräfenberg zu finden. In den großen Silo- und Mischan-

lagen werden große Mengen Strom zur Beförderung der Substrate auf Laufbändern und in Gebläse-

Anlagen benötigt und in dem Zementwerk werden darüber hinaus auch mit Feuerungsanlagen diverse 

Substrate gebrannt und getrocknet. Bei Letztgenanntem besteht theoretisch auch ein Potenzial zur 

Nutzung von Abwärme. 

Das Zementwerk benötigt eigenen Angaben zu Folge ca. 18.000 MWhth/a als Prozesswärme. Während 

die Trocknungsanlage in den kalten Monaten (Dezember, Januar, Februar) nicht in Betrieb ist, wird die 

Prozesswärme in den übrigen Monaten relativ gleichmäßig und konstant benötigt. Bei diesem Prozess 

entsteht auch Abwärme. Ein Teil der Abwärme wird bereits im eigenen Betrieb in anderen Prozessen 

verwendet. Das Potenzial zur weiteren Abwärmenutzung kann ohne konkreten Einblick in den Produk-

tionsprozess nur schwer quantifiziert werden.  
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Abb. 118: Steinbruch des Zementwerks mit Abwärmepotenzial in Gräfenberg 

(QUELLE: EVF 2019; FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Laut LFU 2008 kann jedoch angenommen werden, dass ca. 25 % der eingesetzten Energie als Abwärme 

genutzt werden kann. Das Abwärmepotenzial beläuft sich demnach auf ca. 4.500 MWhth/a. Hiervon 

wird jedoch betriebsintern bereits ein Anteil genutzt. Unter der Annahme, dass hiervon bereits 50 % 

betriebsintern genutzt werden, bleiben 2.250 MWhth/a übrig, die extern genutzt werden könnten. Das 

ist ausreichend Energie, um ca. 70 Einfamilienhäuser ein ganzes Jahr mit der benötigten Wärmeener-

gie versorgen zu können. Zwar fällt die Abwärme in den kalten Wintermonaten nicht an, jedoch könnte 

diese theoretisch die Grundlast eines Wärmenetzes bereitstellen. Heruntergerechnet auf die Abwär-

meleistung innerhalb der 9 Monate (ca. 6.600 Stunden), in denen die Abwärme anfällt, stünden unter 

diesen Annahmen ca. 350 kWth als solche Grundlast zur Verfügung.  

Tab. 55: Potenzial zur Nutzung industrieller Abwärme 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Gräfenberg 0 0 2.250 350 2.250 350 

Hiltpoltstein 0 0 0 0 0 0 

Igensdorf 0 0 0 0 0 0 

Weißenohe 0 0 0 0 0 0 

Summe: 0 0 2.250 350 2.250 350 

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Da zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Energiekonzepts für das bestehende Nahwärmenetz 

in Gräfenberg Planungen für eine Erweiterung bis in den Stadtkern stattfinden (ca. 800 m von der hier 

diskutierten Abwärmequelle entfernt; vgl. Abschnitt 3.1.2.2), könnte hier oder ggf. in einer zukünftigen 

Erweiterung das Potenzial aus der Nutzung dieser Abwärme ebenfalls berücksichtigt werden.  
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Abb. 119: Mögliche Erweiterung des Wärmenetzes in Gräfenberg zur Nutzung des Abwärmepotenzials 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Auf dem Weg bis in das Stadtzentrum finden sich weitere größere Verbraucher, die ebenfalls erschlos-

sen werden könnten. Hierzu zählen neben einer Brauerei auch ein größeres Mehrfamilienhaus mit 

Arztpraxis und ein Autohaus mit größeren Ausstellungsräumen. Laut Wärmekataster (vgl. Methodik 

zur Ermittlung der Wärmeverbräuche in Abschnitt 5) beläuft sich der Wärmeverbrauch entlang dieser 

zusätzlichen Trasse auf bis zu ca. 2.200 MWhth/a. Dies ist in etwa dieselbe Menge Energie, die als Ab-

wärme unter den o.g. Bedingungen zur Verfügung stehen könnte. Damit würde sich bei einer ca. 800 m 

langen Erschließungsleitung die Wärmebelegungsdichte auf bis zu ca. 2.750 kWhth/m belaufen. Wer-

den die betroffenen Gebäude entlang der Trasse bislang mit Heizöl beheizt, könnten bis zu ca. 

2.600 MWh/a Primärenergie und bis zu ca. 710 Tonnen Treibhausgase pro Jahr eingespart werden. 

Die Autoren der vorliegenden Studie weisen jedoch darauf hin, dass dieses Potenzial nie konkret erho-

ben wurde, und, dass es sich ausdrücklich um eine grobe Schätzung nach o.g. Methodik handelt. Das 

Potenzial müsste an anderer Stelle konkret erhoben werden. 

6.2.7.2 Abwärme aus Abwasser 

Die Nutzung der Wärme aus Abwasser ist der Nutzung der oberflächennahen Geothermie sehr ähnlich. 

So wird diese, wie auch bei der oberflächennahen Geothermie, durch Wärmepumpen gewonnen. Da 

das Abwasser in Abhängigkeit zum Entnahmeort i.d.R. Temperaturen zwischen 10 und 30 °C aufweist, 

stellt dies eine günstige Ausgangssituation für Wärmepumpen dar. Dem Abwasser wird dann durch 

einen Wärmetauscher eine gewisse Menge Energie entzogen und in der Wärmepumpe für Heizzwecke 

genutzt. Die Wärmepumpe kann dann in Abhängigkeit zur benötigten Vorlauftemperatur im Heizkreis 

z.B. mit einer Kilowattstunde Strom ca. 3 bis 5 Kilowattstunden Wärme erzeugen. Da in diesem Prozess 

dem Abwasser aber auch Wärmeenergie entzogen wird, kühlt sich dieses um einige Grad ab (z.B. von 

14 °C auf 12 °C). Das Potenzial hängt dann von der Menge des zur Verfügung stehenden Abwassers ab, 
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dessen Wärme für Heizzwecke genutzt werden soll und wie weit das Abwasser maximal abgekühlt 

werden darf. Es existieren grundsätzlich drei Möglichkeiten (vgl. LFU 2015): 

 
Abb. 120: Orte für die Wärmeentnahme aus Abwasser 

(QUELLE: LFU 2015) 

1. Nutzung innerhalb des Gebäudes 

Bereits innerhalb eines Gebäudes kann das anfallende Abwasser zur Wärmegewinnung ge-

nutzt werden. Dabei wird das warme Abwasser (z.B. Dusch- oder Badewanne) über einen Wär-

metauscher zur Wärmepumpe geführt, welche die im Abwasser enthaltene Wärme wieder 

nutzbar macht. Hier hat das Abwasser noch die höchsten Temperaturen, es fällt jedoch unre-

gelmäßig an. 

2. Nutzung innerhalb der Kanalisation und in Pumpstationen 

Bei der Nutzung innerhalb der Kanalisation ist das Abwasser bereits etwas abgekühlt. Da in der 

Kanalisation jedoch mehr Abwasser zusammengeführt wurde, steht einem größeren Verbrau-

cher potenziell auch mehr Abwasser zur Verfügung, welches zur Wärmegewinnung genutzt 

werden kann. 

3. Nutzung im Ablauf der Kläranlage 

Das Abwasser wird nach der Kläranlage gereinigt und in einen Fluss eingeführt. Auch an dieser 

Stelle kann die Wärme des Abwassers genutzt werden. Hier steht grundsätzlich die gesamte 

abgeführte Wassermenge zur Verfügung. Häufig befinden sich an dieser Stelle jedoch kaum 

noch potenzielle Abnehmer. 

Potenzialbestimmung 

Das Potenzial innerhalb von Gebäuden ist im Bestand nur schwer durch Nachrüstung zu erschließen 

und sollte vor allem bei Neubauten genutzt werden. Das Potenzial in der Kanalisation, in Pumpstatio-

nen und im Ablauf der Kläranlage hingegen kann durch Nachrüstung der Kanalisation mit geeigneten 

Wärmetauschern in Kombination mit einer Wärmepumpe theoretisch genutzt werden. 

Während die Abwassermengen der Abwasserleitungen der Kläranlage in Hiltpoltstein, sowie die Ab-

wassermengen der an die Kläranlage des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Trubachtal ange-

schlossenen Ortschaften im Norden Gräfenbergs voraussichtlich zu klein sind, kann theoretisch im Ver-

lauf der Abwasserleitungen der Kläranlage des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Obere 

Schwabach Abwärme aus dem Abwasser gewonnen werden. 
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Abb. 121: Potenzial für Abwärme aus Abwasser 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Bei Trockenwetter kommen ca. 60 Liter Abwasser (ca. 5.000 m³/Tag) an der Kläranlage des Zweckver-

bands zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach an (KOMMUNEN SFS 2017). Aus diesem Abwasser 

kann je nach Witterung ca. 0,5 bis 1,5 Grad Kelvin mit einer Wärmepumpe entnommen werden. Dies 

entspricht einer Wärmeleistung in Höhe von 350 bis 400 KWth, die im näheren Vorlauf der Kläranlage 

genutzt werden könnte. Da das Abwasser an besonders kalten Tagen jedoch mit weniger als 8 °C an 

der Kläranlage ankommt, darf dieses an solchen Tagen nicht weiter abgekühlt werden. Es wird deshalb 

nur von ca. 1.000 Vollbenutzungsstunden ausgegangen. Das thermische Potenzial entspricht demnach 

theoretisch etwa 350 bis 400 MWhth/a. 

Tab. 56: Potenzial zur Nutzung industrieller Abwärme 

Kommune Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Gräfenberg 0 0 0 0 0 0 

Hiltpoltstein 0 0 0 0 0 0 

Igensdorf 0 0 400 400 400 400 

Weißenohe 0 0 0 0 0 0 

Summe: 0 0 400 400 400 400 

 (QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Da das Abwasser des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach in Igensdorf gesam-

melt und zur Kläranlage geführt wird, befindet sich das größte Potenzial auch vor allem in Igensdorf. 

Theoretisch kann auch eine anteilige Leistung bereits in Weißenohe, Gräfenberg oder auch in der 

Marktgemeinde Eckental genutzt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das ausgewiesene 
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Potenzial kumulativ ist. Das bedeutet, dass wenn im Vorlauf bereits ein Teil des Potenzials genutzt 

wird, dieses im weiteren Nachlauf nicht mehr zur Verfügung steht.  

Projektbeispiel 

Eine Möglichkeit der Nutzung in kommunalen Gebäuden bestünde beispielsweise beim Rathaus in I-

gensdorf. In unmittelbarer Nähe des Rathauses verläuft der Haupt-Abwasserkanal, der bereits die Ab-

wässer Gräfenbergs, Weißenohes, Mitteldorfs und einem Teil Igensdorfs sammelt. Das Potenzial be-

läuft sich unter den o.g. Annahmen an dieser Stelle bereits auf ca. 100 – 120 kWth. Theoretisch reicht 

das Potenzial aus, um allein damit das Rathaus beheizen zu können. Spitzenlasten könnten über das 

ebenfalls im Rahmen des vorliegenden Energiekonzepts diskutierten Wärmenetzes für Igensdorf ab-

gedeckt werden (vgl. Abschnitt 7.4).  

Die Heizungsanlage im Igensdorfer Rathaus aus dem Jahr 1989 muss in wenigen Jahren ohnehin alters-

bedingt erneuert werden. Die Abwärmenutzung würde darüber hinaus ca. 62.000 kWhth/a substituie-

ren, die bislang mit Heizöl erzeugt werden. Hier ließen sich bis zu etwa 85.000 kWh/a Primärenergie 

und bis zu ca. 23 Tonnen Treibhausgase pro Jahr einsparen. Zur Umsetzung solcher innovativen Pro-

jekte stehen diverse Förderungen zur Verfügung. Vergleichbare Projekte konnten an anderer Stelle 

wirtschaftlich umgesetzt werden und haben – wie im Beispiel der Stadt Fürth – den ersten Preis des 

Wettbewerbs „Kommunen für den Klimaschutz“ gewonnen (vgl. bspw. STADT FÜRTH 2019).  

Das Gesamtkonzept sollte im Rahmen einer objektbezogenen Machbarkeitsstudie genauer untersucht 

werden. 

 
Abb. 122: Möglichkeit der Nutzung des Abwärmepotenzials aus dem Abwasser am Rathaus Igensdorf 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

  



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Potenzialanalysen 

173 

 

6.2.8 Zusammenfassung aller Potenziale für erneuerbare Energien 

Im Folgenden sollen die in der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ vorhandenen Potenziale 

für erneuerbare Energien zusammengefasst werden. 

6.2.8.1 Potenziale für erneuerbare Energien im Strombereich 

Tabelle 57 und Abbildung 123 fassen die Potenziale für erneuerbare Energien im Strombereich zusam-

men. Aus ihr wird ersichtlich, dass erst ca. 34 % der vorhandenen Potenziale zur Stromerzeugung ge-

nutzt werden. Würden alle Potenziale zur Stromerzeugung genutzt, könnte fast dreimal so viel Strom 

erzeugt werden, wie heute für elektrische Zwecke verbraucht wird. Würden alle Fahrzeuge durch 

elektrische Fahrzeuge ersetzt, würde sich der heutige Stromverbrauch auf etwa 52.814 MWhel/a erhö-

hen. Das Potenzial für erneuerbaren Strom würde dann immer noch weit mehr als ausreichend sein 

und den dann entstehenden Verbrauch mit bis zu 170 % abdecken können. 

Tab. 57: Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien im Strombereich 

Kommune 

Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Arbeit 
[MWhel] 

Leistung 
[kWel] 

Photovoltaik auf 
Dachflächen 

7.273  8.175  41.544  50.653  48.817  58.827  

Photovoltaik auf 
Parkplätzen 

0  0  1.288  1.392  1.288  1.392  

Photovoltaik auf 
Freiflächen 

9.209  8.838  16.989  16.989  26.198  25.827  

Biogas 11.687  1.940  0  0  11.687  1.940  

Wasserkraft 215  56  117  17  332  73  

Windenergie 2.194  1.500  240  120  2.434  1.620  

Klärgas 69  100  249  0  319  100  

Summe 30.648  20.609  60.427  69.170  91.075  89.779  

Hinweis: Aufgrund von Auf- und Abrundungen kann die hier dargestellte  
Summe von der Summe der zuvor dargestellten Einzelpotenzialen leicht abweichen. 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Aus Tabelle 57 und insbesondere auch aus Abbildung 123 wird jedoch auch ersichtlich, dass das größte 

Potenzial in der Nutzung der Sonnenenergie liegt. Zwar wäre theoretisch auch Potenzial zur Nutzung 

der Windenergie vorhanden, jedoch kann dieses aus technisch-/rechtlichen Gründen nicht genutzt 

werden.  

Das größte Potenzial findet sich währenddessen auf den Dächern der Gebäude. Mehr als 53 % des 

Gesamtpotenzials lässt sich hier erschließen. Bei dem zweitgrößten Potenzial handelt es sich um die 

Nutzung von Freiflächen mit Photovoltaikanlagen. Etwa 29 % des Gesamtpotenzials lässt sich hier um-

setzen. Und dabei handelt es sich hier ausschließlich um die besonders privilegierten Flächen entlang 

der Bahnschiene. Theoretisch ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen wegen der landwirtschaftlich 

benachteiligten Flächen auch auf weiteren Flächen denkbar. Das Potenzial wäre dann noch größer. 

Bei der Wasserkraft und der Nutzung von Biogas besteht jedoch kaum noch zusätzliches Potenzial. 

Ganz allgemein ist das Potenzial für Wasserkraftanalgen in der Energieregion sehr klein und im Bereich 

Biogas besteht ebenfalls kein Ausbaupotenzial. 
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Abb. 123: Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien im Strombereich 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

6.2.8.2 Potenziale für erneuerbare Energien im Wärmebereich 

Tabelle 58 und Abbildung 124 fassen die Potenziale für erneuerbare Energien im Wärmebereich zu-

sammen. Aus ihr wird ersichtlich, dass erst ca. 49 % der vorhandenen Potenziale zur Wärmeerzeugung 

genutzt werden. Würden alle Potenziale zur Wärmeerzeugung erschlossen, könnte fast doppelt so viel 

regenerative Wärme genutzt werden, wie heute verbraucht wird. Würden alle Potenziale genutzt, 

könnte der gesamte heutige Wärmeverbrauch zu etwa 34 %, und der Wärmeverbrauch der Verbrau-

chergruppe „Private und Kleingewerbe“ zu mehr als 85 %, gedeckt werden. 

Tab. 58: Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmebereich 

Kommune 

Bestand Ausbaupotenzial Gesamtpotenzial 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Arbeit 
[MWhth] 

Leistung 
[kWth] 

Solarthermie 2.625  3.801  3.720  6.300  6.345  10.100  

Energieholz 50.010  33.340  38.070  25.380  88.080  58.720  

Biogas 5.940  3.049  12.426  0  18.366  3.049  

Geothermie 
(oberflächennah) 

731  487  4.961  3.307  5.691  3.794  

Abwärme aus 
Abwasser 

0  0  400  400  400  400  

Abwärme aus 
Industrie 

0  0  2.250  350  2.250  350  

Klärgas 109  157  392  0  501  157  

Summe 59.415  40.833  62.218  35.737  121.633  76.570  

Hinweis: Aufgrund von Auf- und Abrundungen kann die hier dargestellte  
Summe von der Summe der zuvor dargestellten Einzelpotenzialen leicht abweichen. 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Aus Tabelle 58 und Abbildung 124 wird auch ersichtlich, dass das größte Potenzial zur regenerativen 

Wärmeerzeugung bei der Nutzung von Holz aus den heimischen Wäldern liegt. Darüber hinaus stehen 

bei den bestehenden Biogasanlagen noch größere Mengen Abwärme zur Verfügung, die extern, z.B. in 
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Form von Nahwärmenetzen, genutzt werden können. Auch steht auf den Dächern der Gebäude ein 

großes Potenzial für Solarthermie zur Verfügung. Während im vorliegenden Energiekonzept die Nut-

zung zur Bereitstellung von Brauchwarmwasser untersucht wurde, kann bei einer heizungsunterstüt-

zenden Nutzung ein noch wesentlich größeres Potenzial zur Verfügung stehen. Eine entsprechende 

Nutzung würde jedoch zu Lasten des Potenzials für Strom aus Photovoltaikanlagen auf der Strom-Seite 

gehen. In den Neubaugebieten sollte soweit es geht darauf hingewirkt werden, dass energiesparende 

Flächenheizungen in Kombination mit energieeffizienten Wärmepumpen eingerichtet werden. In Grä-

fenberg besteht darüber hinaus auch ein Potenzial zur Nutzung von Abwärme aus industriellen Pro-

zessen, dass u.U. sogar innerhalb eines Wärmenetzes genutzt werden könnte. Ganz punktuell besteht 

sogar Potenzial dafür, die Abwärme aus dem Abwasser zu nutzen. 

 

Abb. 124: Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmebereich 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 
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7 Detailbetrachtungen 

7.1 Grundsätzliches zur Nutzung des Biomassepotenzials in Nahwärmenetzen 

Im Gegensatz zu großen Fernwärmesystemen sind Nahwärmenetze örtlich begrenzte und in der Leis-

tung eher kleinere Fernwärmesysteme. Das Versorgungsgebiet begrenzt sich bei Nahwärmenetzen 

i.d.R. auf eine kleinere Ortschaft, ein Wohngebiet oder einen größeren Komplex aus mehreren Liegen-

schaften. 

7.1.1 Vorteile 

Der Vorteil eines Nahwärmesystems ist, dass statt vielen dezentralen Heizungen nur noch eine ge-

meinsame Heizzentrale benötigt wird. Für Ortschaften mit privaten Anschlussnehmern bedeutet dies, 

dass in den Wohngebäuden keine eigene Heizung mehr benötigt wird, sondern, dass neben einem ggf. 

noch vorhandenen Wärmespeicher nur noch eine relativ kleine Wärmeübergabestation vorhanden 

sein muss. Darüber hinaus müssten sich die Anschlussnehmer nicht mehr selbst um die Beschaffung 

des Energieträgers (z.B. Heizöl, Flüssiggas, oder Holzpellets) kümmern, denn durch die damit gleichzei-

tig gebildete Einkaufsgemeinschaft kann der Energieträger (hier z.B. Holzhackschnitzel) im besten Fall 

zu günstigeren Konditionen beschafft werden, als dies im jeweiligen Einzelfall möglich wäre. 

7.1.2 Effizienzkennwert „Wärmebelegungsdichte“ 

Nicht in jeder Bestandssituation kann jedoch ein effizientes Nahwärmenetz installiert werden. Von ei-

nem effizienten Nahwärmenetz wird allgemein gesprochen, wenn je laufendem Meter Wärme-

netztrasse mindestens ca. 500 kWhth Wärme pro Jahr benötigt werden. Zur Bestimmung dieses Kenn-

werts für Effizienz wird der gesamte Wärmebedarf der an das Nahwärmenetz angeschlossenen Ver-

braucher summiert und durch die Trassenlänge des Nahwärmenetzes geteilt. 

7.1.3 Förderungen 

Unterschiedliche Fördergeber machen die Möglichkeit einer Förderung beispielsweise von diesem Ef-

fizienzkennwert abhängig. So wird die Errichtung von Nahwärmenetzen im Rahmen von Dorferneue-

rungsmaßnahmen zum Beispiel auch durch das Amt für Ländliche Entwicklung gefördert. Darüber hin-

aus können ab 500 kWhth/m*a diverse Förderungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in An-

spruch genommen werden. Von besonders effizienten Nahwärmenetzen wurde in der Vergangenheit 

gesprochen, wenn mehr als 1.500 kWhth/m*a erreicht werden (vgl. C.A.R.M.E.N. E.V. 2016). Dieser 

Wert ist aber häufig nur schwer zu erreichen und gilt heute nicht mehr als limitierender Faktor, um 

Förderungen in Anspruch nehmen zu können. Denn ein sorgfältig geplantes Nahwärmenetz kann 

heute auch mit einer Wärmebelegungsdichte von deutlich unter 1.500 kWhth/m*a wirtschaftlich be-

trieben werden. Insbesondere, wenn im Rahmen des Betriebs einer gemeinschaftlichen Dorfheizung 

(z.B. in Form einer Genossenschaft) Gewinnabsichten keine Rolle spielen, können Nahwärmenetze 

heute bereits ab ca. 500 kWhth/m*a wirtschaftlich betrieben werden. 

Solche Förderungen können jedoch nur in Anspruch genommen werden, wenn die Wärme zu einem 

hohen Anteil durch erneuerbare Energien oder durch besonders effiziente Kraft-Wärme-Kopplung 

(KWK) erzeugt wird. Da Nahwärmenetze auf Basis von erneuerbaren Energien im Vergleich zu KWK-

Anlagen auf Basis von Erdgas jedoch immer noch wesentlich effizienter hinsichtlich des Einsatzes von 
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Primärenergie sind, sollte immer zunächst eine Möglichkeit gesucht werden, regenerative Energieträ-

ger als Wärmequelle zu nutzen, wenn diese vor Ort vorhanden sind. 

7.1.4 Wärmegestehungskosten und Kostenvergleiche 

Zur Berechnung der Wärmegestehungskosten werden in den folgenden Abschnitten unter Berücksich-

tigung von Preissteigerungsraten und anderen typischen Kennzahlen (Zinskosten, etc.) annuitätische, 

d.h. jährliche, Kostenrechnungen angefertigt. Aus dem Quotienten der gesamten Kosten und der ins-

gesamt bei den Verbrauchern voraussichtlich abgesetzten Energiemenge ergeben sich die Wärmege-

stehungskosten, die sich i.d.R. in Cent/kWhth ausdrücken. Diese liegen in der annuitätischen Betrach-

tung jährlich vor und werden über den Betrachtungszeitraum hinweg gemittelt. Höhere Investitionen 

am Anfang werden in dieser gemittelten Betrachtung mit den investitionsarmen Betriebsjahren im 

späteren Verlauf verrechnet. 

Bezüglich eines Nahwärmenetzes handelt es sich bei den Kosten für den Verbraucher immer um Voll-

kosten, da die Investitions- und Betriebskosten, sowie auch die Kosten für den benötigten Energieträ-

ger voll in die Rechnung eingehen. Die Wärmegestehungskosten eines regenerativen Nahwärmenetzes 

können also nicht direkt mit dem Einkaufspreis für einen anderen Energieträger (z.B. Heizöl) verglichen 

werden (auch hier könnte über den Energiegehalt in Höhe von ca. 10 kWhth/Liter ein Preis je kWhth 

berechnet werden), da hier noch keine Rücklagen für eine Neubeschaffung eines Heizkessels nach ab-

geschlossener Lebensdauer, Betriebs- und Wartungskosten etc. berücksichtigt sind – es sich also bei 

dem Preis je Liter noch nicht um die tatsächlichen Vollkosten eines Heizungssystems handelt. 

Um einen Kostenvergleich anstellen zu können, wird das genormte Verfahren nach VDI 2067 ange-

wandt. Hier werden für unterschiedliche Energieträger und damit für unterschiedliche Heizungsanla-

gen jeweils typische und genormte Kennzahlen zur Berechnung der anstehenden Vollkosten angesetzt. 

Durch dieses genormte Verfahren können die unterschiedlichen Heizungsanlagen dann gut verglichen 

und die günstigste Variante bestimmt werden. Die Ergebnisse der Berechnungen nach VDI 2067 sind 

jedoch auf Grund der genormten Annahmen sehr künstlich und spiegeln i.d.R. nur sehr selten die Re-

alität wider. So wird im Verfahren nach VDI 2067 beispielsweise angenommen, dass die Lebensdauer 

einer Zentralheizung (Heizöl, Erdgas, Pellets) nur genau 15 Jahre beträgt. In der Realität ist diese Nut-

zungsdauer i.d.R. höher. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung nach VDI 2067 hilft also bei der Wahl des 

günstigsten Energieträgers bzw. bei einem Kostenvergleich, nicht jedoch bei der Bestimmung des un-

ter realistischen Annahmen berechneten und tatsächlich zu erwartenden Wärmegestehungspreises. 

7.2 Erweiterung des Nahwärmenetzes in Gräfenberg 

Das bestehende Nahwärmenetz in Gräfenberg (vgl. Abschnitt 3.1.2.2) soll erweitert werden. Die Stadt 

Gräfenberg hat hierzu mit Hilfe von Fördermitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) bereits eine städtebauliche Machbarkeitsstudie von einem Fachbüro erstellen lassen (vgl. GEM 

2016). Darin werden unterschiedliche Varianten diskutiert, die Altstadt mit ihrem hohen Endenergie-

verbrauch an das Nahwärmenetz anzuschließen. Diskutiert wird in GEM 2016 die „blaue“ und die 

„grüne“ Variante, um die energieintensive Altstadt zu erreichen (vgl. Abschnitt 3.1.2.2). Auf Grund des 

Stadtratsbeschlusses vom 01.12.2016, der sich auf die größere Umweltwirkung und in dieser Hinsicht 

effizientere Mittelverwendung bei der grünen Variante begründet, soll diese grüne Variante des Nah-

wärmenetzes in absehbarer Zukunft realisiert werden. Die Stadt Gräfenberg befindet sich hier bereits 

in der Einleitung der hierfür notwendigen Maßnahmen. 
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Die in der Zwischenzeit ebenfalls ermittelten Ergebnisse aus dem vorliegenden Energiekonzept im Rah-

men des Wärmekatasters bestätigen das Potenzial für die Erweiterung des bestehenden Nahwärme-

netzes. Insbesondere in der Altstadt finden sich die höchsten Wärmedichten und ein Anschluss an das 

bestehende Nahwärmenetz ist naheliegend (vgl. Befund in Abschnitt 5.3.7) 

Im Rahmen der Arbeiten zum vorliegenden Energiekonzept wurde die Stadt Gräfenberg darüber hin-

aus bei dem Versuch, weitere Maßnahmen einzuleiten, unterstützt. Die Hilfestellungen betrafen die 

Vermittlung rechtlicher Unterstützung, die Akquise weiterer Fördermittel und eine augenscheinliche 

Prüfung des bereits erwähnten EFRE-Konzepts (GEM 2016) unter Berücksichtigung der städtebauli-

chen Förderkulisse. 

7.3 Erweiterung des Nahwärmenetzes in Hiltpoltstein 

Das bestehende Nahwärmenetz in Hiltpoltstein wird durch die Biogasanlage aus dem Jahr 2001 mit 

Wärme versorgt. Da die Biogasanlage im Jahr 2021 aus der Förderkulisse des EEG fällt, sucht der aktu-

elle Betreiber nach Möglichkeiten, entweder die Biogasanlage weiter zu betreiben, oder, diese durch 

einen anderen, wirtschaftlicheren (aber erneuerbaren) Energieträger zu ersetzen. Weiterhin möchte 

der aktuelle Betreiber das Nahwärmenetz weiter in den Ort Hiltpoltstein hinein erweitern. Hierzu wer-

den unterschiedliche Ausbaukorridore und Varianten diskutiert (vgl. Abschnitt 3.1.2.2). 

 
Abb. 125: Der historische Ortskern Hiltpoltsteins, der durch das Nahwärmenetz erschlossen werden soll  

(QUELLE: EVF 2019; FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Im Rahmen der Arbeiten zum vorliegenden Energiekonzept wurde die Marktgemeinde Hiltpoltstein in 

einem integrativen und fortwährenden Prozess mit dem Betreiber des Nahwärmenetzes eingebunden, 

um die Erweiterung des Nahwärmenetzes im Sinne der Marktgemeinde und der Bürger zu steuern. Die 

Autoren des vorliegenden Energiekonzepts agierten in diesem Zusammenhang als fachlich versierte 

Moderatoren zwischen Marktgemeinde und dem Betreiber. 

In diesem Rahmen wurden unterschiedliche Fragestellungen erörtert: 

• Welche Zukunft hat die Biogasanlage und das Nahwärmenetz mit Auslaufen der EEG-Förde-

rung? 

• Welche Alternativen Konzepte zur Bereitstellung der Wärme sieht der Betreiber vor? 
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• Welche Varianten und Zeithorizonte für eine Erweiterungen werden aktuell vom Betreiber dis-

kutiert? (vgl. hierzu die Ausführungen in Abschnitt 3.1.2.2) 

• In welchem Umfang ist eine Beteiligung der Marktgemeinde am Betrieb der Wärmeversorgung 

und des Nahwärmenetzes möglich? 

• Kann sich die Gemeinde im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Mittel überhaupt am 

Betrieb eines solchen Nahwärmenetzes beteiligen oder übernimmt sie sich hierdurch? 

• Welche Vorteile würden sich aus einer kommunalen Beteiligung am Nahwärmenetz ergeben? 

• Welche Synergien und Kosteneinsparungen für eine Erweiterung des Nahwärmenetzes erge-

ben sich aus der anstehenden Sanierung der Bundesstraße B2? 

Diese Fragen wurden im Rahmen der Arbeiten zum vorliegenden Energiekonzept in mehreren Erörte-

rungsrunden vor Ort, in den Räumlichkeiten der Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg, sowie in den 

Räumlichkeiten des Amts für Ländliche Entwicklung (ALE) Oberfranken in Bamberg und darüber hinaus 

in begleitendem schriftlichem E-Mail-Verkehr mit dem aktuellen Betreiber erörtert. Die Ergebnisse der 

gemeinsamen Erörterungen aus aktuellem Betreiber, dem ggf. in Frage kommenden Fördergeber in 

Form des ALE Oberfranken, dem Moderator und der Vertreterin der Marktgemeinde Hiltpoltstein wur-

den von der Bürgermeisterin Frau Schulze-Bauer auch dem Marktgemeinderat vorgetragen. Als grund-

sätzliches Ergebnis der langwierigen Erörterungen bleibt festzuhalten, dass der Betrieb eines Nah-

wärmenetzes die fachlichen und finanziellen Kompetenzen der Verwaltung der Marktgemeinde Hilt-

poltstein übersteigt und die Erweiterung und der weitere Betrieb ausschließlich beim aktuellen Be-

treiber liegen soll. Die Marktgemeinde wird jedoch auch in Zukunft das Projekt mit den ihr zur Ver-

fügung stehenden Mitteln soweit es geht unterstützen. 

7.4 Potenzielles Nahwärmenetz in Igensdorf 

7.4.1 Variante 1: Ohne Gewerbegebiet 

Grundsätzlich zeigt Abschnitt 5.3.5 hohe Wärmedichten sowohl in Igensdorf, als auch in Mitteldorf. 

Darüber hinaus liegt die Biogasanlage in Mitteldorf augenscheinlich zunächst näher an Mitteldorf. Ver-

schiedene, später diskutierte Schwierigkeiten, lassen den Hauptort Igensdorfs jedoch einfacher durch 

ein Nahwärmenetz erschließen, als Mitteldorf. Auch ist die Nutzung der Abwärme der Biogasanlage in 

Igensdorf leichter umzusetzen, als in Mitteldorf, wo eine Bahntrasse und eine Bundesstraße zu queren 

sind. Als potenzielles Versorgungsgebiet des Nahwärmenetzes wurden deshalb zunächst die Siedlungs-

bereiche des Hauptorts westlich der Bahnschienen und der Bundesstraße B2 betrachtet. Mit der 

Schule, dem Rathaus sowie den beiden Kindergärten und dem Gebäude der alten Schule befinden sich 

hier auch mehrere kommunale bzw. halböffentliche Liegenschaften. Die Gewerbeflächen entlang der 

Forchheimer Straße (Einzelhandel und Dienstleistungen) werden als Ergänzungsgebiet betrachtet und 

gesondert behandelt. 
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Abb. 126: Entwurf des Nahwärmenetzes in Igensdorf in Variante 1 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

7.4.1.1 Wärmebedarf 

Die Wärmeverbräuche der Liegenschaften entsprechen den Berechnungen des Wärmekatasters. Pau-

schal wurde ein Jahresnutzungsgrad von 85 % bei den Verbrauchern angenommen um daraus die tat-

sächlichen Wärmebedarfe zu ermitteln. Die 146 betrachteten Liegenschaften weisen demnach einen 

jährlichen Wärmebedarf von ca. 5.140 MWhth/a auf. Auf Wohngebäude entfällt davon ein Jahreswär-

mebedarf von 4.062 MWhth/a (79 %). Der Jahreswärmebedarf der Nichtwohngebäude beträgt 

1.078 MWhth/a (21 %), wovon 631 MWhth/a auf die kommunalen Gebäude fallen. 

 
Abb. 127: „Alte Schule“ in Igensdorf mit Kindergarten, Bibliothek, Arztpraxis und Ingenieurbüro 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 
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7.4.1.2 THG-Bilanz 

Auf der Basis der für Igensdorf ermittelten Anteile der verschiedenen Energieträger zur Wärmerzeu-

gung ergeben sich für das Versorgungsgebiet jährliche THG-Emissionen von ca. 1.100 Tonnen. Durch 

den Aufbau einer auf Biomasse basierenden Wärmeversorgung durch ein Wärmenetz könnten 

ca. 86 % (bzw. 944 Tonnen) der derzeitigen THG-Emissionen eingespart werden. Bei der Berechnung 

wurde für das Wärmenetz ein Gesamtwirkungsgrad von 75 % angenommen. 

7.4.1.3 Wärmebelegungsdichte und Anschlussquote 

Die Haupttrasse des Nahwärmenetzes weist eine Länge von 2.622 m auf. Für jeden Hausanschluss wer-

den pauschal 12 m veranschlagt. Bei einer Anschlussquote von 100 % ergibt sich somit eine Gesamt-

länge der Trasse von 4.362 m. Die Wärmebelegungsdichte bei Vollanschluss beträgt 1.178 kWhth/m*a. 

Da ein Vollanschluss mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch nicht erreicht werden kann, wurde die Wär-

mebelegungsdichte in Abhängigkeit zur Anschlussquote rechnerisch ermittelt. Dabei wird davon aus-

gegangen, dass die Länge des Hauptnetzes konstant bleibt und sich lediglich die Anzahl der angeschlos-

senen Liegenschaften, die Länge der Hausanschlüsse sowie der Wärmebedarf verändert. Zudem wird 

angenommen, dass die öffentlichen und kirchlichen Liegenschaften in jedem Fall an das Nahwärme-

netz angeschlossen werden. 

 
Abb. 128: Wärmenetzdichte des pot. Nahwärmenetzes in Igensdorf in Abhängigkeit zur Anschlussquote 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Aus Abbildung 128 ergibt sich, dass erst bei sehr niedrigen Anschlussquoten von unter 20 % die für die 

KfW-Förderungen ausschlaggebende Wärmebelegungsdichte von mindestens 500 kWhth/m*a nicht 

mehr erreicht werden kann. Die von CARMEN e. V. empfohlene Wärmebelegungsdichte für besonders 

effiziente Nahwärmenetze von mindestens 1.500 kWhth/m*a kann jedoch nicht erreicht werden, 

wodurch eine Förderung durch das Programm „BioKlima“ nur unter bestimmten Voraussetzungen in 

Anspruch genommen werden kann.  
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7.4.1.4 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei 30 % Anschlussquote 

Für die weiteren Berechnungen wird angenommen, dass sich eine Anschlussquote von 30 % erreichen 

lässt, womit neben den öffentlichen und kirchlichen Liegenschaften weitere 40 private Wohngebäude 

und ein Gebäude mit gemischter Nutzung an das Nahwärmenetz angeschlossen sind. Unter dieser An-

nahme ergibt sich ein jährlicher Wärmebedarf von ca. 1.996 MWhth/a bei einer Trassenlänge von 

3.162 m und einer Wärmebelegungsdichte von 631 kWhth/m*a.  

Wärmeerzeugung und Brennstoffbedarf 

Für eine Vollversorgung der angeschlossenen Gebäude wird eine Spitzenlast von ca. 890 kWth benötigt. 

Diese berücksichtigt die Heizlast der angeschlossenen Gebäude, einen Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,75 

sowie die system- und leitungsbedingten Verlustleistungen. Aus Effizienzgründen empfiehlt sich der 

Einsatz von Wärmespeichern mit einem Gesamtvolumen von ca. 30 m³. Ein voller Wärmespeicher mit 

dieser Dimension kann ca. 850 kWhth thermische Energie bereitstellen, wodurch etwa die erwarteten 

Tagesbedarfe in den Sommermonaten annähernd vollständig abgedeckt werden könnten. 

Für die Erzeugung der insgesamt benötigten Wärmeenergie von ca. 2.685 MWhth/a (inklusive Leitungs- 

und Wirkungsgradverluste) wird die thermische Nutzung von Holzhackschnitzeln empfohlen. Bei han-

delsüblichen Qualitäten mit einem Restfeuchtegehalt von 20 % werden pro Betriebsjahr ca. 668 Ton-

nen Holzhackschnitzel benötigt. 

Zur Wärmeerzeugung wird die Verwendung von zwei Biomassekesseln mit einer Gesamtnennleistung 

von 900 kWth empfohlen, die kaskadiert (Grundlast (300 kWth) und Spitzenlast (600 kWth)) betrieben 

werden. Eine Redundanz ist nicht vorgesehen. Technisch bedingte Ausfälle der Wärmeerzeuger kön-

nen kurzfristig über die Wärmespeicher und längerfristig über mobile Heizcontainer kompensiert wer-

den.  

Heizzentrale und Wärmetrasse 

Eine konkrete Empfehlung für einen geeigneten Standort zur Errichtung der Heizzentrale und einem 

dazugehörigen Brennstofflager kann im Rahmen dieser Detailbetrachtung nicht ausgesprochen wer-

den, da keine Informationen über verfügbare Flächen vorliegen. Generell sollte sich der Standort in 

der Nähe des Trassenverlaufs befinden um lange Zuleitungen und Wärmeverluste zu vermeiden. Des 

Weiteren muss der Standort gut erschlossen und für die regelmäßige Belieferung mit Hackschnitzeln 

für LKW zugänglich sein. Mögliche Geräusch- und Geruchsemissionen müssen bei der Standortplanung 

berücksichtigt werden. Je nach Nennleistung der Wärmeerzeuger sind für den Bau der Heizzentralem 

unterschiedliche genehmigungsrechtliche Vorgaben einzuhalten (BauGB, BayBO, TA-Luft, TA-Lärm, 

BImSchG).  

Geeignete Bestandsgebäude können unter Einhaltung von bau- und brandschutzrechtlichen Vorschrif-

ten auch als Heizzentrale genutzt werden. Weiterhin können anstatt eines massiven Gebäudes auch 

Heizcontainer als Heizzentrale verwendet werden. Nahezu alle Hersteller von Biomassekesseln bieten 

platz- und kostensparende Container-Lösungen für ihre Produkte an.  

Die planerische Entwicklung der Leitungstrasse erfolgte anhand der zur Verfügung gestellten Geodaten 

und Luftbilder. Der Verlauf der Trasse orientiert sich an den örtlichen Straßen und Wegen. Die Eigen-

tumsverhältnisse der in Anspruch genommenen Grundstücke und Flächen sind nicht bekannt. In wei-

teren Planungsschritten muss daher sichergestellt werden, dass die Grundstücke für den Trassenbau 

verfügbar sind oder rechtlich gesichert werden können. Die Nutzung der Grundstücke zur Verlegung 
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der Hausanschlüsse wird üblicherweise im Rahmen der abzuschließenden Wärmelieferverträge recht-

lich und grundbuchlich gesichert. 

Mögliche Konfliktstellen mit bestehenden Leitungssystemen oder die bauliche Beschaffenheit des Un-

tergrundes wurden nicht berücksichtigt. Es wird daher empfohlen, frühzeitig vor einer Umsetzung des 

Vorhabens Informationen über die Bestandsleitungen einzuholen. 

Investitionen, Förderung, Finanzierung 

Im Rahmen einer Grobkostenschätzung wurden Netto-Investitionskosten in Höhe von ca. 2,04 Mio. € 

ermittelt. Darin enthalten sind alle benötigten technischen und baulichen Komponenten sowie Pla-

nungsleistungen. Die Preise wurden anhand aktueller Richtpreisangebote, marktüblichen Preisgefügen 

und Erfahrungen aus zurückliegenden Projekten ermittelt und mit einem Sicherheitsaufschlag verse-

hen. Aufgrund der aktuellen Marktsituation im Baugewerbe können jedoch insbesondere die hier an-

genommenen Kosten bei einer tatsächlichen Leistungsvergabe erheblich abweichen.  

Die hier entwickelte Nahwärmeversorgung erfüllt die wesentlichen Förderkriterien für eine Förderung 

des Vorhabens im Rahmen des KfW-Programms 271/281 „Erneuerbare Energien Premium“. Somit 

kann das Projekt vergünstige Finanzierungsbedingungen sowie Tilgungszuschüsse in Anspruch neh-

men. Die zu erwartenden Tilgungszuschüsse betragen ca. 387.000 €, darin enthalten sind die aktuell 

gewährten APEE- und KMU-Boni. Eine zusätzliche Förderung des Vorhabens aus dem Programm Bio-

Klima kommt aufgrund der geringen Wärmebelegungsdichte nicht in Frage.  

Nach Abzug der KfW-Tilgungszuschüsse verbleibt ein Finanzierungsdarlehen in Höhe von ca. 

1,65 Mio. €. Daraus ergeben sich inklusive Zinsen (Mischzins 1,75 %) und Gebühren über den Tilgungs-

zeitraum von 20 Jahren durchschnittliche jährliche Kapitalkosten von ca. 95.000 €. 

Betriebskosten 

Die verbrauchsgebundenen Kosten betragen im Durchschnitt ca. 84.500 €. Darin enthalten sind die 

Kosten für den Brennstoffeinkauf, die benötigte Hilfsenergie und die Kosten für die Ascheentsorgung. 

Jährliche Preissteigerungsraten wurden berücksichtigt. 

Der jährliche Aufwand für den Betrieb der Wärmeversorgung beträgt im 20-jährigen Durchschnitt ca. 

48.000 €. Darin enthalten sind u.a. die Kosten für Wartung und Instandhaltung (angelehnt an 

VDI 2067), die Personalkosten für die technische und administrative Betriebsführung sowie laufende 

Kosten für Versicherungen, Gebühren oder externe Dienstleistungen. Auch hier wurden jährliche Preis-

anstiege berücksichtigt. 

Gesamtwirtschaftlichkeit und Wärmegestehungskosten 

In Summe ergeben sich durchschnittliche jährliche Kosten von ca. 227.500 €. Die durch Preissteigerun-

gen bedingte jährliche Erhöhung der Verbrauchs- und Betriebskosten wird durch die zinsbedingte Re-

duzierung der Kapitalkosten nahezu ausgeglichen, so dass sich die Höhe der Gesamtkosten während 

des Betrachtungszeitraums annährend konstant bleibt. Unter Einbezug der jährlichen Wärmeabnahme 

von 1.996 MWhth ergeben sich durchschnittliche Wärmegestehungskosten (brutto) von ca. 

136 €/MWhth bzw. 13,6 €-Cent/kWhth. Analog zu den Gesamtkosten zeigen auch die Wärmegeste-

hungskosten eine annähernd stabile Entwicklung im Bereich des 20-Jahresdurchschnitts. Lediglich die 

Auswirkungen der Kostensteigerung bei den Wartungs- und Instandhaltungskosten nach dem Ablauf 
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der Herstellergewährlistung zum sechsten Betriebsjahr führen zu einem sprunghaften Anstieg der 

Wärmegestehungskosten von 13,0 auf 14,2 €/kWhth.  

Unter der Annahme, dass die Investitionskosten 20 % geringer ausfallen, ergibt sich ein durchschnitt-

licher Wärmegestehungspreis von 119 €/MWhth. Eine 20 %-ige Steigerung der Investitionskosten führt 

zu einem Wärmegestehungspreis von 162 €/MWhth. 

 
Abb. 129: Nahwärme Igensdorf: Wärmegestehungskosten in Variante 1 im Vergleich 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

7.4.2 Variante 2: Mit Gewerbegebiet 

 
Abb. 130: Entwurf des Nahwärmenetzes in Igensdorf in Variante 2 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 
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Ein Anschluss der gewerblichen Liegenschaften im Südosten des Versorgungsgebietes an das Nahwär-

menetz würde aufgrund der hohen Wärmebedarfe und vergleichsweise kurzen Trassenlägen erheblich 

zu einer Verbesserung der Gesamtwirtschaftlichkeit beitragen. Die gewerblichen Liegenschaften wei-

sen laut den ermittelten Werten aus dem Wärmekataster einen jährlichen Wärmedarf von ca. 

450 MWhth auf. Bezogen auf die angenommene zusätzlichen Trassenlänge von rund 160 Metern ergibt 

sich für diesen Netzabschnitt eine Wärmebelegungsdichte von deutlich über 2.812 kWhth/m*a. Eine 

Vergleichsrechnung ergibt eine Reduzierung der durchschnittlichen Wärmegestehungskosten von 

136 €/MWhth auf 122 €/MWhth, sofern zusätzlich alle gewerblichen Liegenschaften über das betrach-

tete Nahwärmenetz versorgt werden.   

7.4.3 Variante 3: Nutzung von Abwärme aus der Biogasanlage 

Im Nordosten des Versorgungsgebiets befindet sich eine Biogasanlage, die nach Auskunft des Betrei-

bers ca. 150 kWth Wärmeleistung dauerhaft zur Verfügung stellen kann (vgl. Abschnitt 3.1.2.2). Bezüg-

lich des potenziellen Standorts für die Heizzentrale wird in dieser Variante davon ausgegangen, dass 

diese in unmittelbarer Nähe zur Biogasanlage im Gewerbegebiet errichtet werden kann.  

 
Abb. 131: Biogasanlage in Mitteldorf (Marktgemeinde Igensdorf) 

(QUELLE: EVF 2019; FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Die Einspeisung der verfügbaren Wärmeenergie in das Nahwärmenetz kann zum Beispiel über eine ca. 

930 m lange Anbindungsleitung erfolgen, die auf Feld- und Flurwegen verläuft. Unter Berücksichtigung 

von pauschalen Leitungsverlusten von 20 % steht eine im Netz nutzbare Leitung von 120 kWth zur Ver-

fügung. Bei einer angenommenen jährlichen Laufzeit der Biogasanlage von 7.884 Stunden (10 % Aus-

fallwahrscheinlichkeit) beträgt die jährlich verfügbare Wärmemenge ca. 950 MWhth. Damit können ca. 

40 % des jährlichen Gesamtenergiebedarfs abgedeckt und knapp 260 Tonnen Brennstoff eingespart 

werden. Zudem reicht die Wärmeleistung aus, um den Sommerbetrieb des Nahwärmenetzes über ei-

nen längeren Zeitraum abzudecken, so dass der Grundlastkessel ganz außer Betrieb gesetzt werden 

kann. 

Die Wirtschaftlichkeit bei einer Anbindung der Biogasanlage an das Nahwärmenetz ist dann gegeben, 

wenn die zusätzlichen Investitionen in die Verbindungsleitung und die Wärmeauskoppelung (ca. 

220.000 €), in die wegen der höheren Verluste notwendigen Heizleistung (ca. 180.000 €) zusätzliche 

sowie der zu vereinbarende Bezugspreis für die Energie aus der Biogasanlage die erzielbaren Einspa-

rungen bei den Brennstoffkosten und dem Kesselbetrieb nicht übersteigen. Des Weiteren muss der 

zukünftige Betrieb der Biogasanlage über einen möglichst langen Zeitraum sichergestellt sein. 
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Eine Vergleichsrechnung ergibt im Vergleich zu Variante 1 nahezu unveränderte durchschnittliche 

Wärmegestehungskosten in Höhe von 137 €/MWhth, sofern die Abwärme aus der Biogasanlage für ca. 

10 €/MWhth bezogen werden kann. 

 
Abb. 132: Entwurf des Nahwärmenetzes in Igensdorf in Variante 3 

(QUELLE: EIGENE BEARBEITUNG UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

7.4.4 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 

Die Detailbetrachtung hat ergeben, dass sich grundsätzlich ein Potenzial für den Aufbau einer Nahwär-

meversorgung im Zentrum von Igensdorf feststellen lässt. Auf Grundlage der vorliegenden Kenntnisse 

und den ermittelten Annahmen ergeben sich keine technischen oder baulichen Hindernisse. Die Be-

rechnungen zur Wirtschaftlichkeit haben ergeben, dass die zu erwartenden durchschnittlichen Wär-

megestehungskosten mit 13,6 (Variante 1) bzw. 12,2 €-Cent/kWhth (Variante 2) leicht über den übli-

chen Kosten dezentraler Formen der Wärmeversorgung liegen (vgl. Abb. 73 Verbrauchsannahme dort: 

25.000 kWhth/a und „Momentaufnahme“ ohne Preissteigerung). Bei einem günstigen Preis für die Ab-

nahme der Abwärme der Biogasanlage können ähnliche Ergebnisse erzielt werden. 

Dabei muss jedoch beachtet werden, dass die in der Detailbetrachtung angenommenen Grundannah-

men und Kosten sehr konservativ angesetzt wurden, so dass davon auszugehen ist, dass bei einer tat-

sächlichen Umsetzung und einer präziseren Planung eine bessere Wirtschaftlichkeit und damit ein ge-

ringerer Wärmepreis erreicht wird.  

Für die weiteren Planungen können die folgenden Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden: 

• Im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung, zu der alle Bürger bzw. Hausbesitzer 

der Ortschaften Igensdorf und Mitteldorf eingeladen werden, sollten die Ergebnisse der De-

tailbetrachtungen präsentiert und grundlegend über das Thema Nahwärme informiert wer-

den. Über eine anschließende unverbindliche Abfrage kann das allgemeine Anschlussinteresse 
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festgestellt werden. Hieraus ergeben sich Ansätze für eventuelle Erweiterungen des Versor-

gungsgebiets in die bisher nicht betrachteten Wohnquartiere. 

• Durch eine Abfrage der tatsächlichen Verbrauchszahlen bei den privaten Interessenten erhöht 

sich die Genauigkeit der Prognosen. 

• Neben der hier untersuchten Wärmeerzeugung durch Holzhackschnitzel und ggf. Abwärme 

einer Biogasanlage sollten auch weitere Optionen der Energieerzeugung untersucht werden. 

Durch die Verwendung größerer solarthermischen Anlagen ergeben sich möglicherweise Effi-

zienzsteigerungen mit einem positiven Einfluss auf die Gesamtwirtschaftlichkeit. 

• Zur Erfassung der örtlichen und regionalen Bezugs- und Liefersituation für Holzhackschnitzel 

wird eine Kontaktaufnahme mit den lokalen und regionalen Biomasselieferanten empfohlen.  

• Die Verwendung von vorgefertigten modular aufgebauten Container-Systemen zur Unterbrin-

gung der Wärmeerzeuger und der Heiztechnik lassen sich im Vergleich zum Neubau einer mas-

siven Heizzentrale Investitionskosten einsparen. Diesbezüglich sollte frühzeitig in Kontakt mit 

verschiedenen Herstellerfirmen aufgenommen werden um einen Überblick über mögliche Lö-

sungen zu erhalten 

• Die Gemeinde sollte sich frühzeitig über mögliche Betreibermodelle informieren. Insbeson-

dere sollte frühzeitig geklärt werden, ob die Gemeinde die Nahwärmeversorgung in Eigenregie 

(Kommunalunternehmen) betreiben möchte oder ob ein externer Betreiber (Contractor) in 

Frage kommt. Die Gründung einer Genossenschaft als möglicher Betreiber ist ebenfalls in Be-

tracht zu ziehen, sofern sich aus der Bevölkerung heraus die dafür notwendige Bereitschaft 

abzeichnet. Bei günstigen Ausgangsbedingungen mit günstigeren Bau- und Investitionskosten 

kann eine mindestens kostenneutrale Wärmeversorgung auf Basis erneuerbarer Energien auf-

gebaut werden. 

• Als Planungsgrundlage für die Erschließung Igensdorfs sollten die größeren Verbraucher der 

Marktgemeinde Igensdorf im Untersuchungsgebiet (Alte Schule, Neue Schule, Rathaus) heran-

gezogen werden. In den neueren Baugebieten finden sich geringere Wärmedichten. 

• Wenn sich der aus dem Wärmekataster abgeleitete Verbrauch der Gewerbebetriebe bestätigt, 

verbessert der Anschluss der Gewerbeobjekte die Wirtschaftlichkeit des betrachteten Wärme-

netzes. 

• Die Biogasanlage wurde im Jahr 2004 errichtet und dürfte im Jahr 2024 aus der Förderkulisse 

des EEG fallen. Sollte die Biogasanlage in dem Nahwärmenetz eingeplant werden, sollte unbe-

dingt der weitere Betrieb der Anlage nach der EEG-Förderung abgeklärt sein. 

• Grundsätzlich wäre der Standort an der Biogasanlage im Gewerbegebiet der geeignetste 

Standort für eine Infrastrukturanlage, wie es ein Heizhaus für ein Nahwärmenetz ist. Durch die 

größere Entfernung entstehen jedoch höhere Verluste bis zu den Verbrauchern. 

• Gegebenenfalls lässt sich die Bahntrasse und die Bundesstraße wider der zu Grunde gelegten 

Annahmen leicht queren (vgl. Abschnitt 3.1.2.2). Ein Anschluss Mitteldorfs vom Standort der 

bestehenden Biogasanlage an das Netz wäre dann denkbar. Ggf. ließe sich so der Ort Igensdorf 

ebenfalls über Mitteldorf mit einer 2. Querung der Bundesstraße und der Bahntrasse und mit 

geringeren Verlusten erschließen. 
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7.5 Potenzielles Nahwärmenetz in Weißenohe 

Es erfolgt eine Detailbetrachtung zur Untersuchung der technischen und wirtschaftlichen Potenziale 

einer Nahwärmeversorgung im Zentrum der Gemeinde Weißenohe. Es werden dabei zwei mögliche 

Versorgungsvarianten betrachtet. Zum einen die Versorgung der kommunalen und kirchlichen Liegen-

schaften sowie der Brauereigaststätte und zum anderen die Erweiterung des Versorgungsgebiets 

durch die Hinzunahme privater Anschlussinteressenten. 

 
Abb. 133: Übersicht des Untersuchungsgebietes für die Detailbetrachtung in Weißenohe 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

 
Abb. 134: „Alte Schule“ und Lillachtalhalle in Weißenohe 

(EVF 2018, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 
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7.5.1 Variante 1: Versorgung der kommunalen und kirchlichen Gebäude sowie der Braue-

reigaststätte 

Die im kommunalen Eigentum befindliche „Alte Schule“ und die daneben liegende Lillachtalhalle wer-

den aktuell über eine gemeinsame Kesselanlage mit Wärme versorgt. Es wird ein Pelletkessel (BJ 2007) 

mit einer Leistung von 75 kWth eingesetzt. Der jährliche Pelletbedarf liegt nach Angaben der Verwal-

tung bei etwa 32 Tonnen. Dies entspricht einem durchschnittlichen Energieverbrauch von 160 MWhth 

pro Jahr. Die bereits erfolgte energetische Sanierung der Lillachtalhalle wurde bei der Ermittlung der 

Energieverbräuche bereits berücksichtigt.  

 
Abb. 135: Pfarrhaus in Weißenohe 

(EVF 2018, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Zu den zu versorgenden kirchlichen Liegenschaften gehören der Neue Pfarrsaal, die Kindertagesstätte, 

das Pfarramt sowie einzelne Gebäude der Klosteranlage. Aktuell werden die Gebäude mit Ölzentral-

heizungen beheizt. Die Versorgung der Klosterkirche mit Wärme aus einem Nahwärmesystem er-

scheint aufgrund der nicht vorhanden wassergeführten Zentralheizung als nur schwer und mit hohem 

technischem und finanziellem Aufwand zu realisieren. Der südlich an die Kirche angegliederte Präla-

tenbau wird aktuell nicht genutzt, der Fränkische Sängerbund plant jedoch eine grundlegende Sanie-

rung sowie die Errichtung eines Neubaus im Innenhof der Anlage. Der nach dem Ausbau 3.500 m² 

große Gebäudekomplex soll dann vom Fränkischen Sängerbund als Chorzentrum genutzt werden, in 

dem hierin Seminar- und Schulungsräume, ein Konzertsaal sowie ein Gästehaus mit 80 Betten unter-

gebracht werden. Die Wärmeversorgung für alle Gebäudeteile soll nach den vorgelegten Informatio-

nen der Planer über eine gemeinsame Verteilanlage erfolgen.  
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Abb. 136: Prälatenbau (Außenseite) in Weißenohe 

(EVF 2018, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

 

Abb. 137: Prälatenbau (Innenseite) in Weißenohe (hier im Innenhof wird das zukünftige Gästehaus errichtet) 

(EVF 2018, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Direkt angrenzend an das Kloster befinden sich die Produktionsgebäude und Lager der privat betrie-

benen Klosterbrauerei. Die Versorgung der Brauerei mit Prozesswärme aus einem Nahwärmenetz ist 

aufgrund des für den Brauprozess benötigten Temperaturniveaus von > 120 °C sowie der intervallweise 

benötigten hohen Heizlast lediglich mit hohem technischem Aufwand zu realisieren, wodurch die Ge-

samtwirtschaftlichkeit negativ beeinflusst werden würde. Allerdings besteht das Potenzial, die größ-

tenteils ungenutzte Abwärme aus dem Brau- und Kühlprozess für das Nahwärmenetz über Wärmetau-

scher und Pufferspeicher nutzbar zu machen und somit die benötigte Brennstoffmenge zu reduzieren. 

Die Ermittlung des Abwärmepotenzials hinsichtlich Leistung und Menge sowie die Möglichkeiten der 

technischen und wirtschaftlichen Integration in das Nahwärmesystem sollte in einem weiteren Pla-

nungsschritt durch einen Fachplaner aus dem TGA-Bereich durchgeführt werden.  
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Abb. 138: Brauerei (rechts) und Brauereigaststätte (links) in Weißenohe 

(EVF 2018, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Die zur Brauerei zugehörige Gastwirtschaft sowie die daran angrenzenden Gebäude (fünf Ferienwoh-

nungen) sollen über das Nahwärmenetz mit Wärme versorgt werden. Alle Gebäude werden aktuell 

von einer gemeinsamen Ölzentralheizung versorgt, die altersbedingt in absehbarer Zeit saniert bzw. 

ausgetauscht werden muss. 

7.5.1.1 Wärmebedarf 

Über die Gemeinde Weißenohe bzw. die VG Gräfenberg wurden Verbrauchsdaten der kommunalen 

Liegenschaften aus den zurückliegenden Jahren übermittelt. Informationen zu den Energieverbräu-

chen der kirchlichen Liegenschaften wurden vom katholischen Pfarramt Weißenohe bereitgestellt. Für 

die Wärmebedarfsermittlung des geplanten Chorzentrums wurden entsprechende Informationen von 

den beteiligten Planern eingeholt. Für die Brauereigaststätte und die dazugehörigen Wohngebäude 

lagen konkrete Jahresverbräuche vor.  

Tab. 59: Wärmebedarf und Heizlast der öffentlichen Gebäude an Wärmenetz in Weißenohe 

Gebäude Wärmebedarf 

[kWhth/a] 

Heizlast 

[kWth] 

Berechnungsgrundlage 

Alte Schule mit  

Lillachtalhalle 

136.710 80 Berechnungen nach Verbrauchszahlen 

Neues Pfarrheim 46.626 27 Kennzahlen BMU und Verbrauchsangaben 

Kindertagesstätte 69.708 41 Kennzahlen BMU und Verbrauchsangaben 

Pfarrhaus 33.250 20 Verbrauchsangaben 

Chorzentrum  

inkl. Neubau 

378.114 250 Kennzahlen BMU und Angaben der Planer 

Brauereigaststätte mit 

Wohngebäuden 

73.600 41 Verbrauchsangaben 

Summe 738.008 459  

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 
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Sofern die Verbrauchsdaten in ausreichender Qualität verfügbar waren, wurden unter Berücksichti-

gung der anlagebedingten Wirkungsgradverluste die jährlichen Wärmebedarfe der zu versorgenden 

Gebäude rechnerisch ermittelt. Bei unzureichender Datenqualität bzw. zu Zwecken der Plausibilitäts-

prüfung wurden die Wärmebedarfe auf der Grundlage der Regeln für Energieverbrauchswerte und der 

Vergleichswerte im Nichtwohngebäudebestand (BMWI 2015) berechnet. Da es sich bei den hier ver-

wendeten Werten um durchschnittliche Kennzahlen und Annährungswerte handelt, können Ungenau-

igkeiten bei der Berechnung von konkreten Wärmebedarfswerten nicht vermieden werden. Die Heiz-

last der zu versorgenden Gebäude wurde unter Einbezug gebäudetypsicher Vollbenutzungssunden er-

mittelt. 

Aufgrund der rechnerischen Ungenauigkeiten wird empfohlen, den tatsächlichen Wärmeberdarf und 

die Heizlast vor einer eventuellen Umsetzung des Vorhabens im Rahmen von standardisierten Berech-

nungsverfahren (DIN 4108-6 bzw. DIN 12831) ermitteln zu lassen um eine Über- bzw. Unterversorgung 

der Gebäude zu vermeiden. 

7.5.1.2 Wärmeerzeugung und Brennstoffbedarf 

Für eine Vollversorgung der anzuschließenden Gebäude wird eine Spitzenlast von ca. 400 kWth benö-

tigt. Dabei werden die Heizlast der Gebäude, ein Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,85 sowie die system- 

und leitungsbedingte Verlustleistungen berücksichtigt. Weiterhin wird empfohlen, einen zentralen 

Wärmespeicher mit einem Volumen von mindestens 12 m³ zu verwenden. 

Für die Erzeugung der benötigten Wärmeenergie von ca. 910 MWhth/a (inklusive Leistungs- und Wir-

kungsgradverluste) wird die thermische Nutzung von Holzhackschnitzeln empfohlen. Bei handelsübli-

chen Qualitäten mit einem Restfeuchtegehalt von 20 % werden pro Betriebsjahr ca. 225 Tonnen Holz-

hackschnitzel benötigt. 

Zur Wärmeerzeugung werden zwei Biomassekessel mit einer Gesamtnennleistung von 400 kWth emp-

fohlen, die kaskadiert (Grundlast und Spitzenlast) betrieben werden. Eine Redundanz ist nicht vorge-

sehen. Technisch bedingte Ausfälle der Wärmeerzeuger können kurzfristig über die Wärmespeicher 

und längerfristig über mobile Heizcontainer kompensiert werden. 

7.5.1.3 Heizzentrale und Wärmetrasse 

Als möglicher Standort für eine Heizzentrale bietet sich das Gelände des Bauhofs an der Weiherstraße 

an. Das ursprüngliche Bauhofgebäude ist stark baufällig und kann im jetzigen Zustand nicht als Heiz-

zentrale genutzt werden. Eine Sanierung des Bestands erscheint augenscheinlich und besonders im 

Hinblick auf brandschutzrechtliche Vorgaben als sehr aufwändig und unwirtschaftlich. Somit wird der 

Neubau einer Heizzentrale mit entsprechenden überdachten Lagerflächen notwendig. Alternativ kön-

nen auch kostengünstigere Containerlösungen aufgestellt werden, die von den meisten Kesselherstel-

lern als modulare Systeme angeboten werden. 
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Abb. 139: Ehemaliges Bauhofsgebäude in Weißenohe 

(EVF 2018, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Ein möglicher Verlauf der Wärmeleitung erfolgt ausgehend vom Bauhof in nördlicher Richtung, entlang 

der Klostergebäude vorbei am Pfarramt, bis zur Dorfhauser Straße. Dort wird der Strang aufgeteilt, 

wobei ein Strang bis zum Neuen Pfarrhaus und der zweite entlang der Dorfhauser Straße und der 

Hauptstraße bis zur Brauereigaststätte verläuft. Die planerische Entwicklung der Leitungstrasse er-

folgte nach augenscheinlicher Prüfung der örtlichen Gegebenheiten. Die Eigentumsverhältnisse der in 

Anspruch genommenen Grundstücke ist nicht bekannt. In weiteren Planungsschritten muss daher si-

chergestellt werden, dass die Grundstücke für den Trassenbau rechtlich gesichert werden. 

 
Abb. 140: Nahwärme Weißenohe: Versorgungsvariante 1 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 
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Mögliche Konfliktstellen mit bestehenden Leitungssystemen oder die bauliche Beschaffenheit des Un-

tergrundes wurden in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt. Die Lage der Hausanschlussleitungen 

wurde ohne genaue Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten insbesondere der Lage der Bestandshei-

zung exemplarisch angenommen. Eine Anbindungsleitung zur Einspeisung der Abwärme der Brauerei 

ist nicht in den Planungen nicht berücksichtigt worden. 

Die Wärmebelegungsdichte beträgt im Entwurf ca. 1.587 kWhth/m*a. 

7.5.1.4 Investitionskosten, Förderung und Finanzierung 

Im Rahmen einer Grobkostenschätzung wurden Investitionskosten in Höhe von ca. 600.000 € ermittelt. 

Darin enthalten sind alle benötigten technischen und baulichen Komponenten sowie Planungsleistun-

gen. Die Preise wurden anhand aktueller Richtpreisangebote, marktüblichen Preisgefügen und Erfah-

rungen aus zurückliegenden Projekten ermittelt und mit einem Sicherheitsaufschlag versehen. Auf-

grund der aktuellen Marktsituation im Baugewerbe können jedoch insbesondere die hier angenom-

menen Kosten bei einer tatsächlichen Leistungsvergabe erheblich abweichen.  

Die hier entwickelte Nahwärmeversorgung erfüllt die wesentlichen Förderkriterien für eine Förderung 

des Vorhabens im Rahmen des KfW-Programms 271/281 „Erneuerbare Energien Premium“. Somit 

kann das Projekt vergünstigte Finanzierungsbedingungen sowie Tilgungszuschüsse in Anspruch neh-

men. Die zu erwartenden Tilgungszuschüsse betragen ca. 70.000 €, darin enthalten sind die aktuell 

gewährten APEE- und KMU-Boni. 

Zusätzlich kann das Vorhaben über das Programm BioKlima des Bayerischen Wirtschaftsministeriums 

gefördert werden, sofern die Fördervoraussetzungen erfüllt werden. Die ermittelte Wärmebelegungs-

dichte liegt knapp an der Fördervoraussetzung in Höhe von 1.500 kWhth/m*a. Die Höhe des Investiti-

onskostenzuschusses beträgt in der Regel 30 % der Investitionsmehrkosten (ca. 260.000 €) im Ver-

gleich zur Errichtung einer konventionellen Wärmeversorgung auf der Basis fossiler Brennstoffe. Dem-

nach würden ca. 80.000 € zusätzliche Fördermittel zur Verfügung stehen können (ca. 13 % der gesam-

ten Investitionskosten). Da die tatsächlichen Investitionsmehrkosten erst im Rahmen einer detaillier-

teren Kostenermittlung berechnet werden können, lassen sich bei der hier vorliegenden Betrachtung 

keine Aussagen zur tatsächlichen Höhe der Zuschüsse treffen. Folglich wird die BioKima-Förderung bei 

den Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen hier im Rahmen des Energiekonzepts noch nicht berücksichtigt. 

Es könnten später also durchaus höhere Förderungen zur Verfügung stehen. 

Nach Abzug der KfW-Tilgungszuschüsse verbleibt ein Finanzierungsdarlehen in Höhe von ca. 531.500 €. 

Daraus ergeben sich über den Tilgungszeitraum von 20 Jahren durchschnittliche jährliche Kapitalkos-

ten von ca. 30.500 €. 

7.5.1.5 Betriebskosten 

Die verbrauchsgebundenen Kosten betragen im Durchschnitt ca. 28.400 €. Darin enthalten sind die 

Kosten für den Brennstoffeinkauf, die benötigte Hilfsenergie und die Kosten für die Ascheentsorgung. 

Jährliche Preissteigerungsraten wurden berücksichtigt. 

Der jährliche Aufwand für den Betrieb der Wärmeversorgung beträgt im 20-jährigen Durchschnitt ca. 

23.400 €. Darin enthalten sind u.a. die Kosten für Wartung und Instandhaltung, die Personalkosten für 

die technische und administrative Betriebsführung sowie laufende Kosten für Versicherungen, Gebüh-

ren oder externe Dienstleistungen. Auch hier wurden jährliche Preisanstiege berücksichtigt. 
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7.5.1.6 Gesamtwirtschaftlichkeit und Wärmegestehungskosten 

In Summe ergeben sich durchschnittliche jährliche Kosten von ca. 82.400 €. Aufgrund der Preisanstiege 

erhöhen sich die jährlichen Ausgaben von ca. 79.000 € zu Beginn auf 87.100 € im letzten Jahr des Be-

trachtungszeitraums. Unter Einbezug der jährlichen Wärmeabnahme von 783 MWhth ergeben sich 

durchschnittliche Wärmegestehungskosten von ca. 133 €/MWhth bzw. 13,3 €-Cent/kWhth. Analog zu 

den Ausgaben steigt der Wärmegestehungspreis im Betrachtungszeitraum von ca. 127 €/MWhth auf 

140 €/MWhth an.  

Unter der Annahme, dass die Investitionskosten 20 % geringer ausfallen, ergibt sich ein durchschnitt-

licher Wärmegestehungspreis von 117 €/MWhth. Eine 20 %-ige Steigerung der Investitionskosten führt 

zu einem Wärmegestehungspreis von ca. 139 €/MWhth. 

 
Abb. 141: Nahwärme Weißenohe: Wärmegestehungskosten in Variante 1 im Vergleich 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

7.5.2 Variante 2: Netzerweiterung durch private Anschlussnehmer 

In dieser Variante wird das Nahwärmenetz unter der Annahme, dass sich ein bestimmter Anteil der 

umliegenden privaten Wohnhäuser an die Wärmeversorgung anschließen lässt, erweitert. Die Erwei-

terung der Trasse erfolgt entlang der Weiherstraße, der Hauptstraße bis zur Dorfhauserstraße. Die 

beiden Hauptstränge der Trasse haben eine Gesamtlänge von 638 m. In unmittelbarer Nähe zur Wär-

metrasse befinden sich 23 private Liegenschaften, die als potentielle Anschlussnehmer gewertet wer-

den. 

7.5.2.1 Wärmebedarf und Trassenlänge 

Der Wärmeverbrauch der privaten Liegenschaften ergibt sich aus den Berechnungen des Wärmeka-

tasters. Alle 23 potentiellen Anschlussobjekte haben demnach einen Jahreswärmeverbrauch von ca. 

1.320 MWhth. Da es in Realität sehr unwahrscheinlich ist, dass alle 23 Liegenschaften an das Wärme-

netz angeschlossen werden, wird in den folgenden Berechnungen von einer Anschlussquote von 50 % 

ausgegangen. Somit würden neben den bereits angeschlossenen sechs Liegenschaften weitere zwölf 

private Anschlussnehmer über das Nahwärmenetz versorgt. Rechnerisch ergibt sich für zwölf private 

Liegenschaften ein Jahreswärmeverbrauch von ca. 688 MWhth. Unter Berücksichtigung eines 
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pauschalen Jahresnutzungsgerades von 85 % verbleibt ein jährlicher Wärmebedarf von ca. 584 MWhth. 

Während die öffentlichen Liegenschaften 738 MWhth/a benötigen, ergibt sich ein gesamter Wärmebe-

darf in Höhe von 1.322 MWhth/a. 

Die Wärmebelegungsdichte beträgt im Entwurf ca. 1.691 kWhth/m*a. 

 
Abb. 142: Nahwärme Weißenohe: Versorgungsvariante 2 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Die Gesamtlänge der Wärmetrasse ergibt sich aus der gleichbleiben Länge der Haupttrasse sowie einer 

pauschalen Annahme von 12 Metern je Hausanschluss. Für die hier vorgestellte Anschlussquote von 

50 % ergibt sich eine Gesamttrassenlänge von 782 Metern. 

7.5.2.2 Wärmeerzeugung und Brennstoffbedarf 

Durch die Hinzunahmen der privaten Liegenschaften erhöht sich die benötigte Heizlast auf ca. 700 kW. 

Inklusive aller system- und leitungsbedingten Verluste besteht ein jährlicher Energiebedarf von ca. 

1.625 MWhth. Dies entspricht dem Energiegehalt von 405 Tonnen Holzhackschnitzel. 

7.5.2.3 Investitionskosten, Förderung und Finanzierung 

Eine grobe Abschätzung ergab Investitionskosten von ca. 901.000 €. Auch bei dieser Variante werden 

die grundlegenden Voraussetzungen für eine KfW-Förderung erfüllt. Somit können Tilgungszuschüsse 

von einer Gesamthöhe von ca. 135.000 € erwartet werden. Die grundlegenden Voraussetzungen für 

eine Förderung durch das „BioKlima“-Programm werden ebenfalls erfüllt. Die Berechnung der Förder-

höhe ist jedoch auch hier nicht möglich. 

Nach Abzug der Tilgungszuschüsse verbleibt ein zu finanzierendes Darlehen von ca. 766.000 €. Daraus 

ergeben sich durchschnittliche jährliche Kapitalkosten von 44.000 € pro Jahr. 
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7.5.2.4 Betriebskosten 

Die verbrauchsgebundenen Kosten betragen im Durchschnitt 50.800 €/a. Bedingt durch die berück-

sichtigten Preiserhöhungen steigen die verbrauchsgebundenen Kosten von ca. 46.000 € zu Betriebs-

beginn auf ca. 56.000 €/a. Für die Betriebs- und Geschäftsführung ergeben sich im Durchschnitt Kosten 

von jährlich 34.100 €. Auch hier führen Preiserhöhungen zu kontinuierlichen Kostensteigerungen von 

26.200 € zu Beginn auf 42.200 € zum Ende des Betrachtungszeitraums. 

7.5.2.5 Gesamtwirtschaftlichkeit und Wärmegestehungskosten 

Bezogen auf den jährlichen Wärmeabsatz von 1.322 MWhth ergibt sich im 20-jährigen Mittel ein Wär-

megestehungspreis von 116 €/MWhth bzw. 11,6 €-Cent/kWhth. Zu Betriebsbeginn ergibt sich ein Wär-

megestehungspreis von 111 €/MWhth, der bis zum Ende des Betrachtungszeitraums auf 123 €/MWhth 

ansteigt.  

Unter der Annahme, dass die Investitionskosten 20 % geringer ausfallen, ergibt sich ein durchschnitt-

licher Wärmegestehungspreis von 97,30 €/MWhth. Eine 20 %-ige Steigerung der Investitionskosten 

führt zu einem Wärmegestehungspreis von 121,20 €/MWhth. 

 
Abb. 143: Nahwärme Weißenohe: Wärmegestehungskosten in Variante 2 im Vergleich 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

7.5.3 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 

Die Detailbetrachtung hat ergeben, dass sich grundsätzlich ein Potenzial für den Aufbau einer Nahwär-

meversorgung im Zentrum von Weißenohe feststellen lässt. Auf Grundlage der vorliegenden Kennt-

nisse und den ermittelten Annahmen ergeben sich keine technischen oder baulichen Hindernisse. Die 

Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit haben ergeben, dass die zu erwartenden durchschnittlichen Wär-

megestehungskosten mit 13,3 (Variante 1) bzw. 11,6 €-Cent/kWhth (Variante 2) leicht über den übli-

chen Kosten dezentraler Formen der Wärmeversorgung liegen (vgl. Abb. 73, Verbrauchsannahme dort: 

25.000 kWhth/a und „Momentaufnahme“ ohne Preissteigerung). 

Dabei muss jedoch beachtet werden, dass die in der Detailbetrachtung angenommenen Grundannah-

men und Kosten sehr konservativ angesetzt wurden, so dass davon auszugehen ist, dass bei einer 
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tatsächlichen Umsetzung und einer präziseren Planung eine bessere Wirtschaftlichkeit und damit ein 

geringerer Wärmepreis erreicht wird. Zudem wurde eine mögliche Förderung durch das Programm 

„BioKlima“ bei den Berechnungen nicht berücksichtigt. 

Für die weiteren Planungen können die folgenden Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden: 

• Im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung, zu der alle Bürger bzw. Hausbesitzer 

der Gemeinde eingeladen werden, sollten die Ergebnisse der Detailbetrachtungen präsentiert 

und grundlegend über das Thema Nahwärme informiert werden. Über eine anschließende un-

verbindliche Abfrage kann das allgemeine Anschlussinteresse festgestellt werden. Hieraus er-

geben sich Ansätze für eventuelle Erweiterungen des Versorgungsgebiets in die bisher nicht 

betrachteten Wohnquartiere. 

• Durch eine Abfrage der tatsächlichen Verbrauchszahlen bei den privaten Interessenten erhöht 

sich die Genauigkeit der Prognosen. 

• Neben der hier untersuchten Wärmeerzeugung durch Holzhackschnitzel sollten auch weitere 

Optionen der Energieerzeugung untersucht werden. Durch die Verwendung größerer solar-

thermischen Anlagen ergeben sich möglicherweise Effizienzsteigerungen mit einem positiven 

Einfluss auf die Gesamtwirtschaftlichkeit. 

• Zur Erfassung der örtlichen und regionalen Bezugs- und Liefersituation für Holzhackschnitzel 

wird eine Kontaktaufnahme mit den lokalen und regionalen Biomasselieferanten empfohlen.  

• Die Verwendung von vorgefertigten modular aufgebauten Container-Systemen zur Unterbrin-

gung der Wärmeerzeuger und der Heiztechnik lassen sich im Vergleich zum Neubau einer mas-

siven Heizzentrale Investitionskosten einsparen. Diesbezüglich sollte frühzeitig in Kontakt mit 

verschiedenen Herstellerfirmen aufgenommen werden um einen Überblick über mögliche Lö-

sungen zu erhalten 

• Die Gemeinde sollte sich frühzeitig über mögliche Betreibermodelle informieren. Insbeson-

dere sollte frühzeitig geklärt werden, ob die Gemeinde die Nahwärmeversorgung in Eigenregie 

(Kommunalunternehmen) betreiben möchte oder ob ein externer Betreiber (Contractor) in 

Frage kommt. Die Gründung einer Genossenschaft als möglicher Betreiber ist ebenfalls in Be-

tracht zu ziehen, sofern sich aus der Bevölkerung heraus die dafür notwendige Bereitschaft 

abzeichnet. 

7.6 Gründung eines Regionalwerks 

Als besonderen Auswertungsschwerpunkt sollten im Rahmen des vorliegenden Energiekonzepts Über-

legungen zur Gründung eines Regionalwerks oder einer ähnlichen Unternehmensform zur Rekommu-

nalisierung verschiedener, heute an Dienstleister per Konzession abgetretener Aufgaben, angestellt 

werden. Als konkretes Beispiel wurde eine Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung betrachtet. 

7.6.1 Mögliche Unternehmensformen 

Zur Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung oder anderer Aufgaben müssen die Kommunen eine 

Unternehmensform wählen. Grundsätzlich stehen den Kommunen hierfür fast alle öffentlich-rechtli-

chen und privatrechtlichen Unternehmensformen zur Verfügung.  Das Kommunal- oder Regionalwerk 

kann also in Form eines Regiebetriebs, eines Eigenbetriebs, Zweckverbands, oder auch als privatwirt-

schaftliche Organisationsform (GmbH, AG) oder einer Mischform geschehen. Bei der Rekommunalisie-

rung werden jedoch stets möglichst viele bislang an Dritte vergebene Aufgaben wieder durch die 
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Kommune erfüllt. Gemischtwirtschaftliche Unternehmensformen sind hierfür weniger geeignet, als 

Unternehmensformen, die allein durch die Kommunen gebildet werden. Während Kommunalwerke 

als privatrechtliche Organisationsform i.d.R. als GmbH gegründet werden, werden sie als öffentlich-

rechtliche Organisationsform häufig in Eigenregie oder als Eigenbetrieb gegründet. Zur Erledigung in-

terkommunaler Aufgaben steht theoretisch auch die Form eines Zweckverbands zur Verfügung. 

 

Abb. 144: Denkbare Organisationsformen für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 

Jedes der denkbaren Modelle weist seine spezifischen Vor- und Nachteile auf und sollte immer indivi-

duell auf das Vorhaben abgestimmt werden. So weisen öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Or-

ganisationsformen vor allem Unterschiede in der Art der Auftragsvergabe und in der steuerlichen Be-

handlung auf. 

Öffentlich-rechtliche Organisationsformen sind als Hoheitsbetriebe beispielsweise von der Körper-

schafts-, der Gewerbe- und der Umsatzsteuer befreit. Im gleichen Rahmen schließt dies jedoch einen 

Vorsteuerabzug aus. Müssen größere Investitionen getätigt werden, sind privatrechtliche Organisati-

onsformen deshalb im Vorteil, da sie i.d.R. nur die Nettobeträge der Investitionen finanzieren müssen. 

Zudem spielen immer wieder die Finanzierungsmöglichkeiten eine wichtige Rolle. Zwar können öffent-

lich-rechtliche Betriebe oft günstigere Kommunalkredite aufnehmen, jedoch setzt dies ggf. auch das 

Einvernehmen der Kommunalaufsicht im Hinblick auf den kommunalen Haushalt voraus. Studien ha-

ben darüber hinaus auch gezeigt, dass letztlich aus finanzieller Sicht kaum Unterschiede im wirtschaft-

lichen Ergebnis durch die Wahl der Organisationsform entstehen. Öffentlich-rechtliche Organisations-

formen können tendenziell jedoch bessere Ergebnisse erzielen, wenn diese die Aufgaben effizient er-

ledigen können (FES 2000). 

Darüber hinaus ist die Einrichtung eines Regionalwerks ggf. mit hohen Kosten verbunden, wodurch die 

Frage der Haftung an Bedeutung gewinnt. Während die öffentlich-rechtlichen Organisationsformen 

i.d.R. vollständig für Verbindlichkeiten haften, ist die Haftung bei den privatrechtlichen Organisations-

formen meist auf die Kapitaleinlage beschränkt.  
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7.6.2 Erfolgreiche Beispiele 

7.6.2.1 Elektrizitätswerke Schönau (Bürgerschaftliches Kommunalwerk) 

Ein Beispiel, wie ein Kommunalwerk allein durch Bürger entstand, sind die Elektrizitätswerke Schönau. 

Bei der Gemeinde Schönau im Schwarzwald handelt es sich um eine ländliche Kommune südöstlich 

von Freiburg in Baden-Württemberg. Bei den Elektrizitätswerken Schönau waren es nicht die Kom-

mune oder ein Verbund aus Kommunen, die ein Kommunalwerk gegründet haben, sondern die Bürger 

aus der Gemeinde. Etwa 650 Bürger haben sich hier zur Netzkauf Schönau GbR zusammengeschlossen 

und mit dieser Gesellschaft die Elektrizitätswerke Schönau GmbH gegründet (EWS 2019). 

Nachdem sich die Elektrizitätswerke Schönau GmbH erfolgreich um die Konzession des Stromnetzes 

beworben haben, stand der Rückkaufwert eben dieses Netzes im Raum. Während der bisherige Netz-

betreiber einen relativ hohen Rückkaufswert in den Raum stellte, stellten Gutachter einen etwa nur 

halb so hohen Rückkaufswert fest. Da die Elektrizitätswerke Schönau jedoch eine der ersten Werke 

waren, die ein Stromnetz rekommunalisiert haben (die Rekommunalisierung fand im Jahr 1997 statt), 

standen hier noch viele Fragen und eine lange rechtliche Auseinandersetzung im Raum. Seit 1998 kön-

nen die Elektrizitätswerke Schönau GmbH dann auch eigene Stromtarife anbieten und die Bürger mit 

Strom versorgen. 

Im Jahr 2009 haben die Elektrizitätswerke Schönau GmbH mit dem Vertrieb von Biogas über das Gas-

netz einen weiteren Geschäftsbereich für Baden-Württemberg aufgebaut. Seit 2015 kann der Gas-Tarif 

auch bundesweit bezogen werden. 

In der Zwischenzeit wurde die Eigentümergesellschaft der Elektrizitätswerke Schönau GmbH durch die 

EWS eG als eingetragene Genossenschaft abgelöst. Dies geschah, damit sich weitere Eigentümer in 

Form von Genossen an dem Unternehmen beteiligen können. Die vorherige Netzkauf Schönau GmbH 

war hierfür nicht flexibel genug. 

Die Elektrizitätswerke sind damit ein Vorzeige-Beispiel für Bürgerbeteiligung bei der Gründung eines 

Kommunal- oder Regionalwerks und im Bereich Rekommunalisierung von Stromnetzen. 

7.6.2.2 EnergieRegion Kassel (interkommunales Regionalwerk) 

Als Beispiel für den Einstieg mehrerer Kommunen in den Aufbau eines Kommunalwerks kann das Re-

gionalwerk „EnergieRegion Kassel“ (ERK) herangezogen werden. Hier handelt es sich um 17 Kommu-

nen, die nach dem Auslaufen der Konzessionsverträge schrittweise das Stromnetz (in diesem Fall aus-

schließlich das Niederspannungsnetz) zurückgekauft haben. Hierzu haben die Kommunen eine Beteili-

gungsgesellschaft GmbH & Co. KG gegründet, welche das Netzeigentum verwaltet. Um Kosten zu spa-

ren wurden die Netze darüber hinaus nur zu 51 % zurückgekauft. Die übrigen Anteile hält immer noch 

der Netzbetreiber. Dieser ist zu diesem Anteil auch an der Energieregion Kassel GmbH & Co. KG betei-

ligt. Auf diese Weise konnte ein besonders leichter Einstieg in die Rekommunalisierung des Stromnet-

zes erfolgen (ATTIG 2013). 

Im nächsten Schritt soll die Beteiligungsgesellschaft in weitere Betätigungsfelder einsteigen. Hierbei 

soll es sich zunächst um die Erzeugung und den Vertrieb von Strom handeln. Zwar wird sich die ge-

meinsame Beteiligungsgesellschaft vollumfänglich um diese Belange kümmern, jedoch war vorgese-

hen, dass jede beteiligte Kommune die Möglichkeit erhält, Strom und Dienstleistungen durch ein eige-

nes Kommunalwerk unter einer eigenen Marke zu vertreiben. Da jede Kommune für sich zu klein für 

den Aufbau eines Kommunalwerks ist, können sie diese Aufgabe im Verbund mit dem gemeinsamen 
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Regionalwerk leichter stemmen. Die Kommunalwerke stellen in diesem Zusammenhang dann genau 

genommen eher eine Art kommunale „Filialen“ des gemeinsamen Regionalwerks dar. Denn der Strom-

Einkauf, die Infrastruktur und ein Großteil der Verwaltung erledigt dann immer noch das Regionalwerk. 

An den Kommunalwerken besteht dann jedoch kommunalspezifisch jederzeit die Möglichkeit einer 

Beteiligung von kommunalen Energiegenossenschaften. Hierdurch wird auch die Möglichkeit einer Be-

teiligung der Bürger eingeräumt (ATTIG 2013). 

 
Abb. 145: Organisationsstruktur der EnergieRegion Kassel 

(QUELLE: ERK 2019) 

Um einen Kundenstamm zu generieren, wird versucht im Rahmen eines Provisionsmodells mit beste-

henden Energieversorgungsunternehmen zusammenzuarbeiten. Auf diese Weise können in der An-

laufphase Kosten und Ressourcen eingespart werden. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ein ausrei-

chender Kundenstamm aufgebaut wurde, sollen diese dann auf die Beteiligungsgesellschaft überge-

hen. Das erste große Ziel der EnergieRegion Kassel ist der Aufbau eines Kundenstamms, und die Schaf-

fung entsprechender Infrastruktur zur Energieerzeugung, damit die Kunden später durch Erneuerbare-

Energien-Anlagen aus der Region versorgt werden können (ATTIG 2013). 

7.6.2.3 Eberwerke (Interkommunales Regionalwerk) 

Das Eberwerk stellt ein ähnliches interkommunales Beispiel eines gemeinsamen Regionalwerkes in 

Bayern nahe München dar. So haben sich im Landkreis Ebersberg 19 von 21 Kommunen zusammenge-

schlossen, um ein gemeinsames Regionalwerk zum Vertrieb von Strom und anderen Dienstleistungen 

zu gründen. Die Gründung selbst wurde durch die örtliche Energieagentur betreut. Zu der durch das 

Eberwerk durchgeführten Rekommunalisierung gehört auch die Rekommunalisierung des Stromnet-

zes, welche ebenfalls nur zu etwa der Hälfte erfolgte. Denn um das Stromnetz zu betreiben, wurde 

zusammen mit der Bayernwerk AG die Ebernetz GmbH & Co. KG gegründet. Der Netzbetrieb erfolgt 

also noch zusammen mit dem ehemaligen Netzbetreiber. Die Kommunen des Eberwerks haben nun 

jedoch ein deutlich größeres Mitspracherecht (EBERWERK 2019). 

Der Vertrieb von Strom und anderen Dienstleistungen kann jedoch auch unabhängig eines externen 

Netzbetreibers erfolgen (Netz- und Stromvertrieb erfolgt aufgrund des sog. „Unbundlings“ in Europa 

stets unabhängig voneinander). Als kommunales Unternehmen wirtschaftet das Eberwerk nicht im In-

teresse privater Anteilseigner, sondern arbeitet im Auftrag seiner Gesellschafterkommunen. Ziel ist es, 

die Energie- und Mobilitätswende im Landkreis voranzubringen. Zu den Dienstleistungen des 
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Eberwerks gehören deshalb neben dem Vertreib von regenerativem Strom auch der Vertrieb von Pho-

tovoltaikanlagen und Elektromobilität in Form von Car-Sharing, Ladesäulen und Ladestrom. 

7.6.2.4 Gemeinde Aschheim (Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung) 

Die Gemeinde Aschheim bei München kann als Beispiel für die vollständige Rekommunalisierung der 

Straßenbeleuchtung herangezogen werden. Als erste Hürde stand der Rückkauf der Straßenbeleuch-

tung an. Denn die Straßenbeleuchtung wurde zuvor per Konzession an einen Dienstleister abgetreten 

und dieser hatte Investitionen in die Straßenbeleuchtung getätigt. Um diese Investitionen zu vergüten, 

wurde der Rückkaufswert bestimmt. Da sich ein Stemmen des Rückkaufswerts als machbar erwies, 

wurde die Kommune wieder Eigner der örtlichen Straßenbeleuchtung. 

Zur Rückübereignung musste jedoch auch das zugehörige Stromnetz der Straßenbeleuchtung „ent-

flechtet“ (d.h. vom übrigen Stromverteilnetz getrennt) werden. Hierzu war es notwendig, ca. 20 bis 30 

neue Schaltstellen zu schaffen. Ohne diese Entflechtung hätte ein reibungsloser Betrieb nicht erfolgen 

können, da bei jeder Wartungsarbeit zunächst eine Erlaubnis und eine Betreuung bei dem Stromnetz-

betreiber hätte eingeholt werden müssen. Durch die Entflechtung ist die Kommune nun Herr des 

Stromnetzes für die Straßenbeleuchtung und kann Wartungen ohne die Einbindung des Stromnetzbe-

treibers selbst erledigen. 

Für den Betrieb, zu dem auch die Wartung gehört, wurde jedoch kein eigenes Kommunalwerk gegrün-

det. Stattdessen wurde das benötigte Fachpersonal und die benötigten Hilfsmittel am Bauhof der Kom-

mune angeschafft und angestellt. Die Wartung der Straßenbeleuchtung wird nun also direkt vom Bau-

hof übernommen. Hier zeigen sich aktuell jedoch auch die ersten Probleme. Die Kommune findet nur 

mit Mühe Fachpersonal um die Wartungsarbeiten durchführen zu können. Sie erwägt aktuell auf 

Grund der Schwierigkeiten, die Wartung der Straßenbeleuchtung wieder an einen Dienstleister auszu-

schreiben. 

7.6.3 Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung 

7.6.3.1 Grundsätzliche Fragen zur Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung 

Die Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung ist jedoch ein aufwendiger Prozess. Bis die Straßen-

beleuchtungsanlage wieder durch die Kommune betrieben werden kann, sind eine Vielzahl an Hürden 

zu nehmen. Diese sind insbesondere: 

1. Klärung der rechtlichen Situation: Es müssen die Eigentumsverhältnisse für alle Teile der Stra-

ßenbeleuchtung geklärt werden. 

2. Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse: Es ist zu klären, welche laufenden Kosten mit dem 

Betrieb der Straßenbeleuchtung verbunden sind und welche Kosten durch die Rekommunali-

sierung entstehen. 

3. Technische Prüfung der Anlage und der übrigen Infrastruktur: Häufig ist das Stromnetz, an das 

auch die Straßenbeleuchtung angeschlossen ist, miteinander verflochten. Während sich in 

Gräfenberg Teile des Verteil- und des Straßenbeleuchtungsnetzes einen gemeinsamen Nulllei-

ter teilen, sind die Schaltstationen der beiden Netze häufiger in gemeinsamen Schaltanlagen 

untergebracht. Es ist deshalb zu klären wie große der Aufwand für die Entflechtung der Netze 

ist. 
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4. Darüber hinaus wurden im Betrieb und in der Wartung der Straßenbeleuchtung durch den bis 

dahin beauftragten Dienstleister ggf. Investitionen getätigt. Es ist deshalb zu klären, wie hoch 

die Rückkaufkosten für die Straßenbeleuchtungsanlage sind. 

5. Bezüglich der zukünftigen Wartung der Straßenbeleuchtung muss geklärt werden, wie diese 

erfolgen soll. Soll diese Aufgabe durch den Bauhof erledigt werden, oder soll die Wartung wei-

terhin an Dritte vergeben werden? Sind entsprechende Gerätschaften vorhanden oder müs-

sen diese angeschafft werden? Ist entsprechend ausgebildetes Personal vorhanden, oder muss 

dieses akquiriert werden? 

6. Da die Straßenbeleuchtung bisher noch nicht in Eigenregie unterhalten worden ist, sind die 

entsprechenden Strukturen aufzubauen. Um eine schnelle Wartung zu ermöglichen, sind bei-

spielsweise Lager einzurichten, um kurzfristig auf Ausfälle reagieren zu können. 

7. Weiterhin befindet sich das Straßenbeleuchtungsnetz im stetigen Wandel. Es ist historisch ge-

wachsen und muss sukzessive erneuert werden. In diesem Zusammenhäng sollte geklärt wer-

den, welchem Konzept die Modernisierung folgen soll. 

7.6.3.2 Technische Varianten der Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung 

Bei der Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung ist die technische Natur dieser Infrastrukturein-

richtung von besonderer Bedeutung. Denn diese setzt sich aus unterschiedlichen technischen Teilbe-

reichen zusammen, die als Summe die Straßenbeleuchtungsanlage bilden.  

 
Abb. 146: Grundsätzlicher Aufbau der Straßenbeleuchtung 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Die Straßenbeleuchtung ist i.d.R. über den Stromnetzverteiler an das übergeordnete 20 kV-Verteilnetz 

angebunden. Von diesem Verteiler geht sowohl das örtliche Verteilnetz in Niederspannung, als auch 

das Verteilnetz der Straßenbeleuchtung ab. Es befinden sich dort i.d.R. auch die Stromzähler, die den 

Verbrauch der Straßenbeleuchtung dokumentieren. Auch eine Abschaltung, um z.B. Wartungsarbeiten 

durchführen zu können, kann meist nur über dieser Verteilanlagen erfolgen. 
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Variante 1: Keine Rekommunalisierung 

Variante 1 beschreibt die heute am häufigsten vorzufindende Situation. Das Eigentum der Straßenbe-

leuchtung ist an einen Dienstleister abgegeben. Dieser ist mit der Wartung und dem vollständigen Be-

trieb der Straßenbeleuchtung beauftragt. 

 
Abb. 147: Keine Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Die Kommune profitiert in dieser Situation von einem „Rundum-sorglos-Paket“, weil der komplette 

Betrieb und das Eigentum an einen Dritten abgegeben sind. Dieser ist nur dazu verpflichtet, die Stra-

ßenbeleuchtung gemäß den technischen und rechtlichen Anforderungen zu betreiben. Alle Risiken 

sind abgegeben und es entsteht ein geringer Verwaltungsaufwand für die Kommune. 

Die Kommune hat in dieser Variante jedoch die geringsten Einflussmöglichkeiten. Da das Eigentum 

nicht bei der Kommune liegt, können keine der heutigen staatlichen Förderprogramme zur Moderni-

sierung der Straßenbeleuchtung in Anspruch genommen werden. Bei einer Modernisierung hat die 

Kommune zwar die Möglichkeit, auf eine vom Dienstleister vorgegebene Auswahl von Lampen und 

Leuchten zuzugreifen, ist jedoch in manchen Situationen auf dessen Portfolio beschränkt. Es besteht 

kein volles Mitspracherecht und keine Entscheidungsfreiheit. 

Variante 2: Rekommunalisierung aller oberirdischen Teile der Straßenbeleuchtung 

Variante 2 beschreibt den ersten Schritt einer Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtungsanlage. 

Hier erwirbt die Kommune nur den oberirdischen Teil der Beleuchtung und ist für den Betrieb dieses 

Teils wieder selbst verantwortlich.  

Dies ist i.d.R. ausreichend, um Förderprogramm für den Umtausch der Leuchtenköpfe in Anspruch 

nehmen zu können. Außerdem hat die Kommune hier volle Entscheidungsfreiheit, welche Leuchten 

(z.B. besonders energieeffiziente LED-Beleuchtung) angebracht werden sollen. Ebenso kann sie sich 
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selbst entscheiden, ob neben dem eigenen Betrieb dieses Teils der Straßenbeleuchtung auch die War-

tung in Eigenregie erfolgen soll, oder ob die Wartung an einen Dienstleister vergeben werden soll. Sie 

übernimmt damit aber auch wieder die Verantwortung dafür, dass die Beleuchtung allen technischen 

und rechtlichen Anforderungen gerecht wird. Es entsteht neben dem Wartungsaufwand, für den die 

Kommune nun selbst verantwortlich ist, auch ein höherer Verwaltungsaufwand. Auch in dieser Situa-

tion kann die Kommune aber die Wartung der Beleuchtungsanlage auch wieder auf dem freien Markt 

ausschreiben.  

 
Abb. 148: Rekommunalisierung des oberirdischen Teils der Straßenbeleuchtung 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Die Kommune profitiert in dieser Situation bereits von einer völligen Entscheidungs- und Gestaltungs-

freiheit bei der Beschaffung der Komponenten für die oberirdische Brennstelle. Sie kann hierfür dann 

auch staatliche Förderprogramme in Anspruch nehmen, da das Eigentum wieder bei der Kommune 

liegt. Sie hat damit auch wieder die Hoheit über angebrachte Plakatierungen und Werbungen. Außer-

dem profitiert sie von der Entscheidungsfreiheit, eigene technische Einrichtungen, wie z.B. besonders 

intelligente Steuerungssysteme einzubauen. Die Kommune kann bei modernen Beleuchtungsanlagen 

dann z.B. auch eigenverantwortlich eigene Programmierungen durchführen. Außerdem liegt die Ver-

antwortlichkeit für das Stromnetz immer noch bei dem Netzbetreiber. Vorher nur schlecht abzuschät-

zende Kosten für Modernisierungsaufwand in diesem Bereich bleiben damit außen vor. 

Durch den Betrieb durch zwei Eigentümer (oberirdischer Teil gehört wieder der Kommune und der 

unterirdische Teil und Netzanschluss gehört weiterhin dem Netzbetreiber) entsteht jedoch ein höherer 

Verwaltungsaufwand. Außerdem kann es hier zu uneindeutigen Verantwortlichkeiten kommen. Dar-

über hinaus ist die Kommune bei Wartungsarbeiten theoretisch immer noch vom Netzbetreiber ab-

hängig, da dieser das Netz für Wartungsarbeiten freigeben muss. Hierdurch entstehen dann auch re-

gelmäßige zusätzliche Kosten. 
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Variante 3: Rekommunalisierung des oberirdischen Teils zusammen mit dem Stromnetz 

Variante 3 unterscheidet sich von Variante 2 eigentlich nur darin, dass neben dem oberirdischen Teil 

der Straßenbeleuchtung auch das zugehörige Stromnetz rekommunalisiert wird. 

 
Abb. 149: Rekommunalisierung des oberirdischen Teils der Straßenbeleuchtung zusammen mit dem Strom-
netz 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

In dieser Variante erhält die Kommune neben dem oberirdischen Teil der Straßenbeleuchtung auch 

wieder die Hoheit über das zugehörige Stromnetz und kann dieses ohne externe Einflussnahme wei-

terentwickeln. In manchen Fällen kann dies sinnvoll sein. Die Kommune kann die Straßenbeleuchtung 

zusammen mit dem Netz betrieben und sich entscheiden, ob die Wartung und Instandhaltung in Ei-

genregie erfolgen soll, oder, ob diese an einen Dritten vergeben werden soll. 

In den meisten Fällen geht jedoch einfach mehr Verantwortung an die Kommune über. Denn in dieser 

Variante gehen auch die mit dem Betrieb des Netzes verbundenen Risiken an die Kommune über. Teil-

weise besteht dann auch Bedarf für weiteres Spezialgerät. 

Variante 4: Vollständige Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtungsanlage 

In Variante 4 wird neben dem oberirdischen Teil der Straßenbeleuchtung auch das Netz und die Schalt-

stelle rekommunalisiert.  

An dieser Stelle ist eine Netzentflechtung unerlässlich, da auch die Schaltstelle für die Straßenbeleuch-

tungsanlage wieder vollständig an die Kommune übergeht. Das bedeutet, dass sowohl Verteiler, als 

auch die Steuerungselektronik aus der Verteileinrichtung des Betreibers des vorgelagerten Netzes in 

eine eigene Schaltstelle der Kommune umgezogen werden muss. Hierdurch entstehen je Verteiler Kos-

ten für eine entsprechende Station und die entsprechende Elektronik. 
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Abb. 150: Vollständige Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung  

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Variante 4 weist im Vergleich zu den übrigen Varianten den zusätzlichen Vorteil auf, dass auch die 

Schaltung in Eigenregie erfolgen kann. Für Wartungsarbeiten muss bei dem vorgelagerten Netzbetrei-

ber keine Freigabe mehr eingeholt werden, wodurch zusätzliche Kosten im Betrieb vermieden werden. 

Die Kommune ist in Variante 4 vollständiger Eigentümer der Straßenbeleuchtungseinrichtung. 

Nachteilig wirken sich in dieser Variante die anfänglichen Kosten für eine Netzentflechtung aus. Denn 

diese entstehen zusätzlich zu den Kosten für den Rückkauf der übrigen Straßenbeleuchtungseinrich-

tung. Darüber hinaus entsteht in dieser Variante der höchste Verwaltungsaufwand, da der komplette 

Betrieb der Straßenbeleuchtung durch die Kommune erfolgt. 

7.6.4 Empfehlungen für die Gründung eines Regionalwerks und der Rekommunalisierung 

der Straßenbeleuchtung 

Die Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung kann ohne die Gründung eines eigens hierfür vor-

gesehenen Regional- oder Kommunalwerks durch den Bauhof erfolgen. Sollte jedoch ohnehin ein Kom-

munal- oder Regionalwerk auch für andere Aufgaben (vgl. mögliche Betätigungsfelder weiter unten) 

gegründet werden, kann dieses auch wie jeder andere Dienstleister den Betrieb der Straßenbeleuch-

tung durchführen und/oder anbieten. Ist dieses Kommunal- oder Regionalwerk kein öffentlich-rechtli-

cher Eigenbetrieb, muss sich dieses wie jeder andere Dienstleister den Vergabevorschriften stellen und 

am öffentlichen Wettbewerb teilnehmen. 

Auf Grund der Komplexität der Gründung eines Regional- oder Kommunalwerks und der umfangrei-

chen vorstellbaren Betätigungsfelder eines Kommunal- oder Regionalwerks sollte im Vorneherein fest-

gelegt werden, welche Aufgaben das Kommunal- oder Regionalwerk wahrnehmen soll. Dabei bieten 

sich eine Vielzahl von Betätigungsfeldern an. Für die Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ wä-

ren folgende Betätigungsfelder besonders interessant: 



 Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Detailbetrachtungen 

208 

 

• Vertrieb von regenerativem Strom, 

• Projektentwicklung von Erneuerbare-Energien-Anlagen, 

• Rekommunalisierung der bestehenden und/oder Aufbau und Betrieb der vorgeschlagenen zu-

sätzlichen Nahwärmenetze, 

• Aufbau einer Ladesäuleninfrastruktur zur Förderung der Elektromobilität, 

• Aufbau eines Car-Sharing-Angebots, 

• Schaffung eines bedarfsorientierten eigenen ÖPNV 

• Rekommunalisierung und Aufbau einer Glasfaser-Infrastruktur 

• Vertrieb von Glasfaser-Anschlüssen 

• Betrieb des Freibads in Gräfenberg 

• Rekommunalisierung des gesamten Stromverteilnetzes (oder eines Teilbereichs; siehe Teilbe-

reich Straßenbeleuchtung) und Netzbetrieb, 

• Freiheit eines eigenen Kommunal- oder Regionalwerks der Kombination der vorgenannten Be-

tätigungsfelder mit Formen einer Bürgerbeteiligung. 

Dabei sollte stets beachtet werden, das durch jedes Betätigungsfeld sowohl das notwendige Know-

How, als auch im ersten Schritt große Kosten für die Schaffung der notwendigen Strukturen entstehen. 

Das Beispiel der EnergieRegion Kassel oder des Eberwerks zeigt, wie im interkommunalen Kontext 

erste Aufgaben eines Regionalwerks mit geringen Einstiegskosten wahrgenommen werden können 

(vgl. Abschnitt 7.6.2.2. und 7.6.2.3). Das Angebot kann dann in Zukunft sukzessive ausgebaut werden 

und zusätzliche Betätigungsfelder geschaffen und/oder rekommunalisiert werden. Das Beispiel der 

Elektrizitätswerke Schönau zeigt darüber hinaus, wie ein Regionalwerk auch mit direkter Beteiligung 

der Bürger gegründet werden kann, wenn dieser Ansatz mit Nachdruck und mit besonders großem 

Engagement aller Beteiligten verfolgt wird (vgl. Abschnitt 7.6.2.1). Das ist jedoch eher die Ausnahme. 

Vielmehr verspricht der Ansatz der EnergieRegion Kassel einen interkommunalen Einstieg in die Grün-

dung eines Regionalwerks und die Möglichkeit einer kommunalspezifischen Bürgerbeteiligung an den 

ausgegründeten Kommunalwerken oder an entsprechenden Projekten. 
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8 Prognosen und Szenarien 

Während in Abschnitt 6 das gesamte technisch wie wirtschaftlich umsetzbare Potenzial dargestellt 

wurde, sollen in den folgenden Ausführungen unterschiedliche Annahmen getroffen werden, in wel-

chem Umfang diese Potenziale tatsächlich umgesetzt werden. Denn obwohl einige Potenziale in einem 

größeren Umfang technisch wie wirtschaftlich umsetzbar sind und größtenteils theoretisch auch in-

nerhalb weniger Jahre vollständig genutzt werden könnten, werden diese i.d.R. auf Grund unterschied-

licher Ursachen oft nicht in vollem Umfang genutzt. Wurde in einem privaten Wohngebäude beispiels-

weise erst vor wenigen Jahren eine neue Heizungsanlage angeschafft (z.B. eine moderne fossile Kohle-

Heizung), steht die nächste Neuanschaffung (z.B. eine regenerative Holzpelletheizung) erst in 15 (An-

nahme VDI 2067) bis 30 Jahren (häufig die Realität) an. Darüber hinaus können unterschiedliche Vor-

stellungen von Kenngrößen der Wirtschaftlichkeit, diffuse Ängste vor technischen Neuerungen, feh-

lende Mittel für Investitionen, entgegenstehende persönliche Interessen, Falschinformation oder an-

dere Gründe die Ursache dafür sein, warum auch nicht alle wirtschaftlich umsetzbaren Potenziale in-

nerhalb eines absehbaren Zeitraums vollständig genutzt werden (vgl. auch Abbildung 89). 

Es werden deshalb in zwei Szenarien unterschiedliche Annahmen getroffen, in welchem Umfang die 

bestehenden Potenziale für Energieeinsparung, Energieeffizienzsteigerung und für erneuerbare Ener-

gien in Zukunft genutzt werden: 

• Das „Business as usual“-Szenario geht vereinfacht betrachtet davon aus, dass sich die vergan-

gene Entwicklung der letzten Jahre in Zukunft fortsetzt. 

 

• Das „Klimaschutz“-Szenario nimmt darüber hinaus an, dass bestimmte Maßnahmen auf un-

terschiedlichen administrativen Ebenen (insbesondere durch die Gemeinde, aber auch auf hö-

herer politischer Ebene) getroffen werden, um den Ausbau erneuerbarer Energien deutlich zu 

befördern. 

Die Szenarien stellen den Versuch dar, die mögliche Entwicklung bis zum Jahr 2050 abzubilden. Gleich-

zeitig soll insbesondere das „Klimaschutz“-Szenario den kommunalen Entscheidungsträgern eine Hil-

festellung sein, einschätzen zu können, welche Ziele in welchem Umfang erreicht werden müssten, 

um eine positivere Entwicklung einzuleiten. Auf Basis dieser dargestellten Entwicklungen und not-

wendigen Maßnahmen wird in Abschnitt 10 für die Kommunen der „Südlichen Fränkischen Schweiz“ 

ein Maßnahmenkatalog entwickelt. 
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8.1 Gemeinsame Annahmen für beide Szenarien 

8.1.1 Territoriale Potenzialbetrachtung ist nicht limitierend 

Die Potenzialbetrachtung für erneuerbare Energien findet in Abschnitt 6.2 nach dem Territorialprinzip 

statt (vgl. Abschnitt 4.1.1). In bestimmten Fällen wirkt sich dieses Potenzial aber nicht limitierend auf 

die Szenarienbetrachtung aus. Das Potenzial kann also, wenn dies absehbar ist, in gewissem Umfang 

„übernutzt“ werden. Energieholz könnte dann z.B. physikalisch tatsächlich in die Gemeinde hinein ein-

gekauft und „importiert“ werden. Eine rein virtuelle Berücksichtigung von erneuerbaren Energien – 

z.B. der Zukauf von Strom aus Wasserkraft aus anderen europäischen Ländern – soll jedoch weiterhin 

nicht erfolgen. 

8.1.2 Private Haushalte: Einsparpotenzial im Bereich Strom 

Das Einsparpotenzial für Strom (Abschnitt 6.1.1.3) bei den privaten Haushalten für den Zeithorizont bis 

2050 ist relativ einfach zu erschließen und wird in beiden Szenarien u.a. durch europarechtliche Effi-

zienzregularien und Neuanschaffungen gleichermaßen umgesetzt. 

8.1.3 Kommunen: Kommunale Straßenbeleuchtung und Klärgas 

Sowohl bei der Straßenbeleuchtung, als auch bei der Kläranlage in Igensdorf wird in beiden Szenarien 

angenommen, dass die erschließbaren Einspar- und Effizienzsteigerungspotenziale genutzt werden. 

Während bei der Kläranlage zusätzlicher erneuerbarer Strom erzeugt werden kann, wird jedoch nicht 

angenommen, dass die zusätzlich entstehende Abwärme sinnvoll genutzt werden kann. 

8.1.4 Gewerbe und Industrie: Einsparpotenziale 

Es werden aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und dem Wettbewerbsdruck die in Abschnitt 6.1.3 dis-

kutierten Einsparpotenziale umgesetzt.  

8.1.5 Änderung der Zusammensetzung der Anteile fossiler Energieträger bei Substitution 

durch erneuerbare Energien 

Es wird in beiden Szenarien angenommen, dass der Verbrauch rückläufig ist, und, dass erneuerbare 

Energien im jeweils dargestellten Umfang ausgebaut werden. Hierdurch werden fossile Energieträger 

(Heizöl, Flüssiggas, Benzin, Diesel, Strom aus dem KW-Park-Mix Deutschlands, etc.) substituiert. Im 

Rahmen beider Szenarien wird angenommen, dass diese Energieträger gleichermaßen in ihren Antei-

len verdrängt werden. Wird also beispielsweise 20 % der bislang durch fossile Energieträger bereitge-

stellten Wärmeenergie im Jahr 2050 durch Holz bereitgestellt, gehen die Anteile für Heizöl, Flüssiggas, 

Heizstrom, etc. gleichermaßen zurück. Es gibt also in der vorliegenden Betrachtung keinen fossilen 

Energieträger, der bevorzugt verdrängt wird. 
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8.2 „Business as usual“-Szenario 

8.2.1 Energieverbrauchsentwicklung der privaten Haushalte 

8.2.1.1 Gebäude 

Im „Business as usual“-Szenario ergibt sich keine Änderung in der aktuellen Sanierungsrate (vgl. Ab-

schnitt 6.1.1.1). Diese wird für die Szenario-Betrachtung vereinfacht mit ca. 0,5 % pro Jahr angenom-

men. Es wird angenommen, dass bei erfolgter Sanierung der Heizenergiebedarf etwa um die Hälfte 

gesenkt wird. Die hierdurch erzielte Einsparung im Bereich Wärmeenergie wird jedoch durch den zu-

sätzlichen Heizenergieverbrauch der neu hinzukommenden Neubauten nahezu wieder ausgeglichen. 

In Summe werden die privaten Haushalte im Jahr 2050 trotz Sanierungen im Bestand durch die Neu-

bauten einen nur geringfügig niedrigeren Endenergiebedarf für Wärme aufweisen als heute. 

 

Abb. 151: Entwicklung Energiebedarf für Wärme bei den privaten Haushalten („Business as usual“-Szenario) 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

8.2.1.2 Mobilität 

Für den Bereich Mobilität wird angenommen, dass sich der Strukturwandel hin zur Elektromobilität 

langsam entwickeln wird. Die angenommene Entwicklung in der Energieregion folgt jedoch dem euro-

päischen und weltweiten Trend. Auch hier werden in Zukunft aus Kosten- und Effizienzgründen zuneh-

mend Elektrofahrzeuge genutzt. Harte Restriktionen (z.B. Zulassungsverbote) werden auf Bundes-

ebene bis zum Jahr 2050 nicht beschlossen. Elektrofahrzeuge gewinnen allein durch ökologisches Be-

wusstsein sowie durch zunehmende ökonomische Vorteile an Akzeptanz. Bis in das Jahr 2050 wird 

angenommen, dass sich die ökonomischen und ökologischen Vorteile akkumulieren und Elektrofahr-

zeuge für den Privatgebrauch immer mehr Akzeptanz finden. Unter diesen Annahmen wird im Jahr 

2050 fast jedes zweite Fahrzeug (PKW) einen Elektromotor aufweisen. Eine vollständige Marktdurch-

dringung wird erst viel später in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts erfolgen. Die angenommene Ent-

wicklung für Deutschland bis in das Jahr 2050 ist in Abbildung 152 schematisch dargestellt.  
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Abb. 152: Strukturwandel hin zu Elektromobilität in Deutschland ("Business as usual"-Szenario) 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

8.2.2 Energieverbrauchsentwicklung bei den Kommunen 

8.2.2.1 Gebäude 

Beide Szenarien nehmen an, dass kommunale Liegenschaften bis 2050 saniert werden, sofern dies 

nicht aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nahezu unmöglich ist. In beiden Varianten wird im Wär-

mebereich etwa auf einen Verbrauchswert in Höhe von ca. 75 % des Vergleichswertes (nach 

BMVBS/BBSR 2009) saniert. Im Strombereich können in den Gebäuden Verbräuche in Höhe von ca. 

75 % des heutigen Vergleichswertes erreicht werden. Das „Business as usual“-Szenario nimmt im Ge-

gensatz zum „Klimaschutz“-Szenario jedoch an, dass kein fest implementiertes kommunales Ener-

giemanagement eingeführt wird.  

Damit können zwar bestimmte Einsparpotenziale in sanierbaren Gebäuden (z.B. im Rahmen von kom-

munalen Investitionsprogrammen) erschlossen werden, aber in den von Denkmalschutz betroffenen 

Gebäuden wird sich im „Business as usual“-Szenario im Wärmebereich keine Einsparung ergeben. Dies 

betrifft insbesondere die Stadt Gräfenberg.  

Darüber hinaus werden auf den kommunalen Gebäuden PV-Anlagen für den Eigenverbrauch errichtet. 

Bestehende Photovoltaikanlage, die bislang ausschließlich in das öffentliche Stromnetz einspeisen, 

werden ebenfalls zumindest anteilig für den Eigenstromverbrauch genutzt. Damit können etwa 20 % 

des Stromverbrauchs selbst erzeugt werden. 

8.2.2.2 Kläranlagen 

Bei der Kläranlage in Hiltpoltstein wird im „Business as usual“-Szenario eine PV-Anlage für den Eigen-

strombedarf errichtet. Es werden ca. 20 % des benötigten Stroms durch diese PV-Anlage bereitgestellt. 

Die Kläranlage in Igensdorf optimiert die Klärgasnutzung. Der externe Strombedarf sinkt um den in 

Abschnitt 6.2.6.2 diskutierten Anteil. 
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8.2.2.3 Fuhrpark 

Kommunale Fahrzeuge werden im „Business as usual“-Szenario nicht auf Elektromobilität umgestellt. 

Das damit verbundene energetische Einsparpotenzial wird nicht erschlossen. 

8.2.3 Infrastrukturelle Veränderungen bei der Energieversorgung 

Die weiteren Potenziale für Nahwärmenetze auf Basis von Biomasse (vgl. Abschnitt 5.3 und insbeson-

dere Abschnitt 7) werden nicht genutzt. Darüber hinaus führt das Auslaufen der EEG-Förderung zu 

Betriebsaufgaben bei den Biogasanlagen. Ist an den Biogasanlagen bislang ein Nahwärmenetz ange-

schlossen, wird die Versorgung des bestehenden Netzes durch Holzhackschnitzel substituiert. 

8.2.4 Ausbau erneuerbarer Energien 

8.2.4.1 Thermische Nutzung der Solarenergie 

Der Ausbau thermischer Solaranlagen schritt in den letzten 10 Jahren nach einer Hochlaufphase fast 

stetig voran. Diese Entwicklung wird bis in das Jahr 2050 unverändert fortgeschrieben. Im Jahr 2050 

werden demzufolge etwa 2.000 m² weitere Solaranlagen installiert sein. 

 
Abb. 153: Fortgeschriebene Entwicklung des Zubaus von Solaranlagen im „Business as usual“-Szenario 

(QUELLE: SOLARATLAS 2018; EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

8.2.4.2 Photovoltaikanlagen 

Photovoltaik auf Dächern 

Der Zubau von Photovoltaikanlagen auf Dächern beginnt in der Energieregion seit einigen Jahren zu 

stagnieren. Nach einem geringeren weiteren Ausbau in den kommenden Jahren werden in der vorlie-

genden Annahme bereits sehr bald kaum noch neue Photovoltaikanlagen hinzukommen. Neue Photo-

voltaikanlage werden in Summe vielmehr alte, bereits wieder außer Betrieb genommene Anlagen 
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ersetzen. Es wird auf Grund der aktuellen Entwicklung angenommen, dass in Summe bis 2050 nur etwa 

10 % mehr Strom auf den Dächern erzeugt wird, als dies heute der Fall ist. 

 
Abb. 154: Fortgeschriebene Entwicklung des Zubaus von PV-Anlagen im „Business as usual“-Szenario 

(QUELLE: ENERGYMAP 2017, BAYERNWERK 2017A; EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Photovoltaik auf Freiflächen und als Parkplatzüberdachung 

Es wird angenommen, dass bis 2050 etwa 25 % der ermittelten Potenziale genutzt werden. 

8.2.4.3 Windkraft 

Für die Nutzung der Windkraft besteht innerhalb der aktuellen Rahmenbedingungen kein zusätzliches 

Potenzial durch größere Windkraftanlagen. Das „Business as usual“-Szenario geht darüber hinaus da-

von aus, dass das bestehende Windrad bei Kasberg altersbedingt bis 2050 abgebaut werden muss. Auf 

Grund der in der Zwischenzeit geänderten Genehmigungspraxis für große Windräder und Auflagen 

bzgl. Flugsicherung und der Anliegen der seismologischen Anlagen in unmittelbarer Nähe (das Windrad 

ist weniger als 3 km von einer solchen Anlage entfernt), wird angenommen, dass kein Ersatz errichtet 

werden kann. Das bislang genutzte Potenzial fällt im „Business as usual“-Szenario also wieder weg. 

Auch das Potenzial von kleinen Windkraftanlagen wird im „Business as usual“-Szenario nicht bis 2050 

genutzt. 

8.2.4.4 Wasserkraft 

Das „Business as usual“-Szenario geht davon aus, dass keine zusätzlichen Potenziale genutzt werden. 

Der Bestand bleibt unverändert erhalten. 

8.2.4.5 Biogas 

Biogasanlagen werden seit 2000 durch das EEG stark gefördert. Da Biogasanlagen auf relativ hohe Er-

löse bei der Stromproduktion angewiesen sind, können diese ohne entsprechende Förderungen nur 

schwer bis gar nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Deshalb haben in den vergangenen Jahren 
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verschiedene Modelle der Flexibilisierung dazu geführt, dass Biogasanlagen auch bei etwas geringeren 

Einspeisevergütungen weiterhin betrieben werden konnten. Diverse Maßnahmen und Änderungen am 

EEG haben in den letzten Jahren jedoch dazu geführt, dass kaum noch neue Biogasanlagen errichtet 

werden, weil ein kostendeckender Betrieb ohne entsprechende Förderung kaum noch möglich ist. 

Im „Business as usual“-Szenario wird angenommen, dass diese Entwicklung, die mit einer eher distan-

zierenden gesellschaftlich-politischen Haltung gegenüber Biogasanlagen (Stichwort: Kritik an einer 

„Vermaisung“) anhält und auch auf Bundesebene keine neuen wirtschaftlichen Anreize für den Betrieb 

von Biogasanlagen gesetzt werden. Damit werden Biogasanlagen in Zukunft nicht mehr kostendeckend 

betrieben werden können und die Betreiber werden nach dem Förderzeitraum des EEG den Betrieb 

wieder aufgeben. Diese Annahme wird auch von einem im Rahmen der Entwicklung des vorliegenden 

Energiekonzepts als Experten befragten Betreiber einer Biogasanlage in der Energieregion bestätigt 

(Naturstrom 2018).  

Das „Business as usual“-Szenario geht also auf Grund der aktuell absehbaren Entwicklung davon aus, 

dass im Jahr 2050 keine Biogasanlagen mehr in Betrieb sind, da diese dann eine nur unzureichende 

Förderung durch das EEG erhalten würden. 

Bestehende Wärmenetze, die bislang durch Wärme von Biogasanlagen versorgt werden, werden im 

„Business as usual“-Szenario ersatzweise durch Biomasseheizungen auf Basis von Holzhackschnitzeln 

versorgt. Die bestehenden Wärmenetze werden also auch im „Business as usual“-Szenario erhalten 

bleiben. 

8.2.4.6 Energieholz 

Im Bereich Energieholznutzung wird die bisherige Entwicklung fortgeschrieben. Da diese bislang deut-

lich positiv verlief und der Ausbau auch in den letzten Jahren nur langsam an Intensität verlor, wird 

auch im „Business as usual“-Szenario im Jahr 2050 eine deutlich höhere Nutzung vorhanden sein. 

Darüber hinaus wird auch angenommen, dass das Nahwärmenetz in Gräfenberg wie vorgesehen er-

weitert wird (vgl. Abschnitt 3.1.2.2) und, dass ein Großteil der Heizleistung durch einen Biomasseheiz-

kessel bereitgestellt wird. 

Auch vom in Abschnitt 7.5.1 diskutierten Nahwärmenetz in Weißenohe in der Basis-Ausbauvariante, 

in der ausschließlich öffentliche Gebäude als Großabnehmer angeschlossen sind, wird angenommen, 

dass dieses relativ bald realisiert wird. 

Weiterhin wird angenommen, dass die bestehenden Wärmenetze auf Basis von Abwärme von Biogas-

anlagen auf eine Nutzung von Energieholz umstellen (vgl. Abschnitt 8.2.4.5). Die Umstellung auf einen 

ebenfalls regenerativen Energieträger ist auch im „Business as usual“-Szenario naheliegend. 

Der Ausbau wird im „Business as usual“-Szenario wie in Abbildung 155 dargestellt angenommen. 

Durch die angenommene Nutzung werden bis 2050 ca. 88 % des vorhandenen Potenzials für Energie-

holz genutzt. Es findet also keine Übernutzung statt. 
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Abb. 155: Ausbau der Leistung von Holzheizungen im „Business as usual“-Szenario 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

8.2.4.7 Oberflächennahe Geothermie / Wärmepumpen 

Für das „Business as usual“-Szenario wird angenommen, dass etwa 25 % der Neubauten in den Neu-

baugebieten oberflächennahe Geothermie nutzen werden. 

8.2.4.8 Nutzung der Abwärme des Abwassers 

Im „Business as usual“-Szanrio wird nicht angenommen, dass die Abwärme des Abwassers genutzt 

wird. 

8.2.4.9 Nutzung der industriellen Abwärmepotenziale 

Im „Business as usual“-Szanrio wird nicht angenommen, dass die industrielle Abwärme genutzt wird. 
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8.3 „Klimaschutz“-Szenario 

8.3.1 Energieverbrauchsentwicklung der privaten Haushalte 

8.3.1.1 Gebäude 

Im „Klimaschutz“-Szenario wird angenommen, dass eine Erhöhung der Sanierungsrate (vgl. Abschnitt 

6.1.1.1) erreicht werden kann. Dies erfolgt durch günstigere allgemeine Rahmenbedingungen auf Bun-

desebene, aber auch durch diverse Förderprogramme auf Landesebene und insbesondere durch ver-

stärkte Aufklärungsarbeit und Animation auf kommunaler Ebene. Auch die Realisierung einiger Nah-

wärmenetzes auf Basis von Biomasse (vgl. Abschnitt 5.3 und Abschnitt 7, sowie Abschnitt 8.3.3) führt 

zu einer erhöhten Sensibilisierung der Bevölkerung in diesem Bereich. Es wird angenommen, dass die 

Sanierungsrate auf etwa 1 % pro Jahr angehoben werden kann. Dies entspricht praktisch einer Ver-

dopplung der aktuellen Sanierungsrate. Es wird genauso wie im „Business as usual“-Szenario ange-

nommen, dass bei erfolgter Sanierung der Heizenergiebedarf etwa um die Hälfte gesenkt wird. Hinzu 

kommt der Heizenergiebedarf der Neubauten. Dieser unterscheidet sich nicht von dem im „Business 

as usual“-Szenario, da hier dieselben gesetzlichen Vorschriften für Neubauten gelten. 

 
Abb. 156: Entwicklung Energiebedarf für Wärme bei den privaten Haushalten („Klimaschutz“-Szenario) 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

8.3.1.2 Mobilität 

Im „Klimaschutz“-Szenario wird angenommen, dass sich der Strukturwandel hin zu Elektromobilität 

schnell vollziehen wird. Ähnlich wie in anderen europäischen Ländern (Frankreich, Großbritannien, 

Niederlande, Norwegen, Schweden) wird bis 2030 auf nationaler Ebene der Beschluss gefasst, dass ab 

dem Jahr 2040 bei Neuzulassungen nur noch Elektrofahrzeuge zugelassen werden. Die Entwicklung 

der Elektromobilität wird insbesondere durch diese Entscheidung auf nationaler Ebene beeinflusst. Da 

dieses Zulassungsverbot bereits seit Anfang der 2020er Jahre frühzeitig kommuniziert wird, setzt eine 

schnellere Entwicklung ein als im „Business as usual“-Szenario. Insbesondere ab 2040, dem Jahr des 

Zulassungsverbots, werden bis auf wenige Ausnahmen keine neuen Verbrennungsmotoren für private 

Zwecke mehr zugelassen. Neue Elektrofahrzeuge ersetzen kontinuierlich alte Fahrzeuge mit Verbren-

nungsmotoren. Die Entwicklung bis in das Jahr 2050 ist in Abbildung 157 beispielhaft für Deutschland 

dargestellt. 
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Abb. 157: Strukturwandel hin zu Elektromobilität in Deutschland ("Klimaschutz"-Szenario) 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

8.3.2 Energieverbrauchsentwicklung bei den Kommunen 

8.3.2.1 Gebäude 

Beide Szenarien nehmen an, dass kommunale Liegenschaften bis 2050 saniert werden, sofern dies 

nicht aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nahezu unmöglich ist. In beiden Varianten wird im Wär-

mebereich etwa auf einen Verbrauchswert in Höhe von ca. 75 % des Vergleichswertes (nach 

BMVBS/BBSR 2009) saniert. Das „Klimaschutz“-Szenario nimmt im Gegensatz zum „Business as usual“-

Szenario jedoch an, dass ein fest implementiertes Kommunales Energiemanagement eingeführt wird.  

Durch das Kommunale Energiemanagement werden zusätzlich zu den durch kommunale Investitions-

programme und staatliche Förderungen erschließbaren Einsparpotenziale auch solche genutzt, die nur 

durch Änderungen des Nutzerverhaltens erschließbar sind. Das Potenzial ist deshalb entsprechend hö-

her. Es kann auch das Einsparpotenzial in den denkmalgeschützten Gebäuden erschlossen werden. 

Darüber hinaus kann im Strombereich nicht nur 75 %, sondern sogar ein Niveau in Höhe von 50 % des 

Vergleichswertes erreicht werden. 

Darüber hinaus werden auf den kommunalen Gebäuden PV-Anlagen für den Eigenverbrauch errichtet. 

Bestehende Photovoltaikanlagen, die bislang ausschließlich in das öffentliche Stromnetz einspeisen, 

werden ebenfalls zumindest anteilig für den Eigenstromverbrauch genutzt. Durch Stromspeicher kön-

nen diese größer dimensioniert werden und einen höheren Anteil des Stromverbrauchs (ca. 80 %) ab-

decken. 

8.3.2.2 Kläranlagen 

Bei der Kläranlage in Hiltpoltstein wird im „Klimaschutz“-Szenario relativ bald eine PV-Anlage für den 

Eigenstrombedarf errichtet. Es werden zunächst ca. 20 % des benötigten Stroms durch diese PV-Anlage 

bereitgestellt. Später wird diese Anlage mit einem Stromspeicher und einer zusätzlichen PV-Anlage 

erweitert. Es können bis zu ca. 80 % des benötigten Stroms durch die PV-Anlage erzeugt werden. 
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Die Kläranlage in Igensdorf optimiert die Klärgasnutzung ebenso wie im „Business as usual“-Szenario. 

Der externe Strombedarf sinkt um den in Abschnitt 6.2.6.2 diskutierten Anteil. 

8.3.2.3 Fuhrpark 

Kommunale Fahrzeuge werden im „Klimaschutz“-Szenario soweit möglich (vgl. Abschnitt 6.1.2.3) auf 

Elektromobilität umgestellt. Das damit verbundene energetische Einsparpotenzial wird erschlossen. 

8.3.3 Infrastrukturelle Veränderungen bei der Energieversorgung 

Im „Klimaschutz“-Szenario wird angenommen, dass weitere Potenziale für Nahwärmenetze auf Basis 

von Biomasse und Abwärme (vgl. Abschnitt 5.3 und insbesondere Abschnitt 7) genutzt werden können. 

Hierzu zählen zum einen die Biogasanlagen, die auf Grund günstigerer Bedingungen als im „Business 

as usual“-Szenario den Betrieb nicht aufgeben müssen und ggf. weiterhin daran angeschlossene Nah-

wärmenetze versorgen können. In zwei Fällen (Igensdorf und Hiltpoltstein) wird darüber hinaus sogar 

noch weitere Abwärme genutzt (vgl. Abschnitt 8.3.4.5). Weiterhin wird angenommen, dass auch wei-

tere Nahwärmenetze auf Basis von Energieholz und Solarthermie errichtet werden können. Die Kon-

kretisierung der Nutzung dieser Potenziale erfolgt insbesondere in Abschnitt 8.3.4.6, welche durch die 

Potenziale aus Abschnitt 8.3.4.1 ergänzt werden. 

8.3.4 Ausbau erneuerbarer Energien 

8.3.4.1 Thermische Nutzung der Solarenergie 

Im „Klimaschutz“-Szenario wird angenommen, dass die Entwicklung der letzten Jahre durch entspre-

chende Werbung und Aufklärungsarbeit befördert werden kann und im Vergleich zum „Business as 

usual“-Szenario doppelt so viele Nutzer davon überzeugt werden können, Solarthermie am Gebäude 

zu nutzen. Im Jahr 2050 werden demzufolge grundsätzlich zunächst etwa 4.000 m² weitere Solaranla-

gen installiert sein. 

Darüber hinaus werden im „Klimaschutz“-Szenario auch weitere Nahwärmenetze auf Basis von Holz-

hackschnitzeln gebaut (vgl. Annahmen in Abschnitt 8.3.4.6). Es wird in diesem Zusammenhang davon 

ausgegangen, dass etwa 20 % der dort benötigten Wärme durch solarthermische Anlagen bereitge-

stellt werden können. Hierdurch können wertvolle Rohstoffe eingespart und durch Solarthermie be-

reitgestellt werden. 
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Abb. 158: Fortgeschriebene Entwicklung des Zubaus von Solaranlagen im „Klimaschutz“-Szenario 

(QUELLE: SOLARATLAS 2018; EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Hinweis: In diesem Szenario wird über die in Abschnitt 6.2.1 stattfindende Potenzialbetrachtung für 

Solarthermie an Gebäuden hinaus die solarthermische Unterstützung von Großverbrauchern (Nah-

wärmnetzen) berücksichtigt. Damit kann die tatsächliche Nutzung im vorgestellten Szenario das dar-

gestellte Potenzial aus Abschnitt 6.2.1 übersteigen, weil zusätzliche, in Abschnitt 6.2.1 noch nicht be-

trachtete, Flächen genutzt werden. 

8.3.4.2 Photovoltaikanlagen 

Photovoltaik auf Dächern 

Der Zubau von Photovoltaikanlagen auf Dächern beginnt in der Energieregion seit einigen Jahren zu 

stagnieren. Durch konsequente und weitreichende Aufklärungsarbeit der Kommunen und durch wei-

tere Kostensenkungen auf dem Photovoltaikmarkt kann der Ausbau von PV-Anlagen jedoch wieder 

steigen. Darüber hinaus sorgen auch Kostensenkungen auf dem Markt für Stromspeicher für zusätzli-

che Attraktivität und einen zusätzlichen Ausbau. Nicht zuletzt auch angetrieben durch den Struktur-

wandel hin zur Elektromobilität und der Möglichkeit für Private den für Mobilitätszwecke benötigten 

Strom auf dem eigenen Dach zu erzeugen, werden weitere Potenziale erschlossen. Unter diesen An-

nahmen werden im Jahr 2050 etwa doppelt so viele Photovoltaikanlagen auf den Dächern vorhanden 

sein. 
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Abb. 159: Fortgeschriebene Entwicklung des Zubaus von PV-Anlagen im „Klimaschutz“-Szenario 

(QUELLE: ENERGYMAP 2017, BAYERNWERK 2017A; EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2018) 

Photovoltaik auf Freiflächen und als Parkplatzüberdachung 

Es wird angenommen, dass bis 2050 etwa 50 % der ermittelten Potenziale für Parkplatzüberdachungen 

und ca. 75 % der Potenziale für PV-Anlagen auf den besonders nach aktuellem EEG privilegierten Flä-

chen genutzt werden. 

8.3.4.3 Windkraft 

Das „Klimaschutz“-Szenario geht auf Grund der aktuellen Rahmenbedingungen nicht davon aus, dass 

weitere große Windräder in der Energieregion errichtet werden können. Insbesondere die aktuellen 

Restriktionen auf Grund der Belange der Flugsicherung für den Flughafen Nürnberg und der vorhan-

denen Flugsicherungsanlage mit den in Abschnitt 6.2.4.3 diskutierten Schutzbereichen führen zu dieser 

Annahme. 

Da ein Betrieb des bereits bestehenden Windrads jedoch trotz dieser Restriktionen bislang möglich 

war, wird angenommen, dass der Bestand erhalten werden kann. Auch, wenn das bestehende Wind-

rad in den nächsten Jahren altersbedingt ausfällt, kann es durch eine Ersatzmaßnahme in denselben 

Anlagendimensionen erhalten bleiben. Das bestehende Potenzial durch die aktuelle Nutzung bleibt 

also im „Klimaschutz“-Szenario erhalten. 

Darüber hinaus führen absehbar steigende Strompreise dazu, dass auch für die Industriebetriebe an 

exponierten Standorten die Stromerzeugung durch Kleinwindkraftanlagen interessant wird. Durch ent-

sprechende Aufklärungsarbeit wird das ermittelte Potenzial auch vollständig genutzt. 

8.3.4.4 Wasserkraft 

Im „Klimaschutz“-Szenario führt erhöhte Aufmerksamkeit für Erneuerbare Energie im Allgemeinen zur 

Reaktivierung und zu einer Nutzung der diskutierten Potenziale. 
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8.3.4.5 Biogas 

Im „Klimaschutz“-Szenario wird im Gegensatz zum „Business as usual“-Szenario angenommen, dass 

bei der Gestaltung der Förderung von grund- und regellastfähigem Strom aus Biogasanlagen durch das 

EEG auf Bundesebene wieder eine tatsächlich förderliche und wenigstens erhaltende Position einge-

nommen wird. Insbesondere bei Umstellung auf eine bedarfsgerechte Flexibilisierung in der Strom- 

und Wärmeproduktion wird angenommen, dass der Bestand an Biogasanlagen erhalten und gesichert 

werden kann. 

Das „Klimaschutz“-Szenario geht also davon aus, dass im Jahr 2050 immer noch an den Stellen Strom 

und Wärme aus Biogasanlagen erzeugt werden kann, wo heute Biogasanlagen in Betrieb sind.  

Darüber hinaus wird angenommen, dass das Nahwärmenetz in Hiltpoltstein erweitert werden kann, 

da hier noch ausreichend zusätzliche Abwärme vorhanden ist (vgl. Abschnitt 3.1.2.2). Es wird ange-

nommen, dass die aus Sicht des Betreibers zusätzlichen noch zur Verfügung stehenden 1.500 MWhth/a 

genutzt werden können (NATURSTROM 2018). 

Auch am bestehenden Nahwärmenetz in Pommer (Markt Igensdorf) wird angenommen, dass zusätzli-

che Verbraucher gewonnen werden können und damit eine Nachverdichtung stattfindet. Es wird an-

genommen, dass ca. 25 % mehr Abwärme genutzt werden kann. 

Weiterhin wird angenommen, dass auch die noch zur Verfügung stehende Abwärme der Biogasanlage 

in Igensdorf innerhalb eines Nahwärmenetzes genutzt werden kann. Hier stehen noch ca. 150 kWth als 

Grundlast zur Verfügung (vgl. Abschnitt 3.1.2.2), die ca. 1.300 MWhth/a bereitstellen könnten. 

Zusätzliche Biogasanlagen werden in der Energieregion trotz der förderlichen Rahmenbedingungen 

dennoch nicht mehr entstehen. 

8.3.4.6 Energieholz 

Im Bereich Energieholznutzung wird die bisherige Entwicklung fortgeschrieben. Da diese bislang deut-

lich positiv verlief und der Ausbau auch in den letzten Jahren nur langsam an Intensität verlor, wird im 

„Klimaschutz“-Szenario im Jahr 2050 ebenfalls eine deutlich höhere Nutzung vorhanden sein. 

Im „Klimaschutz“-Szenario wird im Gegensatz zum „Business as usual“-Szenario nicht angenommen, 

dass die vorhandenen Biogasanlagen den Betrieb aufgeben und durch Heizanlagen auf Basis von Ener-

gieholz ersetzt werden müssen. Hier werden also keine Kapazitäten gebunden, die dann nicht andern-

orts genutzt werden könnten. 

Darüber hinaus wird im „Klimaschutz“-Szenario angenommen, dass eine Reihe von zusätzlichen Nah-

wärmenetzen und Erweiterungen umgesetzt werden: 

1. Es wird wie im „Business as usual“-Szenario davon ausgegangen, dass die aktuell in Diskussion 

stehende Erweiterung des Nahwärmenetzes in Gräfenberg über den Schießberg in die Altstadt 

erfolgreich umgesetzt wird. 

2. Weiterhin wird angenommen, dass dieses Nahwärmenetz in Gräfenberg später nochmals er-

weitert wird, um ein weiteres Siedlungsgebiet südlich des Heizwerks und westlich der Grund-

schule an der Guttenburger Straße zu erschließen. 

3. Bezüglich des Nahwärmenetzes in Weißenohe wird angenommen, dass dieses unter Einbezug 

privater Haushalte erfolgt (Variante 2). 
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4. Es wird angenommen, dass auch das in Abschnitt 7.4 diskutierte Nahwärmenetz in Igensdorf 

realisiert werden kann. Da auf Grund der günstigen Umstände im „Klimaschutz“-Szenario da-

von ausgegangen wird, dass die Biogasanlage erhalten bleiben kann, wird die Variante inkl. 

Abwärmenutzung der Biogasanlage angenommen. 

5. Darüber hinaus wird angenommen, dass mindestens zwei weitere Nahwärmenetze in anderen 

Ortschaften (vgl. Abschnitt 5.3 zu den Potenzialgebieten für Wärmenetze) errichtet werden. 

6. Die letzte befördernde Annahme im „Klimaschutz“-Szenario betrifft das bestehende Heizwerk 

der Lindelberg-Kulturhalle in Stöckach. Hier wird angenommen, dass mit Ablauf des aktuellen 

Wärmecontractings auf Basis von Heizöl die Heizanlage auf Biomasse umgestellt wird und mit 

einem Nahwärmenetz für das südlich gelegene Wohngebiet erweitert wird. 

 
Abb. 160: Ausbau der Leistung von Holzheizungen im „Klimaschutz“-Szenario 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Darüber hinaus wird angenommen, dass die zusätzlichen Wärmenetze in den warmen Monaten durch 

die Nutzung solarthermischer Anlagen ergänzt wird um weitgehend die Grundlast für Brauchwarm-

wasser bereitstellen zu können. Hierdurch werden größere Mengen von ansonsten benötigtem Ener-

gieholz eingespart (ca. 20 %).  

Theoretisch wird durch diese Annahmen das ermittelte Gesamtpotenzial für Energieholz leicht über-

nutzt (101%). Diese Übernutzung wird auf Grund der in der Praxis so gut wie nie vorzufindenden An-

schlussquoten von 100 % jedoch nicht stattfinden. Es wird darüber hinaus davon ausgegangen, dass 

bei einer tatsächlichen Umsetzung aller angenommenen Projekte im angenommenen Umfang die zu-

sätzlich benötigte Energie aus Biomasse auch aus wenigen Kurzumtriebsplantagen (KUP) generiert 

werden kann. Solche können auch bei geringeren Anschlussquoten an die angenommenen Nahwär-

menetze Mengen „höherwertigen Holzes“ (also Holzpotenzial, das nicht als Energieholz, sondern für 

höherwertige Produkte vorgesehen ist) freiwerden lassen. Doch selbst, um eine 100%ige Anschluss-

quote an die angenommenen Wärmenetze realisieren zu können, wären verteilt über die Energiere-

gion hinweg nur ca. 2 ha KUP zusätzlich notwendig. Ebenso wird angenommen, dass die benötigte 

Menge Energieholz grundsätzlich nicht vollumfänglich innerhalb der Energieregion gewonnen werden 

muss, sondern z.B. auch aus benachbarten gemeindefreien Staatsforsten, in denen kein Wärmeener-

giebedarf besteht, zugeliefert werden kann. 
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8.3.4.7 Oberflächennahe Geothermie / Wärmepumpen 

Für das „Klimaschutz“-Szenario wird angenommen, dass etwa 50 % der Neubauten in den Neubauge-

bieten oberflächennahe Geothermie nutzen werden. 

8.3.4.8 Nutzung der Abwärme des Abwassers 

Im „Klimaschutz“-Szenario wird angenommen, dass ein Teil der Abwärme des Abwassers genutzt wird. 

Hierfür eignet sich z.B. die in der Potenzialanalyse vorgestellte Stelle am Rathaus in Igensdorf. Ein Groß-

teil der benötigten Wärme des Rathauses kann hier durch das Abwärmepotenzial und durch Wärme-

pumpen erzeugt werden. Durch entsprechende Förderprogramme kann das Projekt jedoch erst reali-

siert werden. Die Nutzung dieses Potenzials dient darüber hinaus nicht nur der Energieversorgung des 

Rathauses, sondern stellt als besonders innovatives Projekt und durch zielführende Kommunikation 

auch einen wichtigen Bestandteil der Animation der Bürger, eigene Potenziale erneuerbarer Energien 

zu nutzen, dar. 

8.3.4.9 Nutzung der industriellen Abwärmepotenziale 

Das „Klimaschutz“-Szenario geht davon aus, dass Anstrengungen unternommen werden, die Abwärme 

des Industriebetriebs zu nutzen und, dass der Industriebetrieb dem gegenüber aufgeschlossen ist. Es 

gelingt, die in der Potenzialanalyse in Abschnitt 6.2.7.1 diskutierte Menge Abwärme auszukoppeln und 

für eine weitere Erweiterung des Nahwärmenetzes in Gräfenberg zu nutzen (vgl. mögliche Erweiterung 

in Abb. 119). 
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8.4 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die unterschiedlichen Annahmen der beiden Szenarien „Business as usual“ sowie „Klimaschutz“ und 

deren Auswirkungen sind in folgender Tabelle zusammengefasst dargestellt. 

Tab. 60: Übersicht der wesentlichen Annahmen in den Szenarien "Business as usual" und "Klimaschutz" 

Annahmen „Business as usual“-Szenario „Klimaschutz“-Szenario 

P
ri

va
te

 H
au

sh
al

te
 

Sanierungsrate der  
Wohngebäude 

Sanierungsrate bleibt  
unverändert.  

Dies entspricht  
ca. 0,5 % pro Jahr 

Aktuelle Sanierungsrate kann 
verdoppelt werden.  

Dies entspricht  
ca. 1 % pro Jahr 

Änderung des Wärmever-
brauchs bis zum Jahr 2050 

- 7,5 % im Bestand 

- 3,3 % mit Neubauten 

- 15 % im Bestand 

- 10,8 % mit Neubauten 

Änderung des Stromver-
brauchs bis zum Jahr 2050 
(hier ohne Stromverbrauch durch 
Elektromobilität) 

- 34 % - 34 % 

Nutzung von Elektromobilität 
im Jahr 2050 

Endogener Strukturwandel.  

Im Jahr 2050 weisen  

Elektrofahrzeuge etwa einen 
Anteil von 50 % am  

Gesamtbestand auf. 

Von staatlicher Seite aus  
forcierter Strukturwandel mit 

klaren Vorgaben und einem 
harten Verbot der Neuzulas-

sung von Verbrennungsmoto-
ren im Jahr 2040.  

Im Jahr 2050 haben Elektro-
fahrzeuge etwa einen Anteil 

von 95 % am Gesamtbestand. 

Änderung des Endenergiever-
brauchs für Mobilität bis 2050 

- 54 % - 74 % 

K
o

m
m

u
n

en
 

Energetische Sanierung der 
Liegenschaften 

Sanierung auf 75 % des Ver-
gleichswerts bei Wärme und 
75 % des Vergleichswerts bei 
Strom. Es wird kein KEM ein-

geführt. PV-Anlagen ohne 
Speicher decken ca. 20 % des 

Strombedarfs. 

Sanierung auf 75 % des Ver-
gleichswerts bei Wärme und 
50 % des Vergleichswerts bei 

Strom. Es wird KEM einge-
führt. PV-Anlagen mit Spei-

cher decken ca. 80 % des 
Strombedarfs. 

Änderung des Wärmever-
brauchs bis zum Jahr 2050 

- 6 % - 10 % 

Änderung des Stromver-
brauchs bis zum Jahr 2050 

- 30 % - 85 % 

Änderung des Endenergiever-
brauchs für Mobilität bis 2050 

+/- 0 % 

Fahrzeuge, für die es Elektro-
fahrzeuge als Ersatz gibt, wer-

den ausgetauscht.  

Dies entspricht ca. - 26 % 

N
ic

h
tk

o
m

m
u

n
al

e 

Ö
ff

en
tl

ic
h

e,
 G

H
D

 

u
n

d
 In

d
u

st
ri

e
 Änderung des Wärmever-

brauchs bis zum Jahr 2050 
- 15 % - 15 % 

Änderung des Stromver-
brauchs bis zum Jahr 2050 

- 15 % - 15 % 

Änderung Energieverbrauch 
für Mobilität bis 2050 

- 4 % - 4 % 
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N
u

tz
u

n
g 

d
er

 v
o

rh
an

d
en

en
 P

o
te

n
zi

al
e 

fü
r 

 

er
n

eu
er

b
ar

e 
En

er
gi

en
 

Ausbau Solarthermieanlagen 

Fortschreibung der Entwick-
lung der letzten Jahre. 

Dies entspricht ca. + 30 % 

Verdopplung der Entwicklung 
der letzten Jahre und Unter-

stützung von NW-Netzen. 

Dies entspricht ca. + 157 % 

Ausbau PV-Anlagen  
auf Dächern 

Fortschreibung der deutlich 
gebremsten Entwicklung der 

letzten Jahre. 

Dies entspricht ca. + 10 % 

Diverse Annahmen führen zu 
einer Verdoppelung des heu-

tigen Bestands.  

Dies entspricht + 100 % 

Ausbau PV-Anlagen  
auf Parkplatzüberdachungen 

Es wird angenommen, dass 
etwa 25 % der Potenziale ge-

nutzt werden. 

Es wird angenommen, dass 
etwa 50 % der Potenziale ge-

nutzt werden. 

Ausbau PV-Anlagen  
auf Freiflächen 

Es wird angenommen, dass 
etwa 25 % der Potenziale ge-

nutzt werden. 

Es wird angenommen, dass 
etwa 75 % der Potenziale ge-

nutzt werden. 

Ausbau der Wasserkraftnut-
zung 

Keine Nutzungsänderung. 

Dies entspricht +/- 0 %. 

Es werden die zusätzliche Po-
tenziale weitgehend genutzt. 

Dies entspricht ca. + 55 %. 

Ausbau der Windkraftnutzung 

Das bestehende Windrad wird 
altersbedingt abgebaut. Es 

gibt keinen Ersatz. 

Dies entspricht - 100 %. 

Das bestehende Windrad 
kann erhalten werden. Hinzu 

kommen wenige Kleinwind-
kraftanlagen.  

Dies entspricht ca. + 11 %. 

Änderung der Nutzung von 
Energieholz 

Fortschreibung der Entwick-
lung der letzten Jahre.  

Es wird darüber hinaus das 
Nahwärmenetz in Gräfenberg 

errichtet.  

Nahwärmenetze, die bislang 
mit Abwärme von Biogasanla-
gen betrieben wurden, stellen 

auf Energieholz um. 

Dies entspricht ca. + 55 %. 

Fortschreibung der Entwick-
lung der letzten Jahre.  

Es werden diverse Nahwär-
menetze auf Basis von Ener-

gieholz errichtet. 

Dies entspricht ca. + 78 %. 

Nutzung von Biomasse in Bio-
gasanlagen 

Biogasanlagen stellen wegen 
dem Wegfall der EEG-Förde-
rung aus Gründen der nicht 

mehr gegebenen Wirtschaft-
lichkeit den Betrieb ein. 

Dies entspricht - 100 % bei 
Strom und Wärme. 

Annahme, dass Biogasanlagen 
auch in Zukunft wirtschaftlich 

betrieben werden können. 
Der Bestand bleibt erhalten. 

Es kommen jedoch auch keine 
neuen hinzu. Stromerzeugung 
bleibt unverändert. Abwärme-

nutzung kann bei den beste-
henden Anlagen erweitert 

werden. 

Dies entspricht +/- 0 % bei 
Strom und + 49 % bei Wärme. 

Ausbau der Nutzung oberflä-
chennaher Geothermie 

25 % der Neubauten nutzen 
oberflächennahe Geothermie. 

Dies entspricht ca. + 170 %. 

50 % der Neubauten nutzen 
oberflächennahe Geothermie. 

Dies entspricht ca. + 340 %. 

Abwärme aus Abwasser 

Das Potenzial für Abwärme 
aus dem Abwasser wird nicht 

genutzt. 

Dies entspricht +/- 0 % 

Es wird angenommen, dass 
ca. 50 MWhth/a genutzt wer-

den können. 
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Industrielle Abwärme 

Das Potenzial zur Nutzung in-
dustrieller Abwärme wird 

nicht genutzt. 

Dies entspricht +/- 0 % 

Das Potenzial zur Nutzung in-
dustrieller Abwärme kann im 

Rahmen einer Erweiterung 
des Wärmenetzes in Gräfen-

berg erfolgen. 

Es wird angenommen, dass 
ca. 2.250 MWhth/a genutzt 

werden können. 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

8.4.1 Elektrische Energie 

Der gesamte Stromverbrauch (ohne Elektromobilität) über alle Verbrauchergruppen hinweg sinkt in 

beiden Szenarien um etwa 25 %. Zwar wird im Jahr 2050 auch im „Business as usual“-Szenario etwa 

wie heute weiterhin ca. 90 % des Stroms aus regenerativen Quellen stammen, jedoch werden die Bio-

gasanlagen und das Windrad weggefallen sein. Der immer noch hohe Anteil erneuerbarer Energien 

wird allein durch Einsparungen und einem Ausbau von Photovoltaikanlagen erzielt werden.  

 
Abb. 161: Energie- und THG-Bilanz für die Szenarien im Bereich Stromverbrauch 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 
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Die günstigeren Umstände im „Klimaschutz“-Szenario werden dazu führen, dass die Biogasanlagen und 

das Windrad erhalten bleiben können. Zusammen mit einem ambitionierteren Ausbau von Photovol-

taikanlagen wird innerhalb der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ deutlich mehr Strom er-

zeugt werden können, als verbraucht wird. Selbst, wenn der gesamte Stromverbrauch für die fast voll-

ständige Elektromobilität im PKW-Bereich im „Klimaschutz“-Szenario hinzugerechnet wird (vgl. Ab-

schnitt 8.4.3), blieben bilanziell noch mehr als 5 bis 10 GWhel/a übrig, die anderswo genutzt werden 

könnten. Die Kommunen könnten also tatsächlich zur „Energieregion“ werden und Strom gewisserma-

ßen „exportieren“ können. Die damit verbundene Wertschöpfung gilt es dann auch in der Energiere-

gion zu halten. 

Die gering höheren THG-Emissionen im „Klimaschutz“-Szenario erklären sich durch die Territorialbe-

trachtung und der im Verhältnis zum Verbrauch deutlichen Überproduktion von erneuerbarem Strom. 

Zwar sind diese etwas höher als im „Business as usual“-Szenario, dafür wird aber auch mehr als doppelt 

so viel Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugt. Da auch bei erneuerbaren Quellen Treibhausgasemis-

sionen nicht ganz zu vermeiden sind (vgl. Abschnitt 4.1.5), werden durch die mehr als doppelt so hohe 

Stromproduktion innerhalb der Energieregion auch etwas mehr THG-Emissionen erzeugt. Weil der 

Strom dann jedoch an anderer Stelle genutzt wird und dort konventionell erzeugten Strom aus fossilen 

Quellen verdrängt, würde in der weiteren Betrachtung eine „Gutschrift“ erfolgen, die zu deutlich ge-

ringeren Emissionen im Verhältnis zum Verbrauch führen würde. Die Emissionen wären im Verhältnis 

zum tatsächlichen Verbrauch dann nur etwa halb so hoch (etwa die Hälfte der Emissionen im „Klima-

schutz“-Szenario würden dann Verbrauchern außerhalb der Energieregion zugeschrieben werden). Da 

in der Territorialbetrachtung die Emissionen jedoch durch Anlagen innerhalb der Energieregion verur-

sacht werden, werden diese in der vorliegenden Betrachtung auch der Energieregion zugeschrieben. 

8.4.2 Thermische Energie 

Im Wärmebereich wird ein höherer Anteil erneuerbarer Energien am Gesamtverbrauch jedoch deut-

lich schwerer zu erreichen sein. Zwar wird in beiden Szenarien der Gesamtverbrauch sinken: Im „Busi-

ness as usual“-Szenario um etwa 6 % und im „Klimaschutz“-Szenario um etwa 12 %. Jedoch führt der 

Wegfall der Biogasanlagen auch hier zu Problemen.  

Die bislang durch Biogasanlagen betriebenen Nahwärmenetze müssen im „Business as usual“-Szenario 

ersatzweise durch Heizungen auf Basis von Energieholz betrieben werden. Hierdurch fallen in der ter-

ritorialen Betrachtung Kontingente für die Nutzung von Energieholz weg, die sonst andernorts genutzt 

werden könnten. Während der Anteil erneuerbarer Energien aktuell bei ca. 33 % liegt, wird er im „Bu-

siness as usual“-Szenario durch den unverändert weiteren Ausbau erneuerbarer Energien bis 2050 

dennoch auf etwa 50 % steigen. 

Im „Klimaschutz“-Szenario wird hingegen angenommen, dass die Biogasanlagen den Betrieb aufrecht-

erhalten können. Hierdurch werden zum einen keine Kontingente für Energieholz gebunden wo bereits 

erneuerbare Energien genutzt werden, und andererseits können diese Kontingente dazu genutzt wer-

den, weitere Nahwärmeprojekte umzusetzen und damit insgesamt den Anteil erneuerbarer Energien 

zu erhöhen. 

Doch selbst im ambitionierten „Klimaschutz“-Szenario scheint aus heutiger Sicht eine vollständige De-

ckung des Wärmeverbrauchs durch erneuerbare Energien nicht möglich zu sein. Hierfür wären noch 

deutlich günstigere Umstände auch auf bundes- und/oder landespolitischer Ebene notwendig, die z.B. 

die Gebäudesanierung nochmals (über die bereits durch kommunale Anreize doppelt so hoch ange-

nommene Sanierungsrate hinweg) attraktiver gestalten würden. Damit würden weitere 
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Einsparpotenziale erschließbar werden, und es müsste z.B. eine weitere Nutzung von Wärmepumpen 

und oberflächennaher Geothermie auch im Bestand ermöglicht werden. 

 
Abb. 162: Energie- und THG-Bilanz für die Szenarien im Bereich Wärmeverbrauch 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Wenn dies nicht gelingt, wird in der Energieregion auch im „Klimaschutz“-Szenario unter der Annahme 

günstigster Umstände bis 2050 nur etwa 70 % des Wärmeverbrauchs durch erneuerbare Energien ge-

deckt werden können. Etwa 30 % werden dann immer noch durch fossile Energieträger wie Heizöl und 

Flüssiggas bereitgestellt. Während die THG-Emissionen im „Business as usual“-Szenario nur um etwa 

25 % gesenkt werden, könnten diese selbst unter den günstigen Annahmen im „Klimaschutz“-Szenario 

nur um bis zu etwa 50 % reduziert werden. Aber auch hierfür sind bereits sehr ambitionierte Maßnah-

men erforderlich. 

8.4.3 Mobilität 

Der Mobilitätsbereich steht aktuell vor großen Herausforderungen, die im Vergleich zu den bislang 

relativ ineffizienten konventionellen Verbrennungsmotoren jedoch enorme Einsparpotenziale er-

schließen lassen. In beiden Szenarien wird analog der aktuell weltweit stattfindenden Entwicklung 
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angenommen, dass ein deutlicher Strukturwandel hin zur Elektromobilität stattfinden wird. Die An-

nahmen der Szenarien im Mobilitätsbereich basieren zwar zum einen maßgeblich auf bundespoliti-

schen Entscheidungen (z.B. die Annahme eines Verbots für Neuzulassungen von konventionellen Ver-

brennungsmotoren gegen 2040 bis 2050) und der Durchsetzung europarechtlicher Effizienzrichtlinien 

(Senkung der THG-Emissionen bei neu zugelassenen Fahrzeugen im Fahrzeugpark, die einer Quote für 

emissionsfreie Fahrzeuge gleichkommt), werden jedoch zum anderen auch durch kommunale Anreize 

wie ein ansprechendes Angebot von öffentlichen Ladesäulen und teilweise sogar direkten Förderun-

gen flankiert.  

Während der Endenergieverbrauch im „Business as usual“-Szenario um ca. 35 % zurückgeht, geht die-

ser im „Klimaschutz“-Szenario durch eine verstärkte Entwicklung der Elektromobilität sogar um bis zu 

48 % zurück. Durch den höheren Anteil der Elektromobilität und dem Stromüberschuss im „Klima-

schutz“-Szenario liegen dort die THG-Emissionen ebenfalls deutlich unter denjenigen im „Business as 

usual“-Szenario“. 

 
Abb. 163: Energie- und THG-Bilanz für die Szenarien im Bereich Mobilität 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 
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8.4.4 Gesamtbilanz 

Die Gesamtbilanz fasst die Betrachtung der Szenarien der Bereiche Strom, Wärme und Mobilität zu-

sammen. Der gesamte Endenergieverbrauch geht im „Business as usual“-Szenario um etwa 17 % (das 

sind fast 55 GWhth,el/a bzw. das Energie-Äquivalent von 5,5 Mio. Litern Heizöl) und im „Klimaschutz“-

Szenario durch die verstärkten Anstrengungen und allgemein besseren Rahmenbedingungen auch auf 

Bundes- und Landesebene um 25 % (das sind ca. 79 GWhth,el/a bzw. das Energie-Äquivalent von 7,9 

Mio. Litern Heizöl) zurück. Durch den verstärkten Ausbau der in der Energieregion „Südliche Fränkische 

Schweiz“ vorhandenen Potenziale für erneuerbare Energien decken diese im „Klimaschutz“-Szenario 

etwa 70 % des gesamten Endenergiebedarfs (das sind ca. 164 MWhth,el/a). Im „Business as usual“-Sze-

nario werden dem gegenüber nur etwa 42 % des Endenergiebedarfs durch regenerative Energien ge-

deckt (das sind ca. 108 GWhth,el/a). Im Vergleich zu heute (ca. 30,5 %) wäre dies ein nur um ca. 11 % 

höherer Anteil. 

 
Abb. 164: Zusammenfassende Energie- und THG-Bilanz für die Szenarien 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019) 

Mit dem höheren Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Endenergiebedarf im „Klimaschutz“-Sze-

nario geht der nicht regenerative Primärenergieverbrauch ebenfalls deutlich stärker zurück. Statt den 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

50

100

150

200

250

300

350

En
d

e
n

e
rg

ie
ve

rb
ra

u
ch

H
er

ku
n

ft

n
ic

h
t 

re
ge

n
e

ra
ti

ve
r

P
ri

m
är

en
er

gi
eb

ed
ar

f

TH
G

-E
m

is
si

o
n

en

En
d

e
n

e
rg

ie
b

ed
ar

f

H
er

ku
n

ft

n
ic

h
t 

re
ge

n
e

ra
ti

ve
r

P
ri

m
är

en
er

gi
eb

ed
ar

f

TH
G

-E
m

is
si

o
n

en

En
d

e
n

e
rg

ie
b

ed
ar

f

H
er

ku
n

ft

n
ic

h
t 

re
ge

n
e

ra
ti

ve
r

P
ri

m
är

en
er

gi
eb

ed
ar

f

TH
G

-E
m

is
si

o
n

en

Aktuell Szenario
Business as usual

(im Jahr 2050)

Szenario
Klimaschutz

(im Jahr 2050)

Energieregion SFS

TH
G

-E
m

is
si

o
n

e
n

 (
in

 t
au

se
n

d
 t

/a
)

En
e

rg
ie

ve
rb

ra
u

ch
(i

n
 G

W
h

/a
)

Privat Kommune GHD/Industrie nicht regenerativ

regenerativ Primärenergieverbrauch THG-Emissionen



 Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Prognosen und Szenarien 

232 

 

heutigen fast 270 GWh/a werden im Jahr 2050 nicht mehr nur 207 GWh/a („Business as usual“-Szena-

rio), sondern sogar nur ca. 135 GWh/a („Klimaschutz“-Szenario) nicht regenerative Primärenergie ver-

braucht. Das sind insgesamt ca. 50 % weniger als heute und nochmals 35 % weniger als im „Business 

as usual“-Szenario. 

Durch die deutliche Einsparung nicht regenerativer Primärenergie gehen auch die damit verursachten 

THG-Emissionen deutlich zurück. Werden heute noch ca. 80.000 Tonnen THG pro Jahr emittiert, sind 

es im Jahr 2050 im „Business as usual“-Szenario etwa 60.000 Tonnen und im „Klimaschutz“-Szenario 

nur noch etwa 40.000 Tonnen pro Jahr. Im „Klimaschutz“-Szenario können also bis 2050 etwa 50 % der 

THG-Emissionen eingespart werden. Damit wären fast doppelt so viele THG-Emissionen eingespart, 

wie im „Business as usual“-Szenario. Werden heute also pro Kopf knapp 6,7 t THG-Emissionen verur-

sacht, sind es im „Business as usual“-Szenario noch etwa 4,9 t und im „Klimaschutz“-Szenario nur noch 

etwa 3,3 t THG pro Einwohner. 

8.4.5 Potenziale zur Erreichung der übergeordneten Ziele 

In Abschnitt 4.5 wurde der aktuelle Stand des Energieverbrauchs mit den Zielen der Bundesregierung 

und des Freistaats Bayern bis etwa 2050 in Relation gesetzt und der Handlungsbedarf dargestellt. Im 

Folgenden sollen die Potenziale dargestellt werden, die Ziele bis 2050 tatsächlich zu erreichen. 

8.4.5.1 „Business as usual“-Szenario 

Im „Business as usual“-Szenario werden wichtige Ziele für das Jahr 2050 verfehlt. Zwar liegt der Anteil 

von Strom aus regenerativen Quellen über dem Zielhorizont der Bundesregierung, welche insgesamt 

einen Anteil von ca. 80 % bis 2050 anstrebt, jedoch wird der Zielhorizont des Freistaats Bayern, welcher 

bereits bis 2025 einen solchen Anteil von über 70 % anstrebt, nur knapp erreicht. Auch im Wärmebe-

reich liegt der Anteil regenerativer Energien bei fast 50 %. Damit wird das einzige im Wärmebereich 

festgelegte Ziel aus dem EEWärmeG, das einen Anteil 14 % bis 2020 versucht zu erreichen, weit über-

boten.  

Dennoch wird dies nicht ausreichen. Denn trotz dieses relativ hohen Anteils im Wärmebereich und 

dem bereits moderat stattfindenden Strukturwandel hin zur besonders effizienten Elektromobilität 

wird das Ziel für den regenerativen Anteil am gesamten Endenergieverbrauch deutlich nicht erreicht. 

Denn statt 60 % im Jahr 2050 wird der gesamte Endenergieverbrauch dann nur zu etwa 42 % durch 

erneuerbare Energien bereitgestellt werden können. 

Dies schlägt sich auch in den durchschnittlichen THG-Emissionen pro Kopf nieder. Zwar kann das bay-

erische Ziel von deutlich weniger als 5,5 Tonnen THG-Emissionen pro Kopf und Jahr gerade so erreicht 

werden. Dies geschieht aber nicht bis 2025, sondern erst im weiteren Verlauf bis 2050. Das Ziel Bay-

erns, bis 2050 weniger als 2 Tonnen THG pro Person und Jahr zu emittieren, wird bei weitem nicht 

erreicht. Das weltweite Ziel, bis 2050 im Durchschnitt maximal 2 Tonnen pro Kopf und Jahr zu emittie-

ren (also im Durchschnitt über die Jahre bis 2050 hinweg), wird mehr als deutlich verfehlt. Das 1,5-

Grad-Ziel wird durch dieses Ergebnis nicht erreicht. 
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Tab. 61: Vergleich der Ergebnisse des Szenarios „Business as usual“ für das Jahr 2050 mit den übergeordneten 
Zielen 
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Anteil erneuerbarer 
Energien am  
Stromverbrauch: 

BRD: 

35 % bis 2020 

50 % bis 2030 

65 % bis 2040 
80 % bis 2050 

Freistaat Bayern: 

70 % bis 2025 

88 % 48 % 97 % 22 % 88 % 

Anteil erneuerbarer 
Energien am  
Wärmeverbrauch: 

BRD (EEWÄRMEG) 
14 % bis 2020 46 % 50 % 51 % 58 % 49 % 

Anteil erneuerbarer 
Energien am gesam-
ten Endenergiever-
brauch: 

Freistaat Bayern: 
20 % bis 2025 

BRD: 
30 % bis 2030 
45 % bis 2040 
60 % bis 2050 

44 % 34 % 44 % 36 % 42 % 

THG-Emissionen pro 
Kopf und Jahr: 

Freistaat Bayern: 

< 6,0 bis 2020 
< 5,5 bis 2025 
< 2,0 bis 2050 

Weltweite 2 °C -Obergrenze 
Ø < 2,0 bis 2050 

5,3 t 8,4 t 3,6 t 5,5 t 4,9 t 

(QUELLE: BMWI 2010, BMU 2018, STMWMET 2011, STMWMET 2016A, EEWÄRMEG 2015, STMUV 2019; EIGENE BERECHNUNGEN UND 

DARSTELLUNG EVF 2018) 

8.4.5.2 „Klimaschutz“-Szenario 

Im „Klimaschutz“-Szenario werden mehr Ziele erreicht. Während die Gemeinde Weißenohe auf Grund 

des geringen Platzangebots kaum erneuerbare Energien im Strombereich (ausgenommen PV-Anlagen 

auf den Dächern) ausbauen kann, wird in allen anderen Kommunen mindestens der Strom selbst er-

zeugt werden können, der innerhalb der eigenen Kommune benötigt wird. Gräfenberg und vor allem 

Hiltpoltstein können darüber hinaus theoretisch deutlich mehr Strom erzeugen und diesen gewisser-

maßen „exportieren“. Das Ziel, mindestens 80 % des benötigten Stroms innerhalb der Energieregion 

zu erzeugen, wird also erreichbar sein. 

Weil im „Klimaschutz“-Szenario die Biogasanlagen erhalten bleiben konnten und deutlich ambitionier-

ter neue Nahwärmeprojekte auf Basis von Biomasse angegangen wurden, um Großteile der 
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Bevölkerung bei hohen Wärmedichten auf den nahezu „CO2-neutralen“ Energieträger „Energieholz“ 

umzurüsten, liegt der Anteil erneuerbarer Energien im Wärmebereich im Jahr 2050 bei etwa 68 %.  

Damit sind dann in der territorialen Betrachtung jedoch auch alle Potenziale für Wärme aus Biogas und 

Energieholz genutzt. Weitere Potenziale lassen sich dann – hinsichtlich eines noch höheren Deckungs-

anteils - vor allem durch nochmals deutlich höhere Sanierungsraten erschließen (es wurde im „Klima-

schutz“-Szenario bereits eine doppelt so hohe Sanierungsrate wie heute angenommen). 

Das übergeordnete Ziel, mindestens 60 % des gesamten Endenergieverbrauchs in der Energieregion 

„Südliche Fränkische Schweiz“ bis 2050 durch erneuerbare Energien zu decken, wird ebenfalls erreicht. 

Mit insgesamt 67 % kann dieses Ziel – wenn alle Annahmen in die Tat umgesetzt werden können – 

realisiert werden. 

Tab. 62: Vergleich der Ergebnisse des Szenarios „Klimaschutz“ für das Jahr 2050 mit den übergeordneten Zielen 
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Anteil erneuerbarer 
Energien am  
Stromverbrauch: 

BRD: 

35 % bis 2020 

50 % bis 2030 

65 % bis 2040 
80 % bis 2050 

Freistaat Bayern: 

70 % bis 2025 

>100 % 
 

(139 %) 

>100 % 
 

(283 %) 
99 % 41 % 

>100 % 
 

(208 %) 

Anteil erneuerbarer 
Energien am  
Wärmeverbrauch: 

BRD (EEWÄRMEG) 
14 % bis 2020 58 % 71 % 79 % 70 % 68 % 

Anteil erneuerbarer 
Energien am gesam-
ten Endenergiever-
brauch: 

Freistaat Bayern: 
20 % bis 2025 

BRD: 
30 % bis 2030 
45 % bis 2040 
60 % bis 2050 

64 % 59 % 78 % 49 % 67 % 

THG-Emissionen pro 
Kopf und Jahr: 

Freistaat Bayern: 

< 6,0 bis 2020 
< 5,5 bis 2025 
< 2,0 bis 2050 

Weltweite 2 °C -Obergrenze 
Ø < 2,0 bis 2050 

3,6 t 6,3 t 2,2 t 4,1 t 3,3 t 

(QUELLE: BMWI 2010, BMU 2018, STMWMET 2011, STMWMET 2016A, EEWÄRMEG 2015, STMUV 2019; EIGENE BERECHNUNGEN UND 

DARSTELLUNG EVF 2018) 

Dennoch wird auch im „Klimaschutz“-Szenario ein wichtiges internationales Ziel verfehlt. Denn statt 

bis zum Jahr 2050 im Durchschnitt nur noch maximal 2 Tonnen THG-Emissionen pro Kopf und 
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Einwohner zu emittieren, wird sich erst im Jahr 2050 - nach der Umsetzung aller ambitionierten Pro-

jekte des „Klimaschutz“-Szenarios - ein Wert in Höhe von 3,3 Tonnen pro Einwohner und Jahr erzielt. 

Damit sind also noch deutlich über die Annahmen des „Klimaschutz“-Szenarios hinaus ambitionier-

tere Maßnahmen erforderlich, um das wichtige 1,5 Grad-Ziel der Klimaschutzpolitik erreichen zu kön-

nen.   
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9 Akteursbeteiligung 

9.1 Öffentliche Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmen der Entwicklung des vorliegenden Energienutzungsplanes wurde die Bevölkerung soweit 

möglich und vorgesehen eingebunden. Teilweise wurden themenspezifische Sonderveranstaltungen 

zur Einbindung der Bürger in den Entwicklungsprozess durchgeführt. Diese sollen nun in aller Kürze 

dargestellt werden. 

9.1.1 Auftaktveranstaltungen 

Um den Bürgern der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ das Projekt und die anstehenden 

Arbeiten und die Möglichkeiten einer Beteiligung zu präsentieren wurde eine Auftaktveranstaltung 

durchgeführt. Zu dieser Veranstaltung wurde ortsüblich über die Amtsblätter, über die Homepages der 

Kommunen, sowie über gesondert inserierte Hinweise in lokalen Zeitungen eingeladen. Um mehr Bür-

ger für eine Beteiligung am Konzept zu animieren und um wichtige Einblicke in den Energieverbrauch 

der Bevölkerung zu gewinnen wurde mit der Einladung zur Auftaktveranstaltung auch eine Befragung 

mit Preisausschreiben durchgeführt. Die Ziehung der Gewinner wurde ebenfalls auf der Auftaktveran-

staltung durchgeführt (vgl. Abschnitt 9.1.2).  

 
Abb. 165: Impressionen aus der Auftaktveranstaltung 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: THOMAS OBERMEYER) 

Nach einem Grußwort des Amts für Ländliche Entwicklung für Oberfranken und einer Herleitung der 

Vorgeschichte der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“, dem Zusammenhang mit dem Wirt-

schaftsband A9 – Fränkische Schweiz und Ausführungen zum Entstehen des Energieleitbildes der Ener-

gieregion durch den Bürgermeister der Stadt Gräfenberg wurden vom ausführenden Ingenieurbüro 

EVF – Energievision Franken GmbH die vorgesehen Inhalte und die anstehenden Untersuchungen er-

läutert. In diesem Rahmen haben sich die Bürger und Anwesenden über das Konzept informiert und 

rege eigene Anregungen eingebracht. Nach der Vorstellung des Konzepts hatten die Teilnehmer der 

Veranstaltung auch die Möglichkeit, an offenen Gesprächsrunden an „Thementischen“ teilzunehmen. 

Hier wurden viele interessante Aspekte und Anregungen aufgenommen, die im Rahmen der Erarbei-

tung des Konzepts berücksichtigt werden konnten. 
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Abb. 166: Impressionen aus der Auftaktveranstaltung - Thementische 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

9.1.2 Bürgerbefragung 

Um wichtige Einblicke in den Energieverbrauch der Bevölkerung zu gewinnen wurde mit der Einladung 

zur Auftaktveranstaltung (vgl. Abschnitt 9.1.1) auch eine Befragung der Bürger durchgeführt. Der Fra-

gebogen war im Amtsblatt der Kommunen abgedruckt. Darüber hinaus konnte der Fragebogen auch 

auf der Homepage der Kommunen heruntergeladen werden. Inhalt des Fragebogens waren grundle-

gende Fragen zum Energieverbrauch (Wärmeverbrauch und Stromverbrauch), sowie die Abfrage des 

Kenntnisstands über und die Anschlussbereitschaft an ein gemeinschaftliches Wärmenetz auf Basis 

von Biomasse. Mit Hilfe eines Preisausschreibens wurde eine möglichst hohe Beteiligung angestrebt.  

 
Abb. 167: Gewinnerziehung für das Preisausschreiben im Rahmen der Auftaktveranstaltung 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: THOMAS OBERMEYER) 

Sachpreise des Preisausschreibens waren: 

• 1x Solarrucksack 

• 1x Familiendauerkarte und 4x 10er-Karte für das Freibad Gräfenberg 

• 1x 5er-Set programmierbare Heizkörper-Thermostate 

• 3x Strommessgeräte für den Heimgebrauch 
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Darüber hinaus wurde verlost: 

• 10x Energiechecks (vgl. Abschnitt 9.1.4) 

Die Gewinner der Preise wurden auf der Auftaktveranstaltung gezogen und öffentlich bekannt ge-

macht. Die Preise wurden von den Kommunen der Energieregion an die Gewinner übergeben. 

9.1.3 Energiepaten 

Bereits bei der Auftaktveranstaltung zum Energiekonzept (vgl. Abschnitt 9.1.1) und in den begleiten-

den Printmedien wurden die Energiebeauftragten der Kommunen der Energieregion vorgestellt. Diese 

sind über den interkommunalen Arbeitskreis Energie in die Steuerungsgruppe zum Energiekonzept 

eingebunden und konnten während des Zeitraums der Konzeptentwicklung Anregungen aus der Be-

völkerung in den Entwicklungsprozess einbringen. Die Energiepaten sind auch auf den Internetseiten 

der Kommunen der Energieregion und der Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg öffentlich vorge-

stellt.  

 
Abb. 168: Vorstellung der Energiepaten auf der Auftaktveranstaltung zum Energiekonzept 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: THOMAS OBERMEYER) 

9.1.4 Energiechecks 

Zusammen mit den Sachpreisen des Preisausschreibens der Bürgerbefragung wurden darüber hinaus 

zehn Energiechecks verlost. Die Energiechecks sind ähnlich aufgebaut wie eine Energieberatung und 

wurden auch durch einen von der BAFA in der Energieeffizienzexperten-Liste geführten Experten für 

„Energieberatung für Wohngebäude (BAFA)“ sowie für „KfW-Effizienzhäuser“ und „KfW-Einzelmaß-

nahmen“, Herrn Dr. Peter Hiltner, durchgeführt.  

Zur Auslosung der Gewinner der Energiechecks wurden die Teilnehmer hinsichtlich der Gebäudealter, 

bereits erfolgter Sanierungen und dem auf Basis der gemachten Angaben im Fragebogen geschätzten 

Einsparpotenzial in ähnliche Gruppen aufgeteilt. Aus diesen Gruppen wurden dann jeweils die Gewin-

ner gezogen. Damit wurde sichergestellt, dass ein möglichst breites Spektrum an Einsparpotenzialen 

im Energiesparflyer mit lokal-spezifischen Informationen bedient werden kann. 
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Abb. 169: Ein Gewinner eines Energiechecks 

(QUELLE: EVF 2018, FOTOGRAF: TAMIKA BALKEN) 

Die Durchführung der Energieberatungen haben zwei Ziele verfolgt: Zum einen sollten die Teilnehmer 

der Bürgerbefragung einen zusätzlichen Anreiz erhalten, an der Befragung teilzunehmen und durch die 

Teilnahme an der Befragung einen kostenfreien Energiecheck gewinnen zu können, und andererseits 

im Rahmen des Energiekonzepts lokal-spezifische Inhalte für einen Informationsflyer für Energieein-

sparungen erstellen zu können (vgl. Abschnitt 9.1.8). Die Teilnehmer der Befragung konnten also nur 

in dem Fall auch an der Auslosung der Energiechecks teilnehmen, wenn sie sich mit der anonymisierten 

Veröffentlichung der im Rahmen der Energiechecks eingeholten und ausgewerteten Daten einverstan-

den erklärten. 

Die Energiechecks selbst enthielten ähnlich einer Energieberatung für Wohngebäude nach BAFA-Richt-

linien eine professionelle Bestandsaufnahme des energetischen Zustands des Gebäudes, eine Energie- 

und Treibhausgas-Bilanz, sowie objektabhängige Ratschläge für ökologisch wie ökonomisch sinnvolle 

Sanierungsmaßnahmen in freier schriftlicher Form. In der Regel wurden die Einsparpotenziale direkt 

vor Ort mit den Gebäudeeigentümern diskutiert und Möglichkeiten für eine Sanierung eruiert. Der 

Bericht wurde im Nachgang schriftlich aufbereitet und an die Gebäudeeigentümer herausgegeben.  

9.1.5 Energietour 

Um Bürger und Interessierte für das Energiekonzept und ganz allgemein für Erneuerbare Energien zu 

gewinnen, wurde eine Energietour zu erfolgreichen Projekten durchgeführt. Die Tour fand am 15. No-

vember 2017 statt und führte zunächst dem im Frühjahr 2017 in Betrieb gegangenen Windpark bei 

Neuenreuth in der Gemeinde Thiersheim. 
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Abb. 170: Ankunft am Windpark Neuenreuth 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Der Windpark wird durch die ZEF ZukunftsEnergie Fichtelgebirge GmbH betrieben. Diese ist wiederum 

ein Gemeinschaftsunternehmen der Städte Arzberg, Kirchenlamitz, Wunsiedel, Marktleuthen, der Ge-

meinden Tröstau und Nagel, sowie der SWW Wunsiedel GmbH, der Licht- und Kraftwerke Helmbrechts 

GmbH und des Kommunalunternehmens Marktredwitz. Darüber hinaus konnten sich die örtlichen Bür-

ger auch direkt durch Darlehen an dem Windpark beteiligen. Weiterhin setzte EVF - Energievision Fran-

ken GmbH zusammen mit der ZEF als derzeitige Projektentwickler auch ein Pachtmodell um, mit der 

alle betroffenen Grundeigentümer gleichermaßen und fair an dem Projekt beteiligt wurden. Bei dem 

Windpark Neuenreuth handelt es sich damit zu Recht um ein echtes Bürgerprojekt, das zusammen mit 

den örtlichen Gemeinden und Energieversorgern umgesetzt wurde. 

 
Abb. 171: Besichtigung des Turmbaus eines modernen Windrads 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Bei einem Rundgang durch den Windpark konnten die Teilnehmer der Energietour auch die Gelegen-

heit nutzen und einen Blick in das Innere der Windräder werfen. Dabei handelt es sich um besonders 

effiziente Anlagen der neuesten Generation mit einer Gesamthöhe von etwa 200 m und einem Rotor-

durchmesser von ganzen 131 m. Jeder der vier Rotoren des Windparks überstreicht damit eine Fläche 

von mehr als zwei Fußballfeldern. Mit einer elektrischen Leistung von insgesamt 13,200 MWel 
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erzeugen die Anlagen pro Jahr etwa 28 Millionen Kilowattstunden. Bei einem angenommenen Strom-

bedarf in Höhe von 4.000 kWhel je Haushalt ist das genug regenerativer Strom für 7.000 Haushalte. 

 
Abb. 172: Diskussionen bei der Mittagspause auf der Frankenfarm 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Bei dem Mittagessen auf der Frankenfarm in Himmelkron konnten die ersten Eindrücke der Energie-

tour bei gutbürgerlichem fränkischem Essen mit regionaler Herkunft diskutiert werden. Bei der Fran-

kenfarm handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von zehn regionalen Landwirten, die die Fran-

kenfarm nutzen, um ihre heimischen Produkte regional zu vermarkten. Neben dem Wirtshaus kann 

die Frankenfarm so auch eine eigene Metzgerei, mehrere Hofläden, sowie einen Catering-Service an-

bieten. Durch die kurzen Wege und die regionale Vermarktung werden ebenfalls große Menge Energie 

für lange Transporte gespart. 

 
Abb. 173: Elektromobilität auf der Energietour 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Nach dem Mittagessen nutzte der ebenfalls anwesende Klimaschutzmanager des Landkreises Forch-

heim, Herr Dominik Bigge, die Gelegenheit, um das auch in der Energieregion Südliche Fränkische 

Schweiz zukünftig anstehende Kooperationsprojekt im Bereich Elektromobilität mit dem „Ladever-

bund+“ vorzustellen. Denn auch in der Südlichen Fränkischen Schweiz wird es bald möglich sein, auf 
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dieses in Franken einheitliche Ladesystem zugreifen zu können. Dem Wandel hin zur Elektromobilität 

wird demnach in Zukunft kaum noch etwas entgegenstehen. 

 
Abb. 174: Ortsansicht Oberleiterbach 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Nach dieser kurzen Exkursion zur Elektromobilität ging es dann weiter zu einem bayern- und bundes-

weit herausragenden Energieprojekt im Markt Zapfendorf. Die Ortschaft Oberleiterbach hat nicht nur 

die Goldmedaille im Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden“ der 

Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau gewonnen, sondern gilt als ein vom Bundes-

ministerium für Ernährung und Landwirtschaft ausgezeichnetes „Bioenergiedorf“ auch als herausra-

gendes Beispiel der bürgerschaftlich getragenen Energiewende. Weit mehr als die Hälfte der benötig-

ten Energie für Wärme und Strom wird hier vor Ort und regenerativ erzeugt.  

 
Abb. 175: Ankunft an der Biogasanlage in Oberleiterbach 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Als zentrale Elemente wurden die Biogasanlage und das angeschlossene Nahwärmenetz besichtigt. Die 

Biogasanlage wird durch die ortsansässige Familie Schmuck u.a. mit nachwachsenden Rohstoffen und 

Gülle betrieben. Schon relativ früh gab es dann die Idee, die in der Biogasanlage anfallende Wärme 

auch für Heizzwecke in der Ortschaft zu nutzen. Die Bürgervereinigung wandte sich deshalb an die EVF 
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- Energievision Franken GmbH und ließ ein Konzept zur Nutzung der Abwärme in einem Nahwärmenetz 

entwickeln. Die Wärme der Biogasanlage versorgt nun mehr als die Hälfte Oberleiterbachs mit rege-

nerativer Wärme. Die Bürger haben sich mittlerweile ebenfalls in einer Energiegenossenschaft zusam-

mengetan und betreiben das Nahwärmenetz in Eigenregie. Das bedeutet, dass jeder Anschlussnehmer 

auch Genosse und damit Betreiber des Nahwärmenetzes ist. 

 
Abb. 176: Zentrales Heizwerk des Nahwärmenetzes in Oberleiterbach 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Nach der Biogasanlage und einem kurzen Dorfrundgang mit Kirchenbesuch wurde noch das zentrale 

Heizhaus besichtigt. Hier sorgt ein zentraler Biomasse-Heizkessel mit einer thermischen Leistung in 

Höhe von 500 kW dafür, dass auch an besonders kalten Tagen oder wenn die Biogasanlage gewartet 

wird ausreichend Wärme zur Verfügung steht. Das eigene Heizhaus bedeutet damit für die Energiege-

nossenschaft auch gleichzeitig ein Stück Unabhängigkeit von der Biogasanlage. Grundsätzlich wird die 

Ortschaft aktuell jedoch nahezu vollständig durch die Wärme der Biogasanlage versorgt. 

 
Abb. 177: Vortrag zum Nahwärmenetzes in Oberleiterbach 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

Im Anschluss stellte Herr Reiner Zapf-Willmer den Werdegang des Nahwärmenetzes von der Idee bis 

zur Inbetriebnahme vor. In diesem fast fünf Jahre andauernden Prozess sorgten viele Hochs und Tiefs 

dafür, dass allen Beteiligten nicht langweilig wurde. Die Anwesenden konnten in einer geselligen 
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Runde die Gelegenheit nutzen und Fragen zu allen Details stellen. Ganz unverblümt stand Herr Reiner 

Zapf-Willmer Rede und Antwort. 

 
Abb. 178: Die Teilnehmer der Energietour 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: THOMAS OBERMEYER) 

9.1.6 Informationskampagne in den Printmedien 

Die Entwicklung des Energiekonzepts wurde begleitet durch eine Informationskampagne in den Print-

medien. So wurde auf die Auftaktveranstaltung, die Energietour und das Solarkataster an vielen Stel-

len, teils wiederholt hingewiesen. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der Energiechecks in einer 

Aufklärungs-Kampagne zur energetischen Gebäudesanierung in einer Serie in den Amtsblättern vor-

gestellt. Die Berichte wurden ebenso dauerhaft auf den Internetseiten der Kommunen und der Ver-

waltungsgemeinschaft Gräfenberg fixiert. 

 

Abb. 179: Auszüge aus der Informationskampagne zur energetischen Gebäudesanierung 

(QUELLE: DIVERSE AMTSBLÄTTER DER VG GRÄFENBERG, EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 
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9.1.7 Online-Solarkataster 

Das im Rahmen des vorliegenden Energiekonzepts erstellte dachflächenscharfe Solarkataster zur Er-

mittlung des Potenzials zur Nutzung der Sonnenenergie wurde für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit 

und zur Animation der Bürger in einer eigens hierfür bereitgestellten Online-Plattform öffentlich zu-

gänglich gemacht.  

 
Abb. 180: Werbung für den Solarkataster auf dem Internetauftritt der VG Gräfenberg 

(QUELLE: EVF 2017, FOTOGRAF: THOMAS OBERMAYER) 

Das Solarkataster ist auf der gemeinsamen Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg in 

der Rubrik zur Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ und zum Energiekonzept zugänglich. Es 

wird im Zeitraum der Konzepterstellung des vorliegenden Energiekonzepts auf den Hauptseiten der 

Internetauftritte der Kommunen mit einem Banner und weiterführendem Link auffällig beworben. 

Dies soll zunächst auch weiterhin erfolgen. Neben den Ergebnissen der Potenzialberechnung und der 

Möglichkeit, das Potenzial für jede ermittelte Dachfläche abrufen zu können, werden auf der Online-

Plattform auch weiterführende Informationen zur Methodik und über die notwendigen „nächsten 

Schritte bis zur eigenen Solaranlage“ dargestellt. Das Solarkataster kann als erster Schritt zu einer wei-

terführenden Informationskampagne für die Nutzung der Sonnenenergie verstanden werden.  

9.1.8 Sanierungs- und Modernisierungsratgeber 

Für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit nach Fertigstellung des vorliegenden Energiekonzepts wurde 

auf Basis der Ergebnisse der Energiechecks (vgl. Abschnitt 9.1.4) ein lokalspezifischer Sanierungs- und 

Modernisierungsratgeber in Form eines Flyers (DIN A4, Wickelfalz) entwickelt. 

Der Sanierungs- und Modernisierungsratgeber enthält Informationen zu den wichtigsten Einsparpo-

tenzialen an Wohngebäuden. Hierzu zählen die Dämmung der Gebäudehülle (Wand, Fenster, Decken), 

sowie Effizienzsteigerungsmaßnahmen wie die Dämmung der Heizungsleitungen und eine Erneuerung 

der Heizungsanlage. Die Informationen sind prägnant aufbereitet. Darüber hinaus sind Kontaktinfor-

mationen zu den wichtigsten öffentlichen Anlaufstellen für weitere Informationen und Energiebera-

tungen enthalten. 

Ein späterer Druck des Flyers sollte, um den Zielen des vorliegenden Energiekonzepts zu folgen, zerti-

fiziert CO2-neutral und um die Ziele auch materiell zu kommunizieren, auf Recycling-Papier erfolgen. 
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Abb. 181: Sanierungs- und Modernisierungsratgeber 

(QUELLE: EVF 2019, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

9.1.9 Veröffentlichung einer Zusammenfassung des Energiekonzepts 

Für das vorliegende Energiekonzepts wurde für eine schriftliche Veröffentlich eine Kurzfassung erstellt. 

Die Analysen und Ergebnisse des Energiekonzepts sind darin für ein breites Publikum aufbereitet und 

auf 16 Seiten (20 inkl. Deck- und Rückblatt, Impressum und Inhaltsverzeichnis) zusammengefasst. Die 

Kurzfassung wurde mit Fertigstellung des vorliegenden Energiekonzepts in einer ersten Auflage von 

5.000 Exemplaren mit CO2-neutralem Druck veröffentlicht und an diversen Stellen in der Energieregion 

ausgelegt. 

 
Abb. 182: Kurzfassung des vorliegenden Energiekonzepts 

(QUELLE: EVF 2019, FOTOGRAF: RALF DEUERLING) 

9.1.10 Internetportal Klimaschutz-Planer  

Für das Energiekonzept wurde mit dem internetbasierten Monitoring-Tool „Klimaschutz-Planer“, das 

für das Klima-Bündnis e.V. entwickelt wurde, eine fortschreibbare Energie- und CO2-Bilanz aufgestellt. 

Zwar standen unterschiedliche Computerprogramme zur Auswahl, jedoch wurde sich im Rahmen einer 

Steuerungsgruppensitzung für den „Klimaschutz-Planer“ wegen der Vergleichbarkeit mit anderen 

Kommunen, der bereits im selben Tool aufgestellten Bilanz des Landkreises, sowie der relativ einfa-

chen Möglichkeit, die Ergebnisse gleichzeitig professionell auch öffentlich im Internet präsentieren zu 

können entschieden. 
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Abb. 183: Beispiel eines Ausschnitts einer veröffentlichten Energie- und CO2-Bilanz des „Klimaschutz-Planers“ 

(QUELLE: KLIMASCHUTZ-PLANER 2019, BEARBEITET DURCH EVF 2019) 

Die Ergebnisse der Energie- und CO2-Bilanz des „Klimaschutz-Planers“ weichen an einigen Stellen leicht 

von den Ergebnissen der Energie- und THG-Bilanz des vorliegenden Energiekonzepts ab. Gründe hier-

für sind eine in manchen Bereichen etwas genauere Betrachtungsweise im vorliegenden Konzept und 

allgemeine Annahmen, die in der Annäherung an die Bilanzierungsmethodik nach „BISKO“ im „Klima-

schutz-Planer“ für die im Rahmen der Erarbeitung des vorliegenden Konzepts nicht ermittelbaren 

Grunddaten (vgl. Abschnitt 4.1 und 4.2). 

Die Ergebnisse der Energie- und CO2-Bilanz und Ziele für Energieeinsparung und Effizienzgewinne kön-

nen mit dem internetbasierten Monitoring-Tool „Klimaschutz-Planer“ auf der zugehörigen internetba-

sierten Plattform veröffentlicht werden. Damit wird der direkte Vergleich mit anderen Kommunen er-

möglicht. Durch Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz kann auf positive Veränderungen öffent-

lichkeitswirksam hingewiesen werden. 

Das internetbasierte Monitoring-Tool „Klimaschutz-Planer“ wurde den Kommunen der Energieregion 

„Südliche Fränkische Schweiz“ von den Autoren des vorliegenden Energiekonzepts vorausgefüllt für 

das Referenzjahr 2016 übergeben. Durch das Umsetzungsmanagement (z.B. aus Maßnahme 1.1) kann 

es in Zukunft fortgeschrieben werden (Umsetzung von Maßnahme 1.2). Es wird zur Erreichung einer 

möglichst hohen Konsistenz im Falle einer Fortschreibung jedoch empfohlen, wichtige Daten zum 

Energieverbrauch durch einen hierfür spezialisierten Dienstleister ermitteln zu lassen. 

9.2 Kommunale Beteiligung 

Die Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ wurden in Form von Steuerungsgrup-

pensitzungen und in Form von kommunal- und objektspezifischen Sondertreffen in die Entwicklung 

des Energiekonzepts eingebunden. 

9.2.1 Steuerungsgruppe 

Im Rahmen der Erstellung des vorliegenden Energiekonzepts fanden drei Steuerungsgruppensitzungen 

satt. Die Steuerungsgruppe bestand aus Vertretern der Kommunen der Energieregion, dem 
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Klimaschutzmanager des Landkreises Forchheim, dem Projektleiter des Wirtschaftsbands A9 – Fränki-

sche Schweiz, dem zuständigen Projektleiter des Amts für Ländliche Entwicklung, sowie dem Projekt-

leiter des ausführenden Planungsbüros EVF – Energievision Franken GmbH.  

Die erste Steuerungsgruppensitzung fand am 24.01.2018 im Verwaltungsgebäude der Verwaltungsge-

meinschaft Gräfenberg statt. Die zweite Steuerungsgruppensitzung fand am 16.05.2018 im Gebäude 

der Freiwilligen Feuerwehr in Hiltpoltstein statt. Die dritte Steuerungsgruppensitzung fand am 

02.07.2019 im VG-Gebäude in Gräfenberg statt.  

9.2.2 Besondere Besprechungstermine 

Zur objektspezifischen Beteiligung der Kommunen der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 

fanden in den jeweiligen Kommunen gesonderte Besprechungs- und Erörterungstermine statt. 

Diese waren insbesondere: 

• Konzeptionelles Treffen mit dem interkommunalen Arbeitskreis Energie 

• Diverse Besprechungstermine und Erörterungen zur Rekommunalisierung der Straßenbe-

leuchtung in Gräfenberg 

• Besprechungstermin zum potenziellen Nahwärmenetz in Igensdorf 

• Besprechungstermin zum potenziellen Nahwärmenetz in Weißenohe 

• Besprechungstermin zur Erweiterung des Nahwärmenetzes in Gräfenberg 

• Diverse Erörterungen und Besprechungstermine zum Nahwärmenetz und zum Fortbestand 

der Biogasanlage in Hiltpoltstein 

• Gemeinsamer Besprechungstermin zur Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung 
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10 Maßnahmen und Handlungsempfehlungen 

10.1 Maßnahmenkatalog 

In Abschnitt 8 wurden diverse Annahmen getroffen, auf deren Basis das Szenario „Klimaschutz“ aufge-

baut wurde. Aus diesen Annahmen ergibt sich eine Vielzahl von Maßnahmen, die die Gemeinden der 

„Südlichen Fränkischen Schweiz“ umsetzen müssten, damit wichtige Entwicklungen angestoßen wer-

den können. Diese Maßnahmen sind in einem thematischen Maßnahmenkatalog zusammengefasst. 

Diese Maßnahmen sind im Einzelnen: 

1. Öffentlichkeitsarbeit und Management 

1.1 Umsetzungsmanagement 

1.2 Monitoring und Controlling 

1.3 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 

1.4 Benennung eines Energiebeauftragten 

1.5 Einführung eines kommunalen Energiemanagements 

1.6 Erstellen eines Integrierten Klimaschutzkonzepts 

1.7 Informationskampagne Photovoltaik und Solarthermie 

1.8 Informationskampagne für Neubauten und energetische Sanierung 

1.9 Informationskampagne für Elektromobilität 

1.10 Kleinstwindkraftanlagen an pädagogisch sinnvollen Orten 

1.11 Einrichten eines „Energie-Lehrpfades“ bzw. eines „Energie-Wanderweges“ 

1.12 Teilnahme an Wettbewerben 

1.13 Akquise Holzpotenzial bei lokaler Forstwirtschaft 

1.14 Unterstützung von Energiegenossenschaften 

1.15 Qualifizierung von „Energiepaten“ in den Quartieren 

1.16 Durchführung von Energieexkursionen mit Wärmebildkamera 

1.17 Austragen von themenspezifischen Events 

1.18 Netzwerkarbeit mit anderen Kommunen und dem Landkreis 

1.19 Beitritt zum Klima-Bündnis 

1.20 Beitritt zum Covenant of Mayors 

1.21 Selbstmarketing 

1.22 Erstellen eines Konzepts für nachhaltige Beschaffung 

1.23 Eigenakquise und Vermittlung von Förderprogrammen 

1.24 Gründung eines Regionalwerks 

1.25 Fach- und Vernetzungsworkshops für Biogasanlagenbetreiber 

2. Planwerk und kommunale Regelungen 

2.1 Klimaschutz in der Bauleitplanung 

2.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung / Leerstandskataster 

2.3 Sicherung des Potenzials für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen 

2.4 Energieförderprogramm für Bürger 

2.5 Klimawandelanpassung in der Bauleitplanung 

2.6 Erstellung Konzept „Anpassung an den Klimawandel“ 

2.7 Definition von Eignungsgebieten für Windkraftanlagen 

2.8 Potenzialkataster Kleinstwindkraftanlagen 

2.9 Bewerbung um Modellprojekte 
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3. Energieeinsparung und Energieeffizienzsteigerung 

3.1 Schulungen von Hausmeistern im Bereich Energieeinsparung und Energieeffizienz 

3.2 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf besonders energieeffiziente LED-Technologie 

3.3 Vermeidung von Standy-by-Verbräuchen bei Elektrogeräten 

3.4 Energetische Sanierung der Kläranlage in Igensdorf 

3.5 Durchführung von Schulprojekten im „fifty-fifty“-Ansatz 

3.6 Installation von Wärmemengenzählern 

3.7 Einbau intelligenter Steuerungs- und Regeltechnik 

3.8 Qualifizierte Energieberatungen für kommunale Gebäude 

3.9 Entwicklung von Sanierungskonzepten für Gebäude mit hohem Energieverbrauch 

3.10 Energetische Sanierung der Gebäude nach ambitioniertem Effizienz-Standard 

3.11 Neubauten nach besonders ambitionierten Effizienzkennwerten  

3.12 Neubauten gemäß nachhaltiger Zertifizierungssysteme (DGNB, LEED, etc.) 

4. Nutzung regenerativer Energien 

4.1 Mit Stromspeicher optimierte Eigenstromnutzung mit PV-Dachanlagen 

4.2 Eigenstromnutzung mit PV-FF-Anlage an der Kläranlage Hiltpoltstein 

4.3 Umstellung auf regenerativen Strom 

4.4 Erweiterung des Nahwärmenetzes in Gräfenberg in die Altstadt 

4.5 Machbarkeitsstudie für eine Erweiterung des Nahwärmenetzes in Gräfenberg in die Wohnge-

biete entlang der Guttenburger Str. 

4.6 Erweiterung des Nahwärmenetzes in Gräfenberg in die Wohngebiete entlang der  

Guttenburger Str. 

4.7 Erweiterung des Nahwärmenetzes in Hiltpoltstein 

4.8 Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz in Weißenohe 

4.9 Bau des Nahwärmenetzes in Weißenohe 

4.10 Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz in Igensdorf 

4.11 Bau des Nahwärmenetzes in Igensdorf 

4.12 Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz in Stöckach (Lindelberg-Kulturhalle) 

4.13 Bau des Nahwärmenetzes in Stöckach 

4.14 Weitere Machbarkeitsstudie für ein weiteres Nahwärmenetz im Stadtgebiet Gräfenbergs 

4.15 Bau eines weiteren Nahwärmenetzes im Stadtgebiet Gräfenbergs 

4.16 Weitere Machbarkeitsstudie für ein weiteres Nahwärmenetz im Gemeindegebiet Igensdorfs 

4.17 Bau eines weiteren Nahwärmenetzes im Gemeindegebiet Igensdorfs 

4.18 Machbarkeitsstudien zur Nutzung der industriellen Abwärme in Gräfenberg 

4.19 Einbindung der industriellen Abwärme in das Nahwärmenetz der Stadt Gräfenberg 

4.20 Machbarkeitsstudie zur Nutzung des Potenzials für Abwärme aus Abwasser 

4.21 Nutzung der Abwärme aus Abwasser 

4.22 Machbarkeitsstudie für eine Kleinwindkraftanlage am Schulzentrum in Gräfenberg und Kom-

munikation der Ergebnisse 

4.23 Bau der Kleinwindkraftanlage am Schulzentrum 

5. Mobilität und Verkehr 

5.1 Austausch Bürgerbus durch Elektro-Bürgerbus 

5.2 Sukzessiver Austausch der kommunalen Fahrzeugflotte mit Elektrofahrzeugen 

5.3 Weitere Umsetzung des Ausbaukonzeptes zur Ladeinfrastruktur des Landkreises Forchheim 

5.4 Ausbau der Ladeinfrastruktur - kommunale Grundversorgung - Prioritätsstufe 1 

5.5 Ausbau der Ladeinfrastruktur - kommunale Grundversorgung - Prioritätsstufe 2 
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5.6 Ausbau der Ladeinfrastruktur - kommunale Grundversorgung - Prioritätsstufe 3 

5.7 Ausbau der kommunalen Ladeinfrastruktur 

5.8 Förderung der Ladeinfrastruktur bei GHD und Industrie 

5.9 Eigenes Förderprogramm Elektromobilität 

5.10 Radwege-Ausbaukonzept 

5.11 Bau von Radwegen und Lückenschluss 

5.12 Bau überdachter Radabstellanlagen 

5.13 Dienst E-Bikes in kommunalen Einrichtungen 

5.14 Förderung von Angestellten, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit kommen 

5.15 Aufstellen eines Nahverkehr-Konzepts 

Der Maßnahmenkatalog ist nicht abschließend und stellt nur die wichtigsten notwendigen Maßnah-

men dar. Die Szenarienbetrachtung hat bereits gezeigt, dass diese ambitionierten Maßnahmen noch 

nicht ausreichen, um eine gewünschte Entwicklung einzuleiten. Der Maßnahmenkatalog sollte deshalb 

durch weitere, sich im Umsetzungsprozess ergebende Maßnahmen flankiert werden. Im kommunalen 

Entscheidungsfindungsprozess sollte stets nach neuen Möglichkeiten gesucht werden, den Klima-

schutz weiter voranzubringen.  

Jede Maßnahme wird in einem Maßnahmenblatt ausführlich beschrieben. Die Priorität der Maßnah-

men kann wie folgt verstanden werden: 

Tab. 63: Kategorisierung der Prioritäten der Maßnahmen im Maßnahmenkatalog 

Stufe Beschreibung (nominale Aufzählung) 

Priorität 1 

• Es ist ein deutlich positives Kosten-/Nutzen-Verhältnis gegeben! 

• Es sind kurze Amortisationszeiten zu erwarten! 

• Es besteht ein sehr großes Einsparpotenzial (Primärenergie und THG- wie Schadstoff-Emis-
sionen) 

• Die Maßnahme sollte besonders schnell umgesetzt werden. 

Priorität 2 

• Es ist ein positives Kosten-/Nutzen-Verhältnis gegeben. 

• Es sind mittlere Amortisationszeiten zu erwarten. 

• Es besteht ein großes Einsparpotenzial (Primärenergie und THG- wie Schadstoff-Emissionen) 

Priorität 3 

• Es ist wahrscheinlich ein positives Kosten-/Nutzen-Verhältnis gegeben. 

• Amortisationszeiten liegen innerhalb, aber wahrscheinlich nahe der angenommenen maxi-
malen „Lebensdauer“ der Maßnahme. 

Priorität 4 

• Positives Kosten-/Nutzen-Verhältnis aktuell deutlich nicht gegeben. 

• Ggf. ist die Maßnahme aus bestimmten Gründen aktuell (noch) nicht umsetzbar. 

• Zukünftige Entwicklung und/oder technologischer Fortschritt können dazu führen, dass die 
Maßnahme in unbestimmter Zeit umgesetzt werden könnte. 

• Wenn die Maßnahme umgesetzt werden könnte, würde sie theoretisch zu den Prioritäten 
1, 2 oder 3 gezählt. 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Ganz wichtig im Zusammenhang mit der Darstellung der Prioritäten: Keine der dargestellten Maßnah-

men ist unwichtig um die Ziele des „Klimaschutz“-Szenarios zu erreichen! Mit Darstellung der Prioritä-

ten soll lediglich der Versuch unternommen werden, die Priorität einzelner Maßnahmen hierarchisch 

zu sortieren Maßnahmen mit höherem Potenzial weisen i.d.R. eine höhere Priorität auf als Maßnah-

men, die zwar Einsparpotenziale erschließen lassen, aber im Verhältnis nicht so viel Einsparpotenzial 
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erwarten lassen wie andere. Teilweise wurden bestimmte Prozesse auch bereits im Entwicklungspro-

zess des vorliegenden Energiekonzepts angestoßen und weisen deshalb eine hohe Priorität auf. 

Die Maßnahmenblätter geben darüber hinaus Auskunft über eine Vielzahl wichtiger Informationen. 

Hierbei handelt es sich u.a. um das Ziel und den Zweck der Maßnahme, den Planungshorizont, die 

ersten Schritte zur Umsetzung, ggf. vorhandene Förderprogramme sowie um anstehende und abseh-

bare Kosten. Neben dem potenziellen energetischen Einsparpotenzial sind auch Hinweise zu lokalen 

und regionalen Wertschöpfungseffekten und Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung aufgeführt. 

Die Maßnahmenblätter sind wie folgt aufgebaut: 

Tab. 64: Erklärung Maßnahmenblatt 

Thematischer Bereich                                                                     Der Leuchtturm zeigt ganz spezielle  Priorität 

Nr. und Maßnahmentitel                    Vorzeigeprojekte mit großer Außenwirkung an Siehe  
Tabelle 63 

Referenz: Angabe über die der Maßnahme zu Grunde liegende(n) Untersuchungen(en). 

Zielgruppe: Die Zielgruppe, die durch die Maßnahme erreicht werden soll. 

Mögliche Beteiligte: Die möglichen Beteiligten, die zusammen mit der Kommune bei der Umsetzung beteiligt 
sein können. 

Planungshorizont: Der Zeitraum, in welchem die Maßnahme umgesetzt werden kann bzw. sollte. Da Maßnah-
men im vorliegenden Maßnahmenplan ggf. voneinander abhängen und zeitlich aufeinander 
abgestimmt sind, sollte bei zeitlichen Verschiebungen deren Interdependenz beachtet wer-
den. Fette Jahreszahlen mit intensiverer farblicher Markierung deuten die Kernzeiten mit 
dem meisten Aufwand an. 

Ziel: Das Ziel, das mit der Umsetzung der Maßnahme verfolgt wird. 

Beschreibung: Kurzbeschreibung der Maßnahme 

Hebelwirkung: Kosten-/Nutzenverhältnis bezüglich Investitionen und eingesparten THG-Emissionen; ggf. 
sind Folgewirkungen berücksichtigt, wenn es sich um animierende Maßnahme handelt. 

Erste Schritte: Die ersten Schritte, die zur Umsetzung der Maßnahme erforderlich sind. 

Investition/Kosten/Auf-
wand: 

Die konservativ und i.d.R. überschlägig abgeschätzten Nettokosten bzw. der Aufwand, 
der/die mit der Umsetzung verbunden sind. I.d.R. sind ausschließlich die Kosten bzw. der 
Aufwand der Kommune ausgewiesen. Ggf. sind auch weitere Hinweise zu Kosten Externer 
aufgeführt. 

Das Feld ist wie folgt farblich kodiert: 

Geringer Investitionsbedarf:   0 bis < 15.000 €   

Mittlerer Investitionsbedarf:  15.0000 € bis < 100.000 €  

Hoher Investitionsbedarf:   > 100.000 €    

Förderung: Ggf. vorhandene Förderprogramme aus dem Energiebereich. Die Aufzählung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

Einsparung Endenergie: Die mit der Umsetzung der Maßnahme erzielbare Einsparung von Endenergie. 

Einsparung Primärenergie: Die mit der Umsetzung der Maßnahme erzielbare Einsparung von nicht regenerativer Pri-
märenergie. 

Einsparung Emissionen: Die mit der Umsetzung der Maßnahme erzielbare Einsparung von Treibhausgasemissionen. 

Wertschöpfungseffekte: Die überschlägig abgeschätzten lokalen und regionalen Wertschöpfungseffekte. Wert-
schöpfungseffekte, die deutlich außerhalb der Gemeinde und der näheren Umgebung er-
zielt werden, werden nicht betrachtet. 

Erfolgsindikatoren: Zeithorizont 1. Evaluation Zeithorizont 2. Evaluation 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

Stand der Umsetzung zum 
Zeitpunkt der Evaluation in 
Relation zur Annahme im 
Szenario „Klimaschutz“ 

Weniger als 
angenom-

men 

Wie ange-
nommen 

Mehr als an-
genommen 

Weniger als 
angenom-

men 

Wie ange-
nommen 

Mehr als an-
genommen 

Anmerkungen: Weitere Anmerkungen zur Maßnahme. 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2018) 

Auf den folgenden Seiten sind die Maßnahmen im Detail dargestellt. 
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.1 Umsetzungsmanagement 1 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen/Kommunalverbund SFS 

Mögliche Beteiligte: Klimaschutzmanagement des Landkreises (beratend), externe Dienstleister 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Umsetzung des vorliegenden Energiekonzepts (EK) 

Beschreibung: Die Umsetzung des EK und der Maßnahmen ist mit einem nicht zu unterschätzen-
den Arbeitsaufwand verbunden. Selbst ohne unmittelbare Durchführung (d.h. bei 
Vergabe von Planungsleistungen an externe Dritte) entsteht bei der Umsetzung 
von Maßnahmen ein Arbeitsaufwand für Management und ggf. auch für organisa-
torische Aufgaben. Das Umsetzungsmanagement sollte im Sinne des Qualitätsma-
nagementverfahrens des European Energy Awards und im Sinne des Energie- und 
Klimaschutzmanagements (nach dena) durchgeführt werden. Darüber hinaus soll-
ten zur Erfolgskontrolle ein Controlling und Monitoring (vgl. Maßnahme 1.2) 
durchgeführt werden. Bei den meisten Maßnahmenblättern sind hierfür Erfolgsin-
dikatoren hinterlegt, an Hand derer der Umsetzungserfolg in Relation zum Szena-
rio „Klimaschutz“ erfolgen kann. Auch hierfür entsteht ein nicht zu unterschätzen-
der Arbeitsaufwand. 

Zur erfolgreichen Umsetzung des EK ist es deshalb erforderlich, ein zielführendes 
Umsetzungsmanagement zu installieren. Dies kann durch Übertrag der hierfür not-
wendigen Zeitkontingente an bestehende Mitarbeiter in der Verwaltung, oder 
aber z.B. auch durch Schaffung einer neuen Stelle erfolgen. Durch Vergabe von 
Managementaufgaben an ein Management auf Ebene des Landkreises oder an ex-
terne Dritte kann das kommunale Umsetzungsmanagement zusätzlich entlastet 
werden. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Beratung über Art des gewünschten Umsetzungsmanagements 

2. Herbeiführen eines Beschlusses der Entscheidungsgremien zur Umsetzung 
des Energiekonzepts 

3. Akquise geeigneten Personals, Aufgabenzuweisung an bestehendes Perso-
nal und/oder Vergabe von Managementaufgaben an Dritte 

Förderungen: • Förderung der Umsetzung von kommunalen Energiekonzepten durch das 
ALE Oberfranken (ggf. Projektstelle, externe Dienstleister) 

• Ggf. auch Bayerisches Förderprogramm „Förderung von Energiekonzepten 
und kommunalen Energienutzungsplänen“; Umsetzung von kommunalen 
Energienutzungsplänen (externe Dienstleister) 

• Nationale Klimaschutzinitiative (Projektstelle; siehe auch Maßnahme 1.6) 

Investition/Kosten/Aufwand: • Bruttoarbeitgeberkosten für Personalstelle (siehe auch Hinweise zur Schaf-
fung einer Personalstelle in Maßnahme 1.6) bzw. 

• Kosten für Zeitaufwand bei externem Dienstleister 

Einsparung Endenergie: Das Umsetzungsmanagement koordiniert, organisiert und steuert die Umsetzung 
von Maßnahmen, die Einspareffekte erzielen, die Nutzung erneuerbarer Energien 
fördern und regionale wie lokale Wertschöpfungseffekte schaffen. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Anmerkungen: Bestimmte Maßnahmen (1.2, 1.4, 1.5, 1.6) lassen sich mit Maßnahme 1.1 kombi-
nieren. Die Ziele des Klimaschutzkonzepts des Landkreises Forchheim im Bereich 
Energie und Nachhaltige Nutzung von Ressourcen sollten ebenfalls verfolgt wer-
den! 
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.2 Monitoring und Controlling 1 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen/Kommunalverbund SFS 

Mögliche Beteiligte: Klimaschutzmanagement des Landkreises (beratend), externe Dienstleister 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Erfolgskontrolle bei der Umsetzung des Energiekonzepts (EK) 

Beschreibung: Die erfolgreiche Umsetzung des EK bedarf eines regelmäßigen Monitorings der 
Umsetzung von Maßnahmen. In einem Controlling-System sollte die erfolgreiche 
Umsetzung der Maßnahmen kontrolliert und neue Rahmenbedingungen beo-
bachtet werden, um auf diese zielführend reagieren zu können. 

Dies kann in einem ersten Schritt auf Basis der in den Maßnahmenblättern hinter-
legten Erfolgsindikatoren erfolgen, sollte aber auch ganzheitlich in größeren Ab-
ständen systematisch durch konkrete Datenerhebung und -auswertung realisiert 
werden. 

Für die längerfristige Erfolgskontrolle können unterschiedliche vorhandene Tools 
genutzt werden. Speziell für diesen Zweck wurde z.B. das Tool „Klimaschutzpla-
ner“ des Klimabündnis e.V. oder „EcoSpeed Region“ der Firma EcoSpeed entwi-
ckelt. Durch eine standardisierte, systematisierte und fortschreibbare Auswer-
tungsmatrix können Daten unterschiedlicher Jahrgänge (die zuvor ermittelt wer-
den müssen; durch das vorliegende EK liegen diese insbesondere aus dem Jahr 
2015 und 2016 vor) innerhalb der Untersuchungsregion (z.B. Energieregion SFS) 
oder auch interkommunal mit anderen Kommunen in Deutschland verglichen wer-
den. Die systematische und einheitliche Datenerhebungsmethode ermöglicht die-
sen Vergleich und ermöglicht auch bei erneuter Datenerhebung nach einem län-
geren Zeitraum (z.B. im Jahr 2025, 2030, 2040) eine vergleichende Erfolgskon-
trolle. 

Die Ergebnisse und Ziele sollten (z.B. auf der Homepage der Kommunen) veröf-
fentlicht werden. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse zur Durchführung eines Control-
lings innerhalb definierter Zeiträume und im genannten Kostenrahmen 

2. Auswahl eines geeigneten Controlling-Tools 

3. Beauftragung eines Fachbüros mit der Dateneingabe für Startbilanz (z.B. auf 
Basis der Daten des hier vorliegenden Energiekonzepts) 

Investition/Kosten/Aufwand: • Kosten für Jahreslizenz der benötigten Software   
(etwa 150 €/200 € pro Jahreslizenz bei „Klimaschutzplaner“ bzw. 550 € bis 
1.550 € zzgl. Zusatzlizenzen bei Ecospeed Region; der Preis orientiert sich 
am Umfang der Auswertungs- und Bilanzierungsmöglichkeiten) 

• Kosten für Dateneingabe der Erstbilanz durch externen Dienstleister  
(etwa 2.500 bis ca. 7.500 € je nach Detaillierungsgrad und genutztem Bilan-
zierungstool und Umfang) 

Einsparung Endenergie: Maßgeblicher Beitrag zur Umsetzung von Maßnahmen mit Einsparpotenzial und 
zur Erzielung von Wertschöpfungseffekten. Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Es sollten in den Jahren 2025, 2030 und 2040 dringend Erfolgskontrollen der 
durchgeführten Maßnahmen und bezüglich der Erreichung der Meilensteine der 
übergeordneten Ziele durchgeführt werden. 

Anmerkungen: Die Kommunen der Energieregion haben sich für die Nutzung der „Klimaschutz-
planers“ des Klimabündnis entschieden. Dieser sollte in Zukunft in regelmäßigen 
Abständen fortgeschrieben werden. 
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.3 Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 1 
Referenz: - 

Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 

Mögliche Beteiligte: Sponsoren, Energieversorgungsunternehmen, Klimaschutzmanagement des Land-
kreises 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Aufklärung und Animation 

Beschreibung: Die Potenzialanalyse zeigt, dass ein Großteil der Potenziale für Energieeinsparung 
und Nutzung erneuerbarer Energien durch Investitionen von Privaten und durch 
Gewerbe- und Industrieunternehmen erfolgen muss. Zwar können viele der hier 
im vorliegenden Energiekonzept ermittelten und ausgewiesenen Potenziale öko-
nomisch umgesetzt werden, jedoch verhindern insbesondere fehlende Informati-
onen oder mangelnde Aufklärung in vielen Fällen eine zügige und zielführende 
Nutzung dieser Potenziale.  

Es sollte daher an möglichst vielen Stellen Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. 
Neben dem ökologischen Nutzen sollte stets der ökonomische Vorteil durch Ener-
gieeinsparungen und der Nutzung regenerativer Energien im Vordergrund ste-
hen. Alle von den Kommunen umgesetzten Maßnahmen sollten möglichst breit in 
der Öffentlichkeit dargestellt und der ökologische wie auch der ökonomische Nut-
zen kommuniziert werden.  

Auf bestehendes Informations- und Ausstellungsmaterial staatlicher Institutionen 
und diejenigen anderer Verbände und Institutionen sollte zurückgegriffen werden. 
Ggf. kann lokalspezifisches Informationsmaterial (wie z.B. eigene Flyer) mit 
Sponsoren kostenneutral erstellt werden.  Durch eine gleichzeitige Vernetzung lo-
kaler Dienstleister mit den potenziellen Nutzern kann die Umsetzung von Maßnah-
men beschleunigt werden. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Beschaffung von vielfältigem, themenübergreifenden und ausreichendem 
Informationsmaterial bei bestehenden Quellen:  

a. Auslage des Informationsmaterials an öffentlichen Orten mit Durch-
gangsverkehr (regelmäßige Neubeschaffung bei vergriffenem Mate-
rial!), 

b. Ggf. regelmäßige Organisation von Ausstellungen, 

c. Ggf. Sponsorensuche für lokalspezifisches Informationsmaterial und 
Entwicklung mit externem Dienstleister. 

2. Stete Aufarbeitung von umgesetzten Maßnahmen für Presse und andere 
Medien (z.B. umgesetzte Einsparmaßnahmen, die Nutzung erneuerbarer 
Energien). Darüber hinaus kann auch eine „Energie- und Klimaschutz“-Kam-
pagne regelmäßig im Amtsblatt integriert werden. 

Investition/Kosten/Aufwand: Vordergründig: interner Arbeitsaufwand; es kann vielfältiges Informationsmaterial 
kostenfrei von staatlichen Stellen bezogen werden (ggf. fallen bei größeren Kon-
tingenten Portokosten oder Bearbeitungsgebühren an). Eigenes lokalspezifisches 
Informationsmaterial kann ggf. durch Sponsoren kostenneutral erstellt werden. 

Einsparung Endenergie: Durch die Öffentlichkeitsarbeit werden Bürger und Unternehmen dazu animiert, 
eigene Anstrengungen zu tätigen. Durch die Darstellung erfolgreicher Beispiele 
(z.B. Sanierung kommunaler Liegenschaften) werden diese Anstrengungen weiter-
befördert. Durch Bewerbung örtlicher Dienstleister werden lokale Wertschöp-
fungskreisläufe geschaffen. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: - 

Anmerkungen: Vorlagen für eigenen Druck und/oder direkt bestellbares Informationsmaterial 
kann u.a. im Publikationsshop der Bayerischen Staatsregierung (https://www.be-
stellen.bayern.de) in der Rubrik „Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ und 
der Unterrubrik „Energie“ bestellt werden. 
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1.4 Benennung eines Energiebeauftragten 1 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion, Bürger, Unternehmen 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: • Schaffung einer ([inter-]kommunalen) Anlaufstelle für Energiefragen 

• Energiemanagement in den kommunalen Liegenschaften 

Beschreibung: In jeder der Kommunen der Energieregion sollte eine erste qualifizierte Anlauf-
stelle geschaffen werden, die seitens der Gemeinde den Bürgern und ggf. kleinen 
Unternehmen für Fragen rund um das Thema Energie zur Seite steht.  

Die Maßnahme lässt sich bezüglich der fachlichen Kompetenzen sehr gut mit Maß-
nahme 1.5 (KEM) kombinieren. Denn der kommunale Energiemanager kennt sich 
ohnehin bereits sehr gut mit Energie aus und kann diesbezüglich (vielleicht auch 
aus seiner eigenen Erfahrung aus dem täglichen Arbeitsumfeld) unabhängig bera-
ten.  

Darüber hinaus kann der kommunale Energiebeauftragte sozusagen vermittelnd 
zwischen dem Bürger und den Energiedienstleistern sowie weiteren Beratungsan-
geboten (z.B. Management des Landkreises, Management auf Regierungsebene, 
etc.) agieren und auch diesbezüglich unabhängig beratend tätig sein.  

Damit das so geschaffene neue Beratungsangebot auch angenommen wird, sollte 
es entsprechend mit dem Bürger kommuniziert werden (Maßnahme 1.3). 

Der Zeitaufwand für ein eigenes kommunales Energiemanagement (KEM) kann auf 
externe Dienstleister ausgelagert werden. Dennoch sollte in der Kommunalverwal-
tung eine Stelle als kommunaler Multiplikator und für Organisations- und Manage-
mentaufgaben entsprechend qualifiziert sein. 

Ggf. sollte nach einer ersten Anlaufphase nach einer Fortbildung um „Kommuna-
len Energiewirt“ an der BVS auch eine Fortbildung zum Energiebeauftragten nach 
ISO 50001 durchgeführt werden. Entsprechende Fortbildungsangebote für Ange-
stellte sind an diversen Stellen verfügbar. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Beschlussfassung in den Gremien  

2. Fortbildung des hierfür vorgesehenen Personals 

3. Zuweisung von Kompetenzen und der notwendigen Arbeitszeit (z.B. Ener-
gieverbrauchserfassung) 

Förderung: • Übernahme der Fortbildungsgebühren „Kommunale/-r Energiewirt/-in 
(BVS)“ durch das StMWMET 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Arbeitsaufwand 

Einsparung Endenergie: Unmittelbar keine Einsparungen, jedoch werden Bürger und Unternehmen zur 
Umsetzung von Einsparpotenzial beraten. Es entstehen indirekte Wertschöpfungs-
effekte durch Vernetzung des örtlichen Handwerks und anderen Energiedienstleis-
tern mit dem Bürger und Unternehmen. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Ende 2020 Ende 2021 Ende 2022 

Bewertung: gut gut sehr gut 

Umsetzungsstand: 
Aufgabenzuweisung für 
Energiebeauftragten ist 

erfolgt 

Fortbildung zum „Kom-
munalen Energiewirt“ ist 

erfolgt 

Fortbildung zum „Ener-
giebeauftragten ISO 

50001“ ist zusätzlich er-
folgt 

Anmerkungen: Die Maßnahme kann gut mit Maßnahme 1.5 (KEM) kombiniert werden. 

Siehe auch Anmerkung über die Möglichkeit der Schaffung einer geförderten Per-
sonalstelle in Maßnahme 1.1 oder 1.6. 
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1.5 Einführung eines kommunalen Energiemanagements (KEM) 1 
Referenz: Abschnitt 6.1.2.1; ganz allgemein: Abschnitt 6.1.2 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion, Kommunalunternehmen der Kommunen der Ener-
gieregion 

Mögliche Beteiligte: Externe Dienstleister 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Ermittlung von weiteren Einsparpotenzialen, Realisierung von Energieeinsparun-
gen sowie Controlling 

Beschreibung: In Abschnitt 6.1.2.1 ist ein Benchmark des Energieverbrauchs der kommunalen Lie-
genschaften dargestellt. Das Benchmark beruht in diesem Fall auf einer jährlichen 
Datenbasis und kann bereits erste Auffälligkeiten darstellen. Durch ein engmaschi-
geres Monitoring im Rahmen eines „Kommunalen Energiemanagements (KEM)“ 
der Energieverbräuche (z.B. monatlich oder in Einzelfällen sogar stetig) können zu-
sätzliche Einsparpotenziale ausfindig gemacht und auf hohe Energieverbräuche re-
agiert werden. Dies kann durch automatisierte Verfahren oder durch ein regelmä-
ßiges manuelles Monitoring erfolgen. Allein durch das Monitoring und die Mög-
lichkeit, kurzfristig auf hohe Energieverbräuche reagieren zu können, können erste 
Einspareffekte erzielt werden. 

Darüber hinaus sollte im Sinne eines „kommunalen Energiemanagements“ auch 
die Durchführung von Einsparmaßnahmen im sonstigen kommunalen Handlungs-
feld „Energie“ verstanden werden. Hierzu gehört auch der Energieverbrauch des 
kommunalen Fuhrparks oder die Durchführung von weiteren Einsparmaßnahmen. 

Für das Monitoring ist für die Energieregion pro Monat ca. 2 Arbeitstage Zeitauf-
wand notwendig. Hinzu kommt Zeitaufwand für die Erstellung eines jährlichen 
Energieberichts für die kommunalen Gremien und der Vorstellung dieses Berichts 
in den Gremien. Darüber hinaus entsteht Zeitaufwand bei Durchführung von Ein-
sparmaßnahmen. Ggf. fallen Kosten für geeignete Software an. Durch Übertrag an 
externe Dienstleister können Ressourcen in der eigenen Kommunalverwaltung ge-
schont werden. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Beschlussfassung in den Gremien  

2. Fortbildung des hierfür vorgesehenen Personals und Zuweisung von Kompe-
tenzen und der notwendigen Arbeitszeit (z.B. Energieverbrauchserfassung), 
oder: 

3. Übertragung von Teilen des Energiemanagements auf externe Dienstleister 
(z.B. Datenerfassung und -auswertung, Durchführung von Energieberatun-
gen, Durchführung von Maßnahmen) 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Aufwand für Datenerfassung, Fortbildung  

Bei vollständiger Übertragung auf externen Dienstleister (ca. 7 Liegenschaften mit 
Energieverbrauch): anfangs ca. 10.000 €/a (durch Durchführung von Energiebera-
tungen, Energieeinsparmaßnahmen, Monitoring, etc.); später bei reinem Monito-
ring deutlich weniger.  

Förderung: • Bayerisches Förderprogramm „KlimR“ 

Einsparung Endenergie: Maßgeblicher Beitrag zur Umsetzung der Einsparpotenziale aus Maßnahmenpaket 
3 und 4. Darüber hinaus ermöglicht das KEM ein Controlling und Monitoring der 
Einsparmaßnahmen.  

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Durch Beauftragung von lokalen Unternehmen zur Durchführung der Dienstleis-
tungen und Sanierungsarbeiten. 

Erfolgsindikatoren: Der Beschluss zur Durchführung eines KEM wurde gefasst. Das KEM wird durch-
geführt. Es wird regelmäßig (mindestens jährlich) ein Energiebericht (Liegen-
schaften, Fuhrpark, Stromverbrauch – auch Straßenbeleuchtung, etc.) erstellt. 

Anmerkungen: Siehe Anmerkung über die Möglichkeit der Schaffung einer geförderten Personal-
stelle in Maßnahme 1.6. 
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1.6 Erstellen eines interkommunalen Integrierten Klimaschutzkonzepts 1 
Referenz: Systematische Umsetzung insbesondere des Maßnahmenpakets 1 

Zielgruppe: Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Dienstleister, Energieversorgungsunternehmen 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Aufklärung und Animation 

Beschreibung: Das vorliegende Energiekonzept (EK) stellt auf fachlicher Ebene ein Planungsinstru-
ment für die Kommune dar, im gesamten Kommunalgebiet systematisch und rati-
onal mit Energie umzugehen, erneuerbare Energien und Einsparpotenziale zu nut-
zen und dem übergeordneten Ziel, das Klima durch eine deutliche Verminderung 
der Treibhausgasemissionen zu schützen, gerecht zu werden. Ein integriertes Kli-
maschutzkonzept (iKSK) wäre in den technischen Bereichen nicht so weit in die 
Tiefe gegangen. 

Um die Maßnahmen aus dem vorliegenden EK umzusetzen, bedarf es jedoch auch 
umfangreicher Aufklärungsarbeit über den Nutzen von Maßnahmen zur Schaffung 
von Akzeptanz und um die unterschiedlichen Verbrauchergruppen zur Umsetzung 
eigener Maßnahmen zu animieren. Für diese gezielte Ansprache liefern iKSK ein 
fundiertes Konzept. 

Durch die Aufstellung des EK wurde bereits der technische Grundstein für ein iKSK 
gelegt. Hierdurch kann bei der Entwicklung eines iKSK der Fokus ganz gezielt auf 
die Öffentlichkeitsarbeit gelegt werden. Auf diesem Weg ließen sich z.B. u.a. die 
Informationskampagnen (siehe Maßnahmen 1.7, 1.8, 1.9) entwickeln. Durch die 
integrierte Herangehensweise wird besonders viel Akzeptanz geschaffen. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Beschluss über die Aufstellung eines iKSK 

2. Abstimmung über Inhalt des iKSK mit Klimaschutzmanagement des Land-
kreises 

3. Ggf. Beantragung Förderung beim BMU bzw. bei dem zuständigen Projekt-
träger Jülich und (gemäß aktuellster Förderrichtlinie) gleichzeitiger Be-
schluss über Einstellung eines Klimaschutzmanagers (siehe Anmerkungen) 

4. Öffentliche Ausschreibung zur Erstellung eines iKSK 

Förderung: • Ggf. Förderung im Rahmen der NKI durch das BMU in Höhe von bis zu ca. 
65 % der zuwendungsfähigen Kosten 

Investition/Kosten/Aufwand: • Gesamtkosten IKSK: ca. 30.000 €  
(Eigenanteil der Kommunen, falls Förderung möglich: ca. 10.500 €) 

• Personalstelle: ca. 65.000 €/a  
(Eigenanteil der Kommunen: ca. 23.000 €/a) 

Einsparung Endenergie: Das iKSK entwickelt eine Strategie, die Bürger in die Umsetzung von Maßnahmen 
einzubinden und zu eigenen Maßnahmenumsetzungen zu animieren. Wertschöp-
fungseffekte entstehen durch Vergabe an regionale/lokale Dienstleister und durch 
Folgeinvestitionen bei allen Verbrauchergruppen. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis 2022 Bis 2023 

Umsetzungsstand: Beschluss zur Aufstellung eines „Integrier-
ten Klimaschutzkonzepts“ ist gefasst 

Integriertes Klimaschutzkonzept ist 
aufgestellt 

Anmerkungen: • Die Förderrichtlinie für iKSK wird regelmäßig angepasst. Zuletzt wurde diese 
in der Art angepasst, als dass zur Erstellung des Klimaschutzkonzepts auch 
ein Klimaschutzmanager beim Antragsteller als neu zu schaffende Personal-
stelle angestellt werden muss.  

• Die Kommunen haben sich bei der Installation des Klimaschutzmanage-
ments auf Landkreisebene dazu entschieden, kein eigenes Klimaschutzma-
nagement zu installieren. Diese Entscheidung war Grundlage für die Förde-
rung des Klimaschutzmanagements auf Landkreisebene durch das BMU.  

• Ggf. werden in Zukunft auch wieder iKSK ohne die Maßgabe der Schaffung 
einer neuen Personalstelle gefördert. 
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1.7 Informationskampagne Photovoltaik und Solarthermie 1 
Referenz: Abschnitt 6.2.1, Abschnitt 8, bestenfalls aus Umsetzung der Maßnahme 1.6 heraus 

entwickelt 

Zielgruppe: Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Sponsoren, Werbepartner 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Aufklärung und Animation 

Beschreibung: Eins der größten und einfach zu erschließenden Potenziale für erneuerbare Ener-
gien liegt in der Nutzung der solaren Strahlungsenergie (vgl. Abschnitt 6.2.8).  

Insbesondere zur Warmwasserbereitung aber auch zur Heizungsunterstützung 
kann Solarthermie einen großen Beitrag zur Wärmebedarfsdeckung leisten. Selbst 
in Bestandsgebäuden können solche Anlagen relativ unkompliziert in das beste-
hende Heizungssystem integriert werden. Darüber hinaus ist der in einer Photo-
voltaikanlage selbst erzeugte Strom günstiger als Strom, der aus dem öffentlichen 
Netz gekauft werden muss.   

Eine Informationskampagne sollte bestehende diffuse Ängste mindern, über das  

ökologische aber auch insbesondere über das ökonomische Potenzial informieren 
und Wege aufzeigen, wie am Eigenheim die solare Strahlungsenergie genutzt wer-
den kann. Zusammen mit lokalen und regionalen Dienstleistern als Sponsoren 
sollte sich nahezu kostenneutral eine Informationskampagne ins Leben rufen las-
sen, die durch Flyer und Informationsbroschüren gestützt werden kann. Auf öf-
fentlichen Veranstaltungen sollte über die Potenziale referiert werden. 

Da ähnliche Kampagnen bereits an anderer Stelle in der Region durchgeführt wer-
den (z.B. Klimaschutzmanagement des Landkreises), kann ggf. auf Know-How und 
Material zurückgegriffen werden. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Ermittlung möglicher Beteiligter und Kontaktaufnahme 

2. Eruierung Finanzierungskonzept der Kampagne  

3. Entwicklung Informationskampagne (ggf. mit Fachbüro/Marketingbüro) 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Aufwand für Management und Organisation; ggf. bei Vergabe dieser Leis-
tungen inkl. Druck Infomaterial, Werbung, ggf. Homepage: ca. 7.500 € 

Einsparung Endenergie: Bei vollständiger Potenzialumsetzung im Szenario „Klimaschutz“: 

Bis zu ca. 7.200 MWhel/a und 4.000 MWhth/a. 

Einsparung Primärenergie: Bis zu 16.600 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu 4.700 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Bei Umsetzung aller potenziellen Anlagen durch lokale/regionale Dienstleister 
(Planer, Handwerker, etc.): bis zu ca. 7.500.000 € bis 10.000.000 €. Danach inner-
halb der nächsten 20 Jahre ca. 25.000.000 € bis 40.000.000 € durch Betrieb. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2025 Bis 2030 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

Stromproduktion durch PV-Dachanla-
gen in der Energieregion [in MWhel/a] 

10.000 11.000 12.500 10.000 12.500 15.000 

Gesamte installierte Kollektorfläche 
der Solarthermieanlagen in der Ener-
gieregion [in m²] 

6.000 7.000 8.000 7.500 10.000 12.500 

Anmerkungen: Die zur Erfolgskontrolle notwendige Abfrage der jährlichen Stromeinspeisung kann 
über den Stromnetzbetreiber erfolgen. Die Abfrage der installierten Kollektorflä-
che kann z.B. über www.Solaratlas.de erfolgen. 
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1.8 Informationskampagne für Neubauten und energetische Sanierung 1 
Referenz: Abschnitt 6.2.5.1, Abschnitt 8.2.3.4 

Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 

Mögliche Beteiligte: Sponsoren, Werbepartner 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Aufklärung und Animation 

Beschreibung: Im „Klimaschutz“-Szenario wird angenommen, dass bei anstehenden Sanierungs-
maßnahmen und Neubauten vorwiegend erneuerbare Energien (insbesondere 
Energieholz und oberflächennahe Geothermie) genutzt werden. Während im Be-
stand vor allem durch Nutzung von Biomasse besonders viel Primärenergie einge-
spart werden kann, können bei Neubauten Wärmepumpen regenerativen Strom 
nutzen, um die benötigte Heizenergie über Flächenheizungen bereitzustellen. 

Um die Wahrscheinlichkeit einer Nutzung fossiler Energieträger in Neubauten oder 
nach energetischen Sanierungen möglichst gering zu halten, sollte daher eine In-
formationskampagne speziell bei der Vergabe von Baugrundstücken erfolgen, die 
über die ökologischen und ökonomischen Vorteile erneuerbarer Energien aufklärt. 
Dabei können alle Arten erneuerbarer Energien gleichwertig präsentiert werden. 
Die zukünftigen Bauherren sollten jedoch mindestens über die Anforderungen und 
den Hintergrund, über das Potenzial solarthermischer Anlagen sowie über die öko-
nomischen und ökologischen Vorteile von Heizungsanlagen auf Basis von Biomasse 
(z.B. Pellets, Scheitholz) und die Nutzung von Wärmepumpen hingewiesen wer-
den.  

Darüber hinaus sollte die Informationskampagne von öffentlichen Veranstaltun-
gen zu dem Thema begleitet werden. 

Die Informationskampagne sollte auf die Vorgaben, die sich aus der Umsetzung 
von Maßnahme 2.1 ergeben, abgestimmt sein. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Ermittlung möglicher Beteiligter und Kontaktaufnahme  

2. Eruierung Finanzierungskonzept der Kampagne  

3. Entwicklung Informationskampagne (ggf. mit Fachbüro/Marketingbüro) 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Aufwand für Management und Organisation; ggf. bei Vergabe dieser Leis-
tungen inkl. Druck Infomaterial, Werbung, ggf. Homepage: ca. 7.500 € 

Einsparung Endenergie: Bei vollständiger Potenzialumsetzung im Szenario „Klimaschutz“: 

Bis zu ca. 2.500 MWhth/a. 

Einsparung Primärenergie: Bei einem Strukturwandel hin zu verstärkter Nutzung erneuerbarer Energien wie 
im „Klimaschutz“-Szenario: ca. 2.500 MWh/a. 

Einsparung Emissionen: Bei einem Strukturwandel hin zu verstärkter Nutzung erneuerbarer Energien wie 
im „Klimaschutz“-Szenario: ca. 650 t/a THG-Emissionen.  

Wertschöpfungseffekte: Kaum zusätzliche Wertschöpfung speziell durch die Nutzung regenerativer Ener-
gien (in den Gebäuden muss ohnehin eine Heizungsanlage irgendeiner Art errich-
tet werden). 

Erfolgsindikatoren: Bis 2025 Bis 2030 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

Anteil regenerativer Heizungsanlagen 
in Neubauten und sanierten Gebäuden: 

40 % 50 % 60 % 60 % 70 % 80 % 

Anmerkungen: Die Erfolgskontrolle kann theoretisch über die Zahl geförderter Anlagen in den Da-
tenbanken der BAFA und über statistische Zahlen zum Gebäudebestand abgefragt 
werden.  

Mit dem vorliegenden Energiekonzept wurde bereits ein Informations-Flyer zum 
Thema „Energetische Gebäudesanierung“ entwickelt (vgl. Abschnitt 9.1.8) 
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1.9 Informationskampagne für Elektromobilität 1 
Referenz: Abschnitt 6.1.1.2, Abschnitt 6.1.3 

Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 

Mögliche Beteiligte: Sponsoren, Werbepartner 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Aufklärung und Animation 

Beschreibung: Abschnitt 6.1.1.2 zeigt sehr eindrucksvoll die großen Potenziale für Energieeinspa-
rung, die sich aus der Elektromobilität ergeben. Bis zu 73 % der benötigten End-
energie für das aktuell getätigte Mobilitätsverhalten kann durch die Nutzung von 
Elektrofahrzeugen eingespart werden. Dieses Potenzial ermöglicht darüber hinaus 
die Einsparung von bis zu 70 % der mit dem Energieverbrauch verbundenen Treib-
hausgasemissionen. 

In einigen Bevölkerungsgruppen sind jedoch erfahrungsgemäß große Vorbehalte 
gegenüber Elektromobilität vorhanden. Eine weit verbreitete Reichweitenangst 
lässt befürchten, dass das E-Fahrzeug keine ausreichenden Reichweiten für den 
täglichen Bedarf bereitstellen kann, oder, dass Ladesäulen nicht in ausreichender 
Anzahl vorhanden sind und der Nutzer mit dem Fahrzeug liegenbleiben könnte. 
Außerdem schrecken etwas höhere Anschaffungskosten für E-Fahrzeuge ab, weil 
die auf lange Sicht niedrigeren Vollkosten nicht kommuniziert oder wahrgenom-
men werden. Dies ist die Folge einer lang geführten, aber irreführenden Debatte 
in der deutschen Politik über mindestens die Bundes- und die Landesebene hin-
weg. Eine protektionistische Politik und ein erst sehr spätes Reagieren auf den in-
ternationalen Markt der großen deutschen Automobilunternehmen hat ihr Übri-
ges dazu beigetragen, dass Elektromobilität in vielen Fällen mit starken Vorbehal-
ten verbunden ist. 

Durch eine Informationskampagne, die durch eigenes Handeln (Maßnahme 5.1, 
Maßnahme 5.2, Maßnahme 5.4 ff, Maßnahme 5.7) begleitet wird, können solche 
Vorbehalte abgebaut werden. Aufklärendes Informationsmaterial soll durch Ver-
anstaltungen, wie beispielsweise einem jährlichen „E-Mobilitätstag“ flankiert wer-
den. Bei öffentlichen Veranstaltungen sollte das Thema Elektromobilität entspre-
chend Raum gegeben werden. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Ermittlung möglicher Beteiligter und Kontaktaufnahme  

2. Eruierung Finanzierungskonzept der Kampagne  

3. Entwicklung Informationskampagne (ggf. mit Fachbüro/Marketingbüro) 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Aufwand für Management und Organisation; ggf. bei Vergabe dieser Leis-
tungen inkl. Druck Infomaterial, Werbung, ggf. Homepage: ca. 7.500 € 

Einsparung Endenergie: Bei vollständiger Potenzialumsetzung im Szenario „Klimaschutz“: 

Bis zu ca. 50.723 MWhth/a. 

Einsparung Primärenergie: Im „Klimaschutz“-Szenario: ca. 75.596 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Im „Klimaschutz“-Szenario: ca. 16.276 t/a THG-Emissionen.  

Wertschöpfungseffekte: Bis zu ca. 2,5 Mio. € durch Installationsarbeiten der privaten Ladeinfrastruktur 
beim lokalen Handwerk. Ggf. Aufbau regionaler und sogar lokaler Wertschöp-
fungskreisläufe in Kombination mit „Regionalwerk“ (vgl. Maßnahme 1.24) und lo-
kalen erneuerbaren Energien möglich. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2025 Bis 2030 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

Anteil Elektro-PKW am Gesamtbestand 
privater und gewerblicher PKW: 

3 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 

Anmerkungen: -  
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1.10 Kleinstwindkraftanlagen an pädagogisch sinnvollen Orten 3 
Referenz: Abschnitt 6.2.4.1 – Exkurs Kleinstwindkraftanlagen zur Öffentlichkeitsarbeit 

Zielgruppe: Bürger, insbesondere Schüler, Touristen 

Mögliche Beteiligte: Werbepartner, Sponsoren 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Positive Darstellung regenerativer Energien-Anlagen 

Beschreibung: Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit können Kleinstwindkraftanlagen zu informa-
tiven und pädagogischen Zwecken sinnvoll eingesetzt werden um den Nutzen und 
die Wirkungsweise von erneuerbaren Energien darzustellen. So können an geeig-
neten Stellen, wie zum Beispiel Schautafeln an Wanderwegen, an Schulen oder 
sonstigen touristischen Einrichtungen, Kleinstwindkraftanlagen dazu genutzt wer-
den, diese Schautafeln in einem Inselsystem zu beleuchten. Ggf. kann auch ein 
Stromzähler zusätzlich die Stromproduktion und das Potenzial aus der Windkraft 
veranschaulichen. Eine sinnvolle Kombination kann z.B. auch die Einrichtung einer 
Stromtankstelle für E-Bikes sein, mit der Touristen, aber auch Schulkinder, den 
Windstrom direkt in das Fahrrad „tanken“ können. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Standortsuche 

2. Abstimmung mit bestehenden Planungen 

3. Ggf. Herbeiführen notwendiger Gremienbeschlüsse  

4. Ggf. Vergabe Planungs- bzw. Konzeptentwicklungsauftrag   

Investition/Kosten/Aufwand: Kleinstwindräder (ca. 300 Wel) inkl. Installation: ca. 5.000 € je Windrad/Standort; 
weitere Peripherie inkl. Installation: ca. 2.000 € je Windrad/Standort; darüber hin-
aus Wartungskosten 

Förderungen: • BAFA-Förderung „Visualisierung“ – Maßnahmen zur Visualisierung des Er-
trages von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 

Einsparung Endenergie: Stromerzeugung und Verbrauch halten sich die Waage; es wird kein Strom substi-
tuiert, der durch fossile Energieträger erzeugt wurde. Es werden i.d.R. keine THG-
Emissionen eingespart. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Planungs- und Handwerksleistungen in der Region. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2025 Bis 2030 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

Anzahl ausgerüsteter Standorte: 1 2 3 2 3 4 

Anmerkungen: • Maßnahme 1.10 ist gut mit Maßnahme 1.11 kombinierbar. 

• Aus Maßnahme 2.8 ergeben sich die geeignetsten Standorte. 
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1.11 Einrichten eines „Energie-Lehrpfades“ bzw. eines „Energie-Wanderweges“ 2 
Referenz: Abschnitt 6.2.4.1 – Exkurs Kleinstwindkraftanlagen zur Öffentlichkeitsarbeit 

Zielgruppe: Bürger, insbesondere Schüler, Touristen 

Mögliche Beteiligte: Gasthäuser, Werbepartner, Sponsoren 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Positive Darstellung regenerativer Energien-Anlagen 

Beschreibung: Die Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ wird bereits von einigen anspre-
chenden und insbesondere naturnahen und kulturellen Wanderwegen durchzo-
gen. Durch die Einrichtung eines "Energie-Wanderweges“ können die bereits vor-
handenen Erneuerbare-Energien-Anlagen insbesondere Touristen vorgestellt, de-
ren positive Bedeutung öffentlich kommuniziert, und auch Bürger der Kommunen 
der Energieregion zusätzlich sensibilisiert werden. Für regionale Schüler kann so 
auch ein pädagogisch wertvoller Lehrpfad z.B. für Wandertage geschaffen werden. 

Die einzelnen Stationen können Biogasanlagen, Photovoltaik-Anlagen auf Freiflä-
chen, Holzhackschnitzel-Heizwerke und zukünftige Projekte sein. An den Stationen 
sollte mittels Schautafel auf die technischen Daten der Anlagen und den Beitrag 
zum Klimaschutz hingewiesen werden. 

An den Schautafeln sollte ggf. auf den übergeordneten Kontext und das Energie-
konzept verwiesen werden. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Entwicklung eines Konzepts für einen „Energie-Wanderweg“ 

2. Kontaktaufnahme mit Betreibern der betreffenden Anlagen und Abstim-
mung bzgl. Kooperation 

3. Ggf. Suche nach Fördermittel (z.B. bei ALE) 

4. Beschluss in Gremien bzgl. Ausgaben für Schautafeln 

5. Vergabe der professionellen Gestaltung und Errichtung der Schautafeln 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 5.000 € für Entwicklung und Errichtung der Beschilderung und Schautafeln. 

Förderungen: • Ggf. Förderung von öffentlichen touristischen Infrastruktureinrichtungen 
(RÖFE) der Bezirksregierung 

Einsparung Endenergie: Keine unmittelbaren Einsparungen. Fördert jedoch allgemein die Akzeptanz von 
Klimaschutzmaßnamen und Erneuerbaren Energien. Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Planungs- und Handwerksleistungen in der Region. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2022 ab 2025 

 minimal gut 

Bewertung: Energie-Wanderweg ist umgesetzt Energie-Wanderweg wird ausgebaut 
und mit neuen Stationen besetzt 

Anmerkungen: - 
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1.12 Teilnahme an Wettbewerben 3 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, Bürger, Unternehmen 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Regionalmarketing 

Beschreibung: Die Bundesrepublik Deutschland, der Freistaat Bayern und andere nichtstaatliche 
Institutionen führen durch ihre Ressorts und Institutionen (BMUB, BMWi, Bayern 
Innovativ, Greenpeace, etc.) regelmäßig Wettbewerbe zum Thema rationeller Um-
gang mit Energie und Klimaschutz durch. Durch Teilnahme können Preisgelder er-
worben und die eigenen Bemühungen in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Al-
lein schon durch die Kommunikation der Teilnahme in der Öffentlichkeit kann die 
Bedeutung des Klimaschutzes und des nachhaltigen Umgangs mit Energie für die 
Kommunen in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Neben einem Imagegewinn 
besteht darüber hinaus auch die Chance auf Preise und Preisgelder, die erneut in 
den Klimaschutz und Energieprojekte investiert werden können. 

 

Kurzübersicht aktueller Wettbewerbe, deren erneute Durchführung auch in Zu-
kunft absehbar ist: 

Name des Wettbewerbs Durchführende Institution Preise 

Klimaaktive Kommune BMUB Bis zu 25.000 € 

Klimaschutz durch  
Radverkehr 

BMUB Anteilige Projektförderung 

Bundeswettbewerb Bio-
energie-Kommunen 

BMEL ca. 10.000 € 

Deutscher  
Nachhaltigkeitspreis 

Stiftung Deutscher Nach-
haltigkeitspreis e.V. 

> 100.000 € 

Bayerischer Energiepreis StMWMET Auszeichnung 

Darüber hinaus wird eine Vielzahl weiterer Wettbewerbe durchgeführt. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Suche nach geeigneten Wettbewerben 

2. Erstellen einer Bewerbungsmappe, die die durchgeführten Maßnahmen an-
sprechend darstellt  

3. Teilnahme an Wettbewerben   

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Aufwand zur Erstellung einer Bewerbungsmappe  

(ggf. Kosten für professionelle Anfertigung einer Bewerbungsmappe. Höhe: ca.  

5.000 bis 10.000 €) 

Einsparung Endenergie: - 

Einsparung Primärenergie: - 

Einsparung Emissionen: - 

Wertschöpfungseffekte: Ggf. durch Erstellung einer Bewerbungsmappe durch externe Dienstleister. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2025 Bis 2030 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

Teilnahme an Wettbewerben: 1 2 3 3 5 10 

Anmerkungen: - 
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1.13 Akquise Holzpotenzial bei lokaler Forstwirtschaft 2 
Referenz: Abschnitt 6.2.2.1, Abschnitt 7.1, Abschnitt 7.2, Abschnitt 7.3 

Zielgruppe: Betreiber Nahwärmenetz(e) 

Mögliche Beteiligte: Bayerische Staatsforste, Körperschaften, Private 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Steigerung der Effizienz und Wirtschaftlichkeit 

Beschreibung: In Abschnitt 7.1 wird das Potenzial für Nahwärmenetze auf Basis von Biomasse 
diskutiert. In der Szenariobetrachtung in Abschnitt 8.2.3.3 wird ein relativ hoher 
Ausbaugrad und Nutzung des Energieholzpotenzials angenommen. Hierfür ist es 
wichtig, entsprechende Ressourcen – wenn möglich – auch vor Ort zu sichern. 

Der meiste Wald wird durch Private bewirtschaftet, größere zusammenhängende 
Flächen jedoch auch von den Bayerischen Staatsforsten. Einige Waldflächen sind 
darüber hinaus im Besitz der Kommunen und anderen Körperschaften. Durch diese 
heterogene Eigentümerstruktur und ggf. diversen Interessen, gestaltet sich die Ak-
quise von größeren Holzmengen ggf. schwer. 

Hier sollten bereits frühzeitig Gespräche geführt werden, sobald eine Umsetzung 
insbesondere der Maßnahmen 4.6, 4.9, 4.11, 4.13, 4.15, 4.17 (Nahwärmenetze) 
absehbar ist. Die Kommunen sollten hier vermittelnd und moderierend zwischen 
den Eigentümern und einem möglichen Betreiber tätig sein. 

Durch die räumliche Nähe von Produktion der benötigten Ressourcen und Ver-
brauch im Nahwärmenetz können unmittelbar lokale Wertschöpfungskreisläufe 
geschaffen und geschlossen werden. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Erste Kontaktaufnahme 

2. Ggf. Abschluss einer Absichtserklärung mit Akteuren der Forstwirtschaft zur 
Absicherung etwaiger Interessenten für den Betrieb des/der Nahwärme-
netz(e) 

3. Moderierende und vermittelnde Begleitung des Prozesses 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Arbeitsaufwand; personelle Ressourcen erforderlich 

Einsparung Endenergie: Unmittelbar durch Umsetzung der Maßnahme: Keine 

Regt jedoch bei Umsetzung der nachgelagerten Maßnahmen zusätzliche Einspa-
rungen in der Zulieferkette an. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Schaffung lokaler Wirtschaftskreisläufe. 

Erfolgsindikatoren: Absichtserklärung ist geschlossen. 

Anmerkungen: - 
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.14 Unterstützung von Energiegenossenschaften 1 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, Energiegenossenschaften 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Schaffung regionaler Wertschöpfungseffekte 

Beschreibung: Bürger können sich in Genossenschaften organisieren um von der Nutzung rege-
nerativer Energien zu profitieren. Z.B. kann sich ein organisierter Zusammen-
schluss von Bürgern leichter an einer großen Erneuerbare-Energien-Anlage (z.B. 
PV-Freifläche) beteiligen, als jeder Bürger für sich allein. Dies führt zur Schaffung 
von Wertschöpfungseffekten bei den Bürgern und lässt diese direkt von der Nut-
zung regenerativer Energien vor Ort profitieren. Darüber hinaus wird die Akzep-
tanz für größere Erneuerbare-Energien-Anlagen gesteigert. 

Die Gründung einer solchen Gemeinschaft kann jedoch mit großem Aufwand und 
anfänglichen Schwierigkeiten verbunden sein. Die Kommunen sollten deshalb sol-
che Bemühungen von Anfang an unterstützen. Ggf. kann schon durch einen sym-
bolischen Anteil an solchen Genossenschaften und durch die Zurverfügungstellung 
von Räumlichkeiten viel Unterstützung geleistet werden. 

Sollten keine endogenen Initiativen auf Bürgerebene vorhanden sein, kann die 
Kommune über solche Möglichkeiten aufklären. Im Rahmen von Informationsver-
anstaltungen kann über die Potenziale erneuerbarer Energien informiert und Mög-
lichkeiten der Partizipation vorgestellt werden. Ggf. sollten Experten hinzugezogen 
werden. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Identifizierung erster Initiativen in der Bevölkerung 

2. Kontaktaufnahme mit aktiven Bürgern 

3. Angemessene Unterstützung leisten 

Investition/Kosten/Aufwand: Meist gering und meist auf internen Arbeitsaufwand beschränkt. Ggf. symbolische 
Beteiligung als Einlage in Höhe von z.B. 500 €. 

Einsparung Endenergie: Führt bei Umsetzung maßgeblich dazu, dass Potenziale für erneuerbare Energien 
erschlossen werden. Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Wichtiger Beitrag, um Wertschöpfungseffekte für Bürger zu erschließen. 

Erfolgsindikatoren: -  

Anmerkungen: - 
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.15 Qualifizierung von „Energiepaten“ in den Quartieren 1 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, Energiegenossenschaften 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Schaffung von Akzeptanz und Aufklärungsarbeit 

Beschreibung: Die Nutzung regenerativer Energien ist in der Bevölkerung häufig durch diffuse 
Ängste geprägt, die die Nutzung unbegründet einschränken oder sogar verhindern 
können. Während der Energiebeauftragte und/oder der Klimaschutzmanager der 
Kommune (Maßnahme 1.4 bzw. 1.6) und das am Landratsamt in Forchheim ange-
siedelte Klimaschutzmanagement ggf. zu anonym sein kann, um Vertrauen bei den 
Bürgern zu schaffen, kann ein von der Kommune eingesetzter „Energiepate“ in den 
Quartieren bereits erste positive Aufklärungsarbeit leisten.  

Der „Energiepate“ versteht den Diskurs im Quartier (bei seinen Nachbarn) und 
kann als erste beratende Instanz eingesetzt werden. Bei Fragen zu Energieeffizienz 
und Energieeinsparung, kann erste Vermittlungsarbeit (z.B. zu vertrauensvollen 
Handwerksbetrieben) tätig sein. Sollten größere Energieprojekte ins Leben geru-
fen werden, kann er vermittelnd zwischen Kommune, Landratsamt, dem Projek-
tanten und den Bürgern auftreten. 

Dabei müssen noch gar keine qualifizierten Kompetenzen vorhanden sein. Es 
reicht bereits aus, wenn der „Energiepate“ von dem Themenkomplex Energie-
wende, Erneuerbaren Energien und Energieeinsparung begeistert und technisch 
versiert ist. Darüber hinaus reicht es aus, dass er die passenden Kontakte in der 
Kommune, ans Landratsamt und zu heimischen Handwerksbetrieben aufweist. 

Die ehrenamtliche Tätigkeit des Energiepaten sollte an geeigneten Stellen im kom-
munalen Leben gewürdigt werden. Die Energiepaten und deren Kontaktdaten soll-
ten in den Amtsblättern regelmäßig vorgestellt werden. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Identifikation geeigneter Energiepaten in den (größeren) Ortschaften/Ge-
markungen 

2. Informelle Ansprache der potenziellen Energiepaten 

3. Einsetzen der Energiepaten als Ehrenamt und Kommunikation mit der Öf-
fentlichkeit 

4. Honorierung des Ehrenamts 

Förderung: • Ggf. Bayerisches Förderprogramm „KlimR“ 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Aufwand 

Einsparung Endenergie: Führt maßgeblich zur Bildung von Akzeptanz und dazu, dass Einsparpotenziale, er-
neuerbare Energien und Wertschöpfung erschlossen werden. Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis 2021 

Bewertung: minimal gut sehr gut 

Eingesetzte Energiepaten (gesamt): 4 7 15 

Anmerkungen: Mögliche Quartiere/Dorfgemeinschaften: 

- Weißenohe/Dorfhaus - Stöckach/Unterlindelbach 

- Igensdorf/Mitteldorf  - Etlaswind/Pettensiedel 

- Unter-, Mittel-, Kirch-,  - Pommer 
   Oberrüsselbach   - Schossaritz/Möchs/Almos 

- Letten/Dachstadt  - Gräfenberg/Guttenburg 

- Walkersbrunn/Kasberg - Hohenschwärz/Thuisbrunn 

- Hiltpoltstein  - Sollenberg/Lilling 

- Kemmathen/Wölfersdorf/ 
   Kappel 
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.16 Durchführung von Energieexkursionen mit Wärmebildkamera 2 
Referenz: Abschnitt 6.1.1.1 

Zielgruppe: Bürger, Kleinunternehmen 

Mögliche Beteiligte: Energieberater, kommunaler Energiebeauftragter (Maßnahme 1.4), Energiema-
nagement (Maßnahme 1.5), Energiepaten (Maßnahme 1.14), Klimaschutzmanage-
ment des Landkreises 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Darstellung und Kommunikation des Einsparpotenzials  

Beschreibung: Um die großen Einsparpotenziale insbesondere im privaten Gebäudebestand in 
der Öffentlichkeit zu kommunizieren, können geführte Exkursionen durch die Ort-
schaften mit Energieexperten bzw. Energieberatern und Wärmebildkameras 
durchgeführt werden. Den Bürgern sollen damit die energetischen Schwachstellen 
des eigenen Gebäudes kommuniziert werden. Die Energieexperten sollten zur 
Schaffung von Akzeptanz stets von den in den Quartieren bekannten Energiepaten 
(Maßnahme 1.15) und den kommunalen Energiebeauftragten (Maßnahme 1.4) 
und/oder dem Klimaschutzmanagement (u.a. auch des Landkreises) begleitet wer-
den. 

Die Exkursionen sollten insbesondere bei erfolgten Investitionen wiederholt wer-
den. Getätigte Investitionen können als positive Beispiele herausgestellt werden. 
Entsprechende Exkursionen sollten einige Jahre lang durchgeführt werden. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Suche nach geeigneten Energieexperten bzw. Energieberatern mit Wärme-
bildkamera 

2. Ggf. Anschaffung einer Wärmebildkamera und Durchführung einer Schulung 
des kommunalen Energiebeauftragten im Umgang mit der Wärmebildka-
mera 

3. Organisation der Energieexkursionen 

4. Öffentliche Ankündigung mit Anmeldung 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Organisationsaufwand, ggf. Honorar für externe Energieexperten. Bei 
Durchführung durch geschulten kommunalen Energiebeauftragten keine externen 
Kosten außer Wärmebildkamera. 

Einsparung Endenergie: Führt maßgeblich dazu, dass von Bürgern Einsparpotenziale erkannt und ggf. In-
vestitionen getätigt werden. Regt darüber hinaus lokale Wertschöpfungsketten an. Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: ab 2021  

Bewertung: minimal gut sehr gut 

Durchgeführte Energieexkursionen in 
den Quartieren/Ortsteilen pro Jahr: 

4 7 10 

Anmerkungen: - 
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.17 Austragen von themenspezifischen Events 2 
Referenz: - 

Zielgruppe: Bürger 

Mögliche Beteiligte: Werbepartner, Sponsoren 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Steigerung der Akzeptanz für nachhaltige Verhaltensweisen 

Beschreibung: Es werden überall auf der Welt themenspezifische Events zur Steigerung der Ak-
zeptanz für nachhaltige Projekte und als Stadtmarketing durchgeführt. Eine ganze 
Reihe internationaler Events eigenen sich auch dafür, in der Energieregion durch-
geführt zu werden. Es finden z.B. Wettrennen unter dem Thema „Climate Run“ für 
wohltätige Zwecke zur Förderung erneuerbarer Energien, zur Senkung von THG-
Emissionen statt. Weiterhin gibt es Forschungsprojekte an Schulen zur Nutzung re-
generativer Energien oder nachhaltiger Ideen, Musikkonzerte für nachhaltige Zwe-
cke (am besten für regenerative Energien und Klimaschutz) und viele andere 
Events. Sinnvolle Ideen sollten auch von der Gemeinde und von den kommunalen 
Einrichtungen in regelmäßigen Abständen aufgegriffen und im kommunalen Um-
feld durchgeführt werden. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Identifikation geeigneter Events 

2. Ggf. Kreation eigener Events 

3. Organisation und Durchführung geeigneter Events 

Investition/Kosten/Aufwand: I.d.R. relativ gering. Interner Aufwand für Organisation und Management. Der 
Großteil der Kosten kann ggf. durch Sponsoren und Werbepartner akquiriert wer-
den. Meist nur interne Kosten für Organisation und Management. 

Einsparung Endenergie: Führt maßgeblich zur Akzeptanzbildung für nachhaltiges Verhalten. Führt indirekt 
zur Animation der Bevölkerung, eigene Projekte anzugehen.  Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: ab 2020  

Bewertung: minimal gut sehr gut 

Jährliche Events als Energieregion, ver-
teilt in den Kommunen: 

1 Event 2 Events 3 Events 

z.B. 1x im Zeichen „erneuerbarer Energien“, 1x im Zeichen des „Klimawandels“, 
1x im Zeichen „nachhaltigen Verhaltens“, 1x im Zeichen von „Fair Trade“, etc. 

Anmerkungen: - 
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.18 Netzwerkarbeit mit anderen Kommunen und dem Landkreis 3 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS  

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Netzwerkbildung, Information, Lernen von Best-Practice-Beispielen 

Beschreibung: Netzwerkarbeit ist unerlässlich um direkt und unmittelbar Informationen über Best-
Practice-Beispiele zu erhalten. Es sollten Partnerschaften mit anderen Kommunen, 
die bereits Projekte umgesetzt haben aufgebaut und von ihnen gelernt werden. Dar-
über hinaus sollten auch andere Kommunen, die noch nicht so weit sind, an die Hand 
genommen und eingeladen werden, um Erfolge zu kommunizieren. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Ermittlung geeigneter Netzwerktreffen 

2. Akquise geeigneter kommunaler Partnerschaften 

Investition/Kosten/Aufwand: Geringinvestiv, vornehmlich interner Aufwand für Organisation, Management und 
Teilnahme an Netzwerktreffen. 

Einsparung Endenergie: Führt maßgeblich dazu, Potenziale effizient umzusetzen und optimiert damit die 
Maßnahmenumsetzung und die generierte Wertschöpfung. Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis 2025 Bis 2030 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

 

Teilnahme 
an 1 Netz-

werktreffen 
jährlich 

Darüber 
hinaus: 

Erste Ver-
handlungen 
über Ener-
giepartner-
schaft mit 
externer 

Kommune 

Kommune 
weist eine 

Energiepart-
nerschaft 
mit einer 
externen 

Kommune 
auf 

Teilnahme 
an 2 Netz-

werktreffen 
jährlich 

Darüber 
hinaus: Wei-

tere Ver-
handlungen 
über Ener-
giepartner-
schaft mit 
externer 

Kommune 

Kommune 
weist eine 

weitere 
Energiepart-

nerschaft 
mit einer 
externen 

Kommune 
auf 

Anmerkungen: Maßnahme 1.18 lässt sich insbesondere mit der Umsetzung der Maßnahmen 1.19 
und 1.20 kombinieren. 
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.19 Beitritt zum Klima-Bündnis 2 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, am besten als geschlossene Gemeinschaft 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Netzwerkbildung, Selbstverpflichtung zur Reduktion von THG-Emissionen 

Beschreibung: Das Klima-Bündnis besteht aus heute etwa 1.700 Mitgliedskommunen in 26 euro-
päischen Staaten, Bundesländern, Provinzen, NGOs und anderen Organisationen, 
die gemeinsam daran arbeiten, den Klimawandel einzuschränken. Das Klima-Bünd-
nis ist das größte europäische Städtenetzwerk, das sich dem Klimaschutz verschrie-
ben hat. Die Mitglieder von der kleinen ländlichen Gemeinde bis hin zu Millionen-
städten verstehen den Klimawandel als eine globale Herausforderung, die lokale 
Lösungen erfordert. 

Diese Tatsache wird veranschaulicht durch die lange Tradition des Klima-Bündnis, 
Klimaschutz sowohl in europäischen Kommunen als auch bei indigenen Völkern 
des Amazonasbeckens zu fördern, wo lokale Völker seit Jahrtausenden nachhaltige 
Forstwirtschaft betreiben. Mit dem besonderen Wissen über ihre Umwelt und der 
Realität vor Ort sind sie – ähnlich lokaler Regierungen auf der ganzen Welt – in der 
besten Position Klimaschutz innerhalb ihrer Gebiete in die Praxis umzusetzen. Eu-
ropäische Kommunen betreiben Klimaschutz mit erneuerbaren Energien, Energie-
effizienz und Energieeinsparungen. Für indigene Gemeinden steht der Schutz ihrer 
Wälder und ihrer territorialen Rechte im Vordergrund. Das Klima-Bündnis verbin-
det daher den Schwerpunkt ehrgeiziger kommunaler Maßnahmen in Europa mit 
der Unterstützung indigener Völker, für die der Regenwald Heimat bedeutet. 

Zusätzlich zur Verpflichtung für Klimagerechtigkeit in Partnerschaft mit indigenen 
Völkern muss jede Stadt, jede Gemeinde und jeder Landkreis mit dem Beitritt zum 
Klima-Bündnis, einen Beschluss im kommunalen Parlament mit der Verpflichtung, 
die THG-Emissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent zu reduzieren, verabschieden. 
Das ist weitaus ehrgeiziger als jegliches Ziel, das bis jetzt auf nationaler oder euro-
päischer Ebene gesetzt wurde. Außerdem verpflichten sich die Mitgliedsstädte und 
-gemeinden auf die Nutzung von Tropenholz zu verzichten, bei ihren öffentlichen 
Ausschreibungen Tropenholz möglichst auszuschließen und ansonsten auf FSC-
zertifizierte Hölzer zu setzen. Diese konkreten Ziele zeichnen das Klima-Bündnis als 
Netzwerk aus. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Herbeiführen eines Beschlusses zum Beitritt zum Klima-Bündnis (schließt 
den Beschluss zur Umsetzung der Ziele des Klima-Bündnis mit ein!) 

2. Beitrittsverhandlungen zum Beitritt zum Klimabündnis 

Investition/Kosten/Aufwand: Mitgliedsbeitrag in Höhe von ca. 220 € pro Jahr 

Einsparung Endenergie: Führt durch Selbstverpflichtung maßgeblich zur Umsetzung von Maßnahmen zur 
Einsparung von Energie und Umsetzung von Erneuerbare-Energien-Potenziale! Mit 
der Umsetzung von Maßnahmen werden Wertschöpfungseffekte erzielt. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis 2020  Bis 2021 Bis 2022 

Bewertung: minimal gut sehr gut 

Jede der Kommunen der Energiere-
gion: 

Beschluss zum Beitritt ist 
gefasst. 

Beitrittsverhandlungen 
sind erfolgt. 

Kommune ist Mitglied 
des Klima-Bündnis. 

Anmerkungen: Weitere Informationen zum Klima-Bündnis: www.climatealliance.org 

Weiterer Vorteil: Durch die Mitgliedschaft ist z.B. die Lizenz für das Monitoring-
Tool „Klimaschutzplaner“ (Maßnahme 1.2) vergünstigt. 

  

http://www.climatealliance.org/
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.20 Beitritt zum Covenant of Mayors 2 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, am besten als geschlossene Gemeinschaft 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Netzwerkbildung, Selbstverpflichtung zur Reduktion von THG-Emissionen 

Beschreibung: Der „Covenant of Mayors for Climate & Energy“ (Konvent der Bürgermeister) 
wurde 2008 ins Leben gerufen und hat sich zum Ziel gesetzt, die EU-Klimaziele zu 
erreichen und sogar zu unterbieten. Der Konvent der Bürgermeister setzt sich 
heute bereits aus über 7.000 lokalen und regionalen Kommunen und Institutionen 
aus 57 Regionen zusammen und profitiert von der eigenen Bottom-Up Selbstver-
waltung, vielen Kooperationen und den selbstgesetzten Zielen. 

Mitgliedskommunen verpflichten sich dazu, bis 2030 das EU-Ziel einer Reduktion 
der THG-Emissionen um 40 % umzusetzen und damit das Klima zu schützen. Die 
Umsetzung muss in regelmäßigen Abschnitten dokumentiert und veröffentlicht 
werden. Die Mitgliedskommunen kontrollieren die Umsetzung gegenseitig. 

Die Mitgliedskommunen müssen deshalb einen „Climate-Action-Plan“ aufstellen 
und sich verbindlich zur Umsetzung auferlegen. Das vorliegende EK kann diesbe-
züglich bereits als Grundlage herangezogen werden. Mit Beschluss des EK sollten 
die Ansprüche an den Beitritt zum Konvent der Bürgermeister gegeben sein. Zu-
sätzlich müssen die Ziele (umzusetzende Maßnahmen) in einer uniformen Maske 
des Konvents erfasst und veröffentlicht werden. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Herbeiführen eines Beschlusses zum Beitritt zum Konvent der Bürgermeister 
(schließt den Beschluss zur Umsetzung der Ziele des Konvents mit ein!) 

2. Beitrittsverhandlungen zum Beitritt zum Konvent 

Investition/Kosten/Aufwand: Geringinvestiv. Insbesondere Kosten durch Arbeitsaufwand für Management und 
Koordination. Ggf. Kosten für externe Dienstleister zur Aufstellung des Action-
Plans und um das Beitritts-Formular auszufüllen. 

Einsparung Endenergie: Führt durch Selbstverpflichtung maßgeblich zur Umsetzung von Maßnahmen zur 
Einsparung von Energie und Umsetzung von erneuerbaren Energien-Potenzialen! 
Mit der Umsetzung von Maßnahmen werden Wertschöpfungseffekte erzielt. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis 2019  Bis 2020 Bis 2021 

Bewertung: minimal gut sehr gut 

Jede der Kommunen der Energiere-
gion: 

Beschluss zum Beitritt ist 
gefasst. 

Beitrittsverhandlungen 
sind erfolgt. 

Kommune ist Mitglied 
des Konvents. 

Anmerkungen: Weitere Informationen zum Konvent der Bürgermeister: 

www.covenantofmayors.eu 

  

http://www.covenantofmayors.eu/


Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Maßnahmen und Handlungsempfehlungen 

273 
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1.21 Selbstmarketing 3 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, am besten als geschlossene Gemeinschaft 

Mögliche Beteiligte: Wirtschaftsförderung des Landkreises 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Erzielen zusätzlicher Wertschöpfungseffekte als Folge der Umsetzung von Maß-
nahmen 

Beschreibung: Die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich erneuerbare Energien und Klima-
schutz ist thematisch bereits als wirtschaftliches Motto der Energieregion SFS ver-
standen. Mit den umgesetzten Maßnahmen und einem klaren Statement der Kom-
munen kann Werbung für ganze „erneuerbare“ und „saubere“ Wirtschaftszweige 
vollzogen und ggf. affine Unternehmen für die Region gewonnen werden (ähnlich 
„Energiepark Hirschaid“). Je günstiger das Umfeld für diese Wirtschaftszweige, 
desto besser. Zusammen mit den Unternehmen können dann in diesem Bereich 
auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Erste Ansätze sind bereits vorhanden. 

Die Umsetzung der Maßnahmen und das positive Investitionsklima der Region 
kann auf Wirtschaftskonferenzen, Gründerinitiativen und dergleichen kommuni-
ziert und damit potenzielle Unternehmen der betreffenden Branchen akquiriert 
werden. Ganz allgemein sollte dieses Klima entsprechend durch die eigene Wirt-
schaftsförderung kommuniziert werden. Bei Erfolg können durch die Umsetzung 
der Maßnahmen zusätzliche Wertschöpfungseffekte geschaffen werden. 

Darüber hinaus können Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien und Kli-
maschutz bestens mit anderen Wirtschaftsbereichen der Region und des Landkrei-
ses kombiniert werden.  

Geschaffen wird ein solches positives Klima jedoch stets mit Taten. Deshalb sollten 
zunächst ausreichend andere Maßnahmen umgesetzt werden, bevor damit Wer-
bung gemacht wird. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Umsetzung und Einleiten von anderen Maßnahmen 

2. Entwicklung einer Strategie für das Marketing 

Investition/Kosten/Aufwand: Zunächst: Interner Aufwand für Management, Bildung einer Strategie, Abstim-
mungen in kommunalen Gremien. 

Später: Kosten für Teilnahme an Konferenzen, Kongressen, etc. 

Einsparung Endenergie: Potenzialumsetzung durch die Umsetzung von Maßnahmen. Durch Umsetzung 
von Maßnahme 1.21 werden vor allem zusätzliche Wertschöpfungseffekte durch 
Arbeitsplätze und Unternehmensansiedelung geschaffen. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis 2023  Bis 2024 Ab 2025 

Bewertung: minimal gut sehr gut 

 
Umsetzung weiterer 

Maßnahmen. Insbeson-
dere investive Maßnah-

men. 

Entwicklung einer Strategie 
zur Kommunikation in der 

Wirtschaftsförderung. 

Aktive Integration in die 
Wirtschaftsförderung. Er-
stellen von Prospekten, 
Teilnahme an Kongres-
sen, Konferenzen, etc. 

Anmerkungen: - 
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.22 Erstellen eines Konzepts für nachhaltige Beschaffung 1 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, VG Gräfenberg 

Mögliche Beteiligte: Klimaschutzmanagement des Landkreises 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Reduktion von THG-Emissionen in der Beschaffung 

Beschreibung: Bereits mit der Wahl von Verbrauchsmaterialien können THG-Emissionen einge-
spart werden. Es sollte deshalb stets darauf geachtet werden, dass nachhaltige 
Produkte in den Kommunen verwendet und eingesetzt werden. Es sollte daher ein 
Konzept aufgestellt werden, dass geeignete Produkte für Verbrauchsmaterialien 
aufführt und entsprechend umgesetzt wird. Ggf. kann ein entsprechendes Konzept 
auch vom Landkreis übernommen werden. 

In diesem Rahmen sollte auf geeignete und international von Umweltverbänden 
anerkannte Siegel geachtet werden. Selbst entwickelte Siegel von Herstellern oder 
Unternehmensverbänden, sollten genau hinsichtlich der Nachhaltigkeit geprüft 
werden. Besonders hervorzuhebende Siegel sind z.B. (in zufälliger Reihenfolge): 

• EU-Energielabel 

• FSC 

• Blauer Engel 

• EU-Bio-Siegel 

• Fairtrade 

• Grüner Strom 

• EU Ecolabel 

• Holz von Hier 

• Nature Plus 

• Rainforest Alliance 

• … 

Die Wahl sollte bei Beschaffungsmaßnahmen stets auf entsprechend geprüfte und 
kontrollierte Produkte fallen. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Aufstellen eines Katalogs für geeignete Produkte 

2. Beschluss zur Umsetzung der nachhaltigen Beschaffung 

Investition/Kosten/Aufwand: Ggf. geringe Mehrkosten ggü. weniger nachhaltigen Produkten. 

Einsparung Endenergie: Maßnahmenabhängig. Nicht im Rahmen des vorliegenden ENP berechenbar. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis 2020  Bis 2021 Ab 2021 

Bewertung: minimal gut sehr gut 

 

Kriterien- und Produktka-
talog ist aufgestellt. 

Die Umsetzung wurde be-
schlossen. 

Kriterien- und Produktka-
talog wird bei der Be-
schaffung angewandt. 

Anmerkungen: Die vorliegende Maßnahme deckt insbesondere den Bürobedarf ab. Sie sollte 
durch Umsetzung insbesondere der Maßnahme 4.3 flankiert werden. 

Eine gute Übersicht über entsprechende Labels und deren Bedeutung ist auf der 
Seite des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz zu 
finden: www.vis.bayern.de/recht/grundlagen/guetesiegel_einfuehrung.htm 

Siegel unbekannt? - Eine große Datenbank über genutzte und in Verkehr ge-
brachte Labels und Siegel ist beim Bundesverband Die Verbraucher Initiative e.V. 
zu finden. Diese bewertet die Labels und Siegel nach einem transparenten Bewer-
tungssystem: label-online.de/ 

 

  

http://www.vis.bayern.de/recht/grundlagen/guetesiegel_einfuehrung.htm
https://label-online.de/
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.23 Eigenakquise und Vermittlung von Förderprogrammen 1 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS 

Mögliche Beteiligte: Klimaschutzmanagement des Landkreises 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Akquise von finanziellen Fördermitteln zur Umsetzung der Potenziale 

Beschreibung: Auf nationaler Ebene, auf Ebene der Europäischen Union, der Vereinten Nationen 
sowie auf Ebene des Freistaats Bayern, aber auch in gewissem Umfang über die 
unterschiedlichsten Non-Governmental Organisations (NGO), stehen regelmäßig 
Fördermittel zur Verfügung, die themenspezifisch auch für die Umsetzung der hier 
in diesem EK vorgestellten Maßnahmen verwendbar sind.  

Von Seiten der Kommunen der Energieregion SFS (Energiebeauftragter, Klima-
schutzmanagement) und des Landkreises sollte daher stets und kontinuierlicher 
reger Kontakt zu den vermittelnden Stellen gehalten werden und sich über aktu-
elle und kommende Förderprogramme informiert werden. Soweit Fördermittel für 
bestimmte Projekte zu akquirieren sind, sollte dies getan werden. 

Teilweise können auch bestimmte Förderprogramme vermittelt werden. Die Kom-
mune agiert hier als Antragsteller und vermittelt die Fördermittel an den Nutzer 
(Projektentwickler, etc.) weiter. Sollten solche Fördermittel akquiriert werden kön-
nen, sollte die Kommune entsprechend handeln. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Identifizierung potenzieller Fördergeber 

2. Netzwerkarbeit bzw. Information 

3. Beantragung der Fördermittel und Umsetzung von weiteren Maßnahmen 
aus dem EK 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Zeitaufwand für Management 

Einsparung Endenergie: Ermöglicht bei erfolgreicher Akquise von Fördermitteln die Umsetzung anderer 
Maßnahmen. Schafft Wertschöpfung durch die erfolgreiche Akquise von Förder-
mitteln. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Es können regelmäßig entsprechende Fördermittel akquiriert werden. Maßnah-
men können umgesetzt werden. 

Anmerkungen: - 
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.24 Gründung eines Regionalwerks 2 
Referenz: Abschnitt 7.6 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS 

Mögliche Beteiligte: Klimaschutzmanagement des Landkreises, Wirtschaftsförderung des Landkreises 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Institutionalisierung des Ausbaus erneuerbarer Energien in der Energieregion, Ent-
lastung kommunaler Einrichtungen 

Beschreibung: In Abschnitt 7.6 wird die Gründung eines Regionalwerks diskutiert und Beispiele 
für die Durchführung dargestellt. Durch die Gründung kann eine organisierte Insti-
tution mit einem Netzwerk geschaffen werden, die den systematischen Ausbau 
erneuerbarer Energien in der Energieregion erleichtert. 

In einem ersten Schritt sollten die Grundzüge eines möglichen Regionalwerks dis-
kutiert werden. Ist hier ein Konsens gefunden, muss das Regionalwerk initiiert wer-
den. Dies bedeutet, dass das Vorhaben mit den aktuellen Akteuren abgestimmt 
und die notwendigen Schritte eingeleitet werden müssen. Mit Gründung des Regi-
onalwerks beginnt die Anlaufphase, in der die Geschäftsbereiche aufgebaut wer-
den müssen. Steht das Regionalwerk auf eigenen Beinen, können weitere Ge-
schäftsbereiche erschlossen und ggf. weitere Betätigungsfelder rekommunalisiert 
werden. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Einrichtung eines Arbeitskreises „Regionalwerk“ 

2. Vernetzungstreffen mit anderen Regionalwerken 

3. Entwicklung der Geschäftsfelder des Regionalwerks 

4. Entwicklung der Strategie für den Aufbau des Regionalwerks 

5. Einbringung des Konzepts und Konsensfindung in den kommunalen Gremien 

6. Beginn mit der Initiation des eigenen Regionalwerks 

Investition/Kosten/Aufwand: Zunächst nur Zeitaufwand für Arbeitskreis, Vernetzung und Konsensfindung. 

Später entstehen Kosten für Rechtsberatung, Unternehmensgründung, etc. 

Einsparung Endenergie: Durch Umsetzung der Maßnahme: Keine 

Jedoch: Wichtiger Bestandteil einer systematischen Umsetzung erneuerbarer 
Energien Potenziale in der Energieregion. 

Wertschöpfungseffekte durch Beschäftigung und Vergabe an Regionale Unterneh-
men. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis 2021  Ende 2023 Ab 2024 

Bewertung: minimal sehr gut sehr gut 

 
Konsens für die Grund-
züge des Regionalwerks 

sind gefunden. 

Regionalwerk wurde initi-
iert 

Anlaufphase des Regio-
nalwerks beginnt 

Anmerkungen: - 
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Öffentlichkeitsarbeit und Management Priorität 

1.25 Fach- und Vernetzungsworkshops für Biogasanlagenbetreiber 1 
Referenz: - 

Zielgruppe: Biogasanlagenbetreiber 

Mögliche Beteiligte: Klimaschutzmanager, Fachbüros, Direktvermarkter 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Erhalt der Biogasanlagen in der Energieregion 

Beschreibung: Die Rahmenbedingungen für den Betrieb von Biogasanlagen haben sich deutlich 
verschlechtert. Nach Rücksprache mit Betreibern von Biogasanlagen in der Ener-
gieregion ist zu befürchten, dass in manchen Fällen der Betrieb der Anlagen einge-
stellt werden muss. 

Um dem entgegenzuwirken, nach Lösungen zu suchen und um die bestmöglichen 
Perspektiven – auch für die vorhandenen biogasbasierten Wärmenetze in den 
Kommunen – zu eruieren, sollten die Kommunen die Betreiber der Anlagen mit 
Informationen unterstützen. Um dies zu gewährleisten kann die Kommune und/o-
der die Energieregion SFS als Gemeinschaft Vernetzungstreffen und Informations-
gespräche mit Experten organisieren, um den Betreiber zu unterstützen. Durch ge-
meinsame Vernetzungstreffen aller Biogasanlagenbetreiber wird eine Zusammen-
arbeit initiiert, die gegenseitige Lerneffekte fördert und damit wahrscheinlicher zu 
einem Erfolg führt. 

Durch die Hinzuziehung von weiteren Biogasanlagenbetreibern aus dem näheren 
räumlichen Umfeld um die Energieregion (z.B. bis in 20 km Entfernung) können 
zusätzliche Lerneffekte erzielt werden, von denen auch die lokalen Biogasanlagen-
betreiber profitieren. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Suche nach Experten 

2. Ansprache der Experten und Diskussion über richtige Ansprache der Biogas-
anlagenbetreiber 

3. Organisation eines ersten Vernetzungstreffens 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Aufwand für Organisation 

Ggf. Honorare für Vorträge der Experten 

Einsparung Endenergie: Unmittelbar durch Umsetzung der Maßnahme: Keine 

Jedoch wichtiger Baustein, um die vorhandenen Biogasanlagen zu unterstützen 
und zu erhalten. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Noch bis Ende 2019  Quartal 1 2020 Ab Mitte 2020 

Bewertung: minimal gut sehr gut 

Umsetzungsstand: Suche nach Experten, An-
sprache der Biogasanla-

genbetreiber 

Durchführung des ersten 
Vernetzungstreffens 

Regelmäßige Wiederho-
lung der Vernetzungs-

treffen 

Anmerkungen: - 
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Planwerk und kommunale Regelungen Priorität 

2.1 Klimaschutz in der Bauleitplanung 1 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, Bürger, Unternehmen 

Mögliche Beteiligte: Externe Dienstleister, Spezialisierte Fachbüros, Projektentwickler 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Energieeffizienz und Nutzung regenerativer Energien von Anfang an in die Bauleit-
planung integrieren 

Beschreibung: Für eine effiziente Klimaschutzpolitik ist die Übereinstimmung der Rahmenbedin-
gungen der Bebauungspläne mit Aspekten des Klimaschutzes und einer Nutzung 
erneuerbarer Energien unerlässlich. Dies gilt besonders bei der Ausweisung von 
Neubaugebieten sowie bei Sanierungsgebieten und Konversionsflächen. Hierbei 
wichtige Punkte sind:  

• Klimaschutz bereits bei der Erschließung des Baugebietes  
Bei der Erschließung sollten wichtige Aspekte des Klimaschutzes berück-
sichtigt werden. So kann im Vorneherein eine Wärmeversorgung durch ein 
Nahwärmenetz auf Basis erneuerbarer Energien berücksichtigt werden. 
Darüber hinaus sollten bei dem Vorsehen der Strominfrastruktur ausrei-
chend Kapazitäten für Ladestationen für Elektroautos für das Baugebiet 
vorgehalten werden. In Sanierungsgebieten kann eine Verstärkung der 
elektrischen Infrastruktur angestrebt werden. 

• Festlegung einer solaroptimierten Ausrichtung der Gebäude  
Im Bebauungsplan können die Grundrisse, Dachform und Firstrichtungen 
festgelegt werden. Diese sollten so ausgerichtet sein, dass die Möglichkeit 
einer Nutzung der Solarenergie bestmöglich gewährleistet ist. Darüber hin-
aus sollten solaroptimierte Abstände vorhanden sein, um Verschattungen 
im Winter, wenn die Sonne tief steht, zu verhindern. Hierdurch werden 
energetische „solare Gewinne“ in den kalten Monaten begünstigt. Hierzu 
kann auch eine Festlegung der Bepflanzung dienlich sein. 

• Kompaktheit der Bebauung  
Kompakte Bebauung weist weniger wärmeübertragende Außenflächen auf. 
Hierdurch entstehen weniger Wärmeverluste über die Gebäudehülle. 

• Energetische Versorgung über erneuerbare Energien   
Wird von der Kommune (z.B. über ein Regionalwerk) oder einem Projekt-
träger in einem Baugebiet eine gemeinschaftliche Wärmeversorgung, wie 
z.B. ein Nahwärmenetz auf Basis regenerativer Energien, errichtet, kann ein 
Anschlusszwang erwirkt werden. Hierdurch müssen die Gebäude an das 
Nahwärmenetz angeschlossen werden. Eine Nutzung kann zwar nicht 
zwangsweise erwirkt werden, die Wahrscheinlichkeit einer Nutzung wird 
jedoch deutlich gesteigert. Darüber hinaus könnten theoretisch auch die In-
stallation von PV- oder Solaranlagen, oder anderen erneuerbaren Energien 
vorgeschrieben werden. In der Praxis hat sich jedoch vor allem die folgende 
Möglichkeit per städtebaulichem Vertrag durchgesetzt: 

• Städtebauliche Verträge bei Grundstücksveräußerungen  
Bei der Grundstücksveräußerung durch die Kommune stehen dieser alle 
Möglichkeiten eines städtebaulichen Vertrags offen. Hierin kann die Instal-
lation einer PV-Anlage, einer Solaranlage, eines Energiespeichers, die Nut-
zung einer Wärmepumpe, das Vorsehen ausreichender Kapazitäten für La-
destationen für Elektroautos in der Garage, oder beispielsweise auch das 
Erfüllen eines besonderen Effizienzstandards (z.B. KfW-Effizienzhaus-Ni-
veau) festgelegt werden. Die Grundstücksveräußerung wird dann an das 
Einhalten dieser Vereinbarung gebunden. 

• Festlegung von Flächennutzungen  
Im Bebauungsplan oder im Flächennutzungsplan können Flächen vorgehal-
ten werden, die der Nutzung der Solar- oder Windenergie dienen sollen. 
Andere Nutzungen werden hierdurch ausgeschlossen (vgl. Maßnahmen 
2.2, 2.3, 2.7). 

Die zukünftige Bauleitplanung sollte hinsichtlich dieser Aspekte optimiert werden.   

Hebelwirkung:  mittel  
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Erste Schritte: 1. Grundsatzbeschluss über die Berücksichtigung von Klimaschutzmaßnahmen 
in der Bauleitplanung 

2. Entwicklung eines Kriterienkataloges zur Umsetzung von Klimaschutzzielen 
in Bebauungsplänen  

3. Herbeiführen eines Beschlusses zur Umsetzung dieser Ziele in künftigen Bau-
leitplänen 

4. Suche nach geeigneten spezialisierten Planungsbüros zur Umsetzung 

5. Wichtig: Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben! 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Arbeitsaufwand; später geringe Mehrkosten für eine entsprechende Be-
rücksichtigung bei der Aufstellung von Bauleitplänen 

Einsparung Endenergie: Unmittelbar: keine Einsparungen  

Jedoch: Beitrag zur Vermeidung unnötiger Energieverbräuche in der Zukunft! Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: - 

Erfolgsindikatoren: Bis 2022 Ab 2022 

Bewertung: minimal sehr gut 

Umsetzung: Kriterienkatalog ist aufgestellt und ab-
gestimmt. 

Kriterienkatalog ist verbindlich in die 
kommunale Bauleitplanung integriert. 

Anmerkungen: 1) Erfahrungsgemäß führen zusätzliche Einschränkungen oder Vorschriften ohne 
Kommunikation der Hintergründe häufig zu Inakzeptanz. Einen besonderen Stel-
lenwert sollte daher die Kommunikation der ökonomischen und ökologischen Vor-
teile besitzen. Die Kommunikation dieser Vorteile nur in Ratssitzungen erreicht 
meist jedoch nicht die späteren Akteure. Die Umsetzung der Maßnahme 2.1 sollte 
daher von der Umsetzung der Maßnahmen 1.7, 1.8 und 1.9 flankiert werden. Die 
Umsetzung von Maßnahme 1.6 kann zusätzliche Akzeptanz schaffen. 

2) Die Kurzdokumentation „Klimaschutz in der räumlichen Planung: Gestaltungs-
möglichkeiten der Raumordnung und Bauleitplanung“ des Umweltbundesamts 
zeigt anhand von Beispielen den Spielraum und die Planungspraxis bei der Integra-
tion von Klimaschutz und Energieeffizienz in die Bauleitplanung. Die Dokumenta-
tion ist online abrufbar unter dem Link: www.uba.de/uba-info-medien/4431.html 

3) Die Dokumentation „Klimaschutz in der verbindlichen Bauleitplanung“ des 
Deutschen Instituts für Urbanistik (difu) kann zusätzliche Anregungen über die In-
tegration des Klimaschutzes in die Bauleitplanung bieten. Die Dokumentation ist 
online abrufbar unter dem Link: https://difu.de/sites/difu.de/files/bericht_klima-
schutz_bauleitplanung_fuer_veroeffentlichung__langfassung_jsp.pdf 

4) In der Vergangenheit wurde darüber hinaus kontrovers diskutiert, ob seitens 
der Kommune bei der Aufstellung von Bauleitplänen die Nutzung von Erneuerba-
ren Energien vorgeschrieben werden kann. Dies ist theoretisch möglich, kann je-
doch einer gerichtlichen Rechtfertigung bedürfen, welche durch Beschluss des 
vorliegenden EK i.d.R. gegeben ist. Theoretisch ist sogar eine bauleitplanerische 
Festlegung für Bestandsgebäude möglich, wenn entsprechende Gewerke, z.B. das 
Dach, maßgeblich verändert oder erneuert werden. Als Beispiel ist die Stadt Mar-
burg hervorzuheben. Hier haben übergeordnete Behörden den Möglichkeiten des 
BauGB jedoch aktiv eine Umsetzung durch Änderung der entsprechenden Landes-
verordnung verhindert. Viele Kommunen lösen dies heutzutage deshalb noch un-
problematischer durch städtebauliche Verträge, indem entsprechende Regelun-
gen bereits bei der Grundstücksveräußerung festgelegt werden. Dies funktioniert 
dann allerdings nur bei Neubauten. Folgende ausgewählte Kommunen haben von 
dieser Möglichkeit bereits erfolgreich Gebrauch gemacht: Tübingen, Weiblingen, 
Vellmar.  

5) Da zum Zeitpunkt der Fertigstellung des vorliegenden EK teilweise auch der Flä-
chennutzungsplan neu aufgestellt wird, sollten hier direkt Erkenntnisse aus dem 
EK integriert werden. Dies sind z.B. die Eignungsgebiete für PV-Anlagen auf Freiflä-
chen in Abschnitt 6.2.1.5 oder ggf. sogar die Solarcarpots in Abschnitt 6.2.1.4. 

   

http://www.uba.de/uba-info-medien/4431.html
https://difu.de/sites/difu.de/files/bericht_klimaschutz_bauleitplanung_fuer_veroeffentlichung__langfassung_jsp.pdf
https://difu.de/sites/difu.de/files/bericht_klimaschutz_bauleitplanung_fuer_veroeffentlichung__langfassung_jsp.pdf
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Planwerk und kommunale Regelungen Priorität 

2.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung / Leerstandskataster 1 
Referenz: - 

Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 

Mögliche Beteiligte: Wirtschaftsförderung am Landratsamt, Klimaschutzmanagement am Landratsamt 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Vermeidung von Energieverbrauch 

Beschreibung: Häufig ist es auf den ersten Blick einfacher, ein neues Haus in einem Neubaugebiet 
zu bauen, als ältere bereits bestehende Gebäude energetisch zu sanieren. Dies 
führt jedoch zu einer Verwaisung der Ortskerne. Darüber hinaus weisen auch leer-
stehende Gebäude einen Energieverbrauch auf und belasten damit die Umwelt. 
Nicht nur aus diesem Grund, sondern auch aus vielen weiteren städtebaulichen 
Gründen ist es ratsam, bei entsprechendem Leerstand nur moderat neues Bauland 
auszuweisen. 

Stattdessen sollten der Erwerb und die energetische Sanierung von bereits beste-
henden Gebäuden stark gefördert werden. Dies kann zunächst als Grundsatzbe-
schluss im kommunalen Gremium und dann durch Anreize (z.B. Maßnahme 2.4) 
erfolgen.  

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Grundsatzbeschluss 

2. Aufstellen eines Leerstandskatasters 

3. Ausgestaltung entsprechender Förderungen (Maßnahme 2.4) 

4. Nur moderate Ausweisung neuen Baulands, wenn Leerstand vorhanden 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Arbeitsaufwand, ggf. geringe Kosten für externe Dienstleister 

Einsparung Endenergie: Trägt maßgeblich dazu bei, neue Energieverbräuche einzuschränken und unnö-
tige Energiebedarfe zu verhindern. Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: - 

Erfolgsindikatoren: Bis 2021 Ab 2021 

Bewertung: minimal sehr gut 

Umsetzung: Leerstandskataster ist aufgestellt und 
Grundsatzbeschluss ist gefasst 

Leerstände bleiben auf niedrigem Ni-
veau 

Anmerkungen: - 
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2.3 Sicherung des Potenzials für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen 1 
Referenz: Abschnitt 6.2.1.5, Zielkarte in Abschnitt 10.2.1 

Zielgruppe: Marktgemeinde Igensdorf 

Mögliche Beteiligte: Unternehmen, Bürgerenergiegenossenschaften, Investoren 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Freihaltung von besonders für Photovoltaikanlagen geeigneten Flächen und ent-
sprechende Ausweisung zur Nutzbarmachung 

Beschreibung: Der wirtschaftliche Betrieb und die Nutzung von Photovoltaikanlagen eignet sich 
insbesondere auf vorbelasteten Flächen entlang von Fernstraßen (Bundesautob-
ahnen), Schienenwegen und Konversionsflächen sowie in Ausnahmefällen auch 
auf Ackerflächen mit niedrigem landwirtschaftlichem Ertrag.  

Die Abnahme des Stroms durch große Verbraucher in der Nähe ermöglicht theo-
retisch den wirtschaftlichsten Betrieb der Anlagen. Perspektivisch können große 
Freiflächenanlagen in Zukunft aber auch mit Stromspeichern ausgerüstet werden 
und der Bereitstellung von Regelleistung dienlich sein. 

Die besonders prädestinierten Flächen – insbesondere in der Nähe von vorbelas-
teten Flächen – sollten, wenn möglich für Photovoltaikanlagen freigehalten wer-
den, so dass eine spätere Nutzung durch eine andere (bauliche) Nutzung nicht ver-
hindert wird. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Ermittlung der Flächen (vgl. Abschnitt 6.2.1.5) 

2. Abwägung besonders geeigneter Flächen  

3. Beschlussfassung in den kommunalen Gremien  

4. Schutz der Flächen durch Einarbeitung entsprechender Festlegungen in den 
kommunalen Planungen 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Aufwand; Kosten für Planungsleistungen durch externe Dienstleister 

Einsparung Endenergie: Allein durch Umsetzung der Maßnahme: Keine 

Bei Errichtung der PV-Anlagen: 
Bis zu 12.750 MWhel/a 

Einsparung Primärenergie: Bis zu 19.730 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu 5.740 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch spätere Planung und Installation der potenziellen Photovoltaikanlagen: ca.  

800 €/kWp. Insgesamt ca. 9.600.000 € 

Im Betrieb: aktuell ca. 0,15 €/kWhel durch Einsparung (entspricht Gewinn) sowie 
ca. 100 €/kWp*a durch Wartungsarbeiten.  

Insgesamt also ca. 40.000.000 € innerhalb der nächsten 20 Jahre. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2025 bis 2030 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

Ausbau Leistung auf Freiflächen: +5 MWel +7,5 MWel +10 MWel +10 MWel +15 MWel +20 MWel 

Anmerkungen: Siehe Zielkarte in Abschnitt 10.2.1 
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2.4 Energieförderprogramm für Bürger 2 
Referenz: - 

Zielgruppe: Bürger, Unternehmen 

Mögliche Beteiligte: Werbepartner, Sponsoren (z.B. Energieversorgungsunternehmen) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Förderung der Umsetzung von Maßnahmen zur Realisierung von Energieeinspa-
rung, Effizienzsteigerung und der Nutzung regenerativer Energien 

Beschreibung: Durch ein eigens aufgelegtes Förderprogramm können die staatlichen Förderun-
gen ergänzt und Bürger sowie ggf. örtliche Unternehmen zusätzlich zu Energieein-
sparungen und der Nutzung regenerativer Energien animiert werden.  

Beispielsweise könnte die Gemeinde einen Zuschuss ist Höhe von 50 € je kWel Pho-
tovoltaikanlage oder 50 € je m² Solarthermieanlage (Brauchwarmwasser) bzw. 
100 € je m² Solarthermieanlage (Heizungsunterstützung) gewähren. Denkbar wäre 
auch ein Zuschuss zu den Kosten einer Energieberatung oder für die Anschaffung 
eines Stromspeichers für die Photovoltaikanlage. Ggf. kann das Programm auch 
jährlich „gedeckelt“ werden, d.h. es können hierfür z.B. 5.000 € pro Jahr in den 
kommunalen Haushalt eingestellt werden („Deckel“) und die ersten Anträge erhal-
ten den Zuschuss, bis der Deckel erreicht wurde. 

Das Förderprogramm muss breit in der Öffentlichkeit kommuniziert werden, damit 
dieses auch angenommen wird. Das Förderprogramm sollte mit Flyern, öffentli-
chen Förderaufrufen und regelmäßigen Erinnerungen im Amtsblatt flankiert wer-
den. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Erstellung eines Förderprogramms mit Förderschwerpunkten (Schwer-
punkte sollten regenerative Energien sein; fossile Energien sollten nicht ge-
fördert werden)  

2. Beschlussfassung im Gemeinderat  

3. Veröffentlichung und Kommunikation in der Öffentlichkeit 

Investition/Kosten/Aufwand: Abhängig von Anträgen und Förderung; kann gedeckelt erfolgen;  

z.B. feste Einplanung von 5.000 €/a im Haushalt 

Einsparung Endenergie: Allein durch Umsetzung der Maßnahme: keine 

Bei 5.000 € Förderung pro Jahr (entspricht unter den o.g. Annahmen 50 kWp PV- 
und 50 m² Solaranlagen): 

ca. 50.000 kWhel und 25.000 kWhth 

Einsparung Primärenergie: Bis zu 110.000 kWh 

Einsparung Emissionen: Bis zu 30 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Die Maßnahme regt Investitionen an. Das örtliche Handwerk profitiert hierdurch 
direkt. 

Erfolgsindikatoren: • Das Energieförderprogramm ist entwickelt und zugänglich. 

• Das Programm wird in den Folgejahren (z.B. 2025) evaluiert und angepasst 

Anmerkungen: - 
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2.5 Klimawandelanpassung in der Bauleitplanung 3 
Referenz: Abschnitt 2.14.2, ff 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, Bürger, Unternehmen 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Steigerung der Resilienz gegenüber den Auswirkungen des ohnehin bereits statt-
findenden Klimawandels 

Beschreibung: Das Weltklima befindet sich bereits im Wandel und bestimmte Klimaänderungen 
können selbst bei der ambitioniertesten Klimaschutzpolitik nicht mehr verhindert 
werden. Zur Anpassung an der bereits stattfindenden Klimawandel ist die Überein-
stimmung der Rahmenbedingungen der Bebauungspläne mit Aspekten des anste-
henden Klimawandels unerlässlich. Dies gilt besonders bei der Ausweisung von 
Neubaugebieten sowie bei Sanierungsgebieten und Konversionsflächen.  

Hierbei wichtige Punkte sind Dachbegrünung, Freihalten von Frischluftschneisen, 
Hochwasserschutz, ausreichende Kapazitäten in der Abführung von Regenwasser 
bei Starkregenereignissen, etc. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Entwicklung eines Kriterienkataloges zur Anpassung an den Klimawandel  

2. Herbeiführen eines Beschlusses zur Umsetzung dieser Ziele in künftigen Bau-
leitplänen 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Arbeitsaufwand 

Einsparung Endenergie: - 

Einsparung Primärenergie: - 

Einsparung Emissionen: - 

Wertschöpfungseffekte: - 

Erfolgsindikatoren: Bis 2020 Ab 2020 

Bewertung: minimal sehr gut 

Umsetzung: Kriterienkatalog ist aufgestellt und ab-
gestimmt 

Kriterienkatalog ist verbindlich in die 
kommunale Bauleitplanung integriert 

Anmerkungen: Am besten lässt sich die eigene Betroffenheit und Handlungsmöglichkeiten in ei-
nem Konzept zur Anpassung an den Klimawandel (Maßnahme 2.6) ermitteln. 
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2.6 Erstellung Konzept „Anpassung an den Klimawandel“ 3 
Referenz: Abschnitt 2.14, Maßnahme 2.5 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, Bürger, Unternehmen 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Vorbereitung auf bereits heute absehbaren Klimawandel; Katastrophenschutz 

Beschreibung: In Abschnitt 2.14 sind die bereits heute absehbaren Änderungen des Klimas in der 
Region dargestellt. Dieses wird sich bis 2050 und darüber hinaus deutlich ändern, 
was vor allem für sensitive Bevölkerungsgruppen zur Belastung werden wird. Dar-
über hinaus werden sich die Wirkfolgen auf alle anderen Bereiche (Vegetation, 
Land- und Forstwirtschaft, Verkehr, Sicherheit, Katastrophenschutz, etc.) auswir-
ken.  

Um die Vulnerabilität (Betroffenheit und Verwundbarkeit) zu untersuchen und die 
Resilienz (Widerstandsfähigkeit bzw. die Fähigkeit, Krisen zu überstehen) zu stei-
gern, wird die Erstellung eines Konzepts zur Anpassung an den Klimawandel nahe-
gelegt. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Beschlussfassung in den Entscheidungsgremien  

2. Formulierung Anforderungskatalog für Fördermittelakquise / Ausschreibung  

3. Durchführung Ausschreibungsverfahren mit geeigneten Dienstleistern 

Förderung: • Ggf. Förderprogramm für Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

• Konzepte zur Anpassung an den Klimawandel wurden im Rahmen der Nati-
onalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit mit einem Zuschuss in Höhe von i.d.R. bis zu 
65 % gefördert. Ggf. kann dieser Bestandteil auch heute noch begleitender 
Inhalt eines Integrierten Klimaschutzkonzepts sein (vgl. Maßnahme 1.6) 

Investition/Kosten/Aufwand: Kosten Konzepterstellung: ca. 30.000 € (Eigenanteil: ca. 10.500 €) 

Einsparung Endenergie: - 

Einsparung Primärenergie: - 

Einsparung Emissionen: - 

Wertschöpfungseffekte: Durch Beauftragung eines geeigneten regionalen/lokalen Planungsbüros 

Erfolgsindikatoren: Bis 2030 Ab 2030 

Bewertung: gut sehr gut 

Umsetzung: 
Konzept ist erstellt 

Maßnahmen aus dem Konzept werden 
umgesetzt 

Anmerkungen: Ein Konzept zur Anpassung an den Klimawandel kann i.d.R. auch zusammen mit 
dem IKSK (Umsetzung von Maßnahme 1.6) erstellt werden. Hierdurch würden zu-
sätzlich Ressourcen gespart und Synergieeffekte genutzt. 
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2.7 Definition von Eignungsgebieten für Windkraftnutzung 4 
Referenz: Abschnitt 6.2.4.3 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Planungshorizont: Langfristig 

Ziel: Steuerung einer potenziellen Windkraftnutzung 

Beschreibung: In Abschnitt 6.2.4.3 wird die Thematik des Potenzials für große Windenergieanla-
gen behandelt. Dieses kann zumindest theoretisch aus technischer Sicht vorhan-
den sein.  

Aus heutiger Sicht ist eine Errichtung von großen Windkraftanlagen wegen der 
seismologischen Anlagen des BGR und dem Funkfeuer der DFS am „Hetzleser Berg“ 
zwar nicht möglich, jedoch hat technischer Fortschritt auch in der Vergangenheit 
immer wieder zu neuen Möglichkeiten geführt, Störeinflüsse zu minimieren. Neue 
technische Verfahren können ggf. dazu führen, dass die seismologischen Anlagen 
und das Funkfeuer nicht mehr über ein tolerierbares Maß hinaus durch die Ein-
flüsse von Windkraftanlagen gestört werden. 

In diesem Fall wäre es z.B. denkbar, dass die aktuelle Regionalplanung mit für 
Windkraftanlagen in der Energieregion praktisch ausschließender Wirkung in Zu-
kunft überarbeitet wird und das technische Potenzial für große Windkraftanlagen 
genutzt werden kann. 

Zur Wahrung der kommunalen Planungshoheit sollten sich die Kommunen der 
Energieregion SFS frühzeitig Gedanken zu den technischen Möglichkeiten der 
Windkraftnutzung machen. Diese kann z.B. durch die Aufstellung sog. „Konzentra-
tionsflächen“ gesteuert werden. Diesen Konzentrationsflächen können einheitli-
che Vorgaben (z.B. Abstände zur Wohnbebauung, Zahl der Windräder) zu Grunde 
gelegt werden, die die Nutzung der Windkraft in der Kommune steuern. Diese Vor-
gaben können in den kommunalen Gremien abgestimmt werden. Außerhalb die-
ser Konzentrationsflächen sind dann keine Windräder zugelassen. 

Zukünftige Planungen hinsichtlich der Errichtung von Windrädern müssten sich an 
diesen kommunalen Planungen orientieren. Projekte gewinnen hierdurch bei einer 
objektiven Planung mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Regelmäßige Nachfrage bei dem BAF über absehbare technische Neuerun-
gen bzgl. Funkfeuer (ca. alle 5 Jahre) 

2. Falls technische Neuerungen bei Funkfeuer absehbar: Erörterungen mit BGR 
über Möglichkeiten der Windkraftnutzung in der Nähe der seismologischen 
Anlagen. 

 
Falls entsprechende positive Entwicklung tatsächlich absehbar: 

3. Beauftragung eines Planungsbüros mit Konzentrationsflächenplanung 

4. Durchführung Planungs- und Abstimmungsprozess mit Planungsbüro 

5. Beschluss der Planungen durch kommunale Gremien 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 30.000 € je Kommune (Gräfenberg, Weißenohe, Hiltpoltstein) 

Einsparung Endenergie: Unmittelbar: keine Einsparungen.  

Jedoch: Größere Einsparpotenziale bei tatsächlicher Umsetzung des Potenzials  Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Bei Beauftragung eines lokalen/regionalen Planungsbüros 

Erfolgsindikatoren: Konzentrationsflächenplanung ist abgeschlossen 

Anmerkungen: - 
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2.8 Potenzialkataster für Kleinstwindkraftanlagen 3 
Referenz: Abschnitt 6.2.4.1 

Zielgruppe: Bürger, Gewerbe, Industrie 

Mögliche Beteiligte: Universitäten, spezialisierte Fachbüros, Sponsoren (Hersteller und/oder Anbieter 
von Kleinstwindkraftanlagen) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Förderung der Nutzung regenerativer Energien 

Beschreibung: Ähnlich wie der Solarkataster (vgl. Abschnitt 9.1.4) kann ein Potenzialkataster für 
Kleinstwindkraftanlagen die Nutzung dieses Potenzials fördern.  

Denn gerade die Nutzung der Windenergie mit kleinen Windkraftanlagen mit be-
sonders niedrigen Nabenhöhen im bebauten Umfeld ist mit den größten Unsicher-
heiten behaftet. Dies hat zur Folge, dass das Potenzial oft nicht genutzt wird, weil 
von potenziellen Nutzern befürchtet wird, dass die Umsetzung unwirtschaftlich ist.   

Ein Potenzialkataster das Auskunft darüber gibt, an welchen Stellen in der Energie-
region eine Kleinstwindkraftanlage voraussichtlich wirtschaftlich betrieben wer-
den kann, könnte die Akzeptanz enorm erhöhen und Investitionen in diesem Be-
reich anregen. Zusammen mit lokalen und regionalen Anbietern und Herstellern 
von Kleinstwindkraftanlagen kann die Erstellung eines solchen Katasters ggf. sogar 
kostenneutral erfolgen. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Kontaktaufnahme mit o.g. „möglichen Beteiligten“  

2. Angebotseinholung  

3. Beschlussfassung der Gremien zur Durchführung  

4. Ggf. Suche nach Sponsoren  

5. Ggf. Formulierung Anforderungskatalog für Ausschreibung  

6. Ggf. Ausschreibung Potenzialkataster Kleinstwindkraftanlagen 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Aufwand für Organisation, ggf. Ausschreibung und Sponsorensuche 

Potenzialanalyse: ca. 20.000 € 

Einsparung Endenergie: Unmittelbar: keine Einsparungen.  

Jedoch: Größere Einsparpotenziale (bzw. regeneratives Energieerzeugungspoten-
zial) bei tatsächlicher Umsetzung durch Nutzergruppen. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Schaffung regionaler und lokaler Wertschöpfungseffekte durch Beteiligung lokaler 
bzw. regionaler Anbieter und Hersteller. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2022 Bis 2023 Bis 2025 

Bewertung: gut gut Sehr gut 

Stand der Umsetzung: Beschluss zur Umsetzung 
ist gefasst 

Vergabe des Potenzialka-
tasters; Arbeiten am Po-

tenzialkataster haben be-
gonnen 

Potenzialkataster ist fer-
tiggestellt 

Anmerkungen: Um die Informationen des Potenzialkatasters zu kommunizieren, sollte dieser un-
bedingt hinreichend im Rahmen der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit (Maß-
nahme 1.3) beworben werden. 
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2.9 Bewerbung um Modellprojekte 2 
Referenz: Abschnitt 8.4.5.2 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, Technologieunternehmen 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Erforschung neuer Technologien und Erschließung zusätzlicher Potenziale 

Beschreibung: Die Ergebnisse des „Klimaschutz“-Szenarios haben gezeigt, dass aus heutiger Sicht 
selbst bei Umsetzung umfangreicher Maßnahmen mit den heute vorhandenen 
technischen und rechtlichen Mitteln die eigentlich anvisierten Ziele einer Reduk-
tion der THG-Emissionen auf durchschnittlich maximal 2 t/Einwohner bis 2050 
kaum erreichbar sind. 

Deshalb ist es wichtig, neue Wege zu suchen und neue Technologien zu erschlie-
ßen, die heute noch nicht ersichtlich sind oder sich in der Erprobung befinden. Zu-
sammen mit Energieversorgungsunternehmen und/oder Technologie-Unterneh-
men können neue Technologien erprobt werden, die ggf. zusätzliche Potenziale 
erschließen lassen. 

Deshalb sollte die Kommune ggf. zusammen mit dem Klimaschutzmanagement 
des Landkreises und Energieversorgungsunternehmen den Kontakt zu Technolo-
gieunternehmen suchen und Möglichkeiten eruieren, neue Technologien in der 
Gemeinde zu erproben und damit deren Entwicklung zu befördern.  

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Kontaktaufnahme mit Klimaschutzmanagement des Landkreises und Aus-
wahl geeigneter Partner 

2. Kontaktaufnahme mit Energieversorgungs- und Technologieunternehmen 

3. Einleitung der weiteren notwendigen Schritte 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Aufwand für Organisation und Management 

Einsparung Endenergie: Hilft maßgeblich weitere Potenziale zur Einsparung von Energie und/oder dem 
Ausbau erneuerbarer Energien zu erschließen. Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Wertschöpfungseffekte durch Umsetzung von regionalen Unternehmen. 

Erfolgsindikatoren: Kooperationspartner sind gefunden; erste Projekte werden geplant und durchge-
führt. 

Anmerkungen: - 
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3.1 Schulung von Hausmeistern im Bereich Energieeinsparung  
und Energieeffizienz 

1 

Referenz: Abschnitt 6.1.2.1 

Zielgruppe: Kommunale Einrichtungen, Hausmeister 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Energieeinsparung und Energieeffizienz in den eigenen Liegenschaften 

Beschreibung: Die Bedienung der Heizungsanlagen und das Nutzerverhalten in den kommunalen 
Liegenschaften haben großen Einfluss auf den Heizenergieverbrauch. Deshalb soll-
ten die Hausmeister, die in den meisten Fällen die Heizungsanlagen bedienen, spe-
ziell darin geschult werden, diese insbesondere hinsichtlich Effizienz richtig zu be-
dienen. 

Insbesondere durch Wochenendabsenkungen, die Durchführung von hydrauli-
schen Abgleichen, bedarfsgerechtes Heizen und Steuerung des Nutzerverhaltens 
und durch effizientes Lüften können bis zu ca. 5 % des Heizenergieverbrauchs ein-
gespart werden. 

Die Schulungen sollten regelmäßig (z.B. alle 5 Jahre) zur Erfassung neuer Entwick-
lungen und bei neuer Stellenbesetzung durchgeführt werden. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Suche nach geeignetem Schulungsprogramm 

2. Herbeiführen eines kommunalen Beschlusses zur Durchführung der Schu-
lungen 

Investition/Kosten/Aufwand: Ab ca. 500 € je Schulung; Größere Kurse ab ca. 3.000 €/Person exkl. Spesen. 

Förderung: • Bayerisches Förderprogramm „KlimR“ 

• z.B. auch Bildungsgutschein, WeGebAU, etc. 

Einsparung Endenergie: Ca. 210.000 kWhth/a 

Einsparung Primärenergie: Ca. 300.000 kWh/a 

Einsparung Emissionen: Ca. 80.000 kg/a THG-Emissionen.  

Wertschöpfungseffekte: Durch Einsparung von Energieträgern. Bis zu ca. 10.000 €/a. 

Erfolgsindikatoren: Reduzierter Energieverbrauch wurde durch Schulung der Hausmeister realisiert. 

Anmerkungen: • Häufig können Energieagenturen eine erste Grundschulung anbieten. 

• Darüber hinaus kann auch auf ein Angebot großer, weiterführender Schu-
lungen per Fernstudium und/oder stationärer Fortbildung zurückgegriffen 
werden. 
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3.2 Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf besonders  
energieeffiziente LED-Technologie 

1 

Referenz: Abschnitt 6.1.2.5 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, Contracting-Anbieter 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Energieeinsparung im Strombereich 

Beschreibung: Die kommunale Straßenbeleuchtung ist in den Kommunen der Energieregion SFS 
bereits an vielen Stellen auf besonders energieeffiziente LED-Technologie umge-
stellt worden. Dennoch finden sich an einigen Stellen herkömmliche Leuchten, die 
mehr Strom als nötig verbrauchen. Diese Leuchten sollten ebenfalls noch umge-
rüstet werden. Hierdurch können größere Mengen Strom eingespart werden. Zu-
sätzlich kann sich durch Berücksichtigung entsprechender Steuerungs- und Regel-
elektronik zusätzliches Einsparpotenzial ergeben, das dann auch besser auf die ört-
lichen Anforderungen bzgl. Lichtsituation, Lichtfarbe, Leuchtstärke, etc. angepasst 
ist. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Beschlussfassung des Gemeinderats zur Durchführung  

2. Beauftragung einer Bedarfsanalyse  

3. Ggf. Festlegung auf Leitprodukt (Design, Qualität, Lichtfarbe der neuen LED- 
Straßenleuchten)  

4. Durchführung Ausschreibung für Umrüstung  

5. Beauftragung der Umrüstung 

Förderung: • Nationale Klimaschutzinitiative des BMU: Förderung von Klimaschutzprojek-
ten - Investive Maßnahmen (Fördersatz bis zu 20 % bis 25 %) 

• Zinsgünstige Kredite der KfW/LfA 

Investition/Kosten/Aufwand: • Ca. 1.000.000 € netto vor Förderung durch BMU 

• Ca. 800.000 € netto nach Förderung durch BMU 

Einsparung Endenergie: Ca. 383 MWhel/a  

(bereits zum Großteil 
während der Aufstellung 

des EK umgesetzt) 

Einsparung Primärenergie: Ca. 650 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Ca. 191 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch Planung, Installation und Wahl regionaler Pro-
dukte bzw. regionale Anbieter / Firmen: bis zu 
1.000.000 € 

Darüber hinaus finanzielle Einsparung der Gemeinde: 
bis zu ca. 122.000 € bis 306.000 € innerhalb von 15 Jah-
ren. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2022 

Bewertung: minimal gut sehr gut 

Prozent der Straßenbeleuchtung auf 
LED-Technologie umgerüstet 

80 % 95 % 100 % 

Anmerkungen: - 

  



 Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Maßnahmen und Handlungsempfehlungen 

290 

 

Energieeinsparung und Energieeffizienzsteigerung Priorität 

3.3 Vermeidung von Stand-by-Verbräuchen bei Elektrogeräten 2 
Referenz: Abschnitt 6.1.2.1, vgl. auch Abbildung 49 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, Kommunalunternehmen 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Energieeinsparung im Strombereich 

Beschreibung: Viele Elektrogeräte benötigen auch im ausgeschalteten Zustand Strom. Dieser 
Stromverbrauch wird als „Stand-by“-Verbrauch bezeichnet. Er entsteht durch 
nicht vom Netz getrennte Vorschaltgeräte und digitale Anzeigen, die selbst im aus-
geschalteten Zustand noch in Funktion sind.   

Der Stand-by-Verbrauch lässt sich jedoch relativ einfach durch abschaltbare Steck-
dosenleisten beseitigen. Insbesondere bei den eingesetzten PCs, Netzteilen der 
Laptops oder anderer Akku-betriebenen Endgeräte, Kaffeemaschinen, Wasserko-
chern, Mikrowellen, etc. kann ein größeres Einsparpotenzial durch vollständiges 
Abschalten bei Nichtnutzung erschlossen werden. Ggf. routinemäßig anstehende 
Wartungsarbeiten an PCs über Fernwartung (die bei vollkommen vom Netz ge-
trennten Endgeräten nicht möglich ist) können leicht per Serviceplan auf die Nut-
zung von Steckdosenleisten abgestimmt werden (die Steckdosenleisten werden 
dann an diesen Termin nicht abgeschaltet). 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Abzählen, Planung, Anschaffung und Installation der benötigten Steckdosen-
leisten  

2. Einweisung des Personals und Aufklärung über die Notwendigkeit  

3. Ggf. Abstimmung mit Serviceplänen zur Fernwartung von Endgeräten 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 5-20 € je Steckdosenleiste (abhängig von Anzahl benötigter Steckplätze, inte-
griertem, notwendigem Überspannungsschutz, etc.); interner Arbeitsaufwand für 
Anschaffung, Planung und Installation 

Einsparung Endenergie: Geschätzt: ca. 0,1 % des Strombedarfs der kommunalen Liegenschaften (ausge-
nommen energieintensive Infrastruktureinrichtungen wie Kläranlage, Straßenbe-
leuchtung, etc.).  

Dabei handelt es sich um ca. 388 kWhel/a eingesparte Energie.  

Einsparung Primärenergie: Ca. 660 kWh/a 

Einsparung Emissionen: Ca. 194 kg/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: - 

Erfolgsindikatoren: Bis 2021 Ab 2021 

Bewertung: Gut Sehr gut 

Umsetzung: Die Maßnahme wurde umfassend reali-
siert. 

Berücksichtigung bei der Einrichtung 
künftiger Arbeitsplätze 

Anmerkungen: Die Umsetzung sollte in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden (z.B. alle 5 
Jahre). 
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3.4 Energetische Sanierung der Kläranlage in Igensdorf 1 
Referenz: Abschnitt 6.1.2.5, Abschnitt 6.2.6.2 

Zielgruppe: Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach 

Mögliche Beteiligte: Planungsbüro 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Energieeinsparung im Strombereich 

Beschreibung: Die Kläranlage des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach in 
Igensdorf weist zwar bereits eine Klärgasnutzung auf, jedoch wird den Angaben 
und den Berechnungen nach immer noch sehr viel Klärgas einfach abgefackelt, 
ohne energetisch genutzt zu werden. Wenn die Annahmen und Berechnungen aus 
dem vorliegenden EK zutreffen, können größere Mengen des bislang aus dem öf-
fentlichen Stromnetz bezogenen Stroms selbst durch dieses bislang abgefackelte 
Klärgas erzeugt werden. Den Berechnungen nach sollte dies auch deutlich positive 
ökonomische Auswirkungen auf den Betrieb der Kläranlage haben. 

Deshalb sollte dringend eine Sanierungskonzept für die Kläranlage aufgestellt und 
die Klärgasnutzung ausgeweitet werden. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Herbeiführen eines Beschlusses über Umsetzung im Zweckverband 

2. Ggf. Stellen eines Förderantrags 

3. Ggf. Ausschreibung der Leistungen 

Investition/Kosten/Aufwand: Sanierungskonzept: ca. 15.000 € 

Darüberhinausgehende Investitionen in neue Anlagentechnik: abhängig von Sanie-
rungskonzept. 

Förderung: • Förderung im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative: Potenzialstudie 
für Abwasserbehandlungsanlagen 

Einsparung Endenergie: Bis zu 250.000 kWhel/a  

Einsparung Primärenergie: Bis zu 425.000 kWh/a 

Einsparung Emissionen: Ca. 125.000 kg/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch Vergabe an lokale/regionale Unternehmen 

Erfolgsindikatoren: Bis 2021 Bis 2021 

Bewertung: Gut Sehr gut 

Umsetzung: 
Sanierungskonzept steht 

Empfohlene Maßnahmen sind umge-
setzt 

Anmerkungen: - 
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3.5 Durchführung von Schulprojekten im „fifty/fifty“-Ansatz 1 
Referenz: Abschnitt 6.1.2 

Zielgruppe: Schulen, Schüler, Schülereltern, Lehrer 

Mögliche Beteiligte: Externer Dienstleister 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Umwelt- und Energiebildung, Energieeinsparungen an Schulen 

Beschreibung: Die Idee hinter dem Schulprojekt im „fifty/fifty“-Ansatz ist die Beteiligung der 
Schüler an den Kosteneinsparungen durch Energieeinsparungen durch angepass-
tes Nutzerverhalten. 

In einer ersten Phase wird durch ein qualifiziertes Planungsbüro der aktuelle Ener-
gieverbrauch der Schule ermittelt. Dies dient als Basis und Grundlage für die Ein-
sparberechnung. 

In einer zweiten Phase werden den Schülern Einsparmaßnahmen, die das Nutzer-
verhalten betreffen, beigebracht. 

In einer dritten Phase wird der Energieverbrauch nach Umsetzung durch die Schü-
ler evaluiert. Das qualifizierte Fachbüro ermittelt die Energieeinsparung, die durch 
das geänderte Nutzerverhalten der Schüler entstanden ist. Diese Einsparung wird 
in „eingesparte Energiekosten“ umgerechnet. 

In einer vierten Phase erhalten die Schüler in geeigneter Form den Gegenwert der 
Hälfte der eingesparten Energien (z.B. in Form einer Klassenfahrt) zurück. 

Durch diese Vorgehensweise erfahren die Schüler die direkte Rückkopplung des 
geänderten Nutzerverhalten durch eine angemessene Belohnung. Das Verfahren 
kann in geeigneten Intervallen wiederholt werden. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Abschluss eines Vertrags der Schule mit dem Schulträger über Durchführung 
des „fifty/fifty“-Projekts 

2. Suche nach geeigneten Fachbüros zur Ermittlung der notwendigen Energie-
verbräuche 

3. Schulung der Schüler im Nutzerverhalten 

4. Durchführung durch die Schüler in Eigenverantwortung 

5. Gelegentliche Betreuung durch das Lehrpersonal 

6. Bilanzierung der Erfolge durch Fachbüro 

7. „Auszahlung“ der Schüler für Einsparung 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Arbeitsaufwand;  

Ggf. geringe Kosten für externe Begleitung des „fifty/fifty“-Ansatzes, die jedoch  

durch erzielte Einsparungen aufgewogen werden sollten. 

Einsparung Endenergie: Nicht berechenbar, da keine aktuellen Verbräuche für die Schulen vorlagen. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis 2021 Danach 

 
Erstes „fifty-fifty“-Projekt wurde durch-

geführt. 

Weitere Projekte werden durchgeführt 
(um die erzielte Einsparung beizubehal-

ten) 

Anmerkungen: Im Rahmen des „fifty/fifty“-Ansatzes ist die Ermittlung und Quantifizierung der tat-
sächlichen Einsparungen auf Grund des komplizierten Berechnungsansatzes durch 
ein Fachbüro notwendig. 
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3.6 Installation von Wärmemengenzählern 1 
Referenz: Abschnitt 6.1.2.1, Notwendig für Umsetzung von Maßnahme 1.5 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, Liegenschaften 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Ermöglichung der Umsetzung von Maßnahme 1.5 (KEM) 

Beschreibung: In vielen Gebäuden wird geheizt, ohne regelmäßig Buch über die verbrauchten 
Brennstoffe zu führen. Die Dokumentation des Heizenergieverbrauchs ist für das 
KEM jedoch unabdingbar. Da die Installation eines Wärmemengenzählers die kos-
tengünstigste und unkomplizierteste Möglichkeit darstellt, den Heizenergiever-
brauch zu dokumentieren, sollte eine solche Vorrichtung in jedem Gebäude instal-
liert werden. Zur Ermittlung von gebäudespezifischen Einsparpotenzialen ist es 
auch bei gemeinsamen Heizungsanlagen für mehrere Gebäude, bzw. sogar für un-
terschiedliche Nutzungsarten, notwendig, für jedes einzelne Gebäude bzw. für 
jede einzelne solche Nutzungsart (z.B. gemischtes Gebäude mit Kindergarten und 
Bibliothek) einen solchen Wärmemengenzähler zu installieren. Nur so kann der 
Energieverbrauch des individuellen Gebäudes bzw. der individuellen Nutzung er-
fasst und angemessene Maßnahmen eingeleitet werden. Die Installation eines 
Wärmemengenzählers ist auch dann notwendig, wenn insgesamt nur geringe Ver-
bräuche vorhanden sind. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Ermittlung des Bedarfs an Wärmemengenzähler 

2. Ggf. Ausschreibung dieses Bedarfs 

3. Vergabe und Umsetzung durch einen Sammelauftrag für alle Gebäude je 
Kommune 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 500 € je Wärmemengenzähler inkl. Einbau (abhängig von der Größe und Leis-
tung des Heizungssystems). 

Einsparung Endenergie: Siehe Maßnahme 1.5 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Lokale Wertschöpfungseffekte durch Einbau der Wärmemengenzähler durch loka-
les Handwerk. 

Erfolgsindikatoren: Die notwendigen Wärmemengenzähler sind installiert. 

Anmerkungen: • Über die Verbräuche sollte regelmäßig Buch geführt werden und zur Umset-
zung von Maßnahme 1.5 beitragen. 

• Ggf. können die Wärmemengenzähler so installiert werden, dass diese über 
das Internet stetig und auch automatisch auslesbar sind (Maßnahme 3.7). 
Dies erleichtert ein lückenloses KEM (Maßnahme 1.5) 
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3.7 Einbau intelligenter Steuerungs- und Regeltechnik 2 
Referenz: Abschnitt 6.1.2.1, Abschnitt 6.1.2.2, Maßnahme 1.5 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, Liegenschaften 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Erleichterung der Umsetzung von Maßnahme 1.5 (KEM) und Konkretisierung bei 
der Ermittlung von weiterem Einsparpotenzial 

Beschreibung: Automatisierte Erfassungssysteme zur Dokumentation des Energieverbrauchs und 
zur bedarfsgerechten Steuerung der Heizungs- und sonstigen technischen Anlagen 
erleichtern nicht nur die Durchführung von KEM (Maßnahme 1.5), sondern lassen 
zusätzliche Einsparpotenziale erschließen, indem kontinuierlich Energieverbräu-
che gemessen und auch auf tageszeitlich vorhandene Einsparpotenziale angemes-
sen reagiert werden kann. Insbesondere bei denkmalgeschützten Gebäuden mit 
hohem Energieverbrauch können automatisierte Erfassungssysteme die größten 
Einsparpotenziale erschließen lassen. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Durchführung von Maßnahme 1.5 

2. Suche nach geeigneter Regeltechnik 

3. Bildung einer Einkaufsgemeinschaft für alle Liegenschaften (Erzielen von 
Preisnachlässen) 

4. Ausschreibung für die Installation durchführen 

Investition/Kosten/Aufwand: Abhängig von Maßnahmen 

Einsparung Endenergie: Siehe Maßnahme 1.5 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis 2023 

Bewertung: minimal gut sehr gut 

Zahl ausgestatteter Gebäude: 5 10 20 

Anmerkungen: - 
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3.8 Qualifizierte Energieberatungen für kommunale Gebäude 1 
Referenz: Abschnitt 6.1.2.1, Abschnitt 6.1.2.2, Maßnahme 1.5 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, Liegenschaften 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Konkretisierung von Energieeinspar- und -effizienzsteigerungsmaßnahmen 

Beschreibung: In Abschnitt 6.1.2.1 wurden die Gebäude einem Benchmark hinsichtlich ihres Ener-
gieverbrauchs unterzogen. Hier zeigten sich bei einigen Gebäuden Auffälligkeiten. 
Hat dort noch keine qualifizierte Energieberatung stattgefunden, sollte eine solche 
für das Gebäude durchgeführt werden. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Falls Maßnahme 1.5 bereits umgesetzt: Auswahl der Gebäude mit hohem 
relativem Energieverbrauch 

2. Suche nach geeignetem Energieberater für Nichtwohngebäude 

3. Vereinbarung von Energieberatungen für die noch nicht untersuchten Ge-
bäude mit auffällig hohem Energieverbrauch 

4. Auswertung der Empfehlungen des Energieberaters 

5. Präsentation der Ergebnisse in den kommunalen Gremien 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 500 – 1.000 € je Gebäude für erste Initialberatung 

Förderung: „Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen und gemeinnützigen Or-
ganisationen“ des BAFA 

Einsparung Endenergie: Unmittelbar durch Umsetzung der Maßnahme: Keine 

Als Orientierungshilfe für Maßnahme 3.9 wichtig. Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis 2021 Bis 2025 

Bewertung: minimal gut minimal sehr gut 

Anzahl der Gebäude der Kommunen 
der Energieregion SFS, für die eine qua-
lifizierte Energieberatung vorliegt: 

10 20 30 50 

Anmerkungen: Liegt für bestimmte Gebäude bereits ein Sanierungskonzept vor (z.B. GEM 2009), 
kann direkt mit Maßnahme 3.10 weitergemacht werden. 
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3.9 Entwicklung von Sanierungskonzepten für Gebäude mit hohem Energiever-
brauch 

2 

Referenz: Maßnahme 3.8 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, Liegenschaften 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Konkretisierung von Energieeinspar- und -effizienzsteigerungsmaßnahmen 

Beschreibung: Durch Maßnahme 3.8 werden die energetischen Unzulänglichkeiten aller Gebäude 
der Energieregion SFS identifiziert. In Zusammenhang mit Maßnahme 1.5 (KEM) 
sollte der Sanierungsbedarf bestimmt und für die Gebäude ein Sanierungskonzept 
(je Gebäude oder zusammengefasst als Energiekonzept für mehrere Gebäude) un-
ter Berücksichtigung erneuerbarer Energien und dem Erzielen besonders ambitio-
nierter Effizienzstandards (vgl. auch Maßnahmen 3.11 und 3.12) aufgestellt wer-
den. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Durchführung von Maßnahme 3.8 

2. Suche nach geeignetem Dienstleister für Sanierungskonzepte (Energiebera-
ter, Architekten, spezialisierte Fachbüros) 

3. Beauftragung der Sanierungskonzepte 

Investition/Kosten/Aufwand: Abhängig von Komplexität der Gebäude. Je Gebäude ca. 1.500 € bis 5.000 €. 

Förderungen: • „Energieberatung für Nichtwohngebäude von Kommunen und gemeinnützi-
gen Organisationen“ des BAFA 

• „Förderung von kommunalen Energienutzungsplänen und Energiekonzep-
ten“ der Bayerischen Staatsregierung 

Einsparung Endenergie: Unmittelbar durch Umsetzung der Maßnahme: Keine 

Als Orientierungshilfe für Maßnahme 3.10 wichtig. Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Sanierungskonzepte werden sukzessive erstellt. 

Anmerkungen: Liegt für bestimmte Gebäude bereits ein Sanierungskonzept vor (z.B. GEM 2009), 
kann direkt mit Maßnahme 3.10 weitergemacht werden.  
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3.10 Energetische Sanierung der Gebäude nach ambitionierten Effizienz-Stan-
dard 

2 

Referenz: Maßnahme 3.9, Abschnitt 6.1.2.2 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, Liegenschaften 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Umsetzung von Energieeinspar- und -effizienzsteigerungsmaßnahmen 

Beschreibung: Durch Maßnahme 3.8 werden die energetischen Unzulänglichkeiten aller Gebäude 
der Energieregion SFS identifiziert. Maßnahme 3.9 konkretisiert den Handlungs-
spielraum, um besonders effiziente Energiestandards für die kommunalen Liegen-
schaften erreichen zu können. 

Sind diese Informationen bekannt, können die Liegenschaften sukzessive energe-
tisch saniert werden. Für die Sanierung sollten die Varianten gewählt werden, die 
den größten ökologischen Nutzen unter vertretbaren Kosten verspricht. Der öko-
logische Nutzen geht in Anbetracht der Herausforderungen des Klimawandels und 
unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit (langfristig niedrige Energiekosten) 
deutlich vor ökonomischen Aspekten. 

Bei der Sanierung sollten Effizienzstandards angestrebt werden, die deutlich un-
terhalb der gesetzlich vorgeschrieben Standards liegen und ambitionierten Effi-
zienzstandards entsprechen (vgl. Maßnahme 11). Bei der Auswahl der Baustoffe 
sollte unbedingt auf die Herkunft und ökologische Vertretbarkeit geachtet werden. 
Bestenfalls können Standards nachhaltiger Zertifizierungssysteme eingehalten 
werden (vgl. Maßnahme 3.12). 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Durchführung von Maßnahme 3.9 

2. Fördermittelakquise 

3. Ausschreibung der Sanierungsarbeiten 

Investition/Kosten/Aufwand: Abhängig von Komplexität der Gebäude 

Förderungen: • Ggf. KIP 

• Zinsvergünstigte Kredite der KfW 

• Maßnahmenabhängige Förderungen (z.B. für Heizungsanlagen, Wärme- und 
Stromspeicher, andere erneuerbare Energien, etc.) 

Einsparung Endenergie: Soweit im EK ermittelbar bis zu: 365 MWhth/a und 115 MWhel/a 

Einsparung Primärenergie: Soweit im EK ermittelbar bis zu: 700 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Soweit im EK ermittelbar bis zu: 194 t THG-Emissionen pro Jahr 

Wertschöpfungseffekte: Bei Vergabe an lokale und regionale Unternehmen 

Erfolgsindikatoren: Gebäude werden sukzessive energetisch saniert 

Anmerkungen: - 
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3.11 Neubauten nach besonders ambitionierten Effizienzkennwerten 4 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Errichtung nachhaltiger Gebäude und Reduktion von THG -Emissionen 

Beschreibung: Während viele Gebäude meist nach den gesetzlich vorgeschriebenen energeti-
schen Mindestanforderungen errichtet werden, sollten die Kommunen weitsichti-
ger sein und diese Mindestanforderungen nach eigenem Ermessen deutlich unter-
bieten. So steigen z.B. bei besonders ambitionierteren Dämmwerten zwar die In-
vestitionskosten für den Neubau oder die Sanierung, jedoch zahlen sich die 
Mehrinvestitionen dann meist über die Betriebsdauer mit deutlich niedrigeren 
jährlichen Energiekosten früher oder später aus. Genauso kann heute die Wahl ei-
nes Heizöl- oder Erdgasheizkessels bei entsprechenden Angeboten vielleicht etwas 
günstiger erscheinen, jedoch zahlt sich ein Holzpelletkessel dann über weniger Fol-
gekosten und niedrigere THG-Emissionen doch aus. 

Es sollten sich deshalb eigene, ambitionierte Effizienzkriterien auferlegt werden, 
um im Fall eines Neubaus nachhaltigere Gebäude zu errichten. Beispielsweise kann 
sich die Kommune zum Ziel setzen, den gesetzlich festgelegten Kennwert für Pri-
märenergieverbrauch um 25 % oder 50 % zu unterbieten (oder z.B. KfW-Effizienz-
häuser). Ebenso kann sich die Kommune dazu entscheiden, zukünftig ausschließ-
lich nachwachsende Rohstoffe als Energieträger einzusetzen. 

Empfohlen wird im Rahmen des vorliegenden EK mindestens: 

• Unterschreitung des gesetzlich vorgeschriebenen Primärenergieverbrauchs 
um 50 % und ausschließliche Nutzung regenerativer Energien. 

Selbst höhere Baukosten, die sich nicht unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten amortisieren, lassen sich durch den Umweltnutzen und unter Gesichtspunk-
ten der Nachhaltigkeit begründen. Gegenstand eines Grundsatzbeschlusses kann 
deshalb auch sein: 

• Berechnung der Energiekosten eines Referenzgebäudes nach Mindestan-
forderungen (EnEV, EEWärmeG). Die Sanierungs- / Baukosten für ein effizi-
enteres Gebäude mit deutlich mehr erneuerbaren Energien dürfen die Kos-
ten des Referenzgebäudes um bis zu 25 % oder 50 % überschreiten. 

Bei Umsetzung dieser Maßnahme kann Werbung für die Weitsichtigkeit der eige-
nen Gemeinde gemacht werden und dadurch zusätzlich Akzeptanz geschaffen 
werden. Bürger und Unternehmen werden zur Nachahmung animiert. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Beratung und Beschluss eigener Effizienzrichtlinien 

2. Berücksichtigung der eigenen Effizienzrichtlinien in Ausschreibungsverfah-
ren und Wettbewerben für kommunale Liegenschaften 

Investition/Kosten/Aufwand: I.d.R. zunächst Mehraufwand gegenüber einer Bauweise nach rechtlichen Min-
destanforderungen. 

Einsparung Endenergie: Einsparungen durch besonders effiziente und nachhaltige Bauweise mit niedrige-
ren Emissionen. Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Spätere Energie- und Kosteneinsparungen auf lange Frist. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2020 Ab 2020 

Bewertung: Verständigung auf eigene Kriterien und 
Beschlussfassung (ggf. schon für Gene-

ralsanierung Gemeindeverwaltung) 

Neubauten werden nur noch nach den 
eigenen Mindesteffizienzansprüchen 

errichtet 

Anmerkungen: Die Maßnahme kann durch gleichzeitige Anwendung von Maßnahme 3.12 in ein 
genormtes Zertifizierungssystem überführt werden. 
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3.12 Neubauten gemäß nachhaltiger Zertifizierungssysteme (LEED, DGNB, etc.) 4 
Referenz: Erweiterung von Maßnahme 3.11 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Errichtung besonders nachhaltiger Gebäude und Reduktion von THG- wie Schad-
stoffemissionen 

Beschreibung: Nachhaltige Zertifizierungssysteme, wie z.B. LEED („Leadership in Energy an En-
vironmental Design“) zertifizieren nachhaltige Gebäude nach vielen unterschiedli-
chen Kriterien. Die Herkunft der verwendeten Materialien und deren Energieauf-
wand und Emissionen in der Herstellung fließen dabei ebenso in die Bewertung 
mit ein, wie der spätere Energiebedarf und die Emissionen im Betrieb des Gebäu-
des. Bei dem Beispiel LEED handelt es sich um ein international anerkanntes Be-
wertungssystem. Daneben existieren weitere, ähnliche, teilweise national ange-
wandte Bewertungssysteme, die alternativ angewandt werden können (z.B. DGNB 
v.a. in Deutschland, oder BREEAM, HQE, CASBEE). 

Durch die Errichtung der Neubauten im Rahmen eines nachhaltigen Zertifizie-
rungssystems wie LEED werden von Anfang an nachhaltige Materialien für den Bau 
verwendet und THG- wie Schadstoffemissionen vermieden. Nach LEED zertifizierte 
Gebäude sind deshalb nachgewiesenermaßen besonders umwelt- und klima-
freundlich und weisen besonders niedrige Emissionen und Energieverbräuche 
über die gesamte Lebensdauer von der Herstellung über den Betrieb bis hin zur 
Betriebseinstellung und späteren Entsorgung auf. Dabei wird in vielen Zertifizie-
rungssystemen nach dem Grad der Nachhaltigkeit unterschieden. So kann es 
durchaus möglich sein, dass die Wahl zwischen unterschiedlichen Stufen (z.B. 
Gold-, Silber- oder Bronzezertifizierung) besteht. Während die Erreichung von z.B. 
„Gold“-Status mit höheren Kosten verbunden ist, können niedrigere Stufen mit 
weniger Aufwand erreicht werden. Insgesamt führen jedoch alle Stufen mehr oder 
weniger zu besonderen Einsparungen. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Auswahl des gewünschten Zertifizierungssystems und Herbeiführen eines 
Grundsatzbeschlusses zur Anwendung 

2. Berücksichtigung des Zertifizierungssystems in zukünftigen Ausschreibungs-
verfahren und Wettbewerben für kommunale Neubauten 

Investition/Kosten/Aufwand: I.d.R. Mehraufwand gegenüber einer Bauweise ohne nachhaltigem Zertifizierungs-
system 

Einsparung Endenergie: Einsparungen durch besonders effiziente und nachhaltige Bauweise. Neben Ein-
sparungen im Bereich Energie und Emissionen auch Einsparung von Rohstoffen. Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Spätere Energie- und Kosteneinsparungen auf lange Frist. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2021 Ab 2021 

Bewertung: Verständigung auf Zertifizierungssys-
tem und Beschlussfassung 

Neubauten werden nur gemäß Zertifi-
zierungs-Kriterien errichtet und audi-

tiert. 

Anmerkungen: Weitere Informationen zu LEED: new.usgbc.org/leed 

Weitere Informationen zu DGNB: www.dgnb.de 

  

https://new.usgbc.org/leed
http://www.dgnb.de/
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4.1 Mit Stromspeichern optimierte Eigenstromnutzung mit PV-Dachanlagen 2 
Referenz: Abschnitt 6.2.1.3 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, Liegenschaften 

Mögliche Beteiligte: Bürger- bzw. Energiegenossenschaften (bedingt!) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Regenerative Stromversorgung / -produktion 

Beschreibung: Auf vielen Gebäuden der Kommunen der Energieregion SFS sind noch keine Pho-
tovoltaikanlagen. Noch in keinem findet ein Stromspeicher zur Erhöhung des Ei-
genverbrauchs Verwendung. 

In Kombination mit Maßnahme 3.9 oder als Einzelmaßnahme sollten deshalb Kon-
zepte für eine Optimierung der Stromerzeugung aus Photovoltaikanlagen erstellt 
werden. Dies gilt sowohl für Gebäude, die bereits eine PV-Anlage aufweisen, als 
auch für Gebäude, die noch keine aufweisen. 

Bei den Konzepten sollte stets auch Maßnahme 5.2 und 5.7 berücksichtigt werden. 
Denn durch die Anschaffung von Elektrofahrzeugen wird in gewissem Maß ein hö-
herer Strombedarf entstehen.  

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Herbeiführen eines Beschlusses zur Umsetzung 

2. Suche nach geeignetem Planungsbüro für Konzept 

3. Beauftragung zur Erstellung eines entsprechenden Konzepts 

4. Herbeiführen eines Beschlusses zur Umsetzung des Konzepts 

5. Umsetzung des Konzepts 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 3.000 € für Konzept zur Ermittlung des Bedarfs und zur Optimierung von PV-
Anlage und Speicher. Durch gemeinsame Beauftragung zur Untersuchung eines 
Liegenschaftspools können Synergieeffekte und Kostenersparnisse entstehen. 

Erweiterung der Photovoltaikanlage: ca. 1.500 €/kWp.  

Stromspeicher: ca. 500 bis 1.000 €/kWhel Speicherkapazität, abhängig von not-
wendiger Größe des Speichers 

Förderung: • Programmpunkt „Umsetzungsbegleitung“ zur Umsetzung des vorliegen den 
EK durch Förderprogramm „Energiekonzepte und kommunale Energienut-
zungspläne“ 

• Ggf. Förderung der Umsetzungsbegleitung durch das ALE 

• Zinsvergünstigte Kredite der KfW 

• Bis Ende 2018 wurden Stromspeicher finanziell von der KfW gefördert. Ggf. 
wird dieses Programm in Zukunft neu aufgelegt 

Einsparung Endenergie: Substitution von bis zu ca. 60.000 kWhel/a 

Einsparung Primärenergie: Ca. 100.000 kWh/a 

Einsparung Emissionen: Ca. 34.000 kg/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Bei Umsetzung aller potenziellen Anlagen durch lokale/regionale Dienstleister 
(Planer, Handwerker, etc.): bis zu ca. 300.000 € 

Erfolgsindikatoren: Bis 2021 Bis 2025 Bis 2030 

Bewertung: gut  gut sehr gut 

Umsetzungsstand: 
Erste(s) Konzept(e) für Ei-
genstromnutzung ist/sind 

erarbeitet 

Erste Gebäude werden 
sukzessive ausgestattet 

Für alle Gebäude sind 
Konzepte für Eigenstrom-
nutzung erarbeitet. Ge-

bäude werden sukzessive 
ausgestattet 

Anmerkungen: Durch Umsetzung von Maßnahmen aus Maßnahmenpaket 5 (kommunale Elektro-
mobilität) erhöht sich voraussichtlich der aktuelle Stromverbrauch. Dies sollte im 
Konzept berücksichtigt werden. 

Der Strombedarf für Elektromobilität sollte im Konzept berücksichtigt werden. 
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4.2 Eigenstromnutzung mit PV-Anlage an der Kläranlage Hiltpoltstein 1 
Referenz: Abschnitt 6.2.1.5 

Zielgruppe: Marktgemeinde Hiltpoltstein 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Regenerative Stromversorgung / -produktion 

Beschreibung: Auf dem Dach und den Freiflächen der Kläranlage in Hiltpoltstein können Photo-
voltaikanlagen errichtet werden, die den Strombedarf der Kläranlage decken kön-
nen. 

Da jedoch bereits ohne größere Stromspeicher typischerweise bis zu 20 % des Ei-
genstromverbrauchs durch eine PV-Anlage gedeckt werden können, besteht hier 
ein deutliches Ausbaupotenzial. Darüber hinaus stehen neben der Kläranlage wei-
tere freie Flächen zur Verfügung, die theoretisch für die Errichtung von PV-Anlagen 
genutzt werden können. 

Es sollte deshalb eine klärende Machbarkeitsstudie zur Konkretisierung des Poten-
zials erstellt, und dann eine auf den Bedarf angepasste PV-Anlage auf der Freiflä-
che (FF) zur Deckung des Eigenstrombedarfs errichtet werden. Es sollte in der „klei-
nen Machbarkeitsstudie“ auch bereits das Potenzial für den Einsatz von Stromspei-
chern zur Erhöhung des Potenzials berücksichtigt werden. Bei entsprechender Eig-
nung sollte natürlich auch ein Stromspeicher bei der Umsetzung berücksichtigt 
werden.  

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Herbeiführen eines Beschlusses zur Umsetzung 

2. Suche nach geeignetem Planungsbüro für „kleine Machbarkeitsstudie“ 

3. Beauftragung zur Erstellung eines entsprechenden Konzepts 

4. Herbeiführen eines Beschlusses zur Umsetzung des Konzepts 

5. Umsetzung des Konzepts 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 5.000 € für Konzept zur optimalen Dimensionierung einer PV-Anlage zzgl. Kon-
zeptentwicklung zur Integration eines Stromspeichers. 

Erweiterung der Photovoltaikanlage: ca. 1.200 €/kWp.  

Stromspeicher: ca. 500 bis 800 €/kWhel Speicherkapazität, abhängig von notwen-
diger Größe des Speichers 

Förderung: • Programmpunkt „Umsetzungsbegleitung“ zur Umsetzung des vorliegen den 
EK durch Förderprogramm „Energiekonzepte und kommunale Energienut-
zungspläne“ 

• Ggf. Förderung der Umsetzungsbegleitung durch das ALE 

• Zinsvergünstigte Kredite der KfW 

Einsparung Endenergie: Zusätzliche Substitution von bis zu ca. 70.000 kWhel/a 

Einsparung Primärenergie: Ca. 119.000 kWh/a 

Einsparung Emissionen: Ca. 35.000 kg/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Bei Umsetzung aller potenziellen Anlagen durch lokale/regionale Dienstleister 
(Planer, Handwerker, etc.): bis zu ca. 100.000 € zzgl. Einsparung von Stromkosten 
durch Kommune 

Erfolgsindikatoren: Bis 2021 Bis 2022 

Bewertung: Mindestmaß Gut Sehr gut 

 

Kleine Machbarkeitsstudie 
wurde erstellt 

Erforderliche Maßnah-
men für optimierte Ei-
genstromnutzung sind 
umgesetzt. Zusätzliche 

PV-Anlagen sind vorhan-
den 

Konzept wurde unter 
Einbezug eines zusätzli-
chen Stromspeichers zur 
Erhöhung des Anteils der 
Eigenstromnutzung um-

gesetzt 

Anmerkungen: Der Strombedarf Elektromobilität sollte im Konzept berücksichtigt werden. 
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4.3 Umstellung auf regenerativen Strom 1 
Referenz: - 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS, alle kommunalen Liegenschaften 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Reduktion der Emissionen, nachhaltiger Strombezug 

Beschreibung: Wo noch nicht geschehen, sollte sich die Kommune bewusst für den Bezug für 
Ökostrom entscheiden! Dieser ist i.d.R. nicht wesentlich teurer oder verursacht 
nur unbedeutend höhere Kosten als konventioneller Strom. Grundsätzlich sollte 
sich regional erzeugten Stroms bedient werden („Ökostrom+“). Lokale Energie-
versorgungsunternehmen weisen teilweise entsprechende Angebote auf.  

Von der Möglichkeit der Teilnahme an der Bündelausschreibung des Bayerischen 
Gemeindetags, „Ökostrom“ zu beziehen, kann ebenfalls Gebrauch gemacht wer-
den. Dort steht der Kommune die Wahl, ob sie „Normalstrom“ oder „Ökostrom“ 
beziehen möchte. Der „Ökostrom“ der Bündelausschreibung ist zwar kein regiona-
ler „Ökostrom+“, aber besser als der „Normalstrom“, der zu großen Teilen auch 
aus fossil erzeugtem Strom besteht und damit für hohe Treibhausgasemissionen 
verantwortlich ist.  

Der regenerative Strombezug sollte als solcher auch in der Öffentlichkeit kommu-
niziert werden (Maßnahme 1.3). Dies führt zu zusätzlicher Akzeptanz, Nachah-
mungseffekten und zu weiterer Nachfrage von regenerativem Strom. Dies hat zur 
Folge, dass – auch wenn der Strom ggf. an anderer Stelle erzeugt wird – fossiler 
Strom durch erneuerbaren Strom substituiert wird.  

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Grundsatzbeschluss des Gemeinderats 

2. Suche nach geeigneten Stromanbietern für regionalen „Ökostrom+“ 

3. Ggf. Teilnahme an Bündelausschreibung mit Bezug von „Ökostrom“ 

4. Ggf. Durchführung einer eigenen Ausschreibung für günstigen 
„Ökostrom+“ 

Investition/Kosten/Aufwand: Ggf. geringe Mehrkosten ggü. konventionellen Stromtarifen 

Einsparung Endenergie: Substitution von bis zu ca. 1.789.000 kWhel/a 

Einsparung Primärenergie: Bis zu ca. 3.041.300 kWh 

Einsparung Emissionen: Bis zu 900 t/a 

Wertschöpfungseffekte: Lokale/Regionale Wertschöpfung nur bei Strombezug aus regionalen erneuerba-
ren Quellen (Ökostrom+) 

Erfolgsindikatoren: Der Erfolg ist da, wenn ein regenerativer Stromtarif bezogen wird. 

Anmerkungen: Der Bezug von Ökostrom+ kann an späterer Stelle durch Umsetzung der Maß-
nahme 1.24 erfolgen. 
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4.4 Erweiterung des Nahwärmenetzes in Gräfenberg in die Altstadt 1 
Referenz: Abschnitt 3.1.2.2, Abschnitt 7.2, Zielkarte in Abschnitt 10.2.2 

Zielgruppe: Stadt Gräfenberg, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Betreiber des Heizwerks 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: Zum Zeitpunkt der Entwicklung des vorliegenden Energiekonzeptes werden die 
Planungen für die Erweiterung des Nahwärmenetzes in der Stadt Gräfenberg kon-
kretisiert (vgl. Abschnitt 3.1.2.2, Abschnitt 7.2). So soll das bestehende Nahwärme-
netz, an dem bereits die größten kommunalen und staatlichen Liegenschaften an-
geschlossen sind, bis in die Altstadt Gräfenbergs erweitert werden. Das Vorhaben 
wurde bereits durch GEM detailliert untersucht und genau so wie von den Autoren 
des vorliegenden Energiekonzepts für ökologisch sinnvoll befunden. 

Die Erweiterung des regenerativen Wärmeversorgungsnetzes bis in die Altstadt 
Gräfenberg sollte deshalb weiterhin verfolgt und umgesetzt werden. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: Befindet sich zum Zeitpunkt der Entwicklung des vorliegenden Konzepts bereits in 
der Umsetzung. 

Investition/Kosten/Aufwand: Vgl. GEM 2016 

Förderung: • Weitere EFRE-Mittel für Umsetzung des EFRE-Konzepts 

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung ALE  

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch Bayerische Staats-
regierung (Richtlinie über Förderung von Energiekonzepten und Energienut-
zungsplänen) 

Einsparung Endenergie: Vgl. GEM 2016 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis 2020 Bis Ende 2020 2021 

Umsetzungsstand: In Frage kommende Pla-
nungs- und Bauunterneh-

men sind gefunden 

Vorsicherungsverträge für 
Trasse und Anschlussneh-

mer sind geschlossen 

Bauarbeiten zur Erweite-
rung beginnen 

Anmerkungen: - 
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4.5 Machbarkeitsstudie für eine Erweiterung des Nahwärmenetzes in Gräfen-
berg in die Wohngebiete entlang der Guttenburger Str. 

2 

Referenz: Abschnitt 5.3.7, Abschnitt 8.3.4.6, Zielkarte in Abschnitt 10.2.2 

Zielgruppe: Stadt Gräfenberg, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Betreiber des Heizwerks, ggf. Regionalwerk (Maßnahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: Zum Zeitpunkt der Entwicklung des vorliegenden Energiekonzeptes werden erste 
Planungen für die Erweiterung des Nahwärmenetzes in der Stadt Gräfenberg in die 
Altstadt konkretisiert (vgl. Abschnitt 3.1.2.2, Abschnitt 7.2). Darüber hinaus hat das 
Wärmekataster auch ausreichende Wärmedichten für ein gemeinschaftliches 
Wärmenetz in den Wohngebieten um die Guttenburger Str. ermittelt (vgl. Ab-
schnitt 5.3.7). 

In einer Machbarkeitsstudie sollten die Potenziale und die Machbarkeit einer wei-
teren Erweiterung in diese Wohngebiete eruiert werden. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Einholung eines Referenzangebots für eine Machbarkeitsstudie 

2. Beschlussfassung in den kommunalen Gremien über Umsetzung 

3. Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens 

4. Ermittlung des geeignetsten Unternehmens 

5. Beauftragung der Umsetzung 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 30.000 € für die Machbarkeitsstudie. Hiervon können ggf. ca. 70 % durch Bay-
erische Richtlinie gefördert werden (siehe unten). Eigenanteil unter diesen Um-
ständen: 10.000 €. 

Förderung: • Vorzugsweise: KfW-Programm „Energetische Stadtsanierung“; Quartiers-
konzept (ermöglicht weitere aufbauende Förderungen) 

• Förderung der Umsetzung des vorliegenden ENP durch Bayerische Staatsre-
gierung (Richtlinie über Förderung von Energiekonzepten und Energienut-
zungsplänen) 

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung ALE  

Einsparung Endenergie: Ermöglicht die Einsparpotentiale und Wertschöpfungseffekte aus Maßnahme 4.6 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis 2024 Ab 2024 

Umsetzungsstand: Erstellung Machbarkeitsstudie und Kon-
taktaufnahme mit potenziellen Betrei-

bern 
Umsetzung von Maßnahme 4.6 

Anmerkungen: - 
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4.6 Erweiterung des Nahwärmenetzes in Gräfenberg in die Wohngebiete  
entlang der Guttenburger Str. 

2 

Referenz: Maßnahme 4.5, Zielkarte in Abschnitt 10.2.2 

Zielgruppe: Stadt Gräfenberg, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Betreiber des Heizwerks, ggf. Regionalwerk (Maßnahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: Das in Maßnahme 4.5 untersuchte Nahwärmenetz sollte bei positivem Befund 
auch relativ bald umgesetzt werden. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Beschluss zur Umsetzung des Konzepts in der Machbarkeitsstudie 

2. Öffentlichkeitsarbeit für die Erweiterung 

3. Akquise Anschlussnehmer 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 3.000.000 € 

Förderung: • KfW-Programm IKK – Energetische Stadtsanierung - Quartiersversorgung 

Einsparung Endenergie: Substitution von bis zu 4.500 MWhth/a 

Einsparung Primärenergie: Bis zu ca. 4.800 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu ca. 1.300 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch Planung und Bau des Nahwärmenetzes. Weiterhin Schaffung regionaler 
Wertschöpfungskreisläufe durch Nutzung regionaler und lokaler Biomasse. 

Bei Umsetzung bis zu ca. 4.500.000 € in 20 Jahren, die nun aus lokalen und regio-
nalen Kreisläufen stammen und nicht als fossile Energieträger „importiert“ werden 
müssen. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2025 Bis Ende 2025 2025 

Umsetzungsstand: In Frage kommende Pla-
nungs- und Bauunterneh-

men sind gefunden 

Vorsicherungsverträge für 
Trasse und Anschlussneh-

mer sind geschlossen 

Bauarbeiten zur Erweite-
rung beginnen 

Anmerkungen: - 
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4.7 Erweiterung des Nahwärmenetzes in Hiltpoltstein 2 
Referenz: Abschnitt 7.3, Zielkarte in Abschnitt 10.2.3 

Zielgruppe: Markt Hiltpoltstein, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Betreiber des Nahwärmenetzes 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: Das Nahwärmenetz in Hiltpoltstein versorgt bereits einige wenige kommunale und 
private Abnehmer. Die Biogasanlage verfügt jedoch noch über weitere Kapazitä-
ten. Sollte die Biogasanlage vom Betreiber nicht weiterbetrieben werden können 
und wird das Nahwärmenetz deshalb auf eine andere Biomasse (z.B. Holzhack-
schnitzel) umgestellt, sollte dieses Nahwärmenetz dennoch weiter ausgebaut wer-
den. Hierdurch werden große Mengen bislang fossil bereitgestellter Energie durch 
erneuerbare Energie aus Biomasse substituiert. 

Es sollte deshalb weiterhin der Kontakt zum derzeitigen Betreiber gesucht und 
Möglichkeiten einer Erweiterung eruiert werden. Es sollten einvernehmliche Lö-
sungen für eine Erweiterung des Netzes gesucht werden. Die Kommune kann den 
derzeitigen Betreiber mindestens ideell und in der Öffentlichkeitsarbeit unterstüt-
zen. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Weitere Kontaktsuche mit aktuellem Betreiber 

2. Öffentlichkeitsarbeit für die Erweiterung 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Arbeitsaufwand 

Einsparung Endenergie: Substitution ca. 1.500 MWhth/a (freie Kapazitäten an der Biogasanlage; durch an-
dere Energieträger wie Solar oder Energieholz sogar noch mehr) 

Einsparung Primärenergie: ca. 1.600 MWh/a 

Einsparung Emissionen: ca. 450 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch Planung und Bau des Nahwärmenetzes. Weiterhin Schaffung regionaler 
Wertschöpfungskreisläufe durch Nutzung regionaler und lokaler Biomasse. 

Bei Umsetzung bis zu ca. 1.500.000 € in 20 Jahren, die nun aus lokalen und regio-
nalen Kreisläufen stammen und nicht als fossile Energieträger „importiert“ werden 
müssen. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2020 Bis Ende 2020 Ab 2021 

Umsetzungsstand: 
Erneute Kontaktauf-

nahme mit derzeitigem 
Betreiber 

Regelmäßige Erörterungs-
termine über Erweiterung 

des Nahwärmenetzes 

Unterstützung des Betrei-
bers bei der Erweiterung 
des Netzes durch Kom-
munikation und Öffent-

lichkeitsarbeit 

Anmerkungen: - 
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4.8 Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz in Weißenohe 1 
Referenz: Abschnitt 7.5, Zielkarte in Abschnitt 10.2.4 

Zielgruppe: Gemeinde Weißenohe, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, ggf. Regionalwerk (Maßnahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: In Abschnitt 7.5 wurde in einer ersten Betrachtung die Möglichkeiten für ein Nah-
wärmenetz in Weißenohe eruiert. Das Energiekonzept kommt hier zu dem Schluss, 
dass ein Nahwärmenetz sinnvoll sein kann und die Umsetzung weiterverfolgt wer-
den sollte. 

Um über die Annahmen des Energiekonzepts hinaus das tatsächliche Anschlussin-
teresse aller umliegenden Bürger und potenziellen Anschlussnehmer zu eruieren, 
sollte eine aufbauende Machbarkeitsstudie für die Umsetzung des Konzepts 
durchgeführt werden. Die Akteure sollten eng in den Entwicklungsprozess einge-
bunden werden, um möglichst breite Anschlussbereitschaft zu erhalten. 

Durch die anstehende Erweiterung des Chorzentrums um einen Neubau sollten die 
Arbeiten zu der Machbarkeitsstudie relativ bald nach Fertigstellung des Energie-
konzepts erfolgen. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Einholung eines Referenzangebots für eine Machbarkeitsstudie 

2. Beschlussfassung in den kommunalen Gremien über Umsetzung 

3. Fördermittelakquise 

4. Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens 

5. Ermittlung des geeignetsten Unternehmens 

6. Beauftragung der Umsetzung der Machbarkeitsstudie 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 20.000 € für die Machbarkeitsstudie. Hiervon können ggf. ca. 70 % durch Bay-
erische Richtlinie gefördert werden (siehe unten). Eigenanteil unter diesen Um-
ständen: 6.000 €. 

Förderung: • Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch Bayerische Staatsre-
gierung (Richtlinie über Förderung von Energiekonzepten und Energienut-
zungsplänen) 

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung ALE  

Einsparung Endenergie: Ermöglicht die Einsparpotentiale und Wertschöpfungseffekte aus Maßnahme 4.9 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2020 Ab 2021 

Umsetzungsstand: Erstellen Machbarkeitsstudie und Kon-
taktaufnahme mit potenziellen Betrei-

bern 
Umsetzung von Maßnahme 4.9 

Anmerkungen: - 
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4.9 Bau des Nahwärmenetzes in Weißenohe 1 
Referenz: Maßnahme 4.8, Zielkarte in Abschnitt 10.2.4 

Zielgruppe: Gemeinde Weißenohe, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, ggf. Regionalwerk (Maßnahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: Das in Maßnahme 4.8 untersuchte Nahwärmenetz sollte bei positivem Befund 
auch relativ bald umgesetzt werden. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Beschluss zur Umsetzung des Konzepts in der Machbarkeitsstudie 

2. Öffentlichkeitsarbeit für die Erweiterung 

3. Akquise Anschlussnehmer 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 900.000 € 

Förderung: • BioKlima der Bayerischen Staatsregierung 

• Zinsvergünstigte Kredite der KfW 

Einsparung Endenergie: Substitution von bis zu 1.300 MWhth/a 

Einsparung Primärenergie: Bis zu ca. 1.400 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu ca. 384 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch Planung und Bau des Nahwärmenetzes ca. 900.000 €. Weiterhin Schaffung 
regionaler Wertschöpfungskreisläufe durch Nutzung regionaler und lokaler Bio-
masse. Bei Umsetzung bis zu ca. 1.300.000 € in 20 Jahren, die nun aus lokalen und 
regionalen Kreisläufen stammen und nicht als fossile Energieträger „importiert“ 
werden müssen. 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2020 Bis Ende 2022 2022 

Umsetzungsstand: 
Umsetzung von Maß-

nahme 4.8 

Vorsicherungsverträge für 
Trasse und Anschlussneh-

mer sind geschlossen 

Bauarbeiten zur Erweite-
rung beginnen 

Anmerkungen: - 
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4.10 Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz in Igensdorf 2 
Referenz: Abschnitt 7.6, Zielkarte in Abschnitt 10.2.5 

Zielgruppe: Markt Igensdorf, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, Betreiber Biogasanlage, ggf. Regionalwerk 
(Maßnahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: In Abschnitt 7.6 wurde in einer ersten Betrachtung die Möglichkeiten für ein Nah-
wärmenetz in Igensdorf eruiert. Das Energiekonzept kommt hier zu dem Schluss, 
dass ein Nahwärmenetz sinnvoll sein kann und die Umsetzung weiterverfolgt wer-
den sollte. 

Um über die Annahmen des Energiekonzepts hinaus das tatsächliche Anschlussin-
teresse aller ubetroffenen Bürger und potenziellen Anschlussnehmer zu eruieren, 
sollte eine aufbauende Machbarkeitsstudie für die Umsetzung des Konzepts 
durchgeführt werden. Die Akteure sollten eng in den Entwicklungsprozess einge-
bunden werden, um möglichst breite Anschlussbereitschaft zu erhalten. 

In der Machbarkeitsstudie sollte der Fortbestand der Biogasanlage geprüft und die 
freien Kapazitäten eruiert werden. Bei Fortbestand der Biogasanlage wird deren 
Einbindung in das Wärmenetz empfohlen. Gleichzeitig stellt der Standort an der 
Biogasanlage im Gewerbegebiet hinsichtlich immissionsschutzrechtlicher Belange 
einen günstigen Standort für ein ergänzendes Heizwerk dar. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Einholung eines Referenzangebots für eine Machbarkeitsstudie 

2. Beschlussfassung in den kommunalen Gremien über Umsetzung 

3. Fördermittelakquise 

4. Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens 

5. Ermittlung des geeignetsten Unternehmens 

6. Beauftragung der Umsetzung der Machbarkeitsstudie 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 30.000 € für die Machbarkeitsstudie. Hiervon können ggf. ca. 70 % durch Bay-
erische Richtlinie gefördert werden (siehe unten). Eigenanteil unter diesen Um-
ständen: 10.000 €. 

Förderung: • Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch Bayerische Staatsre-
gierung (Richtlinie über Förderung von Energiekonzepten und Energienut-
zungsplänen) 

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung ALE  

Einsparung Endenergie: Ermöglicht die Einsparpotentiale und Wertschöpfungseffekte aus Maßnahme 4.11 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2021 Ab 2022 

Umsetzungsstand: Erstellen Machbarkeitsstudie und Kon-
taktaufnahme mit potenziellen Betrei-

bern 
Umsetzung von Maßnahme 4.11 

Anmerkungen: Die EEG-Förderung der Biogasanlage in Mitteldorf läuft voraussichtlich Ende 2025 
aus. Deren Zukunft sollte ein wichtiger Bestandteil der Machbarkeitsstudie sein. 
Die Maßnahme sollte die Maßnahmen 4.20 und 4.21 berücksichtigen. 
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4.11 Bau des Nahwärmenetzes in Igensdorf 2 
Referenz: Maßnahme 4.10, Zielkarte in Abschnitt 10.2.5 

Zielgruppe: Markt Igensdorf, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, Betreiber Biogasanlage, ggf. Regionalwerk 
(Maßnahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: Das in Maßnahme 4.10 untersuchte Nahwärmenetz sollte bei positivem Befund 
auch relativ bald umgesetzt werden. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Beschluss zur Umsetzung des Konzepts in der Machbarkeitsstudie 

2. Öffentlichkeitsarbeit für die Erweiterung 

3. Akquise Anschlussnehmer 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 2.000.000 € 

Förderung: • BioKlima der Bayerischen Staatsregierung 

• Zinsvergünstigte Kredite der KfW 

Einsparung Endenergie: Substitution von bis zu 2.700 MWhth/a 

Einsparung Primärenergie: Bis zu ca. 2.900 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu ca. 800 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch Planung und Bau des Nahwärmenetzes ca. 2.000.000 €. Weiterhin Schaffung 
regionaler Wertschöpfungskreisläufe durch Nutzung regionaler und lokaler Bio-
masse. Bei Umsetzung bis zu ca. 2.700.000 € in 20 Jahren, die nun aus lokalen und 
regionalen Kreisläufen stammen und nicht als fossile Energieträger „importiert“ 
werden müssen. 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2021 Bis Ende 2022 2023 

Umsetzungsstand: 
Umsetzung von Maß-

nahme 4.10 

Vorsicherungsverträge für 
Trasse und Anschlussneh-

mer sind geschlossen 

Bauarbeiten zur Erweite-
rung beginnen 

Anmerkungen: - 
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4.12 Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmenetz in Stöckach 2 
Referenz: Abschnitt 5.3.2, Zielkarte in Abschnitt 10.2.6 

Zielgruppe: Markt Igensdorf, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, ggf. Regionalwerk (Maßnahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: Das Wärmekataster hat ausreichende Wärmedichten für ein gemeinschaftliches 
Wärmenetz in den Wohngebieten in Stöckach, südlich der Lindelberg-Kulturhalle, 
ermittelt (vgl. Abschnitt 5.3.2). Für die Lindelberg-Kulturhalle musste zum Zeit-
punkt der Erstellung des vorliegenden Energiekonzeptes ein längerfristiger 
Contracting-Vertrag abgeschlossen werden. Für den Zeitpunkt des Auslaufens die-
ses Vertrags sollte ein Konzept über die zukünftige Wärmeversorgung vorliegen. 
Da für eine Machbarkeitsstudie und ggf. sogar ein nachgelagertes Nahwärmenetz 
einige Jahre Vorlaufzeit einzuplanen sind, sollte deshalb frühzeitig mit den Überle-
gungen begonnen werden. 

In einer Machbarkeitsstudie sollten die Potenziale und die Machbarkeit einer grö-
ßeren Heizanlage an der Lindelberg-Kulturhalle mit angeschlossenem Nahwärme-
netz, das auch die südlich gelegenen Wohngebiete versorgen kann, untersucht 
werden. Durch den Anschluss dieser Wohngebiete kann zusätzliches Potenzial zur 
Substitution fossiler Energieträger erschlossen werden. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Einholung eines Referenzangebots für eine Machbarkeitsstudie 

2. Beschlussfassung in den kommunalen Gremien über Umsetzung 

3. Fördermittelakquise 

4. Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens 

5. Ermittlung des geeignetsten Unternehmens 

6. Beauftragung der Umsetzung der Machbarkeitsstudie 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 30.000 € für die Machbarkeitsstudie. Hiervon können ggf. ca. 70 % durch Bay-
erische Richtlinie gefördert werden (siehe unten). Eigenanteil unter diesen Um-
ständen: 10.000 €. 

Förderung: • Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch Bayerische Staatsre-
gierung (Richtlinie über Förderung von Energiekonzepten und Energienut-
zungsplänen) 

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung ALE  

Einsparung Endenergie: Ermöglicht die Einsparpotentiale und Wertschöpfungseffekte aus Maßnahme 4.13 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2028 Ab 2029 

Umsetzungsstand: Erstellen Machbarkeitsstudie und Kon-
taktaufnahme mit potenziellen Betrei-

bern 
Umsetzung von Maßnahme 4.13 

Anmerkungen: Der Contracting-Vertrag für die Lindelberg-Kulturhalle läuft im Jahr 2032 aus. Die 
Machbarkeitsstudie sollte rechtzeitig fertig sein, um dann bis zu diesem Jahr auch 
noch den Bau des Nahwärmenetzes und der Heizzentrale gewährleisten zu kön-
nen. Sollte die Machbarkeitsstudie zu einem negativen Ergebnis kommen, sollte 
ebenso noch ausreichend Zeit für ein alternatives Konzept übrig sein. 
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4.13 Bau des Nahwärmenetzes in Stöckach 2 
Referenz: Maßnahme 4.12, Zielkarte in Abschnitt 10.2.6 

Zielgruppe: Markt Igensdorf, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, ggf. Regionalwerk (Maßnahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: Das in Maßnahme 4.12 untersuchte Nahwärmenetz sollte bei positivem Befund 
auch relativ bald umgesetzt werden. Spätestens im Jahr 2032 sollte eine alterna-
tive Wärmeversorgung für die Lindelberg-Kulturhalle auf Basis regenerativer Ener-
gien vorhanden sein. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Beschluss zur Umsetzung des Konzepts in der Machbarkeitsstudie 

2. Öffentlichkeitsarbeit für die Erweiterung 

3. Akquise Anschlussnehmer 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 2.000.000 € 

Förderung: • BioKlima der Bayerischen Staatsregierung 

• Zinsvergünstigte Kredite der KfW 

Einsparung Endenergie: Substitution von bis zu 6.000 MWhth/a 

Einsparung Primärenergie: Bis zu ca. 7.400 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu ca. 2.000 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch Planung und Bau des Nahwärmenetzes ca. 3.000.000 €. Weiterhin Schaffung 
regionaler Wertschöpfungskreisläufe durch Nutzung regionaler und lokaler Bio-
masse. Bei Umsetzung bis zu ca. 6.000.000 € in 20 Jahren, die nun aus lokalen und 
regionalen Kreisläufen stammen und nicht als fossile Energieträger „importiert“ 
werden müssen. 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2028 Bis Ende 2030 2031 

Umsetzungsstand: 
Umsetzung von Maß-

nahme 4.12 

Vorsicherungsverträge für 
Trasse und Anschlussneh-

mer sind geschlossen 

Bauarbeiten zur Erweite-
rung beginnen 

Anmerkungen: - 
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4.14 Machbarkeitsstudie für ein weiteres Nahwärmenetz  
im Stadtgebiet Gräfenbergs 

3 

Referenz: Abschnitt 5.3, Abschnitt 8.3.4.6 

Zielgruppe: Stadt Gräfenberg, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, ggf. Regionalwerk (Maßnahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: Das Wärmekataster hat ausreichende Wärmedichten für weitere Wärmenetze im 
Stadtgebiet Gräfenbergs ermittelt (vgl. Abschnitt 5.3). Darüber hinaus können die 
Ergebnisse des „Klimaschutz“-Szenarios am wahrscheinlichsten nur dann erreicht 
werden, wenn ein weiteres Nahwärmenetz auf Basis von Biomasse viele An-
schlussnehmer gleichzeitig zur Nutzung erneuerbarer Energieträger wie Biomasse 
bewegt. 

Die Stadt Gräfenberg sollte deshalb nach Abschluss der anstehenden Erweite-
rung(en) (Maßnahmen 4.4 bis 4.6) nach weiteren Betätigungsfeldern suchen. Das 
Wärmekataster gibt hierzu erste Anhaltspunkte. Durch eine Befragung der Akteure 
und der Abfrage des Interesses für ein weiteres Nahwärmenetz sollte die Stadt 
eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung in einem weiteren Ortsteil durchführen. 
Inhalt der Machbarkeitsstudie sollte die Erschließung des Ortsteils durch ein Nah-
wärmenetz auf Basis von Biomasse sein.  

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Erkundung des Interesses an einem Nahwärmenetz in den Ortsteilen 

2. Auswahl eines geeigneten Ortes 

3. Einholung eines Referenzangebots für eine Machbarkeitsstudie 

4. Beschlussfassung in den kommunalen Gremien über Umsetzung 

5. Fördermittelakquise 

6. Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens 

7. Ermittlung des geeignetsten Unternehmens 

8. Beauftragung der Umsetzung der Machbarkeitsstudie 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 30.000 € für die Machbarkeitsstudie. Hiervon können ggf. ca. 70 % durch Bay-
erische Richtlinie gefördert werden (siehe unten). Eigenanteil unter diesen Um-
ständen: 10.000 €. 

Förderung: • Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch Bayerische Staatsre-
gierung (Richtlinie über Förderung von Energiekonzepten und Energienut-
zungsplänen) 

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung ALE  

Einsparung Endenergie: Ermöglicht die Einsparpotentiale und Wertschöpfungseffekte aus Maßnahme 4.15 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2028 Ab 2030 

Umsetzungsstand: Erstellen Machbarkeitsstudie und Kon-
taktaufnahme mit potenziellen Betrei-

bern 
Umsetzung von Maßnahme 4.15 

Anmerkungen: Während in Lilling ggf. sogar kleinere Biogasanlagen als Ausgangspunkt für ein 
Nahwärmenetz integriert werden könnten, zeigen aber auch andere Orte weiteres 
Potenzial für solche Wärmenetze. 
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4.15 Bau eines weiteren Nahwärmenetzes im Stadtgebiet Gräfenbergs 3 
Referenz: Maßnahme 4.14 

Zielgruppe: Stadt Gräfenberg, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, ggf. Regionalwerk (Maßnahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: Das in Maßnahme 4.14 untersuchte Nahwärmenetz sollte bei positivem Befund 
auch relativ bald umgesetzt werden.  

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Beschluss zur Umsetzung des Konzepts in der Machbarkeitsstudie 

2. Öffentlichkeitsarbeit für die Erweiterung 

3. Akquise Anschlussnehmer 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 1.000.000 € 

Förderung: • BioKlima der Bayerischen Staatsregierung 

• Zinsvergünstigte Kredite der KfW 

Einsparung Endenergie: Substitution von bis zu 3.000 MWhth/a 

Einsparung Primärenergie: Bis zu ca. 3.700 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu ca. 1.000 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch Planung und Bau des Nahwärmenetzes ca. 1.000.000 €. Weiterhin Schaffung 
regionaler Wertschöpfungskreisläufe durch Nutzung regionaler und lokaler Bio-
masse. Bei Umsetzung bis zu ca. 3.000.000 € in 20 Jahren, die nun aus lokalen und 
regionalen Kreisläufen stammen und nicht als fossile Energieträger „importiert“ 
werden müssen. 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2028 Bis Ende 2030 2031 

Umsetzungsstand: 
Umsetzung von Maß-

nahme 4.14 

Vorsicherungsverträge für 
Trasse und Anschlussneh-

mer sind geschlossen 

Bauarbeiten zur Erweite-
rung beginnen 

Anmerkungen: - 
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4.16 Machbarkeitsstudie für ein weiteres Nahwärmenetz  
im Gemeindegebiet Igensdorfs 

3 

Referenz: Abschnitt 5.3, Abschnitt 8.3.4.6 

Zielgruppe: Markt Igensdorf, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, ggf. Regionalwerk (Maßnahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: Das Wärmekataster hat ausreichende Wärmedichten für weitere Wärmenetze im 
Gemeindegebiet Igensdorfs ermittelt (vgl. Abschnitt 5.3). Darüber hinaus können 
die Ergebnisse des „Klimaschutz“-Szenarios am wahrscheinlichsten nur dann er-
reicht werden, wenn ein weiteres Nahwärmenetz auf Basis von Biomasse viele An-
schlussnehmer gleichzeitig zur Nutzung erneuerbarer Energieträger wie Biomasse 
bewegt. 

Der Markt Igensdorf sollte deshalb nach weiteren Betätigungsfeldern suchen. Das 
Wärmekataster gibt hierzu erste Anhaltspunkte. Durch eine Befragung der Akteure 
und der Abfrage des Interesses für ein weiteres Nahwärmenetz sollte die Stadt 
eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzung in einem weiteren Ortsteil durchführen. 
Inhalt der Machbarkeitsstudie sollte die Erschließung des Ortsteils durch ein Nah-
wärmenetz auf Basis von Biomasse sein.  

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Erkundung des Interesses an einem Nahwärmenetz in den Ortsteilen 

2. Auswahl eines geeigneten Ortes 

3. Einholung eines Referenzangebots für eine Machbarkeitsstudie 

4. Beschlussfassung in den kommunalen Gremien über Umsetzung 

5. Fördermittelakquise 

6. Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens 

7. Ermittlung des geeignetsten Unternehmens 

8. Beauftragung der Umsetzung der Machbarkeitsstudie 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 30.000 € für die Machbarkeitsstudie. Hiervon können ggf. ca. 70 % durch Bay-
erische Richtlinie gefördert werden (siehe unten). Eigenanteil unter diesen Um-
ständen: 10.000 €. 

Förderung: • Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch Bayerische Staatsre-
gierung (Richtlinie über Förderung von Energiekonzepten und Energienut-
zungsplänen) 

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung ALE  

Einsparung Endenergie: Ermöglicht die Einsparpotentiale und Wertschöpfungseffekte aus Maßnahme 4.17 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2026 Ab 2028 

Umsetzungsstand: Erstellen Machbarkeitsstudie und Kon-
taktaufnahme mit potenziellen Betrei-

bern 
Umsetzung von Maßnahme 4.17 

Anmerkungen: - 
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4.17 Bau eines weiteren Nahwärmenetzes im Gemeindegebiet Igensdorfs 3 
Referenz: Maßnahme 4.16 

Zielgruppe: Markt Igensdorf, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, ggf. Regionalwerk (Maßnahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Biomasse 

Beschreibung: Das in Maßnahme 4.16 untersuchte Nahwärmenetz sollte bei positivem Befund 
auch relativ bald umgesetzt werden.  

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Beschluss zur Umsetzung des Konzepts in der Machbarkeitsstudie 

2. Öffentlichkeitsarbeit für die Erweiterung 

3. Akquise Anschlussnehmer 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 1.000.000 € 

Förderung: • BioKlima der Bayerischen Staatsregierung 

• Zinsvergünstigte Kredite der KfW 

Einsparung Endenergie: Substitution von bis zu 3.000 MWhth/a 

Einsparung Primärenergie: Bis zu ca. 3.700 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu ca. 1.000 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch Planung und Bau des Nahwärmenetzes ca. 1.000.000 €. Weiterhin Schaffung 
regionaler Wertschöpfungskreisläufe durch Nutzung regionaler und lokaler Bio-
masse. Bei Umsetzung bis zu ca. 3.000.000 € in 20 Jahren, die nun aus lokalen und 
regionalen Kreisläufen stammen und nicht als fossile Energieträger „importiert“ 
werden müssen. 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2025 Bis Ende 2027 2028 

Umsetzungsstand: 
Umsetzung von Maß-

nahme 4.16 

Vorsicherungsverträge für 
Trasse und Anschlussneh-

mer sind geschlossen 

Bauarbeiten zur Erweite-
rung beginnen 

Anmerkungen: - 
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4.18 Machbarkeitsstudie zur Nutzung der industriellen Abwärme in Gräfenberg 3 
Referenz: Abschnitt 6.2.7.1, Zielkarte in Abschnitt 10.2.2 

Zielgruppe: Stadt Gräfenberg, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, Industriebetrieb, ggf. Regionalwerk (Maß-
nahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für industrielle Abwärme 

Beschreibung: Die Untersuchungen in Abschnitt 6.2.7.1 legen nahe, dass bei dem lokalen Indust-
riebetrieb ein Potenzial zur Nutzung der Abwärme vorhanden ist. Diese Abwärme 
kann in das vorhandene Wärmenetz in Gräfenberg eingespeist oder in einem eige-
nen Wärmenetz genutzt werden. Durch Umsetzung von Maßnahme 4.4 liegt der 
nächstmögliche Netzkopplungspunkt zum bestehenden Wärmenetz bereits in der 
Altstadt. 

Die Machbarkeitsstudie sollte die diesbezüglichen Möglichkeiten, das Potenzial 
und die Bereitschaft des Industriebetriebes abfragen. Der Industriebetrieb sollte 
in diesem Zusammenhang eng in die Entwicklung der Machbarkeitsstudie inte-
griert werden. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Ansprache des Industriebetriebs über grundsätzliche Bereitschaft 

2. Einholung eines Referenzangebots für eine Machbarkeitsstudie 

3. Beschlussfassung in den kommunalen Gremien über Umsetzung 

4. Fördermittelakquise 

5. Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens 

6. Ermittlung des geeignetsten Unternehmens 

7. Beauftragung der Umsetzung der Machbarkeitsstudie 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 30.000 € für die Machbarkeitsstudie. Hiervon können ggf. ca. 70 % durch Bay-
erische Richtlinie gefördert werden (siehe unten). Eigenanteil unter diesen Um-
ständen: 10.000 €. 

Förderung: • Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch Bayerische Staatsre-
gierung (Richtlinie über Förderung von Energiekonzepten und Energienut-
zungsplänen) 

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung ALE  

Einsparung Endenergie: Ermöglicht die Einsparpotentiale und Wertschöpfungseffekte aus Maßnahme 4.19 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2025 Ab 2026 

Umsetzungsstand: Erstellen Machbarkeitsstudie und Kon-
taktaufnahme mit potenziellen Betrei-

bern 
Umsetzung von Maßnahme 4.19 

Anmerkungen: - 
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4.19 Einbindung der industriellen Abwärme in das Nahwärmenetz  
der Stadt Gräfenberg 

3 

Referenz: Maßnahme 4.18, Zielkarte in Abschnitt 10.2.2 

Zielgruppe: Stadt Gräfenberg, Bürger, KMU 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, Industrieunternehmen, ggf. Regionalwerk 
(Maßnahme 1.24) 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für industrielle Abwärme 

Beschreibung: Die in Maßnahme 4.18 untersuchte Möglichkeit der Nutzung der industriellen Ab-
wärme sollte bei positivem Befund auch relativ bald umgesetzt werden.  

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Beschluss zur Umsetzung des Konzepts in der Machbarkeitsstudie 

2. Öffentlichkeitsarbeit für die Erweiterung 

3. Akquise Anschlussnehmer 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 750.000 € 

Förderung: • BioKlima der Bayerischen Staatsregierung 

• Zinsvergünstigte Kredite der KfW 

Einsparung Endenergie: Substitution von bis zu 2.200 MWhth/a 

Einsparung Primärenergie: Bis zu ca. 2.500 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu ca. 680 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch Planung und Bau des Nahwärmenetzes ca. 1.000.000 €. Weiterhin Schaffung 
regionaler Wertschöpfungskreisläufe durch Nutzung regionaler und lokaler Bio-
masse. Bei Umsetzung bis zu ca. 2.200.000 € in 20 Jahren, die nun aus lokalen und 
regionalen Kreisläufen stammen und nicht als fossile Energieträger „importiert“ 
werden müssen. 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2025 Bis Ende 2026 2027 

Umsetzungsstand: 
Umsetzung von Maß-

nahme 4.18 

Vorsicherungsverträge für 
Trasse und Anschlussneh-

mer sind geschlossen 

Bauarbeiten zur Erweite-
rung beginnen 

Anmerkungen: - 
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4.20 Machbarkeitsstudie zur Nutzung des Potenzials für Abwärme aus Abwasser 3 
Referenz: Abschnitt 6.2.7.2 

Zielgruppe: Markt Igensdorf 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Abwärme aus dem Abwasser 

Beschreibung: Abschnitt 6.2.7.2 zeigt das Potenzial zur Nutzung der Abwärme aus dem Abwasser 
in einer kommunalen Liegenschaft (Rathaus Igensdorf). Die Nutzung ist jedoch mit 
diversen Schwierigkeiten verbunden. So müssen technische Einrichtungen in den 
Kanalabschnitt eingebaut, das Potenzial nochmals konkreter bestimmt und die 
technische Ausstattung innerhalb des Rathauses auf das Konzept angepasst wer-
den. Zur Vorbereitung einer Nutzung der Abwärme bedarf es deshalb einer Mach-
barkeitsstudie um den Aufwand, die Kosten und mögliche Förderungen besser ab-
schätzen zu können. Darüber hinaus sollten Synergien mit der Umsetzung der 
Maßnahmen 4.10. und 4.11 (z.B. Nahwärme als Spitzenlastträger, etc.) hinrei-
chend ausgelotet und berücksichtigt werden. 

Für den Fall, dass eine Nutzung im Igensdorfer Rathaus nicht in Frage kommt, sollte 
in der Machbarkeitsstudie nach einem alternativen Standort gesucht werden, an 
dem die Abwärme aus dem Abwasser genutzt werden kann. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Beschlussfassung in den kommunalen Gremien über Umsetzung 

2. Fördermittelakquise 

3. Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens 

4. Ermittlung des geeignetsten Unternehmens 

5. Beauftragung der Umsetzung der Machbarkeitsstudie 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 20.000 € für die Machbarkeitsstudie. Hiervon können ggf. ca. 70 % durch Bay-
erische Richtlinie gefördert werden (siehe unten). Eigenanteil unter diesen Um-
ständen: 6.000 €. 

Förderung: • Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch Bayerische Staatsre-
gierung (Richtlinie über Förderung von Energiekonzepten und Energienut-
zungsplänen) 

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung ALE  

Einsparung Endenergie: Ermöglicht die Einsparpotentiale und Wertschöpfungseffekte aus Maßnahme 4.21 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2021 Ab 2022 

Umsetzungsstand: Erstellen Machbarkeitsstudie  Umsetzung von Maßnahme 4.20 

Anmerkungen: Die Maßnahme sollte eng mit den Maßnahmen 4.10 und 4.11 abgestimmt sein. 
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4.21 Nutzung der Abwärme aus Abwasser 3 
Referenz: Maßnahme 4.20 

Zielgruppe: Markt Igensdorf 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Abwärme aus dem Abwasser 

Beschreibung: Die in Maßnahme 4.20 untersuchte Möglichkeit der Nutzung der Abwärme aus 
dem Abwasser sollte bei positivem Befund auch relativ bald umgesetzt werden.  

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Beschluss zur Umsetzung des Konzepts in der Machbarkeitsstudie 

2. Fördermittelakquise 

Investition/Kosten/Aufwand: Abhängig von Nutzungskonzept aus Machbarkeitsstudie 

Förderung: • Konjunkturpaket, soweit absehbar 

• Ggf. BioKlima der Bayerischen Staatsregierung 

• Zinsvergünstigte Kredite der KfW 

Einsparung Endenergie: Substitution von ca. 62 MWhth/a 

Einsparung Primärenergie: Bis zu ca. 85 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu ca. 23 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch Planung und Bau der Anlage 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2021 Bis Mitte 2022 2023 

Umsetzungsstand: Umsetzung von Maß-
nahme 4.20 

Fördermittelakquise 
Bauarbeiten zur Erweite-

rung beginnen 

Anmerkungen: Die Maßnahme sollte eng mit Maßnahmen 4.10 und 4.11 abgestimmt sein. 
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4.22 Machbarkeitsstudie für eine Kleinwindkraftanlage am Schulzentrum in Grä-
fenberg und Kommunikation der Ergebnisse 

3 

Referenz: Abschnitt 6.2.4.2 

Zielgruppe: Stadt Gräfenberg 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Strom aus Windenergie 

Beschreibung: In Abschnitt 6.2.4.2 wird das Potenzial für Kleinwindkraftanlagen diskutiert. Da das 
Potenzial für größere Windkraftanlagen deutlich beschränkt ist, sollte dem Poten-
zial für Kleinwindkraftanlagen an den wenigen geeigneten Stellen mehr Beachtung 
gegeben werden. Mit dem Schulzentrum in Gräfenberg steht der Stadt Gräfenberg 
ein Standort zur Verfügung, an dem der Strom der Kleinwindkraftanlage ggf. direkt 
genutzt werden kann und das Windrad unter günstigen Umständen sogar wirt-
schaftlich betrieben werden kann. 

In einer Machbarkeitsstudie sollte das Potenzial konkretisiert werden. Die Ergeb-
nisse sollten öffentlich zur Verfügung gestellt werden, um Nachahmungseffekte 
bei den ebenfalls prädestinierten Industrieunternehmen anzuregen. Diese können 
dann ggf. zu eigenen Investitionen animiert werden. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Beschlussfassung in den kommunalen Gremien über Umsetzung der Mach-
barkeitsstudie 

2. Fördermittelakquise 

3. Durchführung eines Ausschreibungsverfahrens 

4. Ermittlung des geeignetsten Unternehmens 

5. Beauftragung der Umsetzung 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 20.000 € für die Machbarkeitsstudie. Hiervon können ggf. ca. 70 % durch Bay-
erische Richtlinie gefördert werden (siehe unten). Eigenanteil unter diesen Um-
ständen: 6.000 €. 

Förderung: • Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch Bayerische Staatsre-
gierung (Richtlinie über Förderung von Energiekonzepten und Energienut-
zungsplänen) 

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung ALE  

Einsparung Endenergie: Unmittelbar durch Maßnahmenumsetzung: Keine 

Kann die Substitution von bis zu 240 MWhel/a anregen. Kommunaler Anteil hieran: 
siehe Maßnahme 4.23. Die übrige Einsparung kann durch Animation der Industrie-
unternehmen angeregt werden. 

Einsparung Primärenergie: Bis zu ca. 410 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu ca. 120 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch vergabe an regionalen Dienstleister 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2022 2023 

Umsetzungsstand: Erstellen Machbarkeitsstudie  Umsetzung von Maßnahme 4.23 

Anmerkungen: - 
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4.23 Bau der Kleinwindkraftanlage am Schulzentrum 3 
Referenz: Maßnahme 4.22 

Zielgruppe: Stadt Gräfenberg 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Nutzung des Potenzials für Strom aus Windenergie 

Beschreibung: Aus Maßnahme 4.22 ergibt sich die Machbarkeit der Nutzung der Windenergie am 
Schulzentrum in Gräfenberg. Verläuft diese positiv, sollte das festgestellte Poten-
zial am Schulzentrum genutzt werden. 

Hierfür sollte zusammen mit einem Projektentwickler bzw. einem erfahrenen Pro-
jektbegleiter die Projektentwicklung für ein solches Kleinwindrad vorangetrieben 
werden. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Beschlussfassung in den kommunalen Gremien über Umsetzung 

2. Suche nach geeignetem Projektbegleiter 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 150.000 € 

Förderung: • Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch Bayerische Staatsre-
gierung (Richtlinie über Förderung von Energiekonzepten und Energienut-
zungsplänen) 

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch das Amt für Länd-
liche Entwicklung ALE  

Einsparung Endenergie: Bis zu ca. 40 MWhel/a  

Einsparung Primärenergie: Bis zu ca. 68 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu ca. 20 t/a THG-Emissionen 

Wertschöpfungseffekte: Durch vergabe an regionalen Dienstleister 

Erfolgsindikatoren: Bis Ende 2022 2023 

Umsetzungsstand: Umsetzung Maßnahme 4.22  Bau der Kleinwindkraftanlage 

Anmerkungen: Für Unternehmen, die solche Projekte nachahmen möchten, stehen ebenfalls ent-
sprechende Förderprogramme zur Verfügung: 

• Bayerisches Regionales Förderprogramm für die gewerbliche Wirtschaft 
(BRF) (Sonderprogramm „Energieeffizienz und Erneuerbare Energien in Un-
ternehmen“) 

  



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Maßnahmen und Handlungsempfehlungen 

323 

 

Mobilität und Verkehr Priorität 

5.1 Austausch - Bürgerbus durch Elektro-Bürgerbus 1 
Referenz: Abschnitt 6.1.2.3 

Zielgruppe: VG Gräfenberg 

Mögliche Beteiligte: Sponsoren, Regionale Autohäuser 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Öffentlichkeitswirksame Kommunikation des Potenzials für Elektromobilität, Ener-
gieeinsparung und Reduktion von THG-Emissionen im Bereich Mobilität 

Beschreibung: Die VG Gräfenberg stellt aktuell einen größeren Bürgerbus (OPEL Vivaro) zur Ver-
fügung. Dieses Fahrzeug lässt sich, ausreichend vorhandene kommunale Infra-
struktur vorausgesetzt (Maßnahme 5.7), ohne Probleme im Bereich Flexibilität und 
hinsichtlich des Einsatzbereiches durch einen Elektro-Kleinbus ersetzen. Von der 
Firma „I SEE“ wird beispielsweise ein Elektro-Umbau genau desselben Fahrzeugs 
angeboten. 

Durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen würde die VG Gräfenberg einen wichti-
gen Beitrag zur Förderung der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in der Bevölke-
rung leisten, Berührungsängste mindern und gleichzeitig Energie einsparen, sowie 
die Möglichkeit eröffnen, Mobilität mit Hilfe erneuerbarer Energien bereitzustel-
len. 

Da der aktuelle Bürgerbus erst vor wenigen Jahren per Kauf angeschafft wurde, 
müssten Optionen ausgelotet werden, den Bürgerbus wieder zu verkaufen und 
durch die Elektro-Variante ersetzen zu können. 

Der Bürgerbus stellt den elektromobilen Schnittpunkt der Kommunen mit den Bür-
gern dar. Da in der Bevölkerung aktuell durch diverse diffuse Meinungen und ganz 
allgemein viele Vorbehalte gegenüber Elektrofahrzeugen bestehen, sollte viel 
Wert auf die Kommunikation der Vorteile gelegt werden. Durch gut beworbene 
Demonstrationsfahrten mit Lade-Anleitung können erste Berührungsängste ge-
mindert werden. Beste Außenwirkung würde bspw. das persönliche Vorführen ei-
nes Ladevorgangs durch den Bürgermeister auf gemeinsamer Tages-Tour entfal-
ten. Insbesondere Vereine und Multiplikatoren sollten gezielt angesprochen und 
an das Thema herangeführt werden. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Grundsatzbeschlussfassung des Gemeinderats zur Durchführung  

2. Einholung von Angeboten für geeignetes Fahrzeug 

3. Suche nach geeigneten Sponsoren 

Investition/Kosten/Aufwand: Geringe Mehrkosten ggü. aktueller Lösung mit Verbrennungsmotor, dafür langfris-
tig günstiger im Unterhalt. 

Förderung: • Ggf. über „Sofortprogramm Saubere Luft“ des BMVI. In der Vergangenheit 
gab es hier Förderaufrufe auch für Elektrofahrzeuge. Ggf. werden diese 
nochmals durchgeführt, oder das Programm wird neu aufgelegt. 

Einsparung Endenergie: Bis zu ca. 75 % 

Einsparung Primärenergie: Bei Einsatz von erneuerbaren Energien bis zu 95 %  

Einsparung Emissionen: Bei Einsatz von erneuerbaren Energien bis zu 95 % 

Wertschöpfungseffekte: Durch Vergabe an regionalen bzw. lokalen Dienstleister 

Erfolgsindikatoren: Bis 2021: Elektro-Bürgerbus ist angeschafft bzw. ersetzt 

Anmerkungen: Ohne einen bestimmten Fahrzeughersteller hervorzuheben, soll folgende Liste ei-
nen Überblick über mögliche aktuell erhältliche Ersatzkandidaten mit Elektromo-
toren geben:  

• SAIC Maxus EV80 (bis 15-Sitzer) 

• Emovum Fiat E-Ducato (9-Sitzer) 

• Opel e-Vivaro (9-Sitzer) (z.B. Umbau der Firma „I SEE“) 

• Opel e-Movano (9-Sitzer) (z.B. Umbau der Firma „I SEE“) 

• Nissan e-NV200 (7-Sitzer) 

• SAIC Maxus EG10 (7-Sitzer) 

• Joylong EF5 (7-Sitzer) 
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5.2 Sukzessiver Austausch der kommunalen Fahrzeugflotte  
mit Elektrofahrzeugen 

2 

Referenz: Abschnitt 6.1.2.3 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS 

Mögliche Beteiligte: Regionale Autohäuser, Spezielle Dienstleister für Umbauten 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Energieeinsparung und Reduktion von THG-Emissionen im Bereich Mobilität 

Beschreibung: Derzeit nutzen die Kommunen der Energieregion Südliche Fränkische Schweiz di-
verse Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Diese sollten möglichst bald mit Fahr-
zeugen mit Elektromotor ausgetauscht werden. Ggf. kann ein Konzept zur Umrüs-
tung des Fuhrparks einen Fahrplan für den Austausch geben. Der Bedarf hinsicht-
lich Größe und Leistung sollte zur Kosteneinsparung genau abgeschätzt werden. 

Auf den Umstieg und die Nutzung eines Elektrofahrzeugs sollte öffentlichkeits-
wirksam hingewiesen werden. Durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen leisten die 
Kommunen einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Akzeptanz von Elektrofahr-
zeugen in der Bevölkerung. Darüber hinaus werden Berührungsängste gemindert 
und gleichzeitig Energie und Treibhausgasemissionen eingespart. 

Als austauschbare Fahrzeuge wurden insbesondere folgende Fahrzeuge identifi-
ziert: 

2x Mercedes Sprinter (Igensdorf), Mercedes Citan (Igensdorf), Renault Kangoo 
(Igensdorf), Renault Twingo (Igensdorf), VW Caddy (Igensdorf), DACIA FSD 
(Gräfenberg), VW 70x02D Pritsche (Gräfenberg), Fiat Ducato Kipper (Hiltpolt-
stein) 

Darüber hinaus sollten auch die übrigen Nutzfahrzeuge beobachtet werden und – 
falls möglich – mit Elektrofahrzeugen ausgetauscht werden, sobald entsprechende 
Ersatz-Modelle verfügbar sind. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Grundsatzbeschlussfassung des Gemeinderats zur Durchführung  

2. Einholung von Angeboten für geeignetes Fahrzeug 

3. Ggf. Suche nach geeigneten Sponsoren 

Investition/Kosten/Aufwand: Geringe Mehrkosten ggü. aktueller Lösung mit Verbrennungsmotor, dafür deutlich 
energieeffizienter und umwelt- und klimafreundlicher. Ggf. können sogar Kosten-
einsparungen durch geringere Vollkosten über die Lebensdauer hinweg erzielt 
werden. 

Förderung: • Ggf. über „Sofortprogramm Saubere Luft“ des BMVI. In der Vergangenheit 
gab es hier Förderaufrufe auch für Elektrofahrzeuge. Ggf. werden diese 
nochmals durchgeführt, oder das Programm wird neu aufgelegt. 

Einsparung Endenergie: Bis zu ca. 52.000 kWhth/a 

Einsparung Primärenergie: Bis zu 36.000 kWh/a  

Einsparung Emissionen: Bis zu 48 t THG-Emissionen pro Jahr 

Wertschöpfungseffekte: Durch Vergabe an regionalen bzw. lokalen Dienstleister 

Erfolgsindikatoren: Bis 2025 Bis 2030 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

Verbrenner mit E-Fahrzeugen ausge-
tauscht: 

3 5 7 5 7 9 

Anmerkungen: Ohne einen Fahrzeughersteller hervorzuheben, soll folgende Liste einen Überblick 
über mögliche aktuell erhältliche Ersatzkandidaten mit Elektromotoren geben:  

Piaggio Porter Electric, Nissan e-NV200, Emovum Fiat E-Ducato, Mercedes 
eVito, Iveco Daily Electric, Renault Master Z.E., Renault Kangoo Z.E., Opel e-
Vivaro (9-Sitzer) (z.B. Umbau der Firma „I SEE“), Opel e-Movano (9-Sitzer) 
(z.B. Umbau der Firma „I SEE“), Streetscooter (ggf. auch als Umbau), SAIC 
Maxus EV80, SAIC Maxus EG10, Joylong EF5 
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5.3 Weitere Umsetzung des Ausbaukonzeptes zur Ladeinfrastruktur  
des Landkreises Forchheim 

1 

Referenz: LANDKREIS FORCHHEIM 2017, Abschnitt 6.1.1.2, Abbildung 80, Zielkarte in Abschnitt 
10.2.7 

Zielgruppe: Bürger, Gäste 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, Betreiber von Ladestationen, Klimaschutzma-
nagement des Landkreises Forchheim, Gewerbetreibende 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Schaffung einer ausreichenden Grundversorgung für Elektromobilität, Akzeptanzstei-
gerung von Elektromobilität in der Bevölkerung 

Beschreibung: In Abschnitt 6.1.1.2 wird dargestellt, dass es zur Akzeptanzsteigerung von Elektromo-
bilität einer ausreichenden Grundversorgung mit Lademöglichkeiten bedarf. Dies 
schafft nicht nur Akzeptanz bei den eigenen Bürgern, sondern steigert auch die At-
traktivität der Gemeinde für Besucher und Gäste und kann als eigene Wirtschaftsför-
derung verstanden werden. 

Da eine solche flächendeckende Grundversorgung noch nicht gänzlich vorhanden ist, 
sollte diese zeitnah geschaffen werden. Zu diesem Zweck hat der Landkreis Forch-
heim bereits ein Ausbaukonzept für Ladeinfrastruktur erstellt, welches Standortvor-
schläge für die vier Kommunen der „Südlichen Fränkischen Schweiz“ definiert, um ein 
überregionales Ladenetz aufzubauen.    

Die Kommunen der Energieregion sollten zeitnah die vorgeschlagenen öffentlichen 
Standorte umsetzten.    

Die Kommune setzt durch Umsetzung dieser Maßnahme einen der wichtigsten und 
bei weitem nicht zu unterschätzenden Grundsteine zur Erschließung des Einsparpo-
tenzials, das in Abschnitt 6.1.1.2 dargestellt ist. Mit im Verhältnis nur wenigen La-
desäulen kann eine Entwicklung in Gang gesetzt werden, die enorme Einsparpoten-
ziale erschließen lässt. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Grundsatzbeschluss des Gemeinderats 

2. Kooperation mit dem Landkreis  

3. Umsetzung der Standortvorschläge 

Investition/Kosten/Aufwand: Kosten für entsprechende Ladesäule: ca. 10.000 € (ca. 20.000 € mit Solarcarport) 

Förderung: • Das StMELF fördert über die Ämter für Ländliche Entwicklung Beratungsleistun-
gen zur Schaffung einer Grundversorgung im Bereich Elektromobilität 

• Bayerisches Ladeinfrastrukturförderprogramm 

• Ggf. über „Sofortprogramm Saubere Luft“ des BMVI 

Einsparung Endenergie: Siehe Maßnahme 1.9. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Durch Vergabe/Betrieb durch lokale/regionale Unternehmen. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2025 Bis 2030 Bis 2040 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal sehr gut sehr gut 

Installation der öffentlichen Lade-
möglichkeiten aus dem Ausbaukon-
zept zur Ladeinfrastruktur im Land-
kreis Forchheim: 

4 
(Priorität 1) 

5 
(Priorität 1) 

7 
(Priorität 1) 

7 
(Priorität 1) 

Zusätzlich die 
Ladestand-

orte Priorität 
2 

Zusätzlich die 
Ladestand-

orte Priorität 
3 

Anmerkungen: Exakte Standorte und Hinweise zu Technik, Installation etc. finden sich im Ausbau-
konzeptes zur Ladeinfrastruktur des Landkreises Forchheim. 
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5.4 Ausbau der Ladeinfrastruktur - kommunale Grundversorgung  
- Prioritätsstufe 1 

1 

Referenz: Abschnitt 6.1.1.2, Abbildung 80, , Zielkarte in Abschnitt 10.2.7 

Zielgruppe: Bürger, Gäste 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, Betreiber von Ladestationen 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Schaffung einer ausreichenden Grundversorgung für Elektromobilität, Akzeptanz-
steigerung von Elektromobilität in der Bevölkerung 

Beschreibung: Abschnitt 6.1.1.2 leitet die Bedeutung eines Umstiegs auf Elektromobilität her. 
Hierdurch lassen sich bis zu 73 % Endenergie und bis zu 70 % der individuellen THG-
Emissionen je Fahrzeug einsparen. Durch den Bau der Ladesäulen der Priorität 1 
des vorliegenden Energiekonzepts wird die grundlegend notwendige Ladeinfra-
struktur in den Hauptorten geschaffen. 

Die Kommunen sollten die 22 primär-wichtigen Ladestandorte entwickeln und dort 
eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge schaffen. Derzeit ist das beschleunigte paral-
lele Laden mit 2x 22 kW zielführend und kostengünstig umsetzbar. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Grundsatzbeschluss des Gemeinderats 

2. Ggf. geeigneten Betreiber finden 

3. Ggf. Fördermittelantrag stellen (lassen) 

4. Umsetzung/Installation der Ladestation 

Investition/Kosten/Aufwand: Kosten für entsprechende Ladesäule: ca. 10.000 € (ca. 20.000 € mit Solarcarport) 

Förderung: • Das StMELF fördert über die Ämter für Ländliche Entwicklung Beratungsleis-
tungen zur Schaffung einer Grundversorgung im Bereich Elektromobilität. 

• Bayerisches Ladeinfrastrukturförderprogramm 

• Ggf. über „Sofortprogramm Saubere Luft“ des BMVI. In der Vergangenheit 
gab es hier Förderaufrufe auch für Elektrofahrzeuge. Ggf. werden diese noch-
mals durchgeführt, oder das Programm wird neu aufgelegt. 

Einsparung Endenergie: Siehe Maßnahme 1.9. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Durch Vergabe/Betrieb durch lokale/regionale Unternehmen. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2022 Bis 2025 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

Lademöglichkeiten der Priorität 1 3 5 7 10 15 20 

Anmerkungen: Da Elektromobilität am sinnvollsten mit erneuerbaren Ladestrom betrieben wird, 
sollte die Energieregion eine diesbezügliche Verpflichtung erlassen bzw. den Be-
treiber der Ladeinfrastruktur dahingehend verpflichten. 
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5.5 Ausbau der Ladeinfrastruktur - kommunale Grundversorgung  
- Prioritätsstufe 2 

2 

Referenz: Abschnitt 6.1.1.2, Abbildung 80, , Zielkarte in Abschnitt 10.2.7 

Zielgruppe: Bürger, Gäste 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, Betreiber von Ladestationen 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Schaffung einer ausreichenden Grundversorgung für Elektromobilität, Akzeptanz-
steigerung von Elektromobilität in der Bevölkerung 

Beschreibung: Abschnitt 6.1.1.2 leitet die Bedeutung eines Umstiegs auf Elektromobilität her. 
Hierdurch lassen sich bis zu 73 % Endenergie und bis zu 70 % der individuellen THG-
Emissionen je Fahrzeug einsparen. Durch den Bau der Ladesäulen der Priorität 2 
des vorliegenden Energiekonzepts wird die grundlegend notwendige Ladeinfra-
struktur der Priorität 1 ergänzt und in der Fläche und in den mittelgroßen Neben-
orten geschaffen. 

Die Kommunen sollten die 14 Ladestandorte der Priorität 2 entwickeln und dort 
eine Ladesäule errichten. Diese sind an wichtigen zentralen Verkehrsknoten und 
gut sichtbar im öffentlichen Raum vorgesehen. Derzeit ist das beschleunigte paral-
lele Laden mit 2x 22 kW zielführend und kostengünstig umsetzbar. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Grundsatzbeschluss des Gemeinderats 

2. Ggf. geeigneten Betreiber finden 

3. Ggf. Fördermittelantrag stellen 

4. Umsetzung/Installation der Ladestation 

Investition/Kosten/Aufwand: Kosten für entsprechende Ladesäule: ca. 10.000 € (ca. 20.000 € mit Solarcarport) 

Förderung: • Das StMELF fördert über die Ämter für Ländliche Entwicklung Beratungsleis-
tungen zur Schaffung einer Grundversorgung im Bereich Elektromobilität. 

• Bayerisches Ladeinfrastrukturförderprogramm 

• Ggf. über „Sofortprogramm Saubere Luft“ des BMVI. In der Vergangenheit 
gab es hier Förderaufrufe auch für Elektrofahrzeuge. Ggf. werden diese noch-
mals durchgeführt, oder das Programm wird neu aufgelegt. 

Einsparung Endenergie: Siehe Maßnahme 1.9. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Durch Vergabe/Betrieb durch lokale/regionale Unternehmen. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2025 Bis 2030 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

Lademöglichkeiten der Priorität 2 3 5 7 7 10 14 

Anmerkungen: Da Elektromobilität am sinnvollsten mit erneuerbaren Ladestrom betrieben wird, 
sollte die Energieregion eine diesbezügliche Verpflichtung erlassen bzw. den Be-
treiber der Ladeinfrastruktur dahingehend verpflichten. 
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5.6 Ausbau der Ladeinfrastruktur - kommunale Grundversorgung  
- Prioritätsstufe 3 

3 

Referenz: Abschnitt 6.1.1.2, Abbildung 80, , Zielkarte in Abschnitt 10.2.7 

Zielgruppe: Bürger, Gäste 

Mögliche Beteiligte: Energieversorgungsunternehmen, Betreiber von Ladestationen 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Schaffung einer ausreichenden Grundversorgung für Elektromobilität, Akzeptanz-
steigerung von Elektromobilität in der Bevölkerung 

Beschreibung: Abschnitt 6.1.1.2 leitet die Bedeutung eines Umstiegs auf Elektromobilität her. 
Hierdurch lassen sich bis zu 73 % Endenergie und bis zu 70 % der individuellen THG-
Emissionen je Fahrzeug einsparen.  

Durch den Bau der Ladesäulen der Priorität 3 des vorliegenden Energiekonzepts 
wird die grundlegend notwendige Ladeinfrastruktur der Priorität 1 und 2 ergänzt 
und in der Fläche und in den kleineren Nebenorten geschaffen. 

Die Kommunen sollten die 27 Ladestandorte der Priorität 3 entwickeln und dort 
eine Ladesäule errichten. Diese sind an wichtigen zentralen Verkehrsknoten und 
gut sichtbar im öffentlichen Raum vorgesehen. Derzeit ist das beschleunigte paral-
lele Laden mit 2x 22 kW zielführend und kostengünstig umsetzbar. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Grundsatzbeschluss des Gemeinderats 

2. Ggf. geeigneten Betreiber finden 

3. Ggf. Fördermittelantrag stellen 

4. Umsetzung/Installation der Ladestation 

Investition/Kosten/Aufwand: Kosten für entsprechende Ladesäule: ca. 10.000 € (ca. 20.000 € mit Solarcarport) 

Förderung: • Das StMELF fördert über die Ämter für Ländliche Entwicklung Beratungsleis-
tungen zur Schaffung einer Grundversorgung im Bereich Elektromobilität. 

• Bayerisches Ladeinfrastrukturförderprogramm 

• Ggf. über „Sofortprogramm Saubere Luft“ des BMVI. In der Vergangenheit 
gab es hier Förderaufrufe auch für Elektrofahrzeuge. Ggf. werden diese noch-
mals durchgeführt, oder das Programm wird neu aufgelegt. 

Einsparung Endenergie: Siehe Maßnahme 1.9. 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Durch Vergabe/Betrieb durch lokale/regionale Unternehmen. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2030 Bis 2040 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

Lademöglichkeiten der Priorität 3 5 10 15 15 20 27 

Anmerkungen: Da Elektromobilität am sinnvollsten mit erneuerbaren Ladestrom betrieben wird, 
sollte die Energieregion eine diesbezügliche Verpflichtung erlassen bzw. den Be-
treiber der Ladeinfrastruktur dahingehend verpflichten. 
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5.7 Ausbau der kommunalen Ladeinfrastruktur 1 
Referenz: Abschnitt 6.1.2.3, Maßnahme 5.1 und 5.2 

Zielgruppe: Kommunen der Energieregion SFS 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Schaffung der notwendigen Infrastruktur für Elektromobilität im eigenen Fuhrpark 

Beschreibung: Um für den eigenen kommunalen Fuhrpark als auch für die kommunalen Ange-
stellten ausreichend Lademöglichkeiten vorzuhalten, sollte die bereits in Abschnitt 
6.1.1.2 vorgeschlagene öffentliche Ladeinfrastruktur durch die Kommune um ei-
gene nichtöffentliche Ladestationen für den Eigenbedarf ergänzt werden.  

Eine erste Übersicht der räumlichen Verteilung der notwendigen Stellen für den 
Eigenbedarf für nichtöffentliche Ladeinfrastruktur geht aus Abbildung 84 hervor 
und wird in Tabelle 21 dargestellt. In der Tabelle sind Vorschläge zum bedarfsge-
rechten Ausbau der Ladeinfrastruktur hinterlegt. Wenn eine niedrigere Ladeleis-
tung auf Grund längerer Aufenthaltszeiten ausreichend ist, können hierdurch auch 
Kosten für Netzanschluss und Infrastruktur gespart werden. Die Anzahl der zu 
schaffenden Lademöglichkeiten sollte dem Bedarf ebenfalls angepasst sein. 

Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Umsetzung der Maßnah-
men 4.1 (Mit Stromspeicher optimierte Eigenstromnutzung mit PV-Dachanlagen) 
sowie Maßnahme 4.3 (Umstellung auf regenerativen Strom). 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Beschluss über Umsetzung von Maßnahme 5.1 und 5.2 

2. Einholung von Angeboten für entsprechende Wallboxen mit Zugangskon-
trolle (i.d.R. via RFID); ggf. kann per Sammelbestellung ein günstigerer An-
schaffungs- und Installationspreis ermittelt werden, als bei Einzelmaßnah-
men 

3. Beauftragung der Installation der Wallboxen durch örtlichen Elektriker 

Investition/Kosten/Aufwand: Kosten für entsprechende Wallboxen: je ca. 500 € bis 1.000 € 

Ggf. Kosten für Aufständerung und Anschluss: bis zu ca. 2.500 € 

Einsparung Endenergie: Siehe Maßnahme 5.1 und 5.2  

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Durch Anschaffung regionaler Produkte und Beauftragung örtlicher Elektriker und 
Installateure. 

Erfolgsindikatoren: Analog Maßnahmen 5.1 und 5.2, darüber hinaus: 

Bis 2025 Bis 2030 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

Lademöglichkeiten für Angestellte (auf 
alle Kommunen der Energieregion SFS 
verteilt): 

10 15 20 20 25 30 

Anmerkungen: Der Ausbau sollte bedarfsgerecht erfolgen und in dem Maß wie Maßnahme 5.1 
und 5.2 umgesetzt werden. 
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5.8 Förderung der Ladeinfrastruktur bei GHD und Industrie 2 
Referenz: Abschnitt 6.1.1.2 

Zielgruppe: GHD- und Industrieunternehmen 

Mögliche Beteiligte: Fachreferenten, Moderatoren 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Schaffung einer ausreichenden Grundversorgung für Elektromobilität, Akzeptanz-
steigerung von Elektromobilität in der Bevölkerung 

Beschreibung: Auf die Ausstattung und die Personalpolitik der lokalen Unternehmen haben die 
Kommunen selbst nur wenig Einfluss. Dennoch kann sie aufklärend und vermit-
telnd die Bedürfnisse der zukünftigen Elektromobilität, dem Klimaschutz und die 
eigene Kommunalpolitik mit den im Ort ansässigen Unternehmen kommunizieren. 

Insbesondere das Image der „Energieregion“ kann bei Unternehmen Akzeptanz 
schaffen, eigene Maßnahmen im Bereich Elektromobilität umzusetzen. Häufig sind 
den Unternehmen die Möglichkeiten, die sich durch die aktuelle Förderkulisse für 
Elektromobilität ergeben, noch gar nicht bekannt. Wird das Vorhaben durch ein 
breites, sichtbares Angebot öffentlicher Ladeinfrastruktur durch die Kommunen 
flankiert, können Angebote der lokalen Unternehmen im Bereich E-Betriebswagen 
(mit „0,5%-Regelung“) und steuerfreiem sowie kostenlosen Ladestrom für Mitar-
beiter die notwendige Akzeptanz in der Bevölkerung schaffen, auf Elektromobilität 
umzusteigen. Darüber hinaus können die Maßnahmen durch die Unternehmen 
auch als Mitarbeiterbindung verstanden werden. 

In Form eines „runden Tischs“ kann die Kommune versuchen, die lokalen Unter-
nehmen über das Potenzial von Elektromobilität aufzuklären und solche positiven 
Entwicklungen anstoßen. Dabei sollten stets die aktuellen Rahmenbedingungen 
und Förderungen im Auge behalten und kommuniziert werden.  

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Beratung mit Klimaschutzmanagement des Landkreises 

2. Erörterung eines Konzepts zur Ansprache der Unternehmen 

3. Kontaktaufnahme mit den Unternehmen 

4. Einberufung eines ersten „runden Tischs“ mit den Unternehmen 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Aufwand für Organisation und Durchführung 

Einsparung Endenergie: Bis zu 3.655 MWhth/a  Allein im PKW-Fuhrpark der GHD- und In-
dustrieunternehmen. Darüber hinaus: 
Animation im privaten Bereich und Be-
rufs-Pendelverkehr! 

Einsparung Primärenergie: Bis zu 2.560 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu 5.300 t THG-Emissionen pro Jahr 

Wertschöpfungseffekte: Wertschöpfungseffekte entstehen, wenn es die Kommune schafft, die ortsansässi-
gen Unternehmen von den Vorteilen der Elektromobilität zu überzeugen und Maß-
nahmen (z.B. Ladesäulen von ortsansässigen Elektrikern bei den anderen Unter-
nehmen installiert werden) umgesetzt werden.  

Erfolgsindikatoren: Bis 2025 Bis 2030 

Bewertung: minimal gut sehr gut minimal gut sehr gut 

Anzahl von Unternehmen, die für An-
gestellte Lademöglichkeiten vorhalten: 

2 4 6 10 15 20 

E-Auto-Quote bei gewerblich angemel-
deten PKW: 

5 % 10 % 15 % 10 % 25 % 40 % 

Anmerkungen: Ggf. kann die Kommune wichtige inhaltliche Unterstützung vom Klimaschutzma-
nagement des Landkreises erhalten. 
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5.9 Eigenes Förderprogramm Elektromobilität 3 
Referenz: Abschnitt 6.1.1.2, aufbauend auf Maßnahme 2.4 

Zielgruppe: Bürger, GHD- und Industrieunternehmen 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Akzeptanzsteigerung von Elektromobilität in der Bevölkerung 

Beschreibung: Aufbauend auf Maßnahme 2.4 kann das kommunale Förderprogramm für erneu-
erbare Energien und Energieeffizienz speziell um den Themenblock „Elektromobi-
lität“ erweitert werden. Ggf. kann Maßnahme 5.9 auch für sich allein umgesetzt 
werden. 

Beispiel für eine Umsetzung: 

Denkbar sind finanzielle Zuschüsse für Wallboxen und Elektrofahrzeuge. So könnte 
die Installation einer Wallbox z.B. mit 100 € und die Anschaffung eines Elektrofahr-
zeugs mit 250 € von der Gemeinde bezuschusst werden. Neben Wallboxen und 
Elektrofahrzeugen können z.B. auch E-Bikes mit z.B. 100 € je Fahrrad gefördert 
werden, wenn dieses zum Pendeln genutzt und z.B. vom Arbeitgeber so bestätigt 
wird.  

Ggf. ist ein jährlicher Deckel zur Planung im kommunalen Haushalt denkbar und 
ggf. können zwei Fördertöpfe geschaffen werden, um Private und gewerbliche Kli-
enten gleichermaßen fördern zu können. 

Hebelwirkung:   hoch 

Erste Schritte: 1. Grundsatzbeschluss des Gemeinderats 

2. Siehe Maßnahme 2.4 

Investition/Kosten/Aufwand: Interner Aufwand für Organisation und Durchführung 

Kosten sind „gedeckelt“. 

Einsparung Endenergie: Siehe Maßnahme 1.9 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Durch die Förderung der Elektromobilität profitieren bei Umsetzung auch regio-
nale und lokale Unternehmen z.B. bei der Installation der Wallboxen oder beim 
Verkauf von Elektrofahrzeugen. 

Erfolgsindikatoren: Zunächst bis 2025 

Bewertung: gut sehr gut 

Deckel für Förderung 
je Kommune: 

Gräfenberg 12.500 €/a 25.000 €/a 

Hiltpoltstein 10.000 €/a 20.000 €/a 

Igensdorf 12.500 €/a 25.000 €/a 

Weißenohe 7.500 €/a 15.000 €/a 

Anzahl geförderter 
Wallboxen und Elekt-
rofahrzeuge je Kom-
mune: 

Gräfenberg je 30 privat, je 30 gewerblich je 60 privat, je 60 gewerblich 

Hiltpoltstein je 20 privat, je 20 gewerblich je 40 privat, je 40 gewerblich 

Igensdorf je 30 privat, je 30 gewerblich je 60 privat, je 60 gewerblich 

Weißenohe je 15 privat, je 15 gewerblich je 30 privat, je 30 gewerblich 

Anmerkungen: Das Förderprogramm sollte jährlich evaluiert und mit dem Ziel, eine tatsächliche 
Anschaffung von Elektrofahrzeugen und Wallboxen zu bewirken, angepasst wer-
den. 
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5.10 Radwege-Ausbaukonzept für Alltags- und Pendelverkehr 2 
Referenz: u.a. Abschnitt 2.12.3 

Zielgruppe: Bürger, Pendler, Angestellte 

Mögliche Beteiligte: Planungsbüro 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs, Verlagerung von Anteilen des Motori-
sierten Individualverkehrs (MIV) auf Fahrrad  

Beschreibung: In der Energieregion SFS sind bereits viele wichtige Ortsverbindungen mit mehr 
oder weniger gut ausgebauten Radwegen erschlossen. Eine genaue Analyse der 
Beschaffenheit konnte im Rahmen des vorliegenden Energiekonzepts nicht erfol-
gen. Zwischen vielen Ortschaften finden sich jedoch noch Lücken und manche Ort-
schaften sind gar nicht mit einem Radweg erschlossen.  

Für Radfahrer birgt dies enorme Gefahren, da diese neben den Fußgängern die 
schwächsten Verkehrsteilnehmer sind. Dies führt dazu, dass regelmäßige Pendel-
strecken ggf. nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem PKW zurückgelegt werden. 

Während die Berufspendler innerhalb einer Kommune (zwischen Ortschaften) 
nicht erfasst werden konnten, handelt es sich jedoch bereits innerhalb der Ener-
gieregion um 266 Berufspendler, die zwischen den Kommunen pendeln. Hinzu 
kommen fast 1.200 Schüler, die in den Schulen der Energieregion zur Schule gehen.  

Während die Hauptorte untereinander relativ gut mit fest ausgebauten und mit 
hinreichendem Fahrbahnbelag versehenen Radwegen verbunden sind, fehlen sol-
che zwischen den Neben- und kleinen Orten und den Hauptorten meist vollständig. 
Häufig finden sich insbesondere nur geschotterte Wege, die sich zwar für touristi-
sche, nicht jedoch für den Alltags- und Pendelverkehr eignen.  

Mit einem Radwege-Ausbaukonzept sollte der zukünftige Ausbau der Radwege 
systematisch organisiert und angegangen werden. Insbesondere durch die Natio-
nale Klimaschutzinitiative und andere Förderprogramme können heute Radwege 
mit relativ hohen Förderquoten realisiert werden, was den Ausbau deutlich er-
leichtert. Auch das systematisierende Ausbaukonzept kann bereits durch entspre-
chende Fördermittel realisiert werden. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Beschluss des Gemeinderats über Umsetzung 

2. Einholung von Angeboten 

3. Vergabeverfahren für Ausbaukonzept 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 15.000 € 

Förderung: • Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch Bayerische Staatsre-
gierung (Richtlinie über Förderung von Energiekonzepten und Energienut-
zungsplänen) 

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch das Amt für 
Ländliche Entwicklung ALE 

• Nationale Klimaschutzinitiative, Erstvorhaben Klimaschutzkonzept für 
nachhaltige Mobilität 

• Ggf. EU-Förderung durch LEADER/ELER/EFRE 

Einsparung Endenergie: Unmittelbar durch Umsetzung der Maßnahme: keine 

Ermöglicht jedoch die systematisierte Erschließung der Einsparpotenziale aus 
Maßnahme 5.11 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Durch Beauftragung lokaler oder regionaler Unternehmen 

Erfolgsindikatoren: bis 2022: Radwege-Ausbaukonzept ist erstellt 

Anmerkungen: - 
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5.11 Bau von Radwegen und Lückenschluss 1 
Referenz: Maßnahme 5.10 

Zielgruppe: Bürger, Pendler, Angestellte 

Mögliche Beteiligte: Externe Dienstleister 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs, Verlagerung von Anteilen des Motori-
sierten Individualverkehrs (MIV) auf Fahrrad  

Beschreibung: Nachdem durch Umsetzung von Maßnahme 5.10 ein systematisiertes Ausbaukon-
zept für Radwege vorliegt, muss dieses umgesetzt werden. Es sollten im ersten 
Schritt die wichtigsten Lücken geschlossen und Verbindungen ausgebaut werden. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Beschluss des Gemeinderats über Umsetzung 

2. Beauftragung Detailplanung-Planung (HOAI) 

3. Beantragung Fördermittel für Bau 

4. Ausschreibung Bauarbeiten 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 200 € bis 300 € je laufenden Meter Radweg.  

Bei 100 km Gesamtmaßnahmen: ca. 25.000.000 € 

Förderung: • Förderung im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (Investive Maß-
nahmen) 

• ALE im Rahmen der Dorferneuerung oder Flurneuordnung oder Ländliche 
Entwicklung 

• Ggf. Städtebauförderung 

Einsparung Endenergie: Bis zu 2.200 MWhth/a 

Einsparung Primärenergie: Bis zu 2.400 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bis zu 660 t THG-Emissionen pro Jahr 

Wertschöpfungseffekte: Durch Beauftragung lokaler oder regionaler Unternehmen. 

Erfolgsindikatoren: Bis 2025 Bis 2030 Bis 2040 

Bewertung: gut gut Sehr gut 

Umsetzung: Lückenschluss zwischen 
den Hauptorten 

Radwegebau zwischen 
den Haupt- und den grö-

ßeren Nebenorten 

Radwegebau zwischen 
den Neben- und kleineren 

Orten 

Anmerkungen: - 
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5.12 Bau überdachter Radabstellanlagen 2 
Referenz: Abschnitt 6.1.1.2, Zielkarte in Abschnitt 10.2.8 

Zielgruppe: Bürger, Pendler, Angestellte 

Mögliche Beteiligte: Bürger, Förderverein, Energieversorgungsunternehmen 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Attraktivitätssteigerung des Radverkehrs und des ÖPV, Verlagerung von Anteilen 
des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf Fahrrad und ÖPV 

Beschreibung: Eine überdachte Radabstellanlage an zentralen Punkten und insbesondere an Mo-
bilitätsschnittpunkten kann die Attraktivität des Radverkehrs steigern. Eine si-
chere, weitgehend von Witterungseinflüssen geschützte Abstellmöglichkeit kann 
dazu führen, dass sich Pendler, Angestellte und ggf. auch Eltern bei der Fahrt zu 
bestimmten Mobilitätsschnittpunkten und Einrichtungen für das Fahrrad entschei-
den. 

Die Radabstellanlage sollte mindestens über ausreichend Sicherungsmöglichkeiten 
verfügen, die einen Diebstahl bei sachgemäßer Nutzung erschweren (z.B. ausrei-
chend starke und vertrauenserweckende Stahlbügel, an denen [zunehmend hoch-
wertigere] Fahrräder mit einem Schloss gesichert werden können). Eine ausrei-
chende Beleuchtung zu Dämmerungszeiten und in der Nacht gewährleistet zusätz-
liche Sicherheit und erhöht die Akzeptanz. Ggf. kann eine installierte Überwa-
chungskamera zusätzlichen Schutz vor Diebstahl und Vandalismus bieten.  

Lademöglichkeiten für Elektrofahrräder sind wünschenswert, sollten aber bedarfs-
gerecht und situationsabhängig angeboten werden (z.B. für die Angestellten). 

Dabei wird die überdachte Radabstellanlage für sich allein nur einen kleinen Bei-
trag zu einem fahrradfreundlichen Klima in den Kommunen leisten. Neben den be-
reits vorhandenen, sehr gut ausgebauten Radwegen zwischen den umliegenden 
Ortschaften, wird nur ein flächendeckendes Angebot für Radfahrer, wozu auch 
eine sichere Abstellgelegenheit gehört, zum gewünschten Erfolg führen. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Beschluss des Gemeinderats über Umsetzung 

2. Einholung von Angeboten und Vergabe 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 500 € bis 1.500 € je Stellplatz;  

Beispielabstellanlage (20 reguläre Stellplätze, zusätzlich 5 Stellplätze mit Elekt-
rotankstelle, 5 abschließbare Fahrradboxen, Abstellanlage mit PV-Anlage über-
dacht): ca. 10.000 € (ohne Boxen und Lademöglichkeit) bis 40.000 € (mit Boxen, 
Lademöglichkeit und PV-Anlage) 

Förderung: • Förderung im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (Investive Maß-
nahmen) 

Einsparung Endenergie: Unmittelbar durch Umsetzung der Maßnahme: keine 

Ermöglicht jedoch die systematisierte Erschließung der Einsparpotenziale aus 
Maßnahme 5.11 

Einsparung Primärenergie: 

Einsparung Emissionen: 

Wertschöpfungseffekte: Durch Beauftragung lokaler oder regionaler Unternehmen 

Erfolgsindikatoren: bis 2030 

Bewertung: minimal befr. gut sehr gut vorbildlich 

Art der Ausstattung: 
Überdachte Radabstell-

anlagen 

Überdachte Radabstellan-
lagen, Fahrradboxen und 
Ladestation für E-Bikes. 

Überdachte (mit PV-An-
lage) Radabstellanlage, 
Fahrradboxen und La-
destation für E-Bikes 

Anzahl Radabstell-
anlagen 

Gräfenberg 5 10 5 10 10 

Hiltpoltstein 1 1 1 1 1 

Igensdorf 5 9 5 9 9 

Weißenohe 1 2 1 2 2 

Anmerkungen: - 
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5.13 Dienst-E-Bikes in kommunalen Einrichtungen 3 
Referenz: - 

Zielgruppe: Angestellte 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Verlagerung von Anteilen des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf das Fahr-
rad 

Beschreibung: An diversen Stellen und kommunalen Einrichtungen müssen häufig Besorgungs-, 
Kontroll- oder Lieferfahrten getätigt werden. Statt eines herkömmlichen oder ei-
nes Elektro-PKW kann für solche Fahrten insbesondere bei gutem Wetter häufig 
auch ein Dienst-Fahrrad genutzt werden. Wegen der Topographie der Energiere-
gion wird die Anschaffung von E-Bikes empfohlen.  

Die Anschaffung eines solchen Dienst-E-Bikes ist an allen Stellen und Einrichtungen 
mit häufigen solchen Fahrten mit weniger als 10 Kilometer Distanz sinnvoll. Ggf. 
kann auch ein Lasten-E-Rad für etwas größere Besorgungsfahrten angeschafft wer-
den.  

Geeignete Einrichtungen sind u.a.: 

• Rathaus 

• Bauhof 

• Schulen 

• Kläranlage 

• Kindergärten und Kindestagesstätten 

Angestellte sollten zur Nutzung dieser Dienst-E-Bikes bei gutem Wetter angehalten 
werden. 

Hebelwirkung: niedrig  

Erste Schritte: 1. Einholung von Angeboten 

2. Anschaffung eines geeigneten E-Bikes 

Investition/Kosten/Aufwand: Ca. 2.000 € (Normales E-Bike) bis ca. 4.000 € (Lasten-E-Bike) 

Einsparung Endenergie: Bei 10 Einrichtungen mit je 2 Fahrten pro Woche mit 5 km Distanz: 

Ca. 5.000 kWhth/a 

Einsparung Primärenergie: Ca. 6.000 kWh/a 

Einsparung Emissionen: Ca. 1,4 t/a 

Wertschöpfungseffekte: Durch Beschaffung über lokales oder regionales Unternehmen 

Erfolgsindikatoren: Bis 2021 Bis 2023 Bis 2025 

Bewertung: 

minimal gut 

Sehr gut 

(auch als „Job-Rad“ für 
Angestellte) 

Anzahl E-Bikes im 
kommunalen 

Fuhrpark 

Gräfenberg/VG 2 3 10 

Hiltpoltstein 1 2 5 

Igensdorf 1 2 10 

Weißenohe 1 2 3 

Anmerkungen: Maßnahme 5.13 meint zunächst Dienst-E-Bikes an den kommunalen Einrichtun-
gen.  

Dem gegenüber können in der freien Wirtschaft Angestellten auch sog. „Job-Rä-
der“ z.B. per Leasing zur Verfügung gestellt werden, die sich per Entgeltumwand-
lung über das Bruttogehalt finanzieren lassen und damit netto deutlich günstiger 
für den Angestellten anzuschaffen sind. Da die Variante der Entgeltumwandlung 
letztendlich aber zu Lasten der Sozialbeiträge gehen, weigern sich die kommunalen 
Arbeitgeberverbände grundsätzlich eine entsprechende Öffnungsklausel für „Job-
Räder“ in die Tarifverträge einzufügen. Zum Zeitpunkt der Entwicklung des vorlie-
genden Energiekonzepts werden aber gerade entsprechende Verhandlungen ge-
führt, um auch kommunalen Angestellten ein „Job-Rad“ per Entgeltumwandlung 
zu ermöglichen. 
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5.14 Förderung kommunaler Angestellter, die mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur 
Arbeit kommen 

3 

Referenz: Abschnitt 6.1.1.2, Abschnitt 6.1.2.3 

Zielgruppe: Kommunale Mitarbeiter, Kommunen 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Vorbildcharakter als Beispiel für die Förderung von Mitarbeitern bei gleichzeitiger 
Förderung der emissionslosen Mobilität 

Beschreibung: Ganz generell können Unternehmen emissionslose Mobilität fördern, indem sie 
Mitarbeiter belohnen, die ohne Energieverbrauch oder ohne den PKW zur Arbeit 
kommen. Während das Verkehrsmittel PKW für die Unternehmen zusätzliche Kos-
ten durch das Vorhalten von Stellflächen bedeutet, kann die sportliche Aktivität, 
nämlich mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit zu kommen, sogar die Gesundheit 
der Mitarbeiter fördern und zu weniger krankheitsbedingten Ausfällen führen. 
Diese Vorteile können durch das Unternehmen honoriert werden. Es können z.B. 
auf Nachweis pauschale Kilometergelder je „ohne den PKW zurückgelegter Pen-
delstrecke“ oder z.B. zusätzliches Gehalt vereinbart werden, wenn an 75 % der 
Tage eines Monats auf den PKW verzichtet wurde und der Mitarbeiter stattdessen 
mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit kam. 

Genauso wie es Unternehmen auf diese Art fördern können, kann auch die Kom-
mune als Arbeitgeber solche Vergünstigungen und Förderungen einführen. Dabei 
sollte jedoch stets Wert auf eine gerechte Förderung gelegt werden (körperlich 
oder gesundheitlich benachteiligte Angestellte sollten ähnliche Chancen haben ge-
fördert zu werden wie weniger benachteiligte Angestellte). 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Beratung über geeignete Anreize 

2. Beschluss mit den Arbeitnehmervertretern 

3. Einführung der Förderung 

Investition/Kosten/Aufwand: Geringe Mehrkosten, die sich jedoch auch auf die Motivation und Gesundheit der 
Mitarbeiter auswirken und damit zu Mehrwert führen. 

Einsparung Endenergie: Beispielrechnung: 10 Mitarbeiter kommen an 10 Tagen im Monat ohne Energie-
verbrauch mit dem Fahrrad zur Arbeit und würden normalerweise den PKW nut-
zen. Die Pendelstrecke beträgt einfach 5 km. Insgesamt würden die Mitarbeiter 
5 km x2 mal am Tag x10 Mitarbeiter x10 Tage x12 Monate = 12.000 km weniger 
mit dem PKW zurücklegen (durchschnittliche jährliche Fahrleistung eines Kleinwa-
gens). Hierdurch werden bei einem Energieverbrauch in Höhe von 7 Litern 
(Stop&Go auf Kurzstrecken, Motor ist noch nicht warm) je 100 km insgesamt 
knapp 840 Liter Treibstoff bzw. 8.400 kWhth/a eingespart 

Einsparung Primärenergie: Bei dem Beispiel oben: Die Einsparung von 8.400 kWhth/a Treibstoff entspricht bis 
zu 10.000 kWh/a Primärenergie 

Einsparung Emissionen: Bei dem Beispiel oben: bis zu 2,8 t THG-Emissionen pro Jahr 

Wertschöpfungseffekte: Einsparung von Mobilitätskosten, Krankheitskosten der Mitarbeiter. Darüber hin-
aus Mehrwert durch gesteigerte Gesundheit der Angestellten, höhere Produktivi-
tät durch höhere Motivation. 

Erfolgsindikatoren: Die Förderung wurde beschlossen und eingeführt.  

Anmerkungen: Finanzielle Anreize sind auf Grund der Tarifverträge kommunaler Angestellter eher 
schwer bis gar nicht umzusetzen. Über entsprechend geeignete Anreize sollte dis-
kutiert und beraten werden. 
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Mobilität und Verkehr Priorität 

5.15 Aufstellen eines Nahverkehr-Konzepts 1 
Referenz: Abschnitt 3.3.3, Abschnitt 6.1.1.2 

Zielgruppe: Bürger, Pendler 

Mögliche Beteiligte: - 

Planungshorizont:  Im Jahr 20… 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Ziel: Reduzierung des Anteils von MIV und Verlagerung des Anteils auf den ÖPNV 

Beschreibung: Die Art, wie dem Wunsch nach, und dem Bedarf für Mobilität in Zukunft Rechnung 
getragen wird, muss sich ändern. Zwar können Elektrofahrzeuge ohne Einbußen 
im Komfort die heutigen Verbrennungsmotoren ersetzen und deutlich Energie ein-
sparen, jedoch kann auf diese Weise nicht ausreichend Energie eingespart werden 
(auch beim Fahrzeugbau wird bereits Energie benötigt), um die wichtigen weltwei-
ten Ziele zur Beschränkung der Erderwärmung auf weniger als 2 °C zu bewirken. 

In Zukunft müssen also deutlich größere Anteile des MIV auf den ÖPNV verlagert 
werden, da hierin ein weiteres wichtiges Einsparpotenzial liegt. Dies gelingt - wenn 
keine Verbote ausgesprochen werden sollen - nur durch ein ansprechendes Ange-
bot. Um ein solches Angebot zu entwickeln, muss ein systematisches Konzept auf-
gestellt werden, das die aktuelle Nachfrage und den zukünftigen Bedarf feststellt 
und den notwendigen Entwicklungspfad für Anpassungen des aktuellen ÖPNV dar-
stellt. 

Ein solches Konzept kann durch die Energieregion aufgestellt werden. Sollte es auf 
höherer Ebene (z.B. Landkreis oder Verkehrsverbund) ähnliche Ambitionen geben, 
sollte sich aktiv daran beteiligt werden. 

Hebelwirkung:  mittel  

Erste Schritte: 1. Abfrage Ambitionen auf höherer Ebene 

 

Wenn Energieregion das Konzept aufstellen muss: 

2. Beschlussfassung der Gremien 

3. Suche nach geeigneten Anbietern 

4. Entwicklung Leistungsbeschreibung 

5. Ausschreibung der Leistungen 

6. Vergabe 

Investition/Kosten/Aufwand: Für eigenständiges Konzept der Energieregion: ca. 50.000 € (Wenn Förderung in 
Anspruch genommen werden kann ca. 3.000 bis 6.000 € je Kommune) 

Förderungen: • Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch Bayerische Staatsre-
gierung (Richtlinie über Förderung von Energiekonzepten und Energienut-
zungsplänen) 

• Ggf. Förderung der Umsetzung des vorliegenden EK durch das Amt für 
Ländliche Entwicklung ALE 

• Nationale Klimaschutzinitiative, Erstvorhaben Klimaschutzkonzept für 
nachhaltige Mobilität 

• Ggf. EU-Förderung durch LEADER/ELER/EFRE  

Einsparung Endenergie: Bei 10% MIV zu ÖPNV: bis zu ca. 7.000 MWhth/a 

Einsparung Primärenergie: Bei 10% MIV zu ÖPNV: bis zu ca. 8.000 MWh/a 

Einsparung Emissionen: Bei 10% MIV zu ÖPNV: bis zu ca. 2.300 t THG-Emissionen pro Jahr 

Wertschöpfungseffekte: Durch Beschäftigung vor Ort, Kosteneinsparung bei Mobilitätsbedarf 

Erfolgsindikatoren: Bis 2023 Bis 2030 Bis 2030 

Bewertung: gut gut Sehr gut 

Umsetzung: Nahverkehr-Konzept ist 
aufgestellt 

Deutliche Verbesserungen 
bei Bahnlinie Gräfenberg-

Nürnberg 

Busrouten werden deut-
lich häufiger befahren und 

angenommen 

Anmerkungen: Die Maßnahme kann mit Maßnahme 5.10 kombiniert werden (gemeinsames grö-
ßeres Konzept inkl. Radverkehr). 
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10.2 Zielkarten 

10.2.1 Eignungsflächen Photovoltaikanlagen auf Freiflächen 

Während Photovoltaikanlagen auch auf allen anderen Ackerflächen der Energieregion im Sinne des 

EEG errichtet werden können, handelt es sich um die in Abbildung 184 dargestellten Eignungsflächen 

um die besonders privilegierten Flächen nach EEG in einem stark vorbelasteten 110m-Korridor entlang 

der Bahnstrecke. 

 

Abb. 184: Kurzfassung des vorliegenden Energiekonzepts 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019)  
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10.2.2 Potenzielle Erweiterungen des Nahwärmenetzes in Gräfenberg 

Das Nahwärmenetz in Gräfenberg wird zum Zeitpunkt der Entwicklung des vorliegenden Energiekon-

zepts bereits auf Basis von GEM 2016 bis in die Altstadt erweitert. Zusätzlich hat das Energiekonzept 

Potenziale für eine Einbindung von industrieller Abwärme und weitere Siedlungsgebiete mit hohem 

Wärmeverbrauch identifiziert: Während die Altstadt besonders viel Wärmeenergie verbraucht und 

dort energetische Sanierungsmaßnahmen aus Denkmalschutzgründen häufig erschwert sind, finden 

sich auch entlang der Guttenburger Straße ältere Wohngebiete mit relativ hohen Wärmedichten (vgl. 

Abschnitt 5.3.7). 

 

Abb. 185: Zielkarte zur Erweiterung des Nahwärmenetzes in Gräfenberg 

(QUELLE: GEM 2016, EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019)  

Erweiterung  

Guttenburger Str. 

Integration der indust-
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Altstadt 
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10.2.3 Potenzielle Erweiterungen des Nahwärmenetzes in Hiltpoltstein 

Die folgende Abbildung zeigt das Ausbaukonzept des derzeitigen Betreibers des Nahwärmenetzes in 

Hiltpoltstein. Das Nahwärmenetz, das derzeit noch von einer Biogasanlage mit Wärme versorgt wird, 

soll zunächst bis in den älteren Ortskern Hiltpoltsteins und später potenziell auch noch weiter bis in 

die Neubaugebiete im Süden ausgebaut werden. Da sich insbesondere im Ortskern Hiltpoltsteins hohe 

Wärmedichten finden (vgl. Abschnitt 5.3.12), erscheint der Betrieb eines Nahwärmenetzes auf Basis 

erneuerbarer Energien als sehr sinnvoll. Während ein Erhalt der Biogasanlage als Wärmequelle als 

wünschenswert erachtet wird, weist auch die perspektivische Nutzung anderer Biomasse deutlich po-

sitive ökologische Effekte auf. 

 

Abb. 186: Zielkarte zur Erweiterung des Nahwärmenetzes in Hiltpoltstein 

(QUELLE: NATURSTROM 2018; EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019)  
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10.2.4 Potenzielles Eignungsgebiet für ein Nahwärmenetz in Weißenohe 

In Abschnitt 7.5 wurde das Potenzial für ein Wärmenetz auf Basis von Biomasse für den Ortskern aus 

ehemaliger Klosteranlage, den umliegenden zugehörigen Gebäuden, den kommunalen Gebäuden, der 

Brauerei und privaten Anliegern betrachtet. Dort befinden sich die höchsten Wärmedichten. Perspek-

tivisch ist es denkbar, ein solches Kernnetz in die umliegenden Wohngebiete mit höheren Wärmedich-

ten und relativ einfacher Möglichkeiten für die infrastrukturelle Erschließung zu erweitern.  

 
Abb. 187: Zielkarte Wärmenetz in Weißenohe 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019)  

Bei hohem Anschlussinteresse und An-

schlussbereitschaft ebenfalls sinnvoll! 

Bei hohem Anschlussinteresse und An-

schlussbereitschaft ebenfalls sinnvoll! 

Betrachttetes Nahwär-

menetz in Weißenohe 
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10.2.5 Potenzielles Eignungsgebiet für ein Nahwärmenetz in Igensdorf 

In Abschnitt 7.4 wurde das Eignungsgebiet für ein Nahwärmenetz auf Basis von Biomasse in Igensdorf 

untersucht. Durch die grundsätzlich günstige Situation, in der eine Biogasanlage mit Abwärmepoten-

zialen zur Verfügung steht, erscheint der Standort Igensdorf prädestiniert für ein solches Vorhaben. Da 

nach Aussagen des Betreibers der Biogasanlage eine Anbindung des südlich näher gelegenen Mittel-

dorfs wegen diversen Erschwernissen bei der Kreuzung der Bundesstraße B2 und der Bahnlinie nur 

schwer umsetzbar ist, wurde das Abwärmepotenzial im ohnehin im Rahmen des vorliegenden Ener-

giekonzepts untersuchten Nahwärmenetzes für Igensdorf berücksichtigt. Zu einem späteren Zeitpunkt 

könnte das Nahwärmenetz aber dennoch in das nahegelegene Mitteldorf erweitert werden. 

 
Abb. 188: Zielkarte Wärmenetz in Weißenohe 

(QUELLE: EIGENE BERECHNUNGEN UND DARSTELLUNG EVF 2019)  
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10.2.6 Potenzielles Eignungsgebiet für ein Nahwärmenetz in Stöckach 

In Stöckach könnte der Ausgangspunkt für ein regeneratives Nahwärmenetz von der Lindelberg-Kul-

turhalle ausgehen. Dort befindet sich bereits eine größere Heizanlage, welche zum zukünftigen Heiz-

werk ausgebaut werden könnte. Der Standort ist darüber hinaus sehr gut erreichbar. Weiterhin zeigt 

Abschnitt 5.3.2 höhere Wärmedichten in den Wohngebieten südlich der Lindelberg-Kulturhalle. Bei 

entsprechender Akzeptanz, und entsprechendem Anschlussinteresse vorausgesetzt, kann dort wahr-

scheinlich ein Nahwärmenetz, das z.B. mit Holzhackschnitzeln betrieben wird, errichtet werden (Maß-

nahmen 4.12 und 4.13). Eine darüberhinausgehende Verbindung nach Unterlindelbach erscheint auf 

Grund der größeren Distanz und nur wenigen und kleinen Verbrauchern eher als ungünstig. 

 

Abb. 189: Zielkarte Wärmenetz in Stöckach 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019)  

Bei hohem Anschlussinteresse und 

Anschlussbereitschaft sinnvoll! 
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10.2.7 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

Abschnitt 6.1.1.2 zeigt das große Effizienzsteigerungspotenzial, das sich durch Elektromobilität er-

schließen lässt. Um die Akzeptanz zu erhöhen und diffuse Ängste bei den Nutzern abzubauen bedarf 

es einer ausreichenden Ladeinfrastruktur. Während der private Nutzer meist zu Hause laden wird, 

dient diese öffentliche Grundversorgung Bürgern, die zu Hause keine eigene Möglichkeit für eine La-

destation haben, Gästen und als Backup-Infrastruktur für den Störungsfall an der heimischen Ladesta-

tion, sowie für alle anderen Nutzer (Durchreisende, Post, Lieferdienste, etc.).  

 
Abb. 190: Zielkarte Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 
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Bei dem Ausbau der Ladeinfrastruktur handelt es sich um ein umfangreiches Maßnahmenpaket aus 

wichtigen Standorten für eine kommunale Grundversorgung und bereits aus Sicht des übergeordneten 

Ladeinfrastrukturkonzepts auf Landkreisebene als notwendig erachteten Ladestationen.  

Insgesamt werden ca. 80 öffentliche Ladestationen für die Energieregion „Südliche Fränkische 

Schweiz“ empfohlen. Perspektivisch werden diese bis zum Jahr 2050 für notwendig erachtet. Auf das 

Jahr heruntergerechnet bedeutet das, dass pro Jahr etwa 2 bis 3 Ladestationen installiert werden 

müssten. Während die Errichtung einer einzigen konventionellen Tankstelle mit Kosten in Höhe von 

1,5 bis 2 Mio. Euro verbunden ist, würden durch die Errichtung der 80 Ladestationen deutlich weniger 

Kosten entstehen. Hierfür wären aus heutiger Sicht „nur“ 1,2 Mio. Euro notwendig. Ein Großteil (bis zu 

50 %) der Kosten für öffentliche Ladeinfrastruktur wird heute sogar durch den Bund und den Freistaat 

gefördert. Die zugehörige Strom-Infrastruktur reicht für diese öffentlichen Ladesäulen bereits aus, da 

je Ladesäule nicht mehr als ein herkömmlicher Hausanschluss benötigt wird. Damit ließen sich leicht 

Ladeleistungen bis 22 oder 43 kWel mit Wechselstrom realisieren. 

Werden nur die primär als wichtig befundenen Standorte betrachtet, handelt es sich um insgesamt 27 

zusätzliche Ladesäulen (Gräfenberg 11, Hiltpoltstein 5, Igensdorf 8 und Weißenohe 3). Auf die nächs-

ten 5 Jahre betrachtet müssten in Abhängigkeit zur Kommune jedes Jahr nur eine oder nur bis zu drei 

Ladesäulen pro Jahr errichtet werden. Die Standorte mit Priorität 2 oder 3 ergänzen diese wichtige 

primäre Ladeinfrastruktur im vorgenannten Umfang vor allem in der Fläche. 
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10.2.8 Überdachte Radabstellanlagen 

Überdachte Radabstellanlagen steigern die Attraktivität des Radverkehrs enorm. Insbesondere an Ver-

knüpfungspunkten zum ÖPNV und an den kommunalen Einrichtungen können durch ein entsprechen-

des Angebot Fahrten vom Motorisierten Individualverkehr (MIV) auf das Fahrrad verlagert werden. 

Die Radabstellanlagen sollten durch Überdachung vor Witterungseinflüssen schützen. Die großen öf-

fentlichen Radabstellanlagen sollten zur Steigerung des Sicherheitsgefühls beleuchtet sein. Darüber 

hinaus sollten die Radabstellanlagen über ausreichend Sicherungsmöglichkeiten für zunehmend hoch-

wertigere Fahrräder verfügen. Ggf. können Einrichtungen wie Fahrradboxen oder Ladestationen für E-

Bikes die Attraktivität zusätzlich erhöhen. 

 
Abb. 191: Zielkarte für überdachte Radabstellanlagen 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019)  
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10.3 Handlungsempfehlungen und Energiestrategie 

Die Voraussetzungen in der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ sind bereits sehr gut. In den 

vergangenen Jahren wurden viele bedeutende Projekte umgesetzt. Hierzu gehört zum Beispiel das 

Heizwerk in Gräfenberg, das die Schulen und den Kindergarten mit erneuerbaren Energien versorgt. 

Ebenso wird auch in Hiltpoltstein die Abwärme der Biogasanlage erfolgreich in kommunalen und pri-

vaten Liegenschaften genutzt. Auch das auf Initiative eines lokalen Landwirts entstandene Nahwärme-

netz in Pommer versorgt bereits einen Großteil des Ortes mit der Abwärme der Biogasanlage. Darüber 

hinaus erzeugen vier weitere Biogasanlagen, eine Windkraftanlage und zwei große Photovoltaikanla-

gen auf Freiflächen große Mengen regenerativen Strom.  

Doch während im Strombereich seit der Errichtung der PV-Anlage bei Guttenburg bereits deutlich über 

90 % des Verbrauchs durch erneuerbare Energien bereitgestellt wird, besteht in den übrigen Sektoren 

noch großer Handlungsbedarf. Trotz der bereits vorhandenen Nahwärmenetze, die mit Holz oder der 

Abwärme von Biogasanlagen betrieben werden und der überdurchschnittlich hohen Verbreitung von 

Holzheizungen und dem überdurchschnittlich hohen Anteil regenerativer Energien im Wärmebereich 

in Höhe von ca. 30 % muss ein verstärkter Ausbau der nachhaltigen Energieerzeugung stattfinden. Im 

Mobilitätsbereich ist ein solcher regenerativer Anteil so gut wie noch gar nicht vorhanden. Mit 6,7 Ton-

nen Treibhausgase pro Kopf und Jahr liegt die Energieregion zwar unter dem Durchschnitt der Bundes-

republik Deutschland in Höhe von ca. 9,6 Tonnen, aber leicht über dem gesamtbayerischen Durch-

schnitt in Höhe von nur ca. 6 Tonnen pro Einwohner. Das Ziel, die aktuell stattfindende und durch den 

Menschen verursachte globale Erwärmung auf maximal 2 °C zu beschränken, ist jedoch nur dann er-

reichbar, wenn pro Kopf bis zum Jahr 2050 im Durchschnitt nur maximal etwa 2 Tonnen Treibhausgase 

emittiert werden. Die Pro-Kopf-Emissionen in der Energieregion müssten also bis 2050 weiterhin auf 

durchschnittlich weniger als ein Drittel reduziert werden. 

Um die Situation in der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ weiter zu verbessern sucht das 

vorliegende Energiekonzept deshalb nach Möglichkeiten und Potenzialen, die in der Entwicklung des 

Maßnahmenkatalogs gemündet sind. Dabei handelt es sich um einen ganzen Katalog ambitionierter 

Maßnahmen mit teils umfangreichen Projekten, die die weitere Nutzung erneuerbarer Energien in der 

Energieregion und deutliche Einsparungen und Effizienzsteigerungen zum Ziel haben (vgl. Abschnitt 

10.1). 

Zu diesen Maßnahmen gehört aus Sicht der Kommunen zuallererst die Einführung eines eigenen kom-

munalen Energiemanagements. Denn nur mit einer eigenen Aufgabenzuweisung und der kontinuierli-

chen Überwachung der Energieverbräuche ist die Möglichkeit eines frühzeitigen Eingreifens bei zu ho-

hen Verbräuchen gegeben. Nur so lassen sich die Ursachen für zu hohe Energieverbräuche im eigenen 

Gebäudebestand identifizieren und die geeigneten Maßnahmen ergreifen, um gegensteuern zu kön-

nen. Diese Notwendigkeit hat sich zuletzt bei dem Einsparpotenzial im Bereich Straßenbeleuchtung 

gezeigt. Bereits während der Entwicklung des vorliegenden Energiekonzepts wurden große Teile von 

ihr auf besonders energieeffiziente LED-Technologie umgerüstet. Das damit erschlossene Einsparpo-

tenzial energetischer und ökonomischer Natur spricht für sich (vgl. Abschnitt 6.1.2.4). Die noch nicht 

auf LED-Technologie umgerüsteten Bereiche sollten schnellstmöglich ebenfalls umgerüstet werden. 

Darüber hinaus konnte bereits während der Entwicklung des vorliegenden Energiekonzepts für die 

Kläranlage in Igensdorf ein Einspar- und Effizienzsteigerungskonzept aufgestellt werden. Dieses Kon-

zept sollte dringend umgesetzt werden, da hierdurch große Effizienzsteigerungen und auch Kostenein-

sparungen erzielt werden können (vgl. Abschnitt 6.1.2.5 und 6.2.6.2). 
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Weiterhin wurde auch bereits mit Beginn der Entwicklung des vorliegenden Energiekonzepts die Er-

weiterung des Gräfenberger Nahwärmenetzes angestoßen. Diese soll vom Heizwerk am Schulzentrum 

ausgehend über den „Schießberg“ in die Altstadt erfolgen. Da die Untersuchungen zum Wärmekatas-

ter ebenfalls die Eignung des betreffenden Projektgebietes für ein Wärmenetz festgestellt haben, wird 

diese Erweiterung auch vom vorliegenden Energiekonzept gestützt. Darüber hinaus haben die Unter-

suchungen des vorliegenden Energiekonzepts auch ein Potenzial zur Nutzung industrieller Abwärme 

und ein weiteres gut für ein Wärmenetz geeignetes Wohngebiet in Gräfenberg gefunden (vgl. Ab-

schnitt 6.2.7.1 und 5.3.7). Diese Potenziale sollten in Zukunft ebenfalls genauer untersucht und in das 

Gräfenberger Wärmenetz eingebunden werden. 

Dem Vorbild des Gräfenberger Heizwerks folgend hat das Wärmekataster des vorliegenden Energie-

konzepts auch Potenziale für solche Wärmenetze auf Basis regenerativer Energien in weiteren Ortstei-

len ermittelt (vgl. Abschnitt 5.3). In ersten Untersuchungen haben sich die Potenziale in Weißenohe 

und Igensdorf sowie in Stöckach als vielversprechend erwiesen. Das tatsächliche Anschlussinteresse 

und die damit in Verbindung stehende Wirtschaftlichkeit der potenziellen Wärmenetze sollte in auf-

bauenden Machbarkeitsstudien geprüft werden.  

Den Biogasanlagen in der Energieregion steht hingegen eine ungewisse Zukunft bevor. Diese wurden 

meist kurz nach der Einführung des EEG errichtet und weisen nur für den im EEG garantierten Vergü-

tungszeitraum von 20 Jahren plus Inbetriebnahmejahr ein gesichertes Betriebskonzept auf. Wegen der 

hohen Rohstoffkosten ist ein Betrieb über diesen Zeitraum hinaus ohne gesetzlich festgelegte Vergü-

tung meist nicht wirtschaftlich. Allein die Substratkosten übersteigen i.d.R. die damit erzielbaren 

Stromerlöse. Die Defizite können durch Erlöse im Wärmeverkauf meist nicht kompensiert werden. 

Ohne eine zielführende Post-EEG-Regelung auf staatlicher Ebene, die einen wirtschaftlichen Weiter-

betrieb ermöglicht, ist deshalb eine Stilllegung der vorhandenen Biogasanlagen zu befürchten. Zum 

Zeitpunkt der Fertigstellung des vorliegenden Energiekonzepts (ca. 2 Jahre bevor die ersten Biogasan-

lagen aus dem Vergütungsmechanismus des EEG herausfallen werden) liegt noch kein solch grundle-

gendes Konzept für diese Phase auf staatlicher Seite vor. 

Insbesondere für die Nahwärmenetze, die an solche Biogasanlagen angeschlossen sind (Hiltpoltstein, 

Pommer) muss also ggf. relativ bald eine Folgelösung gefunden werden. Die Betreiber beschäftigen 

sich erfahrungsgemäß bereits intensiv mit dieser Post-EEG-Phase. Die in Maßnahme 1.25 angespro-

chenen Vernetzungstreffen sollten deshalb relativ bald einberufen werden. Diese können unter Um-

ständen bereits eine positive Entwicklung einleiten oder zumindest entscheidende Denkanstöße lie-

fern. Für den Fall, dass der Betrieb der Biogasanlagen tatsächlich eingestellt werden muss, sollte un-

bedingt nach einer Lösung auf Basis von erneuerbaren Energien gesucht werden. Die Nutzung von Holz 

in einem Heizwerk – ggf. in Kombination mit der Nutzung solarer Wärme – ist hier aktuell der vielver-

sprechendste Variante. 

Neben der Nutzung der reichlich vorhandenen Biomasse verspricht die Nutzung der Solarenergie die 

größten Potenziale für erneuerbare Energien in der Energieregion. Allein durch die große neue Freiflä-

chenanlage bei Guttenburg konnte der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch von zuvor 

68 % auf über 92 % gesteigert werden. Weitere solche großen Anlagen sind auch über eine 100 %ige 

Deckung des Eigenbedarfs hinaus wünschenswert und können auch außerhalb der in Abschnitt 10.2.1 

dargestellten besonders privilegierten Flächen errichtet werden. So sieht auch das EEG bereits Aus-

schreibungen für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen auf benachteiligten Ackerflächen vor. Städtische 

Regionen (Nürnberg, Fürth, Erlangen, Forchheim) sind perspektivisch beispielsweise auf die umliegen-

den Kommunen angewiesen und die Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ hat die beste Aus-

gangssituation, um zum „Strom-Exporteur“ werden zu können. 
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Doch auch im kleinen Bereich ist die Nutzung der Biomasse und der Solarenergie von großer Bedeu-

tung. Während Photovoltaikanlagen immer günstigere Gestehungskosten aufweisen, ist der erzeugte 

Strom heute bereits deutlich günstiger als der Strom aus dem öffentlichen Stromnetz. Deshalb können 

Photovoltaikanlagen heute eigentlich sogar schon ohne gesetzlich festgeschriebene Vergütungssätze 

betrieben werden. Mit mittlerweile ebenfalls erschwinglichen Stromspeichern lassen sich heute sogar 

sehr große Anteile des eigenen privaten Strombedarfs durch Solarenergie decken. Deckungsgrade von 

mehr als 70 % selbst erzeugten Stroms am Stromverbrauch können ökonomisch realisiert werden und 

stellen heute keine technische Herausforderung für den Eigenheimbesitzer mehr dar. Dieser Strom 

lässt sich sogar im eigenen Elektrofahrzeug nutzen. Die mit dem Bedürfnis nach Mobilität verbundenen 

Verbrauchskosten lassen sich so auf etwa ein Drittel reduzieren. Dennoch nutzt noch lange nicht jeder 

Bürger dieses Potenzial auf dem eigenen Dach. Eine intensive Informationskampagne zum Thema „So-

larenergie“ (Maßnahme 1.7) sollte insbesondere die Bürger über die Potenziale aufklären. Der im Rah-

men des vorliegenden Energiekonzepts entwickelte Solardachflächenkataster kann als erste Maß-

nahme auf dem Weg zur Solarkampagne verstanden werden (vgl. Abschnitt 9.1.7). Mit lokalen Exper-

ten für Photovoltaik- und Solaranlagen als Partner lässt sich sicherlich eine zielführende Kampagne 

entwickeln. 

Eine ähnliche Aufklärungskampagne ist auch für den Bereich der energetischen Gebäudesanierung 

notwendig. Die ermittelten Verbräuche spiegeln im interkommunalen Vergleich das Alter und den Sa-

nierungsstand der Gebäude wider. Durch die energetische Sanierung lassen sich sogar die größten Ein-

sparpotenziale erschließen. Da in diesem Zusammenhang aber auch die höchsten Investitionskosten 

entstehen, ist dieses Potenzial auch am schwersten zu erschließen. Deshalb wurde bereits ein Sanie-

rungs- und Modernisierungsratgeber (vgl. Abschnitt 9.1.8) im Rahmen des vorliegenden Energiekon-

zepts entwickelt. Dieser kann als erster Schritt für eine breit angelegte Informationskampagne verstan-

den werden (Maßnahme 1.8). Durch die Benennung von ehrenamtlichen Energiepaten (Maßnahme 

1.15) und Exkursionen mit Wärmebildkameras (Maßnahme 1.16) kann diese Kampagne durch kommu-

nale Initiative flankiert werden. 

Darüber hinaus besteht das größte Einspar- und Effizienzsteigerungspotenzial bei dem anstehenden 

Wandel hin zur Elektromobilität mit batterieelektrischen Fahrzeugen. Diese ist nicht nur vor Ort klima-

neutral und vermeidet krankmachende Schadstoffemissionen, sondern stellt auch die effizienteste al-

ternative Antriebsform dar, die erneuerbare Energien mit niedrigem Primärenergiefaktor nutzen kann. 

Da in der Bevölkerung heute ganz allgemein noch viele Vorbehalte gegenüber dieser noch neuen Tech-

nologie vorhanden sind – immerhin handelt es sich hier auch um einen Bruch mit altbekannten und 

vertrauten Verbrennungsmotoren – sollte auch hier eine Informationskampagne bestehende Vorur-

teile mindern und den Bürger an das Thema Elektromobilität heranführen (Maßnahme 1.9). Der Wan-

del wird aber nur gelingen, wenn auch eine ausreichende Infrastruktur zum Laden vorhanden ist und 

das Thema mit positiven Assoziationen belegt ist. Dem Ausbau einer öffentlichen Basis-Infrastruktur 

(Maßnahmen 5.3, 5.4) kommt deshalb eine besondere Bedeutung zu. Um auf kommunaler Seite die 

Glaubhaftigkeit der Informationskampagne zu untermauern, sollte mit gutem Beispiel vorangegangen 

werden und auch der eigene Fuhrpark sukzessive auf Elektromobilität umgerüstet werden (Maßnahme 

5.2). Als Leuchtturmprojekt mit unmittelbarer Schnittstelle zum Bürger und zu Multiplikatoren kann 

die Umrüstung des Bürgerbusses dem Thema Elektromobilität besondere Aufmerksamkeit verleihen 

(Maßnahme 5.1). Die Umsetzung dieser Maßnahme sollte aber mit Bedacht erfolgen. Die Erfahrungen, 

die mit diesem Fahrzeug gemacht werden, werden dann von Multiplikatoren an die Bürger herange-

tragen. Bei der Wahl des passenden Elektrofahrzeugs müssen andere Aspekte berücksichtigt werden, 

wie bei der Wahl eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor. Die Begleitung der ersten Fahrten durch 
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den Bürgermeister kann darüber hinaus eine positive Kommunikation des Themenkomplexes durch-

aus deutlich unterstützen. 

Nicht zuletzt sind viele der vorgenannten Maßnahmen auch typische Betätigungsfelder von Energie-

versorgungsunternehmen und Netzbetreibern. Kommunen sind damit häufig überfordert und weisen 

systemtechnisch bedingt Defizite auf, die eine Umsetzung erschweren. Das ist auch der Grund, warum 

andernorts Kommunal- oder Regionalwerke gegründet werden, um solche unternehmerischen Tätig-

keiten aus dem kommunalen Verwaltungsablauf auszulagern. Die Gründung eines Regionalwerks kann 

die Entwicklung und die Umsetzung der Potenziale also deutlich befördern und klare Zuständigkeiten 

auch innerhalb der Kommunen oder im Kommunalverbund schaffen. Sie sind darüber hinaus auch be-

züglich der Aufgabenzuweisung erweiterbar und können vielfältige kommunale Aufgaben in Eigenregie 

erfüllen, die heute an externe Dienstleister ausgelagert sind. Doch genauso vielfältig wie die Möglich-

keiten sind, die sich durch die Gründung eines eigenen Regionalwerks ergeben, so schwierig gestaltet 

sich der Anfang und die Gründung einer solchen Einrichtung. Hierfür ist von kommunaler Seite aus ein 

„langer Atem“ erforderlich, der bei weitem nicht unterschätzt werden darf. Dennoch können sich bei 

richtiger Herangehensweise deutlich positive Effekte für die Kommunen der Energieregion ergeben. 

Von der Vermarktung regional erzeugter Energie über den Betrieb von Nahwärme- oder Stromnetzen 

bis hin zum Aufbau und dem Betrieb einer Infrastruktur für Elektromobilität ergeben sich vielfältige 

Betätigungsfelder, durch die die Kommunen die Entwicklung in der Energieregion systematisch steuern 

könnten. 

Abbildung 192 veranschaulicht an einem Zeitstrahl beispielhaft den möglichen Entwicklungspfad für 

die Energieregion. Nur die wichtigsten Maßnahmen sind daran angetragen. Die Vielfältigkeit und die 

Fülle der angesprochenen Maßnahmen, sowie der überschaubare Zeithorizont zeigen den Arbeitsauf-

wand, der mit der Umsetzung der entwickelten Maßnahmen verbunden ist. Und dabei sollte stets be-

rücksichtigt werden, dass die entwickelten ambitionierten Maßnahmen nur der erste Schritt zu einer 

nachhaltigeren Entwicklung sein können. Denn die Szenarien haben gezeigt, dass diese Anstrengungen 

noch gar nicht ausreichen, um bis zum Jahr 2050 wirklich klimaverträgliche Pro-Kopf-Emissionen in 

Höhe von durchschnittlich nur 2 Tonnen zu realisieren. Auch wenn dieser erste Schritt bereits ein gro-

ßer Schritt ist, werden nach Umsetzung der angesprochenen Maßnahmen noch einige weitere Schritte 

folgen müssen.  Um den Aufwand bewältigen zu können sollte deshalb ein besonderes Augenmerk auf 

ein zielführendes Umsetzungsmanagement gelegt werden. Während in den Kommunen entspre-

chende Kapazitäten für eigene Aufwendungen im Bereich Steuerung vorgehalten werden müssen, 

können viele Managementaufgaben auch auf externe Dienstleister ausgelagert werden. Von besonde-

rer Bedeutung ist im ersten Schritt aber auch ein Grundsatzbeschluss der Gemeinde- und Stadträte, 

das vorliegende, mit vielen engagierten Akteuren entwickelte Energiekonzept umzusetzen. 
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Abb. 192: Maßnahmenfahrplan 

(QUELLE: EIGENE DARSTELLUNG EVF 2019) 
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Verwendete Abkürzungen 

Abkürzungen allgemein 

bzgl.  bezüglich 

bzw.  beziehungsweise 

BGF  Bruttogeschossfläche 

CNG  Engl.: Compressed Natural Gas, komprimiertes Erdgas 

ct  Euro-Cent 

EK Energiekonzept  

EW  Einwohner 

FFH  Flora-Fauna-Habitat (Schutzgebiet) 

ggf.  gegebenenfalls 

ggü.  gegenüber 

GZF  Gleichzeitigkeitsfaktor 

i.d.R.  in der Regel 

i.H.v.  in Höhe von 

inkl.  inklusive 

Kfz  Kraftfahrzeug(e) 

KMU  Kleine und Mittlere Unternehmen 

KWK  Kraft-Wärme-Kopplung 

KWKK  Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung 

LCA  Life Cycle Assessment (engl. für „Lebenszyklusanalyse“) 

Lkr.   Landkreis 

LKW  Lastkraftwagen 

LPG  Engl.: Liquefied Petroleum Gas, Autogas 

Mio.  Million(en) 

MIV  Motorisierter Individualverkehr 

Mrd.  Milliarde(n) 

NGF  Nettogeschossfläche 

o.g.  oben genannt 
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ÖPV  Öffentlicher Personenverkehr 

ÖPNV  Öffentlicher Personennahverkehr 

PKW  Personenkraftwagen 

PV  Photovoltaik 

RFID  Radio-Frequency Identification 

s.o.  siehe oben 

SMS  Short Message Service 

sog.  sogenannte (/r, /s) 

THG  Treibhausgas(e) 

u.a.  unter anderem 

ü.NHN.  über Normal Höhen-Null 

VLS  Volllaststunden / Vollbenutzungsstunden 

z.B.  zum Beispiel 

Abkürzungen für Namen 

ALE  Amt für Ländliche Entwicklung (hier: für Oberfranken) 

BAF  Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung 

BAFA  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle  

BGR  Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe 

BMU  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

BVS  Bayerische Verwaltungsschule 

Dena  Deutsche Energie-Agentur 

DFS  Deutsche Flugsicherung 

EFRE  Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

EVF  EVF – Energievision Franken GmbH 

GEMIS  Globales Emissionsmodell Integrierter Systeme 

IINAS  Internationales Institut für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien 

iKSK  Integriertes Klimaschutzkonzept 

NKI  Nationale Klimaschutzinitiative 

SFS  Südliche Fränkische Schweiz 

VGN  Verkehrsverbund Großraum Nürnberg 
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Gesetze und Verordnungen 

EEG  Erneuerbare-Energien-Gesetz 

EnEV  (Deutsche) Energie-Einspar-Verordnung 

KWKG  Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz 

Physikalische und mathematische Einheiten 

°C  Grad Celsius (Temperatur, Zustandszahl) 

°K Grad Kelvin (Einheit für Temperaturveränderungen; 1 °K entspricht der Differenz zwi-

schen zwei Zustandsangaben in Grad Celsius ausgedrückt; also z.B. zwischen 10 °C und 

11 °C) 

a  annus (lat.) bzw. Jahr (deu.) 

cm  Zentimeter 

g  Gramm (Gewicht) 

GWel  Gigawatt elektrisch (1 Mrd. Wel) 

GWth  Gigawatt thermisch (1 Mrd. Wth) 

GWhel  Gigawattstunden elektrisch (1 Mrd. Whel) 

GWhHo  Gigawattstunden Brennwert (1 Mrd. WhHs) 

GWhHu  Gigawattstunden Heizwert (1 Mrd. WhHi) 

GWhth  Gigawattstunden thermisch (1 Mrd. Whth) 

h  Stunde(n) 

ha  Hektar (entspricht 10.000 m²) 

kg  Kilogramm (entspricht 1.000 g) 

km  Kilometer (entspricht 1.000 m) 

km²  Quadratkilometer (entspricht Mio. m²) 

kV  Kilovolt (entspricht 1.000 Volt) 

kWel  Kilowatt elektrisch (entspricht 1.000 Wel) 

kWp  Kilowatt peak-Leistung (siehe Glossar) 

kWth  Kilowatt thermisch (entspricht 1.000 Wth) 

kWhHo  Kilowattstunden Brennwert (oberer Heizwert) (engl. „superior heating value“) 

kWhHu  Kilowattstunden Heizwert (unterer Heizwert) (engl. „inferior heating value“) 

kWhel  Kilowattstunden elektrisch (entspricht 1.000 Whel) 
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kWhth  Kilowattstunden thermisch (entspricht 1.000 Whth) 

l  Liter (1.000 cm³) 

m  Meter (Entfernung) 

m²  Quadratmeter (Fläche) 

m³  Kubikmeter (Volumen) 

MWel  Megawatt elektrisch (entspricht 1 Mio. Wel) 

MWth  Megawatt thermisch (entspricht 1 Mio. Wth) 

MWhHo  Megawattstunden Brennwert (oberer Heizwert) (engl. „superior heating value“) 

MWhHu  Megawattstunden Heizwert (unterer Heizwert) (engl. „inferior heating value“) 

MWhel  Megawattstunden elektrisch (entspricht 1 Mio. Whel) 

MWhth  Megawattstunden thermisch (entspricht 1 Mio. Whth) 

Nm³  Normkubikmeter (Volumen unter standardisierten Temperatur- und Druck- 

bedingungen) 

t  Tonne(n) (metrisch; entspricht 1 Mio. g bzw. 1.000 kg) 

V  Volt (elektrische Spannung) 

Wel  Watt elektrisch (elektrische Leistung) 

Wth  Watt thermisch (thermische Leistung) 

Whel  Wattstunden elektrisch (elektrische Arbeit) 

WhHo  Wattstunden Brennwert (gesamte Arbeit) 

WhHu  Wattstunden Heizwert (gesamte nutzbare Arbeit) 

Whth  Wattstunden thermisch (thermische Arbeit) 

ɳ  Wirkungsgrad (eta) 
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Glossar 

Brennwert 

Ho, Hs 

Der Brennwert „Ho“ gibt die gesamte in einem Energieträger enthaltene Endenergie 

an. Diese kann jedoch auf Grund von Energieverlust bei der Kondensation nicht voll-

ständig genutzt werden. Die nutzbare Energiemenge wird als Heizwert bezeichnet. 

„Ho“ steht für „oberer Heizwert“. Manchmal auch als „Hs“ in der lateinischen Version 

für „superior“ angegeben. 

CNG Bei CNG-Kraftstoff handelt es sich um komprimiertes, also unter Druck stehendes, 

Erdgas. CNG findet vor allem als Kraftstoff in Fahrzeugen Verwendung. Der Name 

kommt vom englischen „Compressed Natural Gas“. Bei Erdgas handelt es sich um ein 

Gemisch aus verschiedenen fossilen Gasen, deren Brennwert i.d.R. stets auf ca. 

11,3 kWhHo/Nm³ (nicht komprimiertes Erdgas) eingestellt wird. 

Eistag An einem Eistag liegen im Tagesverlauf die höchsten Temperaturen stets unter 0 °C. 

Endenergie Bei der Endenergie handelt es sich um die Energie, die in dem vor Ort zur Verfügung 

stehenden Energieträger vorhanden ist.  

Frosttag An einem Frosttag lag zu mindestens einem Zeitpunkt die tiefste Temperatur unter 

0 °C. 

Gleichzeitig-
keitsfaktor 

Der Gleichzeitigkeitsfaktor (GF) ist ein Korrekturfaktor, der bei der Planung und tech-
nischen Dimensionierung von Fern- oder Nahwärmenetzen berücksichtigt wird. 
Durch Anwendung des Gleichzeitigkeitsfaktors wird angenommen, dass die maximal 
benötigte thermische Leistung aller Anschlussnehmer nie gleichzeitig benötigt wird 
bzw. ein ebenfalls berücksichtigter Pufferspeicher diese Gleichzeitigkeit im Bedarfs-
fall kurzzeitig abfangen kann, so dass insgesamt ein kleinerer Heizkessel verwendet 
werden kann, dessen Leistung kleiner ist als die Summe aller Heizbedarfe aller An-
schlussnehmer. 

Heizwert 

Hu, Hi 

Siehe Heizwert „Hu“ gibt die gesamte in einem Energieträger enthaltene nutzbare 

Endenergie exklusive der für die Kondensation der Verbrennungsgase erforderliche 

Endenergie an. „Hu“ steht für „unterer Heizwert“. Manchmal auch als „Hi“ in der la-

teinischen Version für „inferior“ angegeben. 

LCA Bei LCA („Life Cycle Assessment“) handelt es sich um die englische Bezeichnung von 
„Lebenszyklusanalyse“. Hierbei handelt es sich insbesondere hinsichtlich der Bilan-
zierung von Primärenergieeinsatz und Treibhausgasen um eine wissenschaftliche Bi-
lanzierungsart, die alle benötigte Energie bzw. Emissionen von der Herstellung und 
über die gesamte Nutzungsdauer hinweg berücksichtigt. Als Beispiel hierfür kann 
eine Photovoltaikanlage herangezogen werden. Diese benötigt beim Betrieb keine 
Energie (vielmehr erzeugt sie Energie) und sie emittiert während dem Betrieb keine 
Treibhausgase. Bei der Herstellung jedoch entstand ein gewisser Energieaufwand. 
Um diesen Energieaufwand bereitzustellen, kann es sein, dass Treibhausgase emit-
tiert wurden. Dieser Energieaufwand und Treibhausgasemissionen werden in der 
LCA-Betrachtung auf die gesamte Nutzungsdauer und die von der 
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Photovoltaikanlage erzeugten Strommenge bilanziert. Deshalb wurde in der bilanzi-
ellen Betrachtung je Kilowattstunde erzeugtem Solarstrom ca. 0,15 Kilowattstunden 
fossile Energie „benötigt“ (Primärenergie) und es „entstehen“ je Kilowattstunde So-
larstrom z.B. einer polykristallinen Solarzelle ca. 49 Gramm Treibhausgase im Äqui-
valent (CO2, CH4, N2O, etc.). Dieser Wert ist jedoch stets abhängig von dem individu-
ellen Produkt. In der vorliegenden Studie werden deshalb Durchschnittswerte für 
Produktgruppen, also z.B. „polykristalline Solarmodule“ verwendet. 

LPG Bei LPG-Kraftstoff handelt es sich um Flüssiggase, die als Kraftstoff für Verbrennungs-

motoren eingesetzt werden. Der Name kommt vom englischen „Liquefied Petroleum 

Gas“. Eingesetzt werden vor allem Butan und Propan. Der Heizwert liegt bei etwa 

6,9 kWhHo/l. 

Nahwärme-

netz 

Unter einem Nahwärmenetz wird ein Fernwärmenetz verstanden, das nur über kurze 

Distanzen Wärme zu einem Verbraucher transportiert. Nahwärmenetze bilden i.d.R. 

innerhalb von Ortschaften ein geschlossenes System. Damit grenzen sie sich von 

Fernwärmenetzen ab, die über größere Distanzen (teilweise über mehrere 10 bis 

20 km Entfernung) Wärme zu einem Verbraucher transportieren. 

Normkubik-

meter 

Ein Normkubikmeter (Nm³) ist ein normiertes Volumen. Diese Bezeichnung ist im Zu-

sammenhang mit der vorliegenden Studie vor allem bei der Volumenbezeichnung 

von Gasen (Erdgas, Methan, etc.) von Bedeutung, da unterschiedliche Gase (und Gas-

gemische) je nach Temperatur und Druck unterschiedliche Volumina einnehmen. Der 

Normkubikmeter ermöglich durch Normierung den Vergleich der Volumina unter-

schiedlicher Gase. 

Peak-Leistung Unter Peak-Leistung wird in der vorliegenden Studie die Nennleistung eines elektri-

schen Generators verstanden. Die Bezeichnung wird insbesondere im Zusammen-

hang mit Photovoltaikanlagen verwendet. Die Peak-Leistung bezeichnet hier die Leis-

tung, die bei genormten Laborbedingungen erzielt werden kann. Diese werden i.d.R. 

als „Standard Temperature Conditions (STC)“ bezeichnet. Die reale Leistung weicht 

in Abhängigkeit zu den tatsächlichen Betriebsbedingungen zum Teil stark ab. 

Petrophaga 
lorioti 

Ein im Bereich der technischen Anwendung petrothermischer Tiefer Geothermie be-
sonders bedeutsames und begünstigendes Vorkommen der Gemeinen Steinlaus 
(„Petrophaga lorioti“). Die natürlich vorkommenden Fraßschäden können beim An-
legen der künstlichen Klüfte für die petrothermische Nutzung der Tiefenwärme vor-
teilhaft genutzt werden. Zuerst wurde die Gemeine Steinlaus im Jahr 1976 von Prof. 
Grzimek beschrieben und wurde in den Folgejahren ab 1983 auch in den ersten Wis-
senschaftsverlagen dokumentiert. 

Primärenergie Bei der Primärenergie handelt es sich um die Summe aller Energien, die mit dem 

Verbrauch eines Energieträgers und der darin enthaltenen Energie verbunden ist. 

Über die im Energieträger enthaltene Endenergie hinaus berücksichtigt die Primär-

energie also auch die Vorkette und die notwendigen Energieverbräuche, die mit dem 

Verbrauch der Endenergie im Zusammenhang stehen. 
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Sommertag Zu den Sommertagen zählen Tage, an denen mindestens zu einem Zeitpunkt im Ta-

gesverlauf eine Temperatur über 25 °C gemessen wurde. 

Treibhaus-

gase 

Unter Treibhausgasen (THG) werden alle Gase verstanden, die maßgeblich zum Kli-

mawandel beitragen. Hierzu gehören insbesondere Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan 

(CH4) und Lachgas (N2O), aber auch noch weitere, die mengenmäßig in der vorliegen-

den Studie jedoch zu vernachlässigen sind. Da im Zusammenhang mit dem Klima-

wandel zunächst nur von Kohlenstoffdioxid in der Öffentlichkeit gesprochen wurde, 

werden Treibhausgase auch in sog. „CO2-Äquivalenten“ angegeben. 

U-Wert Bei dem U-Wert handelt es sich um den sog. „Wärmedurchgangskoeffizienten“, der 

mit dem Formelzeichen „U“ angegeben wird. Früher wurde dieser auch als sog. „k-

Wert“ bezeichnet. Der U-Wert gibt an, wie viel Wärmeenergie bei beidseitiger Tem-

peraturdifferenz von einem Kelvin über ein Medium, das 1 m² Fläche aufweist, abge-

geben wird. 

Je niedriger der U-Wert, desto besser ist ein Dämmstoff. 
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3. In einigen der Kartendarstellungen wurden im Rahmen einer von dem Bayerischen Staatsmi-

nisterium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat (StMFLH) bereitgestellten Creative 

Commons Namensnennung 3.0 Lizenz bestimmte Geodaten verwendet (z.B. Web Map Service 

Regionalplanung, etc.). Die Stellen wurden entsprechend gekennzeichnet. Die Nutzungsbedin-

gungen und Lizenzbestimmungen sind auf der Homepage des StMFLH (http://www.stm-

flh.bayern.de) einsehbar und müssen bei einer Veröffentlichung und/oder Vervielfältigung un-
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Die Nutzungsbedingungen und Lizenzbestimmungen sind auf der Homepage des StMWMET 

(http://www.stmwi.bayern.de) einsehbar und müssen bei einer Veröffentlichung und/oder 

Vervielfältigung unbedingt beachtet werden. 

5. Darüber hinaus wurden vom Auftraggeber unter Beachtung der vereinbarten Nutzungsbedin-
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verwaltung unterliegen. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Geodaten: 
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• Digitale Flurkarte (DFK) 

• Digitales Geländemodell 25m (DGM25) 

• Tatsächliche Nutzung (TN) 

• 3D-Gebäudemodell im Level of Detail 1 (LoD1) 

• Digitale Topographische Karte im Maßstab 1:25.000 (TK25) 

• Digitales Landschaftsmodell (DLM) 

Diese Daten wurden in einigen Kartendarstellungen unverändert und/oder durch die Darstel-

lung von darauf aufbauenden Analysen verwendet. Die betreffenden Stellen wurden entspre-

chend gekennzeichnet. Sie dürfen nur im Rahmen des vorliegenden Energienutzungsplans und 

unter Beachtung der damit in Verbindung stehenden Nutzungsbedingungen verwendet wer-

den. Lizenznehmer ist der im Impressum genannte Auftraggeber. Ohne die ausdrückliche Zu-

stimmung des im Impressum genannten Auftraggebers und der Bayerischen Vermessungsver-

waltung dürfen diese Daten nicht veröffentlicht, vervielfältigt und/oder anderweitig verwen-

det werden. 

Weitere Informationen zur Lizenz und den Nutzungsbedingungen können bei dem im Impres-

sum genannten Auftraggeber und bei der Bayerischen Vermessungsverwaltung 

(http://www.vermessung.bayern.de) eingeholt werden. 

6. In einigen Kartendarstellungen wurden digitale Geodaten der TenneT TSO GmbH verwendet. 

Für diese Daten gilt: © WMS-Netzdaten der TenneT TSO GmbH. Die Nutzungsbedingungen der 

TenneT TSO GmbH sind unbedingt zu beachten! Sie sind auf der Internetseite der Bayerischen 

Staatsregierung – Geoportal Bayern – abrufbar: geoportal.bayern.de 

7. In einigen Kartendarstellungen wurden digitale Geodaten der E.ON Netz GmbH verwendet. 

Für diese Daten gilt: © WMS-Netzdaten der E.ON Netz GmbH. Die Nutzungsbedingungen der 

E.ON Netz GmbH sind unbedingt zu beachten! Sie sind auf der Internetseite der Bayerischen 

Staatsregierung – Geoportal Bayern – abrufbar: geoportal.bayern.de 

  

http://www.stmflh.bayern.de/
http://www.stmflh.bayern.de/
http://www.stmwi.bayern.de/
http://www.vermessung.bayern.de/


 Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Abbildungsverzeichnis 

XXX 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1: Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ mit Ortsteilen ..................................................... 5 

Abb. 2: Lage des Projektgebiets .............................................................................................................. 6 

Abb. 3: Die Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ im Wirtschaftsband  

A9 Fränkische Schweiz............................................................................................................................. 7 

Abb. 4: Verkehrsinfrastruktur ............................................................................................................... 11 

Abb. 5: Raumordnung im Regionalplan Oberfranken West .................................................................. 12 

Abb. 6: Regionalplanerische Vorgaben ................................................................................................. 12 

Abb. 7: Schutzgebiete ............................................................................................................................ 13 

Abb. 8: Topographie .............................................................................................................................. 14 

Abb. 9: Flächennutzung Gesamt (nach ALKIS)....................................................................................... 15 

Abb. 10: Flächennutzung nach Kommune (nach ALKIS) ........................................................................ 15 

Abb. 11: Ortskarte mit Darstellung der Flächennutzung ...................................................................... 16 

Abb. 12: Besitzverhältnisse des Waldes der Energieregion .................................................................. 17 

Abb. 13: Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungsvorausberechnung ........................................... 19 

Abb. 14: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort ....................................................... 20 

Abb. 15: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort, nach Kommune ............................ 21 

Abb. 16: Auszug aus der Kartierung der Baualter der Wohngebäude (hier: Gräfenberg  

und Umgebung) ..................................................................................................................................... 24 

Abb. 17: Ausschnitt aus den im FNP festgelegten zukünftigen Neubaugebieten ................................. 25 

Abb. 18: Art und Umfang des thermischen Endenergieverbrauchs in den Kommunen  

der Energieregion .................................................................................................................................. 29 

Abb. 19: Das Neubaugebiet in Igensdorf mit einem kleineren Verteilnetz für Flüssiggas .................... 30 

Abb. 20: Erdgasversorgung im näheren Umfeld der Energieregion ..................................................... 31 

Abb. 21: Das Heizwerk des Gräfenberger Nahwärmenetzes ................................................................ 33 

Abb. 22: Das Nahwärmenetz in Gräfenberg und Ausbauvarianten ...................................................... 34 

Abb. 23: Das Nahwärmenetz in Hiltpoltstein ........................................................................................ 35 

Abb. 24: Das Nahwärmenetz in Pommer (Marktgemeinde Igensdorf)................................................. 35 

Abb. 25: Biogasanlage mit Abwärmenutzung in Mitteldorf (Marktgemeinde Igensdorf) .................... 36 

Abb. 26: Stromnetz und Netzzugangspunkte ........................................................................................ 38 

Abb. 27: Erneuerbare Energien Anlagen in der Gemeinde „Südlichen Fränkischen Schweiz“ ............. 39 



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Abbildungsverzeichnis 

XXXI 

 

Abb. 28: Tankstellen für Verbrennungsmotoren .................................................................................. 40 

Abb. 29: Öffentliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge ......................................................................... 41 

Abb. 30: Öffentliche Ladesäulen und Elektromobilitätskonzept des Landkreises Forchheim .............. 41 

Abb. 31: Anbindung an den ÖPNV ........................................................................................................ 42 

Abb. 32: Vergleich der Energieformen Nutz-, End- und Primärenergie ................................................ 45 

Abb. 33: Beispiel einer Vorkette (hier: leichtes Heizöl), welche in den Berechnungen zum 

Primärenergiebedarf und zur Summe der Emissionen berücksichtigt wird ......................................... 46 

Abb. 34: Anteil der Verbrauchergruppen am gesamten Wärmeverbrauch der Energieregion ............ 50 

Abb. 35: Verteilung des thermischen Endenergieverbrauchs auf die Kommunen der Energieregion . 50 

Abb. 36: Verteilung der zur Wärmebedarfsdeckung verwendeten Energieträger ............................... 51 

Abb. 37: Anteil der Verbrauchergruppen am gesamten Stromverbrauch ............................................ 52 

Abb. 38: Verteilung des elektrischen Endenergieverbrauchs auf die Kommunen der Energieregion .. 52 

Abb. 39: Stromherkunft und verwendete Energieträger ...................................................................... 53 

Abb. 40: Anteil der Verbrauchergruppen am gesamten Energieverbrauch für Mobilität .................... 54 

Abb. 41: Verteilung des Endenergieverbrauchs für Mobilität auf die Kommunen der Energieregion . 54 

Abb. 42: Verteilung des Energieverbrauchs für Mobilität nach Energieträgern ................................... 55 

Abb. 43: Gesamter Endenergieverbrauch der Energieregion ............................................................... 55 

Abb. 44: Gesamter Endenergieverbrauch der Kommunen der Energieregion ..................................... 56 

Abb. 45: Jährlicher durchschnittlicher Wärmebedarf (Endenergie- und Primärenergieverbrauch, 

witterungsbereinigt) und die damit verbundenen THG-Emissionen .................................................... 57 

Abb. 46: Jährlicher durchschnittlicher Strombedarf (Endenergie- und Primärenergieverbrauch)  

und die damit verbundenen THG-Emissionen ...................................................................................... 58 

Abb. 47: Jährlicher durchschnittlicher Strombedarf (Endenergie- und Primärenergieverbrauch)  

und die damit verbundenen THG-Emissionen ...................................................................................... 58 

Abb. 48: Herkunft der energiebedingten THG-Emissionen ................................................................... 59 

Abb. 49: Globale Risiken im Vergleich ................................................................................................... 60 

Abb. 50: Aktuelle Pro-Kopf THG-Emissionen im Vergleich.................................................................... 61 

Abb. 51: 3D-Wärmekataster mit Darstellung der absoluten und relativen Wärmeverbräuchen ......... 64 

Abb. 52: Schematische Darstellung der Methodik zur Erstellung des Wärmekatasters ....................... 65 

Abb. 53: Beispielhafte Darstellung des LoD1-Gebäudemodells ............................................................ 66 

Abb. 54: Ausschnitt einer Darstellung de ermittelten Wärmebedarfs der Wohngebäude .................. 67 

Abb. 55: Aktuelle Wärmeverbrauchsdichte in Gräfenberg in 1 ha -Rasterzellen ................................. 69 

file://///192.168.2.23/EVF/EVF/Projekte/Klimaschutz/EK%20Südl%20Fränkische%20Schweiz/00-Text/AbgabeVersion/20191029_Gesamtfassung.docx%23_Toc23323110
file://///192.168.2.23/EVF/EVF/Projekte/Klimaschutz/EK%20Südl%20Fränkische%20Schweiz/00-Text/AbgabeVersion/20191029_Gesamtfassung.docx%23_Toc23323110


 Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Abbildungsverzeichnis 

XXXII 

 

Abb. 56: Aktuelle Wärmeverbrauchsdichte in Hiltpoltstein in 1 ha -Rasterzellen ................................ 69 

Abb. 57: Aktuelle Wärmeverbrauchsdichte in Igensdorf in 1 ha -Rasterzellen .................................... 70 

Abb. 58: Aktuelle Wärmeverbrauchsdichte in Weißenohe in 1 ha -Rasterzellen ................................. 70 

Abb. 59: Potenzialgebiete für Wärmenetze .......................................................................................... 71 

Abb. 60: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Pettensiedel ............................................................... 72 

Abb. 61: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Stöckach ..................................................................... 73 

Abb. 62: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Mittelrüsselbach ........................................................ 73 

Abb. 63: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Letten und Dachstadt ................................................ 74 

Abb. 64: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Igensdorf und Mitteldorf ........................................... 75 

Abb. 65: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Weißenohe ................................................................ 76 

Abb. 66: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Gräfenberg ................................................................. 77 

Abb. 67: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Lilling .......................................................................... 77 

Abb. 68: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Walkersbrunn ............................................................ 78 

Abb. 69: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Hohenschwärz ........................................................... 79 

Abb. 70: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Thuisbrunn ................................................................. 79 

Abb. 71: Potenzialgebiet für ein Wärmenetz in Hiltpoltstein ............................................................... 80 

Abb. 72: Zusammensetzung des Endenergieverbrauchs der privaten Haushalte ................................ 81 

Abb. 73: Vollkostenvergleich unterschiedlicher Heizungssysteme bei einem Jahresbedarf von 

25.000 kWhth ......................................................................................................................................... 84 

Abb. 74: Baualter der Wohngebäude in der Energieregion und energetische Mindeststandards ....... 85 

Abb. 75: Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch von PKW/Kombi pro 100 km* ................................. 87 

Abb. 76: Veranschaulichung des Einsparpotenzials der privaten Haushalte bei Effizienzsteigerung  

auf einen Verbrauch von nur noch 5 Litern Diesel je 100 km ............................................................... 88 

Abb. 77: Veranschaulichung des Einsparpotenzials der privaten Haushalte bei Effizienzsteigerung 

durch Umstieg auf Elektromobilität ...................................................................................................... 88 

Abb. 78: Veranschaulichung des Einsparpotenzials der privaten Haushalte bei Effizienzsteigerung 

durch Umstieg auf Elektromobilität (aktueller KW-Park-Mix) .............................................................. 90 

Abb. 79: Vergleich der Szenarien zum „Einsparpotenzial Energie und THG-Emissionen“ der privaten 

Haushalte durch effiziente Verbrennungsmotoren und Elektromobilität mit unterschiedlichen 

Annahmen zur Stromherkunft .............................................................................................................. 90 

Abb. 80: Empfehlung für den kommunalen und öffentlichen Ausbau der Ladeinfrastruktur .............. 93 

Abb. 81: Vergleich Energie- und Kosteneffizienz unterschiedlicher Lampentypen im  

Haushalts-Bereich .................................................................................................................................. 95 



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Abbildungsverzeichnis 

XXXIII 

 

Abb. 82: Standby-Verluste und damit verbundene Stromkosten typischer Elektrogeräte pro Jahr .... 97 

Abb. 83: Bürgerbus Gräfenbergs und Beispiel für elektrisches Ersatzfahrzeug „Opel e-Vivaro“ ....... 107 

Abb. 84: Empfehlung für den kommunalen Ausbau eigener nichtöffentlicher Ladeinfrastruktur ..... 109 

Abb. 85: Gesamter Stromverbrauch der Kommunen und das Einsparpotenzial im Bereich 

Straßenbeleuchtung ............................................................................................................................ 111 

Abb. 86: Kläranlage des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach ...................... 113 

Abb. 87: Kläranlage in Hiltpoltstein ..................................................................................................... 114 

Abb. 88: Endenergieverbrauch der GHD und Industrie ...................................................................... 115 

Abb. 89: Übersicht Potenzialarten ...................................................................................................... 119 

Abb. 90: Solarthermieanlage auf dem Dach einer Schule ................................................................... 120 

Abb. 91: Photovoltaikanlagen (hier auf Freiflächen) .......................................................................... 120 

Abb. 92: Ausschnitt aus dem dachflächenscharfen Solarkataster ...................................................... 121 

Abb. 93: Parkplatzüberdachung mit Ladestation (hier: P+R-Parkplatz am Gründerzentrum in 

Bamberg) ............................................................................................................................................. 129 

Abb. 94: Für Photovoltaikanlagen besonders geeignete Freiflächen im Gemeindegebiet ................. 131 

Abb. 95: Kläranlage in Hiltpoltstein mit Potenzialflächen für Photovoltaikanlagen ........................... 132 

Abb. 96: Tageslastkurve einer vergleichbaren Kläranlage und optimierte Versorgung durch  

eine PV-anlage ..................................................................................................................................... 132 

Abb. 97: Eine Biogasanlage mit den typischen Gärbehältern ............................................................. 136 

Abb. 98: Karte zur Bestimmung des Wasserkraftpotenzials ............................................................... 143 

Abb. 99: Ein kleineres Wasserkraftwerk mit 55 kW elektrischer Leistung ......................................... 145 

Abb. 100: Ein größeres Wasserkraftwerk mit insgesamt 660 kW elektrischer Leistung bei  

Baiersdorf ............................................................................................................................................ 145 

Abb. 101: Eine große Windkraftanlage in Nordbayern ....................................................................... 146 

Abb. 102:Kleinstwindkraftanlage an einem Wohngebäude ............................................................... 147 

Abb. 103: Mittlere Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe ................................................................. 148 

Abb. 104: Turbulenter Strömungsbereich auf Grund von Windhindernissen .................................... 149 

Abb. 105: Aufbau einer Kleinwindkraftanlage in Italien ..................................................................... 150 

Abb. 106: Potenzielle Standorte für Kleinwindkraftanlagen ............................................................... 151 

Abb. 107: Mittlere Windgeschwindigkeiten in 130 m Höhe ............................................................... 152 

Abb. 108: Theoretische Potenzialflächen für große Windkraftanlagen ohne Berücksichtigung  

weiterer Ausschlusskriterien der Flugsicherung und des BGR ............................................................ 153 

file://///192.168.2.23/EVF/EVF/Projekte/Klimaschutz/EK%20Südl%20Fränkische%20Schweiz/00-Text/AbgabeVersion/20191029_Gesamtfassung.docx%23_Toc23323160


 Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Abbildungsverzeichnis 

XXXIV 

 

Abb. 109: Besondere Schutzbereiche, die die Windkraftnutzung in der Energieregion  

einschränken ....................................................................................................................................... 154 

Abb. 110: Das Funkfeuer auf dem „Hetzleser Berg“ in der Marktgemeinde Igensdorf ...................... 154 

Abb. 111: Theoretisch denkbare Windkraftstandorte ........................................................................ 156 

Abb. 112: Vergleich der Nutzung: Erdwärmekollektor, Erdwärmesonde,  

Grundwasserwärmepumpe und Luftwärmepumpe ........................................................................... 157 

Abb. 113: Standorteignung oberflächennahe Geothermie ................................................................. 159 

Abb. 114: Potenzialgebiete für tiefe Geothermie ............................................................................... 160 

Abb. 115: Malm bzw. „Weißer Jura“ mit potenziell wasserführenden Klüften .................................. 161 

Abb. 116: Vertikalschnitt des Potenzials für petrothermische Tiefe Geothermie .............................. 162 

Abb. 117: Umwandlung von Bioenergie in Strom und Wärme auf Kläranlagen ................................. 164 

Abb. 118: Steinbruch des Zementwerks mit Abwärmepotenzial in Gräfenberg ................................ 168 

Abb. 119: Mögliche Erweiterung des Wärmenetzes in Gräfenberg zur Nutzung des 

Abwärmepotenzials ............................................................................................................................. 169 

Abb. 120: Orte für die Wärmeentnahme aus Abwasser ..................................................................... 170 

Abb. 121: Potenzial für Abwärme aus Abwasser ................................................................................ 171 

Abb. 122: Möglichkeit der Nutzung des Abwärmepotenzials aus dem Abwasser am  

Rathaus Igensdorf ................................................................................................................................ 172 

Abb. 123: Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien im Strombereich ................................ 174 

Abb. 124: Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmebereich .............................. 175 

Abb. 125: Der historische Ortskern Hiltpoltsteins, der durch das Nahwärmenetz erschlossen  

werden soll .......................................................................................................................................... 178 

Abb. 126: Entwurf des Nahwärmenetzes in Igensdorf in Variante 1 .................................................. 180 

Abb. 127: „Alte Schule“ in Igensdorf mit Kindergarten, Bibliothek, Arztpraxis und Ingenieurbüro ... 180 

Abb. 128: Wärmenetzdichte des pot. Nahwärmenetzes in Igensdorf in Abhängigkeit zur 

Anschlussquote ................................................................................................................................... 181 

Abb. 129: Nahwärme Igensdorf: Wärmegestehungskosten in Variante 1 im Vergleich .................... 184 

Abb. 130: Entwurf des Nahwärmenetzes in Igensdorf in Variante 2 .................................................. 184 

Abb. 131: Biogasanlage in Mitteldorf (Marktgemeinde Igensdorf) .................................................... 185 

Abb. 132: Entwurf des Nahwärmenetzes in Igensdorf in Variante 3 .................................................. 186 

Abb. 133: Übersicht des Untersuchungsgebietes für die Detailbetrachtung in Weißenohe .............. 188 

Abb. 134: „Alte Schule“ und Lillachtalhalle in Weißenohe ................................................................. 188 

Abb. 135: Pfarrhaus in Weißenohe ..................................................................................................... 189 

file://///192.168.2.23/EVF/EVF/Projekte/Klimaschutz/EK%20Südl%20Fränkische%20Schweiz/00-Text/AbgabeVersion/20191029_Gesamtfassung.docx%23_Toc23323187


Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Abbildungsverzeichnis 

XXXV 

 

Abb. 136: Prälatenbau (Außenseite) in Weißenohe ........................................................................... 190 

Abb. 137: Prälatenbau (Innenseite) in Weißenohe (hier im Innenhof wird das zukünftige  

Gästehaus errichtet) ............................................................................................................................ 190 

Abb. 138: Brauerei (rechts) und Brauereigaststätte (links) in Weißenohe ......................................... 191 

Abb. 139: Ehemaliges Bauhofsgebäude in Weißenohe ...................................................................... 193 

Abb. 140: Nahwärme Weißenohe: Versorgungsvariante 1 ................................................................ 193 

Abb. 141: Nahwärme Weißenohe: Wärmegestehungskosten in Variante 1 im Vergleich ................. 195 

Abb. 142: Nahwärme Weißenohe: Versorgungsvariante 2 ................................................................ 196 

Abb. 143: Nahwärme Weißenohe: Wärmegestehungskosten in Variante 2 im Vergleich ................. 197 

Abb. 144: Denkbare Organisationsformen für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben .......................... 199 

Abb. 145: Organisationsstruktur der EnergieRegion Kassel ................................................................ 201 

Abb. 146: Grundsätzlicher Aufbau der Straßenbeleuchtung .............................................................. 203 

Abb. 147: Keine Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung ........................................................ 204 

Abb. 148: Rekommunalisierung des oberirdischen Teils der Straßenbeleuchtung ............................ 205 

Abb. 149: Rekommunalisierung des oberirdischen Teils der Straßenbeleuchtung zusammen  

mit dem Stromnetz .............................................................................................................................. 206 

Abb. 150: Vollständige Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung ............................................. 207 

Abb. 151: Entwicklung Energiebedarf für Wärme bei den privaten Haushalten  

(„Business as usual“-Szenario) ............................................................................................................ 211 

Abb. 152: Strukturwandel hin zu Elektromobilität in Deutschland ("Business as usual"-Szenario) ... 212 

Abb. 153: Fortgeschriebene Entwicklung des Zubaus von Solaranlagen im  

„Business as usual“-Szenario ............................................................................................................... 213 

Abb. 154: Fortgeschriebene Entwicklung des Zubaus von PV-Anlagen im  

„Business as usual“-Szenario ............................................................................................................... 214 

Abb. 155: Ausbau der Leistung von Holzheizungen im „Business as usual“-Szenario ........................ 216 

Abb. 156: Entwicklung Energiebedarf für Wärme bei den privaten Haushalten („Klimaschutz“-

Szenario) .............................................................................................................................................. 217 

Abb. 157: Strukturwandel hin zu Elektromobilität in Deutschland ("Klimaschutz"-Szenario) ............ 218 

Abb. 158: Fortgeschriebene Entwicklung des Zubaus von Solaranlagen im „Klimaschutz“-Szenario 220 

Abb. 159: Fortgeschriebene Entwicklung des Zubaus von PV-Anlagen im „Klimaschutz“-Szenario .. 221 

Abb. 160: Ausbau der Leistung von Holzheizungen im „Klimaschutz“-Szenario ................................ 223 

Abb. 161: Energie- und THG-Bilanz für die Szenarien im Bereich Stromverbrauch ............................ 227 

Abb. 162: Energie- und THG-Bilanz für die Szenarien im Bereich Wärmeverbrauch .......................... 229 



 Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Abbildungsverzeichnis 

XXXVI 

 

Abb. 163: Energie- und THG-Bilanz für die Szenarien im Bereich Mobilität ....................................... 230 

Abb. 164: Zusammenfassende Energie- und THG-Bilanz für die Szenarien ........................................ 231 

Abb. 165: Impressionen aus der Auftaktveranstaltung ...................................................................... 236 

Abb. 166: Impressionen aus der Auftaktveranstaltung - Thementische ............................................. 237 

Abb. 167: Gewinnerziehung für das Preisausschreiben im Rahmen der Auftaktveranstaltung ......... 237 

Abb. 168: Vorstellung der Energiepaten auf der Auftaktveranstaltung zum Energiekonzept ........... 238 

Abb. 169: Ein Gewinner eines Energiechecks ..................................................................................... 239 

Abb. 170: Ankunft am Windpark Neuenreuth .................................................................................... 240 

Abb. 171: Besichtigung des Turmbaus eines modernen Windrads .................................................... 240 

Abb. 172: Diskussionen bei der Mittagspause auf der Frankenfarm .................................................. 241 

Abb. 173: Elektromobilität auf der Energietour .................................................................................. 241 

Abb. 174: Ortsansicht Oberleiterbach ................................................................................................. 242 

Abb. 175: Ankunft an der Biogasanlage in Oberleiterbach ................................................................. 242 

Abb. 176: Zentrales Heizwerk des Nahwärmenetzes in Oberleiterbach ............................................ 243 

Abb. 177: Vortrag zum Nahwärmenetzes in Oberleiterbach .............................................................. 243 

Abb. 178: Die Teilnehmer der Energietour ......................................................................................... 244 

Abb. 179: Auszüge aus der Informationskampagne zur energetischen Gebäudesanierung .............. 244 

Abb. 180: Werbung für den Solarkataster auf dem Internetauftritt der VG Gräfenberg ................... 245 

Abb. 181: Sanierungs- und Modernisierungsratgeber ........................................................................ 246 

Abb. 182: Kurzfassung des vorliegenden Energiekonzepts ................................................................. 246 

Abb. 183: Beispiel eines Ausschnitts einer veröffentlichten Energie- und CO2-Bilanz  

des „Klimaschutz-Planers“................................................................................................................... 247 

Abb. 184: Kurzfassung des vorliegenden Energiekonzepts ................................................................. 338 

Abb. 185: Zielkarte zur Erweiterung des Nahwärmenetzes in Gräfenberg......................................... 339 

Abb. 186: Zielkarte zur Erweiterung des Nahwärmenetzes in Hiltpoltstein ....................................... 340 

Abb. 187: Zielkarte Wärmenetz in Weißenohe ................................................................................... 341 

Abb. 188: Zielkarte Wärmenetz in Weißenohe ................................................................................... 342 

Abb. 189: Zielkarte Wärmenetz in Stöckach ....................................................................................... 343 

Abb. 190: Zielkarte Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ............................................................... 344 

Abb. 191: Zielkarte für überdachte Radabstellanlagen ....................................................................... 346 

Abb. 192: Maßnahmenfahrplan .......................................................................................................... 351 



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Tabellenverzeichnis 

XXXVII 

 

Tabellenverzeichnis 

Tab. 1: Besitzverhältnisse des Waldes der Energieregion ..................................................................... 16 

Tab. 2: Flächenverbrauch für Nahrungs- und Futtermittelversorgung ................................................. 18 

Tab. 3: Übersicht der Auspendler im Jahr 2015 .................................................................................... 22 

Tab. 4: Übersicht der Einpendler im Jahr 2015 ..................................................................................... 22 

Tab. 5: Entwicklung des Wohngebäudebestands ................................................................................. 24 

Tab. 6: Prognose zur Änderung des Wohngebäudebestand bis 2050 .................................................. 26 

Tab. 7: Wohnraum in Wohn- und Nichtwohngebäuden ....................................................................... 26 

Tab. 8: Datenbasis Energieverbrauchserhebung................................................................................... 47 

Tab. 9: Vergleich der Bestandssituation mit übergeordneten Zielen ................................................... 62 

Tab. 10: Einsparpotenzial je Baualtersklasse ........................................................................................ 85 

Tab. 11: Theoretisches Einsparpotenzial im Bereich Raumwärme (private Haushalte) ....................... 86 

Tab. 12: Theoretisches Einsparpotenzial im Bereich Mobilität (private Haushalte) ............................. 89 

Tab. 13: Übersicht über typische Ladeleistungen und Ladezeiten von Elektrofahrzeugen .................. 92 

Tab. 14: Auszug aus den anzusetzenden Vergleichswerten laut BMWI ............................................... 99 

Tab. 15: Farbliche Kennzeichnung des spezifischen Verbrauchskennwerts in Abhängigkeit des 

Verhältnisses zum Vergleichswert ........................................................................................................ 99 

Tab. 16: Benchmark der Gebäude im Wärmebereich ......................................................................... 100 

Tab. 17: Benchmark der Gebäude im Strombereich ........................................................................... 101 

Tab. 18: Zusammenfassung Einsparpotenzial der kommunalen Liegenschaften im Wärmebereich . 103 

Tab. 19: Zusammenfassung Einsparpotenzial der kommunalen Liegenschaften im Strombereich ... 104 

Tab. 20: Einsparpotenzial im kommunalen Fahrzeugbestand ............................................................ 106 

Tab. 21: Bedarfsgerechte nichtöffentliche Ladeinfrastruktur an kommunalen Einrichtungen .......... 107 

Tab. 22: Übersicht des Stromverbrauchs der Straßenbeleuchtung .................................................... 109 

Tab. 23: Bestand Straßenleuchten ...................................................................................................... 110 

Tab. 24: Vergleich Einsparpotenzial mit Nachtabschaltung und Nachabsenkung .............................. 111 

Tab. 25: Technisches und wirtschaftliches Einsparpotenzial .............................................................. 112 

Tab. 26: Übersicht Einsparpotenzial in der kommunalen Straßenbeleuchtung ................................. 112 

Tab. 27: Einsparpotenziale im Bereich GHD und Industrie ................................................................. 116 

Tab. 28: Zusammenfassung der Einsparpotenziale aller Verbrauchergruppen  

im Bereich Endenergie ........................................................................................................................ 117 



 Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Tabellenverzeichnis 

XXXVIII 

 

Tab. 29: Angenommene Kenndaten in Abhängigkeit zur Eignung für Photovoltaik- und 

Solarthermieanlagen ........................................................................................................................... 122 

Tab. 30: Gesamtpotenzial Solareinstrahlung auf Dachflächen ........................................................... 122 

Tab. 31: Potenziale für Solarthermie auf den Dachflächen ................................................................ 123 

Tab. 32: Potenziale für Strom aus Photovoltaikanlagen auf bestehenden Dachflächen .................... 124 

Tab. 33: Potenziale für Strom aus Photovoltaikanlagen auf Dachflächen (inkl. Neubauten,  

bis 2050) .............................................................................................................................................. 125 

Tab. 34: Potenziale für Strom aus Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Dachflächen ............. 125 

Tab. 35: Gegenüberstellung Potenzial für PV-Anlagen und Verbrauch der kommunalen 

Liegenschaften .................................................................................................................................... 127 

Tab. 36: Potenziale für Strom aus Photovoltaikanlagen auf Parkflächen ........................................... 129 

Tab. 37: Potenziale für Strom aus Photovoltaikanlagen auf Freiflächen ............................................ 130 

Tab. 38: Potenziale für Wärme aus Energieholz (Minimalprinzip) ...................................................... 134 

Tab. 39: Potenziale für Wärme aus Energieholz (Maximalprinzip) ..................................................... 135 

Tab. 40: Theoretisches Potenzial für Strom aus Energiepflanzen ....................................................... 136 

Tab. 41: Theoretisches Potenzial für Wärme aus Energiepflanzen ..................................................... 137 

Tab. 42: Theoretisches Potenzial für Strom aus Wirtschaftsdünger ................................................... 138 

Tab. 43: Theoretisches Potenzial für Wärme aus Wirtschaftsdünger ................................................. 138 

Tab. 44: Ausgewiesenes technisches Potenzial für Strom aus Biogasanlagen .................................... 139 

Tab. 45: Ausgewiesenes technisches Potenzial für Wärme aus Biogasanlagen ................................. 139 

Tab. 46: Potenziale für Wärme aus Straßenpflege und Gartenpflegeabfällen ................................... 141 

Tab. 47: Große und kleine Wasserkraftanlagen im generalisierenden Vergleich ............................... 142 

Tab. 48: Theoretisch vorhandenes Potenzial für kleinste Wasserkraft............................................... 144 

Tab. 49: Große und kleine Windkraftanlagen im Vergleich (Onshore) ............................................... 147 

Tab. 50: Potenzial für Kleinwindkraftanlagen ..................................................................................... 151 

Tab. 51: Potenzial für große Windkraftanlagen .................................................................................. 155 

Tab. 52: Potenziale für Wärme aus oberflächennaher Geothermie (bis 2050) .................................. 159 

Tab. 53: Potenzial zur Stromproduktion aus Klärgas .......................................................................... 165 

Tab. 54: Potenzial zur Wärmeproduktion aus Klärgas ........................................................................ 166 

Tab. 55: Potenzial zur Nutzung industrieller Abwärme....................................................................... 168 

Tab. 56: Potenzial zur Nutzung industrieller Abwärme....................................................................... 171 

Tab. 57: Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien im Strombereich .................................. 173 



Energiekonzept der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“ 
Tabellenverzeichnis 

XXXIX 

 

Tab. 58: Potenziale für die Nutzung erneuerbarer Energien im Wärmebereich ................................ 174 

Tab. 59: Wärmebedarf und Heizlast der öffentlichen Gebäude an Wärmenetz in Weißenohe ......... 191 

Tab. 60: Übersicht der wesentlichen Annahmen in den Szenarien "Business as usual" und 

"Klimaschutz" ...................................................................................................................................... 225 

Tab. 61: Vergleich der Ergebnisse des Szenarios „Business as usual“ für das Jahr 2050 mit den 

übergeordneten Zielen ........................................................................................................................ 233 

Tab. 62: Vergleich der Ergebnisse des Szenarios „Klimaschutz“ für das Jahr 2050 mit den 

übergeordneten Zielen ........................................................................................................................ 234 

Tab. 63: Kategorisierung der Prioritäten der Maßnahmen im Maßnahmenkatalog .......................... 251 

Tab. 64: Erklärung Maßnahmenblatt .................................................................................................. 252 

 

 


	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	1 Zusammenfassung
	2 Rahmendaten
	2.1 Die Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“
	2.2 Lage der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“
	2.3 Integrierte Ländliche Entwicklung
	2.4 Energieziele und Integriertes Klimaschutzkonzept des Landkreises Forchheim
	2.4.1 Leitbild der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“
	2.4.2 Die Energieziele des Landkreises Forchheim
	2.4.3 Integriertes Klimaschutzkonzept des Landkreises Forchheim
	2.4.4 Umsetzung des Klimaschutzkonzepts

	2.5 Verkehrsinfrastruktur
	2.6 Raumordnung
	2.7 Regionalplanung
	2.8 Schutzgebiete
	2.9 Topographie und naturräumliche Gliederung
	2.10 Flächennutzung
	2.10.1 Waldflächen
	Besitzverhältnisse
	Waldfläche je Einwohner

	2.10.2 Landwirtschaftliche Flächen

	2.11 Demographie
	2.12 Wirtschaftliche Verhältnisse
	2.12.1 Grundzüge der örtlichen Wirtschaft
	2.12.2 Beschäftigtenstruktur am Arbeitsort
	2.12.3 Pendlerbeziehungen
	2.12.3.1 Auspendler
	2.12.3.2 Einpendler
	2.12.3.3 Relevanz der Pendlerbeziehungen für das Energiekonzept


	2.13 Bestand an Wohngebäuden und Wohnflächen
	2.13.1 Entwicklung des Wohngebäudebestands
	Zukünftige Neubauten

	2.13.2 Wohnflächen

	2.14 Klimatische Verhältnisse
	2.14.1 Grundzüge des Klimas in der Region der Energieregion „Südliche Fränkische Schweiz“
	2.14.2 Bereits heute absehbare Auswirkungen des Klimawandels
	2.14.2.1 Entwicklung bis heute
	2.14.2.2 Zukünftige Entwicklung
	Temperaturänderungen
	Variabilität der Temperaturveränderungen im Jahresverlauf
	Niederschlagsänderungen
	Variabilität der Niederschlagsänderungen im Jahresverlauf


	2.14.3 Zusammenfassung und Wirkfolgen
	2.14.4 Beitrag des vorliegenden Energiekonzepts zur Abschwächung des Klimawandels


	3 Energetische Infrastruktur
	3.1 Thermische Infrastruktur
	3.1.1 Nicht-leitungsgebundene Energieversorgung
	3.1.2 Leitungsgebundene Infrastruktur
	3.1.2.1 Gasversorgung
	Verteilnetz für Flüssiggas
	Verteilnetz für Erdgas
	Möglichkeiten eines Anschlusses an das überregionale Erdgasverteilnetz
	Diskussion eines Anschlusses an das überregionale Erdgasverteilnetz aus Sicht der rationellen Energieverwendung und des Klimaschutzes

	3.1.2.2 Fern- und Nahwärmeversorgung
	Biomasseheizwerk mit Nahwärmenetz in Gräfenberg
	Biogasanlage mit Nahwärmenetz in Hiltpoltstein
	Biogasanlage mit Nahwärmenetz in Pommer (Igensdorf)
	Biogasanlage mit Wärmenutzung in Mitteldorf (Igensdorf)

	3.1.2.3 Stromheizungen


	3.2 Elektrische Infrastruktur
	3.2.1 Stromnetz und potenzieller Netzzugang
	3.2.2 Bestand KWK- und erneuerbarer Energien-Anlagen

	3.3 Energieinfrastruktur im Bereich Mobilität
	3.3.1 Vorhandene Infrastruktur für Verbrennungsmotoren
	3.3.2 Vorhandene Infrastruktur für Elektrofahrzeuge
	3.3.3 Vorhandene Infrastruktur für den öffentlichen Nah- und Fernverkehr


	4 Energie- und Treibhausgas-Bilanz
	4.1 Grundsätzliches
	4.1.1 Territorialprinzip
	4.1.2 Thematische Differenzierung
	4.1.3 Verbrauchergruppen
	4.1.4 Energieformen
	4.1.5 Treibhausgasemissionen (CO2-Äquivalente)
	4.1.6 Life-Cycle-Assessment

	4.2 Datengrundlage
	4.3 Endenergiebilanz
	4.3.1 Thermische Energie
	4.3.2 Elektrische Energie
	4.3.3 Mobilität
	4.3.4 Zusammenfassung

	4.4 Primärenergie- und Treibhausgas-Bilanz
	4.4.1 Thermische Energie
	4.4.2 Elektrische Energie
	4.4.3 Mobilität
	4.4.4 Zusammenfassung

	4.5 Übergeordnete Ziele

	5 Wärmekataster
	5.1 Methodik
	5.1.1 Baualtersklassen und Sanierungsstand
	5.1.2 Wärmebedarfsermittlung bei den privaten Haushalten
	5.1.3 Wärmebedarfsermittlung bei den kommunalen Gebäuden
	5.1.4 Wärmebedarfsermittlung bei den sonstigen Öffentlichen, GHD- und Industriegebäuden

	5.2 Ergebnis als Kartographische Darstellung
	5.3 Für Wärmenetze geeignete Wärmedichten
	5.3.1 Pettensiedel
	5.3.2 Stöckach
	5.3.3 Mittelrüsselbach
	5.3.4 Letten und Dachstadt
	5.3.5 Igensdorf und Mitteldorf
	5.3.6 Weißenohe
	5.3.7 Gräfenberg
	5.3.8 Lilling
	5.3.9 Walkersbrunn
	5.3.10 Hohenschwärz
	5.3.11 Thuisbrunn
	5.3.12 Hiltpoltstein


	6 Potenzialanalysen
	6.1 Einspar- und Effizienzsteigerungspotenziale
	6.1.1 Private Haushalte
	6.1.1.1 Wärme
	Nutzerverhalten
	Einsparungen durch effiziente Heiztechnik
	Einsparungen durch effiziente Gebäudehülle
	Sanierungszyklen und -raten

	6.1.1.2 Mobilität
	Potenziale der Elektromobilität
	Elektromobilität und der in diesem Zusammenhang notwendige Ausbau erneuerbarer Energien
	Akzeptanzsteigerung durch zusätzliche Ladesäulen
	Weitere Einsparpotenziale durch den Öffentlichen Personenverkehr
	Weitere Einsparpotenziale im Nahverkehr

	6.1.1.3 Strom
	Einsparpotenzial im Bereich Beleuchtung
	Einsparpotenzial bei den sonstigen Elektrogeräten


	6.1.2 Kommunales Handlungsfeld
	6.1.2.1 Benchmark der Liegenschaften
	Vorgehensweise
	Benchmark im Bereich Wärme
	Benchmark im Bereich Strom

	6.1.2.2 Quantitative Ermittlung des Einsparpotenzials im Bereich Wärme und Strom auf Basis des Benchmarks
	6.1.2.3 Einsparpotenzial im Bereich Mobilität
	6.1.2.4 Einsparpotenzial im Bereich Straßenbeleuchtung
	6.1.2.5 Einsparpotenzial bei den Kläranlagen
	Kläranlage des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach
	Kläranlage in Hiltpoltstein


	6.1.3 Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie
	6.1.4 Zusammenfassung der Einsparpotenziale

	6.2 Potenzial für erneuerbare Energien
	6.2.1 Solare Strahlungsenergie
	6.2.1.1 Grundsätzliches zur Methodik
	6.2.1.2 Solarthermie
	6.2.1.3 Photovoltaik auf Dachflächen
	Energieerzeugungspotenziale auf den Dächern der kommunalen Gebäude

	6.2.1.4 Photovoltaik auf Parkplätzen
	6.2.1.5 Photovoltaik auf Freiflächen
	Weiteres Energieerzeugungspotenzial auf Freiflächen an der Kläranlage in Hiltpoltstein


	6.2.2 Biomasse
	6.2.2.1 Energieholz
	Potenzialermittlung in zwei Schritten
	Ermittlung des Minimal-Potenzials
	Ermittlung des Maximal-Potenzials
	Zusammenfassung

	6.2.2.2 Biogas
	Potenzial aus Energiepflanzen
	Potenzial aus Wirtschaftsdünger
	Zusammenfassung

	6.2.2.3 Abfallbiomasse
	Getrennt erfasste Abfälle aus der Biotonne
	Straßenbegleitgrün und Gartenpflegeabfälle
	Sonstige Landschaftspflegeabfälle


	6.2.3 Wasserkraft
	6.2.3.1 Kleinstwasserkraftanlagen
	6.2.3.2 Kleinwasserkraftanlagen
	6.2.3.3 Große Wasserkraftanlagen

	6.2.4 Windenergie
	6.2.4.1 Kleinstwindkraftanlagen
	Pädagogischer Exkurs: Kleinstwindkraftanlagen zur Öffentlichkeitsarbeit

	6.2.4.2 Kleinwindkraftanlagen
	6.2.4.3 Große Windkraftanlagen
	Perspektivisches technisches und wirtschaftliches Potenzial


	6.2.5 Geothermie
	6.2.5.1 Oberflächennahe Geothermie
	Potenzialbestimmung

	6.2.5.2 Tiefe Geothermie
	Hydrothermisches Potenzial
	Petrothermisches Potenzial
	Zusammenfassung


	6.2.6 Abfall- und Abwasserentsorgung bzw. -verwertung
	6.2.6.1 Deponiegas
	6.2.6.2 Klärgas / Klärschlamm
	Kläranlage in Hiltpoltstein
	Kläranlage des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung Obere Schwabach
	Zusammenfassung


	6.2.7 Abwärme
	6.2.7.1 Industrielle Abwärme zur externen Nutzung
	Potenzialbestimmung

	6.2.7.2 Abwärme aus Abwasser
	1. Nutzung innerhalb des Gebäudes
	2. Nutzung innerhalb der Kanalisation und in Pumpstationen
	3. Nutzung im Ablauf der Kläranlage
	Potenzialbestimmung
	Projektbeispiel


	6.2.8 Zusammenfassung aller Potenziale für erneuerbare Energien
	6.2.8.1 Potenziale für erneuerbare Energien im Strombereich
	6.2.8.2 Potenziale für erneuerbare Energien im Wärmebereich



	7 Detailbetrachtungen
	7.1 Grundsätzliches zur Nutzung des Biomassepotenzials in Nahwärmenetzen
	7.1.1 Vorteile
	7.1.2 Effizienzkennwert „Wärmebelegungsdichte“
	7.1.3 Förderungen
	7.1.4 Wärmegestehungskosten und Kostenvergleiche

	7.2 Erweiterung des Nahwärmenetzes in Gräfenberg
	7.3 Erweiterung des Nahwärmenetzes in Hiltpoltstein
	7.4 Potenzielles Nahwärmenetz in Igensdorf
	7.4.1 Variante 1: Ohne Gewerbegebiet
	7.4.1.1 Wärmebedarf
	7.4.1.2 THG-Bilanz
	7.4.1.3 Wärmebelegungsdichte und Anschlussquote
	7.4.1.4 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei 30 % Anschlussquote
	Wärmeerzeugung und Brennstoffbedarf
	Heizzentrale und Wärmetrasse
	Investitionen, Förderung, Finanzierung
	Betriebskosten
	Gesamtwirtschaftlichkeit und Wärmegestehungskosten


	7.4.2 Variante 2: Mit Gewerbegebiet
	7.4.3 Variante 3: Nutzung von Abwärme aus der Biogasanlage
	7.4.4 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen

	7.5 Potenzielles Nahwärmenetz in Weißenohe
	7.5.1 Variante 1: Versorgung der kommunalen und kirchlichen Gebäude sowie der Brauereigaststätte
	7.5.1.1 Wärmebedarf
	7.5.1.2 Wärmeerzeugung und Brennstoffbedarf
	7.5.1.3 Heizzentrale und Wärmetrasse
	7.5.1.4 Investitionskosten, Förderung und Finanzierung
	7.5.1.5 Betriebskosten
	7.5.1.6 Gesamtwirtschaftlichkeit und Wärmegestehungskosten

	7.5.2 Variante 2: Netzerweiterung durch private Anschlussnehmer
	7.5.2.1 Wärmebedarf und Trassenlänge
	7.5.2.2 Wärmeerzeugung und Brennstoffbedarf
	7.5.2.3 Investitionskosten, Förderung und Finanzierung
	7.5.2.4 Betriebskosten
	7.5.2.5 Gesamtwirtschaftlichkeit und Wärmegestehungskosten

	7.5.3 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen

	7.6 Gründung eines Regionalwerks
	7.6.1 Mögliche Unternehmensformen
	7.6.2 Erfolgreiche Beispiele
	7.6.2.1 Elektrizitätswerke Schönau (Bürgerschaftliches Kommunalwerk)
	7.6.2.2 EnergieRegion Kassel (interkommunales Regionalwerk)
	7.6.2.3 Eberwerke (Interkommunales Regionalwerk)
	7.6.2.4 Gemeinde Aschheim (Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung)

	7.6.3 Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung
	7.6.3.1 Grundsätzliche Fragen zur Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung
	7.6.3.2 Technische Varianten der Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung
	Variante 1: Keine Rekommunalisierung
	Variante 2: Rekommunalisierung aller oberirdischen Teile der Straßenbeleuchtung
	Variante 3: Rekommunalisierung des oberirdischen Teils zusammen mit dem Stromnetz
	Variante 4: Vollständige Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtungsanlage


	7.6.4 Empfehlungen für die Gründung eines Regionalwerks und der Rekommunalisierung der Straßenbeleuchtung


	8 Prognosen und Szenarien
	8.1 Gemeinsame Annahmen für beide Szenarien
	8.1.1 Territoriale Potenzialbetrachtung ist nicht limitierend
	8.1.2 Private Haushalte: Einsparpotenzial im Bereich Strom
	8.1.3 Kommunen: Kommunale Straßenbeleuchtung und Klärgas
	8.1.4 Gewerbe und Industrie: Einsparpotenziale
	8.1.5 Änderung der Zusammensetzung der Anteile fossiler Energieträger bei Substitution durch erneuerbare Energien

	8.2 „Business as usual“-Szenario
	8.2.1 Energieverbrauchsentwicklung der privaten Haushalte
	8.2.1.1 Gebäude
	8.2.1.2 Mobilität

	8.2.2 Energieverbrauchsentwicklung bei den Kommunen
	8.2.2.1 Gebäude
	8.2.2.2 Kläranlagen
	8.2.2.3 Fuhrpark

	8.2.3 Infrastrukturelle Veränderungen bei der Energieversorgung
	8.2.4 Ausbau erneuerbarer Energien
	8.2.4.1 Thermische Nutzung der Solarenergie
	8.2.4.2 Photovoltaikanlagen
	Photovoltaik auf Dächern
	Photovoltaik auf Freiflächen und als Parkplatzüberdachung

	8.2.4.3 Windkraft
	8.2.4.4 Wasserkraft
	8.2.4.5 Biogas
	8.2.4.6 Energieholz
	8.2.4.7 Oberflächennahe Geothermie / Wärmepumpen
	8.2.4.8 Nutzung der Abwärme des Abwassers
	8.2.4.9 Nutzung der industriellen Abwärmepotenziale


	8.3 „Klimaschutz“-Szenario
	8.3.1 Energieverbrauchsentwicklung der privaten Haushalte
	8.3.1.1 Gebäude
	8.3.1.2 Mobilität

	8.3.2 Energieverbrauchsentwicklung bei den Kommunen
	8.3.2.1 Gebäude
	8.3.2.2 Kläranlagen
	8.3.2.3 Fuhrpark

	8.3.3 Infrastrukturelle Veränderungen bei der Energieversorgung
	8.3.4 Ausbau erneuerbarer Energien
	8.3.4.1 Thermische Nutzung der Solarenergie
	8.3.4.2 Photovoltaikanlagen
	Photovoltaik auf Dächern
	Photovoltaik auf Freiflächen und als Parkplatzüberdachung

	8.3.4.3 Windkraft
	8.3.4.4 Wasserkraft
	8.3.4.5 Biogas
	8.3.4.6 Energieholz
	8.3.4.7 Oberflächennahe Geothermie / Wärmepumpen
	8.3.4.8 Nutzung der Abwärme des Abwassers
	8.3.4.9 Nutzung der industriellen Abwärmepotenziale


	8.4 Zusammenfassung der Ergebnisse
	8.4.1 Elektrische Energie
	8.4.2 Thermische Energie
	8.4.3 Mobilität
	8.4.4 Gesamtbilanz
	8.4.5 Potenziale zur Erreichung der übergeordneten Ziele
	8.4.5.1 „Business as usual“-Szenario
	8.4.5.2 „Klimaschutz“-Szenario



	9 Akteursbeteiligung
	9.1 Öffentliche Beteiligung und Öffentlichkeitsarbeit
	9.1.1 Auftaktveranstaltungen
	9.1.2 Bürgerbefragung
	9.1.3 Energiepaten
	9.1.4 Energiechecks
	9.1.5 Energietour
	9.1.6 Informationskampagne in den Printmedien
	9.1.7 Online-Solarkataster
	9.1.8 Sanierungs- und Modernisierungsratgeber
	9.1.9 Veröffentlichung einer Zusammenfassung des Energiekonzepts
	9.1.10 Internetportal Klimaschutz-Planer

	9.2 Kommunale Beteiligung
	9.2.1 Steuerungsgruppe
	9.2.2 Besondere Besprechungstermine


	10  Maßnahmen und Handlungsempfehlungen
	10.1 Maßnahmenkatalog
	10.2 Zielkarten
	10.2.1 Eignungsflächen Photovoltaikanlagen auf Freiflächen
	10.2.2 Potenzielle Erweiterungen des Nahwärmenetzes in Gräfenberg
	10.2.3 Potenzielle Erweiterungen des Nahwärmenetzes in Hiltpoltstein
	10.2.4 Potenzielles Eignungsgebiet für ein Nahwärmenetz in Weißenohe
	10.2.5 Potenzielles Eignungsgebiet für ein Nahwärmenetz in Igensdorf
	10.2.6 Potenzielles Eignungsgebiet für ein Nahwärmenetz in Stöckach
	10.2.7 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
	10.2.8 Überdachte Radabstellanlagen

	10.3 Handlungsempfehlungen und Energiestrategie

	Verwendete Abkürzungen
	Abkürzungen allgemein
	Abkürzungen für Namen
	Gesetze und Verordnungen
	Physikalische und mathematische Einheiten

	Glossar
	Literatur- und Quellenverzeichnis
	Wichtige Hinweise zu Nutzungs- und Urheberrechten sowie verwendeter Lizenzen Dritter

	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis

